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Vorrede. 
— — — 

Die Anſichten über die Neget und die Schilderungen des Ne⸗ 
gerlebend denen man bei une begegnet, find zum Theil fo ein- 
feitig und felbft abenteuerlich, daß eine Darftellung welche die 

Quellen in umfaffenderer Weiſe berüdfichtigt als jonft zu geiche- 

ben pflegt, leicht hier und da Befremden erregen wird. Dieß er- 
klärt fich zunädhft daraus daß der einzelne Reifende immer nur 
verhältnigmäßig Weniges fieht und erfährt, daß diefes Wenige 
don dem Zufanımentreffen zufälliger Umftände in hohem (Srade 
abhängig ift und da die Deutung deöfelben durch den Grad und 
die Art feiner intellectwellen Bildung, durch feine Charaftereigen: 
haften und fein Temperament, überhaupt durch eine fehr große 
Menge individueller Momente weſentlich mitbeftimmt wird. 

Biele Widerfprühe der une überlieferten Nachrichten fließen 
aus dieſer Quelle viele andere ſtammen Daber, daß verfchiedene 

Reifende dasjelbe Belt oder doch Stamme die fie demfelben 
Bolfe angehörig glaubten, in verfchiedenen Gegenden, zu veı: 
ſchiedenen Zeiten oder unter veränderten Verhältniffen jahen: 
die Kritik darf deshalb durchaus nicht überall wo fie auf wider: 

fprehende Angaben ftört, unmittelbar auf die Unrichtigteit der 
einen oder auf die Unmwahrhaftigfeit des einen von beiden Bes 
rihterftattern fchließen. Es bleibt ihr in manchen Källen für jebt 
nicht8 übrig ald unvereinbare Behauptungen, fo wie fie vorlie- 
gen, nebeneinander beitehen zu laffen. Nechtfertigt dieß manche 
Widerfprüce die in der nachfolgenden Darftellung vorlommen, 
jo wird man es auf der andern Seite in der Ordnung finden daß 
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notoriſch unzuverläffige Schriftſteller, wie zZ. B. Douville, na— 
mentlich im zweiten und dritten Theile ſeines Werkes, Zain el 
Abidin u. A. faſt ganz unberückſichtigt geblieben ſind. 

Bor Allem iſt es mein Beſtreben geweſen die Quellen mög- 
lichſt felbft Iprechen zu laffen und nur dasjenige zu geben was fich 
in ihnen vorfindet. So amüfant und intereffant hübſch ausge- 
ſchmückte und ind Einzelne ausgemalte Schilderungen des Lebens 

der Naturvölfer auch fein und fo gut jie fich lefen mögen, find fie 
doc ganz vom Uebel. Es ijt leicht mit einiger Phantafie ein 
Bild herzuftellen das durch feine Lebendigkeit feffelt, das bald 
durch feine Gemüthlichkeit anzieht oder durch ergreifende Scenen 
hinreißt, bald durch fhauderhafte Rohheit und durch die Greuel 
der Verwüſtung Entjegen und Abjcheu erregt, aber diefe halb ro- 

manbhaften halb hiftorifchen Bilder der Touriſten verfälichen die 

Borftellungen der Menſchen und ftehen der Erfenntnip der Wahr: 
beit mehr im Wege al jelbit abfichtlihe Lügen. Dem gegenüber 
fam e8 mir darauf an alle Ausmalung auf eigene Hand zu ver- 
meiden, mich rein und ftreng an die thatfählichen Angaben - 

der Ouellen zu halten und jeden Schriftfteller das ſelbſt vertreten 
zu laffen was er ala thatfächlich behauptet. 

Oft find Sharafterbilder von Völkern die ich zu entwerfen ver 
fucht habe, auffallend unvoffftändig; fie find nicht aug der Phan- 
tafie von mir vervollftändigt und abgerundet worden. Oft aber 
wurden Berichte welche verfchiedenen Zeiten angehören, benupt 
um einander zu ergänzen; es lieg fich meift nicht ermitteln ob 

ültere Angaben auch noch jeßt oder ob ſolche aus neuerer Zeit 
aud für die Vergangenheit gelten. Bisweilen ift eine Angabe all- 
gemein auögejprochen die vielleicht nur auf ein befonderes Bolt 
bezogen werden darf; aus dem beigefügten Namen des Schrift: 
jteller8 wird alddann leicht erfichtlich fein in welchem Umfange fie 
zu verftehen fei. Auch daß nicht alle überhaupt befannten Völker 
und Stämme in der Darftellung Plag gefunden haben, daß viele 
übergangen worden find von denen man nichts ald den Namen 
fennt, dürfte Billigung finden. 

Se mehr ich bemüht gemwefen bin das ethnographiſch Wich— 
tige und Verbürgte aus einer Dienge von Werken zufammenzu- 
ftellen und zu verknüpfen deren Lectüre oft nicht? weniger als er⸗ 
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freulich und anziehend ift, defto eher mag es mir geftattet fein an 
diejer Stelle auch eine Klage laut werden zu lafjen zu welcher ich 
nur zu häufig Beranlaffung gefunden habe. Selbft abgejehn von 

- der oft abfoluten logifchen Unordnung welche in vielen Reifeberich- 
ten herrſcht und die mit der Gunft des Publikums gegen fie nur 
zuzunehmen fcheint, ift ed jebt ganz gewöhnlich geworden daß die 
Reiſenden in verjchiedenen Zeitfchriften und verfchiedenen kleineren 
und größeren Ausgaben Berichte veröffentlichen die keineswegs 
überall untereinander übereinftimmen, fondern einander berichti- 
gen und ergänzen follen, fo daß wer Belehrung fucht die drei- oder 
bierfache Menge von Material durcharbeiten muß welche bei etwas 
befierer Behandlung der Sache, bei etwas mehr Anftand und 
Ehrgefühl der Schriftfteller gegenüber dem Publikum, genügen 
würde. Auch Berichte ohne alle Quellenangabe, wie fie 3. 2. 
„das Ausland“ immer noch fo oft bringt, find wenig brauchbar. 

Was fi aus Abbildungen und aus der Anſicht einiger Schä- 
dei für die Charakteriftif der Völker gewinnen läßt, ift mir im- 
mer als zu individuell und darum weniger wichtig und weniger 
zuverläfiig erfchienen als Specialfchilderungen und beftimmte An- 
gaben von Reifenden die dad ganze Volk vor fich hatten. Jenes 
iſt daher färker zurüdgetreten. Auch das äußere Leben und die 
Produkte ded Kunft- und Gewerbfleiges find weniger audführ- 
lih behandelt worden, da diefe Gegenftände mit großem Fleiße 
von Klemm dargeftellt worden find. 

Für das Linguiftifhe habe ich mich in vielen Stüden an Köl⸗ 
le's Arbeiten gehalten und, wo es möglid war, an die Autori- 
tät anderer als forgfältig bekannter Sprachforfcher. Auf die. 
Bergleihung von Bocabularen , mit welcher auch in neuerer Zeit 
noch fo viel unnüges Spiel getrieben wird, mich felbft einzulaf- 
jen ſchien mir nicht rathfam , da Dermuthungen über Sprachver⸗ 
wandtfchaften, von Männern ausgeiprochen die felbit feine ei- 
gentlih linguiftifhe Bildung befiben, gegenwärtig auf feinen 
wiſſenſchaftlichen Werth mehr Anſpruch machen können. Ich 
babe mich daher in diefem Punkte darauf beſchränkt zu berichten 
was ich ald verbürgted oder wahrſcheinliches Refultat fremder 
Forſchung anfehn zu dürfen glaubte. Es ift in diefen wie in an- 
dern Dingen befjer Unerfanntes oder ganz Unverbürgtes als fol- 
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ches einzugeſtehn als zur Befeſtigung von Vorurtheilen beizu- 
tragen die der ferneren wiſſenſchaftlichen Unterſuchung in den 

Weg treten können. 
Die Häufige Ungleihmäßigkeit in der Orthographie der Na- 

men ift abfichtlich , da darin das Meifte auf feinem feften Grunde 
ruht, nur conventionell und bei verfchiedenen Schriftitellern ver- 

ſchieden ift. 
Die Anmerkung über Moizz auf S. 17 und die Anführung 

bed Cosmas auf ©. 347, nebft einigen anderen Nachweifungen 
aus arabifhen Geographen verdanke ich der Güte des Herrn 
Prof. Gildemeiſter. 

In der Angabe der von mir benutzten Literatur find die Zeit⸗ 
Ichriften und mehrere nur an einzelnen Stellen angeführte Werfe 
weggeblieben. Größere Vollſtändigkeit des Materiald würde un- 
ter günftigeren Berhältniffen allerdings zu erreichen gewejen fein. 

Die ethnographifche Karte, von Hrn. Dr. Delitfch in Leipzig 
gearbeitet, die von Hrn. Honig in Göttingen lithograppirten 

Charaktterköpfe, deren Auswahl aus der Maffe des Mittelmäpi- 
gen und Unbrauchbaren fehwierig und nur auf einige minder be- 
fannte Typen gerichtet war, werden ji) ohne Yweifel ebenfo 
wie die Bereitwilligfeit des Hrn. Verlegers zur Heritellung diefer 
werthvollen Beigaben den Dank des Publikums erwerben. 

Marburg 17. November 1859. 

Th. Waitz. 
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ng der Weiber von Seiten der Männer, ihr Einfluß auf dieſe. Mom⸗ 

bo-jombo. Das Privateigenthum der Frau ift für den Mann unantaft- 
bar. Das Familienrecht der Goldküfte. Eheſcheidung. Verantwortlichkeit 
des überlebenden Ehegatten. Enthaltiamkeit zu beſtimmten Zeiten. Un⸗ 
fruchtbarkeit gilt ald Schande. Zaͤrtliche Xiebe zu den Kindern. Pietät 
der leßteren, Berehrung des Alterd. Das Kind folgt dem Stande der Mute 
ter. Solidariihe Haftbarkeit der Yamilienglieder füreinander. Ramenges 
bung und Erziehung der Kinder. Umbringen von Zwillingen. Bertauf 
ber Kinder in die Sklaverei, Urſachen derfelben. -. . . . . ©.108. 

3) Politifche Berfaffung und Rechtszuſtand. Allgemeiner Cha⸗ 
takter der Berfaffung: Defpotiemus, patriarchalifhes Princip. Unterwuͤr⸗ 
figkeit gegen den Herrfcher. Hofteremoniell. Webermenfchlihe Macht die 
man dem Könige zutraut. Palaſt und äußerer Glanz der Hofhaltung, große 
een hen in diefer Rüdficht. Erblichkeit der Königswürde. Erb⸗ 
folgerecht, ns und privated. Königinnen find felten. — Politifche Ber 
faflung und Rectöverhältniffe der Mandingovölker. Der Purra : Bund, 
die Semo» Beielihent, der —— Die Serrakolet. Die Jolof. Die 
Sererer und die Völker im Süden des Gambia. Frühere Verfaſſung und 
Regiexung von Hauſſa und Timbuktu. Politiſcher Zuſtand des Bornus 
Reiches. Eigenthümliche patriarchaliſche Verfaſſung der Kru. Politiſche und 
ſociale Verhaältniſſe auf der Goldküſte, Rechtsverhältniſſe und Strafgeſetze 
dieſer Länder. Rechtszuſtand von aan. Deipotismus in Dahomey, 
Beſchränkung der Herrihergewalt, Einkommen ded Könige. Barbarei ne 
ben feinen äußeren Sitten. Gerichte, Strafen und Polizei. Widah. Die 
Eyeos und Yebus. Die Ibus, Benin. Die MPongmes; die Stellung 
der kleinen Häuptlinge überhaupt. Berfaffung und Strafgejege von Congo 
und Loango. Solidarifche Haftbarkeit der Landsleute füreinander. Wadat, 
Darfur. — Proceßverfahren der reger: Palaber. Zeugenausfagen, Cide, 
Drdalien. — Das Kriegämeten der Neger: Muth und Tapferkeit; thatſäch⸗ 
liche Beweife. Die Regerfoldaten in Nordafrica und in den Kolonieen. Ge⸗ 
brauch des Gfeuergeivehres, Heeresmacht. Waffen. Art der Kriegführung 
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(Hornfignate, Parlementärflagge). Friedensſchluß. Grauſamkeit gegen bie 
Gefangenen, Mifhandlung der Weiche, Sannibaliömus. . . . e. 126. 

4) Religion. Bisherige unrichtige Anficht von ıhr. Weite Verbreitung des 
Glaubens an einen höchſten Gott ald Schöpfer. Spuren von älteren reis 
neren veligiöfen Anfichten. Macht des religiöſen Glaubens über Die Neger. 
Glaube an ein guied und böſes Princip. Weſen des Fetiſchismus. Die 
einzelnen Gegenſtände der Berehrung: der Mond, die Luftgeiſter (der Bo: 
gel), Haine und Bäume. das Meer, die Flüſſe. Eigenthümfiche Stellung 
der Thiere, Gründe »er Heiligbaltung: der Affe, der Clephant, die reißen- 
den Thiere, die Schlangen. Die Tbierfabeln. Lykanthropie. Verehrung 
lebender Menſchen? wibinoe. Verehrung der Todten. Verehrung von 
Kunftproduften und deren Erklärung. Die acht Klaffen der Wong auf der 
Goldküſte. Die Söpenbilder und ihre Bedeutung: das Verhalten der Ne 
er zu ihren. Auınlete und Zaubermittel, oft —8 fiir Götter ge 

Balken. Verſtändigere Auffaffung des Fetiſchdienſtes bei Einzelnen. An⸗ 
wendung der Zauberei hei Krankheiten Einige heilſame Folgen des Aber- 
giaubend. Verhältniß der Religion der Neger zu ihrer Moral. Unfterblid) 
feitöglaube. Menichenopfer als Beweis desjelben, ıhre Ausdehnung. Auf 
faſſung des Todes, Ehre die dem Todten erwiefen wird, verfchiedene Wei⸗ 
fen des Begräabniffee. Prieiter und Opfer. Menjchenopfer. Andere Ge⸗ 
fhäfte der Priefter, Anfehn derſelben, verſchiedene Klaffen von Prieftern 
und Zauberern. Mancherlei Aberglaube‘ Norbeteutungen, Speifeverbote, 
Glücks- und Unglüdstage Lage des Eultus. hohe Felle . . ©. 167. 

5) Temperament und Charakter. Grundzüge desjelben. Hang zum 
Phantaftiichen: ausſchweifende Feſte, Prachtliebe, Prablerei und Gitelteit, 
veligiöje Sechrerei. Charatterfhilderung von H. Smith und von Cruick- 
sbank. Rohe Sinnlichkeit. Faulheit, das Richtige und Falſche an dieſem 
Borwurj. Cin Menſchenleben, auch ihr eigenes, gu den Negern nur me 
nig. Sraufamteit, Standhartigkeit. Beiſpieſe von Großmuth, Ausdehnung 
und Härte der Sklaverei in den Negerländern. Milde Behandlung der 
Sklaven faft allgemein. Große Gutmüthigkeit, Beifpiele von feinerem fitt- 
lihen Gefühl. Urfachen des Zurüdtrerens der natürlihen Gutmüthigteit. 
Berichiedene Moral den Landsleuten und ven Europäern gegenüber. Bet 
telei, Diebſtahl, Verftellung: Ginflüffe der Weißen. Häufige Bergiftungen. 
Nationale Charaktere einzelner Böller. 2. 2 202020..9.20%, 

6) Intellectuelle Begabung Verſchiedene Urtheile und deren Moti— 
pirung. Unvolltommene Reitrechnung,, unvolllommene Benupung der zähm⸗ 
baren Thiere, unbefonnene Wanderungen und mas fie rechiferligt. Zeug: 
niffe für ihre gute Begabung. Große Schlauheit im Handel. Wie weit 
ihre Traditionen zurüdreihen. Benupung der Schreiblunft. Erfindung 
des Vei-Alphabets. Degabie Regenten und Eroberer. Die Neger in Ma« 
rocco und Portobelloe. Beiſpiele vorzuglicher Fähigkeiten. Leichtigkeit des 
Sprachenlernend. Uebergewicht des Gedähtniffes. Unterrichtsfähigkeit. 
Stabilität des Geiſtes von der Pubertätszeit an. Geiſtige Leiſtungen: 
Bildnerei, Geſang und Muſik in großer Ausdehnung. Sänger und Im⸗ 
provifatoren. Mufitalifche Inftrumente. Poetiihe Verſuche, Kabeln, Er- 
zählungen und Sprüchwörter. .. ©.222. 

7) Fremde Einflüffe. Allgemeines Ergebniß in Rückſicht der Culturſtufe 
der Neger. Hinderniffe ihrer Fortentwickelung. Fremde Einflüffe: 1) der 
JIs lam, beiden Mandinguvöllern, Serrakolet, Jolof und deren Nachbarn; 
auf der Goldküſte, am unteren Niger, in Aſchanti und Dahomey, in Bornu. 
Muhammedaniſche Miſſionäre. Die Beſchneidung älter als der Islam. 
Leichtigkeit der Verbreitung des letzteren. Wohlthätige Wirkungen beffelben. 
2) Die Europäer. Erſter Eindruck deiſelben auf die Neger und auf 
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dunfiere Völker überhaupt, ainerfennung ihrer Weberlegenheit. Unüber- 
windliches Mißtrauen gegen fie, tiefed Gefühl der großen Derfchiedenheit 
von ihnen. Hochachtung vor den Mufelmannern, moralifher A He ges 
gen die Chriften. Fernere Schwierigkeiten der Belehrung. Erfolge der 
proteftantifchen Miffion. Tiefer religiöfer Sinn bei wahrhafter Belehrung 
Die Podenimpfung und deren Alter in Africa. Der Handel, deifen gute 
und fchlechte Boirfungen Erfolge der neueren Zeit. Der Sklavenhandel. 
Umfang deffelben, Mittel zu feiner Unterbrüdung, Blokade, Berträge mit 
africanishen Fürften. Folgen des Sklavenhandels für die inneren Zuftände 
der Negervölter. en. 8.2. 

8) Stlaven und Freigelaffene. Hiftorifches über Sklaverei und Skla⸗ 
venhandel. Schickſale der Neger vor ihrer Ankunft in ben Kolonieen. 
Das moralifche Verderben der E flaverei. Sflavenarbeit und freie Arbeit. 
Eharafter und notbtendi e Behandlungsweiſe ded Sklaven. Die bereit 
willige Untermürfig eit deö Negerd und die Negeraufftände. Die ſchnelle 
Aufreibung der Sklavenbevölkerung. Bernihtung der Sprache und der 
Nationalität ded Negerd. Das Loos ded Sklaven und das des freien 
Arbeiterd. Bergleihung der Lage des Sklaven bei minder civilifirten und 
bei höher ftehenden Bölkern. Die Sklaverei in den Kolonieen: in ben 

. englifhen. Rechtliche und factifhe Stellung. Die Emancipation und 

— 

II. Aeltere Urtheile über ihre B 

deren natuͤrliche Folgen, Motivirung derſelben. Verſchiedene Urtheile. 
Arbeitslöhne. Zuſtände der Neger auf den einzelnen Inſeln. Die däni—⸗ 
ſchen und holländiſchen Kolonieen. Die fran zöſiſchen: Geſetzge⸗ 
bung, Lage der Sklaven in neuerer Zeit, Emancipation und deren Foigen. 
Die ſpaniſchen Kolonieen: milde Geſetze; Zuftände der Neger auf Cuba, 
in Südamerifa. Brafilien: Sklavengefepe, Behandlung, Streben nad 
reiheit, Yuftände der Freigelaſſenen. Portugiefifhe Befipungen in Africa. 
erhältniffe der Sklaven und Sflavengefepe in den Vereinigten Staa- 

ten. Die Mulatten und ihr Charakter. Haiti: die Revolution, der Zu- 
ftand der Inſel unter Boyer und in der neueften Zeit. Endurtheil. Li⸗ 
beria: Hiftorifched, gegenmärtiger Eulturzufland. Sierra Leone: un 
lückliche Anfänge und ungünftige Berhältniffe. Fortſchritte der neueren 

Feit in materieller und geiftiger Sinfiht. . . . 2... ©2711. 

Die Hottentotten. 
. Name, verjchiedene Stämme in älterer und neuerer yet, die Miſchlings⸗ 

fere Berfalfung und größere Ausbreitung der Hottentotten in alter Zeit. 
Derhältnig zu den Kaffern. Bayeye. Die Bufhmänner, ihr Berbält- 
niß zu den SHottentotten, ihr Typus. Urfprung und Wanderungen der 
Sottentotten. . . . . rn &. 817. 

völker. ai [her Typus. Das rothe Bolt und die Ghou Damop. Bel 

ähigung. Ihre Schickſale in früherer Zeit, 
Schilderung der Boerd und —* Einfluſſes auf die Eingeborenen. 
Commandoſyſtem. Schickſale der Hottentotten in der neueſten Zeit. Die 
Miſſionen und ihr Einfluß. Culturzuſtände der Hottentotten. Moraliſcher 
Charakter und Sitten, religiöſe Vorſtellungen, mannigfaltiger Aberglaube, 
Intelligenz. Giftärzte Gorah. — Charakter der Buſchmaänner, Geiſtes⸗ 
gaben, religiöſe Vorſtellungen.. ... . . G.. 320. 
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Die Kaffer- und Congovoͤlker. 
I. Rame und etbnographifche Zufammengehörigfeit 1) Die Kaffern im 

engeren Sinne: Amalofa, Amatembu, Amapondo, Amazulu. Gebiet und 
Einwanderung. 2) Die Betfhuana. Ausbreitung und Namen der Stämme. 
Mifhung mit andern Völkern. Leibliher Typus der Kaffern und Bet- 
[uanen. 3) Die Damara, 4) Die Eingeborenen von Mozambique. Die 

azimbas. Höhere Kultur in Inner-Africa in früherer Zeit. Mazimbas 
auf Madagascar. 5) Die Völker des Inneren: Monomoegl, oviza, 
Balonda, Molua. 6) Die Suaheli, Gebiet (die Comoren), Typus, vers 
wandte Bölfer. 7) Congovölker. Typus, Sprache. Höhere Eultur in alter 
Zeit. Die Jagas, Widerlegung von Cooley’s Anflchten über fie, wahr 
heinliche Jdentität mit den Mazimbas. 8) Nordmeftlihe Gruppe: Die 
pongwes und die ihnen verwandten Völker. Bleek's Anficht über die 

Ausdehnung der Tübafricanijhen Sprahfamilie. — Berhältniß der Kaffern 
und Gongovölfer zur Negerrace. Vermuthung über ihren Urfprung. grumde 
Einflüffe auf fie: indifche, malatifche, arabifche, portugiefifche. Die Kaffern 
find fein Miſchvolk von Arabern und Negern, cher gilt dieß von einem 
Theile der Suaheli. Weiße Menichen in Oſt⸗ und Central⸗Africa. ©. 347. 

1I. Culturzuſtand der Kaffern und Betfchuanen. Aeußeres Leben: Viehzucht 
und Landbau, Ausdehnung und Betrieb derlelben; Neigung zum Handel, 
Scheu vor dem Waffer; Bearbeitung des Ciſens; Reinlichleit, Kleidung, 
Wohnung. Kein Talent für die Künfte. Ehe, — der Geſchlechter, 
Familienleben; Beſchneidung. Patriarchaliſche Verfaſſung der Geſellſchaft. 

tellung und Attribute der Häuptlinge, Verfall ihrer Macht in neuerer 
Zeit. Vielfache Croberungszüge der Kaffern, beſonders der Zulus: Chaka's 
Reich, Charakter und Stellung, Mehr demotratifihe Berfaffung der Betr 
ichuanen. Strafen. Berfaffung der Banyai. Moralifcher Charakter der 
Kaffern: kriegeriſcher Sinn und Stolz (feine Sklaverei). Art der Krieg 
führung, Cannibalismus, perfönliche Tapferteit. Beifpiele von Mitleid 
und Gute. Mäßigkeit. Dieberei. Preiögeben der Alten und Kranken. Treue. 
Serechtigteitögefühl Dankbarkeit. Charakter der Betfchuanen. Fleiß der 
Fingos und der Eingeborenen von Natal. :Berderblicher Einfluß der Wei- 
Ben auf den Charakter der Kaffern. Urfachen der Feindfchaft zwifchen bei⸗ 
den. Wachſende Erbitterung der Kaffern in neuerer Zeit. Die Kafferhele 
den: Gaika, Mafanna. Hohe geiftige Begabung. Belege de diejelbe. 
Einfluß der Miffton. Religion der Kaffern: der Glaube an Gott. Vereh⸗ 
rung der abgefchiedenen Seelen der Häuptlinge. Die Zauberer und Regen: 
macher. Die Heilung der Krankheiten. Heilig gehaltene Thiere. Purification. 

Ausſchluß der Congovölker und Mpongwes aus der Schilderung. Die 
Damara und Omampo. Die Gingeborenen von Spfala, die Mafua, Ba- 
Niungue, Maravi. Das Neich des Cazembe und des Muata hanvo, die 
Balonda. Die Suaheli, das Land Ujambara, die Wakamba und Wanika 
die Dijagga, die Va⸗Ngindo. en 5. 382 

Die Malgafchen. 

1. Drei Hauptelemente der Bevölkerung; deren ältefted find die Oftafricaner 
(Schavoaied und Schaffates). Die Araber: Antaymours, Zafferamini, 
Antalothes. Die Malaien und ihr muthmaßliches Alter auf der Inſel 
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aus ſprachlichen und Hiforifgen Gründen. Die Salalauen und bie 
Hova. Malaio⸗polynefiſche Sitten derfelben. Ethnographifches a 
und leibliher Typus der Heineren Böllr. . . . . .. BG. 426. 

II. WVohnung, Induſtrie, Kunſtfertigkeiten, Geld. Landbau und Viehzucht. 
Moraliſcher Charakter; geſetzliche Strafen. Ehe und Familienleben. Feu⸗ 
dales Königthum. Religion: die Götter, die Ordalien und ihre Folgen, 
anderweitiger Aberglaube. Das Begräbniß. Einwirkung der Europäer 
auf die Eingeborenen, Miffion. Radama’d Beftrebungen für die Civili⸗ 
fation des Volles und ihr Ausgang. — Sage von Menabe. . S. 435, 

Die Fulah. 

I. Namen. Ihre Ausbreitung im Weften, in Sentralafrica, im Often. Die 
Devölferung von Futatoro, insbefondere die Toucouleurs und Torodos. 
Irrige Auffeffung Barth's. Die Sage von den 6 Kaften der Fulahs. 
Mifdyungselemente der Torodod. Andere den Fulahs angehörige Mifch- 
lingsvölker. Beichaffenheit des reinen Fulahtypus und der gemifchten 
Zypen. Die Fulah - Sprache und ihre Verwandtichaften. Verſchiedene An» 
hten über den Urfprung der Fulah. Aelteſte Nachrichten über fie (Barth). 
or ihrer Befehrung zum Islam haben fie ſchwerlich irgendwo eine herr- 

ſchende Stellung eingenommen. Gründung des Reiches von Salatu. ©. 447. 
IL —D und Ackerbau der Fulah. Kleidung und Wohnung, ihre Städte. 

Induſtrie. Die Laobes. Strenger Muhammedanismus der Sue; Folgen 
davon für ihren Charakter und in Bildung. Politifhe Verfaſſung der 
Fulahländer. Waffen und Kriegfü rung: Berhältniffe der Eflaven. Ehe 
und Stellung der Frau. Moralifher Charakter (eigenthümlicher Rechts⸗ 
fall). Seiftige Begabung. . - > 22 2 nn nn. ©.468. 

Die Völker der äthiopiſchen Race. 

Rechtfertigung und Bedeutung dieſes Namens. 

I. Die Nuba. Der Rame, neuerdingd von unbeſtimmter collectiver Bes 
deutung. Hiftorifches über ihre allmanliche Ausbreitung und Mifhung, 
befonderd mit Arabern und Fundſch. Rothiwendige Trennung berfelben 
von den alten Aethiopen oder den Böltern ber Gheezſprache. Gebiet ber 
Nubafprahe. Schlüffe daraus auf die Wanderung der Nuba und auf 
ihre größere Negerähnlichkeit in alter Zeit. Einwürfe bageoen. Die Ba- 
tabra und ihr Name. Leiblicher Typus der Nuba. Die Fundſch ein 
Regervolt? — Aeußeres Leben, Sitten und Gharatter der Rubier. &. 475. 

U. Die Bedſcha. Die Bifchari und ihre Bermandten. Weite Verbreitung 
berfelben. ameifelbafte Völker. Bermifhung und Verwechſelung mit 
arabifchen Völkern. eng über ihre Bedeutung in alter Zeit. 
Lebensweiſe. Leiblicher Typus. Die Ubabe.. . - . . . 6.4886. 

III. Die Abyffinier. Das Aethiopiſche oder Eher und feine Tochter 
ſprachen. Phnfifhe Ei entpimtichteiten der — finier. Folgerungen. 
Eingewanderte Juden. Verbreitung des Chriſtenthums über die umlie- 
genden Länder: gemifchte Bevölkerung derjelben. Mifhung der Abyffi- 
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Die Neger. 

I. Ethnographifche Unterſuchung. 

Unfere Kenntniß der africanifchen Völker, fo lückenhaft fie auch 

vielfach noch ift, hat in der neueren Zeit fo rafche und bedeutende 
Fortfehritte gemacht ald ırgend ein Zweig des menſchlichen Wiffens. 

Die Zeit ift noch nicht fern da man die Eingeborenen von Africa, nur 
mit Ausnahme einiger wenigen Völker im Norden , als Neger fchlecht« 

hin bezeichnen durfte, während gegenwärtig diefer Begriff in feftere 

Grenzen eingefhloflen ift und in Folge davon das Gebiet der Neger: 

raqe an Ausdehnung verloren hat. 

Es ift bekannt daß der ganze Rordrand von Africa mit Einfluß 

von Aegypten, das fhon von Herodot nicht als diefem Erdtheile 

angehörig betrachtet wurde, ebenfo in Rüdfiht auf feine Bodenbe- 
ſchaffenheit und feinen Raturdarafter überhaupt wie in Hinfit auf 

feine Bevölkerung, nicht zu den Negerländern gerechnet werden kann. 

Sie ſchließen fih in ihrer Klora und Faung zunächſt an die übrigen 

Küftenländer des Mittelmeers und an Kleinafien an; ihre Bewohner 
aber, der große Bölferitamm der Mazigh (Berbern) und die Kopten, 

find den Negern ebenfo urfprünglich fremd wie die fpäter dahin einge 

wanderten Araber, wenn man auch anerfennen mag, daß die Kopten, 

obwohl ſchon auf den Älteften Dentmälern im Ganzen von kaukafi⸗ 

{dem Typus, doch ſchon Spuren von africanifchen Zügen zeigen. 

Ihnen zunähft müflen als eine zweite Uebergangsftufe von der 

weißen zur fhwarzen Race von der Iepteren ausgefchieden werden die 
abyffinifhen Völker, die Bedſcha (Biſchari), Galla und Nu— 
bier, die in Oftafrica und namentlich in den Nilländern das ganze 
Gebiet vom Wendekreife im Rorden bis zum Aequator hin inne haben. 

Waiß, Anthropologie. 2 Bo. 1 



2 CEthnographiſche und räumliche 

Sie ſchließen fi ſprachlich den femitifhen Völkern zunächſt an und es 

zeigt ſich bei ihnen, vor Allem im Rubier, in minderem Grade beim 

Abyſſinier und Bedſcha, eine ſchon beträchtlihe Annäherung an den 

Negertypue. 

Ferner fönnen die Bemohner von Madagascar meder nad) ihrer 

Sprache noch nad) ihrer Äußeren Erfcheinung zur Negerraçe gezählt 

werden , und daffelbe gilt von dem über faft ganz Mittelafrica verbrei⸗ 
teten mächtigen Role der Fulah, welche troß ihrer vielfachen Mir 

fhung mit Negerelementen,, doch fo wenig in biefen aufgegangen find, 

daß fie vielmehr ſowohl in forialer ala auch in phyſiſcher Hinficht in 

einen: beftimmt ausgeprägten Gegenſatze zu ihnen ftehen. 

Noch um einen Schritt näher treten wir den eigentlichen Regern 
indem wir und zu den Kaffern und Congovölkern wenden. 

Würde die leibliche Bildung derfelben hier und da geftatten fie mit der 

Negerrace unmittelbar zu vereinigen , ſo fann dieß doch von der übers 
wiegenden Mehrzahl der zu ihnen gehörenven Bölfer keineswegs be» 
bauptet werden, und fprachlihe Gründe melche dieß unannehmbar 

machen, lafjen zugleich beftiimmi erfennen daß ganz Africa ſüdlich vom 

Aequator nur mit Ausschluß des Hottentottenlandes im äußerten Sü⸗ 
den einer und derfelben Bölkerfamilie gehört. 

Noch ſchärſer gefchirden von den Regern jind die Hottentotten, 

ſowohl durch ihre Sprache welche völlig ifolirt fteht* ald auch durch 

ihre phyſiſche Bildung, die zwar als negerähnlid), jedoch als eine ei» 

genthümliche Uebertreibung jenes Typus und als eine Verſchmelzung 

desſelben mit fremdartigen Charakteren bezeichnet werden muß. 

Soll eine Schilderung der Neger gegeben werden, fo bleibt daher 

un übrig alle die genannten. Bölter nder vielmehr Bölkerfamilien ganz 

auszujondern und für ſich zu behandeln, um die mannigfaltigen Ues 

bergangsformen die ih wieder innerhalb der genannten Gruppen quf 
das Verſchiedenartigſie nünnciren und verzweigen, nicht mit. den 
typiſchen Hauptformen zu vermifchen; denn die phuflfchen wie die 

geiftigen Chacaklere der africanifchen Völker zeigen eine fo große Menge 
von ſpeciell ausgeprägten Abftuftingen und Mebergängen nad) allen 

” Neuerdings bat zwar Bleek die Anficht ausgejprochen das fl die 
Hottentotten au Die Aegypter und Me ben Semiten verwandten Rordaftis 
caner, wagefgeinlic fogar an die tnbosenropälichen Völker auſchlöſſen (Pe⸗ 
Iermanı ittheil I858. ©. 418), fo lange jedoch keine Beweiſe vorliegen, 
tonnen folche Dermuthuugen nur Mißtrauen gegen dem werden der fie ausipriggt.. 



Begrenzung der Regerrace. 3 

Richtungen hin , Daß ſich nur auf diefem Wege eine ungetrübte Auffaf- 

fung des eigentlichen Negertypus erreichen faflen wird. 

Das Gebiet der wahren Neger umfaßt eine Nandftrede von nur 

10-—12 Breitengraden im Süden einer Linie die man von der Mün⸗ 
dung dee Senegal nad Timbuktu hin ziehen und von dort über den 
Nordrand bes Tſchad⸗See's die in die Gegend von Sennaar verlängern 
würde. Auch auf 'diefem Raume wohnen, wie fich zeigen wird, nicht 

überall nur Reger und reine Neger, fondern befonders im Often und 

Norden desfelben haben fie mannigfache fremte Beimifhungen und 

zum Theil in großem Umfange erfahren, aber bier liegen ohne Zweifel 

die Haupt« und Stommländer der Wegerrace. Sehr richtig Hat La- 

tham (Nat. hist. of the var. of man 1850. p. 471 f.) dieß fo ausge 
drückt, daß ſich das eigentliche Land der Reger vom Senegal zum Riger 

erftrede und außer den Gebieten diefer Ströme nur noch einen Theil von 
Darfur, Kordofan und Sennaarumfafle. Man hat benierkt daß die Ein⸗ 

geborenen dieſes Gebietes welche die heißen Tieflaͤnder bewohnen, die 

Sharaftere ihrer Race am ftärkften ausgeprägt zeigen und zugleich 

von allen auf der tiefften Stufe ftehen, wogegen die Bewohner höher 

gelegener Länder in der Regel Teiblich und geiſtig beffer begabt feien 

als jene, daß ſich die bedeutendfte Abweihung vom eigentlichen Res 

gertypus immer da finde, wo man fi einem Hoch⸗- oder Tafellande 

nähere, wogegen fie 5. 3. in Bornu, im Balfin des Tſchad⸗See's ge⸗ 

tinger fei und daß ullcin im Oſten von diefem See eigentliche Neger 

vorfommen die feine folhen Ziefländer bewohnen (Prichard II, 

97,340 ff., Lat ham 482). Indefjen ift ein großer Theil des Innern 

der Regerländer bid jeßt noch zu wenig befannt als daß fih fo allge- 

mein gehaltene Sätze mit einiger Sicherheit aufftellen ließen und man 

faun in diefer Richtung wohl faum weiter gehen ala bis zu der Be⸗ 
hauptung daß die Negercharaktere in. den heißen Tiefländern am ftärt- 

fen hervorzutreten pflegen. 
Aus ihren Heimathländern jind Meger feit alter Zeit als Sklaven 

unter.die verichiedenfien ihnen ftanmiremden Völker verpflanzt wors 

den. Ju Africa felbft werden fie namentlih nach Rorden in die Mau⸗ 

renländer und nach Aegypten, wo fie befonders in Kairo und Aleyan- 

drien zahlreich find in größerer Menge noch jebt ausgeführt, fo wie 

ſich auf der andern Geite die größeren und ſtärker organifirten muha⸗ 

medaniſchen Reiche im noͤrdlichen Theile der Regerländer fortwährend 
k* 
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mit heidnifchen Sklaven aus dem Süden verfehen: von Sennaar holt 

man Sklaven aus dem Lande der Nuba, von Kordofan aus dem der 

Touroudj, von Darfur aus werden Sklavenjagden in Fertit, von 

Waday in Dienakherah, von Baghirmeh und Bornu in Kirdy und 

Kirdaouy veranftaltet (Mohammed el Tounsy a. 273). Nicht allein an 

die Küfte von Arabien, insbefondere nah Mekka und Maskat, find 

Neger übergefietelt (Pickering, The races of man 185), fondern 

auch im ganzen Niederlande von Jemen zeigt fih eine ſtarke Miſchung 

africanifcher mit eingebornen Elementen, weiter nördlich leben viele 

Neger in Bifcheh und Taniyah, es finden fid) folche in Dſchidda, und 

in Jericho, wo der Beduinenftamm der Ehteim viele derfelben in fi 

aufgenommen hat, ift die Phyſiognomie der Bewohner negerähnlid 

(Ritter Erdk. XII, 899 ff., 992, XII 9, XV, 526 ff.). Zum Theil 

als Mekkapilger nach Arabien gelommen, zeigen fie fi fehr induftriöe 

und wiffen fih gut fortzuhelfen; die als Sflaven eingeführten erhalten 

natürlich nicht leicht arabifche Frauen, wogegen die Araber fi vielfach 

mit Negerinnen verbinden (ebendaf. XI, 193,55.) — Bon Zangue- 

bar find Neger ſchon feit Jahrhunderten als dienende Klafle in größes 

rer Zahl nach den füdlichen Ufern des perfiihen Meerbuſens einge- 

führt worden (Ibn Khaldun nah Ibn Said bei Cooley 116), 

ſchon im 9. Jahrh. bildeten fie einen bedeutenden Theil des Heeres 

der Khalifen von Bagdad (Guillain I, 162) und felbft bis zu 

den großen oftindifchen Infeln hin hat man fie fortgeführt. Sie 

machen außerdem jest bekanntlich einen großen Theil der Benöltes 

tung Weftindiens und der Vereinigten Staaten aus, von wo fie 

fih auf der ganzen Oſtküſte der neuen Welt bis nach Brafilien her⸗ 

ab und auf der Weftfüfte von Panama an bis in den Süden bon 
Peru erftrefen. ' 

Nicht alle Schwarzen die ald Sklaven in andere Ränder und Erd» 

theile verpflanzt worden find, gehören zur Negerrace in dem engeren 

vorhin näher bezeichneten Sinne, obſchon die eigentlichen Negerländer 

von jeher diejenigen Gegenden gemwefen find, aus denen man bei weis 

tem die größte Menge von Sklaven entnommen hat. Da es überdieß 
unmöglich ift auf irgend eine Weife von einander zu fondern was von 

einer Sflavenbenölferung der eigentlichen Negerrace und was ver 

wandten Völkern (Kaffern, Eongos, Nubiern u.f.f.) angehört, fo er⸗ 
ſcheint es am zwedmäßigften die Betrachtung der Sklaven in den 
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Kolonieen mit der Darftelung der Eigenthümlichkeiten und der Zus 
flände der eigentlichen Neger fogleich zu verbinden. 

Die Regerrace im engeren Sinne, die gegenwärtig auf die mitt: 

lere Zone von Africa, von Senegambien bis in den Südwelten von 
Abyffinien beſchränkt ift, Hat in vorhiſtoriſcher Zeit höchſt wahrſchein⸗ 

lich eine viel weitere Ausbreitung befeffen; denn die fämmtlichen Voͤl⸗ 

fer die jeßt den ganzen Norden und Oſten von Africa inne haben, find 

feine Eingeborenen dieſes Erdtheiles, und wie die geographifche Lage 

derfelben für fih genommen auf Afien als ihr Stammland hinweiſt, 

fo legt auch die Sprache dafür Zeugniß ab und felbft Die Sage deu- 

tet bei einigen derfelben noch darauf hin. Wird man geneigt fein in 

den Hottentotten den älteften Reſt der Urbevölterung von Africa zu 

vermuthen, fo fcheint man dagegen ſchon die Kaffervölfer mit ihren 

fämmtlichen Berwandten in Oftafrica als ein von Norden allmählich 

vorgedrungenes Geſchlecht von Einwanderern betrachten zu müffen, 

das fich auf feinen Eroberungszügen mit Negern vielfach gemifcht hat 

welche von ihnen theils vernichtet theils in’s Innere und nach Welten 

zurüdgedrängt wurden. Eine Bermifhung mit Regerelementen ha⸗ 

ben in geringerem Maaße die abyflinifchen Völker, Bedſcha und Galla 

erfahren, vielleicht eben deshalb weil die Kaffervölter auf ihrem Zuge 

ihnen vorausgegangen waren und bereits einen großen Theil diefer 

Elemente fhon abforbirt hatten; aber in ihrem Gebiete find veriprengte 

Nefte der ſchwarzen Urbevölkerung noch jet hier und da fißen geblie⸗ 

ben und zugleich wird durch ihre Sprache ihre Abflammung aus Afien 

über allen Zweifel erhoben. Es gewinnt demnach eine gewifle Wahr- 

fheinlichkeit daß die eigentliche Negerrace in alter Zeit den ganzen 

Dften und Süden von Africa, mit einzigem Ausfchluß des Hotten- 
tottenlandes, in Befiß gehabt hat.* | 

Mas den Norden von Africa betrifft, fo macht vielleicht Aegypten 
eine ähnliche Ausnahme wie das Land der Hottentotten: wenigftens 

fehlt es gänzlih an Thatſachen die fi) darauf deuten ließen, daß wir 

au dort Neger als Urbevölterung anzunehmen hätten. Die Neger 

welche auf altägyptifchen Dentmälern abgebildet find, erfcheinen in 

der Stellung und mit den Attributen von Sklaven: fie weifen nur 
auf das hohe Alter des Sflavenhändels und des ägyptiſchen Verkehrs 

” Weber die nähere Begründung diefer Sätze f. Die unten folgenden 
Abfchnitte Aber die genannten Bölterramilien. 
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mit den Regerländern bin, Teinesmege aber erlauben fie den Schluß 

auf eine urfprüngliche Negerbevölferung von Aegnpten, und felbit 

von Rubien läßt fih (mie wir fpäter zeigen werden) nicht wahrſchein⸗ 

ich finden, daß es urfprünglid bon wahren Megern bewohnt war, 

fondern vielmehr daß folhe von Süden ber ın alter Zeit dahin ein⸗ 

wanderten und fid) mit höher ftehenden Bölfern mifchten. 

Andere verhält es fi) dagegen mit den übrigen Ländern von 
Rordafrico. Die Sprache der Berbern, welche ſich dem femitijchen 

Stamme anſchließt, wenn auch nur in ebenfo entfernter Weife wie das 

Koptifche (Renan), ſcheint nach Afien hinüber zu weiſen und es fehlt 

außerdem nicht an birecten Zeugniflen dafür, daß fich die Negerraçe in 

after Zeit über den größten Theil der Länder ausbreitete die gegen- 

märtig den Berbern geboren. Sie hatte, mie aus der Chronik des 

Uhmed Baba hervorgeht (Itſch. d. d. morg. Geſ. X1, 530). alle 

fruchtbaren Dafen der Sahara im Beſitz ehe die Berbern vom Atlas 
aus ın die Wüfte vorbrangen, von benen verdrüngt fie nur Kleine 

Reſte in diefen Gegenden noch zurüdgelaffen hat. Auf ihrem Zuge 
dur) die Sahara ıft den Reifenden oft die von Norden nah Süden 

hin immer ärfer zunehmende Regerähnlichkeit der Berwohner aufge: 

fallen , fie waren aber meift geneigt dieß Iheils vom Klima theild von 

der Vermiſchung der Bewohner mit eingemanderten oder eingeführten 

Negern die vom Süden famen abzuleiten. Daumas (125,276, 293) 

ſcheint zuerft auf den weientfich anderen Zufammenpang der Sache 

hingewieſen zu haben. Wie Lugurt bemerkt er. fo haben fo ziemlich 
alle Orte des Nordrandes der großen Wühte gemiſchte Bevölkerung; 

man weiß dieß feit langer Zeit und pflegt e8 aus der Niſchung mit 

Sklaven zu erklären, die Gage bes Lanves aber erzahlt, daß „in 
alter Zeit die Bemohner von Tugurt ſchwarz maren.” Die Bevöl— 
kerung der Dörfer und Städte von Tuat wird von Norden nad) Gü« 
den hin in Folge der Beinifhung von Negerblut immer ſchwärzer, 
obwohl die Nafe gebogen ift und bie Lippen klein, ganz im Süden iſt 
fe zum Theil völlig negerähnlich. Daß die Fezzaner mehr ven Regern 
al den Arabern gleichen (Dual Lyon bei Pricharu Ueber]. II, 194) 
und namentlih auch einen fehr unangenehmen Hautgeruch befigen, 
paben fhon Ledyard et Lucas 118 beinerkt. Ju Fezzan Ghat 
und ben andern Dafen wohnen viele Familien freier Neger (Richard- 
son 11,318). Die Bevölkerung der mittleren Theile von Fezgan und 
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namentlich Die Murzut's ſelbſt befteht aus Mifchlingen , die Bewohner 

von Lagareefah im Wadi Gharbi find ſchwarzbraun, einige völlig 

negerähnlih, die von Gatraun find ſchwarz, reden die Tibbu⸗ und 

Bornu⸗Sprache, aber nur fehr wenig arabifh (Richardson a. I. 

67, 85). Wenn Aboulfdda I, 202 von Zaouyla, dem heutigen 

Zuila und .der damaligen Hauptfladt von Fezzan jagt, daß ſie an der 

Grenze des Negerlandes Liege, fo läßt fih daraus gleihwohl noch 

nicht mit Sicherheit fihließen, daß Fezzan noch im 13. Jahrh. zum 

Theil von Regern bewohnt war, denn wie man heutzutage im Als 

gemeinen anzugeben pflegt daB das Negerland jüdlih vom Wende 

freis des Krebfes beginne, jo fegen die arabifchen Geographen den 

Anfang desfelben in den nördlichen Theil ihres fogenannten zweiten 

Klima’s d. h. ganz in diefelbe Gegend (jo 3. B. Ibn Said bei Aboul- 
f&da 1, 213); ja man darf jenen Schluß um fo weniger machen, da 

hinzugefügt wird Fezzan ſtehe unter der Herrfihaft der Neger und die 

Bevolkerung desjelben fei größtentheils von Wadan gekommen (cdend. 

1,177 nad Ibn Said), das im Oſten von Ghadames liegt: jene 

Angabe über die Grenze des Negerlandes fcheint daher nur den Sinn 

haben zu follen, daß fich die Herrfchaft der Neger, insbejondere der 

von Kanem, nicht weiter ndrblich erſtrecke als bis nach Fezzan. — 
Am weiteften geht die Beimifhung von Kegerblut ın Ahir (Richard- 

son a. II, 139), deffen Bewohner Leo Africanus als Neger be» 
zeichnet, obwohl er Hinzufept, fie feien die weißeſten unter allen Ri— 

griten und lebten als Nomaden nah arabifchen Sitten. Mögen: es in 

Marokko jenſeits des Altas allerdings die eingeführten Neger: fein von 

denen die großen Verſchiedenheiten der Hautfarbe bei den dortigen 

Mauren herrühren (Agrell, R. Reife nad Marotos 1798. ©. 40, 

224), da Neger dorthin in größerer Anzahl befonders in der erften 
Hälfte des 18. Jahrh. verpflanzt wurden (Lempriere, R. nah M. 

im Magaz. v. merkw. Reifeb. VIII, 62), fo dürften Dagegen diejenigen 
weiche fih in Tripolis und im Süden der Regentfehaft von Tunis 
finden (Vgl. Explor. sc. de l’Algerie XVI, 148), Die Neger welche in 

Ayrenaica nıehr ala zwanzig Dörfer innehaben und die Provinz Ta- 
berga faft ganz befiken. ſchwerlich Klüchtlinge vom Süden jein (wie 

Bubtilin.N. Ann. des v. 1845. I, 150 angiebt), fondern man Hat fic 
weahrfcheinlic ale Trümmer der Urbevölferung des Landes anzufehn. 

Neuerdings hat namentlih Barth diefe Spuren einer früheren Re 
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gerbevöllerung von Rordafrica achtſam verfolgt: Feſan (Fezzan), mo 

ebenfo wie im Sudan die Ortsnamen Gober und Tafjaua vorkommen, 

— den erfieren hat ald Namen einer Stadt im Sudan von Hauffa 

{don Elapperton 2.R. 213 erwähnt — mar wie Wärgela und 

Tauät urſprünglich von Negern bevölkert, die aus den letzteren Ge⸗ 

genden erft von den muhammedanifchen Exroberern verdrängt wurden 

(1,157 ff., 241 ff.). Rhat (Ghat) war in alter Zeit von den Gober, 

dem ebelften Theile des Haufſavolkes bewohnt, welche auch Air inne 

hatten, wo fie fih mit den fihon vor dem #4. Jahrh. bier eingedrun« 

genen Berbern mifchten (248,369); und mie die Bufaue oder Abo- 

gelite in den Brenzländern von Air eine von Negern. und Berber- 

frauen entfprungene Mifchlingsrace find, fo ſtammt auch wohl dir 

ſchwarze Farbe der leibeigenen Imrbad, deren Weiber ſich dem Neger⸗ 

typus nähern, von beigemifchtem Regerblute her, da ihre Herren, die 

freien Imöſcharh von ziemlich heller Farbe find (376, 255). Die Wei« 

ber der Tuariks im Welten von Murzuk haben volle runde Geſichter, 

in Folge der Mifhung mit Negern; ihr Haar neigt fi) zum Kraus- 

werden, die Augen find groß und ſchwarz, die Raſe mohlgebildet 

(Oudney bei Denham I.p. LXVIf. vgl. au) LXII). 

Sp interefjant es fein würde weiter zu verfolgen auf welche Weife 

und in welder Zeit die Stämme der Mazigh allmählich in. den Beſiß 
jener Länder im Norden des heutigen Negergebietes gelangt find, in: 

dem fie die Urbevoͤlkerung theils zerftreuten theild mit fi) verſchmol⸗ 

zen, fo läßt fih Doch aus den erhaltenen Nachrichten nichts gewinnen 

was einer zufammenhängenden Gefchichte ihres Vordringens ähnlich 

ſieht; nicht einmal die Frage läßt fi mit Sicherheit enifcheiden, ob 

fie fhon vor der Entſtehung des Islam einen größeren Theil ihrer 

jebigen Länder den Negern abgenommen hatten oder ob fie erft [päter 

und ald Muhammedaner zu größerer Ausbreitung und Macht gelang» 
ten, obgleich ſicher ſteht, daß fle ebenfo wie die Araber und Fulahs 

- durch den Islam einen neuen und. flarken Antrieb zur Erhebung über 

ihre heidniſchen Nachbarn erhielten. Aus den vorliegenden Rachrichten 
ergiebt fich Folgendes. 

Das Ältefte der uns befannten Reiche in diefen Gegenden iſt Gana 
oder Ghanata. Die Ehronit des Ahmed Baba (a. a.D.526) er 
zählt daß es ſchon 22 Sultane vor der Zeit Mohammed's zählte und 

daß diefe „Weiße“ waren. Der Mittelpunkt der Macht diefes Reiches 
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ſcheint auf der ganzen Weſtſeite des Niger oberhalb Timbuktu und 

ſelbſt im Nordweſten diefer Gegend gelegen zu haben; Walata (Biru) 
wird ale die muthmaßliche Hauptftadt desfelben von Barth V, 494 

bezeichnet.* Er ift der Anficht daß Mandingovölker, die er Sfuaninti 

oder Afer nennt und deren Sprache noch jeßt Höher im Norden, jen- 

ſeits 20°. B. in Wadan in der Landfchaft Aderer einheimifch fei 

(V, 554,511 f.), den Hauptbeftandtheil der Bevölkerung von GOha⸗ 
nata bildeten, wie diefe noch heutzutage in Walata mit Arabern und 

Berbern gemifcht leben und neben diefen die genannten Nigerländer 
inne haben. Indeſſen fowohl dieß ald aud daß er Fulahs für die 

Herrſcher des alten Ghanata zu halten geneigt ift, läßt fih nur 

wenig wahrſcheinlich finden. Schon Nie geographifche Tage des Rei- 

ches fordert weit mehr dazu auf bei den weißen Herrichern desſelben 

an Berbern zu denken als an Fulahs, deren Anmefenheit im Weiten 

bes Niger zu jener Zeit ih durch nichts wahrſcheinlich machen läßt 

und die (mie wir [päter zeigen werden) wahrfcheinlich erſt als Mo- 

bammedaner zu größerer Macht und Bedeutung getommen find. Wir 

tönnen daher nur Cooley 99 ff. beiftimmen, wenn er bemerkt daß 

der fpäteren Manbdingoherrfchaft im Reihe Mali oder Melle; eine 

Herrfhaft der Berbern (Zenaghas) in der Gegend von Dienne am 

Niger in alter Zeit wahrfcheinlih vorausging, da deren Sprade in 

fpäteren Jahrhunderten (nad) Leo Afr.) noch die herrfchende war in 

Walet, Tombultu, Ienni und Mali ſelbſt. Wenn er diefe Sprache 

Kiffour nennt (125 not.), fo bedarf dieß freilih der Berichtigung 

(Barth IV, 321), nicht bloß infofern als diefer Name überhaupt 

auf einem Mißverftändniß Caillis’s beruht, fondern auch weil man 

in dieſena Falle nur an eine Berber- Sprache denken könnte. Die be» 

herrfchten Völker mögen allerdings Sfuaninli (gewöhnlich Sonintie) 
gewefen fein, denn diefe waren in alter Zeit der Sage nach die Haupt- 

maffe der Bevölkerung von Maffina, Sage, Bambuk, Boure und 

Balyah (Raffenel a. 1. 357), aber diefe Soninkie find nicht, wie 

” Barth gollt: bei diefer Gelegenheit dem Scharffinne Cooley’s An- 
erkennung, well er hierüber d' demſelben Refultate wie er ſelbſt gelommen 
fel. Iudeflen bat Cooley ©. 44 die Hauptſtadt des Reiches Shanata viel« 
mehr an den Niger in die Nähe von Timbuktu gefept, nicht nach Walata, 
und da Iba Said bei Aboulfeda 1,220 ausdrüdlic [ost die Stadt 
Gana liege zu beiden Seiten des Niger, fo tft diefe Angabe höchſt wahr 
ſcheialich richtiger als Die von Barth gemachte. 
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Barth angiebt, Mandingos, fondern Serratolets, und zwar ift jener 

Name gerade derjenige den dieſe ſich feibft beilegen (Kaffenel a. I, 

170), wogegen es ein offenbares Mißverſtändniß ift, wenn bei Gray 

and D. 81 der Rame Sonikea für Ungläubige im muhammedanifchen 

Sinne gebraudht wirb und wenn Bertrand-Bocande (im Bull. 

soc. geogr. 1849. TU, 57) von Mandingn -Sonniquds redet, welche 

für die erften Befißer der Känder im Süden des Gambia gelten. In- 

deſſen beftätigt auch diefe Weberlieferung die große Ausbreitung und 

Beveutung diefes Volke in alter Zeil: rose merden demnach bei der An« 
nahme ftehen bleiben dürfen daß im Reihe Shanata die Hauptmafle 

des Volks durch die Serrakolet gebildet wurde und daß Die Herricher« 
familie berberiſchen Stammes war. 

Verfolgen wir das Eindringen der Berbern in die Kegerländer 
weiter, fo hören wir daß es namentlid, feit der zweiten Hälfte des 

8. Jahr. bis in’s 11. ftattgehabt hat und daß in diefer Zeit ein Theil 

jener Länder von ben Berbern mit wechſelndem Glide unterworfen 
worden ifl. Im Jahre 990. follen die erften Marabuten nad Rigri⸗ 
tien, insbefondere nach Mali oder Melle gefommen fein, und im da- 
sauf folgenden Jahrh. (1061 — 1087) gründete der Berberftamm der 

Lemta, von dem bie Tibbo (?) und Zuareg* abitammen jollen, ein 
großes muhammedanifches Reich unter Abu Bekr, das Dienne, Zun- 
fra, Zegzeg, Wangara und die meiften nördlichen Negeriänder ums 
faßte (Carette in Explor. scientif. de l’Alg. III, 230 ff., 246 ff., 

226, 312). Insbeſondere maren es die Senagha oder Sſenhädja, die 

im 11. Zahrh. als Herren des ganzen weftlichen Theiles der großen 

Wuſte ven Jslam über Ghanata mehr und mehr verbreiteten und die 

ſes Reich eroverten (Barth IV, 605 nach el Bekri). Die weite 

Ausbreitung diefes Stammes ergiebt fi u. X. daraus, daß Tedla im 

Rorden in den Bergen zwiſchen Fez und. Marokko der Hauptort Dee: 

feıben im 13. Jahrh. war (Aboulf&da 1,188). Cooleye ft. hat 

aus arabifchen Schriftftelleen vom 11. Jahrh. an gezeigt, daB die öſt⸗ 

*% Ueber die Tibbo f. das fpäter Beigebrachte Den Kamen Xuarif 
aben die Berbern nur von ben Urabemı erhalteu: er bebeutet „ Renegaten.“ 
rüher zu einem Theile Chriften, wurden die weltlichen Berber⸗ 

ſtämme im 3. Ja ch edfh. Muhammedaner. Spuren von chriſtlichen Sit⸗ 
ten baden ſich nod; jegt bei ihnen erhalten (Explor scient de ’Alg. IT. 113, 
Barth, 1,246. und in d. Itſch d.d. morg Gef X, 287). Der Name Tuarit 
ift demnach urfprüngiich von feiner eigentlich ethnographiſchen Bedeutung. 
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liche Grenze der Zenaghas in jener Zeit vom Süden von Marokko 

na dem Riger im Dften von Timbuttu hinablıef und dag im We- 

fen und ſelbſt ım Südmweften diefer leßteren Gegend bis zum Meere 

der Berberftamm der Benn Goddalah wohnte, der wahrfäyeinlich ſchon 

vor feiner Belehrung zum Islam vielfach mit Negern gemiſcht war 

und jedenfalls mit folchen zufammeniebse. Dieje Goddalah mit den 

Zumtunah (Tamtuna, Lenita) und Majufah verbündet, dehnten ihre 

Groberungen nach Rorden aus, befiegten dort im Jahre 1069 die Ma- 

arahbwah, welche von ihrem Hauptfike Jez aus ein Jahrhundert lang 

den Welten Africa’8 beherrfiht hatten, und gründeten ald Morabiten 

im Jahre 1073 dıe Stadt und das Reich von Marokko; jene aber 

verließen das Mahgreb, die weitliche Yerberei und Marotko, und zo⸗ 

gen wahrſcheinlich in die Wüfte nadı Suden, wo fie dann die früheren 

Gige der Goddalah einnahmen (Cooley 58 f.) 

Die Gründung von Timbuktu durd, Tuarik Magfarn (Barth 

nennt fie Imedidderen) im legten Drittel dee 5. Jahrh. Hedfch. (Ah⸗ 

med Baba a. a. D. 529)* gab der Macht der Berbern in diefen Län- 

dern einen neuen feften Stützpunkt und fegt zugleich die herrfchende 

Stellung die fie in jener Zeit einnahmen, in ein helles Licht. In das 
Rand jenfeite des Stromes foll bis dahin die Herrſchaft der Tuarik 

nod nicht eingedrungen gewefen fein (ebend. 531). Erſt die Erhebung 

des Negerreiches von Melle im 13. Yahrh., defien Hauptmadt im Sil- 

den der großen Biegung des Kiger gelegen zu haben jcyeint (Coo- 

ley), bat die Herrfchaft der Berbern in Weftafrica wenn nicht ge- 

brodyen , doch bedeutend befchräntt, obwohl ihm Timbuktu fon im 

J. 837 Hedſch wieder an die Tuartte perloren ging (Ahmed Baba). 

Bielleicht fteht es mit diefer neuen Erhebung der lebteren ım Zuſam⸗ 

menhang daß Agades um 1460 (nad) Marmal) von fünf verſchiede— 

nen Berberfiämmen, darunter die Audjila, die von Sultan Bello 

(ba Denham) fälſchlich ald die alleinigen Gründer bezeichnet werden, 

erbaut wurde ı Barth 1,503). Durch den Herrfcher von Sonrhay 

Sfonni Ali** (1464— 1492) wurde Zimbultu aufs Neue der Gewalt 

der Tuariks entrifien (ebend. IV, 617), bald darauf aber, zu Anfang 

* Rah Cooley 67, der hierin einer Angabe Ibn Khaldun's folgt, 
wär: jene Stadt von einem MandingosKönig im 3. 610 Hedſch. gegründet 
worden. 

”’ Marmol nennt ihn Sonisheli und bezeichnet ihn nld Derberfürften. 
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des 16. Jahrh., empörten fi die Neger unter Abu Bekr Izkia von 

Zimbuftu mit Glüd und gründeten dort ein eigenes Reich (Explor. 
sc. de l’Alg. III, 246 ff.; Blau in Ztiſch. d. d. morg. Gef. VI. 328). 

Leo Afr. fand jenen Abu Betr dort als Herrfiher (1550), in fpäterer 
Zeit aber fiel die Stadt in die Gewalt der Ruma, der Söldlinge mit 

deren Hülfe Sonrhay von Marokko aus 999 Hedfch. vorzüglich er- 
obert wurde. Diefe Ruma (Ar'ma, Arama), der Sage nach weit von 

Rorden ber eingemandert und bis nad) Dienne hin verbreitet (Raf- 

fenela.II, 349), feßten fih in Timbuktu feft und beherrfchten es 

fpäter auf eigene Hand, unabhängig von Marokko. Sie werden ge 

wöhnlid ale Schwarze bezeichnet, doch find fie non hellerer Farbe und 

von regelmäßigeren auetrudsvolleren Zügen als die Sonrhay, und 

ihre Sprache [cheint ein Dialekt des Sonrhay zu fein. Später wur: 

den fie von den Tuarik, insbefondere den Senagha übermannt und 
in die umliegenden Länder verfprengt (Barth IV, 439 ff.; V, 162, 

193, 549). Seit 1826 von den Fulahs bedroht, fiel Timbuktu 1844 

auf's Neue in die Hände der Tuarif, die feit diefer Zeit abwechfelnd mit 

ienen der Stadt ihre Macht fühlen laſſen. Nach Raffenel a. II, 

207, 353 wäre e8 hauptfächlich der Araberftamm der Bourdames des 

ren Macht und Einfluß in Timbuktu neuerdings vorkerrfchten. 

| Es ergiebt jid) aus dein Vorftehenden daß die verfchiedenen Stämme 

der Mazigh wahrfcheinlich ſchon feit der älteften Zeit in den nörbli- 

hen Theilen der Negerländer von Weftafrica eine nur zeitweife beftrit- 

tene Herrfchaft geführt und fich ohne Zweifel mit den Eingeborenen in 

fehr ausgedehnter Weife gemijcht haben. Gegenwärtig dringen im 

Weften vorzüglich die fogenannten Maurenvölfer der Trarfas und 

Bradnas an vielen Punkten in das nördlide Senegambien ein; in 

Folge ihrer häufigen Einfälle ftehen viele Dörfer ſelbſt fo weit füd- 

lich bie an die Ufer der Faleme verlaffen (Raffenela. 1, 128). Sie 

felbft und die ihnen verwandten Völker jener Gegenden flammen von 

Arabern und Berbern die fih in verſchiedenen Verhältnifien mitein- 

ander gemifcht haben und find gegenwärtig faft ganz zu Mulatten ges 

worden, da fie zum großen Theil gefangenen Regerweibern ihren Ure 

fprung verdanten (Faidherbe im Bull. soc. g6ogr. 1854 I, 89 u. 

Revue Archeol. 1857 p. 318). Ihre Äußere Erfcheinung ift daher 

fehr verfchieden und vorzüglich follen ed Fulah und Joloff fein, de 

ren Mitwirkung dieß zugufchreiben ift (Golberry I, 178). Die 
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Grenzen der Tuarik (Targhec) laufen nah Richardson Il, 189 
im Norden von Ghadames nach Tuat und von,da ſüdlich nach Tim⸗ 

buktu, in defien Südweſten am Niger fie ſchon Caillie II, 267, 281 ff. 

angegeben hat, und nach Damergu; auch in Haufla find fie zerftreut 

alde Wanderer. XZuarifs vom Stamme der Kailoueed (Kelowis), 

welche die vorherrſchende Bevölkerung von Ahir ausmahen und dort 
alle möglichen Mittelftufen zwifchen weißer und ſchwarzer Race dar» 

ftellen , find im Befiße der einen Hälfte, namentlich des Weftens von 

Damergu, deffen Bevölkerung aus Tuariks und Negern gemifcht ift, 

und find auch in Ouber zahlreih (Richardson a. I, 242, U, 4, 

28,37, 121). Dindina, ein ſchmaler Landſtrich 150 englifche Mei⸗ 

len ſüdweſtlich von Sokoto ift feit Tanger Zeit im Befife von Tua⸗ 
riks (Ztſchr. f. Allgem. Erdt. IIT, 62). Vorzüglich find es die Itiffan- 

Tuarik die fih Über den ganzen weftlihen Theil der Negerländer vers 

breiten und fi in ihnen oft fogar bleibend niederlaffen (Barth IV, 
132). Selbft nah Oſten find die Tuarik in neuerer Zeit vorgedrun⸗ 

gen: feit der Mitte des 18ten Jahrhunderts haben fie dazu beigetra» 

gen die Macht des Reiches von Bornu zu ſchwächen, defien jebiger Zus 

ftand fo ſchlecht ift, daß fich jene als Räuber fogar unweit Kukaua ums 

bertreiben (ebend. II, 302, V, 388). 

In den ganzen Rorden der eigentlichen Negerländer find, ſelbſt ab- 
geſehen von den Fulahs, in vorhiftorifcher Zeit ohne Zweifel Stämme 

von hellerer Karbe in großem Umfange ald Eroberer eingedrungen, 

aber es ift bis jeßt nur geringe Ausficht dazu vorhanden, daß ſich 

dag Dunkel welches auf diefen Ereigniffen ruht, einft noch lichten 

werde. Daß diefe fremden Völker, wenn nicht felbft von ſemitiſchem 

Stamme, doch zu diefem in näherer Beziehung ftanden als zu irgend 

einer andern großen Bölkerfamilie, ift faft die einzige wahrfheinliche 

Vermuthung die fih bis jeßt über diefen Gegenſtand aufitelten Täßt. 

Die Herrfcher von Ghanata waren, wie fhon erwähnt, weiße Men- 

fhen ; die eingeborene Bevölkerung von Sonrhay weicht wie die von 

Hauffa fo beträhtlih vom Negertupus ab, daß man nicht umhin kann 

eine weit fortgeſchrittene Mifchung mit einer höher ſtehenden Race an- 

zunehmen, und dadfelbe gilt, wenn auch in geringerem Grade, von den 
Bornuefen und von der berrfhenden Klaſſe in den öftlih von Bornu 

gelegenen Reichen, die freilich noch zu wenig bekannt find als daß ein 
volllommen ſicheres Urtheil über fie in diefer Hinſicht fchon jeßt möge 
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fi) wäre. Möglich bleibt ee allerdings die Erflärung diefer Berhälte 
niffe nur in dem Bordringen der Berbern und Araber nad Süden zu 

ſuchen zumal da faft durchgängig (obwohl nicht ausnahmelos) erit 

in Folge der Muhammedanıfirung diefer nördlichen Negerländer grb- 

Bere Reiche fich gebildet zu haben ſcheinen, doch weiſen die Weberliefe 
rungen auch noch auf andere Elemente hin. 

Die Sonrhays wird man nad) dem Borigen am erften geneigt 

fein für eine Mifchlingsrace von Negern und Berbern zu halten, da 

die leßteren fhon vor dem Emporkommen der Macht von Sonrhay in 

die Känder an der großen Krümmung des Niger in bedeutenter An: 

zahl eingedrungen und Dort zu ühermächtigem Finfluife gelangt wa- 

ven. Die eingeborene Bevölkerung von Hauſſa haft Barth IV, 86 

für nabe Bermandte der Berbern, da die zu Den leßteren gehörigen 

Diagera früherhin in Daura. ter älteſten NRiederlaffung der Hauffas, 

den oorwiegenden Beftandtheil ausmachten, auch die Ausbreitung ders 

ſelben über einen großen Theil von Damergu und Gober fcheint das 

für zu fprechen. Auch Die Bewohner von Kanem ſtammen nach der 
aligemeinen Ueberlieferung, wie Mafrigi erzählt, non Berbern, und 
nad Sultan Bello’s Angabe wäre Die alte Dynastie von Bornu 

berberifchen Urfprungs. Leo Afr. führt Re auf den Stamm der Ber: 

von zurüd und Barth TI. 292 ff. fimint diefer Anyicht bei, obgleich 

er hinzufest daß die Sprache von Bornu, das Kanori, nichts ent⸗ 
halte was auf eine ſolche Verwandtſchaft hinweiſe. Die Chronik des 
BornusHeihes jagt dag die Sultane der früheren Zeit deren erfler, 

Saif, von arabijchen Etamme geweſen fein foll, „alle röthlih wa⸗ 
ven wie bie üchten Araber“, mas der Unfiht Blau's zu Hülfe kommt, 

der in den Berdoa eingewanderte Araber vermuthet (Itſch. d. d. morgl. 

gef, VI. 311. 321). Eine beftimmtere Anfiht hierüber wird ſich 

wohrſcheinlich erſt dann aufftellen laſſen, wenn man die Beziehungen 
näher kennt in denen die Tebu, Tibbo ( Tubu , Teda) zu den Kanori 

tehen, denen fie, ıwie auch aus ihrer Sprache hervorgeht, urfprüng- 

(i& verwandt iind Während fie zu den Berbern fein Berhältniß die 

fer Art zu haben fcheinen (Barth Il, 299, I1l, 71; über die einzel- 

uen Stämme der Tebu und deren Wonrtjipe edend. III, 445). Gin- 

heimiſch in Kanem. erftreden fie ſich obwohl mit bedeutenden dialekti⸗ 
[hen Berſchiedenheiten über Bilma und die Landſchaft Borgu weit 
nad) Fezzan Hineln. und wie biefe gcographifche Lage, fo führt aud 
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ihre leibliche Bildung auf die Anfiht, daß fie fih wahrſcheinlich ats 

ein eigenthümliches Miſchſingsvolk der Negerrace mit den weißen oder 

vielmehr braungelben Bölfern des nordöſtlichen Africa ausweifen 

werden. 

Auber den Mifhungen melde die Neger mit Kulahe und Kaffern 

eingegangen nd — es wird von ılmen in fpäteren Abfchnitten die 

Rede fein — hat man ferner vorzüglich an ſolche mit Kopten, Juden 

und Aethiopen gedaht. Suttan Bello lim Append. bei Denham) 

giebt an da die Bemohner von Guber durch Tuariks die von Augila 

famen. in ihr jepige® Nand von Norden ber hineingedrängt worden 

ſeien, er bezeichnet fie allein als Sgreigeborene unter allen Bölfern von 

Hauffe und läßt fie bon den Kopten ſtammen Rad Barth a. I, 270 
wären Ropten mit Arabern bis nad) Tunis gezogen. Erinnert man 

fih dabei der Basrefiefs die Richardson a. 1, 137 in Talazaghee 

zwiſchen Ghat und Murzuf gefunden hat und deren hauptlächlichftee 

er weder den Arabern noch den Tuariks zugufchreiben vermochte, da 

e8 ſich den ägyptiſchen Bildwerken zu nähern fchien, fo liegt die Mög⸗ 

kichfeit nicht fern dak Kopten nad) Ghat und Nir, den früheren Län» 

dern der ober, und non dort in das Land diefed Namens gelommen 

fein. Die Gober reden indeſſen die Haufla- Sprache und jollen den 

Berbern nahe verwandt fein (Barth 1, 157): läßt fi an ihrer 
Sprache feine Verwandtſchaft mit den Kopten nachweifen, fo fehlt 

die Berechtigung eine ſolche unzunehmen. Eben nicht mehr beweifl 
für eine Kopteneinwanderung der Umſtand daß fih in Burrum am 

Niger (3° öfilid von Timbuftu) nod) jegt die Sage findet. es fei einft 

einer der Pharaonen von Aegypten her in diefe Gegenden gelommen, 

und wenn man auch mit Barth V. 194 nicht abgeneigt fein mag ihr 

Glauben zu fhenfen, da. wie er anführt. die. ganze Geſchichte des 

Sonrhay: Reiches nach Aegypten write (9) und der Dandel der Haupt⸗ 

ſtädte Garho und Kukia hauptſächlich nach Diefem Lande gegangen 

fei , fo gewinnt man damit doc) nicht® weiter ale eine allerdings in⸗ 

texeffante Vermuthung. Um nichte unerwähnt au taffen was einer fol« 

den Bermutbung noch eine weitere Stüße zu geben geeignet ſcheinen 

könnte, wollen wir nicht unterlaffen der Agrieds Steine zu geden« 
fen die fich feit alter Zeit im Befige der Rrus, Kanties, Akras, Aſchan⸗ 

tie und der Eingeborenen von Eggara finden follen (Bowdich, 

Zimmermann Vocabalary 157, Allen and Th. II, 401) und aus 
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deren Gegenwart, da fie ganz denen gleichen follen die an altägypti« 

[hen Särgen vorkommen, man auf einen alten Verkehr diefer Länder 
mit Aegypten bat fchließen wollen (Allen and Th. 1, 121). Römer 16 

bat die auf der Goldküſte vortommenden als längliche Pfeifenkorallen 

von der Größe eines Kleinfingergliedes befchrieben die in fehr ſchoͤnen 

Karben fpielen. Sie ftammen aus unbelannter Quelle; DuncanI, 105 

behauptet fie würden in der Gegend von Bopo in der Erde gefunden. 

Richt befier fteht ed um die Annahme daß Juden in größerer An⸗ 

zahl ſich mit Negern gemifcht hätten. Allerdings find Juden fhon un- 

ter den Ptolemäern in Rordafrica angefiedelt worden (Barth a. J, 

841), find dann feit dem Tten Jahrhundert namentli nad) Marokko 

getommen (Graberg 175) und fpäter unter Ferdinand und Ifabella 

mit den Mauren aus Spanien vertrieben, nad) Nordafrica eingewan⸗ 

dert, aber ob fie von dort nach Süden in die eigentlichen Regerländer 

gelangt feien, dafür fehlt jeder thatfächliche Beweis. Die Parallelen 

weldhe Cruickshank (251 ff., 271 und ſonſt in den Roten) zwifchen 

den an der Goldküſte herrſchenden Sitten zu den alt» jüdifchen gezogen 

bat, find allerdings zahlreich und fehlagend genug um nicht für bloß 

zufällige Webereinfimmungen gelten zu können, es würde aber erfl 

näher zu unterfuchen fein, ob fie fich vielleicht ebenfo gut aus einer 

alten Cinwanderung eines andern femitifhen Volkes, nämlich von 

Arabern ableiten laſſen, da der Gedanke an diefe jedenfalls weit nä⸗ 
ber liegt ald der an die Juden. 

Die Gefichtsbildung welche fih bei den höheren Ständen in 

Afchanti und zum Theil auch in Dahomey* findet (Bowdich 422, 

Duncan I, 238), hat auf die Annahme geführt daß auch hier eine 

Mifhung mit einer höher ftehenden Race vorliege. Bowdich a. 18, 
87 ff. 41, 62 bat, um indbefondere die Anficht zu begründen daß 

man in diefem Falle an die alten Aethiopen zu denken habe, eine Reihe 

von Ähnlich klingenden Ramen von Königen, Häuptlingen und Pros 

vinzen aus Abyffinien und Afchanti oder andern Theilen von Weft- 
africa beigebracht. Unter vielen Einzelnheiten auf die fi gar kein 

Gewicht legen läßt, weift er weiter auf die Achnlichkeit der Berzieruns 
gen an den Häufern in beiden Ländern bin und giebt in Geſetzen und 
Sitten eine nicht unbedeutende Anzahl von: Parallelen an, die man 

° Bol. hierzu den fpäteren Abſchnitt über Afchanti und Dahomey. 
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faun für ganz zufällig wird halten mögen. Forbes a. 17 bemerft 

namentlich auch die Heinen filbernen Hörner die in Dahomey wie in 

Abyffinien von manchen Beamten an der Müße getragen werden. In⸗ 

defien läßt fich die Beweiskraft aller Diefer Dinge zufammengenommen 

eben nicht fehr hoch anfchlagen, und bei der großen Entfernung jener 

Länder von Abyffinien auf der einen und dem Mangel fchlagenderer 

Belege auf der anderen Seite, wird fi) an einen ſolchen Zufammen- 

bang fchwer glauben laflen, während es wenigiteng minder unwahr- 

Iheintih ift daß einft ein Eroberervolk von arabifchem oder berberi- 

Ihem Stamme dorthin feinen Weg gefunden hätte. 

So fehen wir uns denn in Rückſicht der Mifchungen welche die 

eigentlichen Neger mit fammfremden Völkern eingegarigen find, wenn 

mir und nur an das ftreng Ermeisliche halten wollen, außer den 

Fulahs und Kaffern auf die Berbern und Araber allein befchräntt. 

Hat man in Africa zwar die Sage gefunden daß fchon vor der Ent- 

ſtehung des Islam Araber über das rothe Meer in die Länder am 

weißen Nil eingewandert feien und fi) von da aus (?) im Süden ber 

Wohnſitze der Tibbo und Zuarit allmählich bis zum Senegal hin ver: 

breitei hätten (d’Escayrac 112), fo jcheint es doch an beftimmten 

hiftorifchen Beweifen dafür zu fehlen daß Araber in Maſſe fhon in 

jener Zeit tiefer im Innern von Africa fih feftgefegt hätten. Da fih 

indeffen arabifhe Stämme über Abyffinien fpäteftens ſchon zu Ans 

fang unferer Zeitrechnung ergoffen haben müſſen, wohin fie wahrs 

fheinlich feit fehr alter Zeit allmählich eingemandert find (Renan, 

Hist. des langues semit. I, 306), ift ihre weitere Verbreitung in's In⸗ 

nere noch dor der Gründung des Islam höchſt wahrſcheinlich. Sicher 

ſteht daß fie jich im erften Jahrhundert ihrer Zeitrechnung ber den 

ganzen Norden Africa's bis zur Weftküfte hin ausgedehnt haben. Es 

fheint aber eine unbegründete Sage zu fein daß fie während ihrer 

Herrfchaft in Hegypten vom Tten bis in’s 10te Jahrhundert große Er: 

oberungen in den Regerländern gemacht hätten*, hiftorifc) verbürgt 

” Daß namentlich der Khalife Muizz (Moezz) feine Macht über einen 
Theil der Negerländer ausgedehnt babe, ſt eine wahrfiheinlich irrthümliche 
Tradition der Muhanımedaner — fie wird von Dupuy p. LÄXX VIII mits 
getheilt. Die arabifchen Duellen erzählen nur von Groberungen desjelben 
nad Welten bin bis zum atlantifchen Meere, und aud Quatremere, Vie 
de Moizz (Journ. As. 1836 f.) erwähnt feine Züge deöfelben in das ins 
nere Africa (Gildemeiſter). 

Waiß, Anthropvlogie 2r BD. 2 
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ift nur daß, fih vom 1iten Iahrhundert an Araberftämme in Maffe 

genommen bleibend in Inner» Africa niedergelafien haben und daß erfl 
um diefe Zeit, um die Mitte des Hten Jahrhunderts Hedſchra, der Jo⸗ 

lam mit glüdfihem Erfolg in die großen Regerreiche eingedrungen 

it (Reinaud zu Aboulfeda I, 179, 8tſch. d. d. morgl. Gef. VI, 322). 

Die Araber des Sudan behaupten nicht allein felbft aus Iemen zu 
ſtammen, fondern ihre Stammesnamen kehren zum Theil auch wirk- 

ih in Arabien wieder (Blau ebend. 320). Daß manche Stämme 

von Ober -Rubien und den benachbarten Ländern, obwohl meift ale 

Araber bezeichnet, wahrjcheinti vielmehr zu den Bedſchas gehören, 

werden wir fpäter zu erwähnen haben. 

Obgleich der Islam über Inner: Africa nicht durchgängig von 

reinen Arabern, fondern zum Theil von Araber: Mifhlingen und 

muhammedanifchen Berbern ausgebreitet worden ift, fo fehlt es Doch 

fo fehr an Angaben über das Eindringen der Araber felbft in die Län: 
der der Neger, daß wir ihre eigenen Kortjchritte und das Wachen ih- 

res Einfluffes in Africa fait nur an den Erfolgen zu meflen im Stande 

find die ihre Religion errungen hat. a flellt fich hierbei die interef- 

fante Thatfache heraus daß die öftlichen Negerländer mit einziger Aus- 

nahme von Bornu weit fpäter dem Islam gewonnen worden jind als 

die weftlichen,, woraus wir fchließen dürfen daß die Araber, wenig- 

ftens feitdem fie felbft Muhammedaner find, in die Regerländer nicht 

vorzugsweiſe von Dften her eingedrungen find und fih von dort nach 

Weſten verbreitet haben, fondern daß fie hauptſächlich von Norden in 

die. weitlichen Negerländer gelommen und meiftens von Weften nad) 

Oſten in ihnen fortgerüdt find. 

Nach der Ehronik des Sonrhay Reiches von Ahmed Baba ift 

im 3. 400 Hedſch. (1000 — 10) der erfte Herrfcher zum Islam über- 

getreten (Ztſch. d. d. morgl. Gef. XI, 521), und el Betri fhildert 

(460 Hedſch. 1067) in Sana Muhammedanismus und Heidenthun 

ald neben einander beftehend. Im Reiche von Melle das um die Nitta 
des 7. Jahrh. Hedfch. emporfam und deifen Benölterung fchon damals 

wenigfiend zum großen Theil dem Islam anhing (Ahmed Baba). 
ftellt Ibn: Batuta (1350) die muhammebanifche Religion als dieje- 
nige dar welche unbeftritten die. Herrſchaft führte: Die Gebete, fagt 

er, werden regelmäßig verrichtet und die Mofcheen viel befucht, auch 

die Kinder fireng dazu angehalten, jeden freitag legen fie fchöne weiße 
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Kleider an oder wafchen ihre alten, fie lernen den Koran fehr fleißig 
auswendig und halten bei ihren Kindern darauf mit großer Strenge 
(Journal As. 4. ser. I, 220). Seit diefer Zeit hat der Islam in die⸗ 

fen Gegenden fortbeftanden und ift von dem Hauptvolke von Melle, 

den Mandingos, die gegenwärtig meift nur wenig firenge Muhamme- 

daner find, allmählich zu allen ihren Nachbarvölkern übergegangen, 

unter denen ihn namentlich die Fulahs mit Eifer ergriffen und (vie 

wir an einer andern Stelle weiter verfolgen werden) weithin nach We⸗ 

ſten und Süden getragen haben. 

In Air finden fih auf halbem Wege von Tintelluft und Agddes 

in der Thalebene von Ta »rhift noch die Reſte eines alten Betplakes, 

der von Abd el Kerim ben Marhili geftiftet wurde um die Zeit da das 

Sonrhay- Reich von dem Gipfel feines Ruhmes herabzufinten anfing, 

vor d. 3. 1000 Hedſch., und von bier foll der Jolam in den mittleren 

Sudan, in die Länder von Sakatu bis Bagherme eirigedrungen fein, 

(Barth I, 423), doch ift nach dem oben Geſagten faum wahrfcein- 

lich dag er nicht fchon in früheren Jahrhunderten bier feften Fuß pe 

faßt haben follte. Im Rorden von diefen Gegenden find die Arber 

auch nicht erft im 15. Iahrh. eingedrungen -(wie Barth I, 241 an- 

giebt), denn Ibn Said bei Aboulfeda I, 218 ermähnt be- 

reits Nomaden » Araber in Fezzan; auch des füdlichen Tauat haben 

fie fih wohl feit langer Zeit ganz bemächtigt: es wird dort faft aus- 

ſchließlich arabiſch geſprochen (Barth I, 275). Am Niger ober- 

bald Timbuktu leben jeßt auf der Weftfeite des Fluſſes mehrere Ara- 

berftämme unter denen die Melad Alufch weſtlich vom Debu-See zu 

den bedeutendften gehören; weiter hinauf am Niger unter 142° m. 

B. find die Rhatafan, wenigſtens ihrer eigenen Sage nad, reine Ara; 

ber, die bei der großen Wanderung der arabifchen Stämme welche um 

die Mitte des 11. Jahrh. Rordafrica vermüfteten (2), in ihre jebigen 

Site eingezogen zu fein fcheinen (ebend. V, 489, 272), doc werden 

©. 280 die Rathafan als Tuareg bezeichnet — ob in Nüdfiht auf 

ihre Sprache * Solche Nomadenvölter die für Araber zu gelten pfle: 

gen, finden fi längs der ganzen Rordgrenze der Negerländer zer: 

ſtreut, aber es ift bie jegt fehr wenig ermittelt mit welchem Rechte fic 

als Araber bezeichnet werden; die meiften derielben ſcheinen Derber: 

mifhlinge zu fein. Benn Hewett zwifchen dem Senegal und Gam- 

bin Zoloffe fand, bie „einen arabifchen Dialekt ſprachen,“ dunkel: 
2° 
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ſchwarz, aber ohne Regerzüge, ftrenge Muhammedaner waren und ihr 

ziemlich langes Haar zu Meinen Loden zufammengedreht trugen (Pe⸗ 

termann’s Mittheil. 1858 ©. 115), jo würde man aud in diefen 

einer verfprengten Araberflamm vermuthen müffen. 

Aus den Ländern am mittleren Niger find ohne Zweifel einzelne 

Araber, wenn auch wohl nur felten folche von reinem Blute, weit 

nach Süden porgedrungen, worauf wir fpäter wieder zurüdtommen 

werden; nach Aſchanti namentlich find Mufelmänner als Händler von 

Norden her häufig gefommen: fie machen fich nüglich durch ihre Künfte 

und Kenntniffe, gewinnen Einfluß bei den Herrfähern , gründen Schu- 

len und befehren die Heiden zu ihrem Glauben. Am zahlreichiten find 

diefe fogenannten Mauren, die faft ganz jo ſchwarz find wie die Ein- 

geborenen felbft und große Hautnarben ald Stammeszeichen an fih 

tragen, in den nordöftlichen und nordweftlichen Provinzen des Landes 

(Bowdich, Dupuy X, XXXIV). Rab Dahomey kommen eben- 

falls von Norden ber einige Leute die arabifch ſprechen und ſchrei⸗ 

ben (Norris 419), daß aber die Sprache diefes Landes felbft viele 

arabifhe Wörter enthalte (Robertson 266), ift wohl unridhtig. 

Ferner fommen Araber ale Händler von Tripolis, Salatu, Kano 

und Hauffa nach Rabba (Lander II, 261, Laird and Oldf. II, 75, 
90): man wird fi) daher nicht wundern daß afiatifche Waaren bis 

in Diefe Gegenden am untern Niger ihren Weg finden (Krapf im 

Ausland 1858 ©. 453). 
In Kanem, das bei den arabifhen Geographen nicht von 

Bornu unterfchieden zu werden pflegt, war im 13. Jahrh. unferer 

Zeitrehnung der Islam bereits vollkommen heimifch, wie aus Allem 

hervorgeht wage Ibn Said über diefes damals weit ausgebrei⸗ 

tete Reich mittheilt: auch die Kouars, welche die Länder inne bat- 

ten die jept den Tibbos gehören, waren Muhammedaner, wogegen 
das zwifhen Kanem und Sana, alfo wahrfcheinlic in dem Ge⸗ 
biete von Haufla gelegene Land Koukou damals noch heidniſch 

war (Aboulfedal, 218, 221): wir können es daher nicht wahr- 
fheinlih finden daß (mie Fresnel glaubt, Bull. soc. geogr. 1849 
II, 39 ff.) der Islam nah Bornu von Weften ber gelommen fei, 
denn der Weften von Bornu fcheint noch heidnifch gewefen zu fein, 
während der Norden und Nordweſten wie Bornu felbft in großer Aus- 
dehnung ſchon muhammedanifirt waren. In Zinder ſtammt nad 
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Richardson a. Il, 219 der Muhammedanismus fogar erft aus dem 

gegenwärtigen Jahrhundert. Nach den Angaben der Bornu⸗Chro⸗ 

nit und deren Audlegung von Blau war Sultan Hami um 460 

Hedſch. der erfte muhammedanifhe Sultan (Ztſch. d. d. morgl. Gef. 

VI, 322), alfo um diefelbe Zeit zu welcher der Islam auch in den 

weftlichen Regerländern Sonrhay und Gana zuerft ſich feft fepte: auch 

aus diefem Grunde läßt fih nicht annehmen daß er nad Bornu von 

Weſten ber gelommen fei. In Bornu leben feit länger als 250 Jah⸗ 

ren die Schua= Araber, die fi namentlih von Garanda im Welten 

von Kufaua, wo fie einen großen Zheil der Bevölkerung ausmachen 

(Barth II, 438, IV, 15), im Süden des Tichad- See bis nach Bag⸗ 
berme binziehen. Bis nad) Mandara reihen fie nicht. Ihr Arabifch 

ſoll faft „reines Aegpptifch“ fein. Sie find fehr begabte Menfchen, 

im Aeußeren unfern Zigeunern ähnlich, von den nördlichen Arabern 

dagegen fehr unterfchieden: fie find von heller Kupferfarbe, von ſchoͤ⸗ 

ner offener Phyfiognomie, haben Adlernafe und große Augen (Den- 

ham I, 129, 158, II, 59, 68 ff., 140). Obwohl fie die Neger ver- 

achten , find fie doch immer einem NRegerfürften tributpflichtig. In Log⸗ 

gun ift der Islam erft vor etwa 60 Jahren eingedrungen, beſchränkt 

fih auf bloße Aeußerlichkeiten und hat vielen heidnifchen Aberglauben 
neben fi, wie in Bagherme, das fich ebenfalls viel fpäter als die 

weftlichen Regerländer aus dem Heidentbum erhob und zuerſt um die 
Zeit der Gründung des Reiches von Wadai von muhammedanifchen 

Königen beherrfcht wurde (Barth III, 270, 335, 385). Diefe Grün⸗ 

dung muhammedanifcher Herrſchaft in Wadai duch Abd el Kerim 
fällt in’8 I. 1020 Hedfch.; die dortigen Herrfher flammen der Sage 

nad) von den Abaffiden ab, find aber in der That ein eingeborenes 

Geſchlecht das eine eigenthümliche Sprache redet (ebend. 485, Moham- 

med el Tounsy a.,Fresnela. a. O. 48). Wadai ift theild von Re- 

ger» theild von Araberftämmen bewohnt, die legteren, welche feit un⸗ 

gefähr 500 Jahren bier anfälfig fein ſollen, find der Farbe nah in 

ſchwarze (soruk) und rothe (homr) getheilt (Barth IIL, 500, 507 ff.). 

Auch in Darfur und Kordofan foll der Muhammedanismus nicht vor 

bem 3. 1600 oder erft um die Mitte des 17. Jahrh. Wurzel geichlagen 

haben, und fo find gerade die Negerländer am fpäteften zu ihm über- 
getreten die unter allen feinem Stammlande am nädften liegen. 

Indeſſen ift es nicht fehr wahrfjcheinlich daß Araber nicht ſchon frü- 
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her nad) Darfur eingedrungen fein ſollten, da die Sprache viele ara» 

biſche Worter aufgenommen hat, in Darfur und Wadai find die Mo- 

natenamen arabifche Wörter, obwohl von den arabifihen Monats⸗ 

namen berfchieden (Moh. el T. 344 , 467 f.) und jelbft alle Zahlen über 

6, mit einziger Ausnahme des Wortes für 10, werden in Darfur mit 
ihren arabifhen Namen bezeichnet (Browne 345f., Moh. el T. 149). 

Bater, der die arabifchen Wörter der Sprache diefes Landes auf ’/s 

ſchätzt, macht darauf aufmerffam, daß ſich diefee Verhältniß nicht 

wohl aus der Einführung des Jolam und dem nachbarlichen Zuſam⸗ 

menwohnen der Eingeborenen mit Arabern erklären laffe (Mithridates 

I, 342). Im Norden des Landes, der durch ein altes Borurtbeil für 

jedermann, ſelbſt für die Eingeborenen ganz unzugänglid ift, foll es 

im Gebiete der Kubabiſch Ruinen einer alten Stadt geben (Cuny im 

Bull. soc. geogr. 1854. II, 111, 120). Aud unweit der Hauptſtadt 

von Wadai wollte man ausgedehnte Leberrefte einer ſolchen gefunden 

haben, die in fteinernen Grundmauern, einem Sarkophag von Mar: 

mot der an die Werke der altägnptifchen Aunft erinnerte, künſtlich ge⸗ 

arbeiteten Säulen von Stein, menſchlichen Bildfäulen und Goldmün⸗ 

zen die dad Sonnenbild ald Gepräge trügen, beftanden hätten (Zain 

el Abidin 48, 63) ; der Bericht aber der dieſe Angaben liefert ift ala er- 

dichtet erfannt worden (von Ritter Ztfch. f. Allg. Erdk. N. Folge VI, 

312). Leider find jene Hefte bis jetzt noch nicht hinreichend unterfucht 

um ein Urtheil über ihren Urfprung zu geftatten, auch fie ſcheinen in- 

deffen darauf hinzumeifen, daß die öftlihen Regerländer ſchon in al⸗ 

tee Zeit den Einfluß höher ftehender Völker erfahren haben, wenn wir 

auch nicht willen von wo diefer Einfluß ausging, von welcher Art er 

war und wie weil er fich erfiredt bat. 

Nachdem wir fo das Gebiet das die eigentlichen Negervölker bes 

wohnen, fennen gelernt, die Mebergangeftufen die fie mit andern Ra⸗ 

sen verbinden, ausgejchieden, und die Miihungen die fie mit diefen 

eingegangen find, näher betrachtet Haben, Tönnen wir zu dem Ber: 

fuche übergehen eine hiſtoriſch⸗ethnographiſche Leberficht derſelben zu 

geben, für welche die Sprache und der leibliche Typus die leitenden 

Geſichtspunkte werden bilden müflen. Da wir das Eharatteriftifche 

des Negertypus anderwärte ausführlich beiprochen haben (I, 106 ff.), 

beiepränfen wir uns hier auf eine kurze Jufammenfafjung feiner 

hauptſächlichſten Eigenthümlichkeiten. 
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Der Knochenbau des Negers ift verhältnipmäßig ſtark und majfiv 
entwidelt, die einzelnen Theile deöfelben, namentlich auch der Schä- 

del find durch Schwere, Dide und Härte ausgezeichnet. Die Statur 

variirt fehr bedeutend, von den oft über 6 Fuß großen Munios oder 

Mangas im weftlihen Bornu bis zu den Kengkob und Betfang in 

Inner: Afrika die nur 3— 5° hoch werden follen (Kölle a. 10, 12). 

Das Gehirn ift ſowohl abfolut genommen als auch relativ, nämlich 

im Berhältnig zu den austrerenden Nerven, Kleiner als beim Euro- 
päer, die Bildung der Windungen desfelben ungünfliger: fie find we⸗ 

der gleich zahlreih noch glei vortheilhaft entwidelt. Die hochge- 

wölbte Scheitelgegend entſpricht dem vorherrfchend auögehildeten Mit- 

telhirn, während das Borderhirn mehr zurüdtritt, das Hinterhaupt 

aber oft lang ausgezogen ift und das Hinterhauptslocdh etwas nach 

binten gerüdt ift. Der Kopf erfcheint ald zufammengedrüdt von bei- 

den Seiten, das Geficht ald lang und ſchmal, fein unterer Theil ragt 

mehr fchnauzenartig hervor ale bei dem Europäer und der Geſichts⸗ 

winfel beträgt oft nur wenig über 70°. Verſchiedene Schädeltypen 

einzelner Negervölker hat neuerdings Meigs abgebildet (bei Nott and 

Gliddon, Indig. races uf the earth. 1857. p. 329). 

Die Stirn ift flein und kugelig, ihre Oberfläche höderig und un: 

eben , die Augen enggefchligt und ſchwarz bei meiſt gelblicher Con⸗ 

junetiva. Die Backenknochen ftehen hervor und laffen das Geficht, 

aus welchem die breite dide und flache Rafe mit weiten Löchern nur 

wenig fich erhebt, als platt gedrüdt von vorn erfiheinen. An dem 

langgeftredten und nad) vorn gerichteten Oberkiefer figen fchief nad 

porn geneigte Schneidegähne meift von blendender Weiße, der Mund 

ift weit und die Lippen wulflig, von ſchmutzig rother bis ſchwaͤrzli⸗ 

her Färbung, das Kinn Plein, plump gebildet und wenig promint- 

tend. Das Außere Ohr fleht vom Kopfe ab und ift minder wohlge⸗ 

bildet als beim Europäer. Das Haar meift nicht über 3° lang, von 

elliptiſchem Durchſchnitt und daher frau, ift gröber, härter, elafti- 

fer und glänzender. Der Bart ift meift nur gering wie die Behaa⸗ 

tung des Körpers, und wächſt gewöhnlich erſt in Tpäten Jahren. 

Ferner find der Did: und kurze Hals, der ſtark entwidelte Naden 

und die geringere Biegung der Wirbelfäule für den Neger chrakteri⸗ 

ftifch. Die Durchmeffer des Beckens find Heiner als beim Europäer, 

diefes ift eng, keilförmig, nad rüdmärts geneigt, die Darmbeine 
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ftehen vertical. Die Unterarme und namentlich die immer hart ſich 

anfühlenden Hände haben relativ größere Länge. Nur die Hände und 

Singer, nicht der Arm iſt nah Daniell (L’Institut 1846 II, 88) beim 

Neger relativ Tänger als beim Europäer. Der Oberfchentel ift ohne 

Fülle, die Kniee etwas gebogen, die hoch oben ftehenden Waden 

ſchwach, der Fuß zeichnet fi durch Länge und Breite der Ferſe aus 

und ift ein Plattfuß. Die Haut, durch ſchwarzes Pigment, das ſich 

in den Zellen der Schleimfhicht der Epidermis ablagert, dunkel ge- 

färbt, ift von größerer Dide als beim Europäer, ftets Tühl und 

fammtartig anzufühlen und ihre Ausdünftung hat einen eigenthümlis 

hen üblen Geruch. 
Man würde fehr irren, wenn man den im Borftehenden befchrie- 

benen häßlihen Typus für den in den eigentlichen Negerländern allges 

mein herrſchenden halten wollte, allerdings kommt er vor, befonders 

in niedrigen morafligen Gegenden an der Küfte und an den fumpfl- 

gen Ufern von Flüffen und Seen, aber man muß wohl beachten daß 

einer der beften Kenner der Negervölker aus der neueren Zeit, der Mif- 

fionär Kölle, ausdrüdlich bemerkt hat: „Was in Büchern häufig als 

Grundtypus der Negerphyſiognomie dargeftellt wird, würde von den 

Negern als eine Carricatur oder im beiten Kalle als eine Stammes: 

ädnlichkeit angelehen werden, die aber in Bezug anf Schönheit hin» 

ter der Maffe der Negerſtämme zurüdbliebe* (Betermann’s Mittheil. 

1855 ©. 326). Gleihwohl glauben wir im Rechte zu fein daß wir 

diefen Typus auch hier feftgehalten Haben, da es ung nicht darauf an- 

tommen konnte ein arithmetifches Mittel zu ziehen aus allen den For- 

men die man im gemeinen Leben als der Negerrace angehörig zu be- 

trachten pflegt — ein Berfuch defien Ausführung gar kein Refultat 

von wiffenfchaftliher Bedeutung würde gewähren können —, fondern 
vielmehr mit möglichfter Schärfe dasjenige abzufondern und allein 
herauszuheben was fih mit Wahrfcheinlichkeit ala urfprüngliche Eigen- 
thümlichkeit der Regerrace anfehen läßt, infofern fie noch frei ift von 
aller Bermifhung mit höher ftehenden Völkern. Nur eben jener häß- 
liche Typus, allerdings eine ertreme Form, die nach Ausfcheidung 
aller kaukaſiſchen Züge zurüdbleibt, laͤßt fih mit einiger Sicherheit 
für den wahren und reinen Typus der Negerrace halten. 

Nächſt den angegebenen Eigenthümlichleiten die der Neger bon 
Natur hat, ift noch ein anderer äußerer Charakter anzuführen, der 



Hantnarben und augefeilte Zähne. 25 

dur die Sitte ihm ebenfalls in großer Allgemeinheit aufgeprägt iſt, 
nämlich die eigenthümfich geftalteten Hautnarben die er ald Stammes- 

zeichen zu tragen pflegt. Es ift dieß ſchon von Ritter (Erdf. I, 265) 

und fpäter namentlich von Pickering (Races of man 201) bervor- 

gehoben worden; auch haben beide auf die Sitte der Neger hingewie⸗ 

fen die Zähne auf eine befondere Weife zuzufchärfen, fie fpik oder 

fägeförmig zu feilen, einzelne wohl auch ganz auszubrechen, wie dieß 

befonders bei den Völkern am weißen Nil mit einziger Ausnahme der 

Bari gewöhnlich ift, Doch herrſcht diefer Gebrauch, der demfelben 

Zwecke dient tie die Hautnarben, bei weiten nicht in fo großer Aus: 

dehnung als der andere. Beide fcheinen in früherer Zeit noch ausge 

breiteter gemefen zu fein ald gegenwärtig und find theils im Verkehre 

der Eingeborenen mit den Europäern theild auch in Folge der Ein- 

führung des Islam mehr und mehr abgelommen (Tams 48 ff. Ri- 

chardson I, 303), oder aus nationalen Zeichen zu bloß individu- 

ellen geworden, wie 3. DB. bei den Ibus größtentheild (Allen and Th. 

I, 196, vgl. jedoch 242). In Bonny erhält nur der erfigeborene Sohn 
eine eigenthümliche Zeichnung auf der Stirn (Köler 91). Weder im 

Weſten des Niger no an diefem felbft oberhalb Kakunda hat Lander 

(III, 55) Hautnarben als Stammeszeihen gefunden. Die Neger der 

Goldküſte machen fi} keine Hautnarben (Allg. Hiftorie d. R. IV, 114), 

anderwärts an der Buineaküfte ift der Gebrauch wenigftens nicht all» 

gemein (Isert 194, Monrad 243). In Cabinda fehlt er, während 

er in Angola und Benguela durchgängig herrfht. Die Hautnarben 

vertreten ganz die Stelle theils eines nationalen theild eines perfön- 

lihen Wappens (Tams a.a.D., Winterbottom 142) und haben 

demnach ganz diefelbe Beitimmung wie urfprünglich die Tättowirung 

der Südfeeinfulaner, von der fie ſich nur dadurch unterfcheiden,, daß 

fie nicht in tunftoollen Zeihnungen beftehen und daß kein Farbeftoff 

unter die Dberhaut eingebracht wird, fondern daß fie meift durch 

Ausfchneiden eines Fleinen Hautftreifens verurfacht werden, in Folge 

defien beim Zuſammenheilen eine erhabene, aufgetriebene Narbe ent- 

ſteht; doch fcheint auch hier und da ein dem Tättowiren fehr ähnliches 

Berfohren in Uebung zu fein (Matthews 118). Aus dem bezeich- 

neten Zwede jener Hautnarben erflärt es fi) daß z. B. bei den Beis 

nur die Männer, nicht die Weiber die im focialen Leben überhaupt fo 

wenig in Betracht fommen, mit denfelben verfehen werden (Kölle c. 
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209), und bag der Sklave nicht diefelbe Marke an fi zu tragen pflegt 

wie der freie (R. Clarke 160). 

DieAngabe und Abbildung diefer nationalen Zeichen vieler Negervöl⸗ 

ter-finden fich bei R. Clarke 46, 152, Wilkes U. St. Explor. Exped. 
l,54ff., Richardson a. 11,222, d’A vezac 56 mit den Gitaten daf., 

J. Adams 6,9,16, 21,23 f., 33, 42, Castelnau u. A. So cha⸗ 

rafteriftifch diefe Hautnarben aber aud find, fo wenig darf man doch 

daran denken ſich auf ihre uriprüngliche etbnographifche Bedeutung 

zu verlaſſen; denn die Bafas haben z. B. diefelbe Tättowirung mie das 

Aku⸗Volk der Oworos, obgleich beide ſprachlich zu berfchiedenen Völ⸗ 

ferfamilien gehören (Kölle a. 6), die Bewohner von Loggun haben 

diefelbe wie die Kanori, aber die Sprachen beider find wejentlich ver: 

fjieden (Barth LIL, 275). Auch find diefe Zeichen nicht den Negern 
ausfchließlich eigen, wenn fid auch nicht annehmen läßt daß fie ſich 

diejelben erft nach dem Beifpiele anderer Völker angeeignet haben. 

Die Araberftämme des füdlihen Nubien machen fi wie die andern 

Eingeborenen diefes Landes und die von Sennaar und Kordofan Haut: 

ſchnitte im Gefiht, an Bruft, Bauch und Armen (RAuffegger IL, 1 

p.505, Taylor 199) und in Arabien felbft find drei ſenkrechte Schnitte 

auf jeder Bade ein ebenfo allgemeines Zeichen wie in Bambarra (Ali 

BeylI,415, Raffenela. 1,403). Die Kellah: Weiber in Aegypten 

tättomwiren fi) mit parallelen Streifen am Kinn und mit blauen Ster- 

nen an den Schläfen, fie malen zugleich die Nägel roth, die Augen 

brauen und Wimpern ſchwarz (Brehm II, 51.), und diefer leßtere 

Gebrauch findet fih in Nufi wieder, wo man fih zum Schwargmalen 

des Schmefelbleies und zum Rothmalen des Blaites der Lalleh⸗Pflanze 

(Hennah?) bedient (Schön and Cr. 186), vermuthlid eine direct oder 

indirecı von Arabern ſtammende und mit dem Muhammedanismus 
zugleich dorthin verpflanzte Gewohnheit. 

Ohne Zweifel ift es unzuläffig die Neger, wenn es fih um eine 

ethuographifche Gruppirung derfelben handelt, nit Escayrac 191 

in gwei Hauptabtheilungen zu bringen, deren eine die begabteren Böl- 

fer umfafle die diefjeite von 12% n. B. wohnend den Islam angenom⸗ 

men haben, die andere aber die heidnifch gebliebenen in fich fchließe. 

Sehen wir indefien ab von der Ungenauigkeit jener Grenzlinie ſelbſt 

und von dem Umftande daß fid) die Begabung der Negervölker fo we⸗ 

nig als die anderer Ragen nach den Himmelögegenden vertheilt findet, 
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noch auch jouft ein Grund vorliegt die nördlichen Neger für näher 

verwandt unter fi) zu halten als fie es mit den füdlichen fein mögen, 

fo bleibt doc) an jener Eintheilung wenigitens das Richtige, daB die 

Bölker im Norden des bezeichneten Parallelkreiſes, der infofern aller 

dings eine fehr beachtenswerthe Scheidungslinie bildet, durchgehende 

gemifchteren Urjprunges find, da Fulahs Berbern und Araber fi 

faft überall mit ihnen verfchmolgen haben, während wir die füdlichen 

als diegenigen betrachten dürfen welche noch jeßt die inneren und äuße— 

ren Charaktere der Negerrace in weit größerer Reinheit bewahren. 

I. Mandingo und Serrakolet. 

Das Unzuläffige ded von d’Eseayrac aufgeſtellten Unterfchiedes 

tommi fogleicy zu Tage, wenn wir diejenige Gruppe der Negervöffer 

in’s Auge faflen, die, fomeit unfere Kenntniß zurückreicht, bis in die 

neuere Zeit da die Fulahe die Oberhand gewonnen haben, die Haupt: 

rolle in Weftafrica gefpielt hat, die Mandingo oder Mandenga. 

Sie haben fih ſchon in der früheften Zeit dem Muhammedanismus zus 

gewendet (Cooley 67), obwohl fie gegenwärtig den flreng mnhanmes 

danifchen Fulahs faft allerwärts als religide Indifferente feindlich 

gegenüber ftehen (Raffenel 278). Nicht Überall find fie indefjen zum 

Islam bekehrt worden; namentlich ihr Stanımland Mande ſelbſt ift 

faft noch ganz heidnifch (Kölle a.): fie theilen fich daher in Bufchreen 

oder Bifharin (Gläubige) und Kafır (M. Park 1, 51), und diefe leß- 

teren in Bambuk, Wulli und Bambarta (Raffenel 393, 491, 299) 
fiehen bedeutend tiefer als die übrigen und namentlich tiefer als die 
Fulahs. 

Der Fall des alten Neiches von Ghanata, über das wir ſchon 
geiprochen haben, feheint hauptſächlich durch Mandingovölter herbeis 
geführt worden zu jein; denn das Reich Melli, deifen Emportommen 

fih an jenen Fall fnüpft, gehörte den Mandingos und die Herrfcher 

defielben waren, wie Ahmed Baba fagt, ihrer Abitammung nach 

Schwarze. In Dften von Ghanata wohnten mad Ibn Khaldun) 

die den Wangara verwandten Eufus, die um 600 Hedich. (1203 - 4) 

dagfelbe unterwarfen (Eh rifi), ihterfeits aber rwieder von dem Volke 
von Melli überwunden wurden, das zu jener Zeit fchon den muham- 

medanifchen Blauben angenommen hatte. Ralfs (Itſchr. d. d. morg. 
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Gef. XT, 568) feßt dieſen Sieg zwifchen 600 und 650 Hedfch., Barth 

zwifchen 633 u. 658 Hedi. (1235 u. 1260). Edrifi erwähnt bie 

Mandingo unter dem Namen Wangara und Wakore zuerft um 1150 
und bemerft daß fie ihren Einfluß bis auf die Stadt Kufia im Son» 

rhay-Reiche erftredten. Manſſa Muffa* der größte König von Melle 

(reg. 711—731 Hedfeh., 1311 — 1331) dehnte feine Herrſchaft über 

Ghanata, Timbuktu und Sonrhay aus. Zur Zeit feiner Blüthe fol 

fih das Reich, deſſen Hauptmacht im Süden der großen Krümmung 

des Niger gelegen haben mag (nah Cooley — Barth fcheint den 

Sitz derfelben weiter mweftlich oder ſüdweſtlich zu verlegen) bis zum 

Dcean ausgedehnt haben. Auf diefe Zeit mag fih die von Gol- 

berry berichtete Mandingo Sage beziehen, die er freilih in das 

„10. Jahr“ (Jahrhundert?) der Hedfehra fekt, daß der Mandingo- 

frieger Amari-Sonko (Sonintie?) das Nordufer des Gambia verwüs 

ftet habe und bis zur Mündung des Fluſſes vorgedrungen fei. Nach 

einer zweiten Sage bei Golberry foll Abba-⸗Manko zu Ende des 

5. Jahrh. Hedſch. Bambuk der Mandingomacht unterworfen, dort den 

Islam verbreitet und das Reich des Siratik gegründet haben (ſ. das 

Nähere bei Bater, Mithridates III, 163; Prichard, Weberf. II, 

63 ff.). Indeſſen ift auf diefe Erzählungen kein großes Gewicht zu le 

gen, da kein jpäterer NReifender fie beftätigt hat und die Zeitangaben 

jedenfalld ganz unzuverläffig find. Roch im 3. 1454 erſcheint das 

Reich Melli als das mächtigfte und bedeutendfte in Weftafrica, blühend 

namentlich durch feinen Handel in Gold, Sklaven und Salz, ob» 

wohl es ſchon kurz vorher (837 Hedfch.) Timbultu mieder an die 

Tuariks verloren hatte (Barth IV, 608, 611, 617). Die Macht 

des Neiches war an die Statihalter der Provinzen vertheilt und wurde 
dadurch zerfplittert, die Blüthe desfelben war ſchon um 898 Hedi. 

der Schwäche und dem Berfalle gewichen, der durch die Uebermacht 

von Sonrhay vollitändig wurde Ibn Batuta, deflen Zeugniß 

über die Herrfchaft des Islam in Melli zur Zeit feines Glanzes wir 

ſchon angeführt haben, entwirft überhaupt eine günftige Schilderung 

von dem Zuftande diefed Reiches (Journ. As. 4. ser. I, 220): Unge⸗ 

techtigkeit, fagt er, ift felten bei den Negern von Melli und wird vom 

Sultan ftreng geftraft, auch find die Neger felbft unter allen Völkern 

* Manfa bedeutet „Suktan“ (Ibn Batuta). 
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am wenigften geneigt folche zu begehen; im ganzen Umfange des Rei- 

ches herrſcht vollkommene Sicherheit; flirbt ein Weißer, fo bleibt fein 

Bermögen unangetaftet, fo groß ed auch fei, und ed wird ein Weißer 

zum Surator desfelben beftellt biß zur Erledigung der Erbſchaftsan⸗ 

gelegenbeit. 

Der Name Melle, der nad) Barth V, 512 „frei, edel“ bedeutet, 

fteht im Gegenſatz zu den Affuanek, den Unterdrüdten. Iſt dieſer letz⸗ 

tere Rame, wie wir vermuthen müflen, identijch mit der Benennung 

Sfuaninti oder Afer, fo würden wir nad) Früherem unter dem bes 
herrfchten Volke von Melle hauptſächlich Serrakolets zu verftehen ha⸗ 

ben, während die Herrſcher Mandingo gewefen wären. Beide Völker 

mögen fich freilich im Laufe der Zeit fo miteinander verfhmolzen ha» 

ben, daß es jegt nicht mehr möglich ift fie volftändig von einander 

abzufondern, es bleibt aber fehr anftößig daß von Barth die Namen 

Bangara, Wakore, Mellinte auf der einen und Aſſuanek, Sfuaninti, 

Afer, Siebe auf der andern Seite — Benennungen deren Quelle 

und Beziehungen großentheild gar nicht von ihm angegeben worden 

find — ſämmtlich gleichgefeht werden. 

Dürfen wir demnach annehmen daß fowohl im alten Ghanata 
als auch fpäter im Reiche Melle die Maſſe der Beherrfchten hauptſäch⸗ 

lich aus Serratolets beftand, und berüdfichtigen wir daß das vorhin 

genannte Volk der Sufus den Wangara d. i. den Mandingo verwandt 

genannt wird, wie ja auch noch jet ein Zweig diefer großen Familie 

jenen Namen trägt, und bis zum I. 600 Hedich. noch im Often von 

Ghanata wohnte, fo gewinnt die Angabe Raffenel’s a. II, 363 
einen gewiflen Grad von Wahrfcheinlichkeit daß die Soninkié, welche 
in älterer Zeit neben den Malintie die Hauptmacht in Weftafrica gemes 

fen fein mögen, vor diefen lebtern aus dem Innern nach Weften vor: 

gedrungen feien, die Fulahs aber [päter als beide.“ Gegenwärtig find 

nur die Fulah und Malinkie (Mandingo) noch mächtige Völker, die 

Soninkié (Serrafolets) aber find zur Bedeutungsloſigkeit herabgefun- 

tn, fo fehr daß Caillie I, 217 not. behaupten konnte, es fei unter 

ihnen gar fein befonderes Volk, fondern nur die wandernden Händler 

zu verficehen. Eine compacte Maffe bilden fie jetzt nur noch in Galam, 

das die Neger Kadjaga nennen, einzelne Dörfer derfelben finden fich 
—— 

Neber den letteren Punkt vgl. den Abſchnitt über die Fulahs. 
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aber noch vielfach im öſtlichen Kaarta (Raffenela, II, 362,1, 282 ff.), 

und in Bambarra das fie in früherer Zeit ganz befaßen, hat noch jekt 

der Serrafolet-:Stamm der Kagoros eine gewiffe politifche Gewalt (ebend. 

1,381). Es find dieß offenbar dic Kagorat die von Barth V, 515 

als eine Abtheilung der Aſſuanek bezeichnet — ein neuer Beweis da- 
für daß die Affuanek die Serrakolet find — durch hellere Farbe von 
ihren Stammverwandten unterfchieden find und eine befondere Sprache 

reden follen. Die heilere Karbe mag ihnen von den Berbern gelom- 

men fein, denen fie in alter Zeit in Ghanata unterthänig waren. 

Dasfelbe gilt von einem Theile der Maffina, die ebenfalls zu den Aſ⸗ 
ſuanek gehötig aus zwei verfchiedenen Elementen beftehen,, einem von 

dunklerer und einem von hellerer Farbe (ebend. 517); ja es ift nicht 

unwahrſcheinlich daß die Serrafolet, obgleich jetzt meift dunkelſchwarz, 
in früherer Zeit durch Miſchung mit Berbern weit heller waren, denn 

ihr Rame Serechule bedeutet „weiße Menſchen“ (Kölle a. 16) und 

es ift offenbar nur eine erft fpät erfundene Sage daß fie bloß deshalb 

diefen Namen trügen, weil fie im Handel fo ehrlid und zuverläffig 

wären als die Weißen. In Folge des Zurückweichens der Berbern vor 

der Macht von Melle fheint auch ihr Einfluß auf die phyſiſchen Ei— 
genthümlichkeiten diefer Völker wieder geſchwunden zu fein. 

Endlich zeigen fich auch die Sagen der Mandingo und Serrakolet, 

fo weit fie neuerdings befannt geworden find, mit den aufgeftellten 

Anfihten in Uebereinftimmäng: fie fprechen für ein früheres Vordrins 

gen der leßteren auge dem Innern nach der Küfte. Die Bamanäog, 

wie fich Die zum Mandingoftamme gehörigen Bambarras”* nennen, er- 

zählen daß fie vor vielen Jahren aus dem Lande Torone weit im Oſten 

von Sego hergefonmen feien, die Serrafolet hatten zur Zeit diefer 

Wanderung Sego inne, aber fowohi bier als auch im Süden diejes 

Drtes wurden fie von den Bamanaos unterworfen, die ihre Herrfchaft 
von dort weiter nach Weiten ausbreiteten und fechs Generationen 
fpäter unter Schamana im I. 1754 bis nad) Raarta vordrangen, wo 
fle ebenfalls die Serrakolet ſchon vorfanden. Um 1757 wurde in 

Folge ihrer Sraufamteit ihre Herrfchaft in Sego geftürzt (Raffene! 

a.1, 363 f. 371), und wahrfcheinlich fteht c8 im Zujammenhange 

mit diefem Ereigniß, daß, wie Barth IV, 363 mittheilt, die Banıba- 

”- Lin Land Baumbarra (bemerlt Raffenel a.1l, 357) giebt es nicht: 
was man fo genanut hat, ift ein Tell von Kaarta, Ghiaugounté und Sego. 
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ras etwa nor 70 Jahren (um 1780) das ganze Land am Riger ober: 
halb Timbuktu und im Süden von diefer Stadt erobert und etwa 1° 
füdlih von dort die Stadt Bambara erbaut haben. Nach der eigenen 
Cage der Serrafolet find ihre Kürften oder Baliris (Boilat 438 
nennt fie wohl unrichtig Bathieris) weit von Dften bergefommen und 

gehörten urfprünglid einem andern Bolle an, das von den Fulahs 
bedrängt ſich in Kadjaga feftfebte. Ob diefe Bafiris aus dem Stamme 
ber Serrakolet felbft waren oder nicht, laͤßt die Ueberlieferung zweifel- 
haft, doch ift das Erftere nach der von Raffenela. I, 172 ff. aus: 

führlich mitgetheilten Erzählung faum wahrfcheinlich, obgleich feine 
Gewährsmänner ausfaaten, daß fie Soninkié gefprochen hätten. 
Rad) dem Vorigen liegt es nahe die Bafiris für Bambaras zu halten 

Die Sprachen welche Kölle. a. als zur Mandenga-fyamilie gehö- 
tig angiebt find 1) dad Mantenga von Mante*, Kabu, Torong, 
Dſchallung, (Butatorro und Futadiallon) und Kankang; 2) das Bam: 
bara ſchon von M. Park I, 319 not. ale ein verderbtes Mandenga 
bezeichnet, 3) Kono; 4) Bei, 5) Sofo; 6) Tene; 7) Gbandi; 8) Kan: 

doro, in ©. Leone Loko genannt; 9) Mende, das in ©. Leone Kofo 

beißt; 10) Gbeſe oder Gberefe, 11) Toma oder Bufe,; 12) Mano 

" Mana oder Ma. Ahr Gebiet reiht vom Sambia bi8 nah Bambara 

und von bier in den Süden Dis nach Gap Palmas herab. In den 

genannten Futaländern find Neger vom Stamm der Mandingo die ur- 

fprünglihe, Fulahe die fpäter eingedrungene, jeßt mit jenen vielfach 

gemifchte und fie beherrfchende Bevölkerung. Die Veis, welche ſchon 

Norris (im J. R. G. S. XX, 105) als den Mandingos ſprachverwandt 

erfannt hatte, jind von Kölle c. 11 nebft den Mandengas als die 
wertlichften Glieder der Völkergruppe bezeichnet worden, welche etwa 
von 8—16"n. B.. öſilich bis nach Timbuktu hinreiht und das Ber 
biet der Mani» Sprachen umfaßt. Die Beis nämlich find, fpäteftens 
vor einem Sahrhundert, unter der Anführung zweier Brüder Fäbule 

und Kiatamba ihrer Sage nach aus dem Lande Mani im Innern an 
die Küfte im Weften von Liberia gekommen, wu fie gegenwärtig vom 

Gallinas bis nach Kap Mouet reihen Der Urfprung ihres jegigen 

* Das Land Mande oder Munding in der Nähe von Sego, das ge- 
wöhnlidy für das Stammland der Mandingos gilt (Laing 120). Ebenfo 
hat Moore (vgl. daſ. Stibbs 198) ein Land Zomany am Gambia, gerade 
nördlich von den jepigen Sipen der Timmants, das In einer Ähnlichen Bes 
ziehung zu dieſen zu eben cheint. 
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Namens ift unbelannt, vielleicht war er der Rame des Volkes und Lan⸗ 
des das fie, an der Küfte angekommen, ihrer Herrfchaft unterwarfen 

(ebend. III, f.). An fremden Elementen enthält ihre Sprache englifche, 

einige portugiefifche und fpanifche Wörter, endlich auch arabifche, de> 

ren fih, wenn nicht ausschließlich, Doc) vorzugsmeife die zum Muham- 

medanismus befehrten Eingeborenen bedienen; die Rachweifung indo⸗ 

europäifcher und femitifcher Wurzeln in ihrer Sprache verdient wohl 

nur wenig Zutrauen (ebend. 13, 5 ff.). Minder zuperläffig ald jene 

Angabe Kölle's fcheint die von Wilson (im Journ. Am. Or. soc. I, 

344 ff.) zu fein, daß das Bei zu den Kru⸗Sprachen an der Körner: 

füfte zu zählen fei und daß die Bölker diefer Familie fi) felbft Mena 

(Mani?) nennten. Letzteres fcheint entweder auf die Veis allein bezo⸗ 

gen werden zu müflen oder auf einer Berwechfelung zu beruhen. Eben 

fo dürfte der Anfiht Wilson’s (Western Afr. 453) daß das Man: 

dingo mit dem Jolof und Fulah zu einer Famile gehöre, die vorfich- 

tigere Darftellung Kölle’s vorzuziehen fein, welcher legtere beide 

Sprachen unter den ifolirt ftehenden aufzählt, da in diefem nod fo 

wenig durchforfchten Gebiete bei den vielfachen Völkermiſchungen 

welche offenbar ftattgefunden haben, Wörter leicht in größerer Anzahl 

aus einer Sprache in die andere übergegangen fein können, während 

diefe Sprachen felbft doch Leine urfprüngliche Berwandtfchaft mitein- 

ander befiten. Diefer Fall fcheint nämlich, wie wir fpäter anzufüh« 

ren haben werden, in Rüdficht des Verhältniffes vorzuliegen , in wel» 

chem die Kru⸗Sprachen zu der Mandenga- Familie fliehen. 

Ferner gehören fpradhlich zu den Mandingos die Bambulis und 

Kuranfos (Mollien 202, Laing 193). Die Bewohner von Bam- 

but, welche Malinfupee genannt wurden (und alfo wohl den Malin⸗ 

fie oder Mandingos ſtammverwandt waren), follen die Mandingoe 

bei fih aufgenommen haben und feit. diefer Zeit mit ihnen ein Bolt 

ausmachen (Allg. Hift. d. R. II, 374). Ihre Sprache enthält außer 

Fulah- und Jolof- Wörtern auch arabifche und potugiefifhe (G ol- 

berry I, 230, 258.). Die Spracheder Kurankos oder Krangos, follte 

nah Winterbottom 7 und 279 not. von der der Logos oder Lo⸗ 

kos und der Timmanis, die Laing 65 unmittelbar in den Rorden 

des Rokelle⸗Fluſſes fept, während fie fih auf Berghaug’ Karte gerade 

nördlid von ©. Leone angegeben finden, nur dialektifch verfchieden 

und die der Sufu (Sofo bei Kölle) mit der der Bullamer, Timmanis 
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und Mandingos von Futadjallon identifh fein (ebend. 279 not.), 

doch hat Kölle a. das Timne und Bulom von der Mandenga- Familie 

beftimmt ausgefchieden, wie fchon vor ihm Matthews 97 und nad 

diefem Durand I, 331 gethan hat, nur mit dem Unterfhiede daß 

jener, obwohl mit Unrecht (S. Monatöber. der Gef. f. Erdk. R. Folge 

VII, 248. not. 4.) auch dem Sufu die Bermandtfchaft zum Mandenga 

abſpricht. Mandingos find bis in die Küftenländer im Süden des 

Gambia von Oſten her faft überall eingedrungen (Bertrand-Bo- 

‚ecande&imBull. soc. geogr. 1851.11, 416) und nad Boilat’s Dar- 

ſtellung reicht ihr Gebiet weit in das der Jolofs hinein, wo fie im 
Süden und Often der Länder um Cap Verde mit Jolofs, Fulahs und 

Dhiolas gemifcht leben, daher man fi) über jene Berwechfelungen 

nit wundern kann, die meiften® darauf beruht haben mögen, daß 

die urfprüngliche Nationalität mancher Nachbarvöller durch den über: 

wiegenden Einfluß der Mandingos auf fie verdunkelt und fchmer zu 

erfennen geworden ift: am untern Gambia ift das Dandenga die alle 
gemeine Verkehrſprache. (M. Park I, 11,.26). Auch die Bewohner 

der Cap» Berdifchen Infeln ſtammen, wenn nicht ausfchließlich, doch 

bauptfächlich von Mandingos die fih mit Bortugiefen gemifcht haben 

(Allg. Hiſt. d. R. II, 139 u. 161). Daß dagegen Mandingos bis zum 

Camerun- Fluß im Süden reichten, wie Gumprecht angiebt (Mo 

natsb. d. Gef. f. Erdl. R. Folge VII, 289), beruht auf einer unrich⸗ 

tigen Folgerung aus einer vagen Angabe Wilson’s in welcher Man- 

dingos, Fulahs und Jolofs zufammengeworfen werden. 

Die Seralolets nennen fi felbfi nah Golberry u. A. Ser: 

tamulli (Prichard Ueberf. II, 84), wogegen Raffenel a. II, 364 

behauptet daß ihnen diefer Rame gänzlich fremd fei. Der Widerfpruch 

1öft fich dadurch daß beide Ramen nur auf einer verfchiedenen. Schreibs 

art desfelben Wortes beruhen, wie ſich Daraus ergiebt, daß nad) Diard 

149 not. Saralule zu fchreiben ift und Kölle a. Serechule fchreibt. 

Ihre Sprache würde nah) Faidherbe (im Bull. soc. geogr. 1854 
I, 272) zur Mandenga » Familie gehören, indeffen widerfpricht dieß 

Kölle a beftimmt und zählt fle unter dem Ramen Gadfchaga zu den 

iſolirt ſtehenden Sprachen. In Rüdfiht auf'die phyfifche Bildung der 

Serakolets ift nur zu bemerken daß fie dunkelſchwarz find (mit den 

vorhin ſchon angeführten Ausnahmen) und das Haar ſehr lang tra: 

gen; dieſes fällt ihnen auf den Hals herab (Boilat 439) — eine 
Baip, Anthropologie. I Dr. 3 
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Eigenthümlichkeit die befonders bemerkenswerth ift, da die Reger ſonſt 

kurzhaarig zu fein pflegen — vielleicht noch eine Hindeutung auf ihre 
frühere Vermiſchung mit Berbern. 

Die Mandingos find ſchöne ſchlanke große Geſtalten mit regels 

mäßigerer, mehr ovaler Gefihtsbildung als die Neger zu befiten 
pflegen, die Stirn ift größer und nicht fo vorliegend, fondern mehr 

zurüdlaufend gebildet ale bei den Fulahs, nur die Nafe iſt ſehr breii, 

und der Zwifchenraum zwiſchen ihr und dem Munde fehr bedeutend, 

die Hautfarbe braunſchwarz (Golberr y II. 114, Raffenel 394). 

Die edleren Formen und gemilderten Regereigenthümlichkeiten der 

Mandingos find oft hervorgehoben worden, doch hat man um fo we- 

niger Grund fie nicht für wahre und eigentliche Neger zu halten ale 

die am Fluffe Faleme und in noch höherem Grade die am Bambia die 

barte häßliche Negerphufiognonie auch jegt noch zeigen (Raffenel a. 

I, 103). Duncan I, 15 weift auf die nach hinterwärts ausgezogenen 

fpigigen Köpfe der Mandingos hin, Matthews 94 auf den Man- 

gel an Wohlgeftalt, die dien Lippen und plätten Nafen der Sufue 

oder Suzees, die von gelblicher Farbe find*, und bemerkt an den ei⸗ 

gentlihen Mandingos die fleinen Augen als auffallend. Das Bolt 

der Bambaras, bei welchem vielleicht in Folge der Mifchung mit Fu- 
lahs, Adlernafen häufig find (Caillie 11, 75), zeigt afle möglichen 

verfchiedenen Typen: fowohl die Schädelformen ala auch die Geſichts⸗ 

züge und die Hautfarbe find bei ihm fehr mannigfaltig. Bielfache 

Mifhungen mit anderen Völkern und die Sklaverei, dur welche fie 

in hohem Grade begünftigt worden find, mögen die Haupturfache 

diefer Erfcheinung fein. Rur die höchfte Kafte, aus welcher die Herr⸗ 
fcherfamilie von Kaarta ſtammt, die Kourbaris, befiken einen beftimm- 
‚ten eigenthümlichen Typus: man bemerkt bei ıhnen mehrfach chineſen⸗ 

ähnlich fehiefgefchlißte Augen (Raffenel a. I, 258, 189) 

U. Die Jolof und Die weſtatlantiſchen Völker. 
| Folgen wir der vorhin aufgeftellten Anficht von einer Wanderung 

der Mandingos und Serrakolets aus dem Innern nad Welten auch 

noch ferner, fo läßt ſchon die geographifche Lage der Völker welche 

* Vieleicht war es die Hautfarbe welche Golberry (1, 56, II, 179) zu 
dem Irrthum veranlapt bat von „Bulab-Sufue“ zu reden. 
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an der Weſtküſte non Afrika und namentlich im Norden und Süden 
des unteren Sambia wohnen, vermuthen daß fie die Älteften Bewoh⸗ 
ner diefer Ränder fein mögen, in welche neuerdings Fulahs und Man- 
dingos von Oſten her vordringen. Daß insbefondere die Jolofs welche 

gegenwärtig zwifchen Senegal und Gambia bis an die Meeresküſte 
reihen, voo fie fchon im I. 1446 von den Portugiefen angetroffen 
wurden (Prichard Weberf. II, 80), in früherer Zeit weiter im Ins 
nern ſaßen, darauf deutet ſchon der bereits angeführte Umftand hin 
daß die Spradhe von Bambut Wörter der Jolof- Sprache in größerer 

Anzahl in fih aufgenommen hat und daß Jolofae noch jebt im weſt⸗ 

lichen Theile diefes Landes bis zum Fluſſe Faleme fich erftreden (G o!- 

berryI,49. II, 71), obgleid) fie hier, wo fie jeßt unter der Herrfchaft 

der Fulahs fliehen, ficherlich nicht die Hauptmaffe der Bevölkerung 

ausmachen. Hierzu kommt noch daß das Land Futa nach dem Berichte 

Ahmed Baba’s (a. a. O. 535) um das Jahr 1500 unter der Ober» 

berrfchaft der Jolofs ſtand, teren vereinigte Macht unter dem Bourb- 

ysjolof oder Bour⸗dhiolof in jener Zeit ven viel größerer Bedeutung 

war als fpäter. Aus tem Zerfalle diefes Neiches (Mäheres darüber 

bei Durand II, 139), ter im 16. Jahrh. hauptfächlich durch die 

Kämpfe der Fulahs herbeigefügrt worden zu fein fheint, find mehrere 

fleinere Regerftaaten hervorgeaangin, unter denen Cayor nod der 

mädhtigfte it. Ob die Solofe, wie Mollien 160 von ihnen und den 

Fulahs annimmt, nicht von Veften, jondern vielmehr von Rorden 

ber in ihr jetziges Gebiet hineingedrängt worden feien und dabei die 

Sererer und andere zur Urbevölkerung des Landes gehörige Neger 
theils zur Seite theild vor ſich her geſchoben hätten, läßt fi) nicht ent- 

ſcheiden. Sagen von Wanderungen finden ſich bei ihnen nicht und 

fie gelten auch bei ihren Nachbarn als die Urbenöllerung:des Landes 

(Roger 9). 

Die Jolof, Ghiolof oder Wolof deren Sprache bis nad Bondu. 
Salam, Kaarta, Kaffon, Fuladu und Bambarra hin bekannt fein 

fol (Dard XIII), bewohnen gegenwärtig die Länder Cayor, Wallo, 

Dhiolof, einen Theil des Innern von Baol und die Halbinjel Dakar 

bei Gap. Verde. Ihr Gebiet umgiebt das der Sererer, welche nädhft 

dem größten Theile von Baol im Norden, Sin und Saͤlum im Süden 
und zwifchen diefen Ländern die Republik Ndieghem inne haben, ir 

Sin und Salum aber von Jolofs beherrfcht werden (Boilat 278, 66. 
g* 
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Faidherbe im Bull. soc. geogr. 1855, I. 37). Als das Reich des 

Bourby⸗Jolof zu Grunde ging, machten fich die einzelnen Staaten 

unabhängig, doc ſchicken noch gegenwärtig ihre Herrfcher aus Pictät 

einen jährlichen Tribut nach Hikarkor, wo der jeßt ganz machtlofe 

Bourby⸗Jolof refidirt. Der Herrfcher von Cayor führt den. Titel Da⸗ 

mel; gegenwärtig regiert der 23. Fürſt dieſes Namens (die Lifte der 

Damel hat Boilat 282 gegeben); der Herrfcher von Wallo wird Brak 

genannt, wenn er ein Mann, Bour, wenn er ein Weib ift, in wels 

chem Falle dann ein Berwandter den Titel Braf annimmt (ebend. 284). 

Hat demnach das alte vereinigte Reich der Jolofs vielleicht unter einem 

Beibe, Bour:dhiolof, geftanden? Wir wiſſen darüber nichts Näheres. 

Aus den Trümmern jenes Reiches hat fich ferner auch Baol erhoben, 

deffen Herrfcher fih Tegne nannten. Im J. 1786 wurde es vom Da⸗ 

mel erobert, gewann jedoch 1845 feine Selbftftändigkeit wieder. Das 

Gebiet von Dakar, früher dem Damel gehörig, bat fih 1790 feiner 

Herrſchaft entzogen und bildet feitdem eine Feine Republik, deren Bes 

wohner fid) Lebus nennen und Jolofs find (ebend. 61, 43). 

Im Süden von Goree an der Küfte, nördlih und nordweſtlich 

vom Serererlande liegt eine andere Beine Republik, die der Rones 

mit einer befonderen ihren Rachbarn fremden Sprache (Boilat 59). 

Daß die Infeln des grünen Vorgebirges urfprünglich von Jolofs be 
völkert geweſen feien, fheint eine bloße Bermutbung Omboni’s die 

der thatfächlichen Begründung entbehrt. 

Die Jolofe, die fhon Moore 21 die fhmäÄrzeften und zugleich 

die fhönften Menfhen am Gambia genannt hat, find von vollkom⸗ 
men dunkelſchwarzer glänzender Farbe, groß und durchaus wohlge- 

baut, von edler regelmäßiger Beftalt und Geſichtsbildung; das Haar 

if zwar ganz negerartig, Lippen und Nafe aber zeigen die befannten 

Negereigenthüimlichleiten in wenig prononcirtem Grade (Lind- 

say 77, Park I, 24, Mollien 41, Golberry1I, 51). Im Xeuße- 

ren gleichen ihnen Die Sererer fehr, welche aus Futa gefommen und 

ſich zunächſt über Cayor und dann nad) Baol verbreitet haben follen, 

doch unterfcheiden fich Heide durch die Sprache (Boilat 179, Faid- 

herbe im Bull. soc. geogr. 1855.1, 36). Es ift wohl «in Irrthum 

wenn auch in legterer Rüdficht eine nahe Berwandtfchaft beider bee 
hauptet worden ift (Ausland 1855 Not. 22 wohl nah Prichard 

Ueberf. II, 88); wenigſtens reicht die Mebereinftimmung der werigen 
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im Mithridates III, 160 angeführten Wörter nicht hin dieß zu bes 

weifen. Kölle a. hat die Sprache der Jolofs als eine ifolirt ftehende 

bezeichnet (wogegen Bleek V fie wie das Fulah und Akkra als ein 

Glied der Gors Familie betrachtet), die der Sererer oder Sarar aber 

bat er der zweiten Gruppe feiner nordiweftsatlantifchen Familie zuge 

wieſen, welche folgende Sprachen umfaßt: 

I. 1) Fuͤlup (Felup). 2) Filham oder Filhol. 
1. 1) Böla. 2) Sarär (Seren), 3) Bepel (Papel) auf Bislao 

(Bifao). 

III. 1) Biafada (Biafaren). 2) Badfhäde. 

IV. 1) Bäga (Bagoe) a. Kalum⸗ u. Rio-Bongas-Baga, b. Rio» 

Nunez-Baga. 2) Zimne (Timmani). 3) Bulom. 4) Mam⸗ 
pua oder Mampa⸗Bulom (Scherbro). 5) Kiſi. 

Alle diefe Sprachen find auf den verhältnigmäßig Pleinen Raum 

vom Süden des Gambia bis zum Scherbro beidhräntt; die nördlichfte 

von ihnen ift das Felup, die füdlichften das Mampua und Kifi etwa 

unter 8O n. B., und zwar letzteres weiter im Innern, während das 

Gebiet aller übrigen an der Küfte liegt. Als ifolirte Sprachen die den» 
felben Länderräumen angehörten, tommen nad) Kölle noch hinzu: 

Bidſchogo oder Bidfchoro (auf den Biffagos); Banyun;, Nalu; 

Bulanda (Balantes); Limba; Landoma in Kafande am Rio Rune. 

Endlich muß noch bemerkt werden dab von Oſten und Rorden her in 

das Gebiet diefer Völker fowohl Mandingos, wie fhon erwähnt 

wurde, ald auch Fulahs vielfach eingedrungen find und zwar leßtere 

vorzüglich in die Länder am Rune (Lysaght im J.R.G.S. XIX, 30). 

Die Filham und Biafada werden nad Kölle von den Kabunga 

Dfholas genannt (vgl. au) Mollien 382), während der Name 
Yolas, Jolas, Dhiolas (Diholas) nah Hecquard 121 und 
Bertrand-Bocande (im Bull. soc. géogr. 1849 II, 327) vielmehr 
den Felups gegeben werden foll. Es find dieß offenbar die Dhiolas, 

bon denen Boilat 430 fagt daß fie am Geba und unter den Man- 
dingos leben und von allen ihren Nachbarn ſich duch ihre Sprache 

unterfcheiden, die Dialas, die nad) Raffenela. I, 32, 352 an der 

Cafamanza leben und mit dem Dioulas, wandernden Regern welche 

Handel treiben und namentlich Karavanen führen, nicht verwechfelt 

werden dürfen. 

Die Felups (Flup) nennen fi) ſelbſt Aramats. Es gehören zu 
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ihnen, da die Sprache diefelbe ift, obwohl die Sitten bedeutend ab⸗ 

weichen, auch die Felups von Fogni oder Felups de Vacas, die fi 

felbft Kaiamutes nennen. Dieje haben ihr Land auf dem rechten Ufer 

der Safamanza größtentheils den Banyun (Bagnun) abgenommen. 

Ferner fprehen Felup die Joats auf der Infel Jemberin im Süden 

der Mündung der Cafamanza und die Baiotes am rechten Ufer des 

©. Domingo, doch befigen.beide daneben noch ihre eigene Sprache. 

Die Fuluns bei Brin auf dem linken Ufer der Safamanza reden eine 

Sprache die aus Felup und Baiote gemifcht it (Bertrand-Bocande 

a. a. D. 320 ff.) — wahrſcheinlich find darunter Kölle's Filham zu 
verfiehen. Auch die Sprache der Biafades oder Biafaren an beiden 

Ufern des Geba und am rechten des Nio Grande foll einige Aehn- 

lichkeit mit dem Felup haben (ebend.). Die Jamburem in der Ge- 

gend der portugiefifhen Niederlaffungen am ©. Domingo, der Caſa⸗ 

manza und dem Rio Örande — vielleicht find damit vorzugsweife die 

Bewohner von Jemberin gemeint! — werden als fehr arbeitfame und 

ftarte Menfchen gefchildert, die zwar vollkommen ſchwarz find, Doch 

font in ihren Zügen den Europäern ähnlich, denen fie ih aud in 
ihren Sitten gern anfchliegen und nachahmen,; fie haben keine Platt⸗ 

nafen und nicht dide Lippen, gehen aber ganz nadt (Bull. soc. geogr. 

1846. 1, 152 nah Lopes de Lima): es find wahrſcheinlich Mu⸗ 

latten von portugiefifher Abkunft. 
| Die Papels, auch Manjagos* genannt (Bertrand-B. 340, 

Mollien 382), werden von de la Jaille 124 ale die urfprünglichen 

Bewohner der Biffagos - Infeln bezeichnet; fie haben dort namentlich 

die Infel Buffi”* im Befilb (Durand 1, 186 f.), doch bemerkt Bouet- 
Willaumez 67 fehr.richtig, daB, wie auch aus Kölle's Angaben 

hervorgeht, die Bevölkerung der Biſſagos der Sprache und ſelbſt der 

Race nad) verjchieden ift: die Papels nämlich gehören wie die Balan- 

” Wenn die Kanabads auf den Biſſagos⸗Inſeln von den Dſchagas 
Bamnen follen (Ausland 1856. S. 102), jo hat man dabei oflenbar an Die 

anjagod oder Payeld zu deuten. Jaga oder Yaya heißt auch ein Ort am 
Senegal in Balam, 5 Tagereiſen oberhalb des Feljend Felu; Die Mandins 
08 jener Gegenden ſollen dort ihren urſprünglichen Sip gehabt haben (Allg. 
iſt. d. R. 11, 373 5): aus dem mehrfachen Vorkommen LDiejer ähnlichen Has 

nen iſt es wahrfcheinlich zu erklären Da rattel (eben?. IV, 535) und 
neuerdings nad) Dapper auch noch Baftian ©. 12 die Jagas welde 
im iß deprd. Congo verwüfteten, aus ver Gegend non Sterra Leone kom⸗ 
men laſſen! 

“- (68 ift wohl die Iufel Biffao gemeint. (Bi. auch Ag. Hiſt. d.%. 11,416.) 



Die Balantes , Bagnuns — Banderungen. 39 

tes zu den häßlichfien Regervölkern (Mollien 382 ff.), voogegen bie 

Bewohner der Infel Sazegut angenehme Züge und weder platte Na- 
fen noch dide Lippen haben (Allg. Hift.d. R. II, 433, Durand I], 185). 

Auf dem Feſtlande leben Papels zwifhen dem S. Domingo und 

Geba. Ihre Sprache, die einige Wörter mit dem Felup gemein hat, zer⸗ 
fällt in viele verfchiedene Dialekte, deren einen, jedoch einen entfernte 

ten, die [hon von Mollien erwähnten Birames oder Brames am 

Domingo reden follen (Bertrand-B. 820). 

Die Balantes reichen vom Geba bis zum linken Ufer der Caſa⸗ 
manga, doc jcheinen fie, außer im Rorden der Infel Buffi (Durand 

a. a. O.) fi) nicht big an die Küfte zu erftreden, fondern tiefer im In» 

nern zu leben (Bouet-Willaumez 64, Bertrand-B. 320). Am 

linten Ufer des Domingo ſchließen ſich ihnen die Ragas an, deren 
Rundart eine Miihung der Sprachen ihrer beiderfeitigen Nachbarn, 

der Birames und Balantes, fein foll; auch die Caffangues zwifchen 

dem Domingo und der Safamanza find ihnen fprachverwandt. Das 

frühere Reih von Safamanza eriftirt jet nicht mehr; die Caffangues, 

welche die Brames gegen die Balantes zu Hülfe gerufen und ihnen 

Ländereien abgetreten haben, werden von den Balantes, die vom lin- 
fen auf das rechte Ufer des Domingo übergegangen find, mit gänz- 
liher Vernichtung bedroht (Bertrand-B. 320, 318). 

Den genannten drei Hauptgruppen der Völker im Süden des 

Gambia — Felups, Papels und Balantee — fügt Bertrand-Bo- 

cande als vierte die Bagnuns oder Banyuns, Banjongs hinzu. 

Ugnun ift der Rame den fie fich felbft beilegen. Le Brue fand fie 

im 3. 1697am Südufer des Gambia (Allg. Hifl. d. R. I, 397), von 
wo fi) ihr Gebiet bis an das rechte Ufer des Domingo hinzieht. Von 

den Felups vertrieben ſollen fie in älterer Zeit vom. rechten auf das 

linke Ufer der Caſamanza übergegangen fein (Bertrand- B. 308). 

Bir haben in ihnen demnach ein Bolt zu fehen das von Rorden nad 
Süden hinabgedrängt worden iſt — ein Schidfal das wahrſcheinlich 
viele der kleinen Regervölter getroffen hat die in dieſen Gegenden le⸗ 
ben, obwohl außer jenen: nur noch von den Nelloes oder Ralus, die 

wir fogleich zu erwähnen haben werden, beftimmt angegeben wird 
daß fie von Nordweſten hergelommen feien (Lysaght im J. R. G. 

S. XIX, 30). Es ift zu vermuthen daß die fämmtlichen hier im Weften 

jebt zufammengedrängten verfchiedenen Stämme die legten Refte größe 
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rer Voͤlker ſind, die theils mittelbar durch die wachſende Uebermacht 

der Berbern von Norden her, theils durch die Erhebung und das Vor⸗ 

dringen der Mandingos und Fulahs von Oſten in ihre jetzigen Sitze 

im äußerſten Weſten vorgeſchoben und dort feſtgehalten worden ſind. 

Bis in dieſe entfernteſten Länder ſcheint der Stoß fortgewirkt zu ha⸗ 

ben, der in vorhiſtoriſcher Zeit von aflatifchen Einwanderern, vorzüg⸗ 

lich ſemitiſchen Stammes, auf die Völker von Oſtafrica ausgeübt 

worden iſt. Auch darauf dürfen wir zur Stütze dieſer Anſicht noch hin⸗ 
weiſen, daß ſchon vom Süden des Rio Grande an, ſo groß auch noch 

die Mannigfaltigkeit der dort lebenden Völker iſt, dieſe ſich doch ſchon 

über größere Länderräume ausbreiten als es im Norden des genann- 
ten Fluffee der Fall ift und daß fie nicht fo ſtark durchemandergewor⸗ 
fen ſind als die bisher beſprochenen. 

Am Rio Grande und unmittelbar im Süden dieſes Fluſſes finden 

fich die Tiapys (Hecquard), wahrſcheinlich identiſch mit den auf 

Berghaus' Karte nur weiter ſüdlich geſetzten Sapis und vielleicht 

mit den Safftes Belcher’s (im J. R. G. 8. II, 283.): diefen letzteren 
Namen legen ſich nämlich die Baggas oder Bagoes und die Lan» 

damahs am Nunez, deren Sprache nur wenig unterfhieden fein fol 

(im Widerſpruch gegen Kölle), beide felbft bei. Die Bagoes, deren 

Sprade fhon Matthews 97 ald nahe verwandt mit den Sprachen 
der Bullams und Timmanis bezeichnet hat (irrthümlich feht er auch 

die Sufus Hinzu), waren in früherer Zeit die mächtigen Befiker der 

fänmtlihen Länder am Rio Pongos und von da bie zum Rune wo 

die alfen Sige der Landamahs gewefen fein follen (Lysaght im J. 

R.G.8. XIX, 30), jeßt aber find fie durch die Sufus gebrüdt und 

machtlos geworden (Baf. Miff. Mag. 185i III, 58). Die Nalus, 

welche Caillie vorzüglich auf das linke Ufer des Nunez febt, fcheinen 

fi weiter im Innern bis an den Pongos hin auszubreiten; obgleich 

im Gebiete der Bagoes lebend, ftehen fie doch zu dieſen in keiner nä⸗ 
heren verwandtſchaftlichen Beziehung. 

Im Norden des ©. Leone-Fluſſes nennt Des Marchais im 
3. 1725 (I, 49) das Reih Bullom, im Süden desfelben das Reich 
Boure. Die Bewohner des letzteren befchreibt er (I, 53), wenigſtens 
wa? Naſe, Mund und Lippen betrifft, als nicht negerartig, und 
ganz dasſelbe bemerlen Barbot und Labat (Allg. Hift. d. R. II, 
265,279) über die Eingeborenen von Sierra Leone überhaupt, mit 
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dem Zuſatze daß die meiften von ihnen portugieflfch fprechen. Die Re 

gerbevöllerung der Kolonie ©. Leone befteht, ähnlich wie die der 

Republik Liberia und der Kolonie von Cap Palmas, aus freigelaffe: 

nen Sklaven, die natürlich den verfchiedendften Völkern angehören: 

außer den Regern die von den aufgebrachten Sklavenſchiffen entnom- 

men und bier in Freiheit gefeßt worden find, hat man früher aus 

Nova Scotia, Kanada und Jamaica Reger in größerer Anzahl nad 

S. Leone gebracht um fie hier anzufiedeln. Abgefchen von diefen 

fremden Elementen, ift es noch zweifelhaft ob die Bullom für ein bes 

fonderes Volk angefehen werden dürfen, denn Bulm, Bolem oder 

Bulan heißt in S. Leone das Riederland überhaupt; den Namen Bu- 
lam führt daher auch eine dem Biffagos »Archipel gegenüberliegende 

Infel, welche früher den Biafaren gehörte, diefen aber von den Res 

gern der Biffagos entrifien worden ift (Allg. Hift. d. R. III, 259, 

II, 422). | 

Erwähnung verdient noch daß Norris (ju Prichard 5. ed. p. 

334, 323, 421) das Otſchi, Bullom und Zimneh zu der großen ſüd⸗ 

afritanifhen Sprachfamilie zählt. 

II. Sonchay, Haufla und Bornu. 

Ahmed Baba erzählt dag die Alteften Könige von Sonrhay 

Araber waren die aus Jemen ftammten. Um 400. Hebfch. (1009—10) 

follen fie nach Kukia gefommen fein, das im Süden von Timbuktu 
lag, und das dortige Heidenthum geftürzt haben. Sonrhay fcheint um 
diefe Zeit ein unabhängiges, aber nicht fehr bedeutendes Reich gewe⸗ 

fen und geblieben zu fein bie es um 700 Hedſch. feine Selbftftändig- 

feit verlor und zwar an Melli das damals zum höchften Gipfel feiner 

Macht gelangte. Ale diefes aber ſchwächer wurde und feinem Verfalle 
entgegengifig, wurde Sonrhay wieder frei (869 Hedſch.), fein Herr- 
her Sfonni Ali (reg. 869 — 898, 1464 — 1492 n. Ch.) warf Melli 

nieder, eroberte Timbuktu und Dienne, und Sonrhay wurde jebt 

der mäcdhtigfte Staat des Sudan (Ztfch. d. d. morgl. Gef. XI, 521 ff., 

Barth IV, 617). Es war ebenfo an die Stelle von Melli getreten, 
wie früherhin dieſes die Stelle des alten Reiches von Ghanata in 

Beitafrica eingenommen hatte. 



42 Aeltere Sefchichte von Sonrhav. 

Eine neue Dynaftie begann in Sourhay mit Mohammed Aftia 

feit 898 Hedfch., der obgleich nur durch Empörung zur Herrfchaft ges 

langt, doch fi während feiner 36jährigen Regierung ald den größ⸗ 

ten Regenten bewies der wohl jemals über ein Negerland geherrfcht 

bat, und ald Eingeborener, wie Barıh IV, 423 fagt, ein Brifpiel 

des höchſten Grades der Entwidelung giebt deren diefe Race fähig 

ift: gerade zu der Zeit in welche die großen Unternehmungen der Bor: 

tugiefen fallen, dehnte er feine Eroberungen vom Mittelpuntte von 

Haufla bis faft an's Atlantifche Meer aus und von Moffi im 120n. Br. 

bis nad) Tauat im Norden. Die unterworfenen Länder regierte er mit 

Gerechtigkeit und Milde: Wohlhabenheit und muhammedanifche Bil- 
dung breiteten fih im Reiche aus. Jene ungeheuere Ausdehnung des 
Sonrhan Reiches ſcheint zwar feinen fangen Beitand gehabt zu has 

ben, doch erfiredten fih auch nach der Zeit Mohammeds üſtia'e vie 
Provinzen defjelben von der Gegend von Sai am Riger im Oſten bis 

über Maffina hinaus im Weften. Die Regierung war von mehr defpo- 

tifcher Form ale namentlich in Bornu: es gab dort nicht wie in dem 
legteren Staateeinen Divan von 12 hohen Beamten, welche die Grund- 
lage der Ariftofratie bildeten, felbft Veziere fehlten, nur ein Schagmeifter 

ftand dem Herricher zur Seite, auch die Stotthalter der Provinzen, die 

von ihm willkürlich ein» und abgefeßt worden zu fein fcheinen, wa⸗ 

ren ohne Einfluß auf die inneren Angelegenheiten des Reiches; ſelbſt 

fein Rachfolger wurde urſprünglich von ihm ſelbſt ernannt. In Folge 

dieſer Berhältniffe traten häufige Empörungen im Reiche ein und nach 

Eurzer Blüthe, [don vor dem 3. 1000 Hedfch., ſchritt der Verfall 
von Sonrhay veit fort, da es von den Verwüſtungen der Zulahs 

viel zu leiden hatte (Barth IV, 423, 3tſch. d. d. morgl. Gef. XI, 550 

ff. und Ralfsdaſ. 594). 

Daß das Randingo : Element in Sonrhay, wenn auch nıdht wie ' 

in Melli eineherrfhende Stellung eingenommen, doc) jedenfalls eine 

bedeutende Nolle gefpielt hat, geht daraus hervor, daß der Mandingo⸗ 

Titel Feren; oder Karma für die Gouverneure der Provinzen auch in 

- Sonrhaygeblieben ift (Barth ind. Ztſch.d. morgl. Gef. XI, 535). Was 

die Sonthay⸗Sprache betrifft, fo wird fie wie die von Hauffa welche fich 

nah Bartb Iı, 30 der „ſyriſch⸗ africaniſchen Sprachgruppe“ (?) ans 

ſchlleßen fol, von Kölle a. zu den bie jegt ifolirt flehenden gezählt, 

bieß iftwenigftene der Fall mit der Sprache von Timbuktu, Die ja von 
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Barth IV, 321 ausdrüdih als Sonrhay bezeichnet wird. Der 
Rame Sonrhay felbft (Sungai bei Leo Afr.) ſcheint indeſſen ziem⸗ 

ih neu zu fein, da er erft uom 16. Jahrh. an vortommt (ebend. TV, 

633). Barth, der die Alteften Site dieſes Volkes nachweifen zu kön⸗ 

nen glaubt, welche von Timbuktu aus ſtromabwärts liegen, fpricht 

zugleih aud von alten Wohnflgen der Sonrhay unter 15 — 17° n. 

Dr. oberhalb Timbuktu am Riger, in der Gegend des Debu- Sees, 

von wo ſich der Islam in alter Zeit in die Nachbarländer ausgebrei- 

tet habe, da fihdort noch die Gräber mehrerer muhammedaniſchen Hei« 

ligen finden (419, 473 ff.). Er ift geneigt die älteften Könige Son- 

rhay's aus Libyen (von Berbern ?) ftammen zu laffen und findet «3 

zugleich auf die oben von und angegebenen Gründe hin am wahrſchein⸗ 

Iihften daß das Reih von Aegypten aus civilifirt worden fei (423, 

420). Mag der Gold» und Salzhandel und der Gebraud des Mu- 

ſchelgeldes in diefen Ländern ſchon im 11. Jahrh. unferer Zeitrech⸗ 

nung beftanden haben und vielleicht der Handelsverkehr nad Nord⸗ 

africa fogar noch bedeutend älter fein (436, 601), fo ift doch auch 

hiermit für die Beflimmung der Nationalität des Sonrhay⸗-Volkes, 

dem man nad) dem oben UAngeführten keinen Grund hat ein befondere 

hohes Alter zuzuschreiben, nur wenig gewonnen; die politifche Ge⸗ 

ſchichte jenes Reiches geftattet faft nirgends einen Rückſchluß auf die 

ethn ographiſchen Verhältniſſe. 

Auch das Gebiet der Sonrhay⸗Sprache iſt bis jetzt nur unvollkom⸗ 

men feſtgeſtellt. Seine Öftliche Grenze gegen die Hauſſa-Sprache bil: 

det das Thal Fogha zwifchen Sokoto und Sai am Niger. Während in 

Air ſonſt Hauſſa geſprochen wird, herrſcht doch in Agades, das i. 3.1515 
von Mohammed üſtia erobert wurde, die Sonrhay⸗Sprache noch jetzt. 
Sie ift aud die der Igdhalen welche 4 — 5 Tagereifen ſüdweſtlich von 

Agades wohnen, wird in Timbuktu und in der Landſchaft Afauap, 

unmittelbar im Norden biefer Stadt, gefprochen,, deren urjprüngliche 

Bewohner Sonrhay find (Barth IV, 233, 1,369,503, 1V, 462), 

und nach dem vorhin Mitgetheilten follte man vermuthen, daß fie fich 

auch von Timbuktu aus firomaufmwärts bie gegen 15° n. Br. hinziehe; 

indefien betätigt BPetermann’s Karte (zu Barth) diefes Letztere fo 

wenig ale die öftliche Grenze dieſes Sprachgebietes im Thal Fogha, 

fondern läßt dasselbe von 14° n. Br. im Often am Niger zu beiden 

Seiten des Fluſſes nur wenig über Timbuftu heraufgehen. Erſcheint 
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hiernach das Sprachgebiet des Sonrhay noch als ziemlich unbeflimmt, 

fo wird Doc) der Zweifel darüber durch die älteren Angaben des Leo 

Afr. erledigt, welche mit denen Barth’s ziemlich gut zufammentref- 
fen: das Gebiet jener Sprache umfaßt nämlich nad) Leo die Dafe 

Walata (Gualata), Timbuftu.(Tombutum), Ienne (Ginea), Melli 

und Gago — letzteres weftlich von Guber und fait 400 Meilen füd- 

öftlih von Timbuktu (Prichard Ueberj. II, 109.) 

Die Eingeborenen von Tumbo, Moffi und Gurma im Süden der 

großen Biegung des Niger, welche an die. öftlichen Mandingovölter 

grenzen, find den Sonrhayvölkern fremd. Sie fcheinen nah Barth 

IV, 567 ethnographifch zufammenzugehören und früher die Ränder 

am oberen Laufe ded Niger inne gehabt zu haben. 

Die „reinen“ Sonrhay werden als hellfhwarze, nicht jehr mus⸗ 

tulöfe Menfchen gefehildert, die etwas über mittelgroß find, hohe 
Stirn, meift breit offene Rafenlöcher und nur mäßig dide Lippen 

befigen. In Agades ziemlich ſtark mit Berbern gemiſcht, find fie von 

höherer ſchlankerer Geftalt und ihre Haut ift ohne Glanz. Die Igd⸗ 
halen, welche von den Arabern Araber- Tuareg genannt werden, 
find hoch gewachſen und breitfchultrig, olivenfarbig und nur wenig 

dunkler als italienifche Bauern , haben langes fchlichtes Haar, rundes 

volles Geficht, theild regelmäßigere, theile fehr breite grobe Züge 

(Barth I, 507,443, 452). Die Bewohner von Jenne und von da 

am Fluffe abwärts bis nach Timbuktu hin, befchreibt Caillie II, 
274,319 als fchwarze Menfchen von fraufem Haar, aber [hönen Zü⸗ 

gen, großen Augen, gebogener Rafe und dünnen Lippen; doch muß 

bis jet unentfchieden bleiben ob darunter Sonrhay oder Fulah zu 

verfiehen find. 

Zt es erlaubt aus der weiten Berbreitung der Sprade von 
Hauffa und aus der Stellung die fie noch jet einnimmt, troß der 

Eroberungen faft ihres ganzen Gebietes dur die Fuhlas, einen 

Schluß zu machen auf die Bedeutung des Haufia- Volkes, fo läßt fich 

diefe ficherlich nicht geringer anfchlagen, fondern muß cher no für 

größer gelten als die der Sonrhay. 

Air, zwar ſchon zur Zeit des Leo Afr. (1526) und felbft ſchon 

im 14. Jahrh. (nad) Ihn Batuta) von Berbern beherrfht, war in 

alter Zeit im Befige der Gober, eines Theiles des Hauſſa⸗Volkes 

Der Stamm der Relowi (Berbern) hat diefes Land erſt um 1740 er- 
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obert und noch jegt ift dort die Haufla- Sprache allgemein im Ges 
brauch; nur die Männer fprechen unter fih einen Berber-Dialekt noch 

fort (Barth I, 369). Bon dort erfiredt ſich die Haufla » Bevdlte- 
tung nad Süden, einerfeit6 (wie vorhin erwähnt wurde) His gegen 

Sai hin, anderfeits nah Damerghu, das urfprünglich den Kanoris 

(Bornuefen) gehört haben fol; die Hauflas find indefien bier nicht 
zahlreich, die Bornuefen, obgleich jebt in Knechtſchaft verfunten, 
überwiegen an Zahl und ihre Sprache ift die herrfchende, die Tuariks 
find die Herren des Landes (ebend. 618, Richardson a. II, 169). 

Großentheils im Süden desfelben liegen die 7 Achten Haufla » Staa- 

ten: Katfena, Segfeg , Saria oder Sofo, Kano und Rano, Gober 
und Daura. Ihnen fhließen fi) die 7 unächten Haufla - Staaten an, 

in denen das Hauffa nicht die Sprache der Eingeborenen ift: Saͤn⸗ 
fara, Kebbi, Ryffi, Guari, Yauri, Yoruba, Korsrofa (Barth II, 81). 

In diefen Ländern, felbft no in Hamaruma am Benue (Baikie in 

Betermann’s Mittheil. 1855 ©. 213) und zum Theil auch auf der 

Deftfeite des Niger in Buſſa, Borgu und Yoruba (Yarriba) wird die 

Hauffa: Sprache allgemein verftanden, fie ift allgemeine Handeld- und 

Berlehrsfprache am unteren Niger, und fogar bis nach Badagıy hin 
finden fi) in jedem Dorfe wenigftens einige Leute die ihrer kundig And 
(Clapperton 154, 171, Laird and Oldf. 1,175). Endlich hat 

fh auch His unmittelbar in den Süden des Tſchad⸗See's der Einfluß 
des Haufla= Volkes und feiner Sprache erftredt, da die Bewohner von 

Nufigu , Marghi und Kotoko das Rind mit feinem Haufja- Ramen 

benennen (Barth III, 210). 

Die Gefhichte des Hauſſa⸗Volkes, deren ſchriftliche Urkunden 

durch die Fulahs vernichtet worden zu fein ſcheinen, läͤßt fih nur in 
ſchwachen Spuren bis zur Mitte des 16. Ichrh. zurüdverfolgen. Aue 

früherer Zeit ift nur zu bemerken, daß in der Bornu» Chronik als 
32. Sultan des Reiches Kadaih Afnü um 788 Hedſch. genannt wird, 

was nach der Bemerkung Blau's (Ztſch. d. d. morgl. Gef. VI, 326) wohl 
ala Kadaih aus Afno, d. i. aus Hauffa, gedeutet werden darf, doch 

wird er ein Sohn des Idris genannt (ebend. 313). Gegen Ende des 
10. Jahrh. Hedfeh. wird von Ahmed Baba (a. a. D. 543 u. daf. 

Barth 592) zum erften Male Buſſa als bedeutend erwähnt, das zur 
Zeit feiner Btüthe, befonders in der erften Hälfte des 11. Jahrh. 

bedſch, nur Bornu den Borrang zugeftand. Katfena war im Laufe 
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des 17. und 18 Jahrh. wohl die bedeutendfle Stadt des ganzen mitt- 

leren Sudan und befaß damals menigftens 100,000 Einmohner, 

während e# jeßt deren faum 7 — 8000 zählt. Seit feiner Zerflörung 

duch die Fulah im Jahre 1807 hat Kano als Handelsftadt fich er- 

hoben, deſſen Bevölferung nächſt Kanoris hauptſächlich aus Hauffaua, 

Fulah und Nyffaua oder Tapua befteht (Barth II, 91, 144; 
Kölle a. 17). 

Mach der Angabe des Sultan Bello (fi Denham Append.) 

ſtammt das Hauffa» Bolt von einem Bornu Sklaven — offenbar ein 

bloger Ausdruck der Verachtung, wie fie natürlich ift bei der Ueber; 

macht und dem größeren Glanze den Bornu aud in neuerer Zeit im 

Bergleiche mit Hauſſa noch befeffen hat. Sind die Gober der Sprache 

nad, wie e8 fcheint, wirklich cın Theil des Hauffa- Volkes, jo wird 

iene Bemerkung von Sultan Bello felbft Dadurch widerlegt, daß er die 

Gober allein für Freigeborene und für Rachkommen der Kopten erflärt. 

Nicht viel beſſer ala über die Abſtammung der Hauffa find wir 

bis jeßt über ihren leiblichen Typus unterrichtet, weichen richtig feft- 

auftellen allerdings feine Schwierigkeiten haben mag, da Fulahs und 

Kanprie von verfcdiedenen Seiten in das Land eingebrochen find 

und es zu einem großen Theile überſchwemmt haben. Barth II, 183 

bemertt nur daß fie fi Durch regelmäßige Züge und angenehme Kor- 
men namentlih vor den Kanoris auszeichnen. Die Hautfarbe und 

das Haar allein fcheinen bei ihnen negerartig zu fein. Wahrſcheinlich 

dürfen wir auf die Hauffas beziehen, was Lander (bei Clapper- 

ton 382) von den Bewohnern von Fullindufchi unter 10° n. Br. im 

jüdöftlichen Zegzeg fagt, daß ihre Gefichtszüge zart und ſchön und 

benen der Europäer, nicht denen der Neger glichen. Die Guberis find, 

(nah Hornemann) nit ganz ſchwarz, von intereffanter Geſichts⸗ 

bildung und Eleiner, nicht platter Rafe. 

Das Reich von Bornu läßt fi) nad) der Chronik feiner Sul⸗ 

tane (Ztſch. d. d. morgl. Geſ. IV, 307 und daf. Blau ©. 322) bie 

um 460 Hedſch. mit einiger Sicherheit zurüdverfolgen.* Bon dem 
— —— — 

*Nämlich bis zum erſten muhammedaniſchen Sultan Hami, 248 3. 
vor dem Sultan Ibrahim, den Makrizi um 700 Hedfch. ſetzt (reg. 
694 — 714 nah Blau's Berechnung a.a.D. 325). Bor Hami zählt der 
Chrouiſt 11 Sultane und darunter zwei von angeblich je 250 — 300 Regie⸗ 
tungejahren, Makrizi dagegen Habt 40 Herrſcher von Bornu vor deren 
Uebertritt zum Jelam. 
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vermuthlich berberifihen oder arabifchen Urfprunge feiner älteften 

Herrſcherfamilie ift ſchon früher die Rede geweſen. Schon um jene 

Zeit, au Anfang des 12. Jahrh., wenn nicht noch früher, müſſen bie 

derricher diefes Reiches als muhammedanifche Eroberer aufgetreten 

und ſchnell zu einer fehr ausgebreiteten Macht gelangt fein, denn Du- 

rama , der unmittelbare Nachfolger Hami’s, beſaß die größte Herr⸗ 

fhergewalt unter allen Sultanen feines Geſchlechts und die Zahl der 

Roffe für feine Truppen betrug (nach dem Chroniften S. 309) 120,000: 

auf einer Pilgerfahrt nach Mekka begriffen fand er feinen Untergang 

duch die Bewohner von Mifr (Cairo), die fih feiner bemädhtig- 

ten und ihn ind Meer warfen, weil fte fürchteten er werde auch ihr 

Land erobern. Hiermit ſteht in voller Uebereinſtimmung, daß nad 

Jon Said (bei Aboulfeda I, 177, 218, 224) die Bevölkerung 
von Fezzan und die damals [bon muhammedaniſchen Kouars, welche 

mit den Berbern der Sahara , den Arabern von Fezzan, den Nubiern 

und den Bewohnern von Darfur zufammengrenzten, um die Mitte 

des 13. Jahrh. der Herrfhaft von Kanem ebenfo untertban waren 
wie die Zeghaouas (in Darfur) und die Tadjouas die innerhalb der 

großen Biegung mohnten welche der Nil befchreibt. Scheichs der Fel⸗ 

latah famen fhon zu Anfang des genannten Jahrh. zum Sultan von 

Bornu um ihm zu huldigen (Ztfh. d. morgl. Gef. VI, 311). Im fol 
genden drang das urfprünglich im Rordmeiten von Bornu einheint- 

Ihe Bolt der Sfoi oder Sfeu fiegreih vor und ſchlug die Heere der 
Kanori (Barth N, 301 ff.). Um das Jahr 1400 wurde die ein» 

heimiſche Kanori⸗Dynaſtie durch die muhammebdanifche der Buläla 

gekürzt, erhielt jedoch zu Anfang des 16. Jahrh. mit Edriß die Ober- 
gewalt wieder zurüd. Durch die Kämpfe die es hauptſächlich feit dem 
13. Jahrh. bis dahin zu beflehen gehabt hatte, erhob firh das Reich 

allmählich zu feiner Blüthe (mir dürfen nach dem Vorigen fagen zu fei- 
ner zweiten Blüthe): es erftredtte ſich um diefe Zeit auf der einen Seite 
bis an den Niger (vgl. Blau a. a. D. 328) und bie nach Wangara, 
dem Öftlichen Mandingolande, auf der andern bis nad Fezzan. Cs 
wird von 40,000 Reitern erzählt die der Sultan damals befaß und 

von 12 hohen Aemtern welche die Fürften des Reihe am Hofe beklei⸗ 
deten.* Der ausgezeichnetfte Regent des Reiches war Edriß Alaoma 

” Bas wir bier nah Barth mittbellen, findet ſich nicht in der Boran- 
Chronik fo wie fie gegenwärtig vorliegt. Diefe bejhränft ih auf die Anga⸗ 
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zu Ende des 16. Jahrh.: neben charakterfefter Strenge, perfönlichem 

Muthe und großer friegerifcher Energie zeigte er menjchenfreundliche 

Milde, Umfiht und Geduld, verband Frömmigkeit mit Elarer Ein- 

fiht, und wohl fchmerlich ift er — die Bornu-Chronif läßt dieß mehr- 

fach durchblicken — das einzige Beifpiel großen Herrfchertalents und 

hervorragender Begabung auf dem Throne von Bornu geblieben. 

Ghaſr⸗-Eggomo (Gaſrakmu ſchreibt die Bornu-Chtonik), die alte 

Hauptitadt des Reiches legt Zeugniß ab von deſſen früherem Glanze: 

es befaß viele Gebäude aus gebrannten Badfteinen, während in der 

jetzigen Hauptitadt, Kufana, nicht der geringfte Verſuch zu diefer Art 

des Baues gemacht worden ift (Barth IV, 23). Der bedeutende Eins 

fluß den Araber in früherer Zeit in Bornu gehabt haben müſſen, geht 

namentlich Daraus hervor, daß der vielfache Handelsverkehr in wel⸗ 

chem das Land damals mit Tripolis fland, ganz in arabifcher Spra- 

he geführt wurde (Fresnel im Bull. soc. geogr. 1849 II, 252 ff.): 

arabifche Schrift fand fih auch neuerdings dort vielfach im Gebrauch 

(Ledyard et Lucas 188). 

In neuerer Zeit find Tuariks, feit der Mitte des vorigen Jahrh., 

und fpäter Fellatahs, namentlich feit 1808 (Barth), dem Reiche 

verderblich geworden, das jcht eine fchroacdhe Regierung hat und nur 

noch fchleht zufammenhält, doch befaß es vor nicht langer Zeit (wie 

aus Clapperton 150, 413 hervorgeht) noch eine jo weit ausge⸗ 

dehnte Macht, daß die Herrfcher von Buſſa jenfeits des Niger, welche 
ihrer Angabe nach aus Bornu ftammen , ebenfo wie die von Kiama, 

dahin Tribut entrichteten. Ein Araber hat endlih im Jahre 1814 die 

alte Dynaftie geftürzt, die neue der Kanemiin gegründet und Kuka 

oder Kukaua ala Hauptfitadt des Reiches erbaut (Barth). Räheres 

über diefe Borgänge, jedoch ohne die Angabe daß der neue Herrfcher 

ein Araber gewefen fei und ohne die Anführung fo beflimmter Jahres» 

zahlen* bat Kölle b. 212 ff. mitgetheilt. Das Wefentliche davon ift 
—— 

ben, daß zu Ende der erſten Hälfte bed 13. Jahrh. unter dem 17. der aufge⸗ 
ählten Sultane Zerwürfniſſe in der Herrfcherfamilie und Krieg eintrat, daß 
er Nachfolger des vorhin erwähnten Sultan Ibrahim gegen Bagberme und 

die Sultane der zweiten Hälfte des 14. Jahrh. gegen die Bulala (nah Blau 
wahrfcheinlih ein Bolt im Often und Nordoiten von Bomu) zu kämpfen 
Hatten, und daß mehrere von ihnen in diefen Sriegen dad Xeben verloren. 

* Diefe Jahreszahlen find ſchwerlich richtig, wahrfcheinfich die erite zu 
groß, die andere zu klein, da der im Folgenden genannte Amade der Ahınad 
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Folgendes. Unter der Regierung des Königs Amade fuchte fih Lafia, 

der tributpflichtige König von Deia unabhängig zu maden von Bor- 

nu, indefien wurde er unterworfen und fein jüngerer Bruder Sal- 

gami an feine Stelle gefeßt. In Folge diefes Ereigniffes begannen die im 
Lande anfäffigen Fulahs einen Krieg, in welchem wie überall in den Ne⸗ 

gerländern , mit großer Exrbitterung gegen fie gelämpft wurde. Die Fu⸗ 

lahs waren glüdlih und nahmen fogar die Hauptfladt des Reiches 

ein; erft nad Amade's Tode wurden fie durch defien jüngeren Sohn 

Dunoma wieder vertrieben. Diefem entriß fein Onkel von väteriicher 

Seite, Ngaleiruma , die Herrfchaft, behielt fie indefien nur fo lange bis er 

die Drohenden Fulahs auf's Neue gefchlagen und feinen anderen Reffen 

Shram auf den Thron gejeht hatte. Ihram zeigte fih undankbar ges 

gen Laminu, den Mann, welchem die Siege über die Fulahs haupt- 

fählih zu verdanken waren. Eiferfühtig auf Macht und Einfluß 

desselben vermochte er heimlich den Herrfcher von Wadai dazu gegen 

Laminu audzuziehen und deffen Gebiet zu verwüften. Als dieß wirk⸗ 

lich gefchehen und die Feinde wieder abgezogen waren, begab fich La⸗ 
minu zu Ibram, erbittert über defien Falfchheit, und brachte ihn um 

inmitten feines eigenen Hofgefinded. Bon jet an nannte er fi 

Scheik Laminu, mit feinem Regierungsantritt hörte das Kanori auf 

die Sprache der herrfchenden Kafte in Bornu zu fein und die von 

Kanem, dem Baterlande des neuen Herrſchers, trat an ihre Stelle 
(Kölle d. V). Auch ald Scheik von Bornu hatte Laminu noch Kriege 

gegen die Fulahs zu führen, befonders gegen die von Kano und Ya» 

fuba. Sein Sohn Omar folgte ihm in der Regierung; außer den 

Fulahs hatte er auch den tributpflichtigen König Ibram von Tfunder 

zu befämpfen der ihm den Gehorfam verfagte. 

Die weite Berbreitung des Hauptvolkes von Bornu, der Kano—⸗ 

ri,* geht aus dem Obigen hinreichend hervor: im Rordweſten erftredt 
es ſich bis nach Damerghu hinein, wo es mit den Hauſſas zufam- 

menftößt, findet fih im Süden von dort in Kann wieder und ift von 

hieraus erobernd bis nach Borgu jenfeits des Niger vorgedrungen , hat 

der Bornu⸗Chronik S. 317 ift, der nah Denham um 1808 allerdingt no 
lebte; auf ihn aber folgt Dunama’s achtjährige Regierung und auf dieſe Id⸗ 
tahim, der durch Scheit Zaminu ermordet wurde. Statt 1814 iſt wob! viei⸗ 
mehr 1824 zu feßen, Da Kölle d. V. bemerkt daß feßterer „etwa vor 30 Jahr 
ten“ den Ihron beftiegen babe. 

* Kölle fhreibt Kanu , Barih Kanoͤri. 
Ward. Anıhropologie. 2 DD. 4 
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alfo einen großen Theil der Hauffa-Staaten in Untermwürfigteit gehal⸗ 

ten, woraus fih tie Deuiung von felbft ergiebt. die man ber vorhin 

angeführten Aeußerung Sultan Bello’s über tie Abſtammung des 

Hauffa-Boltes zu geben dat. Im Dſten bildet der Tſchad⸗See die 
Grenze des Bornu⸗Volkes: auf den Infeln dedfelben lebt das Volk der 

Butüma, von denen ed noch ungewiß if ob fie ſprachlich den Ka— 

nori völlig fremd find oder nit (Kölle a.). Ueber das Berhältniß der 

ieteren gu den vorhin erwähnten Sfeu, die ebenfalls in Bornu ein- 

hetmiſch find, wiffen wir nichts Näheres. Dagegen ift früher ſchon an- 

geführt worden daß die Tibbo ober Teda, welche Den ganzen Nor: 

den von Wadai bewohnen und Ah von dem öftlihen Bornu bis nach 

Nezzan hinein erftreden, den Kanori verwandt find (Barth IL, 299, 

III, 71. Ztſch. f. Allg. Erdk. II, 373.): ihre Sprache fchließt ih den 

von Kölle a. aufgeführten und unter ih verwandten Bornu⸗Spra⸗ 

hen (Kanuri, Munio oder Manga, Nguru, Kanem) als ein weiteres 

fünftes Glied an. Wenn Bartb II, 80 vom Kanori fagt daß es fi 

feinem allgemeinen Charafter nach den „turanifcher Sprachen“ an« 

zeihe, fo ift Diefe Angabe mohl aus Norris (Gramm. of de Bornu 

lang. 1858) entnommen, nach deſſen Urtheil diefe Sprache allen an« 

dern big jeßt befannten Sprachen Africa’s völlig unähnlich iſt und fih 

in Nüdfiht ihres Baues nur denen des tatarifchen Stammes, insbe: 
foudere dem Türfifchen vergleichen läßt Daß Kölle d. 3 ff., der fie in 

feiner Polyglotte nicht ala fo gänzlich ijolirt ftehend bezeichnet, in ihr 

eine nicht unbedeutende Anzahl indo-europätiicher und femitifcher Wur: 

zein nachweiſen zu fönnen glaubt, abgefehen von den arabifhen Wör: 

tern hauptſächlich religiöfer Bedeutung die es in fih aufgenommen 

bat, Scheint der Beftätigung durch fernere linguiftifche Unterfudungen 

och fehr gu bedürfen. 

In Rüdficht ihres leiblichen Typus find die Bornueſen zwar von 

Ledyard et Lucas 171 ale feine eigentlichen Neger bezeichnet wor⸗ 

den; hohe Stirn und nicht fehr tiefe Schwärze der Haut unterjcheiden 

fie allerdings, aber fie find kraushaarig, haben dicke Negernafen, aus⸗ 

drufslofe breite oder runde lachende Geſichter mit diden Baden und 

weit offenen Naſenlöchern; fie find non ftarfem Anochenbau und be« 

fonders in Munio im Welten von Bornu von großer Statur, oft 

6 hoch (DenhamTl, 140, Richardson J, 264, Darth 1,183, 

Köllea. 10). Die Bewohner von Kanem haben nicht die häßlichen 
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vieredigen Sefichter der Bornauer, fondern angenehme und regel 

mäßige, ſchlanke Kormen, was nad) Barth III, 107 wahrſcheinlich 

daher rührt, daß fie fi nicht fo flark ala diefe mit eingeborenen Re: 

gerflämmen gemifcht hätten. In Zinder if die Hautfarbe heller und 
die Bhnfiognomieen angenehmer, da namentlich die Nafenlöcher nicht 

fo weit find als im öftlihden Bornu (Richardson a. ll, 200) — 

wahrſcheinlich eine Folge der Miſchung mit Berbern. 

Die Tibbos die bis nah Bornu felbft hinreichen und fi) dort na⸗ 

mentlih in Koiam, im Welten von Kukaua, finden (Barth IV, 18, 

20) find in Gunda, an der Grenze von Bornu, nicht über mittel 

groß, kupferfarbig, von hoher Stimm und fcharfen intelligenten Zü⸗ 

gen, doch haben fie platte Rafen, vorliegende Augen, großen Mund 

und große Zähne; die von Kisby haben beſonders dide fleifchige Nafe 

mit weit geöffneten Löchern (DenhamI, 52, 25). In Bilma find fir 

ſtark mit Negern gemifcht. Im Norden ihres Landes find fie nicht ganz 

ſchwarz und von ſchlankem Gliederbau, von kurzem, nicht krauſem 

Haar, lebhaften Augen, Heiner aber nicht aufgeworfener Naſe und 

etwas flarken Lippen (Hornemann 125 ff.) Lyon rühmt an den 

Tibboweibern insbefondere den ſchlanken zierlihen Bau, die aus 

drudsvollen Augen, die jhönen Zähne und Lippen; fie haben Adler- 

naſen, laflen ihr Haar in Flechten herabhängen und find von glän- 

send ſchwarzer Farbe (Prichard Ueberf. II, 32.). 

IV. Die Kru und Avekwom, die Afchanti und Dahomey, 
die Joruba. 

Die Bölfer der Kru⸗Familie weichen zwar in mehr als einer Hin- 

fit, in ihrer leiblichen Bildung, ihren Lebensgewohnheiten und focia: 
len Einrihtungen, von den Übrigen Negern nicht unweſentlich ab, 

do hat man Feine Urfadhe fie nur für entferntere Angehörige diefer 

Race zu halten ala andere die für unmittelbare Repräfentanten der⸗ 

felben gelten können. 

Sie find ihrer Eage nad) von Mandingos und Fulohs aus dem 

Innern in ihre jegigen Wohnſitze an der Küſte hineingedrängt worden 

(Allen and Th. 1, 116). Bor etwa 200— 250 Jahren follen fie 

eingewandert fein und Damals den RamenElaho geführt Haben (Con- 

nelly ım Bull. soc. geogr. 1852. I, 175). Vielleicht iſt tiefer letztere 
4 
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identifh mit dem Namen Grebo,, den allein fie fich ſelbſt geben jollen, 

während fie von den Europäern meift Kru und Fiſchmen genannt wer: 

den. Ihr Gebiet reicht gegenwärtig von Cap Mefurado im Weſten 

von Monrovia (Liberia) bid nach St. Andrews, nimmt alſo den größ⸗ 

ten Theil der fogenannten Körmer-Küfte ein (Bgl. Allen and Th. I, 

114). Auf europäifchen Schiffen gehen fie als Matrojen (crew — dar 

ber vielleicht ihr Name) mit nad Bonny, Fernando Bo und weiter, 

und haben fih auf diefe Weife namentlih auf diefer Infel und am 

Gaboon bleibend niedergelafien (Leonard 154, Hecquard 5); 

es gilt dieß vorzüglich von den fogen. Fiſch-Kru oder Grebo (Laird 

and Oldf. I, 33). Zur Familie der Kru gehören nämlih (nad 
Kölle a.) die Dewoi, De oder Dey, die urfprünglichen Bewohner 

von Monrovia, die jegt nur noch einige wenige Dörfer am Cap Me: 

furado befien; die Bafa an der Mündung des St. John » Flufles; 

ferner die Kra oder Kru felbft; die Grebo, Krebo, Fiſchmen, Fiſch- 

Kru; endlih die Gbe oder Gbei. Wilson p. 102 ff. nennt flatt 

der leßteren die Beribi und die Neger von St. Andrews, unterfchei- 

det aber die Fifchmen, die von den Krus nur wenig verfchieden feien, 

von den Grebos die zu beiden Seiten von Gap Palmas wohnen. 

Die Sprache der Krus hat Einiges mit dem Mandingo gemein — 

ein Umftand der die Sage unterftügt welche die alten Wanderungen 

des Volles von der Uebermadht der Mandingos ableitet — doch if 

die Mebereinflimmung die fie mit den Aſchanti- und Fanti-Dialekten 

zeigt beträdhtlicher, und es ift zu vermuthen daß ihre Berwandtichaft 

zu den noch faft gar nicht befannten Sprachen der Elfenbeinküfte noch 

bedeutender it (Latbam zu Allen and Th. II, 464 und Ethnol. 

of the Brit. colonies 39). 

Die Bervohner diefer Iegteren hat man Quaqua genannt, an: 
geblich nach den fonderbaren Lauten die man die Eingeborenen aus: 

ftoßen hörte (Allg. Hiſt. d. R. IT, 394 nad Philipps). Rad Ifert 

249 ſollte diefer Name, den man den Bewohnern von Cap Lahu bei: 

Icgte, „Sklaven“ bedeuten und kein Volksname fein; dagegen wäre 
er nad) Wilson (Journ. Am. Or. soc. 1, 346) vielmehr der einhei- 

mifche Name eines Fluſſes. Der wahre Rame diefer Völker und ihrer 

Sprache iſt nad diefem lepteren Gewährsmann Avẽekwöm; zu ihr 

gehören der Dialekt von Frisco im Welten, die von Baflam, Affini 

und Apollonia im Oſten, und er vermuthet daß fie den Mundarten 
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im Norden von Aſchanti verwandt fei. Rach Latham (Ethnol. Brit. 

eol. 67) geht aus dem was über das Avekwom bis jekt. befannt ift 

hervor, daß es manche Wörter mit dem Grebo gemein hat, andere 

mit der Sprache von Yarriba (Moruba) und mit der von Alt Calabar. 

Ueber die phufifchen Eigenthümfichkeiten der Avekwom ift nichts 

Näheres bekannt; die haraktcriftifhen Negereigenthümlichkeiten fchei- 
nen fie nicht in fehr ausgeprägter Weife zu befigen:: dide Lippen und 

platte Rafen find wenigſtens keine auszeichnenden Züge der Neger von 

Apollonia (Meredith 61). Bus die Krus und Grebos betrifft, fo 

werden fie ald wohl proportionirte, thätige und fehr kräftige Men- 

[hen gefchildert; der Gefichtswinkel ift größer und der Kopf von mehr 

ovaler Seftalt, nicht fo lang nad) hinten ausgezogen als fonft bei den 

Regern, auch ift das Kinn gut gebildet, befonders die heller gefärbten 

unter ihnen haben große Füße und platte Naſen (Allen and Th. 

I, 124). 

Die DdfHi- Sprache umfaßt Aſchanti (richtiger Aſante nach Riis), 

Santi und die drei Heinen Länder Alim, Aquapim und Ak— 

wambu; die Sprache des Volkes von Afra, deffen wahrer Name 

Gha ift, verhält fich zu ihr ungefähr wie die ffandinapifchen Spra- 

hen zum Deutfhen (Riis). Bis an das Kong- Gebirge reicht das 

Odſchi nicht Hinauf, fondern e8 wohnen ſchon unmittelbar im Sü- 

den desfelben muhammedanifche Völker mit anderen Spradhen. Schon 

$fert 239, Meredith 187 not. und Bowdich 306 f. hatten auf 

die nahe Zufammengehörigkeit diefer Sprachen hingewiefen, und Me- 
redith 195 hatte insbefondere bemerkt daß die Sprache der Fantis 

der von Alta, weldhe von diefem Orte an bis nach Apollonia hin all- 

gemein verftanden mwerde*, ferner liege und von ihr fehr verfchieden 

fei, aber erft dur Zimmermann und Riis ift neuerdings das Ver⸗ 

hältniß in welchem fie ftehen, mit Sicherheit feftgeftellt worden. Die 

Bewohner von Waſſah, Tufel, Denkera, Kanti, Affin, Alim, Aqua⸗ 

pim und Aſchanti reden Dialekte die nicht ftärker von einander abwei⸗ 

hen als die der verfchiedenen enyiifhen Grafſchaften. In höherem 

Grade ſowohl von dieſen als auch von einander unterſchieden find 

die Sprachen von Ahanta, Winnebah und Aguna, Akkra und Adampi 

‚ .* Cruickshank 21 bemerfi vielmehr daß jetzt die Fanti⸗Sprache dies 
jenige fet durch welche man ſich auf der ganzen Goldküfte verftändlich machen 

une. 
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am Bolta (Cruickshank 20). Die Akra⸗Sprache iſt un Weſten und 

Rordwehten durch die Berge von Aquapim begrenzt (Zimmermann); 

jienfeit® des Bolta it Klein Popo eine 1680 von Akra gegründete 

Kolonie (Prichard Meberf. II, 96). In Aquapim, deifen Name 

von Iſert unrihtia ald „taufend Sklaven” gedeutet worden ift 

(Pott in Ztihr. d. d. morg. Gef. VIII, 429 not.), finden fi außer 

der tebigen Bevölkerung die dem Odſchi-Stamme angebört, noch Ue- 

berrefie eines älteren verbrängten Bolfes (Niis im Baſ. Miſſ. Mag. 

1847. IV, 242), doc ift über deſſen Kativnalität noch nichts ermit- 

telt. Nicht ganz in Uebereinſtimmung init jenen Angaben fleht die 

Mittpeilung Hanſen's (im Bull. soc. geogr. 1853. II, 335) daß 

zwiſchen dem Afjini und Bolta an der Goldfüfte vier Sprachen ger 

fproden würden: Alan (Akim?), Dtfui (Odſchi), Feti (Fetu d. i. Fan⸗ 

ti) und Gha oder Akra. Als unerwieſen und unſicher müſſen big jetzt 

die Anſichten bezeichnet werden welche Bleek (Grey’s Lib. I, 1. 

p. 35 f.) über die Alra- Sprache aufftellt. Er zählt fie mlı dem Fu⸗ 

lah, Wolof und T:umale in Darfur zu der großen Gor- Familie welche 

vom Aequator bis zu 18° n. B. reihe. Da er überdies mit Norris 

dag Odſchi dem großen füdafritanifchen Sprachſtamme zugefellt, fo 

wird dadurch nicht allein ermeislich Zufammengehöriges auseinander 

geriffen (Odſchi und Gha), fondern diefes wird zugleich auch wefent- 

ih von einander verfchiedenen Sprachſtämmen eingereiht. 

Eine eigenthümliche Verwirrung herrfcht in Bezug auf den Namen 

Adampi oder Adampe — Adanme bei Zimmermann’, welder 

von Riis (a. a. D. 238) ald gleigbedeutend mit dem Namen Alra 

gebraudt, von Hanfen ihm coordinirt wird (er jagt, Gha werde 

nur in Alta und Adampi gefprochen), bei Kölle a. aber, welcher 

tie Afchanti- Sprache mit ihren Dialekten, Fanti, Dampong tAdampi?) 

und Akuapim, als eine vereinzelt fiehende betrachtet, tritt der Rame 

Adampe als der eines Dialektes der Dahomey: Sprachen auf, und 

Schlegel p. V. bemerkt dazu daß diefes Adampe Kölle's idemtifch 
fei mit dem AntosDialekte der Ewhe-Spraden von Dahomey. Biel: 

leicht würde die Bedeutung des Wortes Adampe dieſes Räthſel löfen. 

vermuthlich ift dieſe keine ethnographiſche, fondern nur eine hiſtoriſch⸗ 

politiſche oder geographiſche; denn eine nahe Verwandtſchaft zu dem 

* Ba und Adanme find nach diejen Die beiven Hauptdialekte der Akra⸗ 
iprache, und zwar dev leßtere Der dltere. 
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Odſchiſtamme fcheinen die Ewhe⸗Sprachen allerdings nicht zu befigen. 

Der grammatifche Bau beides Sprahfamilien ſtimmt indeſſen faft ganz 
überein (Schlegel VII), und die fehr zahlreichen Aehnlichkeiten bei- 
der Hauptvölfer, der Aſchanti und Dahomey, fowohl im Aeußeren 

als auch in den Sitten und. der Lebendweife, mie fie jih namentlid 

aus Forbes’ Schilderung ergeben, machen ed mahrfcheinlih, daß 

ihre Verfhiedenheit nicht ſo tief geht als es bis jebt den Anfchein hat 

und jchmerlidy eine urjprüngliche und wejentliche ift. 

Die Ewhe⸗Sprache an der Sklavenküſte if im Wefteu vom Bolta 
begrenzt, im Often reicht fis bis nach Noruha und bi gegen Den Niger 

bin. Ihre vier Dialekte first dus Mähi oder Machi, das im Innern 

binter Dahomey fiegt — die Akus nennen ed Ogu; die Epradhe von 

Dahomey (Dahöme, meift Bopo von Fremden genannt), fie reich! 

bis nad) Widah an die:Müfe herab und umfaßt au Badagry und 

Lagos; die Dialekte von Anfue (Angfue) und Anle, beide an bie 

Kälte und an den Valta floßend, der erflere, der in ©. Leone den Na⸗ 

men Adfa führt, in der Gegend don Arepe, der andere in Quitta 

(Schleg et S. V. und im Baf. Mifl. Mag. 1856. IV, 56. Kölle a). 

Zum Doruba und zu den ihm verwandten Sprasden [heint das Gehe 

in näher Beziehung zu fichenumd:.meift alfe nad Nordoften Bin. 
wie dieß auch Dasjenige beflätigt was uns bie jetzt von der Geſchichte 

dieſer Bölker befannt if. Namentlich enthält'die Sprache von Daho⸗ 

mey Dorube-Wörter in größerer Zahl (Schlegela. a. D.). Inkeffen 

iſt es zu viel geſagt, oder jedenfalls voreilig, wenn Robertson 283 

angiebt daß die Sprachen vom Volta bie nad) Bonny hin nur dia: 

lektiſch verfchieden fein. Die von Duncan II, 188 ganz als Wilde 

gefchilderten Bewohner des Daffa-Gebirges im nördlichen Dahomey 
unter 8° 40° n. B. fcheinen ein hier figen gebliebener Reſt einer älteren 

Bevölkerung zu fein und diefer Sprachfamilie nicht anzugehören. 

Die Sage des Aſchanti⸗Volkes verlegt die urſprünglichen Sipe des: 

felben in die Stadt Inta* im Nordoſten feines jegigen Landes (Clarke 

33). Die Afchantie lebten dort, wie es heißt, mit andern verwandten 

Völkern vereinigt und. waren damals im Bereine mit diefen ın zwölf 

Staͤmme getheilt, deren vornehmſte die des Büffels, der wilden Kae, | 

* Die Lage der Stadt oder Landſchaft Inta (Aſſienta) giebt die AU 
Hiſt. d. R. TV, 110 ziemlich unbeftimmt an ala äftlih von Mandingo, weſi⸗ 
lid von Axim, noͤrkſich von Aktani 
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des Panthers und des Hundes waren (Bowdich305 ff. Dupuy 224). 

Die Namen diefer Stämme find noch jeßt im Gebrauch und nod) jebt 
zählen fi Einzelne zu ihnen ohne Rüdficht auf nationale Unterfchiede, 

obgleich die ganze Eintheilung feine Bedeutung mehr hat (Cruick- 

shank 21). Als ein kühnes Eroberervolt durch Heeresmaht und 

centralifirte Organifation ihren fämmtlichen Nachbarn überlegen, find 

fie wahrſcheinlich erft feit dem Anfange des 18. Jahrh. aus dem Ins 

nern vorgedrungen,, wenigftens fcheinen fi) ihre Kriege nicht weiter 

zurüdverfolgen zu lafien. Nur Römer 98 ff., derallerdingd Zutrauen 

verdient, giebt an daß die Atwampu fehon vor mehreren Sahrhunder- 

ten aus dem Innern nad) der Küfte herabgezogen und bier das Volk 

von Akra befiegt und bedrüdt hätten, bis fie um 1733 durch die Res 

ger von Alim, das 30 Tagereifen weit im Innern liegt (p. 142), faft 
ganz aufgerieben wurden, Diefe legteren aber, „die Akeniſten“, feien 

wieder im 3. 1741 u. ff. durch die Afchantis dem Untergange nahe 

gebracht worden. Bosmann (um 1700) ift der erfte der von den 
Aſchantis als von einem friegerifchen Volke fpricht. Der Glanz ihrer 

Macht war nur von kurzer Dauer: die Bantis, welche früherhin eben- 

falls tiefer im Innern lebten, waren ihnen unterthan, haben ſich aber 

unabhängig gemacht (Meredith 116). Die Uebermacht von Daho⸗ 

mey ift in immer höherem Grade hervorgetreten und foll fogar 

fo weit gehen, daß Afchanti ihm zindbar geworden ift (Forbes), 

überbdieß ift feit dem 3. 1826 durch die Engländer den Eroberungen 

und Uebergriffen die fih Aſchanti erlaubte, wie es fcheint, für immer 

ein Ziel gefeßt worden. (Mäheres über die Geſchichte dieſes Reiches bei 

Becham, Hist. of Ashanti und daraus bei Wilson 157 ff.) 

Die Gefhichte von Dahomey, das jebt die Stellung des Allein- 

berrfchers in diefen Ländern einzunehmen fcheint, ift der von Afchanti 

in manchen mefentlihen Punkten ähnlich. Hier wie dort fehen wir 

zuerft das Volk erobernd aus dem Innern nach der Küſte zu vordrin- 

gen und hier ein mächtiges Reich gründen, in welchem feit dem An- 

fange des 17. Jahrh., d. h. feit der Zeit da fih Dahomey aus der Un- 

bedeutendheit erhoben bat und zu größerer Macht gelangt iſt (Nor- 

ris 386), diefelbe Dynaftie im Befiße der Herrfchaft geblieben ift 

(Forbes a. 17). Tiefe Hat im 3. 1726 ihre Eroberungen bis an die 

Küfte nah Widah und Ardra ausgebreitet (Näheres darüber bei Snel- 

grave),.aber gleichwohl mußte Dahomey im Laufe des ganzen 
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18. Jahrh. die Oberheit von Eyeo anerkennen und an diefes Tribut 

zahlen. Eyeo felbft feheint zwar in der zweiten Hälfte des vorigen 
Jahrh. auch feinerfeits wieder an das Neih Zappa (Nyffi, Rufy) 

zinsbar geweſen zu fein (Dalzel 215). es blieb aber ein gefährlicher 

Nachbar, dem Dahomey nicht zu trogen wagte. Den Namen Daho- 

mey erklärt die Sage als „Bauch des Da“: die Leiche des Königs 

Da von Abomey nämlich foll von TZacoodonu, dem König der Foys 

und Gründer des Reiches: von Dahomey um das 9. 1625, mit auf- 

gefhnittenem Bauche ald Grundftein des neu zu erbauenden Palaftes 

in jener Hauptftadt in die Erde gegraben worden fein (Norris a. 

p. XIV — eine Sitte die allerdings in diefem Lande auch noch jebt in 

ganz ähnlicher Weile fortbefteht. Daß diefe Sage auf noch Ältere Zeit 
zurüdzuführen fei, weil, wie Dalzel bemerit, ſchon Leo Africa- 

nus Dahomey erwähne, läßt fich ſchwerlich behaupten , da es ale fehr 
zweifelhaft erfcheint ob das von Leo genannte Dauma für dieſes 

Land zu halten fei. 

Ein befonderes Intereffe bieten die Bölker von Aſchanti und Das 

homey in Rüdficht ihrer leiblichen Bildung dar. Man hat fie bismwei- 

len von den eigentlichen Regern trennen und mit den Krus und Ibus 

zufammen eine befondere Race bilden laffen wollen, wo dann freilich 
die wahre Negerrace, von welcher nächft den Mandingos und Jolofs 

die fämmtlichen Völker nördlich von 10— 12° n. 2. ebenfalld auszu- 

fließen fein würden, auf einige Kleine Völker allein eingefchräntt 

werden müßte, fo daß zu fürchten fände fie bei fortfchreitender &e- 

nauigfeit der Betrachtung am Ende ganz von der Erde verfhwinden 

zu fehen. Daß in vielen afritanifhen Ländern und u. U. namentlich 

auch in Aſchanti und Dahomey in Folge häufiger Sklavenjagden und 

vieler Kriege der Eingeborenen unter fi, die Bevölkerung in hohem 

Grade durdheinandergemifcht ift, hat man fchon öfters bemerkt. Die 

Sklaven find nicht felten ſtammfremde Kriegsgefangene die in das Bolt 

übergehen dem fie dienfibar werden. Dazu kommt noch dag in frühe 
ter Zeit die Goldküſte aud) der Hauptftapelplak für den überfeeifchen 
Negerhandel der Europäer geweien ift. Taufende von Donkos (Neger 

aus dem Innern) follen noch neuerdings alljährlich ala Sklaven an 

diefe Küfte gelommen und dort geblieben fein (Cruickshank 272), 

und Duncan verfihert daß fih in Winnebah Eingeborene aus zwei 

Dritttheilen der jämmtlichen Länder von Africa zufammengefunden 
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haben. Die Miſchungen welche Hier eingetreten find, müſſen dem- 

nad umfangreid) und bedeutend gemwefen fein; doch wird ſich kaum 

annehmen kaſſen daB ver Typus diefer Bölfer dadurch eine weſent⸗ 

liche Berbefferung erfahren habe, da die tieferflehenden Negervölker 
gewöhnlich den höher begabten zur Beute zu fallen und von ihnen 

in die Sklaverei fortgeichleppt zu merden pflegen, nicht leicht aber 

dieſe von jenen. 

Allein die Fantis, welche jedoh, mie wir gefehen haben, den 

Aſchantis unzwerfeihaft ſtammverwandt find, zpigen ausgeprägte Re: 

gerzüge, nur dag der Kopf bei ihnen mehr rund als oval gebildet ifk, 

obwohl er nad hinten die pyramibenartige, ın die Höhe gezogene 

Form zeigt (Alien and Th. I, 155). Eine Ausnahme maden fie 

auch infofern ols es unter ihnen viele Krüppel giebt (Duncanl, 31). 

Gefällige Rundung der Formen ohne fpigige Eden und Kanten find 

auch für das übrigens längliche Geſicht der Orfchis charakteriftifch; 

fpißige und gebogene Naſen fommen bei ihnen. zwar nicht vor, aber 

auch platte Naien und wulftige Tippen find felten (Baf. Mifi. Mag. 

1856, 1, 58). Beide zeigen jich, wie fhon Des Marchais I, 279 

bemerkt hat, auf der Goldküſte nur beim gemeinen Volke. In den 
höheren Ständen von Bfchanti giebt e3 nit allein fhöne Frauenge⸗ 
falten, fondern es finden fih dort auch „ber Vielen regelmäßige, 

griechiſche Geſichtszüge“ (Bowdich 422, In Aquapim find die Men« 

fhen von kräftiger Körperbildung, oft 6’ hoch und felbft noch größer, 

die Geſichtsform ift verfhieden, die Farbe wechſelt von braun Bis 

ſchwarz, einige haben runden Kopf mit breiter Rafe und mulfligen 

Lippen, andere — und dieß gilt Hauptfählicd) von den Afchantia — 

fangen Kopf mit fpigiger Nafe und dünnen Lippen von-fafl euro⸗ 

päifcher Bildung (Baf. Miſſ. Mag. 1552. IV, 241). Die Betere auf 

der Soldfüfte tragen nad Des MarchaisI, 200 langes (nicht frau- 

jes?) Haar das ihnen bis auf Pie Schultern herabhängt, nah Loyer 

dagegen (Allg. Hif. d. R. IEI, 456) trügen fie ed kurz, während es 
den Iffinefen (Bewohner von Affir oder Arim?) bis auf die Schultern 

herabreicht, wie dieß auch Bar bot von den Negern der Goldküſte aus: 

deüdlih hervorgehoben hat (Prichard Ueberf. I, 93). 

Bon den höheren Ständen in Dahomey gilt dasfelbe wie von de: 

nen in Aſchanti: Duncan (l, 238) fah einige Verwandte des Königs 

die „von faft maurifcher Gefihtebildung und nicht jo ſchwarz wie 
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ächte Neger” waren. Forbes, der bemerkt dab nur die dortigen 

höheren Stände noch Foys von reinem Blute feien , ſchildert den Kö: 

nig Gezo ale einen finfter, aber intelligend ausfehenden Mann, der 

keine Negerphyſiognomie befißt, und jchreibt dem Mayo, einem der 
höchften Beamten, römifche Gefichtszüge gu (Forbesa. 6, 17,50). 

Die Mahis im Norden von Dahomey, deren Schäbel wie der der Fel⸗ 

latah leichter und dünner fein fol als fonft bei den Negern gewöhn⸗ 

fi ift, Haben lang nach Hinten in die Höhe gezogene Köpfe, kürzeres 

Kinn, aber minder die Lippen als die Dahomeys und ganz europäiſch 

geformte Nafe (Duncan II, 273 f.). 

Es ift ſchon bemerkt worden daß die Ewhe-Sprache zum Yorüba 

(nad Andern Yarriba, Yoruba) in naher Beziehung fleht. Zimmer- 
mann bezeichnet das Ddfchi, Ewhe und Yoruba ale einem Sprach⸗ 

ſtamme angehörig. Der Name Yoruba ift, wie Kölle a. hervorge 

hoben bat, erft neuerdings und mit Unreht von den Miffionären als 

allgemeine Benennung der Böllergruppe gebraucht worden, die man 

fonft auch ale Aku⸗Neger bezeichnet hat. So richtig es aber auch zu 

fein fheint daß jener Name eigentlich nur einem einzelnen Gliede Die 

fer großen Familie zukommt, fo ift doch gerade das Yoruba⸗Volk noch 
das befanntefte unter Denen welche diefem bie jet noch fo wenig auf- 
gehelltem Gebiete angehören, der Name Alu oder Dfu aber, welchen 

Kölle diefer ganzen Gruppe giebt, ift nur von dem Worte hergenom- 

men mit welchem fie zu grüßen pflegen und daher noch weniger paſſend. 

Die Sprachen welche hierher gehören, erftreden ſich von Lagos in nord» 

öſtlicher Richtung ine Innere bis an den Niger, an defien lintem Ufer 
nur das Igala oder Eggara (Igbara) liegt; es ift Dies die Sprache 

von Iddah, deren Dialekte fi von dort bie zum Einfluß des Tichadda 

in den Niger und felbft noch eine Strede an jenem aufwärts hinziehen 
(SchoenandCrowther 105, Baikie im J.R.G.S.XXV, 111 ff.), 

namlich am rechten Ufer des Tſchadda, wo zuerft das Igbira und wei. 
ter aufwärts dad Doma oder Arago folgt, welche ebenfo wie die Sprache 

ven Kakanda am rechten Ufer des Niger HYoruba-Dialekte find Itſch. f. 

Ag. Erdt. R. Folge IV, 232 nah Crowther,. Nur das Dfcheliri 

liegt ganz abgefondert von dem Sprachgebiet dem es angehört, näm⸗ 

li an der Run: Mündung dee Niger. Kölle a. giebt fulgende Einthei- 

lung: 1) Aku⸗Sprachen Dta. Egba, Idſcheſcha (Ngeiha), Yoruba, 
Dagba, Ki (mit dem Dſchimu und Woro), Dſchumu, Oworo, Dſchebu 
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(Yebu), Ife, Ondo (Doko von den Yorubas genannt), Dſchekiri. 2) Die 

Igala⸗Sprache. 

Von der Geſchichte dieſer Völker wiſſen wir nichts, als daß, wie 

ſchon erwähnt, im vorigen Jahrhundert bei ihnen ein mächtiges Reich 

Eyeo (Eyo, Ejeo) beſtand, das Dahomey von ſich in Abhängigkeit 

erhielt, wahrſcheinlich dasſelbe Reich welches anderwärts unter dem 

Namen Yarriba erſcheint und ale deſſen Theile Eyo und Yabu (Yebu 

am Lagos) bezeichnet werden TIntrod. Remarks zur eriten Ausg. von 

Crowther’s Vocabulary, cit. von Pott in Zeitfchrift der morg. 

Gef. VIII, 438 not.). Auf die große Ausdehnung und die einflußreiche 

Stellung diefes Reiches fcheint der bedeutfame Umstand hinzumeifen 

daß in manchen Orten von Nufi noch jebt das Yoruba die Sprache 

des Eultus ift (Ztſch. f. Ag. Erdf.a. a. D. 238). Benin wird als ein 

in früherer Zeit fehr auegedehntes und mächtiges Reich namentlich 

von Römer öfters erwähnt, doch darf es ſchwerlich zum Sprachge⸗ 

biet der Yorubas gerechnet werden. . 

In ihrer leiblichen Erfheinung entfernen fi die Yorubas beträcht- 

lih vom eigentlichen Negertypus: fie haben nur mäßig dide Lippen 

und die Nafe nähert fich ftärker der gebogenen Form als fonft in Africa 

gewöhnlich ift (Clapperton 96). 

V. Die Völker am unteren Niger. Fernando Po. 

Eine ethnographifche Eintheilung der Völker am unteren Niger 

ift felbft verfucheweife noch nit möglich. Kölle a. hat zwar diefes 

Gebiet in zwei große fprachlich völlig gefonderte Abtheilungen gebracht, 

deren eine das Niger: Delta, die andere die nördlicheren Völker am 
Niger und Tſchadda (Benue) umfaßt, aber die große Mehrzahl der 

von ihm aufgeführten Namen gehört Völkern von denen uns jede 

weitere Kunde fehlt: als Nepräfentanten der erften Abtbeilung müffen 

ung die allein etmas näher befannten Ibus gelten, ald Repräfentan- 

ten der zweiten die Bewohner von Nuffi oder Ryffi. 

Am Nun-Fluffe aufwärts bis zur Abzweigung des Wari liegt das 

Land Dru oder Ejo, deffen Bewohner phufifh und fpradhlich wie in 

ihren Sitten fehr eigenthümlich fein follen, dann folgt ftromaufwärte 

das Land Ibo oder Igbo (Allen and Th. ſchreiben Aboh), das ſich 

nah .Often bis zum Alt-Calabar- Kluffe (Baikie im J. R. G. 8. 
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XXV, 110 f.), nad Rorten big unter 6%° n. B. erfiredt. Allen 

and Th. II, 241, 392 erzählen von „freien Ebos und Egboe“ die 

unter der ihnen ftammfremden Bevölkerung am Camerun leben und 

dort eine höchſt eigenthümliche bevorzugte Stellung einnehmen: fie 

haben ihre befondere Sprache und ihre befonderen Sitten, leiten dort 

alle Palavers, gehen unbeläftigt jelbf in Feindesland und werden ala 

ein in 18—20 Grade getheilter Orden befchrieben , der feine eigenen 

Fefte und Feierlichkeiten hat. Ob darunter 3608 zu verftehen feien, 

die in diefem Falle alfo fich weit nach Südoften hin von ihrem Haupt: 

lande ausdehnen würden, läßt fih bis jetzt nicht mit Sicherheit ent» 

ſcheiden, doch ift es nicht unwahrſcheinlich, obgleih Kölle a. angiebt 

daß die Benennung Ibo fein nationaler Rame fei den die Eingebore- 

nen des Ibolandes fich jelbft beilegen: fie fcheint mit Rüdfiht auf ihre 

Hautfarbe von ihren Nachbarn ihnen gegeben zu fein und einen „weis 

fen Menfchen“ zu bezeichnen (Laird and Oldf. I, 394). Es wird 

ferner verfihert daß die Bewohner von Benin in ihrer äußeren Er- 

fheinung den Ibos ähnlich feien und daß eine ebenfo auffallende Aehn⸗ 

lichkeit in den Sprachen beider ftattfinde (Adams, Remarks 33, 116). 

Die Sprache von Benin herrſcht am rechten Ufer des unteren Niger 

Iddah gegenüber und ift zugleich die Sprache der Braß-Reger die am 

Nun⸗Fluß fih bie nach Kittle Ibo hinauf erfireden* (Schön and 

Crowther 41, 105, 355). Bei diefer bedeutenden Ausbreitung des 

Ibo⸗Stammes im Often und Weften des Niger-Delta, fann man es 

(mit Adams a. a. O. 131) nur wahrjceinlich finden daß aud) die 

ganze Küftenfirede von Alt-Ealabar bis nach Cap Formoſa urfprüng- 

lich im Beſitze desſelben gewefen ift, da 3.3. auch die Sprache von 

Bonny , das Dfulöma bei Kölle a., zu demfelben Sprachſtamme ge- 
hört (Clarke 79), obwohl fie wie mehrere andere Sprachen diefer 

Gegenden bedeutendere Abweichungen vom Ibo zeigen fol (Köler). 

Die 3bo-Dialekte fcheinen zum Theil von einander fehr verfchieden und 
füreinander gegenjeitig unverftändlich zu fein (Becroft im J.R.G. 

S. XIV, 271). Die Sprache von Omun am linken Ufer des Alt-Ea- 

labar unter 6° 15’ if von der weiter füblich herrfchenden ebenfalls ver- 

[hieden, während die phyſiſche Bildung der Bewohner ziemlich die: 

felbe ift (ebend. 268). 

” Nach einer anderen Angabe Crowther’s (Ziſch. f. A. Erdf. N. 8 
IV, 232) wären Oru und Braß miteinander identifch. 
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Dberhalb der Mündung des Tihadda am Niger ift die Ruffi« 

Sprache die bedeutendite: fie liegt auf dem linken Ufer des Fluffes und 

geht vom Ausfluß des Tſchadda bie über Rabba hinauf; am anderen 

Ufer liegt die Bunu-Sprade der Mündung des Tihadda gegenüber 

und die als Yorubadialeft ſchon erwähnte Kakanda - Sprache die fi 

bis nad) Egga hinaufzieht (Schönand C. 119 f.) Clapperton 

p. 154 bat in der Sprache von Bufla, welche diefelbe ift wie die von 

ganz Borgu, einen Dialekt des Yoruba vermuthet; auch in Rüdficht 

des Nuffi ift er derjelben Anficht (p. 200), do laffen Kölle's Boca- 

bulare dieß nicht ale annehmbar erfiheinen. Die Sprache der allge 

mein verachteten und gemißhantelten äußerſt häßlihen Cumbrie— 
oder Kambrie-Neger am Niger unterhalb Yaouri und öftlih von da 

in Hauffa, wo fie urfprünglich zu Haufe geweſen fein follen, foheint mit 

der ihrer Rachbarn keine Verwandtſchaft zu befifen (Lander IL, 78 ff., 

Clapperton 150, 158) 

Die Ibus haben meift eine gelbe Xeberfarbe, während ihre Nach» 

barn im Oſten jenfeits des Alt: Galabar, die Ibbibbys und Quaws, 

dunkelſchwarz find wie die Fantis (Adams a.a. D.41); auch Da- 

niell (L’Institut 1846. II, 87) befchreibt die „reinen Ibus“ von Bon- 

ny und vom Nun-Fluß ale hellgelb, meift Mein und ſchwächlich; nach 

Allen and Th. I, 241 haben jie eine wahre Regerphyfiognomie 

und breite, nicht rückwärts gewölbte Stirn. Die Neger von Iddah 

hefiten mehr gerundete Züge, weniger dide Tippen ale die Ibus und 

große zurüdlaufende Stirn (ebend. I, 325). Die Bewohner von Alt: 
Galabar find 5° 6—10” engl. hoch und fehr mugfulös. Abweichun- 

gen vom eigentlichen Negertypus find bei ihnen gewöhnlich : die Naſe 

ift oft klein und kurz, bisweilen aud) gebogen, die Naſenlöcher nicht 

weit, die Rippen nicht Did, Die Hautfarbe dunkelbraun (Daniella, 

a.D.). Weiter hinauf von Dmun zeigen die Bewohner von Acoonos 
Coono unter 60 30° nicht fo grobe Regerzüge, fondern ſehen beffer 
und intelligenter aus als die füdlicheren und gleichen in diefer Ve⸗ 

ziehung denen von Iddah «Becroft im J.R.G.S. XIV 272). 

Bei den Bewohnern von Rufi und von ihnen bi zu den Ibus amı 
Niger hinab ift e& wie bei den Arabern und Mauren gebräuchlich die 

Fingernägel mit Henna toth und die Augenlider mit Antimon duns 

tel zu färben. Jene find groß und wohlgebildet, Kopf und Körper 

bildung, Haltung und heilere Hautfarbe ſcheinen bei ihnen „auf eine 
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Rifhung von Regern und Kaukafiern hinzudeuten” (Allenand Th. 

DI, 105 f.) Je weiter hinauf man auf dem Riger fährt, defto mehr 

. 
verlieren fich allmählich bei den Eingeborenen die eigentlichen Reger: 

haraktere, fo daß man auf eine nach Norden hin immer färker her: 

. vortretende Miſchung der Neger mit höherftehenden Völkern fliegen 

muß (Lairdand Oldf. II, 324). 
Fernando Bo und vorzüglich Glarence, der Hauptort der Infel, 

hat außer Krus hauptſächlich in Freiheit gelebte Neger von Sierra 

Keone ale Einwanderer erhalten, auch von Gap Coaſt haben die Enp- 

fänder Reger dahin eingeführt(Allen and Th.II, 191, Wilson 8681. 

Es würde fi) daraus erflären lafien daß Die dortigen Eingeborenen 

Bhufiognomieen befigen die in ungewöhnlichen Grade von einander 

verfchieden jein follen (Owen II, 839), wenn ‚nicht von Andern vor« 

fichert würde dag nur die Hautfarbe eine große Dannigfaltigfeit zeige, 

von dunkelſchwarz bis kupferfarbig, während die Geſichtsbildung bei 
aden die nämliche fei (Boteler II, 423). Die eigentlichen Eingebo⸗ 

renen ſind die Edeeyah oder Adiah, deren Sprache mit dem Dualla 

am Cameroons und dem Bimbia einige Aehnlichteit zu haben feheint, 

doch fol es auf der Infel mehrere verfchiedene Sprachen geben (Allen 
and. Th. II, 471, 195). Sie jind im Durchſchnitt 5° 6” groß, ihre 

Beine feinen im Berhältniß zum Rumpf zu kurz zu fein, ihre Hände 

und Füße find kleiner ale bei allen andern Negern, das Haar ift mehr 

feidenartig als wollig, ſehr lang und hängt in Yoden vertheilt auf 

beiden Seiten herab, das Geficht ift rundlich, Die Badentnochen min- 

der herporftehend, tie Nafenlöcher nicht fo weit, die Rippen dünner 

uns überhaupt der Mund befier gebildet als bei ihren Nachbarn auf 

dem Feſtlande; KHautnarben machen fie ſich nicht (ebend., Owen.a. a. 
OD ,N. Ann. desv. 1845 U, 281). 

VI. Adamana und die umliegenden Länder 

Iwifchen Adamaua und dem Golf von Biafra Irben zum Theil 
noch heidnifche Eingeborene von kupferfarbiger Haut, mährend Ada⸗ 

maun ſelbſt jegt großentheif® von den muhammedaniſchen Fulah ber 

herrſcht ift. Es find die Neger von Mbafu, die Tırar und Ding⸗ 
ding, welche die Beſchneidung haben, lange Bärte und einen hohen 

Kopfpup tragen. Die Bati zeichnen fih durch ihre auffallend belle 
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Farbe unter ihnen aus (Barth II, 753 f.). Dieß nebſt dem Vocabu⸗ 

far der Mbafu (Mbofou) bei Kölle a. ift Alles was wir von ihnen 

wiffen. Letzterer zählt die Mbafu als ein Glied der Spracdhfamilie der 

Atam auf, zu welcher auch das Dſchuku von Kuroröfa (Kororofa 

nad Barth) gehört. Es ift dieß die Sprache der Baibi melde in 

Hamaruwa wohnen, wo fie den Yulah unterworfen find, und er 

ftredt fid) von dort weit nach Weiten dem Benue entlang hauptfäch 

lich auf deſſen nördlichem Ufer (Baikie in Petermann's Mittheil. 

1855 p. 213); auf der Südfeite des Fluſſes herrjcht die vom Dſchuku 

völlig verichiedene Mitfchi- Spracdhe* (Crowther ebend. 227), die 

von Kölle a. ale Tiwi, Midfhi, Mbidſchi bezeichnet und als ifolirt 

ftehend angegeben worden ift. Zwifchen Hamaruma und Iola (Ada- 
maua) fißen noch mehrere heidnifche von den Fulahs bis jebt unab⸗ 

bängige fehr rohe Stämme (ebend. 224). 
Fumbina oder Adamaua wird zu einem großen Theile von der 

Batta= oder Batha-Sprache beherrfcht , die manche Aehnlichkeiten mit 

dem Muſſgu befibt, in einigen Punkten aber mit den füdafricanifchen 

Sprachen übereintommt (Barth IE, 468). Unter allen Sprachen 

diefer Gegenden fcheinen fi) die mannigfaltigften Beziehungen zu 

finden und es ift deshalb zu vermuthen daß vielfache Mifchungen der 
dortigen Völker ftattgefunden haben (ebend. 574). Die Marghi, 

welche einen Dialekt der Batta-Sprache reden, und die Batta über» 

haupt follen in näheren Zufammenhange mit der füdafricanifchen 

Völkerfamilie ald mit den eigentlichen Negern leben (daf. 646). Vo⸗ 

gel hat zu bemerken geglaubt daß ſich die Kannibalenflämme im Sü- 

den von Jakoba (die Zangale am Benue) fih in ihrer Religion den 

Eongo-Negern nähern (Ztſch. f. Allg. Erdf. VI, 482), doch ift das was 

er zur Stüße diefer Anficht beigebracht hat fehr ungenügend. Die Be- 

. wohner der Landfhaft Marghi find theils von glänzend ſchwarzer, 
theils von heller Kupferfarbe, ihre Körper: und Geſichtsbildung ift 

regelmäßig und fchön, fie zeigen nicht den Regertypus und machen 

ſich auch feine Hautfhnitte, haben hohe Stirn, nur etwas dide Lip⸗ 

pen und fraufes (molliged?) Haar (465). Auch die Batta, das zahl» 

reichfte Volk von Fumbina, zeigen diefe dem kaukafiſchen Typus fi 

nähernde Bildung. Deftlih und ſüdöſtlich von ihnen leben die Kali, 

Wahrfchelnlich unrichtig auf Petermann's Karte zu Kölle a. auf 
der Nordjeite des Fluſſes angegeben. 
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unter denen es Leute von fehr heller Farbe giebt; fie reden, mie es 

fheint, eine von dem Batta verfihiedene Sprache (613, 615). 

Die Batta werden von Barth III, 161 als eine Abtheilung der 

Naffa-Stämme bezeichnet, zu denen außer jenen unmittelbar im Sü- 

den des Tſchad⸗See's die Bewohner von Kötoto und Gamerghu 
und noch weiter füdlich die von Mandara und Logun und endlich 

die Muſſgu oder Muffetu gehören. Nur von der Sprache von Logun 
bören wir (ebend. 275), daß fie nicht, wie Denham glaubte, der 

von Baghirmi, fondern vielmehr der von Muſſgu verwandt fei. Ob 

fih jene Anfiht auch in Nüdficht der anderen eben genannten Völker 

bewähre, muß für jetzt dahin geftellt bleiben. Die Mufigu find grob» 
knochig, ſchmutzig ſchwarz, haben hohen Borderkopf, gerade Gefihts- 

linie und bufchige Augenbrauen, im Uebrigen find fie ganz negerar- 

tig (ebend. 176). Die Bewohner von Mandara zeigen weniger platte 

Gefihter als die Bornvefen, kraus gelodtes Haar, hohe aber flache 

Stim, große glänzende Augen und etwas gebogene Rafe; die Weiber 

gelten für ſchön und kefigen namentlich Heine Hände und Füße (Den- 

ham I, 201). 

VI Baghirmi, Wadai, Darfur. 

Die Bevölkerung von Baghirmi, melche mehrere verfchiedene 

Sprachen fpriht (J. Clarke 77), ift vollkommen ſchwarz, aber 

fonft nicht negerartig (Ledyard et Lucas 202), ganz verfchieden 

von den Bornuefen, namentlich größer und mustulöfer als diefe, Die 

Beiber gut gemachfen, von auffallend regelmäßigen Zügen und ohne 

weite Nafenlöcher; den Kuka und anderen Stämmen im Oſten ſprach⸗ 

verwandt (Barth III, 284,305, 402). Die geringe Eultur welche 

Baghirmi befigt, die Kunft des Webens und Färbens, ift von Bornu 
gelommen und felbft ihr Wort für „Markt“ ift Kanori (ebend. 338, 

402). Die dortigen Herrſcher ſtammen wie die von Wadai aus der 
Fremde und zwar von Dften. Insbefondere wird Kenga, 5 Tagerei⸗ 

fen Sftlih von der Hauptſtadt Mäſeüa als ihre Heimath bezeichnet. Sie 

waren vor 300 Jahren noch Heiden und fanden bei ihrer Ankunft in 
Baghirmi, wie es heißt, nur armfelige Anfiedelungen von Arabern 
und Fulahs vor. Erſt um die Zeit der Gründung des Reiches von 

Badai find die Herrfcher zum Islam übergetreten. In früherer geit 
Waih, Anthropologie. 2: Bd. 5 
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an Bornu, ſpäterhin an Wadai zinsbar, hat jetzt Baghirmi an beide 

Staaten Tribut zu zahlen. (daf. 3865). 
Wadai mird von einer großen Anzahl von Bölterfchaften bewohnt, 

die an Farbe und Statur, an Befichtsbildung und Spradje fehr vers 

ichieden find. Mohammed el Tounsy a. 245, 253 führt fie 

namentlih auf, doch ohne alle nähere Charakteriſtik; nur von den 

eigentlichen Eingeborenen bemertt er dap fie duntelihwarz und von 

hoher Geſtalt feien, dicke Köpfe und längliche Geſichter hätten. Außer- 
dem nennt er (273) die Heldnifchen Ränder im Süden von Wadai und 

deffen Nahbarftanten , aus welchen ſich die dortigen Muhammedaner 

mit Sklaven verfehen. Barth-III, 500 ff., der ebenfalle ein langes 

Verzeichniß der Negervölker von Wadai geliefert hat, giebt an daß 

diefe im eigentlichen Wadai alle diefelbe Sprache, Maba oder Mabang, 

reden; fie ift die allgemeine Berkehrfprache. Abgefehen von den einge 
borenen MabasNegern und den dortigen Araberflämmen Ichen in Wa- 

dat die Gemir, melche das eingemwanderte Gefchledht find aus dem 

die Königsfamilie des Landes ftammt; endlich find noch die angeblid, 

von Dongola gelommenen heidnifchen Tündjur zu nennen, die fid) 

über Darfur nah Wadai und einen Theil von Baghirmi auegebreitet 

haben (daf. 384). In Wadai, wo der Islam erft im Anfange des 

17. Jahrh. eingedrungen ift, hat Abd el Kerim im I. 1020 Hedfch. ale 

Sieger. ein muhammedanifches Reich gefchaffen, das namentlich den 

mittleren Theil des Qundes einnahm (daf. 485). In neuerer Zeit Hat 

die muhammedanifche Religion dort an dem Sultan Sabun (reg. 

1804—1815) eine fräftige Stüße gefunden (Mohammed el T. a. 

und Introd. daf.), nachdem diefer feinen Pater, der in der Schlacht 

fiel, übermunden hatte (Barth III, 488). Exft feit dem Anfange des 

19. Jahrh. fheint durch Sultan Saleh ein bedeutender Handelsver- 

fehr für Wadai eröffnet worden zu fein und eine gewifle Civilifation 

fich Bahn gebrochen zu haben (Moh. el T.a. 254). Auf die Blüthe 

des Meiches unter Sabun iſt der Verfall fchnell gefolgt; feit 1851 ift 

das Land non: Bürgerkriegen zerriffien -BartH!III, 494). 

Die Bewohner von Darfur fcheinen denen von Wadai in vieler 
Hinficht zu gleichen. Die Bevölkerung der Hauptſtadt Cobbe ift jehr 
gemifht und beſteht zum großen Theil aus fremden Kaufleuten: 
Barabra (Nubifh) und Arabifch find die dortigen Hauptſprachen 
(Browne 279). Araber und Rubier find in beteutender Anzahl eins 
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geroandert und mit jenen, deren Einfluß fchon alt fein muß, obgleich 

der Islam bier erft aus der Mitte des 17. Jahrh. fih herichreibt, ha⸗ 

ben zugleich , wie ſchon früher erwähnt, viele arabifche Wörter in der 

Sprache Aufnahmı gefunden. Die eigentlichen, mit Arabern nicht ges 

mifchten Furianer bewohnen das Marrah-Gebirge; fie find dunkel⸗ 

ſchwarz, mit einem etwas röthlichem Anflug und rother Sklerotica; 

die Weiber von reinem DBiute gleichen fehr den Abpyifinierinnen und 

ed giebt unter ihnen bedeutende Schönheiten (MohamınedelT. 

134, 141, Zainel Abidin 46, Cuny im Bull. soc. geogr. 1954 

I, 116). Daß die Herridjerfamilie einem Gefchlechte angehört, das 

fi) von der Negerrage weit entfernt, ergiebt fih aus dem Bilde des 

Sultan Abu Madian bei Mohammed el T. unzweifelhaft: feine 

Etirn iſt Hoch und breit, die Naſe gebogen, die Lippen nur etwas 

dicklich, der Bart gering. — Die Sprache von Dar-Runga ift von der 

Darfur's weſentlich verfchieden. 

VIII. Die Nilländer. 

Zr dem ganzen großen Gebiete der Abyſſinier, Gallas und Nubas 

finden fih nur einige wenige und meift nur unbedeutende Völker dir 

den eigentlihen Negertnpns zeigen ſicherlich find fie hier nicht Ein- 

dringlinge fondern legte Reſte zerfprengter und vernichteter größerer 

Bölfer, welche vermuthen laffen dab in vorhiftorifcher Zeit der ganze 

Rordoften Afrikas der Negerraçe gehörte. Gegenwärtig ift diefe in den 

Nilländern von fo befchränfter Ausdehnung daR ihre Eriften; außer 
den Gegenden unmittelbar füdlih van Sennaar und am weißen Nil, 

im Süden von Kordofan faunı irgendwo als vollkommen ficher nach: 
gewieſen betrachtet werden kann; und felbft in Diefen Ländern findet 

dad merkwürdige Verhälmiß flatt, daß von 6— 7° n.B. an nad Siü- 

den bin der Negertypus fih wieder mehr und mehr verliert, fo dap 

diefer faft ganz auf eine etwa von 12—7° n. B. reichende Infel ein« 

geſchloſſen fcheint, welche außer nach Weften hin. auf allen Seiten von 

Voͤlkern höherer Rage begrenzt ifl. 

In den Niederungen von Abyſſinien, namentlich aud im Rorden 

von Amhara in der fogenannten Kolla, wo die Abyifinier haufige 

Sklavenjagden veranftalten, wohnen Menfchen die von ihnen Schan⸗ 

galla genannt werden und namentlich feit Bruce (IV, 380, 11,537, 
b* 
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488) für wahre Reger gegolten haben: neuerdings hat noch Ifen- 

berg I, 41 diefe Angabe gemacht, und Heuglin die zwifchen Ta- 

kazze und Mareb wohnenden Schwarzen als wirkliche Neger bezeichnet 

(Betermann’s Mittheil. 1858 p. 370), obwohl ſchon Pearce I, 

221 bemerkt hat daß die Schangallas von Walkayt (an der Nord- 

grenze von Abyflinien weitlih vom Takazze) und die am Takazze nicht 

fo wollhaarig und nicht fo fanften Temperaments find als die jenfeits 

des Abai wohnenden. Dillon bei Lefebvre I, 178 befchreibt, freilich 

nur nad Hörenfagen,, die Teourires ald Menfchen die bei wohlent- 

wickeltem Vorderhaupt doch in Rüdfiht ihrer Gefihtebildung ganz 

negerähnlich feien. Indeſſen ift befannt daß von den Abyfliniern eben» 

fo unterfchiedlos alle negerähnlichen Völker an ihren Grenzen Schan⸗ 

gallas, wie alle oͤſtlichen Küſtenvölker Taltal und Schiho und alle die- 

jenigen welche fie ala Sklaven verbrauchen, Barens* genannt werden 

(Salt 878, Parkyns I, 263 not., 843 not.) Sind diefe Denen» 

nungen demnach überhaupt nicht ald Völkernamen zu betrachten, fo 

wird man überdieß auch von Sklavenjägern nicht erwarten können 

daß fie mit ethnographifcher Genauigkeit „Schangallas“ wirklich nur 

diejenigen nennen werden, welche den Negertypus in beflimmt ausge⸗ 

prägter Form zeigen. Es kann daher faum wundern daß jene Rache 

tigt Bruce's von Negervölkern die im Norden Abyffiniens wohnten, 

von Rüppel (Abyſſ. II, 27, 152 unter ausdrüdlicher Zuftimmung 

Nuffeggers II, 2 p. 232) geradezu für irrthümlich erflärt wird: Ne⸗ 
gervölker giebt ed in jenen Gegenden gar nicht, obwohl allerdings im 

Süden von Faſſokl ein Negervolt Schongollo lebt, ſchlank und fhön 
gebaute ganz dunkelſchwarze Menfchen, welche Dongolawis und Rus 

bier in größerer Zahl als Flüchtlinge bei fih aufgenommen haben 

(Ruffeggera.a. DO. und p. 576, 586). Es find dieß diefelben Neger, 

welche von Beke (J. R. G. 8. XIV, 9) als Schanfalas aufgeführt, 

aud in Damot und Godjam fih finden, und vermuthlich find fie es 

deren Name von den Abyffiniern in der vorhin angegebenen Weife ge- 
neralifirt worden ift, da fie diefe füdlichen Neger, die in fumpfigen 
Wäldern ald Jäger und Fifcher ein elendes Leben führen und ſich zur 
Regenzeit mit ihren Borräthen in unzugängliche Höhlen in’3 Gebirge 

” Ueber die Bareas, Bodies oder Tatues, Dallas, die „Schangallas“ 
Im Norden nach dem Sprachgebrauche der Abyffinier, vgl. das unten über 
die Bedſcha Geſagte und namentlich die dortige Anmerkung. 



Die Doba, die Dofo. 09 

jurüdziehen, befonders häufig in die Sklaverei fortgefhleppt haben 
mögen. 

Wie die früheren Nachrichten über die Schangallas zum Theil auf 

Mifverftändniß beruhen, fo fann es fih leicht auch mit den Doba . 

verhalten die von Salt 275 (nad) Alvarez, Desecr. de !’Ethiopie 
p. 189) als ein verfprengtes Regervolt im Südoften von Tigre (in 

Dankäli, öftlih vom oberen Takazze) angeführt werden, weldhes in 
früherer Zeit feinen chriſtlichen Nachbarn furchtbar war, da angeblich 

jeder Mann nur heirathen durfte, wenn er zwölf Chriften umgebradj: 
hatte. Ihr Land fol in 24 Hauptmannfchaften getheilt gervefen fein 

und es fcheint daß der Name „Doba“ nicht ſowohl das Volk als viel⸗ 

mehr eben diefe Hauptmannfchaften bezeichne (v. Klöden 318 u. 323), 

und wie diefe Nachrichten füämmtlich von Alvarez, aus dem 3.1520, 

flammen, fo auch mwahrfcheinlich die Angabe dag Dobas im nördlichen 

Theile der Berge von Angot wohnten (ebend. 357), während keiner 

der neueren Reifenden mit einziger Ausnahme von Pearce, der ıns 

deffen auch feine näheren Angaben über fie macht, von Doba-Rzgern in 

diefen Gegenden etwas gehört oder gefehen zu haben ſcheint, Guillain 

1,2 p. 51 aber den Namen Douba als den eines Gallaftammes anführt. 

Eine nicht minder zweifelhafte Stelle nehmen bis jebt die Doko 

im füdlichen Kaffa ein (vgl. v. Klöden 126), die nah d’Abbadie 

zur Sprachfamilie der Gongas zu gehören feheinen (Beke im J. R. 

G. 8. XIII, 266). Die Schilderung derfelben bei Harris III, 63 ff., 

welche (nach Ausland 1857 p. 988) fih nur auf Nachrichten gründet 

die Krapf von dem Eingeborenen Dilbo erhielt, ift offenbar unzuver⸗ 

läſſig, obwohl fie im Wefentliyen mit derjenigen übereinftimmt” die 

Beke nad) den Angaben desjelben Gewährsmannes geliefert hat: 

faum 4° hoch und ganz negerähnlih, Doch ohne wolliged Haar, ganz 

nadt und felbft mit dem Gebrauche des Feuers völlig unbelannt, 

” Mit Unrecht bat Beke felbft (On the geogr. distrib. of the lang. 
of Abessinia 1849 Bi 10) diefe Iebereinftimmung von Dilbo's Ausſagen 
in Abrede geftelt. Wichtiger ift dagegen jeine Bemerkung day doko in der 
Gallaſprache nur einen nnwifienden, dummen Menichen, einen Wilden bes 
dente und alfo kein Völkername, fondern ein unbeitimmter Summelname 
fel. Diefe Bedeutung hat das Wort in der Sprache von Gnurea, im Sua⸗ 
beli heist dogo „Hein“, und es iſt ein merfwürdiges Zulammentreffen daß, 
wie früher erwähnt, auch die rohen Gingeborenen welche aus dem Innern ald 
Sklaven an die Goldküfte kommen, Tonlo, und die Undo ven den Yorubus 
Doko genaunt werden (Krapf, Reiſen I, 771.) 
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ſollen fie noch tiefer fliehen als die Bufıhmänner (Monatsb. der Bei. f. 

Erdk. IV, 181, Krapfé Reifen I, 77 f). Johnston I, 388 hat 

fie geradezu für Affen erklärt, da zingero* im Ambarifchen „den Affen” 

bedeutet. Krapf behauptet in Brama einen Doko gefehen zu haben 

— pielleicht einen Zwerg —, außer ihm aber verfihert nur d’Abba- 

die einigen Individuen diefes Volkes begegnet zu fein, die er jedoch 

ale durchaus nicht zwerghaft beſchreibt, fie feien vielmehr 5° Hoch, 
hätten ziemlich großen Geſichtswinkel und flellten einen ſolchen Mit- 

telfehlag zwifhen Negern und Wethiopen dar, daß ſich nicht entfchet- 

den laſſe zu welcher von beiden Racen man fie zu rechnen habe (N. 
Ann. des v. 1845 I, 361, Journ. As. 4 ser. XII, 394), 

Am Ril tritt (nah de Muller 14) der Regerigpus mit Beſtimmt⸗ 

heit auf von 150n. B. an, zeigt fih am entichiedenflen entwidelt un- 

ter 12° und verliert ſich wieder füdlidy von 7° an; genauer fcheint in» 
defien die Angabe Ruſſegger's (II, 2 p.514 ff.) daß er am blauen 

Fluß oberhalb Sennaar zuerfi nit dem nubifhen Typus zuſam⸗ 

men vorkomme und von da nad Süden hin allmählich vorherr⸗ 

[hend werde. In Roferres machen die Reger die Hauptmaſſe der Be- 

völkerung aus, während die Fundſch die Ariftokratie des Landes bit. 

den (ebend. 532). Am Iumat in Faſſokl finder ſich der Negertypus 

nolllommen ausgeprägt, nur mit der Befonderheit daß die Augenliter 
eng geihligt und vun mongoliſcher Form find (552). Das ganze Ge: 

birgsland von Fafipfi an deffen beiden Strömen nach Süden big zu 

den Gallas if von wahren Negern bewohnt, die als ein fchönerer 

Menſchenſchlag yon den Schilluf und Dinka am weißen Nil verſchie⸗ 

den, bier unter eigenen Häuptlingen ftehen: die größeren Etaaten 
die fie bilden, find Schongollo, Samamil, Obi und Köli, und 

die beiden wahrſcheinlich unter fi vermandten Hauptſprachen diefer 

Länder find die Sprache yon Faſſokl und die non Kamamil (562, 564, 
762). Zu diejen Völkern von Faſſokl (fchon früher von Cailliaud 

II, 362 ala Regex befchrieben , die jedoch felten plattnafig und oft von 

angenehmen Zügen feien) gehören auch die Ginjar, Pie obwohl Re: 

ger doch Feine Heiden find, wie die eben angeführten Völker in ıhrer 
.Nachbarſchaft, fondern Muhamnıedaner und ein verdorbenes Arabifd 

oder doch jedenfalld eine Sprache reden, die überwiegend femitifche 

Elemente enthält (Beke im J. R. G.S. XIV, 9. Bol. Fleiſcher in 

” Dies ift der Ranız ihres Landes. 
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Ztſch. d.d. morg. Gef. IV, 278) — ein Umſtand deſſen Erflärung 

wahrfheinlich darin zu ſuchen ift, daß fie mit den Ganjar (bei Bruce 

Il, 257 und IV, 331) identifch find, welche von den Sklaven der 

Araber abftammen follen die entflohen, ale ihre Herren von den Fundſch 

(im 15. Jahrh.) aus dem Lande vertrieben wurden. Man wird ſich 

demnach nicht wundern wenn die Binjar von Lefebvre I, 172.018 

ein arabifches Hirtenvolk bezeichnet ierden, zumal wenn es richtig 
it daß (mie d’Abbadie in N. Ann. des v. 1845 II, 111 verſichert) 

mit dem Ramen Gindjar in Abyffinien nicht ein beſtimmtes Bol, fon- 

dern die arabifchen Hirtenvölfer überhaupt belegt werden. 

Die Neger von Bertat, füdlid von Faſſokl, befigen (nad Cail-- 
liaud III, 20), abgefehen von ihren weniger vorftehenden Backenkno⸗ 
hen, zwar alle Eigenthümlichleiten des Negers; manche aber — und. 

diefe fcheinen von fremdem Blute zu fein — haben mehr lodiges als 

wolliges Haar, weder platte Naſen noch dide Lippen, fondern find 

bon wohlgebifdeter Bhyfiognomie. Roc weiter nah Süden und Süd» 
often find außer den fchon erwähnten noch zweifelhaften Dokos, eigent- 

liche Negervöller zwar bier und da genannt worden, jedoch nur in 

fehr unbeflimmter Weife: in den Bergen des Landes Jimma (I. R.G. 

S. XXV, 210), in Kaffa die Matſchangos, ſüdweſtlich oder ſüdlich 

davon joll das Land Suro von Hirtennegern bemohnt fein (v. Klö⸗ 

den 134, Jomard 12, Beke im J. R. G. S. XIU, 268); und fo we 

nig unmwahrfcheinlich es auch ift daß das Land jenfeitd Kaffa heidni⸗ 

fhen Negern gehört, fo läßt es fih doch noch nicht als volllommen 

feitgeftellt anfehen. 

Etwas beffer unterrichtet find wir über die Bevölkerung von Kor- 

dofan und von den Rändern am meißen Ril. Holroyd (im J.R.G. 

8. IX, 176) giebt vier verfchiedene Stämme in Kordafan und fpeciell 

in deffen Hauptftadt el Obeid an: die Gunjarah, die Anhänger bes 

Sultan Fadl, ausgezeichnet. dur natürlich ſchwarze Nägel, die Me: 
.ferbat oder eigentlichen Eingeborenen,, die Fundſch und die Idellagli 

aus Tongola. Neger find ohne Zweifel die Ureinwohner von ganz 

Kordofan. gewefen, aber fie murden.zurüdgedrängt und zeriprengt, 

wie, ſich namentlih an denen zeigt die im Norden am Berge Hardß 

zwiſſchen fauter arabifhe Stämme eingefprengt aus früherer Zeit 

ſitzen geblieben find (Rufiegger H, 2. p. 345, 348, 392). Die Phy- 
fiognomie der Neger von Kordofan oder „RubasReger” ift die typiſche 
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ihrer Raçe und zeigt große Stumpfheit des Geiſtes; die am Berge 

Hedra wohnenden find indeſſen im Vergleich mit ihren Rachbarn und 

mit den Dinka und Schilluk ſchön zu nennen, ſie ſind ſchlank und 
herkuliſch gebaut, dunkelſchwarz von Farbe mit einem leichten Stich 

ins dunkele Indigo, während die übrigen dabei meiſt einen Stich in's 

Bronzefarbige zeigen. Nur in Scheibun find fie weniger dunkel und 
haben nur zum Theil den eigentlichen Regertypus, während ihre Weis 
ber zugleich ganz denen der Bakkara gleichen; am Berge Tira find fie 

kohlſchwarz und ftorf gebaut. Die Eingeborenen von Kordofan gehen 

volllommen nadt und machen fi) Hautnarben (ebend. 180, 186 f., 

198 ff.). Sie zeigen (nah Rüppel 141 f., 153) einen etwas modifi- 

cirten Negertypus: wolliges Haar und ziemlich ſtark aufgeworfene Lip» 

pen, aber keine Heinen ftumpfen Nafen, die fi) nur bei den Bewoh⸗ 

nern der füdlidhen Berge finden, ſondern meift wohl proportionirte 

Nafen. Die Bewohner der Gebirgsgegenden befigen weniger vorſprin⸗ 

gende Backenknochen als die eigentlichen Neger, oft Faftanienbraune 

Haut, find von mittlerer Größe und durchaus wohlgebildet (Brus 

ner 68). Ihre Sitten, ihre Lebensart und die Eulturftufe überhaupt 

auf der fie ſtehen, |prechen für eine nahe Bermandtfchaft der Einge⸗ 

borenen von Kordofan mit den Negern. In Sennaar (bemerft Cail- 

liaud I, 274) wird ein von Weften gefommenes Negervolk, das die 

Berge von Bertat bewohnt, Nuba genannt. Wahrſcheinlich ift damit 

ein eingeborener Stamm von Jebel Nuba, 6—7 Tagereifen ſüdweſt⸗ 

lih von EI Dbeid gemeint: dunkelfarbige, doch: nicht ſchwarze Men- 

[hen die einen weniger art ausgeprägten Negertypus zeigen als die 

Schilluk und andere Völker diefer Art (Holroyd im J. R. G. 8.IX, 

181). Die Neger von Kertit und die am weißen Ril werden von 

Ruſſegger ausdrücklich als nicht zu den Ruba-Negern gehörig 
angegeben. 

An den Ufern des Nil* im Süden von Kordofan leben die Negers 

völker der Shilluf und Dinka, jene auf der Weft- diefe auf der 

Oftfeite des Fluſſes, fo jedoch, da die erfteren im Norden, die letzte⸗ 
ren im Stiden ihres Landes beide Ufer des Fluffer inne haben (Ruf: 
— 

* Die zwilchen den blauen und weißen Nil lebenden Völker bat Kowas 
bewskji in Grman’s Archiv IX, 136 aufgezählt. Cailliaud’s Anga⸗ 
ben über die ſechs verſchiedenen Völkerſtämme welche Sennaar bewohnen, bat 
Prichard {lleberf. II, 179) wiedergegeben, obwohl fie fehr unbeftimmt find 
und feine ethnographiſche Aufllärung gewähren. 
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fegger II, 2 p. 54). Aus ihrem Stammlande, das fih unter 5° n. 2. 
am Sobat finden fol, großentheils durch die Gallas verdrängt (er⸗ 

jählt Brun-Rollet 92, 113) find die Schilluf, die Männer von 

Dſcholl d. i. vom Fluſſe Sobat, jenem Fluffe nachgezogen bis fie auf 
die Dinkas trafen, die dann durch fie vom meftlichen auf das öſtliche 

Rilufer überzufiedeln genötbigt wurden. Beide Völker find im Gan⸗ 

zen einander fehr Ähnlich: der Schädel ift Tänglich gezogen und ſeitlich 

abgeplattet, die vier unteren Schneidezähne werden im 10. oder 

12. Jahre ausgebrohen (Palime 90, Cailliaud III, 80). Die 

Dinka find hoch und plump gebaut, von langen und magern Glie- 
dern, vorfpringender Stirn und kurzem Hald (Werne, Brun-Rol:» 

let); die Schilluf groß. und athletifh , doch mit etwas zu kurzen Bei⸗ 

nen, niedriger Stirn, fehmaler Nafenwurzel bei breiter und platter 

Naſe, Meinen roth unterlaufenen Augen, vorftehenden Zähnen und 

den fonftigen befannten Negercharatteren (Holroyd im J. R. G. S. 
IX, 171, B. Taylor 302). Beide Bölfer werden von Ballme ale 

fehr faul, geiftig ſtumpf und diebifch gefchildert: fie ſammeln feine 

Borräthe und verwenden keine Sorgfalt auf ihr Vieh. Die Schilluf 

befigen nämlich Schaaf-, Rinder» und Ziegenheerden und treiben außer 

Jagd und Fifcherei auch Getreidebau in ihrem dicht bevölkerten Lande. 

Den Fluß befahren fie, bisweilen bis zur Spige der Infel von Sen; 
naar herab (d’Arnaud), mit Kähnen die 20— 30 Menfchen faflen, 

Bogen und Pfeil haben fie nit (Werne 106 ff., 491, 489). Sie 

verehren im jedem ihrer Dörfer einen Baum den fie mit ihrem Stamm» 

vater identificiren — ein Eultus der fi in ähnlicher Weife bei den 

Gallas findet —, wogegen die füdlid von ihnen wohnenden Jeng äh 
den Mond verehrten (ebend. 496, 135), wie faft alle vigentlihen Ne- 

gervölter. Der Hauptort der Schilluk iſt Denab, der Sik ihres deſpo⸗ 

tifch regierenden Herrfchers, defien Würde zwar erblich, defien Macht 

aber fo unficher ift, daß er niemals zwei aufeinander folgende Nächte 

in demfelben Gemache feiner einem Labyrinthe Ähnlich gebauten Woh⸗ 

nung zuzubringen wagt (Brun-Rollet 93). 
In Rüdfihtder Sprache ſcheinen fich die bis jebt befannten Voͤl⸗ 

fer am weißen Nil in zwei Hauptgruppen zu fcheiden (Werne 160, 
A. Vineo:im Bull. soc. geogr. 1852 UI, 527): die Sprache der Dinka 

erſtreckt ih mit Einſchluß der der Schilluk im verfchiedenen Dialekten 

bis zu 5°. B. nad Eüden, die Nuehr, Kek, Elliab und Bohr 
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umfaſſend; dann folgt das Sprachgebiet der Bari.* Die Böller der 

erfien Gruppe unterfcheiden ſich von den eigenilichen Negern vor Als 

lem durch den Umfang in welchen fie Viehzucht treiben und fchließen 

ſich ın diefer Hinficht näher den Kaffern,, Fulahs und Gallas an: der 

Reichthum der Schilluk befteht in ihrem Vieh, und Weiber werden bei 

ihnen wie bei den Kaffern für Kühe getauft (Brun-Rollet); in der: 

jelben Weije fin? es auch bei den Nuehr, Kek und Elliab ihre großen 

Rinderheerden auf denen neben. dem Anbau von mandherlei Früchten 

ihre Subfifienz hbauptfächlich ruht. Jomard (p. 5 not.) der mehrere 

Eingeborene vom weißen Ril näher kennen zu lernen Gelegenheit hatte, 

erklärt fie für weit begabter ala die eigentlichen Neger. Bor Allem aber 
ift zu bemerken daß fie in ihren religiöfen VBorftellungen von diefen fi 

fehr entfernen, was mertwürdiger Weife ganz ebenfo von den Schon» 

gollo, den Negern in Kordofan und von denen in Faſſokl und deffen 

füdlihen Nachbarländern gilt, welche letzteren zum Theil ebenfalls 

Hirtenvölfer find (Ruffegger Il, 2 p. 536); und die Richtung in 

welcher fie fämmtlih von dem gemöhnlichen religiöfen Glauben der 

Neger abweichen iſt zugleich von der Art, dag man nur daran denken 

kann fie von einer Einwirkung höher ftehender Völker herzuleiten. Der 

jogenannte Fetifchdienft der Neger nämlich ift den Bewohnern aller 

diejer Känder fremd und obwohl es Ihnen nicht an mandherlei Aber: 

glauben fehlt, fo denken fie ſich doch Gott als unfichtbares Weſen und 

verehren ihn ale folches; in Faſſokl wird zugleich die Sonne «ls feine 

höchſte Erfcheinungsform betrachtet. Ruffegger (11, 2 p. 181, 506, 

593, 770) erfiärt diefe Völker geradezu für Deiften. In ähnlicher 

Weife hören mir von einem durch vielfachen Heiligen» und Dämonen- 

Glauben nerunteinigten Monotheismus bei dem Volke der Yumale 

(Tumale) in Aordofan, das durch fehr eigenthümliche religiöſe Inſtitu⸗ 

tionen fi ebenfo wie durch die firenge Monogamie diebei ihm herr⸗ 

ſchen fol, vor feinen Nachbarn auszeichnet Tutſchekin Münd. Gel. 

Anz. 1848 no. 91). Bei ihnen wie bei den Böllerr am meißen Ril 

durchgängig herrſcht der Glaube an eine Rückkehr der Zodten aus der 

Unter» auf die Oberwelt, daher die erfien Weißn die zu den Bari 
— — 

"Nah d’Arnaud wären die Schilluk von tm Dinka, zu denen bie 
Nuchr, Fek, Bundurlal und Bohr gehören, ang zu fondern und nit min- 
der von beiden die Bari, welchen fich die Ge Schiert n. a. anſchlöſſen 
(Berghaus Ztſchr. f. Erat. VIII, 209). 
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famen, von diefen für NRevenants gehalten wurden (Brun-Rollet 

234). Den Schilluk wird der Glaube an einen unfihtbaren Schöpfer 

der Welt, den Nuehr fogar Monotheismus zugeichrieben — ihr Gott 

heißt Near — (edend. 100, 223); die Bari haben ebenfalls die Bor: 

flellung von einem unfihtbaren höchſten Wefen, Abgötterei ſoll ihnen 

völlig fremd fein, aber nidyt minder aller religiöfe Cultus überhaupt 

Werne 293, Knobledher). Brun-Rollet leitet diefe Eigen⸗ 
thümlichfeiten der Völker am weißen Ril kurzweg von alt-äthiopifchen 

Traditionen ab die fih bei ihnen erhalten hätten — wobei ſich zu⸗ 
gleih an das Feſt der neuen Paufenbefpannung, das fie alljährlich 

zu feiern pflegen, erinnern läßt und an das öftere Vorkommen des 
Beiber-Ramens „ Mariam“ bei den Schilluk (Brun-Rollet 281, 
I. R. G. 8. V, 50) —, indeffen wird man erft von linguiftifchen Un- 

terfuhhungen näheren Auffchluß darüber erwarten müſſen welche Stelle 

ihnen anzumeifen fei. Der leibliche Typus der Nuehr, die Zierlichkeit 

und Dauerhaftigkeit ihrer Wohnungen und Geräthe, die Uehnlichkeit 

ihrer Bogen und Köcher mit den auf altägpptifchen Denkmälern ab» 

gebildeten, die Hauben der Krieger von altägpptifcher Form, die ih» 

nen mit den Kek gemeinfame Sitte daß fie kein Thier ſchlachten, führten 

Berne (161, 433, 439 f.) auf den Gedanken. daß eine freinde höher 
ftehende Race fih mit ihnen gemifcht haben möge. Die Melodie des 

Kameel-Liedes der Bifchari hörte er von einem Bohr fingen (402). 
Allerdings find die Zeugniffe dafür daß jene Völker keine reinen 

Neger find zu zahlreich und zu einftimmig als dag fie geradehin ver⸗ 

worfen werden dürften, aber die Nachrichten über fie find noch viel 

zu unvoliftändig um ein beftimmtes Urtheil zu erlauben. Auch die 

phyſiſchen Charaktere derfelben geftatten feine Entfheidung: nur Die 

Schiuuf und Dinka zeigen einen beftimmt ausgeprägten Negertypus. 

Dir Nuehr, in denen Beke (J. R. G. S. XVII, 42) ein Gallavolk 

vermuthet, find ſchwarzbraun und haben Iodiges, nicht molliges Haar; 
Die Kek zeigen zwar die fchlechten Baden der Neger und tragen wie 
alle Volker am weißen Nil eigenthümliche Hautnarben ald Stammes» 

geichen,, reißen das Haar am Körper aus, ihr Kopfhaar aber ift eben- 

falle nicht wollig (Werne 188, 200, 212). Sie find von riefenhaf- 

tem Körpenbau wie die füdlicheren 6— 7 hoben Bunduridl und 

Bohr. Auch die Elliab (Helyab) find hochgewachſen, ſchlank und 
breitſchulterig, die Stirn iſt hochgewölbt, die Naſe etwas gedrückt mit 
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breiten Löchern, der Mund groß, doch die Lippen nicht did (Anob- 

leder). Der fhon bei den füdlihen Dinka nur wenig prononcirte 

Negertypus verſchwindet von 6— 8° n. B. an nad) Süden hin immer 

mehr, fo daß „der größte Theil der Europäer, wollte man fie ſchwarz 

anftreichen,, diefen Völkern gleichen würde,“ und die Häuptlinge be 

figen fo viel edlere Züge als das Volk, daß der Gedanke naheliegt ihre 
Familien als Refte eines fremden Eroberervolkes anzufehen (Werne 

241); auch ift bemerfenswerth daß faft alle diefe Völker ſchlechte Zähne 
haben, während fich die eigentlichen Neger durch die Schönheit und 

Geſundheit derfelben auszuzeichnen pflegen (308 u. fonft). Die eis 

nen Völker füdlih von den Elliab, unter denen die gurmüthigen 

Tfhierr ein mehr gerundetes Geſicht zeigen als die übrigen (262), 

gehören nad) Sprache, Körperbildung und Sitten zu den Bari, welche 

durhaus wohl proportionirte, 6— 7° große und kräftige Menfchen 

find. Diefe lekteren machen ſich feine Hautnarben und brechen ſich 

feine Borderzähne aus wie die nördlicheren Völker am weißen Ril, ihre 

Gefihtsbildung ift edel, den alten Aegyptern ähnlich, die Stirn breit 

und gewölbt, breiter als bei vielen Individuen von weißer Race, der 
Hinterkopf ſtark entwidelt, die Schädelbildung durchaus nit neger- 

artig; das Auge ift ſprechend, die Sklerotica von gelbliher Farbe, 

die Naſe etwas breit, doch nicht eingedrüdt, der Mund voll aber nicht 

negerähnlich, der Bart fehlt (283, 292, 298, 316). 

Die Bari gelten unter allen Völkern am weißen Ril für die intel⸗ 

ligenteften ; fie machen große Reifen zum Zwede des Handels, verfte- 

ben Kupfer und Eifen dem Boden abzugewinnen und zu bearbeiten, 

daher die nördlicheren Völker von ihnen ihre eifernen Waffen beziehen 

(Brun-Rollet 116, Werne 360); das Reid) ihres Herrfchers deſſen 

Hauptort Bellenia heißt, fol fi) von 4° n. Br. noch fieben Tagerei« 

fen weit nad Süden erjtreden (Werne 307), fie bauen Durra, Sefam 

und Tabak; indefien bedienen fie ſich vergifteter Pfeile, leben in Poly⸗ 

gamie, die Männer gehen ganz unbelleivet und die Weiber tragen 

nur einen Schurz (303). Brun-Rollet 125 hat die Berry und 

Bary voneinander unterfchieden und Knoblecher beftätigt dieß, in- 

dem er hinzufügt daß ihre Sprache nicht diefelbe fei (B. Taylor 816), 
über ihre Wohnſitze und über ihre Berfehiedenheit von den Berh liegen 

widerfprechende Angaben vor, die wohl auf Namensverwechfelung 

beruhen (Bull. soc. geogr. 1852 II, 527). 
—— a. 



II. Eulturhiforifhe Schilderung. 

Die Bulturzuftände der Völker, welche wir zur Regerrace im enge- 

ten und eigentlihen Sinne gezählt haben, bieten fo erhebliche Der: 

ihiedenheiten dar, daß man leicht zweifeln kann ob es zweckmäßig fei, 

eine zufammenfaffende Darftellung derfelben zu verſuchen; indefien find 

der gemeinfamen Züge ihres äußeren und inneren Lebens fo viele, daß 
fi) die Schilderung derfelben allerdings zu einem Gefammtbilde des 
Negerlebens vereinigen läßt, ja es erftredt fi fogar die Achnlichkeit 

der Eharaktere noch über die Negerpöller hinaus: die Bewohner von 

Congo und defien Nachbarländern insbefondere, ethnographiſch zwar 

nicht zu den Negern, fondern zu der fogenannten füdafricanifchen 

Bölkerfamilie gehörig, ſchließen fich Doch jenen in Rüdficht der Eigen- 
thümlichkeiten ihres gefammten inneren Lebens fo nahe an, daß wir 

eng Berwandtes auseinanderreißen und unndthige Wiederholungen 

machen würden, wenn wir fie abgefondert behandeln wollten. 

Da wir eine culturhiftorifche Schilderung der Negervölker zu geben 

beabfichtigen , werden wir in unferer Darftellung alles dasjenige mehr 

jurüdtreten laffen was das äußere Leben der Menfchen ale folches bes 

trifft. Die Details über die Rahrung, Kleidung, den Puß u. dergl., 

ohnehin meift nur wenig charakteriftifch für Naturvölter, da fie von 

ihnen theils der Naturumgebung unmittelbar entnommen werden, 
theild zufälligen Umftänden oder Einfällen ihren Urfprung verdan- 

fen, nehmen in den Berichten der Reifenden oft eine zu hervor» 

ragende Stelle ein und machen fi beim Mangel tieferen Eindringene 

ungebührlich breit. Bon diefer Seite her find manche Völker fo be 

fannt geworden, daß eine wiederholte Schilderung derfelben in diefer 
Hinfiht faum zu rechtfertigen fein würde. Es bedarf daher wohl fei- 

ner Entfhuldigung, daß wir im Folgenden, ohne jene Gegenſtände 

ganz zu übergehen, unfern Blick doch vorzugsweiſe dem geiftigen Leben 
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der Völker zugemwendet und unfere Aufmerkfamteit namentlid, auf das 

Familienleben , die Rechte: und Regierungsverhältnifie, die religiöfen 

Rorftellungen, das (Bemüthsleben und den Charakter, die intellectuel: 

fen Leiſtungen und Fortſchritte derielben gerichtet haben. Auch der 

Einfluß der weißen Race auf die Neger und die Zuftände der Sklaven 
ſchienen uns aus dem ceulturhiftorifhen Gefichtöpunfte eine befontere 

Berüdfichtigumg zu verdienen. 

Die Neger fteben bekanntlich in materieller Cultur im Allge- 
meinen auf feiner hohen Stufe; doch ergiebt fid) aus der Vergleichung 

derjelben mit anderen Ragen leicht, daß fie in diefer Hinficht Peince- 

wegs die unterfte Stelle einnehmen. Wenn man fi gleichwohl nicht 

felten darin gefallen bat dieß zu behaupten, fo hat theils Unkennt- 

niß der Sache theild das von der Affenähnlichkeit des Negers herge- 

nommcene Borurtheil hauptfählih Schuld daran. Tie Mehrzahl der 

americaniſchen Völker fteht, fowohl mas materielle ald was geiftige 
Leiftungen betrifft. Hinter den Negern beträchtlich zurüd: die große 

Zerfireuung und Bereinzelung der Menſchen fcheint meift bei jenen 

die Haupturfache davon geweien zu ſein daß fie es zu einer höheren 
Cultur gebracht haben, während fie für diefe in dem großentheils viel 
dichter bevölkerten Africa darin gelegen hat, daß die Produetivität des 

Bodens, die Fülle der natürlichen Hülfsquellen des Landes überhuupt 

und die Wärme des Klima's ausdauernde und energifche Arbeit dem 

Menſchen gar nicht oder nur in fehr geringem Maaße abgenöthigt 

haben. Es ift nöthig diefe Umftände um fo ftärfer hervorguheben, je 
öfter man fie überfehen oder nach ikren wahren Werthe zu jchügen 

vergefien hat. Nur wenn man fe niemals aus dem Auge verfiert, ift 

eine richtige Beurtheilung der Negerrace überhaupt und ihrer Zähig« 
keiten und Reiftungen insbefondere möglich 

1. Wenden wir unfere Betrachtung zuerfi dem materiellen Le⸗ 
ben und der Arbeit des Negerö zu, fo finden wir jenes zwar nicht 

reich, aber genügend ausgeftattet, fo wie ed den Bebürfniffen der hei⸗ 

Ben Zune entfpricht, und jehen diefe zwar oft ſchlaff betrieben, wie es 

das Klima mit fi) bringt, doch durchaus nicht jo ſtark vernachläſſigt 

wie manche Schilderungen die man vom Leben deö Negers enimorfen 

hat, es ung glauben machen möhten. 

Landbau fehlt den Negern fall nirgends ganz. Nur unproduc« 

tine Sumpfgegenden wie die von Bonny machen eine natürliche Aus- 
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nahme: hier müffen alle Lebensmittel von ausmärts bezogen iverden 

und es ift vorzüglich das Iboland welches fie liefert, hauptſächlich 

Mais, Damsmurzeln und Bananen, da dort Früchte in großer Menge 

und Mannigfaitigkeit gebart und den Niger binabgeführt werden 

(Allen and Th. I, 251); die Bewohner von Bonny aber find ganz 
zu einem verfchmigten diebifchen Handelsvolfe geworden (Köler 94 

101, 134). Eine zweite, obwohl nicht vollftändige Ausnahme machen 

die Fanties an der Goldküfte: fie treiben fall gar feinen Landbau 

(Meredith 116) und in Akra wird (nah Ifert 240) nur 3—4 Wo⸗ 

hen im Jahre gearbeitet. Mit Unrecht hat man indefien den Fanties 

um ihrer ungeheuern Faulheit willen eine vorzugsweiſe ſchlechte Bes 

gabung zugeſchrieben (Allen and Th. I, 135), die trägften und 

ſchmutzigſten unter allen Africanern und von Charakter die ſchlechte⸗ 

fen ſollen fie allerdings fein, obgleich es heißt Daß Verbrechen in Folge 

der großen Strenge der Sefege bei ihnen felten vorfämen (Duncan |], 

22, Mercdith 23, 113), aber dieß erflärt fi vor Allem daraus, 

dag ihr Land ein Goldland. ift und daß der Goldhandel in früherer 

Zeit, wenn nicht die einzige doch nächſt dem Sklavenhandel die we- 

fentlichfte Hülfsquelle diejer Menfchen geweſen ifl, zwei Handelszweige 

die fie mit dem Auswurfe der europäiſchen Welt in befändigem Ber: 

tehr erhielten. Daß unter ſolchen Umſtänden der Anbau des Landes 

gänzlich Darnieder lag, fann um fo weniger wundern, ald ın Gap 

Coaſt 1 Pennn täglichen Berdienftes, den die Weiber der Yanties 

durch Holztragen zu gewinnen pflegen, zum Lebensunterhalte aus: 

reiht (Duncan 1, 23). Indeſſen haben tie Berhältniffe der Einge: 

borenen in neuerer Zeit durch die mejentlich verbeilerte Berwaltung 

der dortigen englifchen Kolonieen eine bedeutende Aenderung erfahren: 

die Hülfsquellen des Landes werden mehr und mehr entwidelt und 

während man früher ein Stüd Land einfach occupirte um es zu ber 

fäen, abzuernten und dann wieder zu verlaffen , fteht jept das Grund» 

eigenthum an der Goldküſte in höherem Werthe und nicht felten wird 

es zum Gegenſtande von Rechtöftreitigkeiten (Cruickehank 286). 

Ucherhaupt ‚gehört die Goldküfte zu den Ländern welche am deut 
lichften bezeugen wie nachtheilig überall, abgefehen von wenigen Aus- 

nahmen die ganz der neueren Zeit angehören, der europäifche Einfluß 

den Regern geworden iſt. Ernſtlicher Fleiß und wenigere Lafter bite 
den das Augzeichnende der Neger des Innern vor denen der Küſte 
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(Meredith 23, 214, Forbes a. 5). Je mehr man am Rıger von 

der Küfte aus in's Innere vorbringt, wo die Eingeborenen feinen 

Verkehr mit den Weißen gehabt haben, deftu höflicher und freundlicher 

zeigen fie fi) und defto größeren Fleiß flieht man auf den Landbau 

verwendet (Allen and Th. I, 391, 397). Oberhalb Ibu am Niger 
zeigen die Neger eine höhere geiftige Begabung , Leben und Eigenthum 

find bei ihnen ficherer, der Handel wird eifriger und in größerer Aus- 

dehnung getrieben als weiter im Süden (Laird and Oldf.I, 163). 

Die Bulus oder Chequianys im Innern am Gaboon find fleißiger, 

die Pahwins intelligenter und thätiger ale die MPongos, und über: 

au wo die Reger noch in keine Verbindung mıt den Weißen gekommen 

find, zeigen fie fich gaftfreundlih (Hecquard 11, 13, 113). So 

‚ find au unter den Tiapys in Weftafrica am Rio Grande die weiter 

im Innern wohnenden civilifirter, die nach dem Meere hin lebenden 

noch völlig roh (ebend. 164). Hiermit fimmt ferner die Schilderung 
Caillie’s (II, 157, 168) überein: in dem Maafe in welchem man 

fih von Süden her dem Niger in der Gegend von Dienne nähert, 

wird die Betriebfamkeit der Eingeborenen bedeutender, fie find beffer 
gekleidet und treiben mehr Handel, die Märkte find befer verforgt, der 

Zandbau ift forgfältiger und die Ekwaaren werden theuerer wegen deö 

großen Durchzugs von Fremden; befondere Aufmerkſamkeit fchenkt 

man dem Bau des Tabafs: er wird in Beeten angefäet, fpäter auf 

wohl angelegte Felder verpflanzt, fo dag regelmäßige Zwifchenräume 

zwifchen den einzelnen Pflanzen bleiben, und täglich zweimal begoffen. 

Das einzige Adergeräthe des Negers ift gemöhnlich die Hade oder 

ein fpatenähnliches Werkzeug; hier und da wie z. B. bei den Timma- 

nis ift diefes nur von hartem Holze (Laing 99), meiftens jedoch von 

Eifen. Der Pflug ift fo wenig im Gebrauch ald die Benukung von 

Zugpieh zum Aderbau oder zu anderen Zweden. In der Gegend von 

Agades fcheint der ſüdlichſte Punkt zu fein* wo der Pflug, von Skla⸗ 
ven gezogen, gebraucht wird (Barth I, 428). Denham.(lI, 202) 

fand fhon auf dem Wege von Tripolis nah Murzuk fühlih von 

Spdna feinen Pflug mehr. Man hat oft aus der Unvollkommenheit 

der Mittel mit denen der Neger das Land baut, einen unvortheilhafe 

* Bir reden bier nur von den eigentlichen Negerländern. Sübdlicher als 
ar In Abyſſinien und bei den Gallas bedient man fi allerdings auch 

uges. 
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ten Schluß auf ſeine Betriebſamkeit überhaupt gemacht, aber dabei 

die Schwierigkeit zu wenig bedacht die ein regelmäßiger Ackerbau mit 

dem Pfluge in vielen Tropenländern findet, wo die Ueppigkeit der Be- 

getation, wie Dupuy 67 richtig bemerkt hat, der Urbarmachung des 

Bodens oft einen fehr ſchwer zu überwindenden Widerftand entgegen» 

feßt, wo das Fällen der mächtigen Bäume, noch dazu mit unvoll⸗ 

tommenen Werkzeugen, eine riefenhafte Arbeit ift,, wo nur übrig bleibt 

das geſchlagene Hol; von der Sonne ausdörren zu laflen und wo der 

raſche Pflanzenwuchs und das im Boden ftedende ungeheuere Wurzel: 

wert die Keldarbeit auf's Höchfte erſchwert und den alleinigen Gebrauch 

der Hade nicht fo verkehrt und beſchränkt erfcheinen läßt als es auf 

den erften Blick ausſieht. 

Sorghum und Hirfe die Hauptnahrungsmittel im ganzen Sudan, 

find die Pflanzen die in der größten Ausdehnung gebaut werden, ob- 

wohl fie weder die einzigen noch auch überall die hauptfächlichften 

Nutzpflanzen find. Die Sererer 3. B. haben große Reiefelder die fie 

trefflich beforgen follen (Laplace, Campagne de eircumnavig. 1841 

I, 122), die Krus bauen auf ihren oft 2—3 engl. Meilen von ihren 

Dörfern entfernten Feldern Reid und Caſſave in großer Menge (Wil- 

son 102), in Benguela werden vorzüglich Mais, Bohnen und Ma- 

niof gezogen (Douville I, 37). Die interefiantefle Eulturpflange der 

Neger ift die Baummolle, deren Bau in der Provinz Sanfara (Haufla) 

im 16. Jahrh. zur Zeit des Leo Afr. in ebenfo bedeutendem Umfang 

getrieben worden zu fein ſcheint als jet (Barth IV, 128). In Ba- 

ghirmi wird fie auf gefurchten,, gut gehaltenen Feldern gezogen, wäh- 

rend die Baummollenpflanzungen anderwärts meift ein ziemlich ver: 

wildertes Anfehen haben (ebend. III, 293, 308, 356). Die Yorubas 

treiben ausgedehnten Baummwollenbau und Eleiden fich ganz in felbft- 

gemachte Baummollenzeuge (Itſch. f. A. Erdk. IT, 70). Weber die weite 

Ausbreitung der Baummollencultur und Baummolleninduftrie im 
tropifchen Afrita hat das Ausland 1857 p. 1033 nah Campbell 

eine interefiante Zufammenftellung geliefert. 

Den Tabaksbau haben wir fhon erwähnt. Das Rauchen iſt in 

Africa fehr verbreitet, in Weftafrica verfchmähen es nur die Mandin- 

908 und die Bewohner von Timbuktu, und den Weibern ift ed meift 

unterfagt (Caillie 11,92, 314). Eine Ausnahme machen in letzterer 

Rückſicht die Bambarras, bei denen die Weiber mehr rauchen als die 

Beig, Anthropologie 2r BR. 6 
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Männer; im Sanzen jedoch wird von ihnen wenig geraucht, aber viel 

geichnupft (Raffenela. I, 261). In Congo iſt es eine alte Eitte 

adftringirende Kräuter als Reizmittel zu fauen (Cavazzi 164), in 
Wadai bedient man ſich zu demfelben Zwede einer Mifchung von Tas 
bat und Ratron wie in Sennaar (Mohammed el T. 164). Könnte 

man verfucht fein Diefe Sitte in den oͤſtlichen Ländern für eingeführt 

pon DOftindien her zu halten, jo läßt fich dagegen in Congo ein fol- 
her Zufammenhang nicht wohl vorausfegen. 

Rarhläffig und unvolllommen wird der Landbau freili von den 

meiften Regervölfern betrieben. Dasfelbe Land wird nicht leicht mehr 

als zweimal nacheinander angebaut (fo in Ara — Monrad 233), oft 

aud nur ein einziges Mal, wie in Sierra Leone (Winterbottom 

15). Borräthe werden in der Regel nicht angelegt und es tritt daher 

in trodnen Jahren oft Hungerönoth ein troß des Reichthums der Ras 

tur, fo in Bambuk, in Loango und Cacongo und anderwärts (Gol- 

berry I, 248, Proyart 11 fj.), aud in Bornu if diefer Fall nicht 

felten: man bezeichnet hier jede eingetretene Hungersnoth mit einem 

befonderen Namen und benupt fie auf diefe Weife zu Zeitbeflimmun- 
. gen (Kölle b. 208). Indeffen zeigt fih die Sorglofigfeit und Fahr⸗ 

läffigkeit der Neger in diefer Rückſicht nicht fo groß ale oft behauptet 

worden ift, wie folgende Beifpiele lehren. 

Die meifte Sorgfalt follen unter den Negern Weftafrica’d die Se- 

rerer aufden Landbau verwenden, doch wird er auch von den Ban⸗ 

jongs am Cüdufer des Gambia fo eifrig betrieben, daß Le Brue 

(1697) verfihern konnte, er habe faſt fein Stüd culturfähigen Landes 

unbenußt liegen fehen (Allg. Hiſt. d. R. II, 303, 397). Die Bagoes 

am Nunez ziehen zur Zu» und Ableitung des Waflers Gräben in ihren 

gut gehaltenen Feldern (Caillie I, 241) und wie fie und die Tim⸗ 

manis am Rokelle, fo wenden namentlich auch die Mandingopölter 
großen Fleiß auf den Anbau, ziehen regelmäßige Kurden auf den 

Feldern und forgen für die Entfernung des Unkrautes (Laing 47, 

12, 218, Hecquard 60). Aehnliches gilt von den Bambarras bei 

denen der Landbau in hohen Ehren fleht (M. Park 1, 320, Raffe- 

nel 299 u. a.I, 412). Caillie, der den Aderbau fonft in den Man⸗ 
dingo= und Fulahländern vielfach rühmt, macht dagegen nur den 
Banıbarras:den Vorwurf der Faulheit in diefer Rüdficht. In Suli⸗ 
mana gräbt der Herrſcher eigenhändig einige Löcher in die Erde für- 
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die Einfaat (Joaing) ebenfo wie in Darfur und Sennaar (Brown 

330, Mohammed ei T. 169, Cailliau.d II, 277). Oberhalb Say 
amı Riger it das Land vielfach fehr gut angebaut (Barth V,272 ff) 

und die Serratolets in Galam ziehen Hirfe und Mais in großer Menge 

(Heequard 282). Aud in Widah wird der Boden vollftändig ber 

nußt und feine Eultur mit ausdauerndem Fleiße betrieben (Des Mar- 

chais II, 18, W. Smith 195, Forbes a. 27), aber trogdem ift in 

Folge des Mangels theild an Sorge für die Zukunft theils an Com⸗ 

municationsmitteln dort öfters Hungerenoth eingetreten (Bosmann 

II, 67). In Dahomey find die beftändigen Kriege dem Adterbau ſehr 

verderblih geworden, doch wird er mwenigftens theilmeife und na- 

mentlich im Norden des Landes, wo man die Felder zu düngen pflegt, 

mit großer Sorgfalt betrieben (Forbesa. 8, Robertson 265, 

Duncan ll, 15, 19, Omboni). Auch am unteren Riger wird er 

gerühmt, befonders in Wowau unterhalb Buſſa, in Ruffi, im Niger- 

Delta und in Yarriba (Lander 11, 109, 129, 194 ff. I, 69, 97). 

Im Innern des füdlichen Theiles von Beriguela,, in Bumbo, hat Men- 

deö (1785) fehr reihen Getreidebau auf gedüngten und künſtlich be 

wäflerten Feldern gefunden, man zog dort Frucht zur Ausfuhr in 
Menge (Bowdich b. 50). 

Es ift für die Neger ſelbſt meift harafteriftifch, und zugleich für 
die Achtung oder Mißachtung in welcher bei ihnen die Feldarbeit fteht 

fehr bezeichnend, weſſen Geſchäft fie ifl. Bei den Mandingoe und 
Fulahs fand Caillie ganze Dörfer von Sklaven bewohnt die nur 
das Land zu bauen hatten; bei den Mandingos von Soulimana wird 

diefe Arbeit größtentheils von den Weibern beforgt, welche auch die 
Hütten bauen und die Aerzte find, während die Männer die Milch: 
wirthfchaft treiben , nähen und wafchen (Laing 339). Ebenjo ift bei 

den Krus die Keldarbeit Sache der Weiber, die Männer bauen Die 

Häufer, treiben Schifffahrt und Handel (Connelly im Bull. soc. 

geogr. 1852 I, 179); in Bornu werden die Weiber nur bisweilen 
von den Männern in diefem Gefchäfte, dem fie feinen großen Fleiß 

widmen follen, unterfläßt (Denham Il, 140 ff., Ledyard etLu- 

cas 174). In Baghirmı fand Barth (IH, 575) nur einen einzigen 

Ort wo die Männer das Land bauten, da dort die Weiber die Ober: 

hand gewonnen hatten. In Congo und Loango werden die fepteren 
von Augend auf zur Feldardeit gewöhnt und treiben fie mit unermüd- 

6° 
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lichem Fleiße; die Männer dagegen find faul (Proyart 65, 108, 

Cavazzi 34, Tuckey 120); auch bei den MRongos am Gaboon 

liegt fie den Weibern und Sflaven ob, während die Männer haupt- 

fühlih Handelsgeſchäfte beforgen (Bouet-Willaumez 152). Die 

Zubereitung der Speilen ift ebenfall durchgängig die Sache der Frau 

und insbeſondere ift dabei das Reiben des Mehles als eine fehr an⸗ 

firengende Arbeit hervorzuheben: es gefchieht gewöhnlich mit einem 

kleineren Steine auf einem größeren, der geneigt geitellt oder mit fei- 
nen Löchern verfehen iſt; anderwärts und namentlich in den Rillän» 

dern wird das Getreide in großen Mörfern geftoßen (Brebm I, 177). 

Wo die Männer beim Landbau mithelfen, wie in manchen Theilen 

von Senegambien und in Badai (GrayandD. 121, Mohammed 

el T. 359), darf man darauf ſchließen daß er in höherer Achtung ſteht. 

In der Umgegend von St. Louis beforgen die Männer vorzugsmeife 

den Ader, man fieht dort nur wenige müßig, und es ift dieß ohne 

Zweifel ein ficheres Zeichen davon daß fie fich wirklich gehoben haben 

(Caillie I, 35). Auch in Dahomey find es die Männer welche das 

Land bauen, fie verftehen diefe Arbeit fehr gut, verwenden aber auf 

fie meift nur geringen Fleiß (Forbes a. 8). 

Es weift auf die urfprünglichiten Zuflände der Gefellihaft hin 

daß in Sierra Leone und Fernando Po die Bearbeitung der Felder 

von ganzen Dörfern gemeinfhaftlih ausgeführt und ſpäter die Ernte 

nach der Kopfzahl der Familien welche mitgearbeitet haben oder nach 

Bedarf vertheilt wird (Winterbottom 76, Allen and Th. II, 

208). Dasjelbe gefchieht bei den Jolofs und gefihah fonft auf der 

Goldküſte (Boilat 306, Allg. Hift. d. R.IV, 152), wo diefer Ge- 

brauch in Folge des gefteigerten Werthes den das Grundeigenthum 

jegt beſitzt, vermuthlich abgefommen ift. 

Bon der Viehzucht der Neger ift nicht viel zu fagen. Faſt nir- 

gends fehen wir fie ihre Thätigkeit diefer mit Vorliebe widmen; eigent- 

liche Hirtenvölker giebt es unter ihnen nicht. Das Hirtenleben, wo 

es unter ihnen vorkommt, ift fremden Urfprunges, und vorzüglich 

find e3 die Fulahs geweſen die ihnen dazu das Beifpiel gegeben haben, 

ein Beifpiel das nicht einmal in größerem Umfange Rahahmung ge- 

funden Hat, hauptfächlich wohl deshalb weil nicht leicht auf längere 
Zeit ein dringendes Bedürfniß bei ihnen entflanden ift nad) einer künſt⸗ 
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lichen Vermehrung der Hülfsqueller! mit denen fie die Natur unmittel⸗ 

bar umgeben hat. Es fehlt ihnen nicht an nußbaren Thieren. Rind» 

vieh und Schaafe find namentlid in Oſt- und Südafrica allgemein 

verbreitet, aber es wird z. B. in Bambarra felbft das Melken der 
Kühe öfters verfäumt (Caillie II, 65), die Rinderheerden am un⸗ 

teren Zaire genießen keine Pflege und die Milch bleibt aus Aberglau- 

ben unbenugt (Tuckey 110, 121 und Smith daf. 304). Nur bei 
den Krus gelten fie nebft den Weibern als ein wejentlicher Theil des 

Reichthums (Connelly a.a.D. 180). Aud in Fertit, wo es feine 

Pferde giebt, hat man große Rinderheerden und man giebt dort, wie 

bei den Kaffern, den Hörnern der Thiere eine eigenthümliche Fünftliche 

Geftalt (Mohammed el T. 280, 463). Die Mandingos fcheinen 
unter den Negern der Viehzucht noch die meifte Sorgfalt zu jchenten 
(Caillie I, 415 und fonft). Pferde find in den füdlichen Regerlän- 

dern nicht häufig, und aud in den nördlichen gelten jie immer für 

einen koftbaren Befib, obwohl zu verfchiedenen Zeiten von vielen Tau- 

fenden von Reitern in Bornu die Rede ift. Die Ziege beſchränkt fid 
aufden Oſten, aud der Efel foll nicht bie in's Innere verbreitet fein 

(Pickering). Hier und da werden daher von größeren Hausthie- 

ven nur Schweine in bedeutender Anzahl gezogen (3. B. in Logun — 

Barth III, 273). 
Der Neger ift kein Koftverächter, es kommt ihm in der Regel mehr 

auf die Quantität ale auf die Qualität der Speifen an. Die Be 

wohner der Goldküfte lieben, wie öfters erzählt wird, halbfaule Fifche 

vorzüglich und das Fleiſch entfpricht ihrem Geſchmacke am meiften, 

wenn es für und ungenießbar zu werden anfängt (Römer 54). Die 

Neger von Bertat effen es oft roh, befonders das Herz, die Leber und 

die Nieren (Cailliaud III, 26), ganz wie dieß auch bei den Bedui⸗ 

nensArabern und in Rubien und Syrien häufig gefchieht (Hoskins 

263). Auffallend ift daß bei mehreren Negervölkern regelmäßige Mahl⸗ 

zeiten gehalten zu werden pflegen, während fonft bei uncultivirten 

Bölkern gewöhnlich zu jeder Stunde des Tages gegellen wird. In 

Akra, in Sierra Leone und Loango werden zwei Mahlzeiten gehalten, 

die eine Morgens um 10 oder 11 Uhr, die andere Abende um Sons 
nenuntergang (Monrad 247, Winterbottom 92, Proyart 

112), in Senegambien ißt man gewöhnlich dreimal, unmittelbar nad) 

dem Aufftehen, dann um 2 Uhr, am flärkften gegen Mitternacht 
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Bossi 454), und bei jeder diefer Mahlzeiten follen durchſchnittlich 

an Gewicht etma zwei Kilogramme verzehrt werden (Raffenel a. I, 

34). In Ara wäſcht man fi) vor und nad dem Efien die Hände und 

beobachtet, wie dieß auch von den Arus, den höheren Ständen von 
Aſchanti und anderwärts nicht felten gerühmt wird, große Reinlich⸗ 

feit, beim Kochen und Effen nicht minder als an der eigenen Berfon 

(Monrtad 247, Wilson 125 f., Bowdich 423). Ale das allge: 

meinfte Lieblingsgetränk der Neger ift der fog. Palmwein bekannt, 
über deſſen Bereitung ausführlich zu fein nicht nöthig foheint. Daß die 

Neger, abgeichen von den Punkten der Küfte wo fie mit den Weißen 

in vielfache Berührung kommen, dem Trunke ftärfer ergeben feien ale 

andere Völker, läßt fih nicht behaupten. Die Neger der Goldküſte 

4. B. werden als große Trunkenbolde bezeichnet , aber den dortigen Eu- 
ropäern gilt derjelbe Borwurf (Römer 293). 

Auch mit der Kleidung des Negers verhält es ſich nicht ganz fo 

wie man die Sache öfters dargeftellt findet. Granierde Cassag- 

nac I, 131 behauptet daß fi der Neger immer nur ungern bekleide, 
und möchte am liebften ſchon darin eine Ungefügigfeit gegen alle Ge- 
fittung erbliden die dazu bereihtigte ihn eine Stufe tiefer zu ftellen als 

alle übrigen Menſchen. Ganz unbefleidet hat man indefien auch den 
Reger nur felten gefunden: in den Bergen von Darfur, in Fullindu⸗ 

fhie im füdöftlichen Zegzeg, wo die Nobheit der Menjchen fo weit 

geben fol, daß fie ohne Scheu felbft ihre eigenen Kinder verkaufen 

(Zain el Abidin 10, 36, Lander bei Clapperton 381), auch 

auf Fernando Po befigen die Eingeborenen kaum irgend melde Be- 
vedung (Allen and Th. 11, 193). Aber abgefehen von diefen we- 

nigen Faͤllen läßt fih vom Neger nur behaupten daß er wie alle an- 

deren Raturmenfchen Kleidung blos infomweit zu verfchmähen pflegt 
als fie den möglihft freien Gebrauch der Elieder hindert, um den es 
(hm vor Allem zu thun ift, und ale er fie in Kolge der Wärme des 
Kelima's unbequem und läftig findet. Er weit fie nicht zurüd wo fie 
ihm ale zweckmäßig erfcheint: haben doch ſelbſt die Hottentotten fich 
ten Gebrauch von Schuhen aus diefem Grunde nad dem Beifpiel der 
Weißen freivillig angeeignet (Sparrmann 188) und if doch fafl 
überall wo die Neger den Ielam angenommen haben, die Kleidung 
anftändig und der muſelmänniſchen Sitte entfprechend; wo fie in häu⸗ 
igem- Verkehr mit Europäern ſtehen, ift dasſelbe eingetreten, z. B. bei 
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den Fantis und bei den Negern von Gap Lahu an der Elfenbein: 

füfle (Robertson 169, 86). 

Die Schamhaftigkeit ift es freilich meift weit weniger als die Eitel- 

keit und die Liebe zum Buße, die den Neger hierbei beflimmt. Die 

Putzſucht und Prachtliebe ift überhaupt eine feiner hervorſtechendſten 

Eigenfhaften, er tft ftolz auf einzelne Stüde einer Uniform die er be- 

fißt und Hat daneben Fein Gefühl von der lächerlihen Figur die er 

ſpielt wenn er ein Fragment eines europäifchen Anzuges allein. fih an⸗ 

zieht und dieß oft noch dazu auf eine närrifch verkehrte Weiſe. Solche 

Kieider gelten ihm durchgängig ale Putz⸗ und ale Pradtftüde: in 
Ambrig ift Bekleidung überhaupt, anderwärts find insbefondere 

Schuhe und Strümpfe die Auszeichnung des Abnigs (Tams 176, 
Nömer 12). In Dahomey und einigen underen Negerftaaten giebt 

ed daher fürmliche Lurusgefehe über diefen Begenftand: an Kleidern 

und Waffen darf dort jeder nur tragen was der König ihm giebt oder 
erlaubt, Sandalen und Hängematten inöbefondere find ein Vorrecht 

des lepteren und der Weißen (Omboni 311, Labarthe 85). Gold 

und Seide darf in Wadai außer dem Sultan niemand tragen (Mo- 

hammedelT.a. 8371). Die gute und zum Theil ſelbſt reiche Klei⸗ 

dung in Benin (Bosmann II, 254) ift ebenfalls eine Sache des 

Luxus. 

Iſt die große Reinlichkeit in Kleidung und Wohnung, die bei 

manchen. Mandingos, nicht bei allen herrfht (Caillie I, 415, 452), 

ſchon keine allgemeine Eigenfhaft der Neger, fo muß 23 nod) mehr ala 

Ausnahme bezeichnet werden, wenn fie in Kleidung und Pus einigen 

Geſchmadck zeigen: non den Negerinnen auf Barbadoes wird dieß be- 
hauptet, fie follen in diefer Rüdficht fogar die Americanerinnen von 

weißem Biute übertreffen (Day I, 58). In ihrem Bateriande läßt fich. 

nicht dasselbe von ihnen fagen. Als eine vorzüglich groteske und aller» 

dings feltene Art des Schmudes mollen wir nur erwähnen da bie 

Beiber in manchen Gegenden von Bambarra ein Meines Stüd Holz: 

oder Zinn in der Unterlippe tragen (Caillie II, 80, 106), wogegen 

die der Bazaruta-Infeln (Sofala) ein kleines Horn von Elfenbein, die 
im Norden von Quilimane und Sena Meffingringe, die Weiber der 

Maravis aber Scheiben von Elfenbein oder Zinn in die Oberlippe 

ſtecken (Owen 1,278, 296, Itſch. f. Allg. Erdk. VI, 279 nah Mon 

teiro). Während die Hnumarben und die fünftliche Geſtalt die fie 
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den Zähnen oft geben, bei den Negern nationale Zeichen find, folgt 

die Haarfrifur, die oft fehr merkwürdig ift, ganz der Phantafie des 
Einzelnen (Tams 48 ff.); in Ara und Bonny läßt man Haar und 

Bart bald ganz wachfen — unrafirter Bart ift in Ara gewöhnlich 
ein Zeichen der Trauer oder noch ungeftillter Rache (Monrad 240) 

— bald rafirt man den ganzen Kopf glatt oder auch nur einen belie- 

bigen Theil desfelben, fo daß das Haar aledann mannigfaltige und oft 

unregelmäßige fünftliche Figuren auf dem Kopfe bildet (Ifert 154, 

Köler 74). 

Die gemuhnlichfte Form die der Neger feiner Wohnung giebt if 

die eines Bienenkorbes mit einem Spitzdach. Mit nur geringen Ab» 
änderungen findet fich dieſe Anlage in den entlegenften Ländern wie 

der: in Alta und in den Rilländern, am Senegal und Riger (Mon: 

rad 264, Brehm I, 127 und die Karte bei Werne, Mollien 50, 

Allen and Th.], 384). Richt immer ift die runde Grundmauer, 

wie dieß M. Park beiden Mandingos befchreibt, eine 4’ hohe Stein 

mauer, fondern fie befteht häufiger nur aus Erde, aus Stroh oder 

aus zwei parallelen Reihen von Stöden deren Zwifchenraum mit Erde 

ausgefüllt ift, das Dad aber ift von Stroh, Bambus oder Blättern. 

Der Durchmeffer der Hütte pflegt nur 3— 5 Meter zu betragen und 

ihr Eingang ift zum Schuge gegen Schlangen oft etwas über den 

Boden erhöht. Eine Kamilie beſitzt gewöhnlich mehrere folche Hütten, 

denn jede Frau hat in der Regel eine ſolche für fih, und häufig um⸗ 

giebt eine gemeinjaıe Berzäunung oder Mauer die fümmtlichen Woh⸗ 

nungen der Familie, fie umfaßt auch die Küche und die Vorrathéhäu⸗ 

fer, wenn foldye vorhanden find. Eine Menge einzelner Fleiner Ge⸗ 

bäude erreicht auf dieſe Weile denfelben Zweck, den anderwärts ein 

einziges größeres Bauwerk erfüllt, und es würde fich gegen die Zweck⸗ 

mäßigfeit diefer leicht herzuftellenden Wohnungen in der heißen Zone 

wenig einwenden laffen, wenn fie nur etwas luftiger und höher wären 

— oft fann ein Manı kaum in ihrer Mitte aufrecht ftehen. Der 

Arme und der Reiche unterfcheiden fih in Rüdficht ihrer Wohnung 

meift nur dadurch, daß der eine mehrere, der andere wenigere foldye 

Hütten beſitzt, der Anzahl feiner Weiber entfprehend, und felbft 
mit den Königen ift es oft derjelbe Fall, z. B. in Loango, wo 
man Hütten von Binfen oder Baumzweigen, die mit Palmbläts- 
tern gededt werden, fertig auf dem Markte kaufen und leicht flüd- 
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weife forttragen fann um fie an einem beliebigen Orte aufzufhlagen 

(Proyart55 ff.). 

Nicht überall find die Wohnungen der Reger fo ärmlich ale nad) 

diefen Angaben leicht vorausgefegt werden kann, und nicht felten 

berrfht eine große Mannigfaltigkeit in dem Plane der Wohnungen 

und der Kornfpeicher (fo 5. 3. in Sonrhay — Barth IV, 337). Die 

Krus haben Kleine vieredige Häufer die auf Pfählen von 1'%° Höhe 

fliehen und gewöhnlich drei durch Bambuswände gefchiedene Zimmer 

befigen; im Innern findet fih an Möbeln und Geräthen mancher euro» 

pälfche Somfort, obwohl fie den üblichen Holzklotz als Kopfkiſſen bei⸗ 

behalten haben (Wilson 102, W. Smith 107, Connelly im Bull. 

soc. geogr. 1852 I, 176). Man wird demnad) Wilson 257 nicht 

beiftimmen können, wenn er behauptet daß die vieredigen aus Bam: . 

bus gebauten und mit Bambusmatten gededten Hütten am Gaboon 

ganz verfchieden feien von den Wohnungen die fi in Nord: Buinea 

fänden , wenn auch allerdings die 50— 100° langen Gebäude der 

Bornehmeren am Gaboon hier nicht vorfommen. Die geräumigen 

reinlichen Hütten der M'Pongos fehen Schweizerhäufern ähnlich, viele 

von ihnen haben Jalouflen, mande als größten Lurus fogar 

Blasfenfter und in den hohen Zimmern ftehen Betten mit Borhängen 

zur Abwehr der Muskitos (Hecquard 11, Bowdich 558). Das 

von Omboni 134 befchriebene Haus eines Dembo (Unterkönigs) in 

Kongo war mit Thon beworfen, zum Xheil mit Fenftern verfehen 

und hatte fünf Zimmer. Wie in diefen Fällen der Einfluß unver- 

kennbar ift den der Berkehr mit den Europäern auf den Bauftil und 

die ganze Lebenseinrichtung der Eingeborenen ausgeübt hat, fo iſt 

dieß auch anderwärts mehrfach der Fall, vor Allem auf der Goldküſte. 

Es find dort neuerdings einzelne Wohnungen und Fleine Dörfer ent- 

fanden, wo dieß früher wegen der Unficherheit des Landes nicht mög- 

Hd war. In den größeren Dörfern und Städten wird dort jebt folid 
und bequem aus Luftbadfteinen gebaut: eine Reihe von Gemächern 
im Innern mit europäifchen Bildern gefhmüdt, fchließt einen vier- 

edigen Hofraum ein; die Hauptthür führt zunächſt in eine offene Loge 
als Empfangszimmer, das Dach fleht einige Fuß hervor. Reiche Leute 
befigen eine ganze Reihe folder Häufer (Cruickshank 290 ff.). Auch 
in Bopo find die Häufer im Allgemeinen gut gebaut, es findet fich 
unter ihnen fogar ein dreiftodiges (Ifert 113). 
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In andern Gegenden zeigt fich der Einfluß des maurifhen Baur 

ftiles. Alle Häufer der Statthalter der Provinzen von Hauffa find 

von maurifher Bauart (Clapperton 229). Dasfelbe gilt von den 

aus Kufibadfteinen erbauten Häufern von Ienne die keine Fenfter 

nad außen und platte Dächer haben (Caillie II, 204). Eben dahin 

gehören die größeren Gebäude von Timbuktu (f. den. Grundriß bei 

Barth IV, 458), neben denen die Stadt freilich auch eine große Anzahl 

von Hütten befißf die nur aus Mattenwerk beftehen. Die hölzernen 

Zhürjhlöffer die man in Timbuftu und Jenne, an mandıen Häufern 

der Nandingos von Kankan, bei den Tuariks der Umgegend von Chat 

und felbft in Aſchanti fieht, wohin fie von Hauſſa kommen follen 

(Cailli6l. "9, 11,205, Richardson JJ, 71, Bowdich 408 ff.. 

Abbildung bei Raffenela, Il, 373), ſcheinen, obgleich fie jetzt in 

den Regerländern felbft angefertigt werden 3. B. von den Pehus 
td’Avezac 75) eine fremde Erfindung zu fein, da fie den in Nubien, 

Aegypten und Sprien gebräuchlichen gleihen (Burdhardi 294). 

Indeſſen find wir nicht überall mo die Reger ihre urfprünglice 

ärmliche Bauart verlaffen und mit einer befferen vertauſcht haben, 

zu der Annahme berechtigt daß die nur in Folge fremden Einfluffes 
geſchehen fei. Dieß gilt vor Allem in Bezug auf Aſchanti. Die Wände 
der Häujer in der Hauptftadt des Landes find aus zwei Reihen von 

Balken gebildet. zwiſchen welche nafler Thonfand eingefüllt wird, von 

außen werden fie mit Erde bekleidet und im Innern fehr fauber gehal⸗ 

ten. Jedes Haus hat eine befondere Kloake, eine tiefe Grube in welche 

man zur Tilgung ded Geruches heißes Waffer gießt. So befchreibt fie 

Bowdich 408 ff. 428, und obgleich die Schilderung bei Dupuy 

(48) der ihm im jeder Beziehung zu widerfprechen ſtrebt, fie weit ärm⸗ 

licher erſcheinen läßt, und deſſen Begleiter Hutton (236) die von dem 

erfteren gegebenen Abbildungen ala verfchönert bezeichnet, fo werden 

doch jene Angaben im Weſentlichen auch von ihnen beflätigt, und 

de Winni (N. Ann. des v. 1852 II, 78), der die Straßen ron Eur 

maffi breit, reinlih und von Bananenbäumen befchattet fand, erzählt 

daß die Mauern der Häufer, deren jedes ein großes Empfangzimmer 

nach der Straße heraus befipt, gemeißt ſeien, der erhöht liegende Fuß- 

baden von Thon fei mit Dder polirt und die Dachung beſtehe aus 

Baimblättern. Die bedeutendften Yortfchritte im Hausbau haben die 

nördlicheren Regerländer aufzuweiſen. 
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Die Häufer von Warah, der Hauptfladt von Wadai, und ihre 

Umzäunungen find meift von Stein gebaut, der Balaft des Sultans 

it ein fleinernes, mit mehreren Mauern umgebenes Gebäude, das 

aber nicht viel über Manneshöhe hat (Mohammed el T a. 241,263 ff. 

vgl. jedoch Barth III, 519), Küufaua, die Hauptfladt von Bornu, 

beſteht jetzt freilich nur aus Strohhütten, Meineren und größeren Lehm⸗ 

gebäuden, während die frühere Hauptfladt des Reiches, wie ſchon er- 

wähnt, großentheile aus gebrannten Badfteinen gebaut war (Barth 

IV, 23). Aeltere Berichte erzählen mehrfach von gemauerten Häufern 

in Bornu die einen vieredigen Hofraum einfchließen (Proceedings 

826, Ledyart et Lucas 180) und feld noch Denham (II, 153.) 

Ipriht von einem ftuccoähnlichen Ueberzug der Wände, von dem Ge⸗ 

braud von Gazellenhörnern ald Nägeln und von mehreren Höfen 
welche die größeren Häufer von Thon umgeben, neben denen fich freis 

ih auch viele ärmliche Hütten von Stroh, Matten oder Erde befan- 

den. Wie in Bornu hat man fonft auch in Baghirmi mehrfach mit 

gebrannten Badfteinen gebaut, aber die Kriege der neueren Zeit haben 

dazu genöthigt, diefen Kortfchritt wieder aufzugeben (Barth III, 346). 

Ein fehr eigenthümlich eingerichtetes fürfllihes Gehöfte in Muſſgu 

bat Barth (III, 221) ausführlich befchrieben, es befteht in der Haupt- 

fahe aus einem runden durch Thonmauern abgegrenzten Hofe, an 

defien innerer Seite Thonbänke den Viehſtand abfchließen, daneben der 

Kochheerd und der Fruchtſpeicher. Alles ift folid gebaut und giebt ein 

Bild bequemer Häuslichkeit, wie man fie in diefen Rändern nicht er» 

wartet. Der Grundriß des Palaftes des Sultans von Logun 

ebend. 259. 

Wie wenig man daran denken darf auf einzelne Uebereinſtimmun⸗ 

gen in Sitten und Lebenseinrichtung der Völker einen Schluß auf ihre 
ethnographifche Zufammengehörigkeit zu gründen, dafür liefern u. 2. 

die Wohnungen mancher Negervölker auffallende Beifpiele: in Yauri 

am Riger das viele zweiftodige, oben fegelförmige Häufer befikt, foll 

die Bauart ganz der oftindifchen gleihen (Lander II, 41 ff.); die 

Banakas im Pongostande bauen ihre Hütten zum Theil auf Gerüfte 

und erfleigen diefe mit einer Leiter die Nachts weggezogen wird, ganz 

fo wie viele Malaienvölker (Wilson 288); die Neger von Fertit, 

welche troß der vielen Sflavenjagden denen fie ausgefeßt find, ihr Ba- 

terland mit feinem anderen vertaufchen mögen, bauen ihre Speicher _ 
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und Hürten um fie zu verfteden oft auf Bäume (Mohammed elT. 

a. 493), wie von den Indianern im Delta des DOrinoco erzählt wird. 

Die Regerdörfer in Galam, Bondu, Kaflon und den Mandingo- 

ländern unterjcheiden fi hauptſächlich dadurch voneinander, daß 

einige von ihnen befeftigt find, andere nicht. Die erfieren beftehen aus 

zwei Theilen, dem Tata, der Feſtung, und den Hütten der einzelnen 

Dewohner die bisweilen mehrere gefonderte Gruppen bilden. Außer: 

dem finden fi) Hier die Mojchee, der Begräbnißplag und die Brunnen. 

Der Zata ift die Bohnung des Häuptlings, feiner Kamilie und feiner 

Sklaven, oft auch jeiner Heerden. Er befteht aus einer Umfaſſungs⸗ 

mauer von Erde und gehadtem Stroh, die 15 Centimeter did, mit 

Schießſcharten und mit Baftionen an den Eden verſehen ift; fein Ein- 

gang ift mit zwei oder drei Thüren verſchloſſen, die 19 — 12 Meter 

von einander abftehen und jo eng und niedrig find, daß kein Reiter 

fie ungebüdt paſſiren fann. Beſonders wichtige oder gefährdete Pläpe 

find überdieß noch von einer gefchloffenen Mauer umgeben, außerhalb 

deren das Bieh und die Armen leben um fid) bei drohender Gefahr 

fogleih in Das Dorf felbft zurüdzuziehen. Die Straßen des leßteren 

find krumme Heden- und Dornenwege welche das Bich von den Woh⸗ 
nungen abhalten. Die einer Familie gehörigen Hütten liegen unſym⸗ 

metrifch auf einem Hofe umher, in defien Mitte gewöhnlich ein großer, 

von einem Borfahren gepflanzter Baum fleht: unter diefem verfam- 

melt fich die Familie, deren Haupt Hier den beften Pla& hat, und hier 

ift ed auch wo gebetet wird. Ferner ftehen auf dem Hofe die Heinen 

Hütten die ald Speicher dienen und man hat dort Dächer aufgerich- 

tet die mit Matten belegt find zum Schuge gegen die Sonne. Um fi 
der Müden zu entledigen legt man fi) auf ein Bett das auf 3— 

4 Meter hohen Pfählen fteht und zündet Darunter ein großes Feuer an. 

In den Dörfern ohne Zata find die Einzelwohnungen mit Pflan- 

zungen umgeben. Die Hütten find unten cylindrifch, das Dad) koniſch, 
nur die der Reichen haben bisweilen eine parallelepipedifche Form. 

Manche von ihnen befigen im Innern eine Scheidewand, die indeffen 
gewöhnlich nur 1% Meter Hoc if. Die Bewohner fchlafen ohne 

Ordnung durcheinander und ſuchen fi), obwohl ein Rauchfang fehlt, 

dur) angemadhtes Feuer gegen die Müden zu ſchützen. Die gewöhn⸗ 
lihen Mobilien die fie enthalten, find einige Hatten, ein paar höls 

jerne Schemel,, eine nur 12— 15 Eentimeter hohe Bank von Bam» 
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busrohr zum Schlafen und mehrere lederne Säde die mit ciner Schnur 

oder Kette verfchlofien, die Koftbarkeiten enthalten. Der eingehegte 
Bla für das Vieh wird Nachts von den Sflaven bewacht. Die Mo» 
[Heen find in den armen Dörfern nur freie Pläße, die man mit Dor⸗ 

nen oder Steinen eingezäunt hat. Zu den Begräbnißplägen wählt 
man die angenehnften und fchattigften Stellen. Die Brunnen, an 
denen man zu ſchwatzen und Rendezvous zu geben pflegt, liegen 

außerhalb der Dörfer an der Straße. Sie find bisweilen gededt und 

der Rand mit Holzwerk eingefaßt um die Eimer darüber hinabzulaf- 
fen, doch gefchieht nichts um fie vor Verſchüttung zu bewahren. 

Die Geräthe befteben in einem hölzernen Mörfer von etwa 1% Me: 

ter Höhe um Hirfe, Mais oder Reid darin zu floßen — eine Arbeit 

die für den Mann, felbft für den Sklaven entehrend fein würde —, 

Kalebaſſen, hölzernen Räpfen , irdenen und eiſernen Töpfen. Die ge 

wöhnlichften Gerichte find der Kuskus, eine Paſte von Hirſen⸗ oder 

Naismehl die bisweilen einen Zuſatz von Fleiſch, Fifch u. dergl. er- 

hält, und der Sanglet, bei welchem zu derjelben Grundſubſtanz etwas 

füge oder faure Mil, Butter und Zuder hinzukommt. (Rad) Raf- 

fenel a. I, 45. ff.) | 

Es muß ale Ausnabme bezeichnet werden daß die Reger am blauen 

Ril bis nach Faſſokl Hin auf die Gefundheit der Lage ihrer Dörfer bei 

deren Gründung Rüdficht zu nehmen pflegen , fie immer möglichft ent- 

fernt vom Fluſſe und von Wäldern in größeren Höhen anlegen und 

der Sicherheit wegen auch alle Bodencultur aus der Nähe verbannen 

Ruffegger II, 2. p. 471). Da alle Krankheit von den Regern auf 

Öererei zurüdgeführt wird, haben fie von Gefundheit oder Ungeſund— 

beit der Lage in der Regel gar keine 'Sorftellung und forgen nur da— 

für ih an möglichſt geficherten Plägen anzubauen und diefen nur 

wenige Fußpfade ald Zugänge zu geben, die gewöhnlich viele Win: 

dungen machen (Winterbottom 109). Anders als mit den Dör- 

fern verhält es ſich in letzterer Hinficht mit den bedeutenden Handels: 

plägen zu denen große Straßen führen. Indeſſen hat z. B. felbft 

Gumaffi , obgleich es mit Timbuktu und Haufla in häufigem Verkehr 

ſteht und Handelakarapanen von Bornu die Stadt befuchen (Aus- 

land 1856, p. 2023 nad Peuchgaric), zwar acht oder neun 

Straßen die nad allen Richtungen von ihm ausgehen, aber dieſe 

nd nur ſchmale Pfade, weil fie bei größerer Breite: die Kriegsge⸗ 
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fahr zu fehr erhöhen würden (Bowdich 241, Dupuy XXVII, 

XXX, not.). 

Die Städte welche die Negervölker aufzumeifen haben, find zum 

Theil an Größe und Einwohnerzahl beträchtlich, ihre Bedeutung 

wechſelt aber in hobem Grade, theils in Folge der in den Negerlän- 

dern herrſchenden allgemeinen Unficherheit und der vielfachen Kriege, 

theild auch nach den Jahreszeiten, denn fie find faft ſämmtlich Han⸗ 

delsftädte, deren Volkszahl mit den ab- und zuftrömenden Fremden 

großen Schwankungen unterworfen ift. In Bornu giebt es viele 

Städte von 10 —30000 Einwohnern (Richardson a. a. m. D., 

Clarke 79), die Bevölkerung von Kano und Zaria ift von Clap- 

perton auf 40 — 50000 gefchägt worden und für Rabba am Riger 

findet fich Diefelbe Zahl angegeben (Laird and Oldf. 11,85). Benin, 

das mit einem mehr als 20° breiten und ebenfo tiefen Graben umges 

ben ift, fol fogar 80000 Einwohner haben. Timbuftu, deffen Volke⸗ 

zahl Abd Salam ım 9. 1787 auf 40000 anſchlug — darunter 

10000 Fremde befonders aus Fez und Marocco — ift in früherer 

Zeit oft überfchäßt worden und fcheint menigftend gegenwärtig faum 

bon größerer Bedeutung zu fein als Sanfanding und andere große 

Handelöpläge diefer Art: Barth (IV, 487, Blan der Stadt daf.) 

giebt ifm nur 13000 anfäffige Einwohner. und 5— 10000 Fremde. 

Die Stadt hat jegt nicht einmal eine Mauer mehr, ihre Straßen 

beftehen aus hartem Sande oder Kies, einige befigen in der Mitte 

einen Kanal zum Abflug des Waſſers, die größte der drei Mofcheen iſt 

262° lang und 194° breit, die zweite 120° auf 80°. Außer einem klei⸗ 

neren, bat fie auch einen großen Marktplag, wie alle bedeutenderen 

Städte in den Negerländern,, während in den Dörfern für die öffent⸗ 

lichen Geſchäfte fih nur ein freier Pla mit dem fog. Palaverhaus zu 

finden pflegt, das oft nur in einem auf Pfählen ruhenden Dache auf 

etwas erhöhtem Fußboden befteht. Hier verfammelt fih der Berichte- 

bof, bier kommt man zu allgemeiner Unterhaltung zuſammen, bier 

wird bisweilen auch den fremden ihre Wohnung angemiefen. 

Die alte Haupıftadt von Bornu befaß fieben Thore und war mit 

einer 14' hohen dıden Bauer un? einem Graben verſehen, hatte aber 

feine regelmäßigen Straßen (Proceedings 829, Ledyard et 

Lucas 180), und vermuthlich war dort, wie fo oft von africanifhen 

Städten erzählt voird. den Geiern die Reinigung derjelben überlaflen. 
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Die Mauern der Städte in Bornu find uft 20° did und 35—40‘ 

bo ()enham JI, 221). In Darriba haben die Städte meifl nur 

nietrige Mauern und niedrige Gräben von 1'%° Xiefe und 3 — 4“ 

Breite, doch giebt es auch doppelte und dreifache Städtemauern bis 

in 4 deutſchen Meilen im Umfange. wie 3. B. in Yauri (Lander|, 

104, 117, 180, 144). In Weſtafrica verpallifadiren die Mandingos 

ihre Städte over fchließen fie mit Mauern von Erde oder Badfleinen 

ein, die in der Negenzeit mit einem Dache verfehen werden, verfchlies 

pen die Thore des Nachts und bauen, wie die Fulaha, Beine Feſtungo⸗ 

werke aus 6’ diden Mauern mit Thürmen und Schießlöchern (Win- 

terbottom 121 f., Gray and D.). Feſtungswerke mit fpigigen 

Binteln, mit Mauern von 12 Meter Höhe und mehr ala 1 Meter 

Die finden fi (nah Hecquard 145) nur in Bondu und Bambuf. 

Die am ftärkfien befeftigten Pläge die M. Park fah (2.R. 225, 242) 

waren Maniatorro in Yuladu und weiter öſtlich Bangaffi, fie waren 

von außen zuerft mit einem 8° tiefen Graben, dann mit zwei Mauern 

von 6' und zulegt mit einer von 16° Höhe umgeben. 
Für Brunnen» und Brüdenbau pflegen die Reger keine bedeu- 

tenderen Anftrengungen zu machen. Indeſſen fand Mollien (27) 

Brunnen von 30 Klaftern Tiefe und 20 Klaftern Umfang, denen er 

feine Bewunderung nicht verfagen konnte, im Lande der Jolofs; fie 

werden mit fchlehten Werkzeugen gegraben und tragen dem Eigen. 

thümer eine Abgabe von Seiten derer ein die ihn benußen. Aehn⸗ 
lie, mit Sorgfalt gegrabene Brunnen die oben mit Holzwerk ein, 

gefaßt find, hat man in Bondu und in Bambarra, wo fogar von 

künſtlichem Bau einer etwa 4° breiten Straße durd ein Sumpfland 

erzähft wird (Raffenel 456,460, Caillie 11, 114,136, 176 u. fonfl). 

Im Lande der Mandingos hören wir öfters von Brüden (Gray and 

D. 73, Laing 208), Park’s Mandingoführer wußte eine ſolche zu 

ſchlagen, die jener befehrieben und abgebildet hat (2.R.), und Caillie 

(I, 324 u. ſonſt) fpricht von einer 6—7' breiten und 40—45 Schritte 

langen Brüde und von Brüdenzoll, der von fremden Reiſenden erho⸗ 

ben wird (II, 127). Gray and D. (12) paffirten eine ſolche über den 
Zingalinta, einen Nebenfluß ded Rune, und die Brüder Lander 
(I, 70) eine in Yarriba. Sehen wir ab von dem mas Douville 

(U, 42) in diefer Rüdficht über das Innere von Angola bemerit, fo 

finden wir von Duncan (Il, 202) erwähnt daß die Erbauung von 
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Hängebrüden in Dahomey und defien Rahbarländern feit Tanger Zeit 

gewöhnlih if, und vorzüglich verdient die etwa 300 Schritte Tange 

Brüde hervorgehoben zu werden, die Ifert (130) in Widah gefehen 

hat; fie ift aus zufammengeflodhtenen Reißern Bontons ähnlich con- 
Aruirt. 

Daß die Neger im Allgemeinen großes Handgeſchick befigen, 

läßt ſich nicht bezweifeln, wenn man bei Golberry (Il, 270) lieft 

was fie Alles mit einem großen diden und ſtumpfen Mefler allein zu 

verfertigen im Stande find. Namentlich werden in diefer Hinficht die 

Neger der Goldküſte gerühmt, die zwar nicht fo muskelkräftig als die 

weiter mweftlih wohnenden, aber in mechanifchen Dingen geſchickter 

fein follen als diefe und ſich daher ihr Leben bequemer einzurichten 

wiflen, nad) dem Borbilde der Europäer mit denen fie fo vielfach ver⸗ 

fehren (Wilson). Es gehört zu ihren bedeutendfien Leiftungen diefer 

Art das fie Flintenfchlöffer auszubeflern verfiehen (Allg. Hif. d. R. 

II, 464); am Gaboon giebt es fogar Eingeborene, welche die dort- 

bin eingeführten americanifhen Uhren auseinanderzunehmen, wieder 

zufammenzufeßen und felbft zu repariren wiflen (Wilson 262). 

Was die Neger an nubbaren Dingen von geringerer Bedeutung 

und an Annehmlichkeiten des Lebens ſich durch ihre Geſchicklichkeit 

ſelbſt zu verſchaffen wiſſen, ift Seife und Licht, Pulver und Honig, 

denen fi) das Salz ald ein Gegenftand von höherem Werthe anfchließt; 

erheblicher ift ihre Induftrie in Eifen» und Goldarbeiten, Webereien 

und Färbereien, in einigen Ländern die Goldgräberei und Goldwä⸗ 

ſcherei. 

Seife wird in den Mandingoländern wie in Kordofan bereitet 

(Caillie II, 114, Brehm I, 321); die von Bornu ift nur ſchlecht, 

auf der Guineaküſte fol, wenigſtens in früherer Zeit, die von Benin 

die befte gewefen fein (Den ham II, 156, Bosmann Ill, 289). In 

Bornu hat man Talg- und Badhslidhter (Ledyard et L. 184), 

auch in Sierra Leone und Ienne werden Wachskerzen verfertigt (Win- 

terbottom 101, Caillie II, 203). Anderwärts, 3.2. in Alta, 

brennt man Lampen mit Palmöl, in Dahomey verwendet man ftatt 

defien die Schihbutter, mit welcher namentlid in Bambarra ein bedzu- 

tender Handel getrieben wird (Monrad 206, Duncan II, 71, Cail- 

lie 1, 115). Künftlide Beleuchtung pflegt indeffen im Allgemeinen 
von den Regern nur angewendet zu werden, wenn der Mond wicht 
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ſcheint, bei defien Xicht fie gern tanzen und fhmwärmen. Einheimifches 

Bulver, zu dem der Salpeter im Lande bereitet wird, findet ſich auf 
dem Markte von Jenne: die Bambarras machen ihr Pulver ſelbſt; 

dafjelbe gefhieht in Bambuf, in Yauri am Niger und in mandıen 

Theilen von Bornu, mo es natürlich geftampft, nicht gemahlen wird 

(Caillie U, 200, 274, Raffenel 299, Durand II, 294, Lander 

I, 41, Barth III, 128). Bienenzucht wird, wenn aud in un- 

vollfommener Beife, von den Mandingovöltern vielfach getrieben 

(Moore 31, Durand II, 32, Caillie II, 110, Laing 135, Raf- 
fenel a. 1,412), außerdem wird fie aud) in Mufigu erwähnt (Barth 
II, 215). 

Salz, von welchem fhon Ibn Batuta (Jaurn. As. 4. ser. I, 

188) bemerkt, daß es in den Regerländern einen Curs habe wie Bold 

und Silber anderwärte, if in vielen Theilen Afriea's ein Gegenſtand 

des lebhafteften Handels. Es wird von vielen Völkern durch Verdun⸗ 

ften des Meerwaflers gewonnen. In Bornu, deflen Bewohner ed nad 

Denham II, 156 gar nit kennen follten, wird ed an den Ufern 

des Tſchad⸗Sees und in anderen Gegenden aus Pflanzenafchen dur 

Auslaugen und Berfieden, in Kötoko fogar aus Rinderkoth bereitet 
(Barth IH, 41, 240). 

Das Ciſen auszufchmelzen verftehen verhältnimäßig nur wenige 

Regervölker. In Weftafrica fcheinen nur die Mandingos im Befibe 

diefer Kunft zu fein. Der Betrieb ift in Kouranko der nämliche wie 

in Bambarra: ed wird ein Loch gegraben und über demfelben ein 

eglindrifher oder trichterförmiger Ofen von 3% — 4 Meter Höhe 

gebaut, der unten mit Zuglöchern verfehen if. Im Innern legt man 
das Geftein fhichtweife an, abmechfelnd mit Lagen von Kohlen und 

Holz, und fledt dann das Ganze in Brand. In Kouranko bedient 
man fih dabel eine® Blafebalges der aus einem eifernen Rohre und 

zwei Fellen befteht weldhe durch Handhaben abwechſelnd aufgezogen 

und gefhloffen werden. Die größte Zahl ſolcher Hochöfen fcheint 

Bambarra zu befiken (M. Park 1I, 40 ff., Laing 162 u. daf. d. Ab» 

bildung, Caillie 1, 270, II, 149, Raffenel a. 1, 56). Duncan 

II, 120 hat ähnliche in Kaflotano nördlid von Dahomey unter 11° 

n. 23. bef'hrieben. Unvollkommener als in Weſtafrica fcheint die Bear- 

beitung des Eifend im Often zu fein (Ruffegger II, 2 p. 289, 

Brehm I, 209): im Süden von Kordofan werden gerade Schachte 
Beip, Anthropologie. % Dr. 7 



98 Bearbeitung des Eiſens. 

bon 4— 5° Durchmefler und höchſtens 10° Tiefe gegraben. Das Aus: 

fhmelzen gefhieht in einem umgekehrt koniſchen Loche Leffen größter 

Durchmeſſer 12— 14° beträgt; diefed wird mit einer Miſchung von 
Holzkohle und zerkleinertem Erz gefüllt, die Maffe von oben angezün- 

det und durch einen hineingeftedten Blafebalg im Brande rhalten, 
der. aus einer gefrümnten Röhre und einem rundlichen thönernen 

Napfe gebildet ift, über welchem ein ausgefpanntes Fell aufgemgen 

und zufammengedrüdt wird. Ob die Neger die Kunft der Metall. 

gewinnung erft von den Fulahs gelernt haben, läßt ſich bis jegt nicht 
entſcheiden, indeflen ift dieß kaum wahrfcheinlich, von den Europäern 

ift fie ihnen gewiß nicht gefommen , da fie fih nur kiefer im Inneren 

findet. Diefes LXeßtere ift auch weiter im Süden ber Ralf, bei den 

Bangmwes (Wilsen: 304) und in Benguela. Die Eifengruben von 

Angola find nicht durch die Trägheit der Neger, fondern vielmehr in 

Folge der Habfucht und der Betrügereien der Portugiefen in gänz- 

ligen Berfall geraihen (Tams 152). 

In Senegambien verftehen fich porzüglich die Serratolets auf die 

Gewinnung des Eifens und die Schmiedekunſt (Mollien 225), doch 

fteht in jenen Ländern, mp die Eifenarbeiter oft als Zauberer gelten 

und darum eine befondere Kafte bilden (Hecquard 143), diefe Kunft 

meift nit fo hoch als in vielen Gegenden der Küfte von Guinea. 

Die Joloffs indeffen machen eiferne Schlöffer und beffern Flinten txeff- 

lich aus, auch ferfigen fie feine Goldfhmiedarbeiten (Boilat 311). 

Schon Bosmann II, 24 hat die Neger von Alva, die zwar keinen 

Stahl, aber doc recht gut fchneidende Werkzeuge herzuftellen wiſſen, 

als tüchtige Eiſen- und Goldarbeiter gerühmt. Unter den. mannig- 

faltigen Arbeiten der Reger der Goldküſte find befonders die feinen 

Goldfahen, die eifernen Thür: und Kofferfchlöffer, die gebrannten 

Töpfe'und die Figuren von Thon zu nennen, die fie zu ganzen Grup⸗ 

pen zufammenftelen (Monrad 256, Laird and O. I, 58, Ausland 

‘1856 p. 2023 nad) Peuchgaric). m Widah giebt es befonders 

tüchtige:Waffenfhmiede (Bosmann II, 67) und man verfteht dort 
Flinten gutsausgubeflern (Des’Marchais II, 194); aud Hauffa 
bat Klinten und Pulver vom ainheimifcher Arbeit (Abd Salam 44). 

In Benin wo man gleich gut: in Eifen und Kupfer arbeitet, Toll 

Geſchick in diefen Künften fogar durch die. Erhebung in den Adelkand 
belohnt werden (Landolphe Il, 49). Die Aihantis verflehen zwar 
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nicht das Metall zu gewinnen, wiſſen es aber gut zu verarbeiten: 

nächft den Goldgießereien werden die dort angefertigten Gewichte 

geloht (Bowdich 416. Hutton 328). Weiter weftlich genießt das 
Dorf Balvo, oberhalb Groß⸗Baſſam, einer weiten Berühmtheit wegen 

feiner Eifenarbeiten und wird von Hecquard 36 das Baterland der 

Schmiede von ganz Africa genannt. Sehr tief flehen dagegen in die 

fer Rüdfiht, wie in materieller Cultur überhaupt, die Timmanis: fie 

haben feine Schmiede und kennen fogar faum die Weberei (Laing 

98, 76). | | 

Da es nicht unfere Abfiht ift eine Statiftit der Negervölker zu 

[reiben ,, fo weit fi eine ſolche bis jet herftellen laflen würde, ſon⸗ 

dern nur die Eulturftufe zu charakterifiren auf der fie fiehen, wird 

es genügen darauf hinzumeifen, daß in den größeren nördlichen Reger- 

reichen die Eifeninduftrie im Allgemeinen auf derfelben Höhe oder noch 

etwas höher fteht ale in den jüdlihen Ländern. In Wadai ift ale 

Induftrie gering; das Eifen wird zu Waffen und Adergeräthen ver- 

arbeitet, die Indigo-fFärbereien aber liegen ganz in den Hünden von 

Fremden aus Baghirmi und Bornu (Barth II, 523), indeffen ſol⸗ 

len felbft manche der heidnifchen Neger im Süden von Wadai und 

Darfur vortreffliche Eifenarbeiten liefeen (Mohammed el T.a.277). 

In Agades fand Barth (I, 498) die einfchmiedearbeiten intereffant; 

ihre Metallverzierungen find denen nicht unähnlich, weiche die Spe- 
nier im Binnenlande an ihren Dolchen anzubringen pflegen. 

Die Töpferarbeit der Neger, wo fie überhaupt dergleichen ha⸗ 

ben, 3. B. in Hauffa, ift nicht leicht von befonderer Güte. Gebrannte 
Töpfe hat man, wie erwähnt, auf der Goldküſte; die Bullamer geben 

den ihrigen eine Art von Glaſur um fie wafjerdiht zu machen (Win- 

terbottom 131 ff.). Ebenſo wird über ihre Lederarbeiten nur 

wenig Bortheilhaftes berichtet. Diefe find in Bambarra, wo fonft die 

Induftrie nicht höher fteht als bei anderen Regervöltern, befier ale in 

den Nachbarländern (Raffenel a. I, 406); in Wadai, wo In« 
duftrie und Luxus geringer find als in Darfur, fehlt die Gerberei 

ganz, während fie dem lehteren Lande nicht fremd if (Mohammed 

el T. a. 342, 354, 397). In Agades werden Yie Lederarbeiten, nur 

wit Ausnahme der Sattlerarbeit, ganz von Weibern beforgt (Barth 

1, 497. Die Xederarbeiten von Timbuktu ebend. V, 18). 

Nähen und Weben find bei den Kourankos und in Congo Ger 
q* 
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Ihäft der Männer (Laing 196, Douville I, 160); bei den Man- 

dingos weben die Männer das Baummollenzeug, die Weiber färben 

es (M. Park II, 37). Feinere Webereien als die lebteren liefern die 

Jolofs (Moore 51, Durand II, 61). In der Weberei und Färberei 

übertreffen die Serrafolets ihre Nachbarn (Gray and D. 265), die 

Bullamer find in beiden Handwerfen ebenfo fleißig ale gefhidt (Win- 
terbottom 131), befonders zeichnen ſich aber die in Afchanti gefer- 

tigten Zeuge durch Feinheit, Mannigfaltigkeit und fchöne und halt- 

bare Farben aus; fie werden an einem Webftuhle gemacht der ganz 

dem englifchen gleiht (Bowdich 418, Hutton 328). Anderwärts 

in Africa ift die Vorrichtung deren man fi zum Beben bedient 

häufig unpollflommener: in Loango 3.3. wird nur aus der Hand 

gewebt (Proyart 106), überall aber ift der Webftuhl bedeutend 

fhmäler als bei uns, in Bambarra felten über 9 Eentimeter breit 

(Raffenel a. 1, 406); felbft in Egga am Niger, wo nicht weniger 

als 200 Webitühle befhäftigt find, wird das Zeug, obwohl 50—60 

Yards lang, doch nur 3“ breit; man macht dort weißes, geftreiftes, 

blaues und rothes Zeug und färbt vorzüglich mit Indigo und Cam⸗ 

wood (Schön and C. 173). Beſſere Stoffe als alle ihre Nachbarn 

verfertigen die Eyeos (J. Adams 23), und die Gewebe der Debug 

werden ſowohl in die Rachbarländer als auch nah. Brafilien zur Bes 

Meidung der Sklaven ausgeführt; fie färben fie mit allen Farben, 

blau, weiß, gelb, roth, farmoifin und grün (d’Avezac 68). Auch 

im Innern von Congo follen mannigfaltige fünftlihe und zum Theil 

fehr ſchöne Zeuge gemacht werden (Allg. Hifl. d. R. IV, 717). Die 

berühmten Kärbereien des nördlichen Haufla und namentlich die 

des gemwerbfleißigen Kano, deffen Induftrie und Handel Barth II, 

144 ff. ausführlich befprochen bat, fehlen in der jegigen Hauptſtadt 

(ebend. TI, 400), doch jprehen noch Ledyard et Lucas 207 von 

feinem, mit Indigo vortrefflich gefärbtem Baummollen-Ruffelin und 

Eulico, der in Bornu gewebt werde. Nächftdem werden hauptſächlich 

die Webereien und Färbereien von Logun gerühmt, doc follen die . 

legteren dort nicht fo gut fein ale in Kano (Denham II, 28, Barth 

111, 273). Befonders dauerhaft wird auch in Dahomey gefärbt (Ro- 

bertson 264).* 

8 1. zur Ergänzung des hier über die Handwerke Geſagten den ſpä⸗ 
teren Abſchnitt über die Fulahs. 
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Die Reger von Bambuk leben ganz von dem Ertrage ihrer Gold⸗ 
gruben, welde Geſammteigenthum des Volkes find. Diele beftchen 

nur aus engen ſchlechten Schadhten, die 30—40 Meter tief find (nach . 

Coste 25 hätten fie fogar nur 20— 25° Tiefe) und 10 — 12° im 

Umfang haben. Man fteigt auf Stufen oder ſchlechten Leitern hinein, 
die nicht ſenkrecht, ſondern in geneigter Richtung hinabführen und 

auf Querhoͤlzer geftübt find, welche an den Wänden des Schachtee 

befefligt find. Stürzt die Grube ein. fo fehreibt man dieß der Miß- 

gunft des böfen Geiftes zu, dem Herren des Goldes, der diefes eifer: 
füchtig bewacht und immer neues fchafft. Der Betrieb diefer Werke 
iR ebenfo unvolllommen als der der dortigen Goldwäfchereien (G 01- 

berry I, 268 ff, Raffenel 380 ff, Hecquard 272. Ausführ. 
liches über die Goldwäſchereien und Goldgräbereien am Faleme und 
in Bambuf befonders bei Raffenel.a. I). Die Goldwäfchereien und 

Goldarbeiten von Kordofan ftehen auf einer gleich tiefen Stufe (Ruf: 
fegger H, 2 p. 313), dagegen werden die erfteren in Faſſokl weit 

gefhidter und zwedmäßiger, zum Theil fogar auf recht finnreiche 

Weiſe betrieben (Näheres darüber ebend. 727, 746). 

Handel if eine der Hauptleidenfhaften des Negers und es ift 

unbeftritten, daß er ſich meift als einen zähen, betriebfamen und 

ſchlauen Handeldmann zeigt. Englifche Waaren die in Mombas ab» 
gefekt wurden, ſah man in Mogador wieder (Stokes, Discoveries 

in Australia 1846 I, 34), und man hat ähnliche Beobachtungen öfters 

in Rüdfiht der Oſt- und Weſtküſte von Africa ſüdlich vom Aequator 

gemacht. Es bedarf nur der Erinnerung an Städte wie Timbuktu, 

defien Handelöftraßen nad) allen Richtungen ausgehen, Sanfanding, 

defien großen Markt M. Park (2. R. 290) zuerft beichrieben hat, nebft 

vielen anderen und an den ungeheuern Zufluß von Fremden den 

ihnen der Handel allein zuführt, um die überwiegende Neigung der 

Neger zum Handel in volles Licht zu feßen. In diefem Gewerbe ent: 

wideln fie vor Allem ihre Thätigkeit, ihren ausdauernden, oft uner: 

müdlichen Fleiß. Faſt alle größeren Pläbe haben ihre regelmäßigen 

Märkte, auf der Goldküſte fehlt es felbft den Dörfern nicht an Märk— 
ten; nur in Bondu, Futa und den Mandingoländern des Sambia 

giebt es keine ſolchen, wohl aber in Kautta (Raffenel a. I, 233). 

Es müßte deshalb befonders auffallen daß die Verkehrsmittel melde 
die großen Ströme bieten, von den anwohnenden Völkern meift nur 
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wenig oder gar nicht benußt werden, wenn nicht Der beftändige Kriegs⸗ 

zufland des Landes und der cifrig betriebene Sklavenhandel die nahe: 

liegende Erflärung der Sache Zeigten. Gerade am Niger iſt es, wo 

man die urfprünglichfie Weife des Taufchhandels gefunden hat bie es 

überhaupt giebt: der Verkäufer Iegt feine Waare an einer beftimmten 

Stelle am Boden nieder und zieht ſich zurüd; darauf erfcheint ein 

Anderer und legt neben jene was er für fle geben zu können glaubt 
und zieht ſich dann ebenfalld zurüd um abzuwarten ob fein Angebot 

angenommen und abgeholt wird oder nicht, in welchem leßteren Falle 

er fid) dann entweder entichließt etwas zuzulegen oder das Seinige 

voieder zurüdnimmt (Winterbottom 231). Auf Fernando Bo wird 
eine Linie in den Sand gezogen, auf deren beide Seiten man die 

Tauſchwaaren niederlegt und übrigens dasſelbe Verfahren beobachtet 

(J. Smith 203. Ygl. Itſch. f. Allg. Erdf. IL, 243 not.). 

Bei fo gänzlidiem Mangel an aller Entwidelung kann man fi 

nicht wundern dag die Neger nicht überall diefelbe Bereitwilligkeit 

zeigen Handelöverbindungen anzufnüpfen, welche Laing bei den Mans 

dingog von Kouranto und Sulimana fand; ift doch ſelbſt der Handel 

von Bornu nicht in den Händen der Gingeborenen, fondern faſt aus⸗ 

[hließlich in denen der Mauren (Denham I, 109, U, 140) und der 

von Wadai wird von den fremden Dfehellab geführt (Barth LIT, 
520). In vielen Rändern wird ihm auch noch) dadurch ein Hinderniß 

bereitet DaB die Könige die größten oder felbft die einzigen Handele- 

leute find oder daß einige wenige reiche Leute ihn ganz allein an fi 

reißen. So niedrig feine Entmwidelung aber auch fteht, fo ift doch 

jene primitive Weife des Taufhhandel auch in Africa eine Selten 

beit; in den meiften Negerländern -giebt es ein allgemeines Tauſch- 
mittel, eine Art von Geld, hier und da hat man auf der Guineaküſte 
fhon vor 300 Jahren Maaß und Gewicht, und die Neger im Ger 
brauche derſelben jehr vorfihtig gefunden (Allg. Hift. d. R. I, 258, 
Müller 253, 263). In Timbuktu, über deffen Handel Barth V, 

17 ff. ausführlich gefprodhen hat — Gold und Salz, letzteres gegen 
Daummpollenzeug auagetaufcht, find Hauptartitel — in Timbuktu 
bedient man fich theild hoͤlzerner theilg eiferner Gewichte (Abd Sa- 
Lam 23); auf dem trefflich verforgten Markte von Kankan fand Cail- 
lie (1, 391) bei Mandingos und Zulahs fehr richtige von ihnen felbft 
verfertigte Waagen im Gebrauch, und es fcheint wicht dag, wie 
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Raffenel a. 1, 233 angiebt, dad Gold allein mit der Waage ge- 

prüft wird. 
Am Ausfluffe des Kongo gilt ein Handelsgefhäft erfi dann ala 

unwiderruflich abgefhlofien, wenn Käufer und Verkäufer zufammen 

einen Grashalm oder ein Blatt zerreißen, was dort überhaupt die 

Form feierlicher Berfiherung ifl (Tuckey 82, 107). Bei den Man- 

dingos muß felbft nad gefhebener Bezahlung das Gekaufte wieder 

jurüdgegeben werden, wenn es noch an demfelben Tage gefordert 

wird (Moore 87) 

Die Stelle des Geldes wird in den einzelnen Regerländern durch 

fehr verſchiedene Segenflände vertreten: in Bornu find ed außer dem 
bekannten Muſchelgelde, den Kauris, mund Öfterreihifchen Thalern die 

neuerdings in der Hauptfladt in größerer Zahl umlaufen (Barth IL, 

374), Baummollenzeuge von beftimmter Art und Größe, wis in 

Loango, und Ochſen (Proyart 106; Denham I, 226, II, 86 u. 

fonft); au in Bondu find Streifen von gewebten Zeug die Münz- 

einheit (Raffenel 458); in Logun bufeifenförmige Eifenplatten 

deren wechfelnder Werth vom Sultan beſtimmt wird (Denham UI, 

17). In Wadai, wo bisher Sildergeld unbelannt war, find Kattun- 

Rreifen und bei höheren Beträgen Tuch das allgemeine Tauſchmittel, 

in Baghirmi und weiter weftlich gelten jene ebenfalld (Mohammed 

el T.a. 164, Barth II, 522). In manchen Gegenden von Darfur 

bat faft jeder Ort ein anderes Zaufhmittel (Mohammed el T. 

315 ff.). In Bonny bedient man fi) metallener, meift Eupferner Ringe 

(Köler 139), bei den Pangwes im Innern des Bongo-Landes der 

Eifenbarten die fie verfertigen (Wilson 304). Bom Senegal bis 

nah Cap Mefurado herab wird im Handel ebenfalls nah Barren 

gerechnet, diefe find aber jeht eine ganz imaginäre Münze und ſowohl 

an verſchiedenen Orten als auch, wenn fie in verfchiedenen Artikeln 

bezahlt werden, von verfihiedenem Werthe. Bon den Engländern ift 
in diefen Gegenden Gilbergeld eingeführt worden und felbf Papiers 
geld haben Die Eingeborenen unbedenklih angenommen (Winter- 

bottom 226 f}.). Man wird daraus entnehmen daß es dem Neger, 
wie man auch fonft über ihn urtheilen möge, wenigſtens an Berftand 
für den Handel nicht fehlt. 

Nah feiner weiten Berbreitung zu fchließen, muß der Gebrauch 

der Kauris in Africa fehr alt fein. Eigenthümlich ift er dieſem Erd⸗ 
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theile nicht, denn er hat ſich in früher Zeit bei afiatiſchen Völkern 

gefunden und ift mit ihnen weitwärts gewandert, wahrjcheinlich bie 

nah Ungarn wo die Schlangentöpfchen (cypraea moneta) Pferde: 

ſchmuck geblieben find (Ritter, Erdf. IV, 1155, vgl. au I, 324, 

1039). Im Innern von Africa am Niger werden fie fhon von Ibn 

. Batuta ale das gangbare Geld erwähnt (Journ. As. 4. ser.I, 230); 

außerhalb der Regerländer fommen fie ebenfalls mehrfach vor, werden 

aber dann nur ald Schmud verwendet: fo bei den Hottentotten und 

Kaffern, bei den Hafjanieh-Arabern in Ofl-Africa (Thunberg IL, 72 

a ſonſt, Brehm I, 332). Als Geld find fie im Gebraud in Kaarta, 

Sego und Jenne, nicht aber in Zimbuftu (Raffenel a. I, 233, H, 

209), und von. dort bie nad Bornu hin wo fie, wie. fhon bemerkt, 
ebenfalls noch gelten. An der. Küfte. gehen fie von Cap Palmas bie 

nad) Congo und Benguela (Robertson 68, Monrad 262, Allg. 

Hiſt. d. R. IV, 718, Cavazzi 15), doch follen fie ald currente Münze 
auf der Goldküfte erfi neuerdings gangbar geworden fein, wo fie in 

dem ganzen Küftenftrich bis weſtlich von Annamabu nicht im Handel 

gelten, wie dieß weiter im Innern und namentlid in Dahomey der 

Ball iſt (Norris 392), man bedient fich dort flatt derfelben des Gold⸗ 

ftaubes und hat Silber: und Kupfermüngen (Cruickshank 178). 

Ueber die Länder des Riger-Delta und die unmittelbar nördlich von 

ihnen gelegeuen Gegenden liegen widerfprechende Nachrichten vor: nach 

Schön and Crowther find dort Kaurid das allgemeine Tauſch⸗ 

mittel, nad) den Brüdern Lander (III, 211) gelten fie gar nicht. 

Auf die Handeldwaaren, die VBerhältniffe der Märkte und den Bes 

trieb des Handels näher einzugehen liegt unferem Zwede zu fern, da 

diefe Dinge meift für den Neger felbft fehr wenig charakteriftifch find 
und feine Lebeneverhältniffe nicht weſentlich beftimmen. Anders ver- 

hält es fich dagegen mit der Arbeit die er für Handeldzwede unter- 

nimmt, mit der Art und Weife auf welche er Handel treibt und mit 

den Folgen weldye die Einführung einiger neuen Handelögweige für 

die Geftaltung feines Lebens und. Zreibens zu entwideln anfängt. 

Da wir und indefien Hier nur mit der materiellen Eultur der Neger 

befhäftigen, mag die Beiprehung diefer Segenftände beſſer verfcho- 

ben werben. 

Dap der Waſſerverkehr in den Negerländern meift fehr einge 

fhräntt und unentwidelt ift, hat man oft hervorgehoben, doch dür- 
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fen auch bier die Ausnahmen nicht überſehen werden, deren Zahl nicht 

ganz unbedeutend if. An vielen Orten am Niger finden fih nur 

ſchlechte Kühne zum Ueberſetzen, dagegen wird der Flußverkehr in der 

Gegend von Ienne und Timbuktu als fehr bedeutend gefchildert, und 

es wird verfichert daß im vorigen Jahrh. die Menge der Segelboote 

welche von dort nah Haufla Handel trieben, die Anzahl derjenigen 

übertroffen habe die man zwifchen Nofetta und Cairo zu fehen pflege 

(Append. zu R. Adams 252, Abd Salam 38). Caillie (Il, 214, 
227, 234, 240 ff.) der Damina, Sanfanding und Bamako als die eir 

gentlichen Centralpunkte des Handels diefer Gegenden bezeichnet hat, 

fah dort Firoguen von 12 und 15 bis zu 60 und mehreren Tonnen, 

manche 100° lang und 12 — 14 breit. Sie waren aus gefägten Bret- 

tern gebaut und dieje mit Hanfftriden aneinander befeftigt, Segel und 

Steuer fehlten, man fchiebt fie mit Stangen oder Rudern fort. Zwi⸗ 

fhen Ienne und Timbuktu fieht man bisweilen 60— 80 folcher Fahr: 

jeuge zufammen, ein fo impofanter Anblid daß man in einem euro- 

päifchen Handelshafen zu fein glaubt. Am unteren Niger hat man 

oberhalb Kakundah über 50°, in Rabba zum Xheil über 60’ lange 

Kühne (Laird and Oldf. II, 28, 46), in Benin ebenfo lange und 

10° breite Piroguen (Landolphe I, 317); in Bonny können die 

größten 70—90 (Robertson 307 fagt 200) Menſchen fallen, fie 

find aus einem einzigen Baumftamme gearbeitet, befigen ein vieredi: 

ge8 Segel und Schaufelruder, die nach dem Takte, den man mit 

Stöden auf einem hölzernen Troge ſchlägt, in's Waſſer geftochen wer⸗ 
den (Köler 67). Die Kühne von Fernando Po find hingegen oft fehr 

ſchlecht und die dortigen Neger weder tüchtige Schiffer noch Schwim⸗ 

mer (Lander 265 ff.), wie dieß außer von denen des Riger-Delta’d 

von den Bewohnern des unteren Senegal, von den Papels, von 

denen der Goldküſte und von Loanda verfihert wird (Durand LI, 5, 

1,173, Meredith 57, Omboni 103), vor Allem aber von den 

Krus und Grebos (Fiſchmen) weitlih von Cap Palmas, die gleich 

den Südfeeinfulanern aus dem Umjchlagen ihres Kahnes fih nichts 

machen, fondern ebenfo fiher im Wafler wie auf dem Lande dann Die 

verlorenen Sachen zuſammenſuchen, den Kahn wieder umkehren und 

weiterfabren. Auch im Tauchen find fie fehr gefchidt und bleiben un- 

gefähr 50 Sekunden unter Wafler (Laird and O. 308). Die fie 

verdingen ſich auch die Papels von Baflerel und die Neger von Cabinda 
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fehr Häufig auf europäifhen Handelsfdhiffen un Geld zu erwerben 

(Bertrand-Bocande im Bull. soc. geogr. 1849 II, 340, Proy- 

art 164 f.). Die Grebos bleiben als Seeleute gewöhnlich mehrere, 

ſelbſt 6— 10 Jahre in der Fremde, gehen nach Bonny, Fernando Bo, 

an den Gaboon und bisweilen felbft mit nad England (Leonard 

154, Hecquard 5, Robertson 44); fie zeigen fih verfchloffen 

und halten unter fi feſt zufammen, find aber als unverdraffene aus 

dauernde Arbeiter hochgeſchätzt, deren Redlichkeit gerühmt wird, ob⸗ 

glei fie auf den Geldgewinn fehr bedacht und zu Haufe in ihrem 

Baterlande, wo fie befonders viel auch als Unterhändler dienen, oft 

unehrlich, räuberifh und ?riegerifch find (Köler 56, Holman I], 

191, Bouet-Willaumez 85). Rab Laird and Oldfield I, 

33 ff. wäre ihre Ehrlichkeit überhaupt zmeifelhafter. In Kähnen die 

nur aus hohigearbeiteten Baumfämmen beftehen, fahren fie von 

ihrer Heimath aus bis nah Sierra Leone (Forbes 22). Die Be 

wohner der Biffagos - Infeln, die fih fa nur mit dem Baue von 

Kanoes befhäftigen, find ebenfalls kühne Seeleute (Bull. soc. geogr. 

1846 1, 154 nad) Lopes de Lima). Auch die Neger und Mulat» 

ten der Infel Goree geben fih mit Schifffahrt ab. auf Hübfchen klei⸗ 

nen Goeletten treiben fie Küftenhandel und gehen namentlih nad 
den Cap⸗Verd⸗Inſeln (Laplace, Voy. aut. du monde 1883 I, 18). 

In Ara fand Bosmann (Il, 26) nur Kanoes die bis gu 30° lang 
und 6‘ breit waren, dagegen müflen — nad) dem zu urtheilen was 

Hecquard 11 erzählt — die MPongos am Gaboon im Schiffbau 

ſehr gefhidt fein, und die Gabinda - Neger bauen mit ſchlechtem Werk⸗ 

zeug fo gute Schiffe, dag manche derfelben mit 4— 500 Regern nach 

Brafilien gegangen fein follen (Xadisl. Magyar bei Betermann 

1857 p. 186). Cavazzi 177 erzählt von Kähnen aus Baum- 

fämmen in Congo die eine Länge von 200° erreihten und zu⸗ 

gleich als Schiffbrüde benupt wurden, und Lopez 11 ſpricht von 

Seeſchlachten welche die dortigen Eingeborenen einander geliefert 

hätten. 

Für eine gewifle Regfamteit des Flußverkehrs zeugt es auch daß es 

in Baghirmi, Logun und den umliegenden Ländern befondere Beamte 
giebt die ihn zu beauffichtigen haben und in jedem Dorfe das am Fluſſe 
liegt, einen Agenten befißen (Barth LIT, 321). Ebenfo fand Caillie 

(U, 103 und fonft) bauptfählih in Bambarra am Eingange der 
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Dörfer Zolleinnehmer aufgeftellt welche Kauris oder Kolanüſſe von 

den Reiienden als Abgabe in Empfang nehmen. 

Man wird nad) der vorftehenden Nleberfiht der materiellen Leiſtun⸗ 

gen der Neger nicht erwarten die Iheilung der Arbeit bei ihnen 

befonder® weit getrieben zu finden. Faſt in jedem größeren Dorfe 

ber Maudingog giebt ed Eiſen- und Rederarbeiter ala bejondere Hand⸗ 

werker, während das Nähen, Weben und Kärben von jedem verflan« 

den und nad) Bedarf getrieben wird (M. Park Il, 38). Oft fcheiden 

fih bei ihnen auch noch die Redner und die Sänger ale befontere 

Stände ab (Laing 127). So giebt ea aud bei den Jolofs beſon⸗ 

dere Schmiede, Weber, Schuhmacher. aber dieje Handwerker find: vers 

achtet (Mollien 50), die Hebus haben ihre befonderen Holzarbeiter, 

Schmiede, Lederarbeiter (d’Avezac 77). und ähnliche Einrichtun: 

gen findet man auch fonft häufig. Seltener iſt es dag wie in Ara 
Landbau, Jagd und Fifcherei, aber allerdings auch nur diefe, als 

verfchiedene Gewerbe getrieben und vom Bater auf den Sohn vererbt 

werden (Ifert 187 f.). 

Mehrere Negervölker bieten auffallende Beifpiele von dem Zuſam⸗ 

menhange dar in welchem die Hauptbefchäftigung eines Volles mit 

defien nationalem Charakter fteht. In Widah, wo beide Geſchlechter 

Ach dur; Arbeitſamkeit auszeichnen (Allg. Hiſt. d. R. IV, 310), wird 

vorzugsweiſe Handel und Randbau getrieben, daber ift es im I. 1726 

nur 200 Kriegern von Dahomey gelungen fie zu befiegen und zu ver⸗ 

teeiben, denn fie find nicht tapfer und verfichen ih fchlecht auf den 

Krieg (Bosmann Ill, 173). Die goldgrabenden Bambukis werden 
ebenfo ale durchaus feig geſchildert (Coste 52) wie die Neger von. 

Yarriba , die vorzugsweiſe vom Handel leben, während ihre Nachbarn. 

in Borgu ſtolze und muthige Krieger find (Lander I, 222). Die 

Aſchantis find in dem Grade ein Eroberervolk, daß fie den Handel 

fürchten, weil fie glauben daß er fie verweichlichen und ihren friegeri- 

hen Geiſt abftumpfen würde; aller Handel liegt ihnen fo fer daß 

fie nicht einmal begreifen wie jemand etwas faufen könne dag er nicht 

jeibR braucht (Bowdich 442). Die Serrafolets, welche Saugnier 

264 die civilifirteften von allen Negern nennt, treiben keine Jagd, 

öfters Fiſcherei, meift etwas Landbau (Baumwolle und Judigo) und 

find fehr geſchickte Handwerker, Hauptfächlid) aber beſchäftigen fie fich 
mit dem Handel, der bei ihnen in Galam mit voller Sicherheit hetrie⸗ 
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ben wird; als Händler und Unterhändler wandern fie von Land zu 

Land, Hecquard (262) ifi mit folhen zufammengetroffen die bie 

nah Sierra Leone gingen: ihr Geſchäft hat fie zu Menfchen gemacht 

die fih in ihrem Benehmen durchaus ruhig und leidenfchaftslos zei⸗ 

gen, man fieht fie nicht leicht laufen (Gray and D. 269), und fie 

haben nicht unerhebliche Fortſchritte in intellectueller Bildung gemacht, 

fie können faft alle Iefen und ſchreiben (Mollien 316, Raffenel 

83, 280, 296, Bouet-Willaumez 35). Dasfelbe Motiv hat 

auch die Sufus dahin geführt fi die eben genannten Fertigkeiten an- 

jueignen (Bouet-W. 77). 

2. Der allgemeinfte harakteriftifche Zug der in dem Familien: 
leben der Neger hervortritt, iſt die tiefe focinle Stellung der Frau, wie 

fie vor Allem in der Polygamie fi offen und unverkennbar darftellt. 

Quälen Hunger und äußere Roth den Neger feltener und find daher 
Weiber als disponible Arbeitskräfte in Africa meift ein weniger drin- 

gendes Bebürfniß als in vielen anderen Rändern, fo werden fie um 

fo mehr nur als Gegenftand des finnlihen Genuſſes, ald eine Be 

quemlichkeit des Lebens, ald Luxusartikel betrachtet. Ein jeder Hält 

fih fo viele Weiber als er kaufen kann und mag, und wie der König 

von Afchanti, der immer je fechs feiner Weiber um fi) hat, von den 

830 die erim Ganzen befigt (Riie im Baf. Miff. Mag. 1840 p. 226, 

nit 3333 wie Bowdich 387 angiebt) viele zu verfchenten pflegt, 
fo ift dieß auch anderwärts eine häufige Sitte der Herrfcher. Der 

Arme allein der nicht mehr ale eine Frau kaufen kann, lebt in Mo- 

nogamie in Akra, Loango und font (Monrad 51, Proyart 86). 

Die Banjars (Feluper) im Süden des Gambia haben zwar meiſt nur 
eine Frau, wechfeln diefe aber öfters; die Banjuns dagegen, durch 

die Bortugiefen zu Chriften gemacht, menigftens dem Namen nad, 

follen in wirklicher Monogamie leben (Hecquard 78, Bertrand- 

Bocande im Bull. soc. geogr. 1849 II, 827). 

Reichthum und hohe Seburt allein befreien das Weib von ihrem 

gewöhnlichen Looſe: reiche Mädchen leben in Akra mit wenn fie wollen, 

ohne daß ihre Unbeftändigkeit Anftoß giebt (Monrad 51); die 

Schweſtern ded Königs von Aſchanti wählen ihren Mann beliebig 
und die Sitte will daß diefer bei ihrem Tode ihnen in das andere 
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Leben nachfolgt (Bowdich 388). Die Königin Zinga in Congo 
(um d. 3. 1640) ſoll fih viele Männer gehalten und diefen geftattet 
haben fich zugleich weiter zu verheirathen, jedoch unter der Bedingung 

daß fie die Kinder aus diefen Ehen umbrächten (Allg. Hift. d. R. V, 39). 

Weiber aus fürftlihem Geblüte wählen in Congo und Loango den 
Mann mit dem fie leben wollen und verftoßen ihn wieder nad 

Willkür; ift er ſchon verheirathet, fo muß er ſich ſcheiden laſſen, darf 
feine andere Ehe weiter eingehen und befindet fih überhaupt in der . 
fehr prefären Lage eines Günftlingd (Proyart 90, Degrandpre 
60, Tuckey 140, 366). 

So fehr die Polygamie auf die fittliche Entwidelung der Familie 

auch drüdt, fo ift fie doch bei den Negern nicht Teicht die ganz wider: 

finnige und ordnungslofe Einrichtung die man fich bisweilen vor- 
geftellt hat. Alles Ernftes wird fie z. B. von den Krus als die werth- 
vollſte Grundlage der Geſellſchaft betrachtet und von den Weibern 
ſelbſt entfchieden gebilligt, denn des Anfehen der ganzen Yamilie und 
befonders das der erften Frau wächſt mit den neuen Heirathen die 

der Mann eingeht (Wilson 112). Dasfelbe wird von den M’Bong- 
wes erzählt: das Weib gilt bei ihnen nur ale nüglicher Hausrath, 

der an jeden vermiethbar ift, aber das eitle Streben nach einem gewifs 
fen Glanze und einer hervorragenden Stellung der Familie, das 

Hauptmotin der Bolygamie, läßt auch ihm diefe Einrichtung ald vor- 

trefflich erfcheinen (Mequet inN. Ann. des v. 1847 IV, 391). Um 

die Sache richtig zu beurtheilen muß man vor Allem wiſſen daß die 

Weiber desfelben Mannes nicht einander gleihzuftehen pflegen, fon- 

dern daß gemöhnlich eine von ihnen ein beftimmtes, nicht nah Will- 

für veränderliches Webergewicht über die anderen befikt, wenn auch 

diefes Berhältnig nur ausnahmsmeife fich fo geftaltet, daß fich jene, 

wie dieß von Hauffa behauptet wird (Abd Salam 20), als die ein« 
zige legitime rau und die anderen nur ald Goncubinen bezeichnen 

ließen. Trotz der Bolygamie wird öfters von einem friedlichen und 

freundlichen Yamilienleben bei den Negern erzählt und noch neuer- 

dings hat Barth III, 410 bemerkt: „man weiß in der That in Eu- 

ropa wenig davon wie freundfchaftlich in diefen Ländern Mann und 

Weib miteinander leben, und es war diefer liebenswürdige Zug der 
mich einigermaßen mit meinem Gefährten ausfühnte, gegen den ich 

font fehr eingenommen war.“ Der Schlüffel des Geheimniffes liegt 
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nächſt der großen natürliden Gutmüthigteit des Regers in dem Um⸗ 
jtande, daß eine Frau die Haupffrau, die anderen ihr untergeordnet 

zu fein pflegen. In manchen Ländern ift dieß die vornehmſte, in den 

meiften die welche zuerfl in die Ehe trat: dieß ift der Kal in Bambut, 

Sierrg Leone, Fetu, Dahomey, bei den MPongos (Golberry l, 

234, Winterbottom 195, Müller 179, Omboni 312, Hec- 

quard 8). Sie hat gewiſſe Vorrechte vor den übrigen, gegen die fie 

gewöhnlich eine gebietende Stellung einnimmt, und kann meift nur 

wegen Untreue verftoßen werden (Demanet Il, 53). Bei den Krus 

ißt nur fie mit ihrem Manne (Connelly im Bull. soc. geogr. 1852 

1, 179), bei den Edeeyahs auf Fernando Po ift fie es allein Die der 

Mann dur mehrjährige Arbeit bei ihren Eltern fich verdienen muß 

(Allen and Th. II, 208). Um den Frieden unter den Weibern zu 

erhalten, lebt der Mann in regelmäßiger Abwechſelung mit ihnen, 

mit jeder in ihrer Hütte, behandelt fie gleich, beſchenkt fie nach Ver⸗ 

bältnig und jede giebt ihre Kinder für fi) auf (Des Marchais I, 

106, Coste 50). In Eongo allein ift von zwei oberflen Weibern die 

Mede, einer Hauptfrau und einer Stellvertreterin (Cavazzi 157). 

Die Frau wird einfach gekauft: drei Kühe und ein Schaaf find 

bei den Krus der gewöhnliche Preis; ift fie noch Kind — denn aud 

Kinder werden wegen Mangels an Weibern oder um fi) eine gewiſſe 

Zamilienverbindung bei Zeiten zu fidjern, öfters zur Che gegeben, 
3. B. in Alchanti (Bowdich 405) — fo erhält fie zur Bezeichnung 

als Eigenthum eine Perlenſchnur um den Hale (Wilson 113). Nur 

teiche und vornehme Leute geben der Tochter in Fetu ein Heirathagut 

mit (Müller 175), in der Regel erhält fie keine Mitgift und der 

Mann trägt außer dein Kaufpreife auch die Koften des Hochzeitfeftes. 

Abgefehen von letzterem giebt es nur noch ein Feſt bei welchem es 

das weibliche Gefchlecht ift dem die Feier gilt, das Feſt der Mannbar- 

feit. In Cap Palmas und weſtlich von demfelben, bei den Mandingos 

in Sierra Xeone, bei den Fantis und in Ara werden nämlich die 

mannbar gewordenen Mädchen ſchön aufgepußt und als heirathé⸗ 

fähig in einer Broceffion umbergeführt (Robertson 57, Matthews 

74,J. Adams 7,Cruickshank 248, Zimmermann Vocab. 253). 

Bei den Veis wird für die Knaben wie für die Mädchen um die Puber- 

tätözeit eine große religiöfe Ceremonie veranitaliet, deren Geheimniſſe 

bei Todesftrafe kein Geſchlecht an das andere verrathen darf (Kölle 
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d. 147). Ob fie auch mit der Beſchneidung in Verbindung ſteht, die 

dort an Knaben und Mädchen vollgogen wird (ebend. 209), ift noch 

mermittelt. Eine ſolche wird an beiden Gefchlehtern in vielen Reger- 

ländern Yorgenommen und fällt in Senegambien mit dem erwähnten 

Feſte zuſammen (Raffenela. I, 233); fie findet ftatt bei den Man- 

dingos und Bambarras im 12ten Jahre der Mädchen und im 14ten 

der Knaben (Boilat 417), in Bambuf, bei den Mandingos in der 

Gegend von Sierra Leone und anderwärts, namentlich mo fie Mus 

hammedaner find (Coste 47, Durand I, 316, II, 165, Caillie II, 

46, Raffene! 408), bei den Bagnuns, Caffangues, Balantes, Bia- 

fades (Bertrand-Bocande a.a.D. 350), in Akra (mo ed Zim- 

mermann Voc. 76 indeffen in Ybrede ftelit), bei den Alus und in 

Benin (Hutton 94, R. Clarke 149, Allg. Hiſt. d. R. IV, 453). In 

Hauffa fol fie ganz fehlen (Abd Salam 54). Ebenfo wenigftens in 

früherer Zeit in Fetu und fonft auf der Goldküſte größtentheils ( Mül⸗ 

ler 186). Worin die Dperation welder die Mädchen unterworfen 

werden eigentlich beftehe, ift noch nicht völlig in's Klare gefeßt. In 

DOftafrica findet fih die Beſchneidung beider Geſchlechter ebenfalls, 

insbeiondere in Darfur und manchen Segenden von Kordofan (Mo- 

bammed el T. 217, Ballme 52). In Abyifinien hat Bruce Ill, 

347 von Ereifion der Elitoris gefprohen, Blumenbad aber (m 

Bruce V, 267) dieß zurüdgerwiefen, wogegen Werne a. 201 neuer» 

dings wenigftens für Sennaar, Taka und die umliegenden Länder 

und fhon Boamann IIl, 262 für Benin diefelbe beftimmt behaup- 

tet, Rüppell J, 201 aber angegeben bat daß in ganz Abyſſinien 

und in Maffaua wie in den Städten Arabiens die Mädchen „die Re- 

cifion der Rervenwarze am Pubis“ erlitten, während bei den Habab, 

Ababde, Bilhari und Dongolamwi „die Exciſion“ an ihnen porgenom- 

men werde. Nach dem was Andere über diefe Sitte mittheilen, fcheint 

fie durchgängig in Oſtafrica mit einer Praxis in Verbindung zu ftehen 

welche das weibliche Geſchlecht auf das Tieffle herabmwürdigt, nämlich 

mit der Infibulation, von der ſich indeffen in den meftlihen und mitt- 

leren Negerländern bis jept keine Spur nachweiſen läßt, fo daß wir 

fie wahrſcheinlich für ein von Dften ber vielleicht durch die Araber 

nad Africa eingeführtes Berfahren zu halten haben: Linfchotten 

(bei de Bry II, 48) hat fie ganz fo bei den Völkern von Hinterindien 

gefunden wie fie gegenwärtig in den Rilländern herrſcht und von dort 
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ſcheint fie zu mandpen der muhammedanifitten Malaien übergegangen 

zu fein (Epp in Allg. med. Gentralzeitung 1853 p. 37). Der hervor: 

ftehende Theil der Nymphen (dieß ift das Wefentliche dabei) wird etwas 

befchnitten und dann die Wundränder bis auf eine Kleine Deffnung 

entweder zufammengenäht oder auch ohne Naht zufammengeheilt. 

Diefe Operation die an den Mädchen in einem Alter von 8S— 9 Jah⸗ 
ren ausgeführt zu merden pflegt, ift in den fämmtlichen Rilländern 

von der erften Katarralte an aufwärts in Uebung (Werne b. 25, 

Brun-Rollet 267, Combes II, 9, Cailliaud II, 279, d’Escay- 

rac 192, in Darfur fcheint nur einfaches Vernähen ftattzufinden, 

Brehm I, 169 u. Ztſch. f. Allg. Erdk. VI, 101), foll jedoch nur bei 

den dortigen muhammedanifchen Bölkern vorkommen (N. Ann. des v. 

1845 III, 172) und bier und da den Mädchen unter fi als Ehren- 
ſache gelten (Brun-Rollet 271). Der Zweck derfelben ift il;re Keufch- 

beit fiher zu ftellen bis zur Heirath, vor welcher die entfprechende 

Gegenoperation gemacht wird — ein Erforderniß das oft von der 

Schwiegermutter mit Habſucht gegen den Schwiegerfohn ausgebeutet 

worden ift, fo daß fi ein gefegliches Einfchreiten dagegen neuerdings 

nöthig gezeigt hat. Geht der Mann auf Reifen, fo wird häufig das⸗ 
felbe Berfahren auf's Neue angewendet und er läßt e8 wiederholen fo 
oft es ihm zweckmäßig ſcheint; aud die Sflavenhändler bedienen fi 
desfelben, doch wird verfichert daß der beabfichtigte Zweck dennoch 

bisweilen unerreicht bleibe (Ruffegger II, 1 p. 496). 

Bei folder Entwürdigung des weiblichen Gefchlechtes iſt es nur 

zu glaublih daß Weiber und Kinder in den öſtlichen Negerländern 

unbedingt geringer geachtet werden ald Hausthiere (Brehm I, 185), 

. wenn auch zugleich verfihert wird (d’Escayrac 198) daß der Ein- 

fluß der erfteren in jenen Gegenden oft bedeutend fei. Auf die Keufch- 

heit der Mädchen vor der Ehe wird von den Negern meift gar kein 

Werth gelegt oder nur ein fehr geringer: ihre Ausfchweifungen geben 

feinen Anftoß in Ara, in Congo wo fie ganz ale Handeldwaare an- 

gefehen werden (Bosmann II, 167, T:zuckey 181), bei den Bapels, 

die zwar auf die Treue der Frau ſtreng halten und den Verführer der- 
felben zur Strafe ausplündern, die unverheiratheten jungen Leute 
aber in einem Haufe alle zufamınenwohnen laflen (Bertrand-Bo- 

cande& im Bull. soc. geogr. 1849 II, 848). Bor der Ehe gelten die 
Mädchen ale völlig frei und an manchen Orten foll ſogar ein Mäd- 
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hen das ih fhon fruchtbar gezeigt und-mit ihren Ausfchweifungen 

etwas erworben hat, von den Männern zur Ehe vorgezogen werden 
(Des Marchais I, 103, II, 70, vgl. au DouvilleI, 158). Bon 
den Brames wird behauptet daß fie es felbft ihren eigenen Weibern 
als befonderes Berdienft anrechneten viele Liebhaber zu befigen (Ber- 

trand-Bocande&.a.a.D. 344). In Wadai, wo die Mädchen eben- 

falls ganz ungebunden leben, wie in Darfur, tritt ein feſteres Ver⸗ 

hältniß nur dann ein, wenn einer der Bewerber einen Borzug vor 

den Übrigen erhält, die fih dann freiwillig zurüdzichen (Moham- 

med el T. 213 u. derf. a. 402, 406). Indeſſen muß bemerkt werden 

daß das moraliſche Urtheil über dieſe Dinge nicht überall ſo tief geſun⸗ 

ken iſt: in Benin wie in Dahomey iſt der Verführer eines Mädchens 

genöthigt fie zu heirathen und hat in dem letzteren Lande noch über⸗ 

dieß an deren Eltern Strafe zu zahlen (Landolphell, 50, For- 

bes a. 7); in Loango verbietet die Sitte jungen Mädchen fogar mit 

Männern anders als in Gegenwart ihrer Mutter zu fprechen (Proy- 

art 84). Bei den Edeeyahs auf Fernando Bo wird die Berführung 
eines Mädchens als ein großes Verbrechen geftraft (Allen and Th. 
U, 203). Auf der Goldküſte wird die Verführte von ihren Freundin⸗ 

nen und Nachbarn mit Staub und Koth beworfen, unter Schmähun: 

gen an’d Meer getrieben und bineingeftürgt; nachdem fie ſich aber 

darin gebadet hat, bleibt fie auf ihrer Rückkehr nah Haufe unbeläftigt 
und muß nur Noch von der Priefterin mit Zaubertetten und Papa⸗ 

geienfedern behängt werden, damit die Riederfunft glüdlich ablaufe. 

Der Berführer ift gezwungen fie zu heirathen oder, wenn die Eltern 

des Mädchens darein nicht willigen, die Morgengabe zu zahlen 

(Cruickshank 251, 256). Haben die Eltern der Braut dem 

Schwiegerfohne die Jungfräulichkeit derfelben verfichert und findet er 

fi) darin betrogen, fo find jene verbunden ihm alle Gefchente, den 

Kaufpreis und die Koften des Hochzeitsfeſtes zu erflatten und er hat 

das Recht die Frau zu verfloßen; zeigt fih dagegen feine Klage über 

diefen Punkt als unbegründet, fo muß er für die Berleumdung mit 

einer Geldſtrafe büßen (ebend. 249). Die Tiapys betrachten zwar die 

Keufhheit der Mädchen vor der Ehe nicht als einen Ehrenpuntt, 

geben aber das Weib an ihre Eltern zurüd, wenn fie in diefer Hin- 

fiht ih von ihnen betrogen fahen (Hecquard 165). Die öffent- 

lichen Dirnen freilich, an denen in den Regerländern nicht leicht Man⸗ 

Baig, Anthropologie. 3 Do. 8 



114 Ehen anf Zeit, Verleihen, Bererben der Belber, 

gel ift, Haben hier wie allerwärts eine erceptionelle Stellung: in Das 

homey, wo fie oom Könige felbft gehalten werden und diefem beträcht- 

lihe Summen einbringen, erhalten fie cinen förmlichen Unterricht in 

ihrem Gewerbe (Omboni 312). 

Die Erniedrigung des Weibes, die fi in der Erkaufung desfelben 

und in der daran folgerichtig ſich anſchließenden Polygamie ausipricht, 

giebt fi ferner darin fund daß es bei manchen Völkern bloß auf 

Brobe oder auf eine beflimmte Zeit. genommen, daß es verliehen, ver: 

taufcht, vom Hanne proftituirt und vererbt werden kann. In Corisco⸗ 

Bai darf die Reuperheirathete wieder zurüdgegeben werden an ihre 

Eltern, wenn fie dem Manne nicht gefällt; wird ihm alsdann von 

jenen der Kaufpreis nicht zurüderflatter, fo ift er befugt fie als Skla⸗ 

bin zu veräußern (Owen JI, 326). Das Erftere gilt auch für Congo 

(Cavazzi 159, Allg. Hift. d. R. IV, 719). In Akra werden Ehen 

bisweilen nur auf Zeit gefchloffen (Monrad 5t), und es ift im 

Grunde das Rämliche, wenn bei den Balantes die Frau bei der Ver⸗ 

heirathbung vom Manne einen Schurz erhält und in das Haus ihrer 

Eitern wieder zurüdfehren darf, fobald diefer aufgetragen if (Hec- 

quard 80). Das Berleihen der Weiber an Freunde und Gaſtfreunde 

it ebenfalls häufig, die Proftitution befonders in den Ländern die 

bon Europäern: viel befucht find. Am meiteften jcheint fie in Congo 

zu gehen. Auf der Goldküſte ift es eine alte Praktik, und fie findet ſich 

auch weiter wefllih von Cap Palmas bis zum Scherbro und fonft 

nicht felten (Robertson 52), daß das Weib fih proftituirt im Ein- 

verftändnig mit ihrem Manne, der dann plötzlich erſcheint um für 

begangenen Ehebruch die gefegliche Strafe zu erheben (Bosmann II, 

1493. Ueberhaupt ift die Anficht welche der Neger vom Ehebruch hat, 

harakteriftifh für das eheliche Verhältniß: in manchen Ländern giebt 

jener feinen hinreichenden Scheidungsgrund ab, wogegen ein folcher 

vorliegt, wenn die Frau den Mann fhimpft (Abd Salam 20); Un: 

freue der Frau nämlich gilt gar nicht als ein Angriff auf die Ehre 

des Mannes, fondern erfcheint nur als Antaftung eines feiner Cigen⸗ 

thumsftüde, feines Vermögens, und wird daher gewöhnlich nur mit 

Geld und im Falle der Infolvenz mit Sflaverei gefühnt — fo 3.2. 
auf der Goldküſte (Dupuy 87). Was endlich das Bererben betrifft, 

fo gehen bei den Fantis die Güter des Verflorbenen und mit ihnen 

die Sorge für. die Familie. auf den Schweiterfohn über, nah der 
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gewöhnlichen Erbfolge der Neger, und diefer tritt damit ganz in Die 

Stelle des Verftorbenen ein; anderwärts erbt der Sohn die fämmt- 
lichen Weiber feines Vaters, mit Ausnahme jeiner eigenen Mutter 

und der Mutter feines Vaters, muß fich aber ein Jahr lang ihrer ent- 

bulten (Hutton 89, Des Marchais Il, 168). Aehnlich ift es bei 

den Papels und Bambarras (Bertrand-Bocande im Bull. soc. 

geogr. 1849 II, 340, Raffenel a. I, 391) und um Gap Palmas 

(Robertson 53). Bei den M'Pongos foll es fogar ala eine Pflicht 

der Pietät des Sohnes gelten daß er die hinterlaffenen Weiber jeines 

Vaters heirathe (Hecquard 8). 

Da die Frau durch die Che ganz Eigenthbum, ein Dermögenstheil 

des Mannes wird, ift die Anfiht natürlich dag nur fie, nicht aber der 

Mann ftrafbaren Ehebruc begehen kann. ine merfwürdige Aus: 

nahme von diefer Regel beiteht nur in Groß⸗Baſſam, wo der als un⸗ 

treu befundene Mann feiner Frau eine Buße in Goldftaub zu bezah- 

len bat (Hecquard 44), Macht fich die letztere der Untreue fchuldig, 

jo beftimmt fid) die Strafe meift nach dem zweifachen Gefichtspunkte, 

daß Buße für die Antaftung des Eigenthums gegeben und die Rache 

oder Eiferfucht des Mannes befriedigt werden foll: daher muß der 

Berführer ſich loskaufen oder wird Sklave, auf der Körnerküfte ver- 

fallen beite Theile der Sklaverei (Robertson 52); der Reiche ver- 

langt eine höhere Summe ale der Arme und der Gewalthaber verur- 

theilt namentlich den Infolventen oft zu graufamem Tode. Am Congo 

erleidet trog der font dort herrſchenden Sittenlofigfeit der Ehebrecher 

den Tod (Tuckey 372), bei den Edeeyahs wird Ehebruch mit dem 

Verluſt einer Hand an beiden Theilen geftraft und im alle der Wie 

derhbolung mit Ausftoßung aus dem Stamme (Allen and Th. I, 

203). In Afchanti fchneidet man dem untreuen Weibe die Rafe ab, 

dem fchwaßhaften die Lippen, der Horcherin die Ohren (Bowdich 

405). In Dahomey herrfcht der eigenthümliche Gebrauch daß Ehebruch 

unter gemeinen Leuten einen Taufch der Weiber und nur bei Vorneh—⸗ 

men eine höhere Strafe nach fih zieht (Omboni 311), und in Win- 

nebah muß der Verführer den Kaufpreis des Weibes, gemöhnlich 16 

Dollars, bezahlen und erhält fie dadurch zur Ehe (Duncan I, 77). 

Aehnliches erzählt Douville I, 267 von Congo. Haft allerwärts 

wird Untreue fireng geftraft, obgleich man im Ganzen auf die Keuſch— 

heit der Weiber keinen hohen Werth feßt: es ift oft mehr die Habfurht 
g* 
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und die Rache als die Eiferfucht welche in diefen Fällen den Reger 

zur Verfolgung des Schuldigen treibt. Die Treue der Weiber fleht 

daher bei den meiften Negervölkern nicht hoch und man hat deshalb 

hier und da zu dem Mittel gegriffen die Ehe durch einen Fetiſchmann 

fließen zu Taflen, damit die Furcht vor der Rache des Fetifch bie 

Treue des Weibes ficherer ftelle. Am meiteften geht der Verdacht gegen 

diefe in Loango, wo bei der Niederkunft eines der Weiber des Königs 

ein Dritter einen Reinigungseid darauf trinken muß, daß fie die Treue 
nicht verlegt habe: fällt diefe Probe ungünſtig aus, fo gilt jene des 
Ehebruchs für [huldig (Allg. Hiſt. d. R. IV, 673). Im Sierra Leone 

wird im Berdadhtöfalle der öffentlich beſchworenen Verſicherung von 

Seiten der Frau auf's Wort geglaubt (Winterbottom 177). Bas 

laͤßt fih auch in Hinfiht auf die Treue der Weiber bei der entwidel- 

ten Anfiht von der Ehe überhaupt und mas läßt fi) insbefondere da 

erwarten, wo wie bei den M’PBongmes ein Mifhlingslind das der 

Proſtitution feinen Urfprung verdankt, ohne Weiteres in die eigene 

Familie aufgenommen wird? (Mequet in N. Ann. des v. 1847 IV, 

391). Indeſſen foll doch in manchen Ländern, 3.2. in Bornu, Ehe 

bruch felten vortommen (Denham II, 140 ff.) und bei den Tiapys, 

deren Weiber zwar nur mit einem Schurze bedeckt find welcher auch 

oft abgelegt wird, ganz unbelannt fein (Hecquard 1865): fo wenig 

haben Schaamhaftigkeit und Keufchheit urfprünglich mit der Beklei⸗ 

dung zu thun! 

Auf die Neigung des Mädchens wird bei dem Verkauf derfelben 
an den Mann in der Regel feine Rüdfiht genommen; Eonflicte der: 

felben mit dem Willen der Eltern treten daher bier wie anderwärts 

ein, und wenn eine lang ausgefponnene romantifche Liebe bei den 

Regern allerdings nicht leicht vorkommt, fo giebt es doch auch bei 

ihnen einzelne Beifpiele von großer Beftändigkeit unter den ungün⸗ 

ftigften Berhältniffen und von einer ercentrifchen Aufopferungsfähig- 

keit wie man fie bei der herrfchenden Anficht vom weiblichen Geſchlecht 

kaum für möglich halten follte Cruickshank 254 f. theilt zwei 

Fälle diefer Art mit. Ein Vater verweigert feinem Sohne die Ehe 

mit einem Mädchen das ihm verpfändet iſt und entfchließt fich endlich 
dazu fie felbit zu heirathen. Er quält fein Weib mit Eiferfudt auf 
feinen Sohn den er von ihr bevorzugt glaubt und in Folge davon 
läßt fih Iekterer von feiner Stiefmutter dazu beftimmen ihrem Leben 
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zugleich mit dem feinigen ein Ende zu machen: er erfhießt fie und 
verfucht fich jelbft den Hals adzufchneiden, doch mißlingt ihm dich 

und er flirbt durch den Strang. Ein Anderer erdolcht Weib und Kind 

und bringt zulegt ſich ſelbſt um aus Verzweiflung darüber jene. an 

einem beſtimmten Tage an feinen Gläubiger verpfänden zu müſſen den 

er nicht zu befriedigen vermocdte.* Davis I, 232 erzählt von einem 

Neger, der nad) vergeblichen Verſuchen feine Geliebte aus der Sklave⸗ 

rei loszukaufen fi) entfchloß lieber ſelbſt Sklave zu werden als die 

Trennung von ihr zu ertragen, die ihn aber dennoch fpäter wohl 

ſchwerlich erfpart geblieben ift. 

Bringt es die tiefe Stellung des Weibes mit fih — in Loango 

dürfen fie nur. in fnieender Stellung mit ihren Männern fprechen 
(Proyart 93) — daß fie meift in firenger Unterwürfigkeit gehalten 

werden und far alle harte Arbeit thun müflen, fo if doch die Be. 
handlung die fie von jenen erfahren, meif nicht: hart und unfreund- 
lich; namentlich ſtehen fie in keinem fo ſtlaviſchen Verhältniß zu ihnen 

wie Bei den Mauren (M. Park II, 16, Bossi 477, Raffenel 309). 

Ihre Stellung in Darfur ift eine freiere ald in Aegypten (Cuny im 

Bull. soc. geogr. 1854 II, 116); beſſer als fonft gewöͤhnlich ift, wer» 

den fie in Fernando Po behandelt (Allen and Th. II, 196). In 

den meiften Regerländern nehmen fie indeflen an der Gefellfchaft und 

den Unterhaltungen der Männer keinen Antheil, und können naments 

fi nicht mit ihnen effen. Die MPongwes machen in diefer Hinficht 

eine Ausnahme (Wilson 265). Obgleich dem Manne dienftbar, ha⸗ 

ben fie doch auf der Goldküfte in den höheren Ständen vielen Einfluß 

und werden gut gehalten (Ausland 1856 p. 2021 nad) Peuchga- 

rie), eine wirkliche Autorität aber befigen in Akra nur diejenigen von 

ihnen welche einem Fetiſch geweiht find (Monrad 45). Bei manchen 

Mandingovöllern nehmen fie ſogar an der Regierung Theil und bil- 

den Berfammilungen die in fchwierigen Fällen um Rath gefragt wer- 

den (Hecquard 86), die Bagnuns von Fogni haben einen befon- 

deren weiblichen Gerichtshof (Bertrand-Bocande a. a. D. 333). 

Dieß hindert jedoch nicht daß mwiderfpänftige und zänkifche Weiber 

durch den Mombo -jombo (Mama, Thiombo bei Boilat 457, Kung- 

corong bei Gray and D. 56 u. daf. die Abbildung), einen verkleidet 

” Ein Beiſpiel von —— Wiebe bei den Zulu⸗Kaffern findet fi 
mitgetbeilt im Ausland 185 Ä 
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umgehenden Büttel, gehörig abgeftraft werden (Moore 82, M. Park 

1, 59). Diefe Sitte, die von einer geheimen Sefellichaft aufrecht erhal- 

ten wird, ift hanptfächlich bei den Mandingos in Uebung, findet ſich 

aber in derfelben Weife auch auf der Inſel Goree und in Alt-Calabar 

(Laplace, Voy. aut. du m. I, 19, Robertson 316). Es ift der- 

feibe Büttel der auch das Amt hat Mädchen und Knaben während der 

40 Tage nad) der Beichneidung auseinander zu treiben (Coste 49). 

Eine ähnliche Beftimmung hat das Bundu-Gericht bei den Bullamern, 

das durch fein inquifitorifches Verfahren wahre und. falfche Geftänd- 
niffe von den bei ihm angellagten Weibern erpreßt (Winterbottom 

185). Oberhalb Rabba giebt ed auf der Infel Batafchin ein beſon⸗ 

deres Strafhaus für ungehorfame Weiber (Lander II, 212). 

Obfehon felbft Eigenthum des Mannes, kaun die Frau dod; ihrer- 

feits Eigenthum haben und erwerben über das dem Manne meift feine 

Verfügung zufteht. Erhält fie eine Mitgift oder Ausfteuer von ihren 

Eltern, fo gebört ihr diefe in der Regel ausfchließlih zu. Was fie in 

Bambut in den Goldmwäfchereien erwirbt, ift dem Anfpruche des Man⸗ 

nes entzogen (Golberry I, 235). In 2oango befteht, wie Proyart 

95 ausdrücklich bemerkt, feine Gütergemeinfchaft unter Cheleuten. 

So ift auch auf der Goldküfte dag Eigentbum von Mann und Frau 

volftändig getrennt. Die höchſt lehrreichen und eigenthümlichen Rechts» 

verhältniffe welche hier die familie beherrichen,, werden von Cruick- 

shank 144, 147, 249 ff., 278 folgendermaßen dargeftellt. 

Reben der Ehe durch Kauf der Frau giebt es eine zweite Art, bei 
weicher die Frau mit ihren künftigen Kindern ihrer elterlichen Familie 

angehörig bleibt. Der Mann zahlt alddann eine Morgengabe an die 

Familie der Frau, die als eine Schuld an den Mann betrachtet wird 

und nicht bloß im Scheidungsfalle, fondern fogar beim Tode der 

Frau an ihn zurüdgezahlt werden muß, wenn die Yamilie derfeiben 

der Geftorbenen feine andere Frau fubfituirt, auf welcher aladann 

jene Schuld haftet. Stirbt der Mann, fo geht die Fran nicht an ihre 

Familie zurüd, fondern auf den Erben über. Kommt die Frau oder 

deren Familie in Roth, brauchen fie Geld zu Prozeſſen, Opfern, Leis 

henfeiern u. dergl., fo wird fie oft Schuldnerin ihres Mannes und 

geräth mit ihren Kindern — denn diefe find urfprünglich ihr Eigen- 

thum — nicht felten allmählich bei ihm in Sklaverei. Um ſelbſt ein 
Darlehen zu erpalten ift das Haupt der Familie befugt Weiber und 
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Kinder einem Andern zu verpfänden, deffen Leibeigene fie Dadurch wer- 

den bie zur Rückzahlung der Schuld nebſt den Zinfen, melde jährlich 
50%, betragen;” die Dienfte der Berpfändeten werden nicht ange 

fhlagen. Der Schuldner wird natürlich durch dieſes Syſtem, deffen 

Wirkungen fhlimmer find als die der Sklaverei ſelbſt, meiftens ruinirt 

und geht mit den Seinigen in die Sflaverei bei feinem Gläubiger 

über. Einzelne Kamilienhäupter gelangen dadurch zu einer immer 

wachfenden Macht, der oft eine Humgersnoth und des Schutzbedürf⸗ 

niß der Unbemittelten und Schwachen noch einen weiteren mächtigen 

Borfhub leiſtet. Das Kamilienhaupt hat das unbeſtrittene Recht 

ſelbſt Blutsverwandte wie Sflaven zu verlaufen, wenn es das In⸗ 

terefie der Familie erfordert, und ift in der Ausübung desfelben nur 

befhräntt durch den Widerfiand der Familie ſelbſt: die Familienglie⸗ 

der find alfa ihm gegenüber eigentlich geborene Sflaven und hierin 

beftieht das Wefen der urfprünglichen patriarchaliſchen Familienver⸗ 

faffung. Innerhalb der Familie genießen die Einzelnen große Kreis 

beit, aber fie ftehen bei allgimeinen Bebrängnifien ganz zur Derfügung 

und bieten ſich oft felbft zum Verkauf oder zur Berpfändung dar. 

Bernachlaͤſſigung oder rohe Behandlung geben der Frau das Recht 

den Bann zu verfaffen ohne Zurüderflattung der von ihm gezahlten 

Morgengabe; trennt fie fih von ihm ohne ſolchen Grund, fo muß fie 

ihm alle Geſchenke zurüugeben die fie von ihm erhalten hat. Für jedes 

Kind das fie geboren hat, zahlt fie dem Manne, wenn fie es bei der 

Scheidung mit ih nimmt, 4 Adies (22 sh. 6 d.). Bisweilen ver: 

gleicht Re fih fo mit ihm, dag fie ihm die Knaben ganz überläßt; 

wenn aber die Schulden der Frau an ihren Mann mehr betragen als 

die Kinder und deren Dienſte werth find, fo werden Diefe an ihren 

eigenen Bater verpfändet oder fie werden defien Sklaven. Erfolgt die 

Scheidung wegen Ehebruches, fo erhält der Berführer, wenn er die 

Schulden der Frau ſämmtlich bezahlt, diefe zum Weibe, im Falle er 

. felbft will, und fie wird von da an feine Schuldnerin. — Es wird 

nicht nöthig fein den Blick noch befonders auf die feinen Berechnungen 

der fchnödeften Geldgier und die mit fhmählicher Sonfequenz durch 

geführte Ausbeutung der ſchwachen und hülflofen nächſten Angehöri- 

gen zu lenken, die in diefen Einrichtungen zu Zage treten, aber die 

In In Agont —— ein Zinafuß von 331%, für 40 Tage (Hut- 
ton 318, Bowdich 
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andere Frage, die jetzt wohl keine Frage mehr iſt, wollen wir ſtellen, 

naͤmlich die, ob ſich Menſchen die ein ſolches Syſtem erdacht haben, 

bedeutende Fähigkeiten des Verſtandes abſprechen laſſen. 

Da die Frau dem Manne als ihrem Herrn und Eigenthümer un» 
terworfen ift, hängt die Scheidung der Ehe meift nicht von der Will 
für der erfteren ab, obwohl fie meiſt in der ded Mannes liegt. Bei 

den Mandingos fteht der ungerecht behandelten Frau eine Klage beim 

Häuptling gegen ihren Mann zu (M. Park II, 17). In Soulimana 

kann fe die Ehe auflöfen durch Rüdgabe des Werthes der an ihre 

Eltern gemachten Geſchenke, wie dieß auch auderwärts häufig Sitte 

it (Laing 846, Raffenel 309). Wenn bei den Mandingos der 
Frau die Milch ausbleibt, ift fie der Untreue verdächtig und es gilt 

dieß als ein hinreichender Scheidungsgrund, indefien fuchen ihre El⸗ 

tern möglihft zu verhindern daß es wirklich zur Trennung der Ehe 

fommt, weil in diefem Kalle das an fie bezahlte Kaufgeld der gefchier 

denen Frau ſelbſt ale Eigenthum zufällt (Hecquard 123). Bei den 

Felups von Fogni verläßt die Fran ihren Mann fobald und fo oft 

fie will (ebend. 87), während fon meift nur der Mann das Recht 

bat fie zu verftoßen oder zu verlaffen. Bei den Krus muß die Familie 

der Frau, wenn diefe ihrem Manne fortläuft, die Doppelte Kauffumme 
erlegen (Wilson 114). In Aſchanti fteht zwar, wieaud in Bornu unter 

gewiſſen Verhältniſſen (Denham UI, 152) der grau die Scheidung frei, 

aber fie darf fih dann nicht auf's Reue verheirathen (Bowdich 364). 

Der bei den Negern fo jehr verbreitete Glaube an Zauberei bringt 

es mit ſich daß der Tod des einen der Ehegatten nicht immer ohne 

Gefahr für den Überlebenden Theil ift: bei den Krus fleht der Mann 

immer im Berdachte der Schuld, wenn eines feiner Weiber flirbt (Wil- 

son 115), und in Congo muß fich der überlebende von dem Berdachte 

des Mordes reinigen (Allg. Hiſt. d. R. IV, 724). Laird and Old- 

field Il, 278 erzählen daß von den 60 Weibern eines Königsjohnes, 

der geftorben.war, einft 31 durch das Gift umkamen das fie tranken 

um fi) von dem auf fie gefallenen Verdachte des Mordes zu reinigen. 
Noch ift als eine fehr allgemeine Negerfitte zu erwähnen daß wäh- 

rend der Schwangerſchaft und in der ganzen Zeit des Säugens, Die 

oft 3— 4 Jahre.dauert,* der gejchlechtliche Umgang zwiſchen Mann 

* Man muß diefen Punkt bei Beurtbellung der Polygamie wohl im Auge 
behalten. Ruffenel a. I, 403 giebt an daß das Säugen nur dann fp fange 
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und Frau aufhört. Bei den Mandingos foll dies aus Rüdfiht auf 
die Gefundheit des Säuglingd gefchehen, die dadurch leide (Moore 

94), doch fcheint die Sache vielmehr auf einem noch unermittelten 

abergläubifhen Grunde von anderer Art zu beruhen, da 5.2. in 

Borgu die Uebertretung jener Borfchrift an der Frau damit geftraft 
wird, daß man fie in die Sklaverei verfauft, eine Strafe die man 

ficherlich nicht in Anwendung bringen würde, wenn man nur das 
Leben des Kindes dadurch gefährdet glaubte, das ja nach der Anficht 
der Neger ganz der Mutter gehört. Iene Sitte ſelbſt herrſcht außer bei 
den Mandingos bei den Völkern am unteren Runez, in Groß⸗Baſſam, 

In Dahomey, Benin und anderwärts (Matthews 101, Hecquurd 

128,39, Caillie 1, 235, Dalzel, Landolphe II, 51, W.Smith 

233 u. fonft). Für die Zeit der monatlichen Reinigung gilt diefelbe 

Enthaltfamkeit ald Regel; die Weiber leben während derfelben meiſt 

fern. von den Männern und man hat daher für fie an manchen Orten 

der Goldküſte zu diefem Zwecke ein befonderes Haus eingerichtet das 

fie bewohnen (Allg. Hiſt. d. R. III, 463). 

‚Keine Kinder zu haben gehört dem Reger zu dem größten Unglüd 

das ihn treffen fann. Für die Frau gilt Unfruchtbarkeit meift als 

Schande und in manden Ländern ale Beweis früherer grober Aus- 

fhweifungen. Die finderlofe Frau behandelt daher auf der Goldküſte 

die Kinder welche ihre Sklavinnen ihrem Manne geboren haben ganz 

als die ihrigen (Cruickshank 249). In Angola ijt die Unfrucht: 

bare dem allgemeinen Spotte preiögegeben und fie empfindet dieß bis⸗ 

weilen fo tief, daß fie deshalb zum Selbfimord greift (Livingstone 

1I, 59). Die Kinder werden meift zärtlich geliebt und oft allzu nad) 

fihtig behandelt, man fchlägt fie nicht leicht (Ifert 197). Indeſſen 

giebt es hiervon aud Ausnahmen: da Bater und Mutter abfolute 

Gewalt über ihre Kinder befiken ,* erhalten diefe von ihnen in Sene⸗ 

gambien, felbft die ſchon ganz erwachlenen, bisweilen furdhtbare 

danere, wenn keine neue Schwangerfchaft eintrete. Er fcheint demnach von 
der oben erwähnten Sitte entwerer nichts gewußt oder (mas wahrfcheinlicher 
if) fie in Senegambien nicht vorgefunden zu haben. 

” Eine Ausnahme hiervon, die wegen -ihrer Eeltenheit einer weiteren 
8 tigung bedarf, wäre ed dag am Gaboon der Sohn ald muthmaßlicher 
Erbe feinem Bater wegen ungerechter Tödtung eines Sklaven oder fonftiger 
Berjehleuderung des Bermögens einen Prozeß machen und ihn zum Schaden⸗ 
erfag zwingen Tönne (Bowdich 556). 
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Schläge, wenn fie gegen den Willen der Eltern handeln, und fie laf- 
fen fich Dieß dann vollkommen geduldig gefallen (Raffenela.I, 459). 

Daß von den Regerfllanen in Weftindien die Kinder oft hart behan⸗ 

delt werden und ſchwere Prügel befommen, kann nit wundern (Day 

II, 110), doch felbft noch im Sklavenſtande zeigen die Neger dic Xiebe 

und Anhänglichkeit an ihre Berwandten und Freunde, welche fat 

überall unter ihren befleren Charakterzügen hervorzuheben ift. und 

das Alter findet Achtung und Pflege von Seiten der Jugend (Kofter, 

R. in Prafil. 1817 p. 609, Dallas 91). 

Die Pietät der Kinder gegen ihre Eltern ıfi oft gerühmt worden. 

Den Befehlen des Baters gehorchen fie pünktlich und gewiſſenhaft 

(Caillie II, 48) und Schmahungen gegen ihre Eltern beleidigen fie 

tiefer als felb Schläge, namentlich iſt es für fie die empfindlichfte 

Kränfung wenn von ihrer Mutter unehrerbietig geredet wird, was fie 

„der Mutter fluchen“ nennen. So wird mwenigftene von den Man⸗ 

dingos und Fantis erzählt (M. Park I, 71. Winterbottom 273, 

Robertson 165), bei denen überhaupt das Alter bocdhgehalten und - 

forgfältig gepflegt wird (Laing 131, Bosmannll, 175). Ebenfo 

herrſcht bei den Krus große Liebe zu den Kindern und Gefchwiftern, 
als befonders tief und innig wird aber das Verhältniß gefchildert im 

weichem der Sohn zu feiner Mutter fteht: er denkt an fie (heißt es bei 

Wilson 116) beim Erwachen, ihr vertraut er feine Geheimniffe, nur 

nad ihr fragt er in Krankheit. In Dahomen freilich werden alle Fa⸗ 

milienbande zerbrochen um politifher Zwecke willen: der Herrſcher 

reißt Alles an fih, nur non ihm fol Alles abhängig, nur an ihn 

Alles gefeflelt fein; auch Die Kinder die in feinem Lande geboren wer⸗ 

den, find fein Eigenthum, er läßt fie von den Müttern hinwegnehmen 

‚und in entfernte Dörfer austheilen (Norris a. 158). Viele Beifpiele 

von großer Kamilienliebe und Anhänglichkeit, die Wärme der Gefühle 

und die rührende Freude des Wiederfehnd lange getrennt gemefener 

Berwandten hat Mrs. Tucker aus eigener Anſchauung lebendig 

gefhildert. An manchen Orten, 3.3. in Benin, dauert die Bereh- 

tung die man den Eltern erweift jelbft noch lange Zeit nach ihrem 

Tode fort: mit großem Aufwand an Speiſen und Gefchenten 
wird ihnen alljährlih eine Zodtenfeier veranftaltet (Bosmann 

Ul, 284). Nur von einigen ganz rohen oder tief geſunkenen Böl- 

fern, wie von dem abgefeimten Handelsvolle von Bonny, hören 
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wir daß fle'ihren alten gebrehlihen Leuten keine Pflege angedeihen 

laſſen (Köler 121). 

Das nabe und innige Berhältniß in welchem die Kinder zur Mutter 

ju fliehen pflegen, wurzelt bei den Negern außer der natürlichen Ans 

bänglichkeit auch in der rechtlichen Einrichtung daß das Kind in Rück⸗ 

fiht feines Standes der Mutter, nicht dem Bater zu folgen pflegt: 

die Kinder find Freie oder Sklaven, gehören dem fürftlichen Gefchlechte, 

dem Adel oder dem gemeinen Volke an, je nachdem dieß mit der Mutter 
der Fall ift; fo bei den Mandingos und in Akra wie in Loango und 

Congo (Hecquard 86, Bosmann II, 139, Proyart 128, De- 

grandpre 59). Die folidarifche Haftbarkeit der ganzen Kamilie, 

namentlich für die Schulden, öfters auch für Verbrechen einzelner Fa⸗ 

milienglieder, die gewöhnlich ftattfindet (4. B. auf der Goldküſte und 

in Sierra Leone, Bosmann Il, 108, 156, Monrad 87, Winter- 

bottom 178), kann ebenfalle nur dazu dienen, die Bamilienbande 
noch enger und fefter zu knüpfen: auf die Hulfe von Seiten feiner 

Bermandten (bemerft Hecquard 48) fann jeder in Groß⸗Baſſam 

mit Sicherheit rechnen. 

Die Kinder werden in Sierra Leone nur nach der Mutter genannt 

(Winterbottom 201). Auf der Goldküſte erhalten fie am gewöhn⸗ 

lihften von den Wochentagen an denen fie geboren find ihre Namen, 

bie fie fpäter dur Thaten fid, ihre Ehrennamen felbft erwerben 

(Cruickshank 252, Hutton 94). Bei den Bambarras beſteht 

die Ceremonie der Ramengebung nur darin, daß der Griot (Sänger, 

Improvifator) den Namen den das Kind führen fol, ihm dreimal zu- 

fhreit, wahrfheinlih damit es ihn merke und darauf hören lerne 

(Raffenela. 1, 403). Bon eigentlicher Erziehung ift natürlich bei 

den Regervöltern nicht viel zu fagen, doch wird verfichert daß die 

Kinder der Mandingos von ihren Müttern zur Wahrhaftigkeit ange 

halten, daß den Mädchen Baummolle fpinnen und andere häusliche 
Arbeiten gelehrt, die Knaben zur Yeldarbeit angeleitet werden u. |. f. 

(Park Il, 10 fj., dem jedoh Wilson 78 in der zuerft angeführten 

Sinfiht widerſpricht). Auf der Goldfüfte begleiten die Kinder ihre 

Eltern bei allen Gefchäften und lernen dadurch ſchon fehr früh die 

Sprache, das Benehmen und die Handlungsweiſe der Erwachſenen 

(Cruickshank 258). DieKrus pflegen ihre Kınder durch Geſpenſter⸗ 

geihichten und mancherlei Aberglauben im Zaum zu halten und fizafen 
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an ihnen Ungehorfam und Unbändigkett dadurch, daß fie ihnen Pfeffer 
in die Augen einreiben oder fie mit Pfeffer räuchern (Wilson 118). 

Nur zwei ſchwer wiegende Vorwürfe die fich dem Neger in Rüd- 

fiht der Behandlung feiner Kinder machen laflen, find zugleich von 

der Art, daß fie Zweifel darüber erregen müſſen ob er zu ihnen wirklich 

eine tiefere Zuneigung befißt. Der eine bezieht ih auf den Gebrauch 

dag mißgeftaltete Kınder und Zwillinge bei mehreren Völkern umge⸗ 

bracht werden. Den erfteren gefchieht dieß in Alta (Monrad 282). 

In Bonny und in einem Dorfe von Benin, wo ſonſt Zwillingsge- 
burten vielmehr als ein erfreuliches Ereigniß gelten, werden Zwillings- 

finder mit ihrer Mutter geopfert, bei den Ibus werden fie ausgefegt, 

die Mutter aber aus der Gefellfhaft ausgeftoßen, fie muß abgefondert 

leben um fi zu purificiren durch ein Verfahren bei dem fie viel zu 

leiden hat (Köler 102, Bosmenn III, 262, Allenand Th. I, 248, 

Schön and C. 49); außerdem follen in Bonny aud alle Kinder ges 

tödtet werden die nach dem Aten noch zur Melt kommen und die Mutter 

fol in die Berbannung gehen (J. Smith 47). Aehnliche Sitten finden 

fi) aud) bei anderen Racen mehrfach, bei denen kein Zweifel ift daß 

fie auf einem bejonderen Aberglauben beruhen. Die Indianer am 

Drinoco 3. B. pflegen eines von Zwillingslindern umzubringen, weil 

fie folche Geburten als eine Thierähnlichkeit verabfheuen — „wir 

find feine Hündinnen die einen Haufen von Jungen zur Welt bringen, 

fagen die Weiber — und überdieß in ihnen ein Zeihen von Untreue 

der Frau fehen (Gilii, Nachr. vom Lande Guiana 1785 p. 358). 

Solcher oder ähnlicher Aberglaube, der ohne Zweifel auch bei den 

Negern im Spiele it, nimmt den größten Theil des moralifchen Fledene 

hinweg den jene Sitte auf fie zu werfen fcheint. 

Der zweite nicht minder bedeutende Vorwurf befteht darin, daß 
fie Häufig ihre Kinder und Anverwandten in die Sklaverei verfaufen 

-follen. Begründet ift diefe Anklage allerdings, aber es fehlt nicht an 
Umjtänden welche auch in diefem Falle den moralifchen Abfcheu nöthi- 

gen vielmehr dem Mitleiden Pla zu machen, denn es iſt der Verkehr 

mit den Weißen, es ift ihr Sflavenhandel und ihr Branntwein geweſen 
der die Neger hauptfädhli dahin gebracht hat. Man weiß in Europa 

nicht oder will es nicht wiffen welches tiefe Elend manche diefer Bölker 
drückt und wie weit ein. Boll dadurch finten kann und muß; man 

ſchreibt lieber die Verjunkenheit dem Raçencharakter ale befondere 
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Eigenthämlichkeit zu und wirft damit bequem die Schuld derfelben 
bon dem Menfchen auf die Ratur. 

Anders als der eingeborene Rordamericaner giebt der Neger feine 

eigene Freiheit Bin um das Xeben zu retten: fo verkauft er in Hungers⸗ 

noth auch die Kinder um feinet- oder ihretwillen, ebenfo feine Weiber 

oder Gefchwifter (Bosmann IH, 110, Ifert 197, Winterbot- 

tom 169, Park II, 57), und es darf behauptet werden daß er darum 

nicht ſchlechter it als andere Menſchen, denn ed kommen auf der an- 

deren Seite auch Beifpiele von großen Anftrengungen und Opfern 

vor die gebracht wurden wo fi die Möglichkeit zeigte ein Kind aus 

der Sklaverei zurüdgulaufen, aber diefe Möglichkeit tritt felten ein. 

Benn bei den Timmanis Mütter ihre Kinder zum Berlauf angeboten 

haben und dieß bei den Beis ald gewöhnlich bezeichnet wird (Laing 

102, Forbes 62), fo find dieß eben die Länder weldhe durch den 

Sklavenhandel nah der Küfte feit Jahrhunderten aufs Aeußerfte demo» 

ralifirt worden find. Römer (22, 123) der diefen Zufammenhang 

der Sache jehr richtig hervorhebt, hat ausdrüdlich Darauf bingewiefen 

daß bei den übrigens fo tief gefuntenen Fantis dergleichen nicht vor⸗ 

tomme. Es ſcheint unrichtig daß, wie W. Smith 202 angiebt, in 

Widah Knaben häufig von ihren Vätern verkauft würden, und die 

Erzählung Duncan’s (I, 80, II, 91, 119) daß diefer Handel im 

Innern ganz gewöhnlich fei und die Kinder der Hausſtlaven dort auf 
ben Märkten verlauft würden wie bei uns das Rindvieh, während 

an der Küfte nur die englifchen Gefehe dieß verhinderten, kann zu 

feiner ohnehin ſchon bezweifelten Wahrbeitsliebe eben kein großes Zu- 

trauen erweden. Allerdings giebt ed Drte mo der Stärfere den 

Shwächeren nicht felten verkauft ohne Rüdfiht auf Freundfchaft und 

Berwandtichaft, aber dieß find nur folche Gegenden, wo insbefondere 

die Habfucht des Negers durch Lehre und Beifpiel des Europäers geftei« 

gert, wo er durch den Verkehr mit den Weißen fo recht in den Schlamm 

des Lafters hineingegogen worden ift, in älterer Zeit namentlih am 
unteren Senegal und in Congo (Le Maire 82, Cavazsi 82); 

und eben nur die Wirkung des böfen Beifpield auf rohe Menfchen 

beweift es und weiter nichts, wenn ein Reger zu Bouet-Willaumez 

(192) mit einem entfeglichen Scherze fagte: „Du mußt ale Seemann 

wiſſen daß die größeren Fifche die Meinen frefien, und wie der große 

Gott gewollt hat daß es unter dem Wafler fei, fo hat er eö auch auf 
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dem Lande gewollt.” Dahin gehört ferner daß auf den Biffagos- 

Infeln für Branntwein Alles feil ift, Kinder, Eltern und Geſchwiſter 

(Durand I, 177); doch bemerkt Bertrand-Bocande (Bull. soc. 

geogr. 1849 II, 81) über die dortigen Papels und die Neger die er 

felbft kennen lernte überhaupt, daß fie, weit entfernt ihre eigenen Kins 

der zu verkaufen, vielmehr fogar die durch Ehebruch erzeugten in ihre 

Familie aufnehmen. Tiefer im Innern verſchwinden ſolche Greuel 

defto fiherer, je weiter man fih aus dem Kreife entfernt der von dem 

Einftuffe der Weißen beherrfht wird. Wo freilih Elend und Roth 

die Menfhen dazu treiben bismeilen fih felbft ald Sflaven zu ver⸗ 

faufen um nur das Reben zu friften, wie in Delagoa-Bai (Owen II, 

218), da verhandeln fie natürlich auch ihre Kinder. In den Bergen 

von Wadai, erzählt der zweifelhafte Zain el Abidin 76, 92, giebt 

es Neger die mit Freuden fich und ihre Kinder verfaufen, aber es wird 

binzugefügt daß die nur in Kolge der Borftellungen von vorgefpies 

geltem Glücke gefhieht die man ihnen beizubringen weiß. In den von 

den Türken beherrfchten Negerländern in Oftafrica endlich geben Eltern 

oft die eigenen Kinder hin ftatt des Geldes, um bei Eintreibung der 

Steuern die fie nicht bezahlen fünnen, nicht zu Tode geprügelt zu 

werden (Hanjal 140). Das Lebendigbegraben alter gebrechlicher 

Leute forımi in Kordofan und Faſſokl vor (Hanfal, 1fte Fortf. 

128). Endlich darf hier nicht unerwähnt. bleiben daß felbft Weiße, 

in früherer Zeit in Congo (Allg. Hiſt. d. R.V, 25), in neuerer Zeit 

in den Bereinigten Staaten, bisweilen ihre eigenen Kinder (Mulatten) 

in die Sklaverei verkauft haben — und man wirft dieß den Negern 

vor und fieht darin einen Beweis unverbefferliher Rohheit! 

3. Die politifche Verfaſſung der Negervölker hat man häufig 

im Allgemeinen als abfolut monarchiſch bezeichnet, die läßt fich jedoch 

nur von berhältnigmäßig wenigen behaupten, fo richtig es auch ift 

daß bei weiten die meiften von ihnen völlig defpotifch regiert werden, 

denn nur in wenigen Negerländern ift die Gewalt des Herrfchers 

geſetzlich vollkommen unbefhräntt, aber wo fie dieß auch nit ift, 

weiß viefer ſich doch oft factifch eine Macht zu verſchaffen vor der ſich 

Alles beugen muß, da die Zuftände meift zu ungeordnet und alle 

Staatöfräfte zu wenig entwidelt und organifirt find, ale daß ein 
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dauernder und erfolgreicher Widerftand gegen Uebergriffe und Miß- 

brauch der Gewalt von irgend einer Seite her auch nur möglid wäre. 

Jene Eoncentration der Macht ift aber gewöhnlich felbft nur von 

furzer Dauer und ihr Beſitz unficher genug, da fie von der Berfönlid- 

keit des Herrfchers ſelbſt und nächftdem hauptſächlich von feinem Reich» 

thum abzuhängen pflegt. Weiß ein anderes Glied der Herrſcher⸗ 

familie, der Statthalter .einer Provinz oder ein tapferer Krieger fi 

durch Geld, Intriguen oder glänzende Thaten zu Ruhm und Anfehn 

emporzufchwingen, fo hat der Herrſcher in der Regel zu fürchten nicht 

bloß daß er verduntelt, fondern auch daß er ganz befeitigt werde. 

Aus diefen Berhältniffen erflärt fich die feit alter Zeit in den Neger⸗ 

ändern herrfchende Sitte daß die Sultane die Kinder der von ihnen 

abhängigen Könige, wie Geißeln, an ihren Hof nehmen und ihnen 

Hofämter verleihen (Ahmed Baba, Ztfh. d.d.morg. Geſ. XI, 524); 

ebenfo die in Wadai noch jegt übliche Grauſamkeit daß die jüngeren 

Brüder des Herrfchers geblendet werden um fie ungefährlich zu machen. 

Bei den meiften Negervölkern zeigen die politifhen Einrihtungen 

in mancher Hinfiht einen patriarchalifchen Charakter, vorzüglich info« 

fern als die Herrfcherfamilie zum Volke in einem ähnlichen Verhältnig 

fteht wie das Bamilienhaupt zu den Yamiliengliedern. Nicht unpaf- 

fend fagt Raffenela. II, 236 daß dem patriarhalifhem Princip 

gemäß von den Negern nur das Alter geehrt werde; wenn er daran 

freifich weiter den Sat knüpft daß die Herrfcherfamilie eines jeden 

Stammes immer diejenige fei welche dem Stamme felbft feinen Urfprung 

gegeben habe, fo kann dieß nur den Werth einer Bermuthung in An- 

fpruch nehmen die fich keineswegs allgemein zu beftätigen ſcheint, ob» 
wohl es richtig ift, daß felbft in den Fällen in welchen ein gewaltfamer 
Umfturz des Thrones ftattfindet, doch meiftens das Unfehn des Herr⸗ 
Iherhaufes die Ummwälzung überlebt und daß deshalb aledann gewöhn⸗ 

ih nur ein anderes Mitglied derfelben Familie zur Regierung fommt. 

Die Harakteriftifchen Züge welche das Königthum bei den Regern 

darzubieten pflegt, ſind hauptſächlich folgende. 

Wie Bosmann (II, 65, 116) von den Negern von Widah erzählt 
daß fie ſich in ſklaviſcher Weiſe vor jedem Höherſtehenden demüthigen, 
vor ihm die Kniee beugen und den Staub küſſen, die Weiber vor den 

Männern, die Geſchwiſter vor den Erſtgeborenen, die Kinder vor den 

Eltern, ſo geſchieht dieß in einer Weiſe die uns als excentriſch erſcheinen 
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muß, befonderd vor dem Könige. Um demüthig zu grüßen freut 

man ſich in Bornu Staub auf das Haupt und die Menge desielben 
richtet fi nad) dem Abſtand im Range des Begrüßten und Grüßenden 

(Richardson a. Il, 248), und fhon Ibn Batuta hat dieles 

Zeichen von Unterwürfigkeit in Melli im Gebraud) gefunden (Journ. 

As. 4. ser. I, 210). Bor dem Könige von Dahomey, ja fhon vor 

dem Stabe der als königliches Zeichen eine Botſchaft von ihm anfün» 

digt, Püffen die Untergebenen den Staub (Forbes a. 7). Aehnliche 

Geremonien werden vor dem Damel von Cayor (Durand I, 95), 

in Darfur und in den andern größern Negerreichen beobachtet, wo 
man ſich meift dem Herrfcher nur auf dem Boden friechend nähert. 

In Wadai, we der Sultan für einen Seher, einen Heiligen und In» 

fpirirten gilt, fo unheilig aud fein früherer Lebenswandel gemwefen 

fein mag, ift die tieffte Ehrfurcht vor ihm zugleidh eine religiöfe 

Pflicht; man entblößt vor ihm den Oberkörper bei der Audienz und 

die Ehrfurcht erfordert daB feinen Ramen ändere wer bisher den- 

felben führte wie er (Mohammed elT.a. 146, 369 ff.). Bofla 

Ahadi, König von Dahomey half fi in letzterer Rüdficht auf andere 

Weiſe: er ließ bei feiner Thronbefteigung Alle umbringen die den 
Namen Boffa trugen (Norris a. 6). Ebenſo verbietet die Ehrfurcht 

vor dem Herricher in manchen Ländern (3.3. in Dahomey und Loango) 

ihn effen oder trinken zu fehen: wem dieß dennoch begegnet, ſelbſt 

unverfhuldeter Weife, hat das Leben verwirkt, und es wird behauptet 

daß Letzteres felbft auf Thiere Anwendung finde die fich diefes Ver⸗ 

gehend ſchuldig machen (Allg. Hiſt. d. R.1V, 675). Man kann diep 

faum unglaublid) finden, wenn es wahr ift mas von dem Hofceremo- 

niel von Darfur erzählt wird, daß nämlich felbft das Huften und 

Niefen des Sultans durch vorfhriftsmäßige Laute von feiner Um» 

gebung nachgeahmt werden muß, und fogar das Herabfallen vom 

Pferde, wenn ihm dieß zufällig begegnet (Ausland 1858 p. 238 nad 

Bayle St. John). 

Ohne uns auf die Albernheiten folcher Etikette ausführlich ein« 

laffen zu wollen, müflen wir ed doch als einen charakteriftifchen Zug 
der Art hervorheben auf welche die königliche Würde geltend gemächt 
wird, daß man mit dem Herrfcher nur durch Dolmetfcher redet, auch 

wenn er die Sprache deffen wohl verſteht dem er Audienz ertbeilt. 
Dieb ift der Fall bei dem Damel von Cayor, an der Goldküfle, in 
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Sübdafrica und in Darfur (Le Maire 176, Hutton 239, Baf. 
Riff. Mag. 1853 II, 71, Lad. Magyar bei Petermann 1857 

p. 194, Zain el Abidin 15); es gilt aber nur von fürmlidhen 

Audienzen. Man begreift daraus welche Bedeutung es hat, daß der 

Factoreichef von Sierra Leone ebenfalls nur durch Dolmetfcher mit 

den Karavanenführern verhandelt, auch wenn er unmittelbar mit 

ihnen zu reden im Stande ift (Winterbottom 223). Der Dol«- 

metfcher deſſen fi) der König bei der Audienz bedient, wirtd treffend 

„des Königs Mund“ genannt. In Benin können nur die. Großen des 
Reiches den Herrfcher felbft fehen und fprechen (Bosmann III, 246). 

Der König von Iddah fprach zu den ihn befuchenden Engländern: 

„Bott hat mich gemacht nad) feinem Bilde, ich bin glei Gott und 

er hat mich zum Könige gemacht“ (Allen and Th. I, 288). So 
feinen die Regerfürften. häufig zu denken und ihr Bolt theilt oft 

diefelbe Anficht, denn es hegt eine Art von religiöfer Verehrung, wie 

wir von Wadai ſchon erwähnt haben, öfters vor den Herrfchern. Bon 

fehr ercentrifcher Art ift namentlich die Berehrung die man den Königen 

von Benin und von Dahomey beweift (Palisot-Beauvais bei 

Labarthe 137). Darauf daß fi ein religidfes Element in diefen 

Cultus mifht, weift u. A. auch die in Bornu und Wadai herrfchende 

alte Sitte hin, daß fi) der Sultan beim Antritt jeıner Regierung 

fieben Tage lang in ein einfames heiliges Haus zurüdziehen muß 

(Barth IV, 65). Es hängt hiermit nahe zufammen daß man völ⸗ 

fig phantaſtiſche Vorſtellungen von der Macht des Königs hegt und 

ihm übernatürliche Kräfte zutraut: wie man am Niger den Weißen 
eine Hexrſchaft über das Wetter und über alle Krankheiten zuſchreibt 

(Bander II, 51), fo glaubt man in Loango und am weißen Ril 

ebenfalls das Wetter vom Könige abhängig (Proyart 120, Brun- 

Rollet im Bull. soc. geogr. 1852 II, 422), was jedoch am Nil die 

bedenkliche Seite hat, daß man ihn umbringt wenn der Regen aus: 

bleibt. Bei den Banjars (Beluper) wird der König, der zugleich 

höchſter Priefter, d. h. im Befike der höchſten Zaubermacht ift, für 

nationales Unglüd ebenfall® verantwortlich gemacht, indeffen muß er 

dafür nihi mit dem Leben büßen, fondern kommt mit einer Tracht 
Schläge davon (Hecquard 78). 

Der Hofftaat und äußere Glanz mit dem fich die Regerfünige um- 
geben, ift fehr verichieben je nach der Ausdehnung ihres Reiches und 

Waig, Anthropologie. Zr DD. 9 



130 Glanz der Hofhaltung. 

dem Umfange ihrer Machtmittel. Der Palaſt des Königs von Daho⸗ 
mey nimmt faſt eine engl. Quadratmeile ein, doch find die Wände 

nur von Lehm und innen weiß angeftrichen, die Dächer von Stroh. 

Die Gebäulichkeiten fehließen eine Menge von Höfen ein. Bewaffnete 

Meiber, die berühmte weibliche Leibgarde des Herrfchers, die nad 

Kölle a. 5 jedoch erfl eine neuere, von König Gezu eingeführte Ein- 

rihtung ift, und Berfchnittene halten Bade. Am Eingange und auf 

ben Dächern find wie an den Stadtthoren und allen wichtigen Plägen 

Menfhenfhädel in Menge als Schmud angebracht (Norris 387, 

Forbes.a. 7). Abgeſehn von diefen legtern — ein Schmud den die 

Reger lieben: aud in Calabar foll es einen Weg und einen Saal 

geben die ganz mit Menjhenfhädeln gepflaftert find (Boudyck 

237) — gleihen die Königswohnungen in Benin, in Cayor und 

anderwaͤrts der eben befchriebenen (W. Smith 236, Boilat 292): 

fie beſtehen aus einer Menge von langen einftodigen Lehmgebäuden, 

die erften Höfe die fie einfchließen bewohnt das Hofgefinde und «rfi 
durch diefe hindurch gelangt man zu den Zimmern des Könige. ALS 

eine befondere Merkwürdigkeit ift der Staatswagen des Königs von 
Dahomey zu erwähnen, ein ungeheuerer hölzerner Elephant der aufs 

gezäumt ift und auf Rädern fteht (Forbes a. 98). Umgeben fi 

die Herrfcher der größeren Reiche mit einem geihmadlofen Prunke, 

bei deften Beichreibung wir uns nicht aufhalten wollen, fo ſieht es 

dagegen bei den kleinen Negerkönigen defto ärmlicher aus. Oft befigen 

fie, außer bei feſtlichen Gelegenheiten, nicht einmal ein äußeres Zeichen 

. ihrer Würde, find um nichts befier gefleidet ale ihre Untergebenen und 

haben oft faum ein paar Hütten mehr als diefe: der König von 

Loango z. B. wohnt ganz wie der gemeine Mann und gebt barfug 

(Degrandpre 89). Sie rivalifiren mit ihren Unterthanen meift im 

Handel, den fie ganz an fi zu reißen und für fih zu monopolifiren 
fireben: königliche Beamte find die nothwendigen Mittelöperfonen 
bei allen Handelsgefhäften in Soulimana, in Loango (Laing 339, 

Proyart 150) und anderwärts vielfältig. Bisweilen laffen ſich diefe 

Meinen Könige fogar dazu herbei mit ihrem Volke felbft aus Eitelkeit 

in der Ausübung von Künften oder Handwerten, im Tanzen u. dergl. 
zu wetteifern. Sind fie im Befige frequenter Handelsftraßen, fo unter: 

werfen fie den durchreifenden Fremden oft den härteften Abgaben unter 

der Form von Gefchenten die fie ihm abprefien, und ihre meift nur. 
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aufeinen Tag dadurch befriedigte Habſucht heißt fie von ihm ohne 

Unterlaß in ſchaamloſer Weife immer mehr bald fordern bald erbetteln 

bis jener volltommen ausgeplündert iſt. Dieb find die Erfahrungen 
weiche die Mehrzahl der europäifchen Reifenden namentlich in Sene⸗ 

gambien gemacht hat; bemerkenswerth ift es aber daß diejenigen 

welche am mittleren und unteren Niger gereift find, durchaus nicht in 

demſelben Maaße wie jene von den Machthabern aufgehalten und mit 

Shitanen aller Art geplagt wurden, und daß endlih Livingstone 

in den von Weißen, auch von Arabern, noch ganz unbetretenen Ländern 
Südafrica’s den Herren des Landes nicht einmal mehrirgend ein Gefchent 

zu geben hatte um die Erlaubniß zur Reife ju erhalten. Die Schläffe 

welche man daraus zu ziehen bat, bedürfen wohl feiner Ausführung. 

Die Würde des Königs ift bei den Negervölkern meift erblich, doch 

findet die Succeffion gewöhnlich nicht in gerader Linie flatt. Da 

nämlich jede mögliche Sicherheit dafür geboten werden foll daß der 

Nachfolger der königlichen Familie wirklich entfproffen fei und die 

Treue der Weiber. häufig mit Mißtrauen angefehen wird, beiteht in 

weiter Ausdehnung die Einrichtung, daß der Schwefterfohn des Könige 

oder der Bruder den Thron erbt Nach arabifchen Schriftftellern des 

11. Jahrh. ging in Sanah, in Walata und bei den Mandingos über- 

haupt die Regierung an den Bruder oder Muttersbruder über (C 00- 

ley 40). Ibn Batuta erwähnt dasfelbe Princip der Succefflon 

bei den Regern, und im Lande Bedia fand nach Makrizi ebenfo die 

Bererbung der Regierung auf den Schwefterfohn ftatt wie dieß in 

Nubien in alter Zeit der Fall war (Quatremere, Mém. geogr. et 

hist. sur Y’Egypte 136, 38). Auch in Ghat, wo die Töchter die 

Haupterben find, die Söhne aber nichts vom Bater, fondern nur von 

der Mutter und durch fie erben, ift diefe Succeffion des Schwieger- 
ſohns jeßt gebräudlih (Richardson II, 65 f., a. I, 161), und 
wenn es Barth I, 375 zweifelhaft findet ob diefe Sitte urfprünglich 
den Berbern eigen geweſen oder diefen erft duch Mifchung mit Res 
gern zugelommen jei, da fie von den ziemlich reinen Azgar beobachtet, 
bon den Auelimmiden aber verachtet werde, fo erfcheint nach dem Vor⸗ 
ftehenden das Letztere jedenfalls wahrfcheinlicher ale das Erſtere, da 
jene Exrbfolgeweife bei den Negern ſehr alt und fehr ausgebreitet ifl 
und dem patriarchalifchen Brincip wohl entipricht das in ihrem eeben 
ſo vielfach durchſcheint. 

9° 
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Wo die Fulahs von Mandingos beherrſcht werden, erbt der Thron 

wie bei den Mauren am Senegal, den Serrakolets, den Mandingoe 

von Bambarra, Wulli und Tenda, auf den Bruder fort, und basfelbe 

geſchieht bei den erfteren auch mit der Würde der Dorfhäuptlinge 

(Raffenel 240, 248 f., 269, 275). Zwar bat.Caillie I, 467 ans 

gegeben daß in Bambarra der älteſte Sohn fuccedire, doch ſcheint dieß 

ein Irrthum zu fein, da Raffenel a. I, 379 auch neuerdings über 

diefe® Volk berichtet, daß nach dem Bruder die Defcendenten der frühe. 

‘ren Könige das nächte Anrecht an den Thron haben und daher nur 

felten ein Sohn auf feinen Vater in der Regierung folge. Bei den 

Jolofs in Cayor erben die Brüder, dann die Söhne nach ihrer Reihen» 

folge das Reih, in Wallo das ältefte Kind der älteften Schwefter des 

Könige oder das der verftorbenen Königin (Durand 1, 96, Mol- 

lien 82, Boilat 291). In Bondu wird meift der Bruder des ver 

ftorbenen Königs zum Nachfolger gewählt (Mollien 196). Bei 

den Sererern fuccedirt der Muttersbruder, dann der Schwefterfohn 

(Faidherbe im Bull. soc. geogr. 1855 I, 36); in Aſchanti der 

Bruder, nach welchem der Schwefterfohn, dann der Sohn des Berftors 

benen, endlich der erfte Bafall des Reiches das nächfte Recht hat 

(Bowdich); in Iddah folgt häufig der Schwefterfohn (Allen and 

‘Th. I, 325). In Sübdafrica überhaupt iſt diefelbe Thronfolge ge 

wöhnlid. In Congo und Loango haben der ältefte Bruder, der 

Muttersbruder des Königs und die Schwefterlinder des letzteren das 

erite Recht an den Thron; ſchon vorher befleiden fie die höchften Aemter 

des Reiches und rüden allmählich in diefen auf, wenn eines der höheren 

erledigt wird (Lad. Magyar bei Petermann 1857 p. 195, Allg. 

Hift. d. R. IV, 674, Tuckey 159). 

Eine entfchiedene Ausnahme von diefem Erbfolgerechte machen 

bie Papels von Bafferel: bei ihnen erbt nur der ältefte Sohn von 
feinem Bater und wird nach deffen Tode das Haupt der Familie, die 

bon nun an in feinem Dienfte fleht; nad) ihm erbt fein ältefter Bru⸗ 

der und fo fommt das Vermögen ſtets ungetheilt auf die Alteften noch 

übrigen männlichen Nachkommen des urfprünglichen Erblaſſers (Ber- 

trand-Bocande& im Bull. soc. geogr. 1849 II, 340). Eine zweite 

Ausnahme macht Benin, mo der Erfigeborene allein Stand und Ver⸗ 

mögen des Baters erbt (Bosmann III, 269). Rah Landolphe 

U, 6, 57 hätten dort die Söhne das erfle Recht an den Thron und 
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bie Großen des Reiches wählten aus ihnen noch bei Lebzeiten des Va⸗ 

ters frei deſſen Nachfolger, nad) ihnen aber kämen die Schwefterföhne 
des Königs an die Neihe. In Widah geht die Herrfchaft, wie aud in 
Dahomey gewöhnlich ift, auf den älteften Bringen, d. h. auf denienis 

gen über der nach der Thronbefteigung des Baters ihm zuerft geboren 

worden ifl (Des Marchais II, 41). 

Das Princip des fürftlichen Erbrechtes fcheint meift auch das der 

Erbfolge bei Privaten zu fein, doc haben wir über diefen Gegenſtand 

bie jegt nur fparfame Nachrichten, und diefe weifen zum Theil auf 
eine zuemlich große Berwidelung diefer Dinge hin. Wie Ibn Ba- 
tuta bei den Berbern des Maffufa- Stammes fand daß die Kinder 

nad dem Mutteröbruder genannt wurden und diefen auch beerbten 
(Journ. As. 4.ser I, 196), obgleich fie fonft gute Mufelmänner waren, 

jo wird ein entfprechendes Erbrecht bei den Regern öfters erwähnt: 

in Groß-Bafjam erben nur die Schweiterfühne (Hecquard 47), 

weiter öftlih auf der Goldküſte in Akra erben ebenfalls Kinder nicht 

von ihren Eltern, fondern die Söhne vom Mutterebruder, die Tochter 
von der Muttersfchmefter und Gefchmifter vor einander (Bosmann 
I, 153, Monrad 95). Nach Des Marchais 1, 330 wäre das 

weibliche Geſchlecht auf der Soldküfte gar nicht erbfähig. Bei den 

Jolofs und den meiften der Mandingos ſoll die Mutter von den Söh⸗ 

nen, der Bater von den Schwefterföhnen, ver Sohn von der Mutier 

und den Gefchwiftern beerbt werden (Bossi 636). In Loango erben 

bie Kinder nur von der Mutter, vom Bater dagegen deflen Bruder 

oder Geſchwiſterkinder (Proyart 95). 

Dei der tiefen Stellung die dem weiblichen Gefchlechte in den Ne 

gerländern angemiefen if, fann man nicht erwarten rauen häufig 

mit der Herrſcherwürde bekleidet zu fehen. Faſt nur in Congo und 

Angola tritt diefer Fall bisweilen ein (Cavazzi 285, 335 und jonit), 

und von Loango wird die Sitte mitgetheilt daß ſich der dortige König 

eine Matrone wähle die er feine Mutter nenne, als folche ehre und 

deren Rath in allen wichtigen Angelegenheiten einhole (Allg. Hift. d. R. 

IV, 673). Sonft wird aud in Angonna (Ara) eine regierende Koͤni⸗ 

gin erwähnt (Bosmann |, 121). 

Faſſen wir die politifche Verfaſſung der Negervölker näher in's Auge”, 

vwir Haben im Folgenden die einzelnen Völker in derſelben Ordnnng 
behandelt wie im erſten Abſchnitt. 
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fo finden wir bei den Mandingos durdgängig befchränkte Mo: 
nardieen, in welchen dem König eine Ratheverfammlung gegen» 

überfteht die aus einer in gerader Linie erblichen Ariftofratie gebildet 
it (M. Park 1; 27 ff, 52, Durand I, 123, Caillie I, 414). 
Die Gewalt diefer in patriachalifcher Weife regierenden Könige ift da» 
ber häufig nur gering (Matthews 75), obgleich ihre Würde erblich 

ift und fie 3. 8. in Bambut im Einverftändniß mit dem Volke einzelne 
Dorfoberhäupter, d. h. einzelne jener Ariftofratie angehörige Berfonen, 

ihres Amtes entieen können; freilich kommt es auch vor daß fie felbft 

abgefegt werden, wenn fie fih unbrauchbar zeigen und daß dann ein 
Regent an ihre Stelle tritt (Golberry II, 111). Wie gering ihre 

Macht ift, zeigt ſich hauptſächlich aud) darin, daß die Größe der Abgaben 
die fie erhalten, ſich nach der Liebe richtet in der fie beim Volke ftehen 

(Coste 14 ff, Golberry I, 261 f.); daher es nicht wundern fann 

daß Raffenel (392, 491) vielmehr von fleinen Republiten fpricht 

ans denen Bambuk beftehe, während er von Wulli jagt daß ee mo- 

narchiſch regiert ſei. Laing (128 ff.) fand in den von ihm befuchten 

Mandingvländern folgende Abftufung der Stände: dem Könige zu- 

nächſt ftehen die Priefter und Korangelehrten, melde großes Anfehn 
genießen und jogar in Kriegszeiten ungehindert umbherreifen können 

(Wilson 76), dann folgen die Häuptlinge der Dörfer und die An- 

führer im Kriege, dann die Künſtler und Handwerker, endlich das ge⸗ 

meine Bolt, zulegt die Sklaven. Die Gerichtshöfe werden von den 

Ackteften in den Dörfern gebildet und der Koran gilt als Geſegbuch. 

In Bambarra bilden die Kourbarid, Diavaras und Kagoros zu: 

fammen eine Rathöverfammlung, welcher der König gegenüberfteht; 

diefem zur Seite ein geheimer Rath aus den oberſten Befehlehabern 

über die Gefangenen, die zugleich die Heerführer im Kriege find. Die 

Kourbaris, zu denen aud die aus Löniglihem Geblüte ftammenden 

Mafjaffis gehören, bilden die erſte Kafte. Die Mafjaffis find die Häupt- 

linge der Dörfer, fie heirathen nie unter fi. Die zweite Kafte find 

die Diavaras (Diaras?), das Herrfchergefchleht von Sego, die dritte 

Kafte der Kagoros ift ein Zweig der Serrakolets. Das Bolt befteht 

aus drei Kaften oder vielmehr Zünften: Schmiede, Lederarbeiter und 

Griots (Sänger), auf deren Unvermifchtheit aus Aberglauben gehalten 
wird. Die Schmiede befipen ihre eigene Gerichtäbarkeit und genichen 

wie die Maffaffis das Vorrecht nicht mit dem Tode, fondern nur mit 
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Verbannung geftraft werden zu können. Die Weber, Hirten und 

Handelsleute im Lande — die lekteren find Serrakolets — bilden 
feine geichloffenen Kaften oder Zünfte wie jene. Der König richtet nur 

über Diebftahl, Mord und Ehebruch; die Strafe des erfteren beftand 

fonft oft in graufamer Verſtümmelung, jegt ift fie der Tod, wie für 

die beiden anderen genannten Verbrechen. Für Kleinere Bergehungen 

wird auf Geld» und Leibesftrafen erfannt. Gelingt es dem Verbrecher 

einen Maflaffi anzufpuden, fo erwirbt er dadurch ein Aſylrecht bei 

ihm (Raffenela. I, 380 ff.). Der ungerechte Ankläger wird bei 

manden Mandingovöltern ald Sklave verfauft (Hecquard 133). 
Der König von Bambarra hat eine befondere Leibgarde, die Sofas, 
welche aus den im Kriege gefangenen Kindern refrutirt wird (Raffe- 

nel.a. I, 440). Bei feinem Zode zu weinen iſt verboten bis nad) der 

Beerdigung , bei welcher als charakteriftifche Peier ein Opfer von drei 

weißen Ochſen ftattfindet.. Der Nachfolger, der von den Schmieden 

auf einer weißen Dchfenhaut in die Höhe gehoben und zur Befolgung 
der eingeführten Geſetze und Sitten aufgefordert wird, wählt fi aus 

den Weibern feines Vorgängers diejenigen aus die ihm gefallen, dic 

übrigen verkauft er und fie find ftets ein gefuchter und gefchäßter Ar⸗ 

titel (ebend. 387 ff.). 

Auf eigenthümliche Weife greift bei den Mandingos, bejonders 

bei denen in der Gegend von Scherbro, bei den Beis, Timmanis und 

einigen andern Völkern, der Burra- Bund in die Bermaltung des 

Rechtes ein. Der Purra ift eine geheime Gefellichaft, deren Weſen 

noch nicht hinreichend in’s Klare gefeßt iſt; nur fo viel ſteht fiher daß 

er eine Art von geheimer Polizei und geheimer Gerichtsbarkeit bildet, 

denn er beftraft Diebftahl, Zauberei und andere Berbrechen im Ber- 

borgenen, bisweilen durch masdkirte Leute, und bemächtigt fich der 

Angefhuldigten durch nächtliche Ueberfälle Ratürlich giebt er zu 

vielem Unfug Beranlaflung, doch wagt niemand fidh ihn zu wider⸗ 

feßen. Er fordert unbedingten Gehorfam von feinen Mitgliedern, 

deren jedes einen befonderen Ramen erhält, und beiteht aus Kriegern 

die in verfchiedene Rangklaſſen eingetheilt find. Wer zufällig das Bun- 

desgebiet betritt, wird unter vielen fchredlichen Ceremonien dem 

Bunde einverleibt und mit dem Tode bedroht wenn er etwas von defien 

Geheimniſſen ausplaubert. Zwei parallele Streifen die auf den Leib 

tättomwirt werden, follen das Zeichen des Bundes fein. Der Purra 
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ift auch ale ein gemeinfhaftliches Bundesgericht mehrerer Völker be 

ſchrieben worden, das bei ausgebrochenen Keindjeligkeiten als Richter 

oder Bermittler angerufen, jelbft Bartei ergreift und dadurch den Aus⸗ 

ſchlag giebt. Eine ähnliche Einrichtung und gleichen Zweck ſcheint die 

Scemo:Gefellfchaft bei den Sufus zu haben, die eine befondere heilige 

Sprache befigen fol; fo ausführlich auch indefien auch Caillie I, 

228 über fie gefprodhen. hat, fo Tiegt das Weſen derfelben doch no 

ganz im Dunkeln (Winterhottom 180 ff, Golberry I, 56, 

Laing 88 ff, Forbes 60, Matthews 84). Ein ähnliches In- 

ftitut findet fich ferner auch in Alt-Calabar, wo der geheime Egbo- 

Orden die Polizei und Juſtiz in die Hand genommen hat. Er ifl 

ebenfalls in mehrere Klaſſen getheilt Die ihre befonderen Feſte haben, 

doc kann ſich jeder in ihn einkaufen, Sflaven indeß nur in die unterfte 

Klaſſe. Am großen Feittage des Egbo laufen Maskirte eine Peitſche 

fhroingend durch) die Straßen, holen die Schuldigen aus ihrem Ber: 

ftet und bejtrafen fie. Ale Weiber müſſen, während die Gefellfchaft 

in Thätigfeit ijt, bei Xodesftrafe fih ganz zurüdgezogen im Haufe 

halten. Der Wirkungsfreid des Ordens fol fi fogar über die ganze 

Sklaven: und Soldfüfte ausbreiten (Holman 1, 392, Daniell in 

L’Institut 1846 IT, 88). Auch bei den Mpongwes und den ihnen ver⸗ 

wandten Völkern giebt es verfchiedene geheimnißvolle Befellfehaften 

ſowohl der Männer als der Weiber; fie haben ihre eigenthümlichen 

fonverbaren Gebräuche, ihre Zwede aber find noch unbelannt (Wil- 

"son 395). 

Galam, das Hauptland der Serrafolets, die meift als Händler 

in Weftafrica umberziehen, ift wie Kaffon, Bondu, Bambuf, Yuladu 

und die umliegenden Länder, jeßt an Kaarta tributpflihtig, wo die 

Bambarras herifchen (Raffenel a. I, 387). Das dortige König- 

thum ift nur dem Namen nach unbefchränft, factifch herrfcht dort der 

Adel und die Krieger, welche Die höchfte Kaſte der Bevölkerung bilden 

und zu denen ale zweite Die Marabuts fommen (Hecquard 281). 
Däs früher vereinigie Reich ver Jolofs, durch deffen Zerfall die 

jegigen Einzelftaaten entftanden find, iſt ſchon ©. 36 befprocdhen wor: 

den. Die Angaben bei Moore 151 laſſen auf ein abfolutes König: 

thun der Familie Niey bei den Jolofs um 1730 ſchließen. Ale ab- 

ſoluter Herrſcher erfcheint auch neuerdings der Tamel vun Cayor und 

ter Brat in Walo, doch haben die Jolofs ein jährliches Feſt bei wel⸗ 
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chem ungeftraft Tadel gegen jeden, auch gegen den König, in epigrams» 

matifcher Weife ausgefprochen werden darf (Boilat 361). Dem Adel 
gegenüber ftehen vier Klaffen von Handwerkern: Schmiede, Leder- 

arbeiter, Kifcher und Sänger (Wilson 72); die erften und noch) mehr 

die lebten gelten für eine unreine Kafte, in die niemand heirathen mag, 

und die Weber find hauptfächlich deshalb verachtet, weil fie meifl von 

Griots ſtammen (Boilat 310 f.). 

Die Sererer bilden, wie [hon zu Ende des 17. Jahrh., fo auch 

noch jeßt mehrere Heine Republiten: Baol, Sin, Salum, Ndieghem 

(Allg. Hiſt. d. R. II, 303, Faidherbe im Bull. soc. geogr. 1855 1,35). 

Die Bölker im Süden des Gambia zeigen alle Arten von poli⸗ 

tifher Verfaſſung: bei den Jigouches herrfcht anarchifche Demokratie, 

bei den Biffogos Deipotismus, die Aiamat - Feluper bilden eine demo: 

tratifche Republik, die in Bolol zur monardifchen Form ſich hinneigt, 

in Jemberin zur oligardhifchen, bei den Felupern von Vacas befteht 

eine Militärherrfchaft, doch follen die einzelnen Staaten der Yeluper 

untereinander verbündet fein (Hecquard 121). Die Banjars ftehen 

unter Priefterherrfchaft, die Balantes, von denen Hecquard 79 

fagt daß fie ganz in Anardie und nur vom Raube lebten und daß 

ein Lehrer des Diebftahls gut bei ihnen bezahlt werde, haben erbliche, 

die Manjagos- Bapels nicht erbliche Lehnaherren, die Papels der Ins 

feln abfolute Herrfher. An manchen Orten nehmen die Weiber an 

den politifhen Angelegenheiten Theil, an den öffentlihen Verhand⸗ 

lungen überhaupt, an der Sefepgebung oder am Richteramte. Im 

Lande Cabou können fie felbft zur Regierung gelangen und genießen 

großes Anjehn (Bertrand-Bocande im Bull. soc. geogr. 1849 II, 

266 f.). 

Hauffa ftand, ehe es in die Hände der Fulahs fiel, unter einer 

ganz defpotifchen Regierung (Abd Salam 42 — fein Bericht ifl vom 

3.1787), doch wurde der Sultan durch einen hohen Rath aus der 
Herrfcherfamilie gewählt und in der Regel fiel diefe Wahl auf den 

älteften Sohn des Herrfcherd. In Timbuktu, das damals an Haufla 

tributpflihtig war, fand diefelbe Einrichtung flatt und auch bier 
wurde gewöhnlich der Sohn zum Nachfolger des Vaters ernannt, 

doch unterlag die Wahl der Beftätigung von Seiten des Sultans von 

Hauffa, welcher Truppen zum Schuge der Stadt ftellte. Der Herrfcher 
von Zimbuftu, weldyer 2% von dem Werthe der Landesprodufte und 
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4° von Allem erhielt was verfauft wurde, war den Gefehen des Lan- 
des unterworfen und hatte überhaupt eine freie Entfcheidung nur in 

denjenigen Angelegenheiten über welche der hohe Rath, der ihm zur 

Seite fland, nicht einftimmig war. Die ſchwerſten Verbrechen wurden 

mit Kopfabfchlagen, Erbängen, Erwürgen und Baftonade geftraft 

die bis zum Tode des Verbrechers fortgejeßt wurde. Grundeigenthum 

fonnte nicht zur Strafe confiscirt werden. Wie Denham II, 149 

von Bornu erzählt, fcheint e8 auch in Timbuktu keine Schuldfllaverei 

gegeben zu haben: dem Zahlungsunfähigen gefhieht nichts, fondern 
er bleibt nur für alle Zukunft zur Zahlung verpflichtet und wird dazu 

angehalten fobald er in beſſere Berhältniffe tommt. Beim Todesfall 

haben die Gläubiger den erfien, feine Wittwe den zweiten Anfprud), 

jedoch nur auf den Kaufpreis der bei Schließung der Ehe für fie felbft 

ausbedungen, aber noch nicht bezahlt worden ift, und nächft dem auf 

ein Achtel der Erbſchaftsmaſſe; den lebten Anfpruch haben die Kinder 

und zwar die Söhne auf das Doppelte der Töchter (Abd Salam 

12 ff.). 

In den mufelmännifchen Staaten im Negergebiete giebt es (nad 

d’Escayrac 205) überall eine Art von Lehensweſen: die Unter 

fönige, welche den Titel Mel führen, find verpflichtet dem Oberherrn 
zu huldigen, die Treue zu bewahren und Geſchenke darzubringen, und 

genießen dafür von feiner Seite Schuß und Gunſt. Diefelben Länder: 

theife bleiben oft eine lange Reihe von Jahren bei derjelben Yamilie, 

doch ift weder von Anhänglichkeit an den Oberherrn noch von Kiebe 

und Sorge für das Land bei diefen Beinen Herrfchern die Rede. Bon 

welcher Art diefes Berhältniß ift, wırd fehr Far aus der Schilderung 

die Richardson a. von Bornu gegeben hat: der Scheifh läßt die 

Statthalter der einzelnen Provinzen in ihrer Willlürherrfchaft ganz 

gewähren fo lange fie fi ihm unterordnen. Er überläßt ihnen felbft 

das Richteramt Über Leben und Tod und flört fie nicht in den Skla⸗ 

venjagden, die fie um ihre Schulden zu bezahlen oft im eigenen Lande 

anftellen; läßt der Scheith doch nicht felten felbft Durch feine eigenen 

Leute in feinen Provinzen rauben und plündern. Der Statthalter von 

Gurai, den er.durd einen anderen erfeßen wollte, zog ſich vor dem 

gegen ihn abgeſchickten Heere in die Berge zurüd, fiel nad) dem Ab- 

zuge der Soldaten des Scheith über den neuen Gouverneur her und 

brachte ihn um. Dasfelbe Spiel wiederholte er fiebenmal, ohne jedoch 
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fh vom Scheikh felbft Joszufagen, und erlangte damit endlich fa viel, 

daß diefer ihn gewähren ließ. Dieſes Beifpiel zeigt deutlicher alg Alles 

was fih fonft nod jagen ließe in welchem traurigen Zuftande das 

Bornu⸗Reich ift und wie ſchwach es nur noch zufammenhält. Der 
mächtigſte und angefehenfte unter den Statthaltern ift gegenwärtig 

der von Munio, welcher in Folge der Kriege mit den Fulahs, den 
Behnten den er erhebt gariz für fi behält (Barth IV, 54, 56). Nach 
Ledyard et Lucas 190 und den Proceedings 330 ift Bornu 

teine erbliche abfolute Monarchie, fondern ſowohl bier als in Kaſchna 

wählt das Boll drei Männer, die aus der Königsfamilie den Nachfol⸗ 
ger frei ernennen und ihn einfegen, nachdem fie ihm am Grabe des 
verfiorbenen Herrſchers deſſen Fehler und Tugenden eindringlich vor» 

geftellt haben. Obgleich Bornu in feiner Bildung im Ganzen etwas 

höher fteht al& viele der anderen Regerländer, ift die Grauſamkeit der 

dort üblichen Strafen doc nicht geringer: der Dieb verliert die Hand, 
dem zum Tode Berurtheilten wird das Herz ausgeriflen oder er wird 

an den Beinen aufgehängt u.f. f. (Denham II, 149, Richard- 

son a. II, 209). 

Ziemlich abweichend faft von Allem was ſich fonft bei den Negern 
findet, ift die Berfaffung der Krus; doch fcheint diefe Abweichung 

faft nur darin begründet zu fein, daß das patriarchalifche Princip 

von ihnen mit weit größerer Strenge durchgeführt und beibehalten 
worden ift ald pon anderen Völkern. Sie wird daher befonders lehr⸗ 

reich dadurch, daß fie an die urſprünglichſten Zuftände der menfchlichen 

Geſellſchaft erinnert, und weiſt deutlich darauf hin, auf welche Weife 

allmählih ein Volk und ein Meiner Staat heranwächſt, indem ein 

Familienhaupt eine Niederlaffung gründet und durch das Anfehn in 

dem es fteht andere Schußgbedürftige zu ſich heranzieht, die fih um das 

Oberhaupt ſchaaren und ihre Dienfte zur Berfügung ftellen um bei 
ihm Sicherheit und Hülfe in der Roth zu finden. 

An der Spige einer jeden Familie fieht bei den Krus, oder viel 

mehr Grebos, ein Patriarch in deſſen Hände jedes männliche Mitglied 

derfelben einen Theil feines Bermögens niederlegt, damit er als Ver⸗ 

walter des Yamilienvermögens aus demfelben alle Ausgaben, die 

Strafen und die Berlobungsgelder, für die Seinigen beftreite, für die 

er auch durchaus verantwortlich ift. Er ſchickt fie auf Reifen, verdingt 

fie namentlih auf europäifche Schiffe als Matrofen, damit fie fich 
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Reichthümer erwerben, die bei der Rückkehr ihm übergeben werden zur 
Bertheilung des Gewinnes an die Einzelnen nach feinem eigenen Er» 
meffen: jeder einzelne findet Berüdfichtigung bei den Ausgaben und 

genießt Achtung in der Gefellfchaft nach Maßgabe des Beitrages den 

er zum Yamilienvermögen geliefert hat (Report 51, 61, Wilson 

135). Bismweilen nimmt jener auch felbft Theil an der Reife ald Mei⸗ 

fter, Anführer und Bormund der ihm untergebenen jungen Leute, die 

unter feiner Zeitung einen gewiflen Gemeingeift und ein National: 

bewußtfein zeigen, nur der Patron der Mannſchaft darf die Beftra- 

fung eines Schuldigen aus ihrer Mitte vornehmen , die fie biswetlen 

jelbft fordern, wenn fie deſſen Handlung für entehrend halten, und 

die förperliche Züchtigung die er alddann ertheilt, findet weder Wider: 

ftand noch Mipbilligung,, während Schläge Die von einem Weißen etwa 

gegeben werden, ihnen für äußerſt fchimpflich gelten und fie in hohem 

Stade reizen (Laird and Oldf. 1,33 ff, Huntley I, 251). Der 

Zwed, den fie bei ihren Seereifen verfolgen, befteht hauptſächlich 

darin bei der Rückkehr in ihre Heimath fi viele Weiber zu kaufen 

und ſich mit Hülfe derfelben ein bequemes Leben zu fchaffen. Jene 

Patriarchen bilden zuſammen den Rath der Alten, der über alle polis 

tiichen Angelegenheiten entſcheidet; ihm gegenüber fteht die Berfamm- 

fung der übrigen Männer, welchen die legislative und erecutive Gewalt 

zufommt, der Rath der Alten aber hat, was die Geſetze felbit und 

ihre Handhabung betrifft, nur eine berathende Stimme. Die vier 

großen Aemter im Staate führen der oberfte Patriarch, der Oberprie⸗ 
fter (Bodio), welcher die wichtigften Opfer darbringt, zugleih aber 

auch für Die Ernte, das Wetter, die Gefundheit, den Fiſchreichthum 

und die gewünfcdten Handelögelegenheiten verantwortlich ift — beide 

find die Bräfidenten des Rathes der Alten — ferner der Borfteher der 

zweiten Verſammlung, endlich der Anführer im Kriege (Report 51). 

Nicht ganz in Uebereinfiimmung mit diefer Darftellung iſt die von 

Wilson 129 gegebene, nad) welcher fi) das Volk in drei Klaffen 

theilt, die an der Berathung aller allgemeinen Angelegenheiten theil- 

nehmen: die Alten welche eine Berfammlung für fi bilden unter den 

genannten zwei PBräfidenten, die fehr räuberifchen und übermüthigen 
Krieger, welche die allgemeinen Beichlüffe auszuführen hat, und die 
jungen Leute. In den Ratheverfammlungen hält der jedesmalige Red⸗ 

ner einen Stab in der Hand, den er niederlegt wenn er zu Ende iſt; 
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es herrſcht völlige Ordnung dabei. Der Oberpriefter, deſſen Haus 

zugleich Aſyl ift, wäre nah Wilson aud der Anführer im Kriege. 

Benn erzählt wird daß die Heinen Häuptlinge der Krus unter einem 

Könige ſtänden (Allen and Th. I, 115), fo ift mahrfcheinlich unter 

diefem nur der oberfte Patriarch zu verfiehen. Auch Connelly (Bull. 

soc. geogr. 1852 I, 178) ſpricht von einem erbliden Könige jedes 

Stammes der zugleich Heerführer fei und von einer unter den Herrs 

fherfamilien abmwechfelnden Wahl des oberflen Königs; da er indeflen 

binzufügt daß die Macht diefer Könige nur gering fei, dürfen wir die- 

fem Titel ohne Zweifel nur eine folche Bedeutung beilegen , wie fie der 

befprochenen patriarhalifhen Einrihtung angemefien ift. 

Die Krus leiden feinen Sktlavenhandel in ihrem eigenen Lande, 

obwohl fie Sklaven transportiren für Andere und fogar ſelbſt unver- 

käufliche Sklaven befiten follen (Forbes 18, Connelly a.a.D. 

176). Grund und Boden find bei ihnen Gemeingut und daher un» 

verfäuflih; wer ein Stüd bebaut dem gehört es zu eigen, ihm und 

feinen Nachkommen, folange fie fortfahren es zu benugen. Die vor⸗ 

berrfchenden Strafen find die Geldftrafen. Angeberei, Stolz, Verhöh⸗ 

nung gelten ale Verbrechen und werden als folche behandelt. Auf den 

falfhen Ankläger fällt die Strafe des angefhuldigten Verbrechens 

(Wilson 137 f.). 
In den Heinen Staaten auf der Goldküſte findet fih meiftens 

eine Mifhung von monarhifhen oder oligardhifchen Einrichtungen 

mit demofratifhen, und die Richter (Pynins) find von der Staats- 

gewalt unabhängig. Die Macht eines Häuptlings hängt dort vorzüg- 

lih von feinem Reichthum an Gold und Stlaven ab. Unumſchraͤnk⸗ 

ter Herr nur über feine unmittelbare Umgebung, über die allein ihm 

‚die Gerichtsbarkeit zuſteht, befißt er über weitere Kreife meift nur eine 

Scheingewalt; deſpotiſch gegen Einzelne, vermag er dem Willen des 

Volkes, der fi) aber nur in einer allgemeinen Angelegenheit fundgiebt, 

nit zu widerftehen. Schmeidhler wiegen ihn in Sorglofigkeit und 

eingebildeten Machtbefiß ein und beuten feine Schwächen aus. Seine 

Bafallen fuhen ihn zu heben oder kündigen ihm den Gehorfam auf, 

je nachdem es ihr Vortheil mit ſich bringt, und ſchützen ihre eigenen 

Hörigen gegen ihn. Der Urfprung diefer Hörigkeit liegt wahrſchein⸗ 

ih in dem Schuß und der Hülfe die der Mächtige dem Schwachen in 

der Noth hat angedeiben laflen, in erwiejenen Wohlthaten u. f. f. Für 
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ſich ſelbſtſtändige Individuen die in keinem Berhältniffe diefer Art ſtän⸗ 
dem, giebt es Auf der Goldküſte gar nicht, folche würden, wenn fie 
fh fanden, von Mächtigeren fogleich als Sklaven angeeignet werden 
(Cruickshank 107 ff, 152). Man bemerkt leicht daß diefe Orga» 

nifation der Geſellſchaft im Großen nur die natürliche und nothwen⸗ 
dige Folge von. der früher erörterten Organifation der Familie ift die 

ſich in diefem Lande findet, und fie ſcheint ganz diefelbe zu fein die 

Des Marchais vor mehr ald hundert Jahren dort gefunden hat, 

denn er bemerkt daß alles Land Eigenthum des Königs fei und daher 

zuerft für ihn, dann für den Statthalter der Provinz und zulegt für 

die Privaten bebaut werde (I, 330 f.). Er giebt dort eine dreifache 

Abſtufung des Adels an, den erblichen, den durch Aemter verliehenen 

und den gefauften Adel; der König verleiht ihn, ernennt die Kabof- 

fire und ſchenkt ihnen zugleich eine Trommel und Elfenbeinhörner, 

von deren Muſik (mie Thon Bosmann II, 36 erwähnt) fie fih überall 

begleiten laffen dürfen. Ihr wefentliches Vorrecht, das ihnen zugleich 

den alleinigen Befiß des Reihthums verbürgt, befteht darin daß außer 
ihnen niemand mit den Europäern Handel und nanıentlich Sklaven⸗ 

handel treiben darf (Des Marchais 1. 317 f., Allg. Hiſt. d. R. TU, 

412). In Akra befteht die Regierung aus einem gewählten, fich felbft 

ergänzenden Rath der Alten, an defien Spitze einer der Kaboffire fteht 

(Bosmann II, 34, Monrad 70, 73); in Artm wird fie aus dem 

Rathe der Kabofjire und einer gewählten Berfammlung von jüngeren 

Leuten gebildet, die in Berbindung mit einander über alle allgemeinen 

Angelegenheiten, befonders über Krieg und Frieden enticheiden (W. 

Smith 216). Nah Cruicksl.ank 111 befigen die Küftenftäbdte 
einen Magiftrat, in welchem außer dem Könige und den Kaboffiren 

auch gewählte Vertreter des Volkes ſitzen. Er giebt die Gefebe, übt 

das Richteramt aus, hält öffentliche Berfanımlungen, in denen jeder 

Anweſende mitipriht;, und foll einem jeden feinen Schuß angedeihen 

laſſen, ohne daß diefer Schuß den Einzelnen zu perfönlihen Vaſallen⸗ 

dienflen verpflichtet; die Mächtigen aber widerſtreben oft den Ge 
fegen,, deren Strenge nur die Schwachen zu empfinden haben. Gerecht 

wird vom Gerichte faft nur dann entfchieden, wenn die Parteien ent» 
weder zu arnı find um zu beflechen, oder wenn die Summen, mit 

denen fie beſtechen, glei groß find, oder endlich wenn die Größe des 

Gefolges mit dem fie vor Gericht erſcheinen um zu imponiren, uahezu 
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gleih ift. Die Borladung vor Gericht gefchieht dadurch, daß man den 

Angeklagten ſelbſt oder deffen Häuptling, der dann dafür verantwort⸗ 

lich ift daß fich jener ftellt, mit einem Eide, gewöhnlich dem fog. Königs» 

eidve belegt, d. b. der vorladende Bote oder Gerichtödiener beſchwoͤrt, 

verpflichtet ihn unter feierlicher Ausrufung des Königs vor dem Ge 

tihte zu erfiheinen. Gbenfo kann jeder einen Anderen dadurd) vor 
Gericht citiren, daß er ihn auf diefe Weife befhmört oder anſchwoͤrt 

bei dem und dem beftimmten Gerichte. Wer der Borladung nicht Folge 

leitet, zieht fich eine Geldftrafe zu, deren Zahlung zwar verzögert 

werden kann, aber niemals in Bergefienheit geräth. Bor dem Pro» 

zeſſe ſelbſt müſſen die Gebühren an den Richter von den Parteien vor» 

ausbezahlt werden (daf. 118, 125). Es ift fehr gewöhnlich daß fi 

die Reger der Goldküſte duch ihre Prozeßſucht ruiniren (ein Beifpiel 

davon ebendaf. 126 ff.). Auch die einzelnen Quartiere der Städte 

find fehr eiferfühtig auf einander, fie treten unter befonderen Bor» 

Rehern zu Compagnieen zufammen und find in befländigen Reibun⸗ 

gen begriffen. 

Ale eine der wenigen wohlthätigen Folgen welche die gefchilderte 

Einrihtung der Geſellſchaft mit fih bringt, ift es zu bezeichnen daß 

es auf der Goldfüfte feine Bettler giebt, da ſolche fogleich ald Sklaven 

don den Reichen in Anfpruch genommen werden würden. Arme Leute 

vermiethen fich zur Arbeit oder zum Kriegsdienft. Dasfelbe gilt auch 

von Benin, wo die Reichen immer eine Anzahl von Armen erhalten, 

Die für fie arbeiten, wenn fie arbeitsfähig find (Bosmanın II, 44, 
IM, 253). Abgeſehen von einigen Blinden und Hülflofen fieht man 

auch anderwärts in den Regerländern Bettler nur felten (Golberry 
11, 285) Eine Ausnahme hiervon machen jedoch die muhammedani- 
ſchen Länder, in denen aber nicht ſowohl aus Noth als vielmehr aus 
Habſucht und oft unter einer Form gebettelt wird die dem Befehle 

gleichkommt. 

Selbſt Mord wird in Akra gewöhnlich mit Geld geſühnt, man hat 
ſich darüber nur mit den Verwandten des Erſchlagenen zu vereinigen 
welche die Bfliht der Biutrache haben (Monrad 91): natürlich wird 
der ermordete Reiche und Bornehme höher bezahlt als der gemeine 
Hann und diefer höher als der Sklave; wer nicht zahlen-tann, fällt 
ald Opfer der Blutrache und flirbt eines graufamen Todes (Bos- 
mann II, 91, Müller 116). Ebenfo fommt es in Sierra Leone und 
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aud) anderwärts öfter vor daß nur Verbrechen gegen Höherftchende 
mit dem Berlufte des Lebens oder der Freiheit geftraft werden (Win- 

terbottom 170), während man diefelben Berbrechen, wenn an 

geringeren Leuten begangen, nicht fo hart anfieht, und es ſcheint eben 

nicht bloß der factifche Machtbefib zu fein, in Folge deſſen die Strafe 

dort größer, hier geringer ausfällt, fondern das moralifche Urtheil 

ſelbſt Spricht fih dahin aus, daß in dem einen Falle ein ſchwereres 

Berbrechen vorliege ald in dem andern. Die Wohnungen der oberften 
Briefter find Freiftätten für Verbrecher (Müller 75). Auch der ge 

ringfte Diebftahl wird auf der Goldküfte mit Sklaverei beftraft und 

dasſelbe ift fogar bei unwillfürlicher Tödtung eines Huhns, Schweins 

oder andern Hausthiereö der all, wenn der Beichädigte ſich weigert 

ein Geſchenk ale Sühne anzunehmen (Meredith 28). In Akra wird 

Diebftahl (nad Bosmann II, 93) mit Reftitution und einer Geld» 
ſtrafe belegt, die für den Reichen größer ift als für den Armen, auf 

Raub aber fteht der Tod. Wie ſehr man dort und in Aſchanti (Bow- 

dich 351) das Hinziehen und Verwideln der Prozeſſe verfteht, bezeugt 

ein von Robertson 173 erzählter Fall, in welchem allmählich und 

zum Theil fehr lange Zeit nach gefchehener That 32 Perfonen in die 

Sklaverei verfauft wurden zum Erfah eines Schweines, das an einem 

Schlage, den ihm eine Frau verfeßt hatte, geftorben fein follte. Um 

zu verftehen wie dieß möglich fei, muß man fi daran erinnern daß, 

wie früher erwähnt, der Zahlungsunfähige und zwar bei dem unge 

heuer hohen Zinsfuße nicht bloß er felbft, fondern oft auch feine ganze 

Familie in Sklaverei bei feinem Gläubiger geräth. Auch hat man auf 

der Goldfüfte die eigenthümliche Praxis, daß der Gläubiger feinem 

faumigen Schuldner mit Selbftimord oder mit Erniordung eines Drit- 
ten droht, wovon dann die Schuld auf diefen fällt, fo daß ihm Blut- 

ſchuld durch einen Andern aufgeladen wird (Monrad 24). Eine 

ähnliche Ereentricität ſcheint indeſſen mehrfach und nicht bei den Ne 

gern allein vorzufommen; auch die Tſchuwaſchen erhängen fi bie 

weilen um an einem Anderen Rache zu nehmen (Lebedjew in Er- 

man's Arhiv IX, 386), und in Hindoftan und China foll tasfelbe 

geſchehen: zu der daraus entfpringenden Berantwortlichkeit tritt wahr⸗ 

fheinlih auch noch die Vorftellung, daß die abgefchiedene Seele im 

Stande fein werde den Feind zu peinigen und zu quälen. 

Aus den Geſetzen der Neger der Goldküſte fpricht deutlich der 
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Grundjag daß ihnen Geld durchaus über Alles geht, die Abkanfung 
des Mordes, die unglaublich harten Strafen des Diebſtahls, die furcht⸗ 
baren Schuldgefeße zeigen unverkennbar die wahrhaft „goldene* Lehre 
die fie aus dem Berkehre mit den Weißen gezogen haben. In Sene 
gambien wird ebenfalls Beihädigung fremden Eigentums fchwer 
geahndet: frißt ein fremder Efel von einem Getreidefelde auch nur 
einen einzigen Halm, fo darf der Eigenthümer des letzteren ihn behal⸗ 
ten und ſchlachten, aber ihn arbeiten zu laſſen oder zu verlaufen if 
ihm verboten (Park 2.R. 271). Dieß iſt offenbar fehr milde im 
Vergleich mit den Gefegen der Goldküſte. Hier fehen wir fogar den 

Berfuh gemacht den Schuldner noch Über das irdifche Leben hinaus 

zu verfolgen, denn mer in Schuldſklaverei ſtirbt, darf nicht begraben 

werden, fondern wird, wie dieß auch in Angoy am Kongo gefhieht 

(Zuechelli 457), den wilden Thieren zum Fraße andgefeßt um wo 

möglich die Berwandten zu zwingen ihn einzulöfen (Monrad 101). 

Umgekehrt ift (nah Cruickshank 260) auch derjenige, welcher einen 

Berftorbenen beerdigt, immer verpflichtet für deſſen Schulden zu haf- 
ten, daher denn Fremde, die auf der Goldküſte fterben, oft unbeerbigt 

bleiben. Um einen Gläubiger der einem Nachbarvolke angehört zur 
Zahlung zu zwingen, raubt man ihm häufig Sklaven, Verwandte 
oder was man von feiner beweglichen Habe an fid) zu reißen vermag, 

und es ift nicht felten daß diefes Perfahren zu einem allgemeinen 

Kriege führt (Bosmann II, 108 ff). Wer der Zauberei fchuldig 

gefunden wird, den trifft der Tod oder Sklaverei mit feiner ganzen 

Berwandtfhaft (Cruickshank 241). Reinigt fih der Angellagte 

durch ein Ordale vpn der Schuld, fo wird der Kläger verurtheilt (Des 

Marchais I, 329). 

In Afhanti, deſſen Mat und Ausbreitung Robertson (178, 

296) fehr grob übertrieben hat, befchräntt eine hochmüthige und auf 

ihre Vorrechte eiferfüchtige Ariftotratie die Gewalt des Königs, theils 

duch ein Beto das fie In allen äußeren Angelegenheiten hat, theile 

durch ihren Rath der ſowohl in der Gefehgebung als auch bei richter- 

lichen Entfheidungen für ihn bindend iſt, fo daß er nur ſcheinbar aus 

eigener Machtvollkommenheit handelt. If er noch minderjährig, fo 

wird er von den Dolmetfchern und älteften Räthen der Krone jeden 

Morgen unterrichtet über die Gefchichte des Reiches und die Thaten 

feiner Vorfahren (Bowdich 387 — 846, 396). Unter folhen Um⸗ 

Baig, Anthropologie. 2x Br. 10 
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ftänden Bängt die Macht, die er:wirflich befigt, fafl ganz don feinen 

perfönlichen EigenfHaften ab und ift daher bei den einzelnen Herrfähern 

ſehr verfhieden. Das bauptſächlichſte äußere Zeichen jeiner Würde iſt 

der Elephantenſchwanz: auch mer eine Votſchaft vom Könige bringt 

trägt einen folchen. Diefelbe Bedeutung ‚hat der Elephantenſchwanz 

auch in Scherbro (Matthews 78), während in Südafrira meift die 

Schwänze der großen Naubthiere Tiefe Beſtimmung erhalten. Die 

Beamten des Reiches find einer fchärferen Controle unterw orfen als 

anderwaͤrts. es giebt Geſetze gegen Erpreſſungen, Die fie fi) etwa erlau- 

ben und jedem Geſandten des Königs wird ein Spion beigegeben Der 

über fein Benehmen zu berichten hat (Bowdich. 347, 3971. Das 

Prozeßverfahren, welches dem Angeklagten geftaftet ſich vollſtändig zu 

vertheidigen und eine eidliche Bekräftigung feiner Ausfagen von ihm 

fordert, iſt dem auf der Goldküſte üblichen in ven meiften Bunften 

ähnlich. Mord eines Niht-Ebennürtigen wird meiit mit Geld gefliaft. 

Das Strafmaaß für Mord und Todtſchlag ift verfchieden, wie es auch 

für den Diebftahl abgeftufte Strafen giebt, von ber öffentlichen Aus: 

ftellung des Diebes an bis zur Lebensſtrafe (Bowdich 351 f.). Die 

Ariſtokratie hat auch in diefer Beziehung manche Vorrechte: nur vor: 

nehmen Berbrehern ift es erlaubt ſich felbit Den Tod zu geben, nur 

Bornehme dürfen eines ihrer Weiber im Fall der Untreue verkaufen 

‘oder tödten (Hutton 319). Zum Hofitaate des Könige gehört sine 

Bande von jungen Dieben die ungeftraft ſtiehlt, und die Lruvpe der 

Deras, meift Lieblingsfklapen des Königs die für ihn mit ihrem Leben 

überall einftehen und mit ihm begraben werden, hat eine fo erientin« 

nelle Stellung, daß fie überhaupt gar nicht vor Gericht gezogen wer⸗ 

den fann (Bowdich 389, Römer 21). Der ungerechte Ktäger 

verwirkt felbft fein Leben, wenn es fi bei feiner Klage um grobe 

Berbrechen handelt (Bowdich 350), wie dieg auch in Benin der Fall 

fein fol (Landolphe II, 63).- 

Mehr als die Berfaffung von Aſchanti nähert jih die von Da⸗ 

homey einer abfoluten Monarchie. Die Gewalt des Herrſchers ſcheint 

fih hier fo weit zu erfireden, daß es faum irgend etwas giebt das 

ihr unerreihbar wäre. Was er thut gilt dem Volke allgemein als 

recht und diefes fcheint fich felbft nur die Stellung eines Sklaven zu 

feinem Herrn zu geben: „mein Kopf gehört dem König, nicht mir 

feloft,“ fagte Einer, „wenn ex ihn holen läßt, kin id) bereit ihn hin« 
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zugeben, und wenn er in der Schlacht für ihn fällt, fo iſt es mir 

einerlei.“ Wen der König verurtheift, deffen Vermögen wird confis⸗ 

zirt, ja fogar feine Verwandten, Freunde und Diener werden um: 

gebracht oder verfauft (Norris a. 8,10). Er vergiebt die Weiber 

allein und verkauft fie für feine Rechnung ben Unterthanen zur Che 

(Norris 409, Wilson 203). Wenn er flirt, zertrümmern feine 

Weiber alle feine Koftbarkeiten, es tritt eine allgemeine ftraflofe Anar⸗ 
hie ein, Raub und Mord wüthen im Lande (Norris 487). In Bis 

dab, Yarriba und Benin entiteht bei ſolchen Gelegenheiten ebenfalls 
eine vollftändige Unorduung, bei welcher Berfon und Eigenthum keine 

Art von Sicherheit mehr genießen (W. Smith 206, Des Marchais 

II, 73, Lander I, 85, Landolphe II, 55); diefe Dauert indeffen 

an dem erfteren Orte nur 5 Zage. Das Herkommen hat fle auf eine 
beftimmte und kurze Zeit beſchränkt und es ergiebt fih daraus vor 

Altem daß fie keineswegs auf einer wirklichen Auflöfung aller gefell- 
ſchaftlichen Bande beruht, fondern nur ale eine plößliche Loderung 
derfelben zu betrachten fl, die troß der Entfefielung aller Leidenſchaf⸗ 

ten doch immer noch von der Sitte beberrfcht wird und zu feinem 

wirklichen Verfalle der Gefellihaft führt. Dasfelbe ift der Kal in 

Dahomey, wo der Tod des Herrichers erſt nach 18 Monaten befannt 

gemacht wird, während deren der Thronfolger mit den beiden höchften 

Beamten in feinem Ramen regiert (O mb on 306). Es ift deshalb nicht 

wahrfheinlich daß man, wie Dalzel 147 vermuthet hat, die Anar- 

hie geftatte um die Wahl eines Nachfolgers zu befchleunigen und dem 

Volke den Werth geordneter Zuftände recht fühlbar zu machen, ſon⸗ 

dern die natürlichere und richtigere Deutung der Sache ift wohl diefe, 

daß man den Herrſcher in Defpotifch regierten Staaten ala den adleini- 

gen Träger der Geſetze anfleht, daher denn dieſe felbft auch mit dem 

Könige fterben (Gray and D. 177). 

Die zulegt erwähnte Einrichtung einer Mitregentfchaft der beiden 

höchſten Beamten mit dem Thronfolger, der in Widah wie die koͤnig⸗ 

lichen Kinder bei den Yebus (d’Avezac 97) fern vom Hofe in Uns 

wiffenheit feiner Geburt und der Staatögefchäfte erzogen wird und 

erft nach der Krönung, welche die Großen des Reiches anzuberaumen 

haben, zur vollen Bimiglichen Macht gelangt (Des Marchais II, 

41, 48) — jene Einrichtung einer Mitregentfchaft weiſt bereits auf 

die wichtige Beſchränkung hin die der Gewalt des Herrſchers ſelbſt in 

10* . 
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Dahomey auferlegt ift: die beiten hödhften Räthe der Krone nämlich 

befigen nicht allein das Recht den erfigeborenen Prinzen vom Throne 

auezuſchließen und diefen einem feiner Brüder zuzufpredhen (Norris 
407, a. 4), fondern ihre Macht iſt auch fpäterhin, wenn fie einig find, 

immer noch größer ala die des Königs ſelbſt, vor dem fie ſich gleich- 

wohl wie alle andern Untertbanen im Staube demüthigen müſſen. 

Anßerdem if der König genöthigt. fo mumſchränkt er übrigens au 

gebietet, fih den Sitten ſeines Volkes ganz zu fügen, deſſen Leidenfchaft 

der Krieg ift, und befonderd an den großen Feten in der freigebigften 

Beife Geſchenke zu mahen (Forbes a. 18). Jene beiden höchſten 

Beamten find der Minga, der Minifter des Inneren, welcher die Aus: 

führung der Gefeße und namentlid auch der häufigen Todesurtheile 

zu überwachen hat — Forbes a. 7 bezeichnet ihn daher als oberften 

Eharfrihter —, die Polizei verwaltet und den Thronerben in feinem 

Haufe. zu erziehen hat, und der Meu oder Minifter des Aeußeren und 

des Handel, welcher die Auffiht über die eroberten Provinzen und 

die verfäuflichen Sklaven führt (Omboni 307); denn die audgedehn- 

ten Sflavenjagden lieferten bieher dem Könige fen hauptſächliches 

Gintommen — jebt follen fie vertragamäßig unterbleiben (Wil- 
son 204). 

Nächſt den Sklavenjagden zieht er fein Cinkommen aus den jähr- 

fihen Abgaben die wie in Afchanti in angemefjenen Geſchenken beſte⸗ 

ben, weldye von feinen Untertbanen ihren eigenen Berhältnifien und 

jeiner Würde entiprechend gemacht werden müflen (Norris 408). er: 

ner bilden die Todesfälle eine reiche Quelle von Ginnahmen für ihn. 

In Benin erhält der König von jeder Erbſchaft einen Sklaven (Bos- 

mann III, 269), in Afchanti erbt er alles Gold das feine Untertbanen 

binterlafien (Bowdich 344), in Dahomey if. er der Univerfalerbe 

aller feiner Beamten (Dalzel 168) und der Haupterbe aller feiner 

Untertanen überhaupt, die nad Robertson 271 ibm alljährlich 
den dritten Theil ihres ganzen Bermögens (?) abzugeben hätten. Wahr⸗ 

fheinlich richtiger il mad Omboni 312 erzählt, daß nämlich in Da⸗ 
homey die Kinder der Hauptfrau ihrem Vater zu der einen, der König 
ihn zur andern Hälfte beerbe, daß dieier aber einen Theil des ihm Zu⸗ 
fallenden ven übrigen Rindern des Berftorbenen zu überlaffen pflege. 
Abgeſehen von diefen Laſten find im Lande Abgaben auf Alles gelegt 
was möglidger Weiſe folge tragen kann, und die Willkürherrſchaft 
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welche beſteht, macht den Fleiß nutzlos und felbft gefährlich: dieß läßt 
fi) leicht genug verftehen, wenn man hinzunimmt daß die Beamten 
feine Bezahlung erhalten (Forbes a. 9) und deshalb hier wie in vie, 
len andern defpotifch regierten Ländern, nur darauf angemwiefen find 
nad) dem Beifpiele ihres Oberheren ihre Untergebenen fo ftar zu plün» 
dern und auszupreſſen als fie vermögen. Um fie in diefer und ande 
rer Rüdficht zu Überwachen lebt in dem Haufe eines jeden eine Königs» 
tochter die ihm ald Spion beigegeben il. Amt und Stand find erb- 
lich und gehen auf den Älteften Sohn über, wenn nicht der König es 

anders beſtimmt (ebend.). 

Mit der Barbarei der hier üblichen Menſchenopfer, von denen wir 

anderwärts zu reden haben werden, dei graufamen Strafen und dem 

harten Deſpotismus contraftirt auffallend die eingeführte Etikette und 

das höfliche gemefjene Betragen, die man jorgfältig und ftreng ein- 

hält; fhon Des Marchais (II, 182) hat ein großes, nad dem 
Range abgeftuftes Geremoniell der Begrüßungen in Widah vorgefun- 

den. Richt minder überrafchend ift die mufterhafte Ordnung die fid 
bei militärifhen Aufzügen und Schauftellungen in Dahomey zeigt, 

noch mehr aber wundert man ſich über die Bernachläffigung der Rang: 

unterfchiede bei den öffenzlichen Gerichten, die der König hält, und 
über die große Redefreiheit die fih befonders in den Verhandlungen 

über die Tapferkeit tundgiebt, welche die Einzelnen im Kriege bewie⸗ 

fen haben (Forbes a. 18). 

Durch Riederwerfen und Küffen der Erde — wohl eine ſymbo⸗ 
Iifhe Handlung die ausdrüden fol dag man ſich den höchften Herr- 

ſcher als gegenwärtig denke — fann jeder Häuptling einer Stadt 
einen Gerichtshof zur Aburtheilung eines Angeklagten conftituiren, 

dod wird zur Gültigkeit des Spruches erfordert daß. er auf dem 

Markte in Abomey*) vertündigt werde. Berrath, Mord, Ehebrud), 

Diebftahl, Peigheit werden mit dem Tode befltaft (Forbes a. 7); 

Omboni 310 bemerkt indefien daß dieg nur von dem am Könige 

begangenen Diebſtahl gelte und daß Biutvergießen deshalb als Capi⸗ 
talverbrecden angefehen werde, weil Gut und Blut der Unterthanen 

und ſelbſt das Leben des Kindes dem Könige gehöre. Auf Heineren 

Vergehen ſtehen Leibeöftrafen (Duncan II, 210) was fonft bei den 

° Kölle a. fdreibt Agböme. 
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Negern kein häufiger Kal ift, da fie Schläge eben nicht fehr fürchten, 

denn aus dem Schmerz, welchen fie verurfachen, machen fie ſich wenig 

und halten diefe Strafe faum für ſchimpflich, fondern fehen fie meift 

nur als einen einfachen Beweis der Uebermadht an. Dagegen zieht 

Trunt in Dahomey Beratung und felbft Strafe nah ih (Duncan 

II, 58, Forbes), wi, dieß Pereira im Reiche des Razenıbe (Bow- 

dich b. 90 ff.) und Barbot bei den Quaquas (Avekwom) der Elfen: 
beinfüfte gefunden hat (Allg. Hiſt. d. R. III, 661). Ein analoges Bei- 

fpiel von einem weifen Gefepe, wie man es bei Negervölfern kaum 
zu finden erwartet, wird von Des Marchais (Il, 173) in ®idah 

erwähnt, wo ein König das Hazardfpiel mit der Strafe der Sklaverei 

beiegt hat. Dahomey befibt eine ftrenge Polizei, wie die früher erwähn: 

ten Luxusgeſetze zeigen, und die Einrichtung dag Abende nah 9 Uhr 

fi) Niemand mehr auf der Straße bliden laffen darf. Die Strenge 

der Geſetze hat für Fremde, die eine Wache zur Reifebegleitung zu 

erhalten pflegen, eine große. Sicherheit des Lebens und Eigenthbums 

bergeftellt (Omboni 311). Auch auf den Märkten, deren es vide 

und bedeutende im Lande giebt, herrfajt große Ordnung: in Widah 
hat jeder Berfäufer feinen beftinnmten Platz, Beamte unterſuchen die 

Kauri-Schnüre um zu fehen ob fie vollzäplig find und controliren. 

die Geidhäfte durchgängig (Des Marchais II, 163). 

Widah, das in Rüdficht feiner Sprache und feiner Sitten fich 
Dahomey nahe anfchließt, unterfcheidet ſich von ihm in Hinficht ſei⸗ 

ner politifchen Berhältniffe hauptſächlich dadurch, daß der hohe Adel, 

der fi untereinander biöweilen vollftändig befriegt (Dea Mar- 

chais II, 201), ein viel bedeutenderee Gewicht Hat, fo daß die Ges 

walt des Königs flärfer zurüdtritt. Die Bollftreder der königlichen 

Befehle und insbefondere der geſprochenen Urtheile find bier die Wei- 

ber des Königs die niemand berühren darf (ebend. 77, W.Smith 

206). In noch höherem Maaße ale in Widah ſcheint die königliche 

Gewalt in den meiften der weiter öftlich gelegenen Ränder befhränkt 
zu fein. Darauf weift der Gebrauch einer völlig friedlichen Abfepung 
ihres Herrfchers bei den Eyeos hin (wie ihn Norris erzählt und 
Abson bei Dalzel 152 beftätigt Hat mit Hinzufügung der Geſchichte 
feiner jpäteren Uebertretung)" ed werden ihm nämlich Papageieneier 

überfendet mit der Botſchaft daß er ter Regierungsfurgen müde fein 
urd zu jchlafen wünjchen werde, worauf er von feinen Weibern erdrof- 
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felt wird. Eine ähnliche Sitte findet: fid auch in Afim (Cruick- 
shank 44). Bei den Yebus wird der König ernannt und nöthi- 

genfalls auch wieder abgefeßt von vier hohen Beamten, die den ober- 

ften Gerichtshof zufammen bilden und an deren Mitwirkung: er bei 

feinen Regierungshandlungen gebunden ıft, während er in der Gefeß- 

gebung der Beiftimnnng des Rathes der Alten bedarf (d’Avezac 

96 f.). Bon den Selditrafen, die bei den Yebus alle andern Strafen 

zu vertreten pflegen. fällt immer ein Theil dem Könige felbit zu, bis. 

an welchen die Appellation fortgejeßt werden kann. Jedes Verbrechen 

läßt fich mit Geld jühnen, wenn der beleidigte Theil darauf eingeht: 

Reichthum und Macht des Icgteren find daher meift von großem Ein⸗ 

fluß auf die Beftimmung der Summe mit der man fi) befriedigt 
erklärt (ebend. 100 f.). 

Im Lande der Ib us giebt es keine größeren Staaten, fondern fait 

jede Stadt hat ihren eigenen Heren (Allen and Th. I, 270). Der 
König von Aboh (Iby) ift ein Wahlkönig und befipt nur beſchränkte 
Naht (234). Dieß gilt ebenfo von den meiften der fleinen Könige 

am unteren Riger, neben denen ein Rath der Alten zu ftehen pflegt 

(381). Nur. Benin foheint in diefen Gegenden jebt noch ein Reich 

von größerer Macht und Ausdehnung zu fein. Weber feine politifche 

Berfaffung hören wir außer dem früher über die Erbfolge Angeführ- 
tem nur aus einer, wie es fcheint, nicht vollkommen zuverläjfigen 

Quelle, daß der Herrfcher einen hohen Rath von dreimal zwanzig Mit- 

gliedern für die Abgaben, den Krieg und den Handel neben fich habe, 

daß die Nemter und Würden nicht erblich feien und daher die zur Aus- 

jihnung vom Könige verliehenen Korallenhalsbänder von den Ins 
babern ber deren Tode an den König zurüdfallen, und daß der Adel 
in drei Klaſſen von abgeftuftem Range getheilt fei (Landolphe |, 

118, 11, 53, 60). Unglüd und Ungefchid werden an dem Heerführer 

auf gleiche Weife mit dem Tode geſtraft; auch Mord und zufällige Töd- 

tung werden vom Geſetze nicht unterfchieden, doc; fol diefes für den 

Königsfohn ebenfo fireng fein wie für den gemeinen Mann (ebend. U, 

61, 63). 

Bei den M’PBongmes (Pongos) giebt. es drei. Stände. die fi 

Rreng von einander feheiden und die beftehenden Rangunterfchiede 
eiferſüchtig aufrechthalten: Adel, freie Arbeiter und Sklaven. Jedes 
ihrer Dörfer, ſtehg für ſich allein unter einem Häuptling (Hecquard 
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10 f.).. Diefe werden gewählt, müflen jedoch einer beftimmten Fami⸗ 

lie angehören und befißen nur geringe Macht, da die höchfte Entjcheis 

dung in allen wichtigen Dingen von dem verfammelten Volke gegeben 

wird (Wilson 271, Dwight in Transacit. of the Amer. ethnol. 

soe.). Die Häuptlinge der Eleineren Negervölker haben nicht felten eine 

ähnliche Stellung: ihre Abhängigkeit ift oft eben fo groß oder ſelbſt 

größer als ihre Macht. Weit entfernt daß fie, wie die mächtigen Be⸗ 

berricher größerer. Länder, mwillfürliche Abgaben ihren Unterthanen 

auflegen, belichig feitgefegte Strafgelder für wirfliche oder bloß an- 
gebliche Verbrechen an fich ziehen und fie zu Frohndienften nad Laune 

preften könnten, ſehen fie fich vielmehr genöthigt ihren Leuten zu 

ſchmeicheln, fi um ihre Gunft zu bewerben und fie hauptfächlidy durch 

Geſchenke an fih zu fefleln. Die Anſprüche welche an fie gemacht 

werden, find bismeilen fo bedeutend, daß fie, wie dieß 3.2. auch in 

Sierra Leone öfters vorfommt, die Häuptlingswürde, welche der Adel 

duch Wahl verleiht, wegen der mit ihr verbundenen Ausgaben ab- 

lehnen, obgleich fie dort beſonders als Richter großes Anfehn genießen 

und von den Schußbefohlenen die fih ihnen unjchließen mit dem 

Ehrennamen „Bater” genannt werden (Winterbottom 166). 

Congo, im. 1485 entdedt, ift feit dem Ende des 17. Jahrh., 

da die Fürften von Sogno und Bemba dem Könige den Gehorfam 
auflündigten, von feiner früheren Macht herabgefunten. Die drei vor: 

nehmften Großen des Reiches wählen den Herrfcher, doch muß diefer 
der königlichen Familie Durch die Geburt angehören, die Aemter blei- 

ben meift bei. denfelben Familien, find jedod, ebenfalls nicht eigentlich 

erblicy, Tondern werden vom Könige verliehen (Cavazzi 286). Rad 

Anderen wäre Congo dagegen fein Wahlreich, fondern eine erbliche 

und abfolute Monarchie von feudalem Charakter: ſowohl der König 

ale auch die Bringen von Geblüte haben ihre Bafallen, die, fo groß 

ihr Grundbeſiß auch ift, Doch ganz in der Hand ihres Lehnsherrn fte- 

ben, fo daß fie. von diefem fogar verkauft werden dürfen (Degrand- 

pre 58). In Ambriz wird der König von je 5 zu 5 Jahren nem 
gewählt (Tams 161, 131). Auch Loango if ein Wahlreich: ein 

hoher Rath von fieben Mitgliedern ernennt den König aus der Herr» 

ſcherfamilie. Die Gewalt desfelden ift nur gering; feine Einkünfte 
fließen aus dem Berkaufe der Aemter und aus den Abgaben die vor⸗ 
züglich auf dem Sklavenhandel Tiogen (ebend. 81, 88). Nach Proyart 
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129 f. beftimmt er für den Fall feines Todes einen Regenten, der nad 

einiger Zeit mit den Fürften und Würdenträgern des Neiches zu einem 
Rathe zufammentritt, welcher den neuen König wählt, oder er ernennt 

diefen unmittelbar felbft. Auch bier tritt mie in Dahomey und eini- 

gen anderen Ländern mit dem Tode des Oberhauptes eine allgemeine 

Anarchie von mehreren Monaten ein, während deren ſogar die Feld⸗ 

arbeit ganz ruht (ebend. 148). Die größte Gewalt im Staate befigt 

factifh der Mafuc, welcher die Oberaufficht über den ganzen Handel 

bat (Degrandpre 92). 

Auf Mord fleht in Loango der Zod (Proyart 136), aud wird 

er mit Sklaverei, alles Andere nur mit Geld geftrafi (Degrandpre 

96. ff), wie es Überhaupt aud in Südaftica, 5.2. in Kamba, fehr 

‚gewöhnlich ift alle Verbrechen mit Geld zu fühnen oder abzufaufen 
(Lad. Magyar bei Betermann 1857 p.198), da man nicht leicht 

anderwärts auf das finnreiche Mittel verfallen ift, deffen man fi in 

Alt⸗Calabar bedient, nämlich eines Todes durch Procuration: hat 

dort ein Häuptling fich eines groben Verbrechens ſchuldig gemacht, fo 

erleiden einer oder zwei von feinen werthuollfien Sklaven ftatt feiner 

den Tod (Daniell in L’Institut 1846 H, 88). Fehlt es in Loango 

dem Verbrecher an Geld, fo wird er Sklave. Dieß trifft in gleicher 

Beife den Dieb, wenn er nicht zahlungsfähig ift, den Ehebrecher und 

den der fich einer Majeftätsbeleidigung ſchuldig macht (Proyart 136). 

Auch in Congo geräth der infolvente Schuldner mit feiner Familie 

in SHaverei bei dem Gläubiger (Cavazzi 190). Am unteren Lauf des 
Congo⸗Fluſſes hat Tuckey (363, 208) feiner entwidelte Beſtimmun⸗ 

gen über das Eigenthumsrecht an Land und beweglicher Habe gefunden 

als man fonft gemöhnlicd) bei den Regern antrifft und dieſe werden oft 

Gegenſtand des Streited. Ramentlich ift ein Gefammteigenthun meh» 

teret an einer untheilbaren Sache dort häufig und man geht darin 
fo weit daß oͤfters drei bis vier Leute zufammen eine Ziege befiten. 

Auf Diebſtahl ſteht bald blog Rüdgabe des Geſtohlenen bald Skla⸗ 
berei, auf Mord die firenge Talio (383), ein Grundfaß der bei rohen 
Völkern fehr oft der Inbegriff und das Princip aller ihrer rechtlichen 

Anſchauungen ift, und von dem es nur als eine befondere Form der 
Anwendung anzufehen if, wenn (mie 5.2. in Harrar gefhieht — 
Burton 883 — aber au fonft vielfach vorkommt) der Mörder 
gebunden und den Verwandten des Erfchlagenen überliefert wird um 
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der Blutrache zu verfallen. Bemerkenewerth ift ferner daß am un— 
teren Congo der Bergifter, wenn er aus vornehmen Stande ift, eines 
graufameren Todes flirbt ald wenn er dem gemeinen Volke ange: 
hört, wogegen Ehebruch nicht nad) den Range des Beleidigers, fons 
dern mach dem des Beleidigten mit größerer oder geringerer Härte 
geftraft wird (Tuckey 87,161). Wer einen vornehmen Mann ver: 
gifiet, bemerkt indeflen Tuckey 162, verliert zugleich mit ſeiner gan⸗ 
zen Familie das Leben. 

Dieſe ſolidariſche Haftbarkeit der Familie für Schulden wie für 

Verbrechen, der mir ſchon öfter begegnet find, hat bei vielen Neger: 

völfern eine eigenthümliche und merkwürdige Ausbiltung erfahren, 

welche ihre Anficht Don der engen Zujammengehörigfeit der Familien⸗ 

glieder und das patriarchalifche Princip, das der Entwidelung ihrer 

ſocialen Zuftände faft überall zu Grunde liegt, in ein helles Licht ſetzt. 

Nur in Folge davon daß der ganze Stamm vder das ganze Boll ale 

eine große Familie angefehen wird, ift es möglich geworden daß fich 

der Bläubiger, um fi bezahlt zu machen, nicht bloß an einen Ber- 

wandten jeines Schuldners, jondern an einen beliebigen Landsmann 

desjelben halten, Diefen berauben und ihn wegen des Erfakes an den 

fäumigen Schuldner verweifen darf. Diejes Verfahren ift gebräuchlich 

bei den Mandingos von Sierra Leune, in Cap Lahu auf der Elien- 

beinfüfte und in Congo (Matthews 83, Robertson 90, Cavazzi 

189), auf der Goldküſte und in Widah, wu der englifhe Gouverneur 

im 3.1806 eben diefes Berfahren angewendet hat um die Anfprüche 

die er hatte, befriedigt zu erhalten (Meredith 29, Cruickshank 

15). Man kann leicht ermefien wohin eine folche Befchlagnahme frem- 

den Eigenthumes führt, wenn fie, wie dieß oft gefchieht, in einer lan- 

gen Reihe von Einem zum Andern fortgefegt wird (Ciuickshank 

154). Auch am Gaboon hält ſich ver welchen ein gefauftes Weib ents 

faufen ift, zur Entfchädigung an beliebige Andere. wofür dann Die 
Verwandten des Weibes verantwortiih find. In Schuldſachen und 

felbft wenn ein Mord begangen worden iſt, geſchieht Rasfelbe: wer 

zu tagen bat, hält fi an Unbetheiligte, diefe wieder an andere u ſ.f. 

bis der Streit allgemein wird und fidh endlich Einer findet der einen 

ordentlichen Prozeß anfängt, Palaber macht, die oft höchſt verwidelte 

Sache zum Ausdtrage bringt und nad) fangen und fchwer zum Ziele 

zu führenden Verhandlungen über die Menge der ſämmtlichen Ent- 
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ſchädigungs-Anſprüche welche erwachſen find, die Ruhe wiederher: 

ftellt (Wilson 266, 278). 

Die politifhen und rechtlichen Berhältniffe der öftlichen Regerläns. 

der find größtentheild noch ganz unbelannt. Wadai, das fruchtbarer 

ala Darfur ift und weniger zu leiden gehabt hat als diefes, mird 

von Mohammed el T.a. 240 der am beften geordnete und verwal⸗ 

tete Staat im ganzen Sudan genannt. Befonders ift es der weiſe und 

gerechte Sultan Sabun gewefen (reg. 1804— 1811) der es gehoben 

hat: er führte glüdliche Kriege gegen Baghirmi und Dar-Tama, ers 

öffnete dem Handel, den er auf alle Weife zu fördern ftrebte, neue 

Straßen, zog Gelchrte und Tichter an feinen Hof und war fehr freis 

gebig. Die Regierung von Wadai, über welhe Barth UI, 510 ff. 

ausführlich gehandelt hat, ift in der Hand eines Sultang, neben wels 

dein ein hoher Rath (Faſcher) fleht, der jedoch bei der Beforgung der 

Stantögefchäfte in keine Gemeinfchaft mit ihın tritt. Diefer leßtere 

feßt Die Statthalter der vier großen Provinzen des Reiches ein, neben 

denen jedoch viele theils eingeborene theils arabifche Häuptlinge fehr 

relbfftändig gebieten (Barth), und verleiht die Aemter, und zwar 

ein jedes nur auf zwei Jahre; die Verwaltung derfelben unterliegt 

einer genauen Controle. Dem Herkommen mug auch der Herrfcher 

fi fügen, die gerichtlichen Urtheile erhält er ungefchwächt aufrecht; 

der Koran gilt ala Geſetzbuch, doch ift die Umwandlung der Strafen 

in Geld gewöhnlich, obwohl nicht fo häufig als in Darfur. So er 

jählt Mohammed aus Tunis (a. 324 ff., 363, 376 ff.), doch be: 

merft Barth (III, 526) über ihn daß fein Buch über Wadai in Rüd- 

Acht der ftaatlichen Verhältniſſe viele Webertreibungen enthalte. In 

wie weit das Nämliche etwa auch von feinen Werke über Darfur gelte, 

muß bis jept unentfchieden bleiben. Die Bevölterung von Darfur 

theilt fi, abgefehen von den fremden Kaufleuten und den Araber: 

Nomaden, in Briefter, Soldaten, die im Frieden zugleich Die Landbauer 

find, und Viehzüchter; die erften beiden Stände bilden die Gerichtshöfe, 

von denen jedoch die Appellation an den Sultan flets offen ftebt. 

Die einzelnen Provinzen werden den Brinzeffinnen und anderen Mit: 

gliedern der königlichen Yamilie zugetheilt und von Eunuchen regiert. 

Eine regelmäßige Befteuerung giebt es nicht, es ift nur der Koran der 

ju Abgaben verpflichtet und diefe find faſt ganz in den Willen der 
Einzelnen geftellt (Cuny im Bull. soc. geogr: 1854 II, 92, 117). 
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Die Führung der Prozeſſe und die Verhandlung aller öffentlichen 

Angelegenheiten die von einiger Wichtigkeit ſind, der feierliche Empfang 

von Fremden, insbeſondere der von Geſandten, geſchieht bei den Ne 

gern in der Form des Palaber (PBalaver), das z. B. in Ara durch 

Bedenfchlagen und ausgefandte Boten zufammengerufen wird (Mon- 

rad 76). Die Berfammlung wird unter dem Borfibe des Häuptlings 

eröffnet, die Redner der verfchiedenen Parteien treten darin in beftimm- 

ter Ordnung auf und die Entfcheidung des Progeffes, wenn es fi um 
einen folchen handelt, gejchieht nach der Analogie der Präjudizien 

welche die früheren Palaber geliefert haben. Es wird verfichert daß 

fich Die Neger bei diefen Gelegenheiten rubig, mit einer gewiflen Würde 

und Feierlichkeit zu benehmen pflegen, daß fie den Redner der das 

Wort bat nicht unterbrechen, klar und oft fehr treffend zu fprechen 

wiflen und bisweilen den Zuhörer duch die Beinheit ihrer Bemerkungen 

in Erflaunen fehen (Raffenel a. I, 26). 

Das erfie Beweismittel welches beim BProzefie in Anwendung 

tommt, find die Zeugenausfagen, die freilich nicht überall von dem 

Richter nur einfach entgegengenommen werden, fondern bisweilen zu 

einer förmlichen Debatte der Zeugen untereinander oder mit jenem 

führen (Cruicksbank 130). Reichen fie für fih allein nicht hin 

die Sache ind Klare zu fegen, fo nimmt man zunächſt zu Eiden feine 

Bufludt, die in Gegenwart und unter Anrufung des Fetiſch abgelegt 

werden der den Meineidigen (dieß ift der Sinn des Schwured — ebend. 

122) auf der Stelle tödten foll, doc ſteht diefem in folchen Fällen 

meift au der Weg offen, wenigftens wenn er reich genug dazu if, 

fih beim Fetiſch d. 5. beim Prieſter, von der Schuld des Meineides 

loszukaufen: man kann fi) daher nicht wundern daß viele Meineide 

geſchworen werden. Der Eid der Neger ift nämlich in der Regel felbft 

eine Art von Orbale, das im Fetiſch⸗Eſſen oder «Trinken befteht (Iſert 

177) und ganz auf einer Zauberei beruht: der Bann unter den er 

den Schwörenden ftellt, kann Daher immer, fo groß und ſtreng er auch 

fein mag, durch einen noch mädhtigeren Zauber wieder gelöft, der be- 

feidigte Fetiſch verſöhnt oder durch einen mädhtigeren wenigſtens un- 

ſchädlich gemacht werden (Bosmann 1, 54, Monrad 37 not.). 

Die Eide der Neger find übrigens von verfähiedener Art und bei man» 

Gen Böllern giebt es auch verſchiedene Grade derfelben. Auf der 
Goldküſte if z. 9. ein gewöhnlicher Schwur „Meminda Kormanti*, 
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„Kormanti Samſtag,“ womit ein berühmter Schlachttag bezeichnet 

wird; und fo ſchwört man öfters bei großen nationalen Glücko⸗ oder 

Unglüdsfällen, wovon der Sinn etwa diefer ift, daß in fo hohen 

Ehren das genannte wichtige Ereigniß von dem Schwörenden wie 

von jedem Andern gehalten werde, To hoch auch die Wahrhem bei 

feiner Ausfage von ihm geehrt werden folle.e Die Quaquas haben 

einen Schwur durch den fie ſich verpflichten Freundſchaft und Frieden 

zu halten: fie träufeln fi Waſſer in die Augen (Alg. Hift. d. R. III, 

664). Wie die og. Mauren am Senegal neben ihrem einfachen Schwure 

den höheren „des Feuers” haben, der in einem dreimaligen Berühren 

eines glühenden Eifens mit der Zunge befteht (Raffenel 60), fo 

giebt es auch in Aſchanti Eide von verfdiedener Feierlichkeit und 

Wichtigkeit (Bowdich 397). In Ara gilt der Gebrauch dag wenn 
der Kläger mit Zeugen ſchwört, der Bellagte nicht mehr zum Eide zu- 
gelafien wird (Bosmann II, 89). 

Das gewöhnlichfte und hauptſächlichſte Beweismittel defien man 

fi im Progefle bedient, find die Ordalien. Ihre. Anmendung fcheint 

bei den Negern ganz allgemein und die zu Grunde liegende Borftellung 

diefe zu fein, daß die Gottheit den Beſchuldigten aus der Lebensgefahr 
in die er fi) begiebt, unter allen Umfländen errette (Lander IU, 

239). In den meiften Källen hängt ed ganz von der Gunſt der Priefter 

ab ob der Angeklagte dabei zu Schaden fommt oder nicht, denn diefe 

find es die überall die Geremonie zu leiten haben. Die Reichen und 

Mächtigen wiffen dieß wohl und laffen es deshalb an Beitechungen 

nicht fehlen. Es läßt dieß einen lehrreichen Blid thun in die traurige 

Unfiherheit aller Rechtsverhältnifie der Neger, welche durch den Mip- 

brauch der Gerichte herbeigeführt wird, und in die Größe und den 

Umfang des Priefterbetrugs , defjen Spielball und Beute die niederen 

unbemittelten Maffen find. DieOrdalien der Neger beftehen im Trinken 

von Giften, Brech⸗ und Purgirmitteln, im Anfaffen glühender Eifen, 

Eintauchen des Glieder in heißes Del: der glüdliche oder unglüdliche 

Erfolg gilt dann ale Beweis der Unfhuld oder Schuld; oder der An- 

geflagte muß einen Fluß oder Meeresarm durchſchwimmen wo es ro; 

fodille oder Haiftfche in Menge giebt u. dergl. (Bosmann III, 273, 

Winterbottom 172, Kdler 127 ff. u. ſonſt, Cavazzi 94, 108, ff., 

Proyart 141). 

Hs eine Sonderbarkeit eigener Art erwähnen wir noch die dop⸗ 
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pelte Weiſe des gerichtlichen Verfahrens welche bei den Sererern in 

Uebung iſt. Ihr „Gericht der Eidechſe“ beſteht darin, daß einem 

Schmiede eine Eidechſe gegeben wird um fie zu hämmern: man beab⸗ 
fihtigt nämlihd — und der gewünſchte Erfolg bleibt nicht aus — 

einen unbefannten Dieb durch die Furcht nor dem Unglüde das daraus 
entfteben und ihn felbft treffen mürde, wenn der Hammer die Eidechfe 

bearbeitete, dahin zu bringen daß er das Geftohlene zurüdgiebt. Die 

zweite Art des Gerichtes ift die des „Kanari* — cin Wort das ebenſo 

eine Bafe wie den mächtigen Geift zu bedeuten fcheint der die großen 

heilig gehaltenen Bäume bewohnt. Unter gewiflen Ceremonieen wird 

alsdann die Seele dee unbekannten Schuldigen in einen grogen Bom- 
bar, einen heiligen Baobab oder anderen Baum eingefchloffen, wo 

man glaubt daß fie den Tod erleiden muß, wenn nämlich ihr Eigen- 

thümer fie nicht durch Geſchenke an den Priefter von dem auf fie ges 

fegten Zauber losfauft (Boilat 102). 

Ehe wir die Betrachtung der politifhen und focialen Zuftände der 

Neger verlafien, haben wir nur noch ihr Heer- und Kriegsweſen etwas 

näher in’8 Auge zu faflen. 

Mie der Neger überall das Geräuſchvolle und Prahlerifche liebt, 

fo pflegt er auch feine Zuräflungen zum Kriege mit großem Lärm und 

unter gewaltigen Drohungen ..gen den Feind zu betreiben, und fie 

— denn es wird ihm Alles zum Freudenfeſte — mit Tanz und Gefang 

zu begleiten. Um dem Feinde furchtbar zu werden pußt er ſich in 

grotester Weife auf, malt fi) weiß in Alta, roth in Loango (Ifert 

69, Proyart 163). Dieß Alles kann unmöglich eine günſtige Mei⸗ 

nung über feinen wirklihen Muth und jeine Tapferkeit erwecken, und 

dieß beftätigt fich denn auch nicht felten (Raffenel 441), denn «4 

erſcheint ihm als eine abgefhmadte Lächerlichkeit, wie fie nur die 

Weißen begehen können, im Kampfe Stand zu halten und ruhig auf 

ſich ſchießen zu lafen, wenn man nicht muß (Winterbottom 204), 

und der Einzelne fteht in vielen Regerländern in feiner fo ftrengen 

Abhängigkeit von feinem Häuptlinge, daß jein Zurüdweichen ihm 

Borrvürfe oder fogar Strafe zuziehen fönnte. Wer nun vollends die 

jedes Widerftandes unfähige Unterwürfigkeit und Kriecherei der Neger: 

ſklaven in den Kolonieen beobachtet hat, überzeugt ſich gewöhnlich leicht 

davon daß die ganze Nace zur Dienftbarkeit geboren jei, weil jie durch 

und duch feig, aller edleren männlichen Eigenichaften ermangele. 
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Und dennoch beweift eine Reihe von unvermwerflihen Zeugnifien daß 

diefer Eharakterzug der Neger nur eine Folge der Äußeren Umftände 

und befonders der focialen Lage ift in der fie fih befinden. Wo frei- 

lich Kriege nur unternommen werden um Beute zu machen, vorzüglich 
um Sflaven zu fangen die dann wieder verkauft werden follen, wo 

das ausziehende Heer eigentlich nur eine völlig geſeze und ordnungé⸗ 

loſe Räuberbande it, wie in Widah, Darriba, Yauri (Des Mar- 

chais II, 189, Lander I, 79, II, 46); mo man hauptſaͤchlich 
Stride mit in den Krieg nimmt um die Gefangenen au binden (mie 

Monrad 116 von Ara erzählt), da ift jeder nur zunächſt auf die 

Sicherung des eigenen Lebens und dann auf Gewinn bedacht — das 

ber joiche Kriege denn auch meift jehr unblutig ausfallen — und man 

muß da feine Tapferkeit erwarten. Andere aber verhält es ſich mit 

den Bölkern welche große Eroberungskriege führen. 

Allerdings beftehen in Afchanti harte Geſetze die zur Schärfung 

des Muthes der Krieger nicht unerheblich beitragen mögen: auf Feig⸗ 
heit fteht der Tod (Bowdich 349, 400); aber die Tapjerfeit und 

gute Disciplin des dortigen Heeres läßt fih auch nicht in Zweifel 
jiehen. - Die Geringfhägung derfelben ift den Engländern in dem 
Kriege vom I. 1806 f. fehr gefährlich geroorden; die Reger find in 

Menge gefallen, haben aber trogdem ihre Angriffe auf das Fort von 

Annamabu ſtets erneuert (Meredith 139 ff., Cruiekshank 31 f.). 

Dalzel 161 erzählt einen Fall, in welchen ein Meiner Haufe von 

Küftennegern gegen ein großes Herr Stand achalten hat bis auf den 

legten Mann. Aehnliche Beifpiele ind öfter vorgelommen, und die 

Schilderung der Schlachten von Eſſamako und Dudowah in den 3.1824 

und 1826 (bei Cruickshank 69 ff.) madt ihrer Tapferkeit alle 

Ehre. (Vgl. auch Rolman I, 210 ff.) In Dahomey find Furcht 

und Feigheit im Kriege unbekannt (Norris a. 37). Krieg iſt dort 

nicht bloß die Leidenſchaft des Herrſchers, ſondern des Volkes ſelbſt, 

das auf Eroberung, Plünderung und Sklavenfang begierig, es als 

fein Recht fordert daß das Jahr zwiſchen Krieg und Fefſtlichkeiten ge⸗ 
theilt fei. Die unverheirathete weibliche Leibgarde des Königs, die 

ganz den Männern gleichgeftelit if, metteifert mit diefen in der Tapfer- 

kit (Forbes a. 5, 18). Die Pahwins am Gabun im Innern des 

Landes find tapfer „bis zur Berwegenheit“, wie Hecquard 13 fagt. 

Berner find die Bambarras ein Kühnes, ihren Nachbarn überlegenes 
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Eroberervolf, aber ihre Hülfe im Kriege ift fäuflih (Raffenel 299)*. 

Auch fonft fehlt es nicht bei den Negern an einzelnen Beweifen von 

Tapferkeit und Muth: bei den Heinen Völkern der Goldküſte wird der 

König im Kriege auf das Tapferfte vertheidigt und wer ald Gefange- 

ner in die Hände des Feindes fällt, gilt den Seinigen als todt (Des 

Marchais]1, 322). MohammedelT. a.463 behauptet daß überall 

in den Regerländern der König im Kampfe nicht fliehe, daß aber au) 

weder er felbft noch fein Hofftaat getödtet oder verfauft werde, mie 

überhaupt Gefangene das Leben nur dann verlören, wenn fie fih 

eines befonderen Todtfchlages oder der Beihimpfung des Feindes 

[huldig gemadt hätten. Man darf es mit diefer Angabe, wie wir 

weiter unten fehen werden, nicht zu genau nehmen, denn z. B. von den 

Bambarras pflegen alle Kriegsgefangenen ſogleich umgebracht zu were 
den, wenn ein angefehener Mann von den Ihrigen im Kampfe fällt 

(Raffenel a. I, 444). Auch die Bewohner von Wadai follen fehr 

tapfer fein und fi) dadurch vor ihren Nachbarn auszeichnen (Moha- 

medelIT.a. 257). 

Kann man fih nicht wundern daß die Rifahm, die ſchwarzen Sol⸗ 

daten der Türken in Ofl-Sudan, welche aus gekauften oder geraubten 

Negern beftehen und von ägpptifchen Officieren und Unterofficieren 

befehligt werden, in jeder Hinficht fchlechte Truppen find (Brehm, 

193), fo hat fi dagegen die ebenfalls ganz aus NRegern gebildete 

Leibgarde Abdel Kader's und ebenfo die des Sultans von Marocco 

immer fehr tapfer gefhlagen (M. Wagner, R. in d. Regentihaft Als 

gier 1841 II, 109), und Ahmet Bafıha hat oft den Wunfch geäußert 

das feine Regimenter, die Officiere ausgenommen, aus Schwarzen bes 

ftehen möchten (Werne a. 168). Anhänglichkeit an feine Oberen 

und blindes Vertrauen auf deren Üüberlegene Einficht, bemerft d’Es- 

cayrac 228, unüberlegter Muth der bis zur Tollkühnheit geht, und 

gedufdige Ausdauer find die Eigenfchaften die haup fächlich den Neger 

zu einem friegstüchtigen Soldaten machen. Die Reger-Soldaten bie 

von den Engländern in Sierra Leone gehalten werden, erhalten das 

unbedingte Lob des guten Betragend, der Rüchternheit und Disciplin 
(Poole I, 320). Raffenel 497 bewunderte die gute Haltung und 

die gefhidte Ausführung vermwidelter Manöver von Seiten der ſchwar⸗ 

* Meuerdings hat fie Raffenel a. I, 386 indefien vielmehr als fehr 
feig bezeichnet. 
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zen englifhen Soldaten am Sambia — es find hauptſächlich Jolofs 
und Miſchlinge. Sowohl Hecquard 55, 116 als Huntley II, 

143 flimmen ihm darin bei und bemerken dazu, daß ihnen an Ber 
pflegung nichts abgehe, daß fie wie europäifähe Soldaten von ihren 
Dfficieren behandelt werden und bei guter Bezahlung auch der Ausficht 
auf ein entſprechendes Anancement fiher fein. Auch in Weftindien 
werden die Neger als tüchtige Soldaten öfters gerühmt (Semple 26). 

Bie häufig fie in den englifchen Kolonieen wichtige Dienfte geleiftet 

und was für Belohnung fie für Diefe davon getragen haben, kann man 
bei Stephen I, 424 ff. nachleſen. Weſtindiſche Officiere ftellen den 

dortigen Neger-Soldaten das Zeugniß aus, daß fie ebenfo muthig ale 
europäifche, aber wenn einmal im Kampfe, unlentfam feien, ohne 

eigene Ueberlegung bandelten und ſchwer in Ordnung zu halten feien, 

denn Disciplin, Anzug und Reinlichkeit blieben immer ihre ſchwache 

Seite, doch fei an ihnen zu loben, daß fie ohne mit den Sflaven der 

Kolanieen zu fympathifiren fich ftets ale Soldaten der Königin von 

England anfähen (Day II, 219, I, 284). Auch Brafilien endlich 

bat befondere Regerregimenter, von denen verfichert wird daß fie ſich 

fehr gut halten, fehr eifrig und nad) Auszeichnung begierig find 

(Kofter, R. in Brafil. 1817 p. 555 f.). 

Man hat gejagt eine Feuerwaffe in. der Hand des Negers fei eine 

läherliche Waffe (Brehm 1, 345); und allerdings fol richtiges Zielen 

und Schießen mit Feuergewehr bei den Regern in Senegambien jelten 

fein, weil fie meift die Flinten überladen um einen möglichft ftarfen 

Knall Hervorzubringen (Raffenel 305), denn fie find der Meinung 

auf diefe Weiſe am meiften auszurichten, oder weil fie anderwärts, in 

Alta, das Gewehr an die Hüfte halten und abſichtlich nicht zielen, in 

dem Glauben daß es den Tod bringe dem fallenden Feinde in's Auge 

zu fehen (Monrad 124), oder endlich weil fie Feuergewehre wegen 

des böfen Geiſtes der darin ſtecke überhaupt außerordentlich fürchten 

und es beim Abfchießen von fi) werfen, denn da fie von den europäi- 

hen Händlern nur Flinten von der fehlechteften Qualität geliefert 

erhalten, fpringen diefe häufig und fie nehmen felbft Schaden dabei 

(Degrandpre 72). Wo fie indeflen mit Feuergewehr vertrauter 

geworden find, ift diefer Aberglaube gefhmwunden und fie machen dar 

von auf der Goldküſte und in Afchanti in fehr wirkſamer Weije Ge- 

brauh (Bowdich 591, Dupuy 256 not., Des Marchais II, 

Vaiß, Anthropologie 2: 9b. 11 
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der verfchiedenften Art vorgenommen um fi den Sieg zu fihern, den 

Keind mit Blindheit zu ſchlagen oder auf andere Weife zu verderben, 

in Bornu z. B. ſchickt man der feindlichen Armee einen Mann mit 

einer Kalebaſſe vol Zauberwaffer entgegen, die er gegen fie ausfchüttet 

(Kölle b. 172); aud) fommt ed vor — denn die Prahlerei kann der 

Neger nirgends unterlaffen — daß Einer dem Feinde herausfordernd 

allein entgegentanzt, fich wie rafend geberdet, fein Gewehr abſchießt, 

es in die Höhe wirft, wieder fängt und andere Boflen diefer Art macht 

(Ifert 51). Auf der Goldküſte hat jeder Häuptling einen befonderen 

Spruch der feine Tapferkeit rühmt oder fonft ehrenvoll für ihn iſt und 

nach einer beftimmten Melodie auf einem Horn geblafen wird (Cruick - 

shank 283); diefe allgemein befannten Hornfignale werden hier und 

in Alchanti im Kriege benugt um Befehle in die Ferne auszutheilen 

(Bowdich 401). Am weißen Ril und in Kaffa wird die Trommel, 

mit der man auf die Bäume fleigt damit fie weithin ſchalle, in aͤhn⸗ 

liher Weife telegraphifch verwendet (Brun-Rollet 278, Beter» 

mann's Mittheil. 1855 p. 328 nad) Krapf). 

Große Vorficht im Kriege ift den Negern meift nicht eigen. Die 

Veis ftellen während deflelben in ihren Städten und auf allen bedrohten 
Punkten bei Tag und Nacht Baden aus (Forbes 62), aber foldhe 

Sorgfalt ift nicht eben häufig; auch werden außer den oft T.hr ſchlech⸗ 

ten Befeftigungen der Städte und Dörfer im Felde nicht leicht Gräben 

und andere Berfchanzungen angelegt, wie dieß in Aka gefchieht (Ifert 
46). Dagegen ift zu rühmen daß bei vielen Völkern auch während 
des Krieges die weiße Friedendflagge, der königliche Stab mit filbernem 

Knopfe, dic Mütze ded Geſandten von fehmarzem Affenfell oder der 
Elephantenſchwanz des königlichen Boten und Ausrufers geachtet wird 

(Bosmann II, 401, Bowdich 595). Der Friedensihluß erfolgt 

meift ohne eigenthümliche und bemerfenswerthe Eeremonie. Rur bie: 

weilen hat er eınen religiöfen Charakter, wie 3. B. bei den Bapels, die 
um einen unverbrüdjlichen Frieden zu machen unter ſchweren Flüchen 
gegen den riedenftörer das Blut eines Opferthieres trinken, dem man 
die Beine gebrochen hat und das dann begraben wird (Bertrand- 
Bocande im Bull. soc. geogr. 1849 II, 338). 

Große offene Schlachten wie die in gefchloffenen Gliedern fämpfen- 
den Aſchantis fie liefern (Kieler im Ausland 1852 p. 268), find 

nicht fehr häufig. Man befchräntt fi gewöhnlich auf den Meinen 
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Krieg, auf ein ziemlich regellofes Tirailliren das von Einzelnen oder 
teihenmweife ausgeführt wird, und macht vorzugsweiſe gern Weberfälle 

aus dem Hinterhalt. Das Anzünden der feindlichen Städte ift das Erfte 
worauf ausgegangen wird, allgemeine Verwüſtung des Landes ges 

wöhnlich der Hauptzweck (Denham I, 224). Als ungemein räuberifch, 
binterliftig und reih an Graufamleiten und Greueln aller Art hat 
Forbes namentlidy die Kriege von Dahomey befhrieben. Gegen den. 
bezwungenen Feind, fagt Dupuy 166 uot., hat der Neger feine Spur 
von Mitleid. Die furchtbare Leidenfchaftlichkeit die ihm eigen ift, läßt 
ed nicht anders erwarten, wenn das gefloffene Blut einmal feine Wuth 

gereizt und feine Rachgier entflammt hat. Dann werden die Gefange⸗ 

nen geopfert und oft fürchterlich gequält, doch zeigt fich der Neger das 

rin nicht fo unerfättlich als viele andere rohe Völker. Wie in Abyſſi⸗ 

nien und bei den Gallas werden in Bertat die Feinde entmannt und 

die Weiber ſchmücken ſich mit diefen Trophäen (Cailliaud Ill, 32). 

In Aſchanti wird (nad) Bo wdich 402) von dem Herzen des erſchla— 

genen Feindes gegefien und dic Kinnlade als Trophäe aufbewahrt. 

Auf der Soldküfte und in noch größerem Maaßſtabe in Dahomey find 

die abgefchnittenen Feindesköpfe die werthoollften Trophäen (Müller 

141, Ifert 54). Sonft ift diefe barbarifche Sitte in den Negerlän— 

bern nicht fehr häufig. Minder felten ift es daß in der erften Wuth 
die Gefangenen zerfchnitten und zerhadt werden, aber zu graufamen 

deſtlichkeiten ſpart man fie, wenn ihr Leben einmal gefhont worden 

iR, nicht leicht auf. 

Die Mißhandlung der Leiche des Feindes fteht wie der Canniba⸗ 
lismus, wo diefer in den Regerländern überhaupt vortommt, in nahem 

Zufammenhange mit der dort herrſchenden Anficht, daß man dadurd) 

den Verfiorbenen auch nod nad dem Tode zu quälen im Stande fei 
(Monrad 19). Daher geben fi) vornehme Afchantis oft felbit den 

Tod oder empfangen ihn von der Hand ihrer Kinder oder Sklaven 

um nicht in die Gewalt des Feindes zu fallen (Dupuy 238 not.), 

und der nahmalige König von Badagry, Aduley, grub im Sriege 

gegen feinen Bruder aus Pietät den Schädel feines Baterd aus um 

ihn vor Mißhandlungen zu fihern (Lander I, 48). Die Gebeine 
eines Berwandten in Feindeshand zu wiffen gilt aus dem angeführten 

Grunde für das größte Unglüd (Römer 113), wahrſcheinlich nicht 
Mein wegen der Berlegung der Pietät die darin liegt, fondern zum 
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Theil wohl auch weil man glanbt daß der erzünnte und gequälte Geiſt 

fih dafür an den Seinigen rächen werde. Es erklärt fi) daraus daß, 

wie ſchon erwähnt, vor Allem der König im Kriege auf's Tapferfte 

vertheidigt und jede Anſtrengung gemacht wird um ibn nicht in Fein⸗ 
deshand fallen zu laflen, und dag der Neger auf alle Weile dafür 

Sorge trägt in der Heimath unter den Seinigen begraben zu werden 
(Bosmann II, 198). Aud beim Cannibalismus, auf deſſen weite 

Ausbreitung in früherer Zeit der überall gebräuchliche Außdrud „den 

Feind auffreffen“ (d. i. ihn zu Grunde richten, fein Land verwüften) 

binweift, mögen dieſe Borftellungen mit in’s Spiel kommen. Abge- 

fehen von einzelnen Beifpielen im Kriege, wo die Rache dazu treibt vom 

Fleifche Des Keindes zu zehren (in Bonny,* Bouet-Willaumez 188), 

und von den Öffentlichen Fehlen in Dahomey, bei denen das Effen 
von Menfchenfleifh ein wefentlicher Act der Feier ſelbſt it (Norris), 

giebt ed neuerdings nur zweifelhafte Kühle von Cannibalismus in den 

Ngerländern. Snelgrave freilid hat ihn als ſehr ausgebreitet in 

Dahomen angegeben, Clapperton 836 hat wie neuerdings Bogel 

von einem Volke von eigentlichen Menſchenfreſſern gehört das in Ja⸗ 
koba unter 80 n. B. lebe, und Krapf R. II, 300 bemerkt daß die Wa⸗ 
dove-Stämme in DOftafrica ald Cannibalen verfchrieen feten, aber es iſt 

jetzt hinreichend conftatirt wie die Neger ſich immer gegenfeitig ale 

Cannibalen bei den Weißen zu verleumden pflegen um diefe vom wei⸗ 

teren Vorbringen in's Innere, meift aus Handeldeiferfucht auf ihre 

Nachbarn, abzufchrefen (Hecquard 14, 51). „Das Kapitel von 

Menfchenfreflern,“ fagt Ruffegger II,2 p.353, „ſcheint in Eentrals 

africa eine ſtehende Erzählung der Eingeborenen zu fein. Faſt jeder 

Reifende hörte fie und feiner noch hat den eigentlichen Herd des Faetums 

getroffen.“ Indeffen möchten wir ihm nicht beiftimmen wenn er daraus 

ſchließt daß es wahrfcheinlid irgendwo ein ſolches Cannibalenvolk der 
Niem⸗nijem (Jem⸗jem, Niam⸗niam u. ſ. f.) wirklich gebe. Erzählungen 

wie fie 3. 3. die Bambarras machen, es gebe ein Bolt von Menfäyen- 
freffern, die Weiber feien ſehr fhön, die Männer aber ungeheuere Hunde, 

größer als Ochſen (Raffenel a. I, 353), können unmöglid dazu 

dienen die Eriftenz eines folgen wahrfcheinlicher zu machen. Jedes 

” Doc fol bier dieſe Sitte erfi nenerding® Fuß gefaßt haben und zwar 
weil es an Gelegenheit fehlte die Kricgegefangenen als Sflaven zu verlaufen 
Troſchel in Monater. d. Mef f. Erf VI, 112). 
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Bolt pflegt feinen Feinden Cannibalismus Schuld zu geben, aber überall 

wird diefer von den Negern mit Abſcheu betrachtet. Ein Bornuefe, 

von der Grenze von Baghirmi gebürtig, der viele Kriege mitgemacht 

hatte, verfiherte von Menfchenfrefiern nie auch nur gehört zu haben 

(Castelnau 34) — ein Zeugniß das viele gegentheiligen Ausſagen 

aufzumwiegen fheint, wenn man bedenkt daß die Kabel von Zwergen 

und geſchwänzten Menfchen in Africa eine fehr große Berbreitung ge- 

wonnen hat, da der Reger für das Ungeheuerliche und Bunderbare 

eine ganz beſondere Borliebe befigt. 

4. Die Religion des Negers pflegt ala eine eigenthümliche rohe 

Form des Polytheismus betrachtet und mit dem befonderen Ramen 

„Fetiſchismus“ belegt zu werden. Indeſſen geht aus einer genane- 

ten Unterſuchung derfelben deutlich hervor, daB fie, abgefehen von 

den ertravaganten, phantaftifhen Zügen, die im Charakter des 

Negers wurzeln und fih von da auf alle feine Schöpfungen über: 

tragen, ım Vergleich mit den Religionen anderer Naturvölker weder 

fehr eigenthümlich ausgeprägt noch von vorzugsweiſe rober Form iſt. 

Jene Anſicht läßt ſich als allgemein gültig nur feſthalten, wenn man 

die äußerliche Seite der Religion des Negers allein in's Auge faßt oder 

ihre Deutung willkürlichen Vorausſetzungen entnimmt, wie dieß na⸗ 

mentlich von Ad. Wuttke (Geſch. des Heidenthums I, 69, 71) ge 

ſchehen ift. Bei tieferem Eindringen, das neuerdings mehreren ge: 

wifienhaften Forſchern gelungen iſt, kommt man vielmehr zu Dem 

überrafchenden Refultat, daB mehrere Regerflämme, bei denen ſich ein 

Einfluß höherftehender Völker bis jegt nicht nachmweijen und kaum ver- 

muthen läßt, in der Ausbildung ihrer religiöfen Vorftellungen viel 

weiter vorgefhritten find ale faft alle anderen Naturvölker, jo meit 

dag wir fie, wenn nicht Monotheiften nennen, doch von ihnen behaup- 
‚ten dürfen daß fie auf der Grenze des Monotheismus ftehen, wenn 
ihre Religion auch mit einer geoßen Summe groben Aberglaubeng ver; 

mifcht iſt, der wieder feinerfeits bei anderen. Völkern die reineren relis 

giöfen Borftellungen ganz zu überwuchern fcheint. 
Zu dem Beften was über die Religion der Neger bis jebt geſchrie⸗ 

ben worden ift, gehört die Darftellung bei Wilson 209 fff. Sie ſucht 
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zu zeigen daß das was man Fetiſchismus genannt hat, die Verehrung 

zufälliger Einzeldinge denen der Neger übernatürliche Kräfte zutraut, 

von feinem Glauben an Gott ale völlig verfdieden zu berrachten fei 

— eine Anfiht die ſich fhon in der Allg. Hit. d. R. III, 466 beftimmt 

ausgefprochen findet —, und daß fie alle ein höchſtes Weſen ale 

Schöpfer aller Dinge annehmen, für das fie wenigftend einen Namen 

haben der bei allen großen und feierlichen Gelegenheiten dreimal von 

ihnen angerufen zu werden pflegt. Laſſen fich gegen die Allgemeinheit 

diefer Unficht gegründete Zweifel erheben, fo hat fie doch unter einigen 

Beichränkungen ihre volle Richtigkeit. 
Eine große Menge von übereinftimmenden Zeugniffen fagt aus 

daß die Neger von den Jolofs im Norden bie nad) Loango im Süden 
an einen höchſten guten Gott ala MWeltjchöpfer glauben und ihn mit 

einem befonderen Namen bezeichnen (Boilat 358, Abd Salam 32, 

Allen and Th. I, 117, Proyart 187, viele Stellen finden fi ge- 

ſammelt von d’Avezac 84 not. 3); man wird indeflen diefe Bes 

hauptung, fo vielfach fic auch wiederkehrt, mit großer Vorſicht auf 

nehmen wüffen, zumal da von vielen Seiten ausdrücklich hinzugefeßt 

wird daß dieſem gütigen höchften Wefen feine Verehrung erwielen zu 

werten pflege 4.8. Winterbottom 284, Park II, 24 u. A.) und 

fi keine einigermaßen ausgebildeten Sagen über die Schöpfungsge- 

fhihhte bei den Negern zu finden fcheinen, insbefondere über die 

Schöpfung der Menfchen, von denen nur erzählt wird daß fie aus der 

- Erde, aus Löchern oder Bäumen gefommen fein. So großes Miß- 

“ trauen man in jene Angabe aber auch feßen mag, fo muß ed doch den 

beſtimmteren Zeugniffen weichen welche die Namen anführen die dae 

höchſte Weſen bei Völkern hat, deren religiöfe Borftellungen ſich ficher« 

lich nicht unter dem Einfluß monotheiftifher Religionen gebildet oder 
umgebildet haben, Namen die in den meiften Fällen das höchfte Wefen 

und zugleich die himmliſchen, Regen und Sonnenfdein jpendenden 

Mächte überhaupt, bisweilen auch die Sonne bezeichnen. Die Edeeyahs 

von Fernando Po verehren Rupi als höchftee Wefen, neben dem fie 
viele Heine Götter ald Mitteldperfonen haben, die Dualla am Games 
rung bezeichnen mit demfelben Worte den großen Geift und die Sonne 
(Allen and Th. II, 199, 395 not.).. Die Dorubas glauben an 

Diorun als den „Herrn des Himmels“ (Tucker 192 not.) und die 
Debus beten, das Geſicht zur Erde niedergebeugt, zu dem unfichtbaren 
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Beltihöpfer den fie den „Herrn oder König des Himmels” nennen 

(d’Avezac a.a. D.); eins ihrer gewöhnlichen Gebete lautet: „Bott 

im Himmel, beſchütze mich vor Krankheit und Tod. Gott, gieb mir 

Slük und Weisheit!” In Ara, wo ſchon Römer 84 bemerkte daf 

man der aufgehenden Sonne eine Art von Ehrerbietung bezeigt, wäh- 

tend Zimmermann (Vocab. 337) behauptet daß zufälligen Einzel: 

dingen dort gar feine Verehrung zutheil werde, bezeichnet Jongmaa 

zugleich den höchſten Gott und den Regen, in Aquapim das Wort 

Janffupong”* zugleich den höchften Gott und die Witterung (Baf. Miff. 

Mag. 1837 p. 559), wie ed auch in Bonny und in Oftafrica bei den 

Makuas nur ein Wort giebt für Gott, Himmel und Wolfe (Köler 

6l, Salt 41). Hauptſächlich im Blitze, Donner und Sturm fieht der 

Neger die Gegenwart des hödhften Öottes (Monrad 2, Norton 96). 

In Dahomey gilt wieder die Sonne ala das höchſte Wefen, doch findet 

fie feine Verehrung (Omboni 309). 

Man kann diefen beftimmten Zeugniffen gegenüber wohl ſchwer⸗ 
li bei der althergebrachten Anficht beharren daß die Religion des Nes 

gers nur jener rohe Fetifchdienft fei, der oft als fo abgefchmadt ges 

Ihildert worden ift; ebenfowenig wird man bei der abftracten Be⸗ 

hauptung noch ftchen bleiben dürfen, daß „der Reger kein gutes Prin- 

cip verchren könne, weil er von feinem mächtigen Weſen Gutes er- 

warte” (Foote 55). Glüdliher Weife befiken wir noch mehr in’s 

Einzelne gehende Berichte die geeignet find jeden Zweifel zu entfernen. 

Die Ibos fprechen ſich über ihren religiöfen Glauben folgender: 

maßen aus. Tſchuku hat Alles gemacht, die Weißen und die Schwars 

jen. Er hat zwei Augen und Ohren, eines im Himmel, das andere 

auf der Erde. Er fchläft niemals und ift unfichtbar, doch fieht ihn 

der Gute nad) dein Tude, der Schlechte aber kommt in’s Feuer. In 

einer gewiffen Stadt im Ibo⸗Lande, wo er Drafel giebt, ift feine Woh⸗ 
nung; feine Stimme kommt dort aus der Erde. Er hört Alles was 
über ihn gefagt wird, fann aber nur den erreichen der ihm nabe 
fommt (Schön and Crowther 51 und daf. die Anekdote p. 72). 

Die beftimmte Localifitung des Überall Gegenwärtigen und in die 

gerne Wirkfamen hat für den Reger nicht? Anftößiges, fondern iſt 

vielmehr feiner Phantafie Bedürfniß: fo gilt Die Stadt Ife im Gebiete 

* Im Gegenfaß zu ibm iſt Abunfam das böfe Prinzip (Salleur in 
Monateb. der Geſ. f. Erdi. N. Folge IV, 87). 
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von Kakanda (5° d.8.&r., 8° n.B.) den Dorubas ale der allgemeine 

Siß der Götter, von wo fie ſelbſt herſtammen, von mo Sonne und 

Mond aus der Erde in die fie begraben waren, immer wieder hervor- 

kommen und wo die erſten Menfchen gefchaffen wurden (Tucker 248). 

Den Völkern der Ewhe⸗Sprache gilt Mawu als höchftes Weſen: 

er hat die Menfchen und die niederen Götter gefchaffen durch die er die 

Melt regiert (Schlegel XII). Der höchſte Gott und Weltſchöpfer ift 

dem Neger der Goldküfte Riongmo (Songmaa), der Himniel der überall 

und von jeher il. „Man ſieht's ja täglich,“ fagte ein Fetiſchmann, 
„wie duch den von ihm gefendeten Regen und Sonnenfcdein das Gras 

und Korn, der Baum entfteht, wie follte er nicht Schöpfer fein?“ 

Selbft nicht ohne Poeſie ift diefe Raturreligion. Die Wolken find der 

Schleier, die Sterne der Schmud von Niongmo’d Gefiht. Er jendet 

feine Kinder, die Wong, die Kuftgeifter die ihn bedienen, auf die Erde 

wohin fie jeine Befehle zu überbringen oder wo fie diefe felbft auszu⸗ 

führen haben. Die Frommen und Fetiſchmänner wenden fi oft un- 

mittelbar an ihn, bitten ihn um Speife und um Segen zu jeder Me 

diein und nennen ihn dankend beim Aufftehen,, ihn der dee Morgens 

das große Thor für die Sonne öffnet (Baf. Miff. Mag. 1856 II, 128). 

Vieleicht [höpft man Verdacht daß diefer Bericht den häßlichen Heiden» 

glauben Tügenhaft verfchönert habe — aber es ift ein chriſtlicher Miſ⸗ 

fionär von dem er ſtammt. Jeden Morgen (heißt es in der Allg. Hiſt. 

d. R. III, 466) gehen fie fogleidy an den Fluß, waschen fi, ſchütten 

eine Hand voll Wafler oder Sand auf den Kopf, ſchließen und öffnen 

bie Hände und [prechen zu wiederholten Malen leije das Wort „Ekſu⸗ 

dais“ aus, heben die Augen zum Himmel und beten: „Gott, gieb mir 

heute Reis und Yams, Gold und Agries, gieb mir Sklaven, Reichthum 

und Gefundheit und daß ich möge hurtig und fchnell fein.“ Im Bes 

fentlihen derfelbe Glaube ift ed der jih in Aquapim findet: der höchſte 

Bott wird im Firmamente angelchaut, die zweite Stelle nimmt die 

Erde ein ale die allgemeine Mutter, die dritte hat der oberſte der Fetiſche 

inne (Bofumbra). Bei den Trankopfer, das vor jeder großen Unter: 

nehmung dargebracht wird, ipsiht man daher: Schöpfer, komm trinfe! 

Erde, fomm trinke! Boſumbra, fomm trinke! (ebend. 1852 IV, 237). 

In Folge innerer Kriege und des Sklavenhandels mit den Euro: 

päern fcheinen bei mehreren Bölkern diefer Gegenden die befjeren reli- 

giöfen Vorſtellungen die fie befagen, verdrängt oder doch fehr in den 
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Hintergrund getreten zu fein. Spuren einer verlorengegangenen beſ⸗ 

feren religiöfen Erkeuntniß finden fih bei den Odſchis (Afchenti): 

zwar wird das höchſte Wefen von ihnen mit demſelben Worte wie der 

Himmel benannt, aber fie verftehen darunter oft auch einen perfön« 

liden Gott, von dem fie fagen daß er alle Dinge gemacht habe und 

der Geber alles Guten fei, daß er Überall gegenwärtig Alles wiſſe, 

auch die Gedanken der Menfchen, und ſich diefer in der Roth erbarme; 

untergeordnete Geifter find es aber allein die nach ihrer Anficht die 

Belt regieren, und nur die Böfen unter ihnen erhalten Berehrung 

und Opfer (Riis ebend. 1847 IV, 244, 248). Die Odſchie befiken 

(nad Riis p. VII) eine ziemlich beftimmte Borftellung von Gott, den 

fie „den Hohen” oder „den Höchften“ nennen: er ift Schöpfer, ſpendet 

Regen und Sonnenfchein und alles Bute, hat die iebentägige Woche 

gemadt; er weiß Alles und in fein Haus oder feine Stadt werden die 
guten Menfhen nach ihrem Tode aufgenommen; doc läßt er jebt 
die Welt gewähren und fteht zu hoch für die Verehrung der Menſchen. 
Geſchaffene Geifter, die öfters ſinnlich erfcheinen und ſich befondere 

den Brieftern mittheilen, find von ihm über Gebirg und Thal, Wald 

und Feld, Fluß und See als Herren gefebt. Man denkt fie fih ganz 

menſchenaͤhnlich, theild ald gut theils als Höfe, der oberfte böfe Geiſt 

aber, der Feind der Menfchen, der die böfen unter ihnen beherrfcht, 

wohnt abgefchieden von der Welt im Ienfeitd. Fragmente älterer bef- 

ferer Borftellungen foheint au Des Marchais (Il, 129, 215) in 

Widah gefunden zu haben, da er erzählt daß dort nur die Bornehmen 

und Großen von einem höchſten Gott im Himmel wüßten, der all 

mächtig, allgegenmwärtig fei und das Gute und Böfe vergelte, und an 
den man fich zuleßt wende, wenn alle anderen Hülfsmittel in der Roth 

fi) fruchtlos erwieſen. Namentlihd ſcheint aus den Bollsfagen von 

Alwapim (bei Betermann 1856 p. 465) hervorzugehen daß dort in 
früherer Zeit reinere theiftifche Vorſtellungen herrſchten, wenn au 

manches darin, wie 3. B. die dem babylonifhen Thurmbau analoge 

Geſchichte, erft aus einem Mißverſtändniß von Kehren hervorgegangen 

fein mag, welche von den Riffionären ausgingen. Der Himmel war 

nad jenen Sagen ben Menfchen ſonſt näher als jetzt, der höchſte Gott 

und Schöpfer felbft gab damals den Menſchen hohe Weisheitslehren, 

fpäter aber hat er fi) von ihnen zurüdgezogen und wohnt jet fern - 
don ihnen im Himmel, 
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So alt der Glaube an einen höchften Gott der die Welt gefchaffen 

hat und regiert, auf der Goldküfte auch fiherlich ift, fo wird „der 
große Freund“, „der mih Machende“ — wie fie ihn nennen — doch 

nur bisweilen angerufen. Im Unglüd fprechen fie: „ich bin in Gottes 

Hand, er wird ed machen wie ihm gut dünft“ (Eruickshank 217). 

Ueberhaupt darf ınan daraus, daß jenes höchfte Wefen im Bewußtfein 

diefer Gößendiener weit zurüdtritt, nicht folgern daß ihre Religion fie 

nicht in ähnlicher Weiſe erwärme und erfülle wie dieß bei anderen 

Völkern der Fall ift, fondern fie nur vberflächlich berühre. Der Neger 

nimmt vielmehr nic etwas Wichtiges vor ohne feine Götter vorher 

darüber zu befragen. Dieß gilt vor Allem von denen der Goldküſte. 

Cruickshank (238, 229), dem wir fo bedeutende Auffchlüffe über 

fie verdanken, fehildert dieß vielleicht mit etwas zu lebhaften Karben 

in folgender Weiſe. 

„Es kommt jelten bei ihnen vor daß fie es unterlaffen Morgens 

und Abends ihrem Zetifch ein Opfer darzubringen oder ihm beim 

Eſſen oder Trinken ihre Ehrerbietung und Dankbarkeit zu bezeigen. 

Sie gehen an nichte, felbft wenn es nur von gewöhnlicher Bedeutung 

ift, ohne ihre Gedanken zu einem unfichtbaren Geifte zu erheben oder 

ihn durch irgend eine Ceremonie günftig zu flimmen, während einem 

glüdlihen Ausgange ohne Ausnahme demüthige Dankopfer folgen.“ 

„Der Charakter des Afticaners an der Goldküfte, die Art feiner Re 

gierung, feine Ideen von Gerechtigkeit und deren Handhabung, feine 

haͤuslichen und feine gefellfhaftlihen Verhältniffe, feine Verbrechen 

und feine Tugenden — fie werden alle mehr oder weniger von feinem 

Aberglauben beeinflußt, ia fogar nach ihm gefaltet. Es giebt faum 

einen Borfall im Leben, an welchem er nicht ald Alles durchdringen⸗ 

des Element feinen Antheil hätte. Er giebt der Ehe Fruchtbarkeit, er 

fließt das neugeborene Kindlein mit feinem fhügenden Zauber ein, 

er bewahrt es durch feine Weihgefchente vor Krankheit, er giebt ihm 

durch feine blutigen Opfer Gefundheit wieder, er überwacht mit feinen 

ceremoniellen Riten feine Kindheit, er giebt durch feine friegerifchen 

Symbole feiner Mannheit Kraft und Muth, er behütet feine ſinkenden 

Lebenstage mit feinen geweihten Tränten, er macht durch feine trüge⸗ 

rifhen Obfervanzen fein Sterbegefühl weich und erfauft durch feine 

* reichen Trantopfer Ruhe für feinen dem Körper entflohenen Geiſt. Gr 

macht des Fiſchers Nek voll, er bringt des Landmanns Korn zur Reife, 
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er bringt des Kaufmanns gewagten Unternehmungen Glück er ſchützt 

den Reifenden zu Wafler und zu Lande, er begleitet den Krieger und 
iſt ihm Schirm im Schlachtgewühl, er hemmt die wüthende Peft, er 
beugt den Himmel feinem Willen und erfrifht die Erde mit Regen, 

er dringt in's Herz des Lügners, des Diebe und des Mörders und 
bringt die Lügenzunge zum Stoden, madt kalt das Auge der Leiden» 
(Haft, Hält die gierig greifende Hand und das gehobene Meſſer zurüd 

oder überführt fie ihrer Verbrechen und dedt fie der Welt auf, er wirft 

felbft feinen Zauber über böfe Geifter und kehrt fie, je nachdem es ihm 

beliebt, zum Buten oder Böfen.“ 
Dill man an der Macht der Religion über das Herz des Negers 

zweifeln, jo tritt auch hier das Zeugniß chriftlicher Miſſionäre zu 

Öunften desselben ung entgegen mit der Berfiherung daß jener Glaube 
an den höchſten Gott keineswegs immer bedeutungslos für ihn Tei. 

Dft fagt er zu fih zum Troft im Unglüd: „Gott ift der Alte, er ift 
der Höchfte,“ „Gott lebt auf mi,” „ich bin in Gottes Hand.“ Be: 

fonders giebt e8 unter den Prieftern einzelne, die den höchften Gott, 

nicht ihren Fetiſch ald Leiter ihrer Schidfale anfehen (Bgl. die darauf 

deutende Aeußerung eines Priefters im Baf. Diff. Mag. 1855 I, 88). 

Grobe Lafter die zur Ehre ihrer Götter getrieben werden, finden fidh 

bier auf der Goldküſte nicht, die Klüche die man hört, ftammen faft 

alle von den Europäern, und, ſetzt der Miffionär treffend genug hins 

zu, „daß fie neben Gott noch taufend und aber taufend Fetifche ha⸗ 

ben, das haben fie leider auch noch mit vielen Chriften gemein * 

(ebend. 1853 II, 86). 

In welcher Ausdehnung ſich der Blaube an einen hödhften guten 

Gott und Schöpfer bei den Negeroölkern finde, läßt fich gegenwärtig 
noch nicht beftimmen, daß er ſich aber weiter verbreite ala bis jetzt be 

kannt ift, müffen wir deshalb vermuthen, weil die Völker bei denen er 

mit Sicherheit nachgewiefen ift, noch vor kurzer Zeit in religidfer Bes 

ziehung für äußerſt roh gegolten haben nur in Folge anferer Unkennt⸗ 
niß der Sache, und weil diefelbe Unkenntniß oder bloß oberflächliche 

Kenntniß, über die man fich freilich bei der Schwierigkeit tieferen Ein» 

dringens nicht wundern kann, in Rüdfiht der großen Mehrzahl der 

Regerreligionen noch fortwährend herricht. Der Glaube an ein böfes 

Princip fol neben dem an ein gutes außer bei den Odſchis, wie ſchon 
erwähnt, fi) bei den Banjuns an der Safamanzd, in Benin und am 
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Zaire finden (Hecquard 78, Palisot-Beauvois bei Labarthe 

137, Landalphe II, 70, Tuckey 214), aber wir miflen nichts 

Näheres über das Berhältniß, in das beide zueinander gefeht werden. 

Die Neger der Goldküſte Haben (nad) Cruickshank 220) urfprüng- 

lich den Glauben an ein oberftes böfes Weſen nicht gehabt, obwohl 

fie böfe Geifter verehren und durch Opfer zu befänftigen fuchen, und 
in der Emhe- Sprache bezeichnet das Wort mit dem man jebt den Teufel 

benennt zugleich böfe Wefen und böfe Menfchen überhaupt (Schlegel). 

Machten die bisher befprochenen Elemente den Hauptinhalt der 

Religion des Negerd aus oder nähmen fie nur in feinem religiöfen - 

Bewußtſein eine bedeutendere Stelle ein als dieß in der That der Fall 

ift, fo würden wir nicht anftehen die Entwidelungsftufe auf welcher 

er. in diefer Hinficht ſteht, ala eine der Höchften zu bezeichnen die von 

Raturvölfern überhaupt erreicht werden. Es verhält fiih aber nicht 

fo. _ Das entfchiedene Webergewicht über jene reineren Borftelungen 

befigt faft überall eine rohe ſyſtemloſe Vielgötterei, die zwar ganz wie 

bei anderen Raturvöltern ihrem eigentlichen Weſen nah auf einen 

Raturdienft zurückkommt, aber ſich beim Neger in Folge feiner gewal⸗ 
tigen Sinnlichkeit und feiner Borliebe zum Phantaftifchen, in die bun- 
tefte Mannigfaltigkeit jonderbarer und zum Theil höchſt ausfchweifen: 

der und wilder Einbildungen zerfplittert hat. Er treibt die Befeelung 

der Natur auf die äußerſte Spige; da aber fein Verftand zu ungebildet 
ift um die eine allgemeine Befeelung derfelben faflen und fefthalten zu 

können, veriert fih feine Phantafie mit diefer Vorſtellung bis zu den 

unbedeutendften Kleinigkeiten, wie es feine befondere Lebenslage gerade 
mit fih bringt: nad) feiner Anficht figt in jedem finnlichen Dinge ein 

Geift oder fann doc darin fißen, und zwar in ganz unfcheinbaren 

Gegenftänden oft ein fehr großer und mächtiger. Diefen Geift denkt 
er ſich nicht als feft und unabänderlich gebunden an das förperliche 

Ding in dem er wohnt, fondern er hat nur feinen gewöhnlichen oder 

bauptfädlichften Sig in ihm. Der Reger trennt wohl in feiner Bor: 

ftellung nicht felten den Geift von dem finnlihen Gegenflande den er 

inne hat, feßt beide fogar bisweilen einander entgegen, das Gewöhn⸗ 
liche aber. ift daß er beide zufammenfaßt ala ein Ganzes bildend und 

dieſes Ganze ift (mie die Europäer es nennen) „der Fetiſch“ der Ge⸗ 

genftand feiner religiöfen Verehrung. 

Man begreift hiernach ohne Schwierigkeit daß die Fetiſche des 
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Regers einerfeits eine Art von Göttern find, denn fie regieren die 

Belt und insbefondere die Schidfale der Menſchen, doch nur niedere 
Bötter oder Halbgötter, denn ſchaffen können fie nichts, ſondern 

Iheinen vielmehr ſelbſt durchgängig eines finnlichen Leibes zu bedür- 

fen; daß fie aber anderſeits meift nichts find als fchlechte finnliche. 
Dinge, die man nur im Befige übernatürlicher Kräfte glaubt, die 

einem höheren Wefen heilig oder defien Lieblingsaufenthalt find, Die 

auf irgend eine Weife in eine nähere Beziehung zu höheren Geiftern. 

getreten find als dieß mit anderen Dingen der Fall iſt. Alle diefe Auf- 

faffungen bleiben im Bemußtfein des Negers ununterfdieden von 

einander: fein Fetiſch ift ihm ein Bott und zugleich ein bloßer Götze, 

en Holzklotz; er ift der Gott felbft und das dem Gott Geweihte oder 

von ihm Beſeſſene (in beiden Bedeutungen des Wortes), ein Baum, 

ein Thier, ein Topf, ein Opfer, eine Opferftätte, ein infpirirter Prie- 

fer oder Seher, ein Tempel; er ift der Gott ſelbſt und das von ihm 

mit Wunderkraft Begabte, ein Heilmittel, ein Amulet, ein Glücks⸗ 

oder Unglüdstag, eine verbotene Speife, ein Giftſtoff, infofern diefer 

beim Drdale gebraudt wird. Die fog. „Medicin* der Eingeborenen 

von Rordamerica, das Tabu des Südfee-Infulaners find in der Haupt: 
ſache diefelben Begriffe wie der Mokiſſo in Congo (Allg. Hifl. d. R. IV, 
680 ff.), der Zetifch des Neger. Es herrſcht in ihnen diefelbe Verwir⸗ 

tung der religiöfen Vorftelungeu, dasfelbe unklare Durcheinander, 

vermöge defien alle Borftellungen vom Göttlichen unterfchiedlos in 

eine einzige Anfchauung zufammenfließen, und es ift nicht fo fehr die 

Verehrung welche einzelnen finnfihen Gegenfländen zu Theil wird, 

ala vielmehr eben diefe wirre Gefammtauffaffung des Göttlichen, in 

welcher fich die tiefe Unbildung des Neger in religiöfer Beziehung 

bauptfählich kundgiebt. 

Rächft der Berehrung der himmlifchen Mächte überhaupt, als deren 

Repräfentant, wie wir gefehen haben, mandjen Negervöltern die 
Sonne erfcheint, nimmt die Berehrung des Mondes, die faft nirgends 

in den Regerländern zu fehlen ſcheint — fie reicht vom Weften bis in 

den Außerften Rordoften der Negerländer und bis nad) Loango (Cail- 

liaud III, 21, Proyart 117) — eine ausgezeichnete Stelle ein. Der 

Eintritt feines neuen Lichtes, anderwärts der des Vollmondes, wird 

mit Zängen und Gefängen gefeiert. Die Zeiteintheilung richtet fich 

überall nad) dem Mondlauf. Die Mandingos z.B. haben 12 Mond- 
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monate, fle theilen diefe in Wochen von je 7 Zagen und den Tag wies 

der in 4 Theile; in Benin hat man 14 Monate, melche befondere Na» 

men führen (Park II, 21, Bosmann III, 284). Bie fie diefe Ein» 

theilungen mit dem Laufe der Sonne und dem Wechſel der Jahreszeiten 

in Einflang bringen, ift no unbefannt. Ohne Zweifel Tiegt der 

Grund dafür daß fie den Mond verehrten hauprfächlic in feiner Wich⸗ 

tigkeit für ihre Zeiteintheilung. Ferner ift der ganze Weltraum, der 

Luftraum inebefondere, mit aufs und abſchwebenden Geiftern erfüllt: 

der Bogel, „der in der freien Luft umher Schwebende,” ift daher eine 

befonders häufige Incarnation der Götter. Die Schnelligkeit des Bo: 
gele macht ihn nicht nur zum Götterboten geſchickt, fie macht ihn feibft 

zum Gott. Schnelligkeit if eine den Göttern wefentliche Eigenſchaft: 

der Blitz wırd von den Völkern der Sklavenküſte als fchneller Bogel 

gedacht der den leuchtenden Strahl fchleudert (Schlegel p. XV). 

Schwerlich ift ee daher erfi das den Raubvögeln überlaffene Amt der 

Straßenreinigung, das fie in Afchanti, Dahomey und Benin unver- 
letzlich macht (Bowdich 362, Forbes a. 36, Landolphe II, 54). 

Läßt fih wohl nicht behaupten daß Haine und Bäume ale Sitze 

der Götter überall erfl darum Berehrung gefunden hätten, weil fich 

heilig gehaltene Vögel in ihnen aufhalten, jo iſt doch hier und da ein 

folher Zufammenhang wahrſcheinlich. Gewöhnlid, find es die größ⸗ 

ten und mädhtigften Bäume die man zum Gegenitand des Eultus 

macht; es wird unter ihnen geopfert, in Widah wenden fi) Haupt» 

ſächlich die Kranken, welche dort grundfäglich von den Ihrigen ver- 

laffen werde, an die Bäume um Geneſung zu erlangen (Bosmann 
ll, 64, 323, III, 153, Des Marchais II, 132). Am Zaire pflegt 

fih der Staats» und Familienrath der Fürſten unter einer fcus reli- 

giosa zu oerſammeln (Tuckey 366). Ferner genießen dag Meer, 

Seen, Flüſſe und befonders ihre Quellen häufig einer befondern Ber- 

ehrung. Den Anwohnern des Niger gilt in manchen Gegenden der 

Etrom ale männlicher Gott und mehrere feiner Zuflüffe ale feine Wei⸗ 

ber (Lander bei Clapperton 414). Die Quellen der Flüfle zu 

befuchen ift für den fremden Reifenden oft gefährlih (Laıng 310), 

denn die Quelle gilt als der Hauptfiß des Geiftes und der Lebenskraft 

des Fluſſes und man fürchtet, wie dieß 5.38. Mollien erfuhr, daß 

diefer Geift durch den weißen Befucher erzümt, befchädigt oder um⸗ 

gebracht werde. Welche Borftellungen fi die Reger von diefen Waflere 
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geiſtern machen, geht aus folgender Iehrreichen Erzählung von At- 

kins hervor (Allg. Hiſt. d. R. IV, 180). In Alta warf man einft 

unter vielen feierlichen Eeremonieen in einen heiligen Zeich, der für 
den Boten aller Flüffe des Landes galt, einen Topf mit der Bitte, 

daß er diefen zu den anderen Flüffen und Teichen hinführe um Waſſer 

zu faufen, und man hoffte daß er bei der Rückkehr von diefer Sen⸗ 

dung den Topf gefüllt mitbringen und auf das Korn ſchütten werde 

damit es gedeihe. | 
Eine ſehr eigenthümliche Stellung nehmen in dem Naturdienfte 

der Neger oft die Thiere ein, nicht alle ohne Unterfchied, fondern meift 

nur diejenigen von ihnen, die entweder in ihrer äußeren Erfcheinung 

und ihren Lebensgemohnpeiten etwas vorzugsweiſe Dämonifches ha⸗ 

ben, wie fo manche Raubthiere und Schlangen, oder durch ihr Bench» 
men die Meinung von einer ausgezeichneten geiftigen Begabung 

erweden. Der Menſch fteht nad) ihrer Auffaffung keineswegs mit Ent- 
ſchiedenheit an der Spibe der Ratur und über den Thieren, fondern 

diefe legteren erfcheinen ihm als räthfelhafte Wefen, deren Leben und 

Zreiben dunkel und geheimnißvoll ift und die er daher bald unter 

bald über fich fieht. Dieß wird verfländlich, wenn man weiß daß ihm 

Alles für ein Thier gilt was fi felbftftändig zu bewegen fcheint, Töne 

von ſich giebt u. dergl.: der erſte Dudelfad den fle fahen war ein Thier, 

das erfte europäifche Schiff mar ebenfalls ein folches, die beiden Lö⸗ 

her im Hintertheil desfelben für das Geſchütz waren deffen Augen 

(Cada Mosto in d. Allg. Hiſt. d. R. II, 89). Im öftlichen Süpdafrica, 

wo Monteiro’s Efel den Eingeborenen eine ganz neue Erfcheinung 

war, forderte man das Thier auf feine Meinung auszuſprechen und 

deutete Alles was es that ganz wie menfchliche Handlungen (Ztich.'f. 

Allg. Erdt. VI, 407). Außer jenem allgemeinen Grunde der Vereh⸗ 

tung mancher Thiere kommen oft noch befondere hinzu: man trägt 

eine teligiöfe Scheu vor ihnen, weil ſich höhere Beifter und mächtige 

Zauberer in fie verwandeln können, weil die Seelen der Todten bis- 

weilen Thiergeflalten annehmen, auch wohl weil manche von ihnen 

Menſchen frefien, Leichen ausgraben und auf diefe Weife menfchliche 

Seelen verfchlingen und fih aneignen. Lebteres fiheint 3. B. bei den 

Kaffern,, die ihre Todten den Wölfen preidgeben, der Hauptgrund ihrer 

teligiöfen Scheu vor diefen Thieren zu fein. 

Die Affen gelten in Akra, wo man fie „Diener der Fetiſche“ nennt, 
Baig, Anthropslogie. Zr Bd. 12 
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für Menfchen die bei der Schöpfung verunglädt find, bei den Serra⸗ 

kolets wie auf Madagascar für Menſchen die wegen ihrer Sünden eine 

Verwandlung erlitten haben (Monrad 156, Mollien 237, Le- 

gu&vell, 62). Menfchenverftand und überlegt geleitete Plünderun- 

gen der Felder traut man ihnen am Senegal zu wie in Kordofan und 

in Braftlien, und manche glauben feit, daß fie Tprechen können, aber 

nur nicht wollen um nicht zum Arbeiten genöthigt zu werden (Raf- 

fenel 90, Rüppell 115, Bosmann II, 243, Bowdich 185). Wie 

die Adler nad der Sage von Bornu einen König haben, von dem 

mancherlei Fabeln erzählt werden, fo foll es auch bei den Affen eine 

beftimmte Abftufung der Stände geben (Kölle b. 205, Römer 298). 

Man bringt fie nicht leicht um, fondern vertheidigt fih nur gegen fie, 

weil man fih, wie überall bei der Tödtung von größeren und gewal⸗ 

tigen Thieren, vor der Rache der Verwandten des Erfchlagenen fürch— 

tet (Bossi 429, Raffenel 84, Kay 140), womit weiter zufammen- 

hängt daß man fich bei dieſem legteren unmittelbar nach der That zu 

entfchuldigen pflegt. Der Elephant wird indbejondere oft ganz ale 

ein höheres Wefen behandelt. Die Kaffern efien aus Achtung vor fei- 

nem Berftande nicht von feinem Kleifche, jagen ihn aber und rufen 

ihm dann zu: „Tödte und nicht, großer Häuptling, tritt nicht auf 

uns, mächtiger Häuptling!” (Kay 125, 188). In Dahomey ift er 

der nationale Fetiſch, deffen Tödtung zwar nicht verboten ift, aber 

umftändliche Reinigungsceremonieen erforderlich macht, wie bei den 

Kaffern wenn gewifle Schlangen getödtet worden find (Forbes a. 9, 

Kay 341). 

In Ara gilt vorzüglich die Hyäne ala heilig, doc) foll dort jedes 

Dorf ein bejonderes hier verehren (Bowdich 362, Monrad 33). 

Die Neger am Cap d. 9. H. wagen es nicht den Leoparden zu jagen, 
obgleich ex oft Weiber und Kinder würgt; vielleicht herrſcht bei ihnen 

eine ähnliche Borftellung wie in Dahomey, wo man glaubt Daß der 
von einem Leoparden Berriffene befonders glüdfelig im anderen Leben 

fein werde (Forbes a. 35). In Neu⸗Calabar werden Tiger und 

Hai, in Bonny Hai und Guana, nah Andern aud ſtrokodille und 

Bferde verehrt (Holman I, 371, Köler 61, Bouet-Willau- 

mez 137). An leßtere knüpft fih aud) in Wadai vieler Aberglaube: 

dem fchnellen Pferde fchreibt man wirkliche unfichtbare Flügel zu, man 

hat glüdliche und unglüdliche Zeichen an ihnen, entnimmt von ihnen 
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Borbedeutungen u.f.f. (Mohammed elT.a.451ff.). Bom Löwen 

werden zwar in Senegambien wie in Eongo manderlei fonderbare 

Geſchichten erzählt, 3.2. daß er keinen Menfchen angreife, wenn er 

höflich gegrüßt werde, und daß er die Frauen aus Salanterie ſchone 

(Raffenel 180 ff., Cavazzi 1002), doc fheint er nirgends Ges 

genſtand religiöfer Verehrung zu fein. Der Kaiman, welder von 

den Antarayes auf Madagascar für einen alten verzauberten Häupt« 

ling gehalten wird, foll der Schußgott von Klein⸗Popo fein (Le- 

guével II, 228, J. Adams 66). Am Senegal erzählt man von 

ifm, daß er feine Verwandten und Freunde verfanmle, wenn er 

Beute gemacht habe, um den Feiltag zur Vertheilung zu beflimmen, 

die unter dem Vorſitze des Ungefehenften vorgenommen wird. Eine 
Art Stelzenläufer gilt al der befondere Kreund des Kaiman und ale 

der Wächter von defien Schlaf, daher es in Futa verboten ift diefen 

Bogel zu tödten (Raffenel 29, 208). 

Ardra und Widah wenden ihre Verehrung hauptſächlich einer 

Schlangenart zu. Diefer Eultus fol aus Ardra ftammen, obwohl 

es heißt daß er fich dort nicht finde (Des Marchais II, 133 f., 280): 

über feinen Urfprung wird erzählt daß einft im Kriege eine Schlange 

fi) dem Heere, das im Felde fand, harmlos näherte, deshalb als gu- 

tes Vorzeichen betrachtet und feitdem verehrt wurde. Man glaubt daß 

ed immer diefelbe Schlange fei die ewig lebe, doch hat fich der Cultus 

auf alle Individuen der Art, auf die fämmtlihen Anverwandten des 

urfprünglichen Eremplars allmählich ausgedehnt, und es gilt für das 

größte Verbrechen eine von ihnen zu tödten. Sie werden forgfältig 

gepflegt und gefüttert. Die Schlange ift der Gott des Wetters, des 

Landbaues, des Reichthums und der Heerden, demnach das Symbol 

der Ichaffenden Naturkraft. Darauf fcheinen auch die groben finnlichen 

Ausfchroeifungen der Priefter hinzuweiſen, die mit diefem Cultus ver- 

bunden find: Mädchen: aus dem Volke werden durch Drohungen bon 

den Brieftern zu dem Borgeben genöthigt daß fie von den Schlangen 

geftochen feien, fie verfallen darauf in Wuth, werden in den Tempel 

der Schlange gebracht und gehören von da an für eine beflimmte Zeit 

dem Sotte zu. Die angeführte Erzählung über die Entftehung des 

Schlangendienftes verliert Dadurch fehr an Wahrſcheinlichkeit. Es darf 

nicht unbemerkt bleiben daß diefer Cultus bis jeht das einzige fiher 

ſtehende Beifpiel zu fein fcheint, in welchem finuliche Ausfchweifungen 
12° 
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unter dem Dedmantel der Religion von den Negern getrieben werden. 
Man bringt der Schlange Geld, Seide, Waaren aller Art und Vieh 
zum Opfer dar, und ihr Tempel ift fo berühmt, daß felbft der König 

in früherer Zeit zu ihm mwallfahrtete (Bosmann II, 128 ff., Ifert 

142, Monrad 46, Forbes a. 24). Das Bolk von Widah hat (nad 

Des Marchais II, 129, 215) vier Hauptgötter: die Schlange, die 

Bäume, das Wafler und Angoy, ein Menfchenbild, deffen unterer Theil 

jedoch formlos ift. In allen wichtigen Angelegenheiten wird nament- 
lich der leßtere um Rath gefragt. Was Douville I, 145 von Grä- 

bern in Schlangenform in Congo erzählt, bedarf noch der Beflätigung. 

Bei der Stellung, weldhe den Thieren zu den Menfchen angewiefen 

wird, ift es natürlich daß eine große Menge von Kabeln und Sagen 

bei den Negern umläuft, deren Gegenftand die Thiere find und in 

denen fie redend und handelnd auftreten. Thiere und Menfchen, erzählt 

man fi in Bornu, verflanden urfprünglich alle einander, aber dieſes 

Verhältniß hat aufgehört, ala der Mann dem Weibe das Geheimniß 

desfelben verrieth, und es pflegt daran die Warnung geknüpft zu wer⸗ 

den, dab man Weibern kein Geheimniß vertrauen folle (Kölle b. 

145). Wahrſcheinlich ſtammt die Thierfabel überhaupt, auch die 

unfrige, ihrem erften Urfprunge nach aus einer Zeit, in welcher man 

den Thieren höhere Verftandesträfte zufhrieb, und man hat in ihnen 

wohl fchwerlich erft eine fpätere Webertragung menſchlicher Charak⸗ 

tere auf die Thierwelt zu fehen. 

Die Macht der Zauberei verfchafft einerfeits Herrfchaft über die 

Thiere — die Heufihreden 3.8. ftehen nad) dem Glauben der Bam- 

barras unter den Befehlen eines Zaubererd der fie ſchickt wohin er 

will (Raffenel a. I, 352) — anderſeits vermag fie auch Menfchen 

zeitweife in Thiere zu verwandeln, die alddann befonders Nachts in 
diefer Geftalt auf Raub ansgehen. Wir haben fchon bemerkt dag in 

Senegambien befonders die Schmiede aus diefem Grunde gefürdhtet 

werden und daß fih derſelbe Glaube der Lylanthropie (Marafilnas) 

au in den Öftlihen Negerländern findet. Richardson (a. II, 17) 

hat ihn in Bornn, Caillie (1I, 118) in Bambarra, Monteiro bei 

den Maravis am Zambefl gefunden (Ztfch. f. Allg. Erdk. VI, 272). 

Auch nah Weltindien haben ihn die Reger mitgenommen (Colonial 

Magazine XXIII, 162 ff.). Raffenel 193 ff. theilt eine dahin gehd- 

rige Sage von einer frommen und fehönen Prinzeffin mit, die am Fa⸗ 
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leme lebte: gegen den Willen ihrer Mutter folgte fie ihrer leidenfchaft- 

lihen Xtebe und konnte fi) aus der Gewalt des feheußlichen Thieres, 

dem fie fich im ihrer Verblendung vermählt hatte, nur noch durch die 

Berwandlung in einen Felfen retten. 

Lebenden Menfchen wird auch bei den Negern keine religiöfe Ver⸗ 
ehrung zu heil, und wenn behauptet wird daß z. B. in Benin ber 

König felbft für einen Gott gelte und der Hauptgegenftand des Eul- 
tus jei(J. Adams 29f.), fo it dieß darauf zu beſchränken, daß er 

allerdings dort und in manchen anderen Ländern als eine Perfon 

angefehen wird, die dem Himmel näher ftehe ald andere gewöhnliche 

Menfhen, daß man fogar vielleicht wirklich glaubt er bedürfe weder 
Speife noch Schlaf, aber Gebete und Opfer werden ihm nicht dars 

gebracht. Dagegen hat man in manchen Rändern eine gewifje religiöfe 

Scheu vor Menſchen die an Bildungsfehlern leiden: Albinos werden 
in Bornu gefürchtet, weil man fie im Beſitze Übernatürlicher Kräfte 

glaubt (Kölle b.401). In Senegambien werden fie freigegeben, wenn 

fie Sklaven find; find fie frei, fo arbeiten fie nicht, fondern werden 

von Andern ernährt und genießen ein gewifles Anfehn (Raffenel a. 

1,230). Albinos, Zwerge, Krummbeinige und fonjt Mißbildete ftehen 
in Enngo in hohen Ehren und der König diefes Landes hielt fie fich 

fonft, wie es fcheint, mehr als Euriofität, in Menge und umgab mit 

ihnen feinen Thron (Cavazzi 104, Allg. Hifl.d. R. IV, 667, 678, 

Baſtian 34). Anders als mit den Lebenden verhält es fi) aber mit 

den Zodten. 

Hauptfählich diejenigen Negervölker, welche ſich der füdafricani« 

[hen Familie anzufchließen fcheinen,, verehren die abgefchiedenen See- 
Im der Vorfahren, wie dieß bei den Kaffern gebräuchlich iſt: Die rohen 

Stämme im Süden von Jakoba (Bogel in Ztſch. f. Allg. Erdk. VI, 

484), die Marghi (Barth II, 646), ferner die M'Pongwes, welde 

jwar einen höchſten Gott und neben diefem einen guten und.einen 

böfen Geift annehmen, ihren Eultus aber hauptfächlich den Geiftern 

der Verfiorbenen zuwenden, und die weiter im Innern wohnenden 

Schekanis und Bakeles, welche die Knochen ihrer Todten wie Reliquien 
heilig halten (Wilson 887, 392). Auch die Yorubas treiben einen 

folgen Cultus und verbinden damit den auch bei den Sufus häufigen 
Ölauben (Winterbottom 289) daß bisweilen der Geift eines Tods 

ten feine Wohnung in einem feiner Enkel auffhlage (Tucker 35). 
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unter dem Dedmantel der Religion von den Negern getrieben werden. 
Man bringt der Schlange Geld, Seide, Waaren aller Art und Vieh 
zum Opfer dar, und ihr Tempel ift fo berühmt, daß felhft der König 

in früherer Zeit zu ihm mwallfahrtete (Bosmann II, 128 ff., Ifert 

142, Monrad 46, Forbes a. 24). Das Volk von Widah hat (nad) 

Des Marchais II, 129, 215) vier Hauptgötter: die Schlange, die 

Bäume, das Wafler und Angoy, ein Menſchenbild, defien unterer Theil 

jedoch formlos ift. In allen wichtigen Angelegenheiten wird nament⸗ 

lich der leßtere um Rath gefragt. Was Douville I, 145 von Grä- 

bern in Schlangenform in Congo erzählt, bedarf noch der Beftätigung. 

Bei der Stellung, welche den Thieren zu den Menfchen angemwiefen 

wird, ift es natürlich daß eine große Menge von Fabeln und Sagen 

bei den Negern umläuft, deren Gegenftand die Thiere find und im 

denen fle redend und handelnd auftreten. Thiere und Menſchen, erzählt 

man fih in Bornu, verftanden urfprünglich alle einander, aber diefes 

Verhältniß hat aufgehört, ale der Mann dem Weibe das Geheimnig 

besfelben verrieth, und es pflegt daran die Warnung geknüpft zu wer- 

den, daß man Weibern kein Geheimniß vertrauen folle (Kölle b. 

145). Wahrſcheinlich ftammt die Thierfabel überhaupt, auch Die 

unfrige, ihrem erſten Urfprunge nad aus einer Zeit, in welcher man 

den Thieren höhere Verftandesträfte zufehrieb, und man hat in ihnen 

wohl ſchwerlich erft eine fpätere Webertragung menfhlicher Charak⸗ 

tere auf die Thiermwelt zu fehen. 

Die Macht der Zauberei verfhafft einerfeits Herrfhaft über die 

Thiere — die Heufchreden 3. 2. flehen nah dem Blauben der Bam- 

barras unter den Befehlen eines Zauberer der fie fchidt wohin er 

will (Raffenel a. I, 352) — anderfeit® vermag fie auch Menichen 

zeitweife in Thiere zu verwandeln, die alddann befonderd Nachts in 
diefer Geftalt auf Raub ausgehen. Wir haben fchon bemerkt daß in 

Senegambien befonders die Schmiede aus diefem Grunde gefürchtet 

werden und daß ſich derfelbe Glaube der Lykanthropie (Marafilnas) 

auch in den Öftlihen Negerländern findet. Richardson (a. II, 17) 

hat ihn in Bornu, Caillie (1I, 118) in Bambarra, Monteiro bei 

den Maravis am Zambefl gefunden (Ztſch. f. Allg. Erdk. VI, 272). 

Auch nah Weltindien haben ihn die Reger mitgenommen (Colonial 

Magazine XXIII, 162 ff). Raffenel 193 ff. theilt eine dahin gehö- 

rige Sage von einer frommen und ſchoͤnen Prinzeffin mit, die am Fa⸗ 
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leme lebte: gegen den Willen ihrer Mutter folgte fie ihrer leidenfchaft- 

lihen Xtebe und konnte fi aus der Gewalt des ſcheußlichen Thieres, 

dem fie fiy in ihrer Verblendung vermäplt hatte, nur noch durch die 

Berwandlung in einen Felfen retten. 

Lebenden Menſchen wird auch bei den Regern keine religiöfe Ber- 

ehrung zu Theil, und wenn behauptet wird daß z. B. in Benin ber 
König ſelbſt für einen Bott gelte und der Hauptgegenftand des Eul- 
tus fei (J. Adams 29 f.), fo iſt dieß darauf zu befhränten, daß er 

allerdings dort und in manchen anderen Ländern als eine Perfon 

angefehen wird, die dem Himmel näher ftehe als andere gewöhnliche 

Menfchen, daß man fogar vielleicht wirklih glaubt er bedürfe weder 
Speiſe noh Schlaf, aber Gebete und Opfer werden ihm nicht dars 

gebracht. Dagegen hat man in manchen Ländern eine gewifje religiöfe 

Scheu vor Menfchen die an Bildungsfehlern leiden: Albinos werden 

in Bornu gefürdhtet, weil man fie im Beſitze Übernatürlicher Kräfte 

glaubt (Kölle b.401). In Senegambien werden fie freigegeben, wenn 

fie Sflaven find; find fie frei, fo arbeiten fie nicht, fondern werden 

von Andern ernährt und genießen ein gewifjes Anfehn (Raffenel a. 

1,230). Albinos, Zwerge, Krummbeinige und fonft Mißbildete ftehen 
in Enngo in hohen Ehren und der König diefes Landes hielt fie fich 

fonft, wie es fheint, mehr als Curiofität, in Menge und umgab mit 

ihnen feinen Thron (Cavazzi 104, Allg. Hift.d. R. IV, 667, 678, 

Yaflian 34). Anders als mit den Lebenden verhält es fih aber mit 

den Zodten. 

Hauptfächlich diejenigen Negervölter, welche fich der füdafricani« 
[hen Kamilie anzufchließen feinen, verehrten die abgefchiedenen See- 

Ien der Vorfahren, wie dieß bei den Kaffern gebräuchlich iſt: Die rohen 

Stämme im Süden von Jakoba (Bogel in Ztſch. f. Allg. Erdk. VI, 

484), die Marghi (Barth II, 646), ferner die M'Pongwes, welche 

jwar einen höchften Gott und neben diefem einen guten und. einen 

böfen Beift annehmen, ihren Eultus aber bauptfächlich den Geiftern 

der Berfiorbenen zumenden, und die weiter im Innern wohnenden 
Schekanis und Bakeles, welche die Knochen ihrer Todten wie Reliquien 

heilig halten (Wilson 887, 392). Auch die Dorubas treiben einen 

ſolchen Cultus und verbinden damit den auch bei den Sufus häufigen 
Glauben (Winterbottom 289) daß biöweilen der Geift eines Tods 

ten feine Wohnung in einem feiner Enkel auffchlage (Tucker 85). 
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Gewoͤhnlich ſteht eine folche Verehrung im Zuſammenhang mit der 

Anfiht daß die abgeichiedenen Seelen den Rebenden, wenn fie fi) ihrer 

bemädhtigen, Krankheiten verurfachen. Dieß ift u. A. die auf der Gold⸗ 

Lüfte herrfchende Vorftellung. Bon der Seele des Menfchen, Kla oder 

Kra, die wenn fie ftirbt zum Sifa wird, hat man dort in Afra und 

Aſchanti folgende Meinung: Kla ift 1) das Leben des Menſchen 2) ale 

männlich gedacht, die Stimme die ihn zum Böſen treibt, als weiblich, 

die welche ihn davon abmahnt, 3) der perſoͤnliche Schußgeift eines 

jeden, der durch gewiffe Zaubereien citirt werden fann und auf Dank⸗ 

opfer Anſpruch macht für den Schuß den er gemährt. Sija kann wie- 

dergeboren werden, aber e8 werden auch fletd neue Seclen vom höch⸗ 

ſten Gotte auf die Erde herabgefendet (Baf. Miſſ.Mag. 1856 II, 134, 

139, Zimmermann Voe. 151). 

Am auffallendften und ungereimteften ſcheint es daß der Neger 

fogar Kunftproduften feine Verehrung zuwendet. Schon M. Park 

(I, 846) ift auf maticherlei Töpfergefchirt (jarres) geftoßen, dem man 

aus Ehrfurcht vor dem unfihtbaren Eigenthbümer häufig Grunes hin 

warf, da man nicht wußte woher die Sahen kamen und da fie nie 

mals zurüdgefordert nmurden. Man fieht daraus ciner mie unbedeu⸗ 

tenden Veranlaffung es bedarf um die Bhantafle und den religiöfen 

Sinn des Negers in Xhätigfeit zu feßen. Die Bambarras find zwar 

dem Namen nad) Muhammedaner, fie nennen ihr höchſtes Wefen Nals» 

lah (Allah), wiffen von Adama und Aoua (Adam und Era) und von 

der Berfluhung Hams, der Hauptgegenfland ihres Cultus ift aber, 
außer den Beiftern ihrer Borfahren, der Bouri (Bouli, Bolidou oder 

Silama), der in einer Kalebaffe oder einem jerbrochenen Kruge wohnt. 

Er hat ſich verpielfättigt und es giebt jeßt in jedem Dorfe einen fol» 

hen Gott. Seine Priefter find die Kalangous oder Khonores; er weiß 

die Zußunft, giebt Orakel, fagt den Kranken Heilmittel, entfcheidet bei 

Anklagen u. dergl. (Raffenei a. I, 396, 237). Die heidnifchen Se» 

rerer haben Bafen, Sanaris, ım Walde aufgeftellt in die fie die See: 

len ihrer Feinde einfchliegen um fie den böfen Geiftern zu meihen 

(Boilat 66 — was Raffenel 299 über die Canari⸗Vaſe in Bam: 

harra jagt, beruht wohl auf Berwechfelung). 

Wie es möglich fei daß der Neger felbft ſolchen von Menichenhän- 

den gemachten Gegenſtänden religiöfe Berehrung erweife, ift hiernach 
verftändlich genug: der ganze Weltraum ift voll von Göttern und es 
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kommt daher für den Menſchen nur darauf an zu ermitteln wo fie 

fd aufhalten und dauernd Wohnung genommen haben. Dieß fann 

im Allgemeinen überall und in aflen Einzeldingen flattfinden, in denen 

welche der Menfch gemacht hat fo gut ale in denen welche die Natur 

bervorbringt, nur muß fich der Gegenſtand dem man dieß foll zutrauen 

fönnen, durch irgend eine auffallende Eigenfchaft von den übrigen feis 

ner Art auszeichnen, er muß in Rüdficht feiner Herkunft oder Beftim- 

mung etwas Räthfelhaftee, Unheimliches an fi) naben oder durch 

unerwartete Leiftungen imponiren. | 

Bei fo geringen Anforderungen an einen Bott, fann man fid 

über die Menge der Heinen Götter nicht wundern. Die Wongs, an 

welche der Neger der Goldküſte glaubt, wohnen zwifchen Himmel und 

Erde, fie zeugen Kinder miteinander, flerben und leben wieder auf. 

Sie ordnen fi) nad) beſtimmten Rangverhältniffen, melde durch die 
Ramen der Aemter bezeichnet werden die dem bürgerlichen Leben an- 

gehören. Wong ift 1) das Meer und Alles was darin ift, 2) Flüffe, 

Seen, Quellen, 3) befonders eingezäunte Stüden Landes und nas 
mentlih alle Zermitenhaufen, 4) die Otutu, die über einem Opfer 
errichteten Fleinen Erdhaufen, und die Trommel eines gewiſſen Stadt« 

theiles, 5) gewifle Bäume, 6) gewifle Thiere: Krokodil, Affe, Schlans 

gen u.f.f., während andere Thiere nur den Wongs beilig find, 7) die 

vom Fetifhmann gefchnigten und gemweihten Bilder, 8) zufammenges 
fepte Sachen aus Schnüren, Haaren, Knöchelchen u. ſ. f. die ald My» 

Rerien behandelt werden, obwohl-fie verfäuflich find (Baf. Miff.-Mag. 

1856 II, 131). 

Erft mit diefen Teßteren Gegenſtänden religiöfer Verehrung nähern 

wir uns demjenigen was man häufig allein als den Fetifchiemus des 

Regers bezeichnet und fehr unrichtig als eine ihm ganz eigenthümliche 

tohe Art von Religion betrachtet bat, die Verehrung von Götzenbil—⸗ 
dern und von allerlei zufällig aufgegriffenem werthloſen Zeug. Wie 
fie u dem Bilderdienfte kommen ift nach dem Borigen leicht erflärlich: 
der Gott felbft ift unfichtbar, die religidfe Hingebung aber und vor 
Allem die lebendige Phantaſie des Negers fordert einen fihtbaren Ges 
genftand an den fich die Verehrung menden könne Dan will den 

Gott wirklich finnlih anſchauen und fucht die Borftellung die man fich 
bon ihm gemacht hat deshalb äußerlich zu geftalten in Holz oder Lehm. 

Bird diefes Bild nun vom Priefter, den der Gott ſelbſt zeitweife begei⸗ 
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ftert und in Befib nimmt, diefem geweiht, fo braucht nur noch die 

Anfiht Hinzuzutreten daß es in Folge davon dem Gotte gefallen möge 

in dem Bilde Wohnung zu nehmen, wozu er durch die Weihe ſich bes 
fonderd eingeladen finden mag, um den Bilderdienft felbft begreiflich 
genug zu finden. Fand doch Denham (I, 113) fogar das Abmalen 

eines Menschen gefährlich und Mißtrauen erregend, weil man glaubte 

daß in das angefertigte Bild ein Theil der Seele des Tebendigen Men- 

fchen dur einen Zauber mithineingezogen werde. Die Göhen find 

nicht, wie Bosmann IIl, 280 meint, Stellvertreter der Bötter, fon- 

dern nur Gegenftände in denen der Gott mit Vorliebe Platz nimmt 

und die ihn zugleich dem Betenden ſinnlich gegenwärtig zeigen. Der 

Bott ift auch an feinen Wohnſitz in dem Bilde durchaus nicht feſt ges 

bunden, er geht ab und zu oder ift vielmehr bald mit größerer bald 

mit geringerer Intenfität in ihm gegenwärtig: die Neger denken fich 

nämlich häufig die Götter zeitweife und mit Geräufch in die Bilder 

und Tempel einziehend (Römer 65 und fonfl). Der große Geift der 

Schekani und Bakele wohnt in der Erde, aber bisweilen kommt er 

herauf in ein großes Haus das man ihm gebaut hat, wo er dann 

furchtbar brült zum Schreden der Weiber und Kinder, die man da- 

durch in Furt hält (Wilson 391). 

Die Götzen der Neger haben meift die Menfchengeftalt, doc häufig 

eine unförmliche und rohe. Bon der Goldfüfte nach Benin hin nimmt 

ihre Anzahl immer mehr zu (Ifert 140) und fheint ihr Marimum 

in Congo und Loango* zu erreichen, Ihre Anfertigung und Weihung 

in dem letzteren Lande ift ausführlich befchrieben in Allg. Hiſt. d. R. 

IV, 680 ff. In Congo find fie merkwürdiger Weife von ganz euro» 

päifcher Phnfiognomie (Degrandpre 27, Tuckey); vorzüglich 

interefjant ift dad dort gefundene hölzerne Idol, das weit aus dem 

Innern gelommen fein fol. Es Hat flarke, hervortretende Nafe, klei⸗ 

nen Mund und dünne Lippen, mohlgebildete Stirn, etwas zu hoch 

flehende Ohren und einen Roſenkranz um den Hals von rothen und 
meißen Glasperlen, wie fie nur nad) Oftafrica eingeführt werden follen 

(Bull. soc. geogr. 1848 p. 281). Die Gößenbilder werden bald in 

befonderen Hütten aufgeftellt, die man im Innern mit einer Menge 

bon. 1. ſonderbarem Schmud auszuftatten pflegt, den Fetifchhütten , die 

Baſtian 81 giebt an daß bei den eigentlichen Eongoefen (Mogicone 
a20) Götzenbilder feltener feien. 
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an manchen Orten zugleich Freiftätten für entlaufene Sklaven find 

(Bowdich 861, Monrad 44), bald werden fie, mit Mufcheln, Fe- 

dern und anderen Dingen herausgepußt, nur unter ein Wetterdach 

gefegt und an die Wohnung. angelehnt oder erhalten in den einzelnen 

Häusern, in den Dörfern oder fonft im Freien ihre beflimmten Pläße, 

wo man ihnen Rahrung, Kauris und andere Opfer darbringt, fei es 

zu befonderen Sweden für die man fie um ihre Gunſt bittet, oder um 

ihnen überhaupt feine Verehrung zu bezeigen (Köler 61, Monrad 

28 ff.). Diefe Gößen der Neger find von verfchiedener Macht und 

viele derfelben von rein perfönlicher Art: der Einzelne hat fie im Beſitz 

und fie helfen nur ihm, mas indefien nicht ausfchließt daß man au 

fremde Goͤtter ſich geneigt zu machen fucht, fobald diefe ſich mächtiger 

jeigen ale die eigenen. Sie werden vererbt, man ftiehlt fie auch wohl 

um fi ihrer zu perfichern, fie verlieren aber wieder ihr Anfehn, wenn 

fie feine Hülfe leiften und fid) ungeftraft von Andern — den Weißen 

nämlih, denn Neger würden dieß nicht wagen — beleidigen oder ſo⸗ 

gar befchädigen laſſen. Ja es ifi nicht gerade felten daß einer der nicht 
beifen will, verbrannt oder weggeworfen wird, oder daß man ihn ein« 

fperrt um ihn unfhädlih zu machen, wenn er Furcht einflößt (Om- 

boni 207, Hecquard 74, Mohammed el T. 150 ff.). Eine 

merkwürdige Gefchichte welche zeigt, wie nach dem Glauben des Ne 

gers fchon der bloße Befi eines großen Fetiſch über Leben und Schick⸗ 

fale Anderer Macht verleiht, findet fi bei Cruickshank 241 ff.: 

eine Frau achtete diefen Beſitz höher als ihre Kinder und ein Mann 

erbot fich fünf feiner Sklaven für ihn hinzugeben. Die Cabinda⸗Ne⸗ 

ger tragen ihre kleinen Bögen immer bei fih, unterreden fich mit ihnen, 

befragen fie um die Zukunft und glauben feft an die Antworten die 
fe von ihnen zu erhalten meinen (Tams 89). Die Feſtigkeit diefes 

Glaubens ift indeffen nicht überall diefelbe: während Livingstone 
U, 83 verfihert daß die Mißachtung der Europäer gegen die Götzen 
und Zaubereien der Eingeborenen, diefen nur als ein Beweis ihrer 
Dummbeit gelte, haben Bosmann III, 281 und Proyart gefunden 
daß fie die Abfurdidät ihres Glaubens und Eultus bisweilen zugeben, 
fie aber beibehalten als alte Weberlieferung und weil fie nichts Befferes 

wiſſen. 

So groß die Zahl der Götter und Götzen in der That iſt zu denen 
der Neger betet, ſo hat man ſie doch oft in Folge eines Mißverſtänd⸗ 
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niffes, das ſich dis in die neuefte Zeit fortgezogen bat, in's Ungeheure 
übertrieben. Der Urfprung diefes Irrthums liegt theils In der Ver⸗ 

worrenheit der religtöfen Forfiellungen der Neger felbft, theil® in der 

zu wentg forgfältigen Auffaffung derfelben von Seiten der Bericht» 

erftatter. Mag es vielleicht fein daß bei den Eingeborenen der Küfte 

bon Scherbro bis nach Gap Palmas hin wie bei den Alus jeder Ein« 

zelne einen anderen Gegenſtand und auf andere Weife verehrt (Ro- 

bertson 55, R. Clarke 150 ff.), fo it e8 doch (wie Schlegel 

p. XVII bemerft) unrihtig die Dinge mit denen der Neger fich felbft 

und ſeine Sachen behängt ald Gegenftände feiner Verehrung zu bes 

traten; fie find vielmehr theils Amulete und Zaubermittel, theils 

(roenn fie nämlich an gemeihten Dingen angebracht werden) Shmud 

und eine Art von Opfer, Beweiſe der Ergebenheit gegen die Gütter. 

Mit Amuleten und Zaubermitteln werden die Neger von ihren 

Vrieftern reichlich verforgt, deren Macht und Reichthum fih haupt» 

fächlid) auf die Bereitung und den Berkauf derfelben gründet. Sie 

beitehen aus Knöpfen, Ringen, Stüdchen Holz, Metall oder Stein; 

Hufen, Klauen, Zähnen oder Knochen von Thieren, Gräten oder Flof⸗ 

fen von Fifhen, Schlangentöpfen, Schnäbeln, Krallen oder Federn 

von Vögeln und Anderem diefer Art, das zufammen an eine Schnur 

gereiht oder auch unberbunden gelaffen wird. Römer (62) fannte 

in Ara einen Mann der eine ganze Hütte voll ſolchen Zeugs aufbe⸗ 

wahrte, das von feinen Borfahren her allmählich zufammengetommen 

war. In Gierra Leone ftellt man 3—4' hohe Hütten diefer Art auf 

(Orisgris-Häufer), in die man Feine Termitenhaufen hineinfegt (Win- 

terbottom 286), anderwärtd werden fle hauptſächlich mit Mufcheln, 

Schädeln, Bildern u. dergl. ausgeftattet und zum Schuße der Dörfer 
an deren Eingänge geftellt (Laing 83), oder man ftedt Lappenbün⸗ 
dei auf, eine Art, einen Ochfenfhädel, einen Meinen Sarg u. dergl., um 

die Pflanzungen oder andere Güter vor den Dieben zu fhüßen, welche 

Dann den Zorn der Geifter fürchten (Winterbottom 323 ff, Hec- 

quard 39, Day I, 129). Schon bald nad) der Geburt werden dem 

Kinde ſolche vom Priefter fabricirte Zaubermittel angehängt umlinglüd 

aller Art von ihm abzuwenden (Bosmann II, 16), und der Glaube 

des Negers an ihre Wirkfamteit, welche ihn felbft unverwundbar machen 

und die Hand des Feindes lähmen foll, fteht oft fo feit, daß er fi 

bereitwillig den lebensgefährlichſten Proben ausfekt, ſich erſchießen, fi 
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einen Arm oder ein Bein abhaden läßt (Proyart 192, Bowdich 

364 ff, Köler ;27). Daß felbft Europäer den Neger: Zaubereten 

almählih Glauben fchenten, ift eben keine große Seltenheit (Winter- 

bottom 329 f.), hat doch Boilat neuerdings in ihnen noch einen 

wirklichen Teufelsſpuk gefehen! Auch mo der Islam fid) ausgebreitet 

bat, herrfht ähnlicher Aberglaube, obwohl er hier bisweilen minder 

mächtig zu fein fdheint, 3. B. bei den Mandingos (Laing 133). Auf 

Papier geſchriebene Koranſprüche die man in einem ledernen Beutelchen 

am Halje trägt, find hier die gemöhnlichften Amulete. Kür viele 

Muhammedaner giebt diefe Anwendung der Schreiblunft eine reiche 

Erwerbsquelle ab und es ift dabei nicht die Heiligkeit ded Spruches 

pon dem man den Zauber erwartet, fondern das Gejchriebene als 

ſolches, da das Schreiben felbft von den Negern als eine Art von Zau⸗ 

berei betrachtet wird. 

Die höheren Kräfte welche die Amulete und Zaubermittel befiken, 

find ihnen mitgetheilt Durch den Priefter, der mit den mächtigen Geis 

fern in vielfachen Verkehre fteht und fogar eine gewiſſe Macht über 
fie ausübt, fie feinem Willen beugt. Obgleich ſelbſt eine Götter, 

fichen die Zaubermittel doch zur Gelfterwelt in einer nahen Bezichung 

und haben etwas von diefer in fih aufgenommen. Daraus erklärt 

es fi) daß der Neger, dem Gottheit und Göttliches fo leicht in eine 

einzige verworrene Borftellung zufammenfließen,, bismeilen allerdings 

Bitte und Dank unmittelbar an jene Gegenftände felbft richtet, obwohl 

er ihnen keine Opfer und feine göttliche Verehrung gewährt und fie 

In der That ihm nicht für Götter gelten. Es kommt aud vor daß 

einer der auf eine Unternehmung ausgeht, den erften Gegenftand wel: 
her ihm aufftößt, etwa einen Stein, ergreift und mit fi) nimmt. Iſt 

er glüdlih, fo hat der Stein ihm Glüf gebradht und er führt ihn 

daher in Zukunft bei ähnlichen Gelegenheiten ſtets bei fich, oder wirft 

ihn weg, wenn er fein Glüd hatte (Bosmann 1II, 125, Römer 
63), ähnlich wie man von dem Unter eines europäifchen Schiffes einft 

glaubte daß er es einem Kaffer „angethan“ hobe, der kurze Zeit nach⸗ 
dem er ein Stüd von ihm abgeichlagen hatte, geftorben war. Es ift 
dieß eine Art des Aberglaubens die ſich auch bei civilifirten Völkern 
in Menge findet, man faßt aber die Sache fehr ungenau auf, wenn 
man fie fo deutet daß diefen Menfchen eben der erfte befte finnliche 
Gegenſtand für eine-Gottheit gelte. So ungebildet der Neger in reli⸗ 
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giöfer Hinſicht auch ift und fo lächerlich er und namentlich oft erfcheint, 

weil wir den Zufammenbang feiner Anfihten nicht fennen, fo kommen 

doch auch Beifpiele vor die beweifen daß er nicht immer fo gedanfen- 

los albern iſt als man ihn oft gemacht hat. 

Ein Neger der einem Baume Berehrung erwies und ihm Speife 

darbrachte, wurde darauf aufmerkffam gemadt daß der Baum doch 

nichts effe, und vertbeidigte fi) dagegen mit der Antwort: „OD der 

Baum ift nicht Fetiſch, der Fetifch ift ein Geift und unſichtbar, aber 

er hat fich hier in diefem Baume niedergelaffen. Freilich kann er uns 
fere körperlichen Speifen nicht verzehren, aber er genicht das Geiflige 

davbvon und läßt das Körperliche welches wir fehen zurüd” (Halleur 

40). Bon den Yorubas werden fogar Theile des eigenen Körpers 

bieweilen verehrt. Einer derfelben, den ein Mifftonär darüber zur 

Rede ftellte, antwortete diefem: „Haltet ihr ung denn für fo thöricht 

zu glauben daß unfere Stirn felbft uns retten könnte? Nein, aber 

Gott hat meine Stirn gemacht und mic) gerettet Durch meine Stirn, 

und deshalb verehrte ih fie” (Tucker 36 not.). So verehren die 

Neger vielfach nur die Mittelglieder oder Mittelöperfonen durch die 

Gott ih ihnen Tundgiebt, da dieſer felbft ihnen zu hoch und zu 

fern fteht. 

Eine der wihtigften Arten der Zauberei ift diejenige welche fih auf 

die Krankheiten bezieht. Manche Reger, namentlich die Mandingos 

(Park II, 27 ff., Laing 350) haben allerdings rationelle Heilmittel, 

Kräuter, Tränte, Pflanzenaufgüffe, für einige Krankheiten und ſollen 

fie zum Theil ganz zweckmäßig anwenden, doch kommen diefe meiſt 

nur bei äußeren Berlegungen in Frage — in Bertat ift nur das 

Feuer als Heilmittel im Gebrauch (Cailliaud IH, 24) —, die inne» 

ten Krankheiten aber werden meift ausfchlieglih mit Zaubermittelm 

befämpft, da man die Entftehung derfelben ebenfalls von Bezauberung 

ableitet, der nur durch ein ſtärkeres Mittel derfelben Art fih begegnen 

läßt: der Kranke muß 3. 2. einen aufgefchriebenen Koranfprud auf» 

efien oder das Waſſer trinken in welchem ein ſolcher abgemwafchen wor⸗ 

den ift (Denham I, 281 u. A.). In Folge diefes Aberglaubens 

weigern fih die Neger gemöhnlich Arznei zu nehmen und thun nicht 

das Geringſte um Krankheiten vorzubeugen, da fie von dem wahren 

Zuſammenhange der Sade nicht die entferntefte Ahnung haben, fon- 

dern fie vertrauen in diefer Hinficht allein auf die Macht ihrer Amu⸗ 
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lete. Zum Zmede der Heilung bringt man koflfpielige Opfer, womit 

fih 3. B. bei den Yorubas die Anfiht verbindet daß das Leben des 

Dpferthieres, mit deffen Blut die Stirn des Kranken beftrichen wird, 

inden Kranken übergehe (Tucker 33). Die Priefter pflegen dabei 

den Ausgang der Krankheit aus dem Blut, dem Hirn, den Eingewei⸗ 
den der Opferthiere zu prognofticiren (Köler 127), fie bemühen ſich 

den böfen Geiſt der in den Kranken gefahren ift und fein Leben von 

innen heraus frıßt, durch allerhand Ceremonieen wieder aus ihm 

berauszuziehen. Im Zodesfalle haben fie den Schuldigen zu ermitteln 

der den Berftorbenen bezaubert hat und ihn zur Berantwortung zu 

jiehen oder zu erflären, ob der Kranke durch Bernachläffigung in der 

Bflege oder in Folge von ihm felbft begangenen Meineides oder unter: 

laffiener Opfer geftorben fei (Bosmann II, 184). Der Glaube daß 

Krankheit und Tod durd) Beherung berbeigeführt werde ift fehr all- 

gemein in den Negerländern. Wer in den Verdacht folcher Hexerei 

fommt, muß ein Ordale beftehen, defien Ausgang natürlich von dem 

Briefter allein abhängt welcher es leitet. In Congo, Loango, Kamba 

und den benachbarten Ländern find dieſe Orbalien vorzüglich häufig 

(Allg. Hiſt. dv. R.1V, 654 und fonft, Lad. Magyar bei Petermann 

1857 p. 197). Die MPongwes glauben jeden Todesfall durch Gift 

verurfacht: gilt ein Sklave für [huldig, fo wird er umgebracht, ifl es 

ein Freier, fo kann er fi durch zwei DOrdalien retten oder er muß ſich 

lostaufen, bat aber dann das Land zu verlaflen (Vignon in N. Ann. 

des v. 1856 IV, 299). Wird beiden Bambarras ein Kourbari, einer 

aus der höchſten Kafte, krank, fo leitet man dieß davon ber, daß je- 

mand, fei ed auch unabfichtlich,, eine feiner Frauen berührt habe: der 
Uebelthäter muß ermittelt werden, im Nothfalle wird dazu felbft das 

hohe Drakel des Bouri in Anfprud genommen, und es trifft ihn Ver⸗ 

bannung oder er verliert den Kopf (Raffenel a. I, 318). Bei den 

Jolofs gilt das Gewerbe der Zauberer, welche die Seelen der Menſchen 
fteffen, fogar für erbli: man fchneidet ihnen ein Ohr ab und ver- 

kauft fie in die Sklaverei (Boilat 315). Es braucht kaum daran 

erinnert zu werden wie manche Barallele diefes Berfahren mit unferen 

Hexenprozeſſen darbietet. 

Offenbar ſtürzt der Mißbrauch den die Briefter mit ihrer Macht 
treiben und der Aberglaube des Volkes viele unfchuldige Menfchen 
in's Berderben, doch giebt es auch, wie wir ſchon früher zu bemerken 



1% Wirkung des Aberglaubenz. Meligton und Moral. 

Gelegenheit gehabt haben, wenigſtens einige Fälle in denen fie zum 

Guten wirken. Der Yetifhglaube (fagt Cruickshank 232) if 

‚eine wefentliche Stüge der öffentlichen Ordnung: der Schup des Eigen: 

thums auch in entfernten Gegenden, die Sicherheit de? Goldtrans- 

ports auf langen Reifen, die Leichtigkeit Geftohlenes oder Verlorenes 

wieberzuerlangen beruhen aufihm. In Groß-Bafjam z. B. wird dem 

Angeklagten nur ein Fetiſchholz auf den Leib gelegt und man ift ficher 

von ihm ein Geftändniß zu erhalten, wenn er fhuldig ift: die Furcht 

erpreßt ee ihm (Hecquard 48). Unter der Thürfchwelle des Balaftes 

des Königs von Dahomey ift ein Zauber verborgen, der den Weibern 

desselben, wenn fie einen Fehltritt begehen, Krankheit in den Einge⸗ 

weiden verurfacht, Daher fie fich oft zum freiwilligen Geſtändniß ihrer 

Schuld genöthigt fanden (Forbes a. 55). Aehnliche Wirkungen der 

Phantafie werden vielfach erzählt: vorzüglich berühmt ift in diefer 

Beziehung das fog. Obia (Obeah) in Weftindien,, befonders auf Ja⸗ 

maica, ein Zauber deſſen [hädlichen Wirkungen man vergebens durch 

die firengften Gefebe zu begegenen firebte. Allein durch feinen Ein» 

fluß auf die Einbildungsfraft der Neger hat er bald eine große Sterb- 

lichkeit unter ihnen erzeugt, bald unter der Borfpiegelung der Unver: 

wundbarkeit fie zu Aufftänden gereist (Bryan Edwards 226 ff.). 

Die Oralelfprücde der Götter von Alta ermahnen das Volt zum Gu⸗ 

ten und bedrohen die Böfen, bisweilen haben fie verborgene grobe 

Berbrecher gebrandmarkt und an's Licht gezogen (Römer 51, 69). 

Das Gelingen folcher und anderer merfwürdigen Leiftungen der Prie⸗ 

fter verbürgt ihnen bauptfächlich ihre große Kenntniß der Medicinal; 

Bflanzen, ihre genaue Kenntniß der Berfonen und ihrer Berhältniffe, 

ihre Spionerie und die geheimen Mittheilungen die fie fih unterein- 

ander machen (Cruickshank 226). 

Nur felten läßt fih im religiöfen Glauben des Negers eine Be 

ziehung zu moraliſchen Berhältniffen nachweifen. Die früher ange 

führten Yeußerungen der Demuth und Ergebung in den Willen des 

höchſten Gottes find faft das Einzige was fich in dieſer Hinſich. nnen 

läßt. Wo ſich fonft noch dergleichen Beziehungen finden, find ſie meiſt 

von fehr fonderbarer Art. So z. B. halten es manche Neger für gott: 

los daß der Menfch feine Jahre zähle, da dieß ein Mißtrauen in die 

göttliche Weisheit verrathe welche die menſchlichen Schidfale lenke 

Raffenela.I, 52), eine Anfiht die ihnen wahrſcheinlich erſt von 
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den Muhammedanern gekommen iſt, da es auch unter den Arabern 

ſolche giebt, die es aus demſelben Grunde für unmoraliſch erklären 

die Bevölkerung einer Stadt oder eines Dorfes zu zählen (Guillain 

II, 2 p 236, Ausland 1858 p. 1074). Eine ähnliche Sonderbarkeit 

liegt in der Sitte der Jolofs daß die bei der Begrüßung herfömmlichen 

Fragen nah dem Wohlergehen der ganzen Yamilie immer bejaht mer: 

den müflen, ſelbſt von Kranken, da nad) ihrer Anficht eine Blasphemie 

gegen Gort der das Leben ſchenkt, darin liegen würde fie jemals zu 

verneinen 'Boilat 864). | 

Auch die Borftellungen von einem Leben nach dem Tode, die ohne: 
bin bei den Regern meift fehr unklar find (Park II, 26), zeigen nur . 

in feltenen Fällen eine Beziehung zum moralifchen Berhalten der 

Menfhen. Sn Nuffi findet fih der Glaube daß der allwiflende Gott 

die im irdiſchm Keben ſtraflos gebliebenen Berbrecher im anderen Le⸗ 

ben beftraft (Allen and Th. II, 94). Nur die Guten gehen, nad 

dem Glauben ter Krus und Scherbros, in den Himmel ein, wo fie 
mit Gott und ihren Vorfahren vereinigt werden (R. Clarke 43). 
Den Odſchis git ebenfalls der Himmel als der Aufenthaltsort der 

Guten nad dem Tode: fie fleigen zu ihm auf dem „Geiſterwege“, der 

Milchſtraße, hinauf, wogegen die Böjen im anderen Leben zu leiden 
baben (Riis im Bif. Miff Mag. 1847 IV, 251, Müller 96), doch 

verbinden fich bei ihnen mit diefer Anfiht auch mancherlei vage Bor: 

fiellungen von Seelerwanderung; insbejondere glauben fie, wie fi) 

dieß auch fonft häufiz findet, daß die abgefchiedene Seele unmittelbar 

nad) dem Tode noch auf der Erde, vorzüglich in der Nähe des Grabes, 

fi umtreibe und aufdas Schidjal der Ueberlebenden vielfachen Ein- 

flug ausübe, nur ven ganz gemeinen Derbrechern fagt man daß fie 

noch einen zweiten Tod fterben und für ihre Thaten büßen müßten 

(Riid p. VII, Cruickshank 321). Wo fi der Glaube an eine 

Vergeltung im anderen Leben bei den Regern findet, hat er gewöhnlich 

feine moralifche Bedeuting: Mord, Raub, Ehebrud können ja abge 

kauft werden, aber gebrochene Feſttage, Speifeverbote oder andere reli- 
giöfe Pflichten werden von den beleidigten Göttern im anderen Leben 

beſtraft (Bosmann II, 68 f., Allg. Hiſt. d. R. IV, 178). Daß ge 
wiſſe Borftellungen von einem Fortieben nach dem Tode bei den Re- 
gern jehr verbreitet find, beweift ganz hauptſächlich die große Aus⸗ 

dehnung der Opfer auf den Gräbern und befonders der Menfchenopfer, 
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deren Anzahl fi) nad dem Range und der Bedeutung des Todten 

richtet, da die Standesunterfhiede auch in der anderen Welt fort- 

dauern und die Großen und Mächtigen dort mit der nöthigen Be- 

dienung und dem gemohnten Glanze müflen auftreten können. 

In den nördlihen Negerländern hören wir, fo weit der Islam 
eingedrungen ift, nichts von Menfchenopfern die zu Ehren der Todten 

angeftellt würden, defto häufiger werden fie aber da erwähnt wohin 

der Einfluß des muhammedanifchen Glaubens nicht reiht. Auf eini- 

gen der Bifjagos-Infeln finden Menfchenopfer beim Tode des Könige 

ſtatt, in Cap Mefurado maren fie in früherer Zeit gebräuchlich, in 

Seftre ſtirbt die Hauptfrau mit ihrem Manne und allerwärts in diefen 

Gegenden wird von den älteren Reifenden Aehnliches berichtet (Du- 

rand I, 217, Des Marchais ], 101, 140, Allg. Hift. d. N. LI, 

640). Mit dem Könige von Fetu wurden feine Fetifche begraben und 

bier wie anderwärte auf der Goldküfte waren Menfdhenopfer am Grabe 

reicher und vornehmer Berfonen gebräuchlich und find es zum Theil 

wohl noch jebt, 3.38. in Groß⸗Baſſam (Des Marchais I, 318, 
Müller 70, 96, Hutton 84 ff, Hecquard 47). Hauptfählich 

find es Sklaven die den hochgeftellten Mann als fein Gefolge in's an⸗ 

dere Leben zu begleiten haben, doch upfert man in Afchanti bei folchen 

Gelegenheiten wie an hohen Feten zugleich auch einige Verbrecher um 

die Keier defto großartiger zu machen; aud ihr Gold wird mit dei 

Bliedern der königlichen Kamilie von Aſchanti begraben, es ift Fetiſch⸗ 

gold, das nur in allgemeiner Roth angegriffen werden darf (Bow- 

dich 345, 364, 377 fi). In Dahomey, wo man (nad) Kießler) 

die mit dem Todten vergrabenen Schäße nad) Berwefung der Reiche 

wieder ausgräbt, feheinen die Menfchenopfer am weiteften getrieben 

zu werden. Wie dort zur eier eines Sieges bisweilen Taufende von 

Kriegögefangenen geichlachtet worden fein follen (Snelgrave 32), 

fo verfhlingt bejonders das jährliche große Gedächtnißfeit der Vor⸗ 

fahren des Königs eine Menge von Menfchenleben. Man nennt es 

das Feſt des Tifchdedens für die Borfahren und fagt daß deren Gräber 

dabei gewaſchen werden: das vergofiene Blut — dieß ift der zu Brunde 
liegende Gedanke — wird von den Geiftern der Ahnen genofien, biefe 

nähren fi) davon. Forbes (a. 73) der es ausführlich befchrieben 

bat, wußte mit Sicherheit von 32, Ifert (149) erzählt vun 40 Menr 
ſchenopfern bei dieſer Gelegenheit. Auch beim Begräbniß des Könige 
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finden maflenhafte Opfer diefer Art flatt (Kießler will deren zwifchen 
100 und 1000 gezählt haben); nah Omboni 306 begleiten ihn 
80 feiner Tänzerinnen und 50 Krieger in's Jenſeits; am Grabe jedes 

Reihen ftirbt wenigftens ein Knabe und ein Mädchen und das Lieb» 

lingsweib des DVerftorbenen giebt fih oft felbft den Tod (Forbes 

2.9, 37, 79). In Yarriba und Benin fterben die nächſten Angehöri« 

gen des Herrfchere mit ihm (Clapperton 418, Lander I, 85, 
Landolphe II, 55), auch bei den Yebus, in Iddah und am Games 

rung folgen ihm Weiber und Sflaven in das Grab (d’Avezac 66, 

Allen and Th. I, 291, 328, II, 244, 297). Sehr zahlreich fcheinen 

ferner die Menfchenopfer beim Tode der Reichen und Vornehmen in 

Alt⸗Calabar zu fein; beim Tode eines Königs follen dort Hunderte 
theild geköpft, theils Icbendig begraben, theild vergiftet werden und. 

die Weiber, von denen erzählt wird daß man fie für diefe Feier ordent⸗ 

lih mäfte, gehen ihrem Schickſal harmlos und freudig entgegen (Hol- 

man I, 894, Laird and Oldf.I, 294, Daniell in L’Institut 

1846 II, 89, Huntley 11, 18). In Congo, mo ebenfalld viele 

Sklaven am Grabe ihrer Herren das Leben verlieren, wie dieß früher 

au bei den M'Pongwes der Fall war, wetteifern die Lieblings⸗ 

weiber der Großen um die Ehre mit ihren Männern begraben zu 
werden (Nouv. Ann. des v. 1847 IV, 893, Hecquard 9, Cavazsi 

140, 146). | 
Wie Kinder Tod und Leben nur als mwechfelnde Zuftände des» 

jelben Weſens zu betrachten pflegen, fo auch die Neger. Sie behan⸗ 

deln daher die Todten, befonders die erft kürzlich Verſtorbenen, in 

vieler Beziehung ganz wie Lebende. Man befragt fie wiederholt um 

die Urfadhe ihres Scheidens aus dem Kreife ihrer Angehörigen und 

Freunde, und fließt auf diefelbe aus den Bewegungen die man den 

zodten noch, machen zu fehen glaubt, wenn er auf eine Bahre gelegt 

und in die Höhe gehalten wird; man glaubt hier und da fogar daß 

der Todte felbft auf diefe Weife noch denjenigen bezeichnen kann der 

ihn bezaubert hat (Matthews 129, Winterbottom 300, Tams 

68). Es gefchieht alles Mögliche um ihn zufrieden zu flellen, man 

tut ihm fogar noch etwas zu Gute: von feinem Eigenthum erhält 
er mit in's Grab was ihm das Liebſte war, bisweilen Alles was er 

befaß, ihm zu Ehren ftellt man ein großes, oft verfehmenderifch aus⸗ 
geſtattetes Leichenfeft an und beflagt ihn mit allem Gepränge, Lebens» 

Baig. Anthropologie x 2b. 18 
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mittel in Menge werden ihm auf das Grab geftelt und an mehreren 
Orten fucht man die Leiche folange ala möglich zu erhalten. Dieß 

Alles gefchieht wefentlich zu feinem Beften, denn er Iebt in der anderen 

Melt mit denfelben Bedürfniſſen und fogar mit denfelben zufälligen 

Eigenſchaften fort die er hier befaß, als König oder Armer, als Freier 

oder Sklave, felbft als Befunder oder Kranker: daher fih denn die 

Neger oft nicht ſowohl vor dem Tode als vielmeh- vor langer, ihm 

porausgehender Krankheit fürchten, da dann der Sterbende ſiech und 

abgezehrt in das andere Leben eintritt (Monrad A, 28). 

Der Neger hat aber auch alle Urfache feine Todten mit fo großer 

Nüctficht zu behandeln, denn die Geifter der Todten haben fiber die 

Lebenden eine bedeutende Macht, fie gehen um, beunruhigen und quärs 
len ıhre Angehörigen vielfach, erfcheinen ihnen in verfhiedenen Ges 
ftalten, ſchicken ihnen Träume und offenbaren durch diefe öfters die 

Schuld deffen der ihnen nach dem Leben getrachtet hat (Bosmann 

11, 75, Monrad 26, Winterbottom 325). Die abgefchiedenen 

Seelen weifer und vielerfabrener Menfchen aber, die mit einem Seher- 

blicke begabt find, ftehen den Krommen und Gläubigen ſchützend und 

rathend zur Seite (Bowdich 358). 

Die äußeren Zeichen der Trauer find verfchieden, laute Klagen ges 

wöhnlih. Auf der Goldküfte wird der Kopf und der Leib glatt ges 

fihoren und die Verwandten des Todten halten lange und barte 

Faſten. Brunfvolle Leichenfefte find hier wie in Weftindien die Haupt- 

fahe (Cruickshank 259, Day II, 92). Bei dem allgemeinen 

Todtenfefte um die Zeit der Yams- Ernte herrfcht indefien allgemeine 
Fröhlichkeit. Die Bambarras haben die Sitte den Tod eines im Felde 

gebliebenen Kriegers feiner Familie bei der Rückkehr durch drei Schüffe 

vor feiner Hütte anzuzeigen; ebenfo feuert Einer der längere Zeit ab» 

wefend war, dreimal die Flinte ab wenn ihm unterdefien ein Freund 
oder Verwandter geftorben iſt, und die Angehörigen beginnen alsdann 

die Todtenflage von Neuem (Raffenel a. I, 274). 

Die Mandingos hüllen den Todten in Tücher und begraben ihn 

in feiner eigenen Hütte oder an einem feiner Lieblingspläge (Park II, 

80, Hecquard 122); die Sufus madhen das Grab neben der Woh- 

nung; in Sierra Leone haben die meiften Dörfer befondere Begräb⸗ 

nißpläge, die VBornehmen werden im Palaberhaus beerdigt un? man 

bewahrt Gedächtnißfteine der Todten in einem befonderen Haufe 
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auftWinterbottom 302 ff.). Die Bambarras waſchen ihre Todten 

vor der Beflattung, allgemeine Begräbnißplätze giebt es aber nicht bei 
ihnen (Raffene] a. I, 390). Die Thüren des koͤniglichen Palaſtes 
von Kaarta durd) die der König zu gehen pflegte, werden nach defien 

Zode vermanert (da. 190). Manche Neger von Senegambien bauen 

für jeden ihrer Todten eine befondere Hütte, fo daß nad) und nad) 

ganze Todtenftädte entftehen die neben denen der Lebenden liegen und 

oft größer find ale diefe (Durand I, 89), Am Gambia giebt es 

en Bolt das den Kopf des Todten nad) unten zu menden pflegt beim 

Begräbnip, andere machen ein Loch in einen Baobab, flellen den Todten 

hinein und fchließen es dann wieder zu (Huntley II, 300). Auch 

findet fih in Senegambien die im Süden von Africa häufige Sitte, 

daß die Borübergehenden auf Pläße wo ein Gemordeter begraben liegt 

oder auf ſolche wo ein frommer Reifender fein Gebet verrichtet hat, 

Steine und Zweige hinlegen (Raffenel a. I, 93 f.). Die Beie 

machen ein nur 2‘ tiefes Loc) für den Todten in feinem Haufe, in 

welchem ex entweder nur wenige Wochen oder längere Zeit, felbit ein 

Jahr lang liegen bleibt, bie feine Berwandten fi alle verfammeln 

und das definitive Begräbnig vornehmen können (Kölle c. 144), 

das ebenfo in Cacongo und Angoy nicht eher ftattfindet als bis bie 

ganze Familie beifammen ift (Allg. Hiſt. d. R. IV, 724). Die Leiche 
ihres Königs wird von den Veis in viele Tücher eingewidelt, auf einem 

eingefhlagenen Pfahle ausgeftellt und mit einen Dache überbaut 

(Forbes 65). Eine ähnliche Ausftellung der Leiche auf einer Platt: 

form ohne Begräbniß findet allgemein am Rio dei Rey in der Nähe 

von. Alt-Salabar jtatt, vielleicht um der Erzeugung von Miasmen 
dadurd) zu begegnen (Owen Il, 360). 

Am unteren Niger, bei den Yebus und am unteren Zaire pflegt 

man die Todten in viele Tücher einzumideln, deren Menge fi) meift 

nach ihrem Range richtet (Laird and Oldf. I, 332, d’Averac 65, 

Tuckey 115), in Groß-Baſſam ift fogar eine Art non Einbalfamis 

rung im Gebrauch (Hecquard 47). In Congo, wo man den Tod 

oft noch dadurch befchleunigt, daß man den Sterbenden drüdt und 

zieht oder ihın den Mund zubält (Cavazzi 150), werden die Leichen 

vornehmer Perfouen mit Maniocca-Decoct gewafchen, dann über 

Seuer eingetrodnet und geräuchert, mit other Lehmerde überſtrichen 
und fo lange mit Tüchern ummunden bis ein unförmlicher Ballen 

13° 
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daraus wird; ebenfo in Loango wo man die Leichen menigftend einige 

Monate lang vor dem Begräbniß öffentlich ausftellt (Degrandpre 
78, Proyart 199, Baftian 164). Je höher der Rang des Ber: 

ftorbenen,, defto länger wird in diefen Gegenden mit dem Begräbniß. 

gewartet; ein Häuptling fommt oft erſt ein ganzes Jahr nach feinem 

Tode unter die Erde (Lad. Magyar bei Betermann 1857 p. 186). 

Berbrannt werden die Todten nur in Benguela und zwar immer um 

Sonnenuntergang dur einen dazu befonders beftinmten Mann — 

wahrſcheinlich weil hier wie auf der Goldküſte die Vorftelung herrfcht 

daß die Berührung einer Reiche verunreinige (Cruickshank 259). 

Was von der Verbrennung zurüdbleibt, wird den Hyänen zur Beute 

überlafien (Tame 61, 65). In Oftafrica geht man mit den Leichen 

häufig weit ſchlechter um: in Quilimane z. B. werden fie nur in eine 

Höhle oder einen Fluß geworfen (Owen I, 294). 

Auch die Weile des Begräbniffes welche man als charakteriftifch 

für die Eingeborenen von America hat bezeichnen wollen, das Begra- 

ben in fißender oder vielmehr in fauernder Stellung, findet fi bei 

den Negern mehrfach: in Yarriba und Borgu, bei den Balantes und 

Edeeyahs von Fernando Po, endlich in Benin, mo es jedoch nur den 

Bornehmen gefhieht (Clapperton 85, 134, Hecquard 81, Al- 

len and Th. II, 201, Landolphe II, 52). 

Unterftügt und gehalten wird der Aberglaube der Neger vorzüglich 

von denen die ıhn ausbenten, von den Prieftern und ZaubersAerzten 

oder Fetifhmännern. Diefe bedienen die Götzen, von denen natürlich 

nur die größeren und für Viele gemeinfchaftlichen, die Götter einer 

Familie, einer Stadt, eines Volkes, folche befondere Diener haben 

(Cruickshank 218, Degrandpre 26). Sie verrichten die großen 

feierlichen Opfer und werden dafür meift fehr gut bezahlt. Das dar: 

gebrachte Opfer wird zum größten Theile von denen felbft gegeffen 

die e8 dem Gotte weihen (Bosmann II, 65, Winterbottom 

285). Der Seele des Opferthieres welche der Gott erhält, giebt man 

Aufträge an diefen, da er beim Opfer felbft gegenwärtig ift (Schlegel 

p. XII), oder eö ift der Priefter der den Bott um feinen Willen zu bes 
fragen, und als Bermittler zwifchen ihm und den Menfchen dann an» 

zugeben bat was fie zu thun haben um ihre Wünfche von ihm gewährt 

zu erhalten. Da in dem religiöfen Bewußtfein des Negers die böfen 
Geiſter ſtaͤrker hervortreten als die guten, ift der Zweck feines Opfers 
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weit häufiger darauf gerichtet jene zu verſoöhnen und ſich geneigt zu 
machen als diefen zu huldigen. Wen die dargebradhten Opfer und 

Weihgeſchenke hHauptjählich zu Gute kommen, wird man leicht daraus 

abnehmen -daß Branntwein, wie Römer erzählt, auf der Goldküſte 

den Göttern die angenehmfte Gabe if. Begnügen fich die Goͤtter an 

manchen Orten mit Kleinen und wenig koftfpieligen Opfern, mit ge: 

ringen Kibationen, Hühnern, Eiern u. dergl., fo machen fie dagegen 
anderwärt® größere Anſprüche, und diefe letzteren richten fich dann 

vorzüglich theild nad) der Wichtigkeit deflen was man von ihnen zu 

erlangen wünſcht, theild nach dem Rang und Reihthum der Perſonen 

welche fi) an fie wenden. An vielen Orten laſſen fie fich bei wichtigen 

Gelegenheiten durch nichts Geringeres zufrieden ftellen als durch Men» 
ihenblut; Ddiefe den Göttern dargebrachten Menfchenopfer müffen 

aber wohl unterjchieden werden von denen, welche man zur Ehre der 

Berftorbenen veranftaltet um ihnen das Gefolge und die Dienerfchaft 

nachzuſenden deren fie im anderen Leben bedürfen. 
Die Krus opfern zu Zeiten Kriegegefangene ihrem Fetifhhaume 

(Report 7 f., 58 ff.). In Galam bat man in alter Zeit vor dem 

Hauptthore der Stadt bisweilen einen Anaben und ein Mädchen 

lebendig begraben um die Stadt dadurch uneinnehmbar zn machen, 

und .ein tyrannifcher Bambarra- König hat diefed Opfer einft im 

großem Raaßſtabe ausführen lafien (Raffenel a.I, 151, 870, vgl. 

Park 2te R. 322). Aehnliche Opfer werden bei Gründung eines 

Haufes oder Dorfes in Groß⸗Baſſam und Yarriba gebraht (Hec- 

quard 49, Tucker 123 not.) und find in Dahomey ſchon früher 

von uns erwähnt worden; bier fcheint man Menfchenblut bei allen 

großen Feſten zu vergießen und das dargebrachte Opfer felbft wird 
verzehrt (Norris 888). Die Fantis follen an jedem Reumond ein 

Menfchenopfer bringen (Römer 65); auch in Akra finden folche bei 

großen Feſten flatt (Zimmermann Voc. 134) und an der Goldküſte 

überhaupt find fie erft durch die Methodiften- Wifionäre abgefchafft 
worden (Halleur in d. Monatsb. d. Bei. f. Erdk. IV, 88). In La⸗ 

008 wird alljährlich ein Mädchen Iebendig gepfählt um ein fruchtbares 

Jahr zu erhalten (J. Adams 25), in Yarriba opfert man nur 

Verbrecher und es gefchieht überhaupt felten (Clapperton 89, 

R. Clarke 149). In Benin, wo die früher fehr zahlreichen Menfchen- 

opfer erft Durch den Sklavenhandel (?, ftart in Abnahme gefommen 
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fein follen (Palisot-Beauvois bei Labarthe 140), fcheint man 

wie in Iddah, deſſen Herrfcher wöchentlich 3—4 Menſchen opfern fol 

(Laird and Oldf. HI, 190), in Darriba, Neu: Calabar und Bonny 

b uptſächlich die Waffergeifter dadurch befänftigen und gewinnen zu 

wollen (Tucker 35, Owen Il, 354 ff., Köler 133). Bei den 

Ibos werden die Beine des Opfers zufammengebunden und dasſelbe 

von einem Orte zum andern gefchleift, oft uud) dem Hungertode preie- 
gegeben (Schön and Crowther 49). In Bonny bringt man alle 

drei Jahre die fhönfte Sungfrau dem Shu-Shu oder Juju dar (Hol- 

man I, 378), unter welchem man jeden Schußgott überhaupt, zus 

gleich aud) den Prieſter, den Tempel und die Opferflätte verſteht. In 

diefem Falle ift wahrfcheinlich dag Meer gemeint, dem immer an einem 

beitimmten Tage geopfert wird. Dem zum Opfer auserkorenen Mädchen 

wird vorher jeder Wunfc erfüllt den fie haben mag, und Alles mad 

fie berührt gehört ihr zu eigen (J. Smith 60, 86). Der Priefler der 

die Menfchenopfer in Bonny verrichtet, beißt vom Rasen dee fallens 

den Kopfes ein Stüd ab. Sind es Kriegsgefangene die dem Gotte 

dargebracht werden, jo jtellt nıan deren Köpfe in eine Reihe por dem 

Juju⸗Hauſe auf, die Glieder werden zerſchnitten, in einem Keſſel ges 

kocht und dann zum Efien ausgetheilt (daf. 82). Der Zuſammenhang 

dieſer Menfchenopfer mit dem Cannibalismus iſt ſowohl hier wie bei 

den ähnlichen Feften in Dahomey augenfcheinlich genug, zugleich aber 

fiebt man leicht daß das Hauptmotiv des feßteren in der Erbitterung 

gegen den Feind liegt. In Roange findet fich (nah Proyart 70) 
feine Spur von Menfchenopfern, dagegen erzählt Combes 133 von 

einem großen jährlichen Opfer in Darfur das außer Rindern und 

Scyaafen au in einem Kinde von 5 Jahren beftehe, einem Anaben 

am eriten und einem Mädchen am zmeiten Feſttage; wahrfcheinlicdh 

ift das Feft der neuen Paufenbeipannung damit gemeint hei wel⸗ 

chem Menfchenopfer ftattfinden follen (Browne 357, Mohammed 
el T. 166). 

Nächſt dem Darbringen des Opfers gehört das Befragen des Got- 

tes, das Drakelgeben, zu den Hauptgefchäften der Priefter. Wo fie ſich 

in verfchiedene Klaſſen heilen, kommt diejes Amt nur den höheren zu, 

die bei dem Gotte felbft wohnen, während die niederen die religiöfen 

Feſte gu leiten haben (Bowdich 359 f., Proyart 191). Außerdem 

treiben fie die Wahrfagefunft, helfen Diebe und andere Verbrecher ent> 
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deden und ziehen fie zus Berautwortung,, fhaffen Berlovenes wieder 

herbei, fertigen Fetiſche und Amulete zum Verkauf, heilen Krankheiten 

und adminiftriren die Ordalien. Bei ihren wichtigeren öffentlichen 

Berridytungen , durch die fie in unmittelbaren Verkehr mit höheren 

&eiftern treten, gerathen fie meift in eine furchtbare Efftafe und ver» 

fallen in die gräßlichftien Eonvulfionen. 

Das Anfehen in welchem fie beim Volke flehen, ift nicht überall 

glei) hoch, doch nirgends gering. Es mechfelt namentlich mit der 

Naht und Berühmtheit der einzelnen Götter und Orakel feibit, 

bei denen fie angeftellt find. Das angefehenfte Orakel auf der Gold⸗ 

füfte ift das in Mankaffim, dem früheren Hauptfiße der Fanti⸗ 

Macht (Cruickshank 227). In Congo ift der Oberpriefter un⸗ 

verletzlich und fleht in den Höchiten Ehren, er unterhält in feinem 

Haufe ein ewiges Feuer, von dem er den Statthaltern der Provinzen 

mittheilt, wenn fie ihr Amt antreten um ihnen zu deffen Verwaltung 

feine Vollmacht und feinen Segen zu geben (Cavazzi 90). Bei den 

Krus haben die Priefter oder ZaubersNerzte, wie fie wohl richtiger 

heißen, geringere Macht als anderwärts (Wilson 135). Häufig ift 

ihr Gejchäft erblich: fo das Amt des Oberpriefters in Afchanti und 

das der eigentlichen Prieſter auf der Goldküſte, welche die Götter bes 

dienen, ihnen Speife vorfegen, ihre Zimmer reinigen und ihre Ders 

treter und Mitteldperfonen beim Volke find. Neben ihnen giebt es 

dert, wie auch anderwärts häufig, noch eine Reihe von anderen Aem⸗ 

tern und Gefchäften die zu dem Fetifchdienft in Beziehung ftehen: von 

den Prieftern verfchieden find die Wongmänner, die von Wong Be: 

ſeſſenen, deſſen Dienfte fich jeder roidmen fann der den Tanz nach der 

Ztommel, die Lieder welche bei der Befragung des Orakels gefungen 

merden, und die Arzneikunſt lernt; ferner die zu jenen als eine befon- 

dere Klaſſe gehörigen Otutu⸗Leute, welche die Krankheiten heilen und 

die Ordalien beforgen; ferner die Gbalo oder Sprecher, weldye die 

Beifter eitiren und befragen; endlich die Hongkpatſchulo, die Berläufer 

von Hongſchnüren, deren man fich bedient um einem Andern zu fluchen 

oder ihn zu. bezaubern (Baf. Miff. Mag. 1856 II, 136). Außer den 

Prieftern giebt es auch Priefterinnen bei den Fantis, in Widab, 

Grewhe und Popo. In den nördlichen Regerländern, mo der Muham⸗ 

medanismus wenigftend dem Ramen nach herrſcht, finden ſich Feine 

fo mannigfaltigen Abftufungen der Briefter und Zauber-Aerzie. Ihre 
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Stelle vertreten dort die Marabuts, welche nächit dem Priefteramte 

jelbft, die Wahrjagelunft zu treiben und fich mit dem Verkaufe von 

Gris⸗gris zu ernähren pflegen, doch giebt ed unter ihnen auch folche 

die ih mit Gaukeleien diefer Art nicht abgeben , fondern fih nur durch 

Frömmigkeit und Wohlthätigkeit auszeichnen, daher 3. B. die Jolofs 

den Marabuts die Thiéèdos, die Ungläubigen, Gottlofen (fo heißen die 

bezahlten Soldaten) entgegenſetzen, welche überhaupt keinen Glauben 

weiter haben ald den an ihre Gris⸗gris. 

Gewöhnlich wird Alles was mit dem religiöfen Cultus in näherer 

Berbindung ftebt, fehr geheim gehalten. Nur in Bonny foll aud) der 

Fremde in dag große Fetiſch-Haus leicht Zutritt erhalten. Tiefes ifl 

40° lang und 30° breit. Schädel und Gebeine von Menſchen und 

Thieren fhmüden das Junere. An dem einen Ende desfelben fteht 

ein 3° hoher Altar mit einem kleinen Tifche, auf welchem fih ein Ge⸗ 

fäß voll Tombo fein geiftiges Getränk) befindet. Wein und Rum 

ftehen in Flaſchen und Gläfern umher, an den Wänden hängen Bilder 

von mancherlei Art, namentlich folche welche die Guana⸗Eidechſe dar- 

ftellen. Ein Priefter führt den Fremden zum Altar, fpricht einige un- 

verftändliche Worte und macht ihm ein ſchmutziges Zeichen zwifchen 

die Augenbrauen; darauf zieht er eine Glode und es wird dem Frem⸗ 

den ein GOlas Tombo gereicht, womit er dann in die Myfterien ein- 
geweiht und aufgenommen iſt (J. Smith 60). 

Den Aberglauben der Neger mit einiger Bollftändigfeit aufzuzäh— 
len mürde eine fehmierige und wenig lohnende Aufgabe fein. Wir 

wollen in diefer Beziehung nur noch einiges Wenige hervorheben. 

Aus dem Gefchrei und dem Fluge der Vögel, den Bewegungen der 
Thiere und einer Menge von Heinen zufälligen Ereignifien [höpfen fie 

Borbedeutungen. Sie haben ferner eine Menge von Speife verboten, 

die bismeilen erblic), gewöhnlich aber für jeden Einzelnen von befon- 

derer Art find (Dupuy 239, Bosmann II, 66, Proyart 195). 

Einige gehen Eiern aus dent Wege oder jcheuen fid) vor einem Huhn, 

Andere efien fein Rindfleifch, murmeln einen Zauberfprud; wenn ihnen 

ein Ferkel begegnet u. dergl. (Bowdich 362, 524). Bisweilen wer- 

den gewiſſe Speifeverbote nur für eine beftimmte Zeit von den Fe⸗ 

tifhymännern den Einzelnen auferlegt (Tuckey 124, 224), Bein 

fi) auf der Goldküfte eine Familie trennt, jo daß fie in Zukunft den 

Famıliengott nicht wieter gemeinſam verehren wird, zerjtößt der Prieſter 
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einen Fetiſch und bereitet aus ihm einen Trank für die Familienglie⸗ 

der, welche auf dieſe Weiſe den Götzen zu ſich nehmen; gleichzeitig wer⸗ 
den ſie von dem Prieſter an gewiſſe Speiſeverbote gebunden, deren 

Befolgung in Zukunft bei ihnen ein Act des Cultus iſt (Cruick- 

shank 220). Wie vielfach der Gottesdienft bei ihnen auch in die 

Samilienverhältniffe eingreift, zeigt u. A. die Sitte daß in Aquapim 

zwei Kamilien deren Fetiſch denfelben Namen befikt, ſich ald gewiſſer⸗ 

maßen verwandt betrachten und nicht ineinander heirathen (Baf. Miſſ. 
Mag. 1852 IV, 237). Em fehr eigenthümlicher Aberglaube von 

Aſchanti, der fich jedoch aud) bei den M'Pongwes und weit im Nord» 

often von Africa bei den Ababdes finden fol, befteht darin, daß 

Schwiegerfohun und Schwiegermutter einander nicht anfehen noch mit 

einander reden dürfen (Bowdich 556, a. 58 not. 3). 

Ferner haben die Neger ihre Glücks- und Unglüdstage. Am Ser 

negal hält man den Dienftag und Sonntag für unglücklich, in noch 

weit höherem Grade aber den Freitag (Raffenel 183), daher ein 

Bambarra König einft alle feine am Freitag geborenen Söhne ums» 

bringen ließ (Park 2te R. 315). Sonft ſcheint fi bei den Bambar- 

ras das Geſchick der Tage nach der Zahl im Monate zu richten: glüd» 

lihe Tage find der erfte des Monats, die geraden Monatstage in denen 

6 nicht vorkommt und die ungeraden welche 5 enthalten (Raffenel 

a.1, 350). In Akra unterfheidet man noch genauer große und Heine 

gute Tage, deren erflere immer mit dem neuen Monde anfangen 

(Römer 71, Bosmann II, 77). Aehnlich in Aſchanti, wo ed im 

ganzen Jahre nur 150—160 glüdliche Tage giebt, an denen allein 

Geſchäfte von einiger Wichtigkeit vorgenommen werden fönnen (Bow- 
dich 863 f., Dupuy 218 not.). Zu diefen glüdlichen Tagen gehört 
ohne Zweifel auch der Geburtstag, den die Neger von Akra allmöchent- 
ih auf religiöfe Weife Dadurch. feiern, daß fie fich weiß Heiden und 
des Palmweins enthalten (Bosmann II, 64), wenn nicht diefe angeb- 
lihe Geburtstagsfeier auf einem Mißverſtändniß beruht. Faſt überall 
nämlich haben die Neger in furzen Zwifchenräumen einen dem Eultus 
ihrer Götter gewidmeten Tag: in Loango, am unteren Zaire und in 
Congo überhaupt ift dieß jeder vierte Tag (Proyart 116, Tuckey 
214, Cavazzi 31), bei den Yorubas und in Benin der fünfte 
(Tucker 37, Bosmann III, 288), am Cap Lahu der fechfte, in 
Aſchanti jeder Donnerflag (Robertson 85, Bowdich 362), oder 
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für jede Familie doch eın beftimmter Wochentag, während bei ben 

Fantis der Dienftag Fetiſch⸗Tag ift (Hutton 166). 

Endlich haben auch die hohen Feſte der Neger, obgleich bei ihrer 

Feier der ausgelaflenfte Lärm und oft eine ftraflofe vollftändige Un⸗ 

gebundenheit herrſcht, alle eine religiöfe Bedeutung. In Afdhanti, 

Dahomey und in vielen anderen Ländern, auch auf Fernando Bo 

wird vor dem Pflanzen der Yamswurzeln alljährlich ein großes Feſt 

gefeiert (Allen and Th. II, 197), das zweite Hauptfeft, jenem ent- 

ſprechend, it dann das Erntefeſt (Yam-custom auf der Goldküfte), 

das in Weftafrica nirgends zu fehlen fcheint (Hutton 98). In El 

mina hält man bei gewiflen Gelegenheiten feftliche Umzüge mit Meinen 

Bildern von Thon, welche die großen Männer des Landes vorftellen 

(Boudyck 181); die Bedeutung diefer Freier ift aber noch nicht 

näher befannt. 

5. Ueber Temperament und Eharafter des Regere haben 

wir bereite früher Gelegenheit gehabt einige Bemerkungen zu machen. 

Die eigenthümlichen Züge die und an ihn aufgefallen find, waren 

Pußzſucht und Prunkliebe, Eitelkeit und ein faft überall hervortreten⸗ 

der Hang zum Phantaſtiſchen, tiefe Untermürftgteit gegen Bornehme 

und Mächtige, innige Anhänglichkeit an Eltern und Kinder und ein 

hoher Grad von Erregbarkeit und Wärme der religiöfen Gefühle. 

Verſuchen wir jeßt zuſammenzufaſſen was die eigentlichen Grunds 

züge feines Weſens auszumachen fcheint, fo glauben wir dieß in einer 

ungezügelten finnlihen Bhantafte, die ihn zum Ausfchweifenden und 

Maaplofen führt, einer großen natürlichen Sanftmuth und Gutmüthig⸗ 

keit gegen Andere und einer verhältnigmäßig geringen Energie zu 

geifligen wie zu leiblichen Anftrengungen zu finden. Die legtere freis 

ich, die Trägheit des Geiſtes, die Faulheit zur Arbeit, die Sorglofig- 

keit um die Zukunft, die Bedachtſamkeit nur auf das Nädıfte und 

Röthigfte hat er mit allen rohen Völkern gemein, und diefe Eigen 
thümlichleiten häugen zu nahe mit der Seringfügigleit feiner Bedürf- 

niffe zufammen, ale daß fle fid) mit Entfchiedenheit für harakteriftifche 

Eigenschaften des Negers ats folchen halten ließen. 

Der Hang zum Phantaſtiſchen zeigt ſich bei ihm in taufend ver- 
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ſchiedenen Formen und Arten und greift in Alles ein was er treibt 

und thut. Bei feinen Feſten herrſcht oft viele Tage und Nächte lang 

ein unerträglicher Lärm, die tollften Aufzüge in möglichft auffallendem 

Buße werden gemacht, die lächerlichfte Pracht und Berfchwendung in 

Effen und Trinken wie in Kleidern und Schmud entfaltet. Seine Un- 
ermüdlichkeit in Muſik und Tanz, die für ung an's Unglaubliche grenzt, 

hat noch jeden Europäer im Regerlande gequält. In ihrer Heimath 

bringen fie die hellen Mondfchein-Nächte häufig mit Gefang und Tanz 

zu, in den Kolonieen arbeiten fie am Zage und durchſchwärmen oft 

die Nächte, ohne zu diefem Zwede felbft einen Weg von mehreren 

Stunden zu foheuen nah dem Plage mo das Gelag gehalten wird. 

In Freude und Trauer, als Sieger und als Befiegte fingen und tan- 

jen fie, fobald nur die Trommel gerührt wird, fängt Allee an zu 

hüpfen und nach dem Takte thätig zu fein. Auch die Leichenfeiern find 
meift große Zuftbarkeiten für fie. und fie begehen fie oft auf ganz ähn- 

Tiche Weiſe und mit derfelben Miene wie ihre Freudenfeſte (Bosmann 

1,6 f, Meredith 31, Proyart 113). In ihrer ausgelaffenen 

Luſtigkeit wird alles Unglüd ſchnell und vollſtändig vergefien, auch 

der Sklave verföhnt ji) von ihr fortgeriffen oft in unglaublich kurzer 

Zeit mit feinem Schickſal. Die Erfindungsgabe des Sklavenhändlers 

hat auch dieß zu benußen. gewußt: um das Heimweh zu vertreiben, an 

welchem fie bisweilen ſchnell fterben, zwingt er fie nicht felten mit der 

Beitfhe zum Tanz (Bouet-Willaumez 195 u. 4). Es bedarf 

faum der Erwähnung daß fich der Neger bei feinen lärmenden Gela- 

gen Ausfchweifungen uller Art bingiebt, obgleich er im gewöhnlichen 

Leben ſich oft Höhft genügfam, mäßig und nüchtern zeigt. Man muß 

fih Hier. insbejondere daran erinnern daß Unfeufchheit (mie wir 

gefehen haben) ihm faft durchgängig nur als Unrecht erfcheint, wenn 
Eigenthbumstedgte Dritter Durch fie verleßt werden (Monrad 5). 

Sinnlihem Wohlbehagen in hohem Grade ergeben, leiht von 

finnfihen Empfindungen fortgeriſſen, durch fie zerfireut und in ihnen 

zeitweife ganz aufgehend, Tiebt der Neger große Schauftellungen über 
Alles und läßt fi dur äußeren Glan; auf das Stärffte beftechen 

und imponiren: daher feine tiefe Ehrfurcht vor Königen und großen 

Herrn und die Willigkeit mit der er gehorcht und ſich fügt, wenn der 

Sebietende ihm feine Weberlegenheit zu zeigen weiß; jo wenig man 

aber aus dem vorhin erwähnten erjoigreicdhen Gebrauch der Beitfche 
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auf einen Mangel tieferen Gefühls für das Elend feiner Lage ale 

Sklave fließen darf, fo wenig darf man aus feiner Fügfamteit 

gegen Höherftehende und befonders gegen Weiße folgern, daß es ihm 

natürlich fei die Weberlegenheit der legteren überhaupt anzuerkennen. 

Mit jener ercentrifchen Bewunderung des Großen und Gemaltigen 
fteht fein Stolz und feine Neigung zur Brahlerei in nahem Zuſammen⸗ 

bange: ſich Anderen überlegen zu fühlen und über fie hervorzuragen in 

irgend einer Weife gehört zu dem was ihn am meiften figelt. Bon 

einem fremden Kaufmann erhandelt er am liebften etwas Seltenes und 

befonders Schönes. Nach dergleichen Dingen fragt er zuerft und fauft 
um liebften, wenn kein größerer Vorrath davon da ift: das Gekaufte 
aber hebt er in der Vorrathskammer auf oder vergräbt ed (J. Smith 

128). Selbſt feine Vorliebe für lärmende Feſtlichkeiten wird von fei- 

ner Eitelfeit befiegt: der Bornehme feiert in Akra, ähnlich wie bei ung, 

nur den eriten Tag eines. Feſtes mit und überläßt die übrigen dem ge 

meinen Bolte (Römer 55). Wie weit ihn die Eitelkeit feiner Einbil- 

dungen biöweilen fortreißt, ‚zeigt ih u. A. an einem Volke am Sams 

bia, bei dem es öfters vorfommt daß einer fich dazu beftimmt glaubt 

eine gewifle Anzahl von Mordthaten zu begehen, nach deren Außs 

führung er dann willig zum Tode gebt, in der Hoffnung auf eine 

große Belohnung non Seiten des Geifted auf deffen Befehl er gehan- 

delt dat (Huntley II, 315). Wie man hiernach erwarten muß, 

liebt der Neger die Schmeicdhelei im höchften Grade (Raffenel a. |, 

453). Noch in der Sklaverei tritt feine Eitelkeit hervor: hat einer ein 

Handwerk gelernt und geht es ihm befler ald anderen, fo fieht er diefe 

tief unter fih, und felbft ale Sklave ift er für Ehrenftrafen (3.8. 

Weibergefchäfte verrichten zu müͤſſen) fehr empfindlih (Labat I, 2 

p. 328). 

Auf diefes ercentrifche Weſen bauend, das fih im heidnifchen Cul⸗ 

tus und dem ganzen Religiondwefen des Regerd vor Allem zeigt, hat 

man vorgefhlagen zum Zwede feiner Belehrung ein gewiffes Gepränge 

beim Gottesdienfie zu befördern (Demanet II, 147). Unter den 

religiöſen Secten fchließt er fih am liebften denen an die etwas Enthu⸗ 

fiaftifches und Phantaftifches haben, den Wiedertäufern, Presbpteria- 

nern, Meihodiiten und Mormonen, faft nie den Epidcopalen (Mackay 

II, 131), und die Art feines Gottesdienftes als Ehrift entfpricht diefer 

Neigung (Schilderung bei Buch, Wanderungen zw. Hudfon u. Riſſ. 
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1854 p 275). Bon katholiſchen Miffionären unterrichtet, macht ges 

wöhnlich der Teufel und die Hölle mit ihren Schreden den hauptſäch⸗ 

lihften Eindrud auf ihn (d’Unienville II, 65 f.). 

Nicht felten Hat man die Neger ald Menfchen von wilder, thieriſch 

rober Sinnlichkeit gefchildert, die nichts in Thätigkeit zu feßen ver: 

möge ald der Hunger und der Gefchlechtstrieb. Wird ihre furchtbare 

Reidenfhaftlichkeit, wie dieß namentlich durch den Krieg gefchieht, ein- 

mal angefadht, fagt ein zwölfjähriger Beobachter (Ham. Smith, 

Nat. hist. of the human species), „fo zertritt fie in thierifcher Wuth 

alle menfchlichen Gefühle, mordet bedächtig die Gefangenen, fchlachtet 

fie für die Manen der Häuptlinge als Opfer“... „Tyrann von Ge- 
burt, verfauft der Neger Menfchen wie eine Waare, fängt Krieg an 

um feine Brüder einzufangen und verkauft felbft feine eigenen Weiber 

und Kinder.” Als topifches Bild ift dieß zu ſchwarz; flellen wir ihm 

zuerft dad von Cruickshank 274 ff. aus noch weit längerer Beo⸗ 

bachtung entworfene gegenüber, um dann näher zu unterfuchen 

welches von beiden richtiger fei. 

Die Neger find Menfchen des augenblidlihen Impulfes und der 

ſtaͤrkſten Contraſte des Gefühle, äußerft wandelbar in ihren Vorſätzen, 

von leichtfertiger Luftigkeit zu düfterer Verzweiflung, von überfpann» 

ten Hoffnungen zu quälender Furcht, von glühender Liebe zu fälter 

Gleichgültigkeit oder bitterem Haß, von Eniderigem Geiz zu finnlofer 

Berfhrendung übergehend. Der Heiterkeit der umgebenden Natur 

entfpricht die Üüberfprudelnde Lebendigkeit und der verfchwenderijshe 

Gebrauch den der Neger von ihren Gaben macht. Dann wieder wol- 

füftigem Richtsthun und Nichtsdenken hingegeben, arbeitet er nur um 

die Mittel zum Schweigen zu gewinnen, doch find ihm harte An⸗ 

firengung und zähe Geduld nicht fremd wo er ein befiimmtes Ziel 

verfolgt. Mit dein Europäer in Berührung, lernt er ſchnell feine Ge⸗ 

fühle verbergen und fich verftellen,, wird endlich zum vollendeten Heuch⸗ 

ler, aber einmal überzeugt von deffen Wahrhaftigkeit, Wohlmwollen 

und Gerechtigkeit, gebt nichts über den kindlichen Sehorfam mit dem 

er fih ihm hingiebt. Wird er tief verlebt, fo ift es unmöglich feine 

Gunſt wieder zu gewinnen, es fei denn durch ein Geſchenk an Rum 

oder Vieh ald Sühnopfer für feinen Fetifh „um ihm ein guies Herz 

zu geben“. Selbſt höflich und nicht leicht beleidigend, vergibt und 

vergiebt er geringfchäßige Behandlung nicht Teiht. Jähzornig und 
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dann vollkommen verbiendet, thut er mas er bald tief bereut. Nur 

langſam fchließt er Kreundfchaften,, hält fie aber feft und treu, bringt 

ihnen Geld und Bequemlichkeiten zum Opfer. Seine Unterhaltung 

Harakterifirt umftändliche Geſchwätzigkeit, feine lebhafte Bhantafie er: 

gebt fih gern in angenehmen Träumereien, aber fie ift roh ſinnlich 

und ungebildet, Lärm und Rauferei ift fein Element. 

Die drei hauptfählichften Flecken welche man in dem Charakter 

des Regers zu finden glaubt, find demnad feine grob finnliche Rob: 

heit, feine fo oft als unüberwindlich bezeichnete Faulheit, feine gefühl« 

loſe Grauſamkeit. 

Der erſte Vorwurf iſt ohne Zweifel der am meiſten gegründete. 

Die unbändige Leidenſchaftlichkeit welche im Temperamente des Negers 

liegt, in Verbindung mit dem Mangel an aller geiſtigen Cultur, laſſen 

dieß nicht anders erwarten. Die Tänze der Neger find nicht allein 

wild und toll, fondern meift auch in hohem Grade obfcön, und gerade 

dieſe leßteren haben die Spanier hier und da von ihnen fich angeeignet 

(Labat II, 52). Indeſſen muß bemerkt werden daß aud darin bei 

den Negern fi) Ausnahmen finden. Die Tänze der Serratolets und 

Bornuefen fo wie die in Groß: Baflanı gebräuchlichen zeigen nichte 

Unanftändiges und ſtehen dadurch im Gegenfaß zu denen der Berbern 

und Mauren (Raffenel 295, Denham I, 801, Richardson 

a. II, 321, Hecquard 41). Die Zierlichkeit der Taͤnze der Afchantie 

bat Bowdich 383 gerühmt und Iſert 189 fah in Akra allegorifche 

Bantomimen die ihm von Gefhmad und Erfindung zu zeugen ſchie— 

nen. Daß in vielen Fällen und vor Allem in den Kolonieen die Tänze 

nur in wilden Sprüngen, conpulfivifchen Grimaſſen und Geſten, von 

betäubendem Getrommel und Gefchrei begleitet, beftehen, und daß 

fie von einer Rohheit zeugen, von welcher man fih ohne eigene An: 

ſchauung keine richtige Vorſtellung zu machen im Stande ift (Gra- 

nier de ©. II, 217), mögen neir nicht beftreiten. Der Neger tobt 

mit Luft und tobt fih aus, er ift roh und leidenfchaftlich, aber eben 

deshalb nicht leicht jo raffinirt finnlich ald etwas kältere Raturen. 

Unnatürliche Kater find felten in Bornu, noch feltener, wie es ſcheint, 

auf der Goldküfte, wo aber Onanie fehr verbreitet iſt Barth U, 374, 

Baſ. Miff. Mag. 1853 II, 88, 1854 IT, 38). Päderaftie und andere 

Laſter diefer Art, früher aud in den öſtlichen Regerländern unbe⸗ 

tannt, find erft neuerdings durch die Türken dorthin gelommen 
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(Berne 120, Combes W, 14), bis endlich in jüngfter Zeit Latief 

Paſcha als Gouverneur von Ghartum durch firenge Geſetze der 

unerhörten Sittenlofigkeit zu fleuern angefangen hat (Näheres bri 

Brehm IIL, 79). 

Die Faulheit des Negers ala eine feiner Rageneigenthümlichkeiten 

anzufehn ift nur möglich, wenn man feine 2ebenslage ganz unberück⸗ 

ſichtigt läßt. Wie wenig dergleichen mit dem Raçencharakter zu thun 

bat, zeigt das Beifpiel der Araber in Aegypten, die zu den wenigen 

Dattelbäumen die fie an ihren Brunnen vorfinden, neue hinzuzu⸗ 

pflanzen aus Trägheit unterlafien, und an &eräthen und Kleidern 

nur nothdürftig anfertigen was ihnen unentbehrlich ift (Rüppell 

202). Sklaven find natürlich immer faul, weil fie gar kein eigenes 

Interefie an der Arbeit haben können und weil dad Ausruhen und 

Richtethun fo ziemlich der einzige Lebensgenuß ift den ihnen ihre 

Rage noch übrig läßt. Buxton 346 ff. bat treffend auf die Beifpicle 

von Sklaverei weißer Menfchen in den Regerländern hingewieſen: auch 

diefe vermwilderten gänglih und wurden durch ihr Schiefal völlig 

demoralifirt, fie waren faul, diebifh und betrügeriſch und galten bei 

ihren Herren für dumm, ſtumpf und viehifh. Dutertre (Les iles 

Antilles II, 490) fagt vom freihelitsliebenden Americaner im Gegen» 

fag zum Neger: Il etait passe en proverbe dans les iles francalsos 
que regarder un sauvage de travers c'est le battre, le hattre c’est 

te tuer; mais frapper un negre c'est le nourrir. Allerdings ift der 

Neger geduldiger als jener, er läßt fih knechten — nur die Arus 

bringen fi eher um als daß fie ſich zu Sklaven hergeben (G. Görtz 

I, 49) —, er ift fo geduldig, daß ſelbſt in entlegenen Theilen Brafi- 
liens drei bis vier Weiße einige Hunderte von Negern, nicht aber eine 

ebenfo große Anzahl von Americanern in Unterwürfigkeit zu balten 

vermögen (Gardner, R.in Brafil. v. Lindau 1848 I, 22 f.). Die 

verfchiedenen Ausfichten beider nad) gelungener Befreiung erflären 

dieß zum großen Theil: der Reger kann nicht hoffen zu den Seinigen 

zurückzukehren wie der Americaner. Was aber die Wirkung des Stodes 

betrifft, fo hat der Araber Aegyptens fogar dad Sprihmort: „Herab 

kam vom Himmel der Stod, ein Segen Gottes” (Lepfıns 58). 

Der Mangel an Ehrgefühl if bei dem Fellah fo groß, daß er über 

Prügel lächelt wenn er dabei gewinnt, und daß er ſich in der Ausficht 
auf Bortheil auch die ſchimpflichſte Behandlung gefallen läßt. 
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Allerdings zeigt fi beim Neger eine gewiſſe Trägheit und Schlaffe 

heit die e8 zu feiner ausdauernden Anftrengung des Körpers oder 

Geiſtes fommen läßt. Er ift leidenfhaftlicher Erregung, aber keiner 

wohlgeordneten, planmäßig überlegten und fletig fortgefegten Thätig- 

keit fähig, theild in Folge feiner geiftigen Unbildung, theild auch in 

Folge des Klima’s in welchem er lebt, das ja auch dem acclimatifirten 

Europäer unter den Tropen feine frühere Nüftigkeit und Energie un- 
wiederbringlich raubt. Wie der unerzogene Menſch überall nur arbeitet 

um die Bebürfniffe zu befriedigen die ihn unmittelbar drücken, fo auch 

der Neger. In Rio Grande (Süd-Brafilien) verdienen freie Schwarze 

mit einftündiger Arbeit 2 Bintems (4 pence), was für fie zum täg- 

lichen Unterhalte ausreiht (Luccock 202). In St. Bincent haben 

die jegt freien Neger und Caraiben faum nöthig zu ihrem Unterhalte 

für Andere zu arbeiten, und der Neger genießt dort nady feinen Be 

griffen fogar vielen Comfort: er hat eine gute Bettftelle, einen Toilet- 

tentiſch, einen Schranf mit Släfern und anderem Geſchirr, Schweine. 

Schaafe und Hühner; er fühlt ih unabhängig, ift leicht übermüthig, 

zankſüchtig und zu nichts zu gebrauchen (Day I, 105, 110, 146). 

Auf andern Infeln des englifchen Weftindien, 3. B. auf Barbadoes, 

erwirbt er durch ſechswöchentliche Arbeit Geld genug um fo viel Land 

zu faufen ale für ihn nöthig ift (daf. II, 118). Auf Guadeloupe hat 

man das fehr fruchtbare Gebiet von Grande terre den freien Regern 

ganz zur Benutzung überlaflen: jeder baut nur ein Feines Stüd und 

auf diefem nur was er felbft braucht, während dort die Weißen auf 

unfruchtbareren Boden den größten Fleiß verwenden (GranierdeC. 

1, 77). Wer könnte dieß anders erwarten, zumal von freigelaflenen, 

d. 5. zur Faulheit erzogenen Sklaven? 

Daß die Reger in ihrem Baterlande zum Theil meit fleißiger find, 

geht zur Genüge aus dem herpor was wir früher beigebracht haben. 

Auf den Fleiß der Mandingos hat ſchon Park II, 85 hingemwiefen. 

Ueber die Völker am unteren Niger, befonders über die Ibus und die 

Bewohner von Nufft läßt fih nah dem Berichte von Allen and 

Thomson (I, 380 u. fonft) in viefer Hinfiht nur günftig urtheilen. 

Buxton (338 u. Anhang IL) hat die Zeugniffe von Beaver, Tur- 
ner, Denham, Ricketts gefammelt welche die Neger von Sierra 

Leone alle ale fehr geneigt darftellen ald Freie um Lohn zu arbeiten. 

Sie gewinnen dort ale Arbeiter außer dem Haufe täglich 4—9 pence, 
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als unverköſtigte Dienftboten monatlich 14—30 Schillinge; die wohl⸗ 

habenderen unter ihnen zeigen Vorliebe für europäiſchen Comfort 
(Norton 272, 263 f.). Meredith 212 hält es für nicht ſchwer 

Feldarbeiter auf der Goldküſte zu miethen, die dortigen Reger feien 

dazu willig genug, wenn fie gut behandelt und pünktlich bezahlt wür- 

den; De Marchais II, 207 bemerkt für eine frühere Beit über die 

Neger von. Widah, daß fie zwar nicht gern arbeiteten, aber fleißig 

feien, wenn fie einmal angefangen hätten, und ein von W. Simpson 

135 citirter Parlamentsbericht erklärt daß die einzige Schwierigkeit 

in Ara Arbeiter zu finden in der ganz unzureihenden Bezahlung 

liege, da der Monatslohn nur 5 Schillinge in dortigem Courant⸗ 

Gelde betrage. Den Krus, von deren Arbeitfamleit, Arheitstüchtig- 

feit und Energie ſchon früher die Rede gemefen ift, ftellen Allen and 

Thomson II, 117 das glänzende Zeugniß aus, daß fle fi in allen 

ſchwierigen Tagen in welche die Riger-Erpedition gerieth, portrefflich 

benommen haben, und daß jelbft in Abmwefenheit aller Disciplin (durch 

Krankheit der Offiziere) nicht ein einziger Fall von Infubordination 

oder Racläffigkeit bei ihnen vorgelommen ift, während fie zugleich 

die aufrihtigfte Sorge und Theilnahme für die kranken Weißen an 

den Tag legten: Krn-boy like white man too much, fagten fie; 

where white man go, Kru-boy must go; only he too much sorry, 

see good white friend die. Rimmt man nod hinzu, daß die Neger 

die Producte ihres Fleißes in den meiften Fällen aus Mangel an Ab⸗ 

faß gar nicht würden verwerthen können und daß die Unficherheit der 

Berfon und des Eigenthums in vielen Regerländern die Luft zur Ar- 

beit im Keime erftiden muß, fo wird man ſchwerlich noch zu einem 
harten Urtheile über ihre Faulheit fich berechtigt halten. 

Es ift wahr daß ein Menſchenleben dem Neger meift nicht viel gilt. 

Wie gering man ein ſolches anichlägt, kann die merkwürdige That- 

face lehren dag Diebftahl nach der Anficht der Beis fogar ein ſchwe⸗ 

reres Berbrechen ift ald Mord (Forbes 60). Die ungezügelte Leiden: 
T&haftlichkeit und Maaplofigkeit, zu welcher der Neger in allen Dingen 

Hinneigt, legt es ihm nahe ſich blutig zu rächen und in der Qual des 

befiegten Feindes zu ſchwelgen. Das Bolt von Dahomey fol fich bei 

folden Gelegenheiten wahrhaft blutdürftig zeigen (Dalzel u. 2.) 

aber vergebens fuchen wir bei den Negern nach vielen Beiſpielen diefer 

Art. Die Barbarei der Fidſchiinſulaner findet fo wenig ala die raffi⸗ 

Weiz, Anthropologie. 2: Dr. 14 
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nirte und oft unerfättliche Graufankeit der Nordamericaner ein Ge⸗ 

genftüd bei den Regern. Der Neger ifi rafend in der Muth, als Sie- 
ger im Kampfe tobt und mordet er mit Luft, er mordet maffenbaft, 

aber er tobt fid) dabei aus und fpaz feine Ovfer nicht auf für fpätere 

Qual. Man fann ihn noch eher butdürſtig als graufam nennen. 
Um ihn nicht unbillig zu beurtheilen wo er mit fremden: Leben vers 

Ihmenderifch umgeht, muß man fih damn erinnern mic leicht er fein 
eigenes gefährdet und hingiebt um feinen kochenden Rachedurſt zu 

fühlen oder einem ercentrifchen Gedanken zu fröhnen (Köler 945. 

Shortland (The southern districts of New-Zeal. 3851 p. 22) 

er; ihlt von einem Neu: Zealänder der fih von einem anderen bereden 

hier fi zu erhängen um einen Dritten, an dem er ich rächen wollte, 

zur Straje ziehen zu fönnen. So beſchwört in Aichanti wer ſich rächen 

will feinen Feind „bei dem Haupte des Könige” ihn zu tödten um die 

Blutrache auf ihn zu ziehen, denn diefer muB der an ihn ergangenen 

Aufforderung nachkommen, wenn er nicht felbft Vermögen und Reben 

preisgeben will (Bowdich 349, 352 not, Cruickshank 120, 

vgl. auch oben p. 143). Die von Durand T, 178 erwähnten häufi- 

gen Selbftmorde die auf den Biffagos-Infeln vortommen, find wohl 

ähnlich zu deuten. Um mit feiner Gelichten zu fterben, tödtet ſich cın 

unglüdlicher Kiebhaber auf der Goldküſte „bei Dem Haupte jeiner Ge 

liebten*, die in Kolge davon ale Urheberin feines Todes betrachtet 

wird und felbft das Leben verliert (Cruickshank 255).* Auf Be 
fehl ihrer Fetifhmänner opfern ſich manche Afıhantis mit voller Dei- 

terfeit ihren Görtern (Dupuy 288 not.), und es gilt bei ihnen für 

niederträchtig und verächtli wer nach außerordentlichem Unglüd das 

ihn getroffen bat, ſich nicht ſelbſt das Leben nimmt (Römer 158, 

Bowdich 196, 217). Sein ercentrifchee Wejen führt den Neger 

leichter zu einem. Heroidmus der das Leben felbft aufgiebt, als zu 

mannhafter Standhaftigfeit bei quälenden Schmerzen, doch ift auch 

diefe, obwohl weit minder häufig als bei den Nordamericanern, doc 

nicht gerade felten und kommt jelbft bei MWeibern por (Raffene! 305, 

DemanetII, 49 f., Ifert 73, Monrad 53, Labat UI, 61). Nur 

muß man fi) hüten mit Werne a 137, der diefelbe Eigenfchaft an 

den Arabern von Nordoſt-Africa rühmt, daraus auf eine geringere 

* Meredith 113 glebt an dag Selbfimord von den Fantis ale Ver⸗ 
brechen angeſehen und der Selbjtmörder verbrannt werbe. 
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phyfiſche Empfindlichkeit zu ſchließen. RNegerſklaven zeigen fich oft 

durhaus ftandhaft wenn fie ungerechte Strafe leiden, bitten aber bei 

gerechter Strafe flehentlih um Onade (Stedmann, Rad. v. Suri⸗ 

nam 1797 p. 449). 
Bei fo großer Xeidenichaftlichkeit wie fie dem Reger eigen ift, find 

Beijpiele von Großmuth gegen den Beleidiger oder gegen den befiegten 

Feind nicht häufig; doch fehlt es auch daran keineswegs (Park 

DB, 129, Durand Il, 73, Denham I, 2386, Hutton 316). Ein 

Fall der befondere geeignet ift zu zeigen, wie fehr der leidenſchaftliche 

Menfc überall auf der Erde derfelbe ift, und wie. auch beim Neger vie 

Neue über ein begangenee Berbrechen fein ganzes Leben bisweilen 

umgeftaltet, findet fich bei Boilat 406: ein Wotof erſchlug im Zorn 

feine Frau; gequält vom Gewiſſen unternimmt er die uerjchiedenften 

Dinge und treibt fich weit umber, aber er weiß nirgends mehr Ruhe 

zu finden. Ein weiſer Mann giebt ihm endlich) den Rath täglid) zu 

faften und von den Almofen der wahren Gläubigen (Dtuhanınebanev) 

zu leben, er befolgt ihn und gelangt dadurch wirder zu einem erträg« 

licheren Zuftande. 

Um die Graufamteit des Negere zu bemeifen bat man fi häufig 

auf die Behandlung berufen die feine Sklaven erfahren: Es iſt hier⸗ 

mit weiter die Behauptung in Verbindung getreten, die zu Gunften 
der Sffaverei in den Kolonieen fi fo leicht ausbeuten läßt, daß dDiefe 

leßtere ein weit erträglicheres und mildered Joch fei als die Sklaverei 

in Africa felbR (Köler 162, Raffenela.I, 271). Wir werden 

diefe ragen etwas näher zu unterfuchen haben. 

Die Sflaverei befikt nirgends eine größere Ausdehnung als in 

den Regerländern. Es find nur einzelne Ausnahmen daß es auf Fer 
nando Vo, bei den Felupern und den Papels, die ihre Kriegsgefange⸗ 

nen umbringen oder freilafien, gar feine Sklaven giebt (Allen and 

TBh. II, 196, Bull. soc. geogr. 1846 I, 153 u. 1849 III, 80), und 

daß ebenjo die Republit Ndieghem im Serererlande, die nur aus bier 

jem Grunde bei ihren Rahbarn verhaßt fein foll, keine Sklaverei 

tufdet (Boilat 66). Bei den Mandingos find Y%, in den Staaten 

von Yarriba bis nah Yauri Hin % der Bevölkerung Sklaven, in Bonny: 

bilden fie die überwiegende Mehrzahl u. |. f. (Park II, 45, Lander 

u, 177, Köler 153, vgl. Sprengel 11 ff). Der Stlavenhandel: 

der Weißen ift daran nicht Schuld und feine Abfchaffung würde daran 

14 * 
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im Wefentlichen nichte ändern, denn dem Reger iſt es ebenſo ſüß ale 

dem reihen Manne bei uns, nichts zu thun und fi) von Andern er- 

balten zu laflen: fein ganzes Streben geht dahin fih Weiber und 

Sklaven anzufhaffen die vor Allem die Feldarbeit für ihn bejorgen 

müffen. Auch ift es allgemein gebräuchlich Menſchen der dienenden 
Klaffe an Andere mwegzugeben, oder diefe vermiethen fich felbft und 

finden es fpäter bequemer nicht allein zu flehen, ſondern in einer ge- 

wiffen Abhängigkeit zu leben, meil fie an fremde Leitung gewöhnt 

‚ und einer fold;en bebürftig find: fo dehnt fich die Dienftbarkeit auf 

unbeftimmte Zeit aus und wird von dem Einen auf den Anderen 

übertragen (Galton 133). Diefes Berhältniß Rebt in vielen Ländern 

fo feft und ift fo tief in's Volk eingedrungen, daß der Diener oft ganz 

in dem Herrn aufgeht und nur defien Willen als blindes Werkzeug 

ausführt, ohne felbft auf den Befehl eines Höherftehenden zu achten. 
Im Auftrage feines Herren handelt er felbft gegen feine eigene Ueber: 

zeugung,, fo daß es zweifelhaft wird in wie weit er felbft für zurech⸗ 

nungsfähig zu halten ſei: Cruickshank 270 erzählt Beifpiele von 

Mordthaten die aus diefem Grunde in völliger Sorglofigteit und ohne 
irgend eine Borftellung von eigener Berantwortlicleit von Sklaven 

begangen wurden. Der Herr ift es in der That auch allein der für 

Alles einftehen muß mas der Sklave thut. Eine milde Behandlung 
des letzteren ift davon die natürliche Folge. 

An Beifpielen von willtürlicher und harter Behandlung der Skla⸗ 

ven kann es bei rohen Völkern freilich nicht fehlen (Raffenel 352, 

d’Escayrac 242). Im Kriege werden fie, wie fhon erwähnt, in’s 

Vordertreffen geftellt, obgleich fchlechter bewaffnet als die Freien (Park 

HU, 48). Die Sklaven der Mandingos haben im 3. 1785 einen ge 

fährlihen Aufftand gemacht in Folge der fchlechten Behandlung die 

ibnen zutheil wurde (Matthews 162), doch fcheint Fein weiteres 

Beiſpiel Diefer Art bekannt zu fein. Caillie I, 460 giebt an daß fie 
chiecht gekleidet und ſtark angeftrengt würden, indeflen giebt man 

ihnen ein Stüd Land zu eigen und mißhandelt fie nit. Wer von 

Sklaven abftammt, fei ed auch nur in entferntem Grade, ift in Akra 
verachtet (Monrad 106). Im Ganzen aber find die Berhältniffe der 
Sklaven in ihrer Heimath, troß der entfeglihen Schilderungen Die 

man bisweilen entworfen hat (J. Smith 56), ohne Zweifel weit beffer 
als in America und es ift felbft unmöglich ſie dort jo ſchlecht zu hal⸗ 
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ten wie bier (Bgl. die treffende Auseinanderfegung im Ausland 1857 

2.1033 na Campbell). 

Es ift ein in den Negerländern vom Nordweſten bie zum Zaire 
herab (Tuckey 160) ſehr allgemein geitender Grundſatz, dab nut 
Kriegögefangene, Verbrecher und Schuld» Sklaven verfauft werden 
dürfen. Berfauf oder Tödtung von Sklaven und Sklavenkindern iſt 
den Mandingos nur in Polge eines Palabers, d. h. eines richterlichen 

Urtheils geftattet. Die Hausſtlaven und namentlich die im Haufe ge 

borenen werden von ihnen gleichfam als Familieneigenthum gehalten, 

find bisweilen beffer gekleidet ala felbft die Freien und oft ſchwer von 

biefen zu unterfcheiden (Moore 78, Park II, 46, 59, Winter- 

bottom 170, weitere Zeugniffe bei Stephen I, 445 ff.). Natür 
ih werden die verkäuflichen Sklaven meift weit fchlechter gefleidet und 

genährt als die unverkäuflichen, aber jene fönnen bei den Bambartas 

unter Umftänden in die Klaffe der unverläuflichen übergehen. Zwei 

Wochentage haben fie ganz für id und an einem Tage gehört ihnen 

fogar die Milch der Heerden; der Sklave kann kein freies Weib, wohl 

aber der Freie eine Sklavin heirathen (Raffenela.I, 441) Die 

Jolofs, bei denen nur Verbrecher verfauft werden, ſchlagen ihre Stia- 

ven nur felten, bürden ihnen nie Arbeit über ihre Kräfte auf, effen 

mit ihnen aus derfelben Schüffel und forgen für deren Kinder wie für 

die eigenen. Verführt ein freier Dann eine Sklavin, fo muß er den 

Kaufpreis erftatten, fie felbft aber wird frei (Durand II, 156, 

Mollien 49, 52, 83). In Timbuttu durf zwar der Herr feinen 

Sflaven tödten, aber bei ſchlechter Behandlung kann diefer auf Der 

fauf dringen, Mangel an Rahrung oder Kleidung berechtigen ihn zur 

Freiheit (Abd Salam 17 u. daf. Jackson 18 not.). In Kano 

und bei den Fellatahs vermiethen fich die Sklaven gemöhnlich zur Ars 

beit und zahlen ihrem Herrn dafür nur eine beftimmte Rente in Kau⸗ 

ris, fie werden dort milde behandelt, doch erhalten fie nicht leicht Die 
Erlaubnig zu heirathen wie bei den Tuariks: die dortigen Araber find 
weit härter gegen ihre Stlaven (Richardson a. II, 274, Bart 
II, 171). In Kordofan, wo oft Tod der Gefangenſchaft und Sklave⸗ 

tei dorgegogen wird (Rüppelf 154 f.), und die Sklaven troß ſehr 
guter Behandlung doch oft noch nad vielen Jahren aus Heinıweh 

Fluchtwerſuche machen, darf die Mutter nie ohne ihren Säugling ver» 

tauft werden ('Ballme 68 f., 166). Daß in Darfur von einigen 
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reichen Städtern die Gebirgsbewohner förmlich zur Züchtung benugt 

und die Kinder verfauft würden, findet fich in der verdächtigen Reife 

dee Zain el Abidin 10 allein — , Thatſache aber ift daß ſich mit 

eben dieſem Greuel Nord: und Süt-America befledt haben. 

Wenden wir uns zu dem füdlichen Theile der Negerländer, fo 

hören wir dag auf der Goldfüfte wie in Bonny (Köler 155) Herr 
und Eflave fi gegenfeitig „Vater“ und „Sohn“ nennen und in 

dem entipredenden Bersältniß zu einander ftehen. Dieſer heirathet 

bisweilen eine Tochter jeines Herren, gewinnt größeren Reichthum 

und bedeutenderes Anfehn ale letzterer felbft, welddem dann ter Schutz 

und Beiftand feines Sklaven ganz unentbehrlich wird. Manche von 

ihnen haben fogar die Würde von Kaboffiren erlangt, bisweilen find 

fie jelbft die Erben ihrer Herren geworden, wenn foldhe mangelten. 

Bei harter Behandlung können fie den Anfprud auf Freilaſſung er» 

heben , wie fie auch in Afchanti Mittel befiken in die Hand eines an: 

deren Herren nad) eigenem Willen überzugehen (Bowdich 855, Hut- 

ton 320), doch kommt es vor daß fie vielmehr ihre Freiheit ver- 

ſchmähen, wenn fie ihnen angeboten wird (Wilson 179, Cruick- 

shank 111, 267, 269). In Auffi werden die Hausſklaven ganz ala 

Kumilienglieder gehalten, die Männer werben oft freigelafien, vie 

Sklavinnen heirathen oft Freie. Die Freigclajlenen pflegen ein Ge⸗ 

werbe zu treiben und von dem Gewinne an ihren ehemaligen Herren, 

den fie „Vater“ nennen, etwas abzugeben. Nicht die Frau, häufig 

aber der Sklave ißt mit den Herrn aus derfelben Schüſſel (Clapper- 

bon 196). Nur fehlagen, nicht verftümmeln oder tödten darf diefer 

den Sklaven. Mord eines ſolchen wird ebenjo mit dem Tode geftraft, 

wie jeder andere Mord. Die Hausftlaven behalten die Hälfte ihrer 

Zeit für fih, dürfen beliebig viele Weiber nehmen und ihre Kinder 

ind frei. Ebenſo verhelt es fich dei den Iboe (Schön and C. 155, 

167, 231). Lander 111, 150, U, 177 f. erzählt daß die Sklaven 

in den Ländern am unteren Niger grobe Freiheit haben: fie Dürfen 

fih von ihren Wohnorte millfürlich entfernen, nur müflen fie fi 

ftellen wenn fie verlangt werden; man geftattet ihnen überflüffige 

Ruhezeit und ertheilt ihnen nur feltene und mäßige Strafen. Ent- 

laufene Sflaven werden einen oder zwei Tage lang in Ketten gelegt 
und wo möglih verkauft. Meift haben fie für ihren Unterhalt jelbit 

gu forgen; an manchen Drten gehört ihnen die Hälfte des Geldes das 
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die Biehzucht abwirft. Auch am Gaboon werden fie fehr milde behan⸗ 

delt und nie verkauft (Hawthorne 151}, ihre Kinder find bei den 

M'Pongwes frei (Vignon in N. Ann. des v. 1856 IV, 296). In 

Südafrica werden die Stlaven wie Kinder und Dienfiboten behandelt, 

häufig find fie reicher ala ihre Herren und halten ſich felbft wieder 

Sklaven (Wilson 271). In Congo, einem der früheren Hauptſta⸗ 

pelpläke des portugıcfifhen Negerhandels, werden fie freilich nicht 

beſſer gehalten ald von den Portugieſen, fte leiden oft Hunger (Ca- 

vazzi 194). Ein befferee Schidfal haben fie in Loango, ein befleres 

ſelbſt ale viele freien Leute, die für fich felbft zu. forgen und hube 

Abgaben zu zahlen haben (Proyart 121. 158); in Benguela fınd 

fie io treu daß man fie von der Küfte aus mit Waaren in's Innere 

ſchickt um ſelbſtſtändig Handel zu treiben (Tams 81). Bei den Böl- 

fern des portugiefifhen Oftafrica befigen Sklaven oft felbft wieder bie 

su 600 Sklaven, die nur erft mit dem Tode des DBefigers an defien 

Heren überzugehen pflegen (Beters im Monatsb. d. Gef. f. Erdk. 

N. Folge III, 235). Bei den Kaffern endlich giebt es feine Sklaven 
als befonderen Stand der Bevölkerung, fie haben nur Kriegsgefangene 

die in Dienfibarkeit leben, ſich aber z. B. bei den Betichuanen bon 
den Freien äußerlich nicht unterfcheiden (Burchell 1I, 529). 

Diefe Zeugniffe laffen keinen Zweifel darüber, daß die Berhält- 

niffe der Negerſktlaven in Africa im Allgemeinen nichts weniger als 

drüdend find und ganz der patriarcdhalifhen Ordnung entiprechen, 
die dort fowohl das Leben der Familie als das der Geſellſchaft be⸗ 

herrſcht. In den Kolonieen freilich, wo mit dein Charakter des Ne⸗ 

gers eine große Veränderung vorgeht, zeigt er fih als Sklavenauf- 

feher oft grauſam, oder es ift ihm mindeftens ein gleichgültiges Ges 

[häft graufame Strafen an feinen Mitflaven zu vollziehen (Diden- 
dorp 417). Wenn Burmeifter (Beol. Bilder IL, 100) bemerft daß 

man „in feinem Sande der Erde, jelbft nicht in ihrer Heimath die Ne 
gerrace fo leicht und fo gut beobachten könne wie in Braftlien“, fo 

mag dieß von den phufifchen Eigenthümlichkeiten vieleicht gelten, in 

Rüdficht des Charakters und der geiftigen Leiftungen übe. Jaupt mürde 

es ein großer Irrthum fein. Will man die Racen in Nidficht der Be⸗ 

handlung vergleichen die fie einander angedeihen laffen , fo wird man 

höchſtens mit Brehm I, 267 fagen fünnen daß es „ſehr zweifelhaft 

it ob der Neger den übermannten Weißen oder ob diefer den m 
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feine Hände gefallenen Schwarzen mit größerer Grauſamkeit bes 
handelt“. 

Das Loos der Sklaven in Africa ift ein unbeftreitbarer Beweis 

für die große natürliche Gutmüthigkeit des Neger. Selb H. Smith 

a. a. O. fagt zu feinem Lobe daß, mo immer der Neger eine befiere 

Moral kennen gelernt habe, er ihr gefolgt fei, und bemerkt aus eige- 

ner Erfahrung in jener Hinficht insbefondere: „im Ganzen ift er, wo 

er fich felbft überlaffen bleibt, zutraulidy, offen und ehrlih, von Na⸗ 

tur theilnehmend und gaftlih. Das weibliche Geſchlecht ift liebevoll 

bis zur Aufopferung ald Mutter, Kind und Amme” — wobei an 
M.Park’s, Ledyard’'s und anderer Reifenden Schidfal erinnert - 

werden darf, die nur durd) das Mitleiden von Negerinnen mehr ale 

einmal dem ficheren Tode entriffen worden find (vgl. au) Norton 

143) — „au wenn der Kranke ein fremder ift und der Lohn dafür 

nah häufiger Erfahrung fi) faum bis auf einen Dank erftredt. Als 

Haushälterin verforgt das Weib den Reifenden gern, ift im Haufe 

ordentlih und fehr reintih an ihrer Berfon. Die Neger laffen ſich 

leicht leiten und wiſſen unter gerechter und kluger Herrfchaft zu ſchätzen 
was gut ift. Ihre moralifhen Antriebe find bisweilen von durchaus 

edler Art,“ wofür ſich viele vollgültige Beweife bei Armstead fin- 

den. Cruickshank 295 verfichert bei den fonft ale fo tief gefunten 

verſchrieenen Fantis „in der anfpruchlofen Art, mit welcher wahre 

Sefälligkeiten erwielen wurden, die größte Zartheit beobachtet geſehen 

und während eines langen Aufenthaltes bei ihnen fo viele Beweife 

ihrer Achtung und Zuneigung empfangen zu haben, daß er ihnen für 

alle Zeit ein Tiebevolled und dankbares Andenken bewahren werde“; 

und wenn Duncan (I, 94) die Eingeborenen der Goldküfte und die 
von Dahomey aller zarteren Gefühle und tieferen Gemüthsbewegungen 
für unfähig erklärt, fo feheint doch das was er an anderen Stellen 
felbft anführt (1, 243, 295, II, 2, 256), vielmehr das Begentheil 

außer Zweifel zu ftellen. Aufopferung von Regerflaven für ihre 
Herren ift in vielen Beifpielen befannt: de Lisboa erzählt u. A. ein 
joihes von einem Sklaven in Rio Grande (Brafllien) der ſich lachend 
alle Finger einzeln abhaden ließ um feinen Herrn nicht zu verrathen 
(Bull. soc. ethnol. 1847 p. 55). Läßt fi) aufdas von Zain el Abi- 
din 99 berichtete Beifpiel von Edelmuth kein Gewicht legen, fo find 
doch analoge Fälle öfter vgrgefommen. in rührendes Beifpiel brü⸗ 
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berlicher Liebe und Anhänglichkeit findet fih u. A. auch bei Cruick- 
shank 120. 

Es if ein hübſcher Zug im Charakter der Jolofs, daß fie alle 

Abend einem Unglüdlichen oder felbft einem ihrer Sklaven den An- 

theil zukommen laflen, welpen eigentlich ein kürzlich Berftorbener an 
der Mahlzeit Haben foll (Boilat 321). Die natürlide Gutmüthig- 

feit ded Negers tritt darin unvertennbar hervor. Daß dieß nicht 

ebenſo in allen gefelligen Berhältniffen gefhieht, hat häufig feinen 

Grund in der beftändigen Unficherheit in der fie leben und der Furcht 

vor Berrath und Ueberfall, die fie zu allgemeinem Mißtrauen und zu 

bauernder Stampfbereitfchaft nöthigen. Aus diefem Grunde ftellen 

fie ih hauptſächlich auch den Weißen die in ihr Land kommen, fogleich 

feindlich gegenüber. Dagegen ift in Ländern die dem Sklavenraub 

nicht ausgefebt find, ein Beſuch von Europäern, wenn fie in guter 

Abficht famen und dieß bekannt war, immer als ein glüdliches Ereigniß 
aufgenommen worden (Crowther bei Petermann 1855 p. 223). 

Sehr verfchieden ift freilich oft ihr Betragen und ihre Moral gegen 
ihre Landsleute und gegen- Europäer. Hülfreich, treu ihrem Worte, 

wahrhaftig und ehrlich find fie gewöhnlich nur den Ihrigen gegenüber. 

In Seneganbien gehören die allgemeine Dieberei und Bettelei denen 
der reifende Europäer ausgeſetzt ift, zu feinen größten Plagen. Der 

Handel mit den Weißen hat fie ebenfo habfüchtig als unverfchämt ges 
macht (Raffenel 304, a. 1, 154); indeffen fragt Park U, 7 in 

diefer Beziehung treffend, ob ſich denn die niederen Klafjen bei uns 

gegen einen durch kein Geſetz gefehügten Fremden wohl anders be 
nehmen würden. Dazu fommt noch daß der Neger den Weißen als 
feinen Feind, als Eindringling betrachtet, ihn fürdhtet und ihm immer 

geheime böfe Abfichten zutraut, daß er oft von Weißen im Handel bes 

trogen worden ift und fi dafür wie für.alles andere von Europäern 

erlitiene Unrecht an die Reiſenden Hält, daß er endlich dieſe letzteren 

als Leute anfieht die im Beſitze ungeheuerer Reichthümer find, mit 

denen fie aber, wie ed dem Neger oft ſcheint (Caillie Il, 21) ſchmäh⸗ 

lich geigen. Freundlicher, böflicher, gefälliger und minder bettelhaft 

ald die andern find die Bambarras, welche untereinander ihr Wort 

gewöhnlich ftreng halten, nur gegen Weiße und Mauren nicht (Raf- 
fenel a.1, 199, 428, der indefien troß feiner Klagen über die Hab- 

fucht der Neger auch verföhnende Züge mittheilt p. 304). Weber das 
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geſchidte Stehlen dee Neger, das fie häufig mit den frühen ausführen, 

it von jeher geliagi worden (Allg. Hift. der R. III, 165), und es pflegt 

Diebftahl von Kleinigkeiten überhaupt nicht als Unrecht von ihnen 

angefehen zu werben; Dieberei welche an Europäern verübt wird, gift 

innen meiſt als völlig erlaubte LiR (Monrad 5 ff, Norton 269). 

Man hat deshalb oft die Neger allgemein als lügneriſch und betrü- 

geriſch, ale unverbefferliche Diebe und unverſchämte Bettler gefchildert, 

man ift fogar fo weit gegangen das Stehlen ale ihre vorherrfchenpe 

Leitenifchaft zu bezeichnen (Duncan), aber ſehr mit Unrecht. 

Das Maaß der Ehrlichkeit richtet fich bei ihnen fait überall von 

zuglih nad der Ausdehnung ihres Verkehrs mit den Europäern. 

Es ift am kleinſten in Senegambien, auf der Goldküſte und in Gongo. 

In Ara und den Nachbarländern verſtehen fic fi) namentlich auf die 

Berfälfhung des Goldes vortrefflich, die fie jeduch ebenfo wie den 

Werth diefes Metalles felbft erft Durch die Europäer fennen gelernt zu 
baben jcheinen (Bosmann II, 6 ff., I, 151 ff, Des Marchais 

I, 334, Römer 23, Ifert 105). An einigen Orten fol dort fogar 

der Dieb vom Ertrage ſeines Gewerbes, infofern er ed an Fremden 

ausübt, tie Hälfte erhalten wenn er dem Häuptling gehörig An- 

zeige davon macht (Allg. Hill. b. R. IN, 4569). In Congo gilt 

heimlich ftehlen für Sklavenart, offen rauben für die Art großer 

Herten (Cavazzi 807. In Ländern die den Weißen weniger 

zugänglich waren, herrſchen Ehrlichkeit und Aufrichtigfeit meift in 

größerem Umfang; fie find ohnehin den Neger natürlich, da er bei fei- 

mem oft unverwüfllih heiteren Zemperamente‘ unvorfihtig und 

ſchwatzhaft if, und Geheimniffe nicht tange und fireng zu bewahren 

vermag. Am unteren Niger zeigten fih die Eingeborenen nad) 
Laird's und Oldfield’s Bericht Überall fehr freundlich, willig, 

zutraulich und felbft freigebig, folange die Fremden dag Intereffe ber 

Neugierde und einen Schein der Nacht für id) hatten, nur die kleinen 

Könige waren habgierig und falfh. Vorzüglich friedlih und gutartig 

find die Neger von Fernando Bo: fie fiehlen nicht leicht, ſchonen meift 

auch ihre Feinde, Mord kommt bei ihnen nicht vor, fie find hülfreich 

untereinander (Allen and Th. II, 196). Den criftliden Miffiowä- 

ven im Yoruba find von den Negern Geſchenke geboten und felbft 

Ten Negern im Allgemeinen mit Pruner 64 —A ⸗phlegma⸗ 
tifche® Temperament zuzuſchrriben, dürfte ſchwerlich haltbar fein. 
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aufgedrungen worden (Tucker 29), mährent diefe anderwärts für 

ven Ehulbefuh und für das Anhören einer Predigt oft ihrerfeite 

Bezahlung verlangen. Wo fie mit den Europäern nod) in keine oder 

nur feitene Berührung gekommen find, da ift die aflgemeine Gaſt⸗ 

freundſchaft ein fo natürlicher Ausfluß ihres gutmüthigen Wejens, 

dap fie non ihnen gar nicht ala eine Tugend, fondern als etwas an- 

gefehen wird das fih von felbit verjteht (Mollien, Dupuy u. AL). 

In Kordofan und Sennaar, auch auf der Goldküſte (Römer 289) 
werden, wie wir von Bengnela vorhin erwähnten, arme Schwarze die 

man oft nicht einmal hinreichend kennt, von Kaufleuten häufig mit 
Baaren in's Innere geſchickt und kehren richtig mit dem vorausbe⸗ 

fimmten Preiſe für diefelben in Fifenbein, Goldſtaub u. dergl. wieder 

jurüd (d’Escayrac 226). Weberhaupt werden die Neger in den 

Nilländern als höchſt gutmüthig,, fern von aller Tüde, treu ım Wort: 

halten und im Aufbewahren des ihnen Anvertrauten geſchildert 
(Brehn 1, 162). Die Heuchelei welche in der dort üblichen Todten: 

klage liegt, wird man ſchwerlich fo Hart beurtheilen Dürfen ale Brehm 

1, 174 gethan hat; fie ift nur eine plumpere und offenere Rüge als 

Diejenigen find welche die conventionelle Höflichkeit bei ung mit fi) 

bringt. Ein Belannter kommt und heult mit dem Leidtragenden ohne 

jedoch Thränen zu vergießen: „Iröfte did Gott, mein Bruder! Seine 

Zage find beendigt... Sage mir, willit du mir das junge Kameel 

wirflih nieht verlaufen? Ich bot dir fhon 300 Piaſter dafür” — 

„Nein das ift zu wenig,” und nun beginnt das Geheul wieder von 
Neuen. 

Mie ſchon Park von den Mandingos erzählt hat daß fie fich nicht 

untereinander beſtehlen, fo follen au in Afchanti und Dahomey nur 

die Weißen von den Eingeborenen belogen und betrogen werden (Hal- 

leur); das Betragen des Königs von Afchanti wird aber als weit 
mürdiger gefchildert: er ift feinem Worte treu und erwartet dieß auch 
von den Weißen (Hutton 218 u. fonft); ja man verfichert daß Ne 
ger, obgleich fie feinen Schuldſchein von irgend welcher Art ausftellen, 
doc Darlehne die fie von Europäern empfangen haben, niemals in 
Abrede ftellen (Boudyck 276). Bei den Jolofs follen die außerhalb 
der Hütten flehenden Vorräthe nie beftohlen werden (Mollien 51). 

In Loango ſchickt man fechsjährige Kinder auf den Markt um einzu- 
kaufen; fie werden nie betrogen (Proyart 160). Bei unparteiifcher 
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Würdigung fcheint felbft die Moralität der Neger der Goldküſte im 

Ganzen kaum tiefer zu ſtehen als die der niederen Klaffen in vielen 

Theilen von Europa (vgl. die Einzelnheiten in Baf. Riff. Mag. 1853. 

IL, 87 f.). Auf feineres Gefühl und eine gewiffe Bildung ſcheint na⸗ 

mentli auch die dort und in Afchanti herrſchende Sitte hinzuweiſen 
daß für jede, auch die Fleinfte Gabe gedankt wird (Müller 36, Bow- 

dich 486), und zwar wird im Krepe⸗Lande der Dank für ein em- 
pfangenes Geſchenk nicht ſogleich ausgeſprochen, fondern der Befchentte 

findet ſich mit feinen Freunden zu diefem Zwecke erft eine Stunde ſpä⸗ 

ter ein und anı folgenden Morgen um 6 Uhr gefchieht dieß nochmals 

(Baf. Miff. Mag. 1853 II, 72). 
In den Kolonieen wird den Regern vielfah Schuld gegeben daß 

fie die Kunft des Vergiftens vorzüglich gut verfländen und in großem 

Umfang ausübten. Iſt dieß ficherlih oft fehr übertrieben worden, fo 

ſteht doch wenigſtens fo viel feft, daß die Furcht vor Bergiftung auch 

in ihrer Heimath fehr allgemein ift, da in den Negerländern wie bei 

den Kaffern jeder angebotene Trunk erft von dem Darreichenden felbft 

gekoftet werden muß (Ifert 233, Winterbottom 381 u. %.), und 

daß ein großer Theil der Ordalien nur auf Vergiftung beruht. Die 

heidniſchen ‘Priefter follen öfters auf diefe Weife diejenigen aus dem 

Wege räumen weldhe fi) dem Chriſtenthum geneigt zeigen (Baf. Mifl. 
Mag. 1853 II, 44). 

Ueber die befonderen Charakterzüge der einzelnen Völker find wir 

bis jegt nur no wenig unterrichtet. Die Beobachtungen darüber 

ſtammen großentheild aus den americanifchen Eflavenländern und 

pon Sklavenhändlern, was befonderer Beobachtung bedarf (fo die Des 

merfungen bei Morton Cran. Am. 87, Rugendas Maleriſche Reife 

2. Abth. 29, Wilkes Explor. exped. I, 54 ff.). 

Die Mandingos ſchildert Caillie II, 255 fehr ungünſtig: feig 
gegen Muthige, anmaßend gegen Niedere, ſchmeichelnd, bettelnd und 

friechend gegen Höhere; die Jolofs find fanft und wohlwollend, gafte 
frei, treu und ehrlih (Mollien). Die Feluper, mit Ausnahme der 

kriegerifchen Felups von Fogni, fehr freundlich, gaftlih und fleißig 
(nad Bertrand-Bocande), follen fehr rachſüchtig, für erwieſene 

Wohlthaten aber auch Außerft dankbar und durchaus ehrlich fein 

(Moore 25, Durand I, 138). Die Krus zeichnen ſich durch Mus⸗ 

kelkraft, energifche Thätigkeit und Erwerbluft aus. Die meift fehr ro⸗ 
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ben Bewohner der Biſſagos⸗Inſeln find wie jene zu Sklaven nicht 

brauchbar (Allg. Hiſt. d. R. II, 433). Die Kormanti-Reger* der Gold» 

füfte werden höher bezahlt ale die Papaws von Widah, “ dieſe hö⸗ 

ber als die Angola- Neger, am geringften werden die Alampos von 

Akra geſchätzt (ebend. III, 409). Die Neger von Benin, Ardra und 

Widah find ſtärkere Arbeiter, die vom Senegal und Cap Verde taus 

gen befier zu Dienern im Haufe und Handwerkern (Labat II, 38). 

Als beſonders begabt und in moralifcher Hinficht weit über ihren Rach⸗ 
barn lebend werden die Yorubas gefhildert (Tucker 27). Die 

von Benin gelten für befonders arbeitfam und reinlih. Die Ibos, 

die in großen Maflen ausgeführt worden find, werden als feurig und 

rachſüchtig bezeichnet; leicht lenkſam durch Güte, greifen fie bei har⸗ 

ter Behandlung wie die Lucumies oft zum Selbfimord. Die Neger 

von Elmina führt das Heimmeh oft dazu, da fie mit dem Tode in 

ihr Baterland zurüdzufehren glauben (Labat 1,1 p.149). Ihre Rach- 

barn im Often, die Ibbibby oder Quaw, in Weflindien Mokoes ge: 
nannt, find unlentffam und werden leicht aufändifh (J. Adams 

88 ff.). Die Stämme vom Niger werden meift nicht hoch geſchätzt im 

Bergleich mit den gutmütbigen und friedlichen, anhänglichen, einfachen 

und offenen Bornuejen (Denham I, 236, vgl. auch Explor sc. de 

l’Algerie II, 155), den Hauflas, Guberis und Fulahs. Ueberhaupt 

bat man in Brafilien einen großen Unterfchied bemerkt zwiſchen den 

Negern aus den Staaten von Ober» Quinea bis nah Bornu hin 

und denen aus den füdlichen Ländern: die erfteren werden vertraute 

Hausfflaven, Handwerker und Händler, während die anderen die nied- 

tigften Dienfte verrichten; jene fönnen zum großen Theil arabifch le⸗ 

fen und fchreiben und die meiften welche ſich frei faufen, gehören zu 

diefer Klafle; nur fie, nicht die anderen, mit denen fie meift nichts zu 

thun haben wollen, organifiren bisweilen Aufſtände (Wilkesa.a.D.). 

Die Sklaven aus der Gegend vı Calabar find „ſchlechte Subjecte* 

(Labarthe 146): fie werden rebellifch oder bringen fich jelbft um. 

Die MPongwes oder Pongos gelten für fehr faul und ſchlau, eitel 

und trunkſüchtig (Bouet-Willaumez 152, Hecquard 9), wos 

gegen fie Dwight (Transactt. Am. ethnol. soc. II, 285) als lebın- 

* Kur Name ftammt offenbar von dem früher angeführten Schwur. 
”* ine Charakteriſtik der verfchtedenen Neger die in Widah zum Ber 

fauje fommen, hat Des Marchais II, 101 ff. gegeben. 
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dig, heiter, zutraulich, felten ftreitend und beſonders als fehr thätig 

und klug in ihren Handelsgeſchäften darjtellt: an Fähigkeiten fcheint 
ed ihnen jedenfalls nicht zu fehlen. Nicht minder verfchicden find die 

Urtheile über die Congo-Neger (Allg. Dit. d.R.IV, 718, Bryan Ed- 

wards 219, Morton a.a.D.. J. Adams 54): fie fheinen fanft, 

aber indofent zu fein und zu harter Arbeit nicht zu taugen. Die von 

Cacongo und Loango, wenigitend die aus dem Innern, find friedfer⸗ 

tig, freigebig und mittheilend obne allen Eigennup (Proyart 70 ff.); 

die von Benguela follen befonders gelehrig, qusdauernd und fleißig 

fein. Die Makuas und Mozambitsfeger, unter denen in den Kolo- 

nieen meift die oftafricanifchen Neger überhaupt verflanden werden, 

gelten in Braſilien für träger, flumpfer und minder gutinüthig als 

die Reger von Angola; man verivendet fie nur zum Feldbau, nicht 

im Haufe (Spir u. Martius, R. 665). Die Sklavenhändler von 

Oſt-Sudan ftellen dem Werthe nah ihre Waare ın folgende Reihe: 

Gallas und Abyffinier, Sklaven aus Darfur, aus Takhale (im Süden 
von Kordofen), Tabi, die Schilluf, zuletzt die Dinka Brehm 1, 202). 

— 

6. Die Urtheile über die intellectuelle Begabung der Reger 

gehen weit aus einander. Ihre Brauchbarkeit ald Sklaven hat es mit 

fi gebradt, daß man ihnen häufig zwar ein fehr großes Nady- 

ahmungstalent zugeftanden bat, jedoch nur um ihre nähere Bermandt- 

ſchaft mit den Affen ala mit den Menfchen auch in geiftiger Rückſicht 

in defto heileres Licht zu fegen und fie ale drefiurfähig, nicht al& wahr: 

baft erziehungsfähig erſcheinen zu laſſen. Anderſeits hat das Mitleid 

der Philanthropen, das ihnen ſo vielfach geſchadet hat, nicht ſelten 

zu einer Ueberſchätzung ihrer Anlagen und Leiſtungen geführt. 

Daß man den Maaßſtab der Beurtheilung nicht aus den Sklaven: 

ändern, fondern allein aus der Seimath des Negers entnehmen dürfe, 

ift unmittelbar Mar und hätte nie überfeben werden follen, ſowenig 

als der michtige Umſtand dag alle Die Beifpiele von Rohheit, Verkehrt⸗ 

heit und Unvernunft, welche die einfachen und natürlichen Folgen der 

Unmifjenheit und des Aberglaubeng find, als Lırecte Zeugniffe gegen 

die Befähigung des Negers nicht geltend gemacht werden fünnen, da 
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bie alte Geſchichte eines jeden Culturvolkes ähnliche Dinge in Menge 

aufzuweiſen hat. 

Ber den Neger aus eigener Anfhauung kennen gelernt hat, beur⸗ 
theilt ihn leicht zu ungiinftig; denn der Gontraft der Rohheit mit der 

uns umgebenden Eivilifation, das Bittere der eigenen unmittelbaren 

Erfahrungen, das ſinnlich Anſchauliche des Widerwärtigen und Ab- 

Ihredenden in der äußeren Erfcheinung, den Sitten und dem Charat: 

ter culturloſer Menfchen, erlangt bei ihm nur zu leicht das Uebergewicht 

über die verftändige Reflerion welche nach den Gründen und der Mo: 

fivirung diejer Dinge fragt. Der tolle Lärm bei den nächtlihen Tän⸗ 

zen, die unermüdliche bismeilen finnlofe Schwäßerei, die nicht felten 

ganz erftaunliche Gedantenlofigkeir, die der Neger befondere ale Sklave 

zeigt, haben Dielen zur Begründung eines gänzlich wegmwerfenden Ur: 

theiie über den Neger bingereicht, obgleich dieſe Ericheinungen im 

Örunde nur auf die Art feines Temperamenıs und den Grad feiner 

Unbildung einen Schluß erlauben. Wir wollen nur einiges dahın 

Gehörige anführen. 

Geräth der Neger in einige Aufregung, fo fängt, er fogleich ein 

lautes Selbfigefpräd, mit ſtarker Sefticulation an, ohne Rückſicht auf 

Zeit und Ort (Day I, 209). Es gehört zu feinen widerwärtigften 

Eigenheiten daß er in Weſtindien alle Geſpräche und Handlungen dei 

Weißen belauert, ſich zu ihnen in’® Zimmer ftiehlt, ihnen nachgeht und 

dabei Halblaute Bemerkungen über fie macht (daf. II, 276). Ein un- 

wiſſender alter Truntenbold, der mit den Weißen gelebt und ihnen 

Bicles abgefehen hatte, wußte fich durch unfinniges anmaßendes Ge- 

ſchwätz, bei den er die tollfte Sprachmengerei trieb, bei den Negern 
in das größte Anfehn zu feßen (Boilat Lil ff.). Ueber den Ankauf 

eines Kanoe hatte Lander (Il, 210) mit den Künigen zweier Län⸗ 

der fieben Wochen lang zu verhandeln. „Sie können,“ fagt Lyell II, 

275, „über den Preis von einem Baar Schuhe oder über etwas Hau: 

tabaf nicht ſprechen ohne jolche Geiticulationen zu machen, dag man 

glauben follte es handelte fih um Leben und Tod.” Die Leichtgläubig- 

feit des Negers ift ungeheuer, das Unfinnigfte findet Glauben bei ihm, 

ganz wie bei einem Kinde wenn es ihm ernfthaft verfichert wird: er 

ift gutmüthig und arglos, ala Sflave erwartet er Berftand und Rach— 

denken von feinem Herren allein und difpenfirt ſich daher von aller 

eigenen Ueberlegung. Er hat cine wahre Xeidenfchaft mit jeinem Herren 
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zu fprechen und fcheint oft Klagen nur zu erfinden um diefen Zweck 

zu erreichen. ft es ihm gelungen, jo jagt er wohl nach einer abfchlä- 

gigen Antwort ganz befriedigt: tank, Massa. for dis here great in- 

dulgence of talk (Lewis 96). Er kann nichtd zweimal auf diefelbe 

Weiſe thun und kein Geſchäft regelmäsiz, pünktlih und genau aus 

führen (cbend 175). 

Sein eigenes Lebensalter weiß ter Neger nicht leicht und feine 

Zeitrechnung, die fih faft überall nach dem Monde richtet, ift über: 

haupt fehr unvolllommen. Am weiteften fcheinen es in dieſer Rüdficht 

Die Yebus gebracht zu haben: fie befigen ein Sonnenjahr von 12 

Monaten, die jedoch „Monde“ von ihnen genannt werden und deren 

jeder 6 Wochen zu je 5 Zagen hat, und theilen das Jahr in drei gleiche 

Jahreszeiten (d’Avezac 81). Die Bambarras fennen zwar mandıe 

Sternbilder, knüpfen an fie aber nur ihre Wetterbeobachtungen (Raf- 

fenela.1,400). In Alt-Calabar hat man Wochen von 8 Tagen, 

fie werden aber nur nad den Feten der Egbo-Gefellfchaft und nad 

den abzuhaltenden Märkten benannt (Daniell in L’Institut 1846 

IT, 90). Die Bornnefen bezeichnen wenigftens die einzelnen Tageszei⸗ 

ten mit großer Genauigkeit (Kölle b. 284); fonft pflegen die Neger 

diefelben wie andere culturlofe Völker nur durch Hinweifung auf den 
früheren oder künftigen Stand der Sonne anzudeuten. Um einen 

zulünftigen Tag zu beflimmen, bedienen fie fich bisweilen desfelben 

Mittels wie die Americaner, nämlich eines Bündels von Stäben, deren 

einen fie täglich heraugziehen und wegwerfen. 

Man hat ale einen Beweis ihrer untergeordneten Fähigkeiten an- 

geführt daß fie den Elephanten nicht wie die Indier gezähmt haben. 

Hält nun zwar Livingstone II, 223 die Zähmbarkeit des africa- 

nifhen Elephanten als erwiefen aus alten Münzen, fo hat er doch 

noch bis auf die neuefte Zeit für wilder und unzähmbarer gegolten 

als der afiatifche. Anderfeits hat Qazvini (bei Gildemeister 

Script. Arab. loci 151), dem hierin allerdings die Ausſage Masudi's 

(bei Quatremere, M&m. sur l’Egypte Il, 186) entgegenfteht, aus⸗ 

drüdlich bemerkt dag die Oftafricaner gezähmte Elephanten befäßen. 

Auch durch die Hinweifung auf die gezähmten Elephanten der Kar- 

thager und auf den hölzernen Elephanten der in Dahomey als Staate- 

wagen. dient (bei Baſtian 24), wird der Zweifel über dieſen Punkt 

nicht entfchieden. Daß im Jimma⸗Lande füdlich von den Gallas Affen 
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ald Hausthiere gehalten, als Wachen ausgeftellt und zu andern Ge» 

fhäften verwendet würden (J. R.G. S. XXV, 206, Wilkinson, Man- 

ners of the ancient Egyptians II, 151) erflärt Beke (On the dis- 
trib. of the lang. of Abess. 1849 p. 11) aus einem Mißverftändnifie 

oder Scherze, da Zendjero „den Affen“ bedeute und das Land, aus 

weihem die Abyffinier einen Theil ihrer Sklaven beziehen, Djand⸗ 
jaro heiße. 

Auch daß die Neger „dem bewußtlofen Laufe der Gebirgswaſſer 

gleih* aus den fruchtbaren Zafelländern in das ungefunde Tiefland 

ver Küfte fortgezogen feien, läßt fi ihnen nicht zum Vorwurf ma- 

hen, da Bölterwanderungen faſt nie nah Wahl, ſondern nad Roth: 

wendigkeit gefchehen. Richt unwahrſcheinlich ift die oft aufgeftellte 

Bermuthung daß hauptfählic das Vordringen des Islam und feiner 

Anhänger die Neger gezwungen hat ihre glüdlicheren Länder gegen 

fhlechtere zu vertaufchen. Fehlt es ihnen an gefchriebener Gefchichte 

größtentheils, fo läßt fi) nad) den was wir von Bornu, Hauffa und 

Sonrhay, von Aſchanti und Dahomey wiffen, doch nicht mehr ohne 

“große Befchräntungen behaupten daß fie immer nur feine iſolirte 
Staaten gebildet und eine Gefchichte in eigentlihem Sinne gar nicht 

gehabt hätten. Wir fönnen Cruickshank (26) nicht Unrecht geben 

wenn er über die Entwidelung der Afchanti-Macht bemerkt: „es erfüllt 

ung mit Erflaunen, wenn wir die erfte Erhebung und das fortfihrei- 
tende Steigen diefer fühnen und ehrgeljigen Ration betrachten.“ Im 
hundert Jahren breitete fie nicht nur ihre Eroberungen über zabfreiche 

Staaten aus, fondern befeftigte fie auch, und die dazu ergriffenen 

Mapregeln waren äußerſt zweckmäßig: eine Verſchmelzung der unter: 

worfenen Bölker mit den Afchantis würde auf große Schwierigkeiten 
geftoßen fein, man ließ daher den eingeborenen Häuptlingen ihre 

Herrfchaft, machte fie tributpflichtig , und diefer Tribut ficherte ihnen 

zugleich den Schuß der Afchantis, welche zugleich Durch Anfebung hoher 

Strafgelder für ihren Schaß forgten. „Es lag in der Reihenfolge ihrer 

Eroberungen ebenfo tiefe Politik als Kraft und Gefchidlichkeit in der 

Ausführung.“ Cruickshank urtheilt nach feinen Unterfuhungen 

daß es den Negern durchaus nicht an Fähigkeiten fehle, daß fie viel⸗ 
mehr durchaus diefelbe Begabung befäßen wie die Europäer. Mere- 

dith 186 ftimmt ihm darin vollkommen bei und Raffenel a. Il, 240 

neigt fih, obwohl mit geringerer Entſchiedenheit, demfelben Urtheil zu⸗ 

Baip, Anthropologie. 2 Bd. 15 
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Es ſieht verdächtig aus wenn dieſen drei Männern, welche das 
Leber und Treiben der Neger in Africa ſtudirt haben, du yot (Grundtz. 

d. vgl. Erdf. 214) in feinen vor einem americanifhen Publikum gehals 

teren Borlefungen , feine Anficht in den Worten zufammenfaßt: „Ten 

Neger, eine dem Inftinkte untergeordnete unfreie Natur, können wir 
faum anders als mit einem tiefgefühlten, nahe an Abfcheu grenzenden 

Unbehagen anjchauen.“ Wie ferner fhon Des Marchais I, 297 f. 

fi) ausdrücklich gegen die verbreitete Meinung von der ſchlechten Des 

gabung der Neger ausgefprochen hat, jo ift dieß neuerdings in ebenfo 

beftimmter Weife von Kölle, Davis1, 231, Gray and Dodctrard 

887, Hutton 101, Tams 159 ff. und Hecquard 2065. geſchehen. 

Könnten mir auf dad ungünftige Urtheil Zain el Abidin’s einigen 

Werth Tegen, fo würde e8 doch durch das von ihm jelbit Erzählte 

(D. 40 u. fonft) vollftändig widerlegt werden, wie jchon fein Ueber 

feger G. Roſen in der Vorrede richtig bemerkt hat. Erwähnen wir 
endlich noch daß Jefferſon ale Präſident der Vereinigten Staaten 

in einen Schreiben an den Neger Benjamin Bannaker, den Her—⸗ 

ausgeber eines aftronomifchen Jahrbuches, feine frühere ungünftige 

Meinung über die Neger ausdrüdiih zurüdgenommen bat (Gre- 

goire 237). 

Kommen wir jedoch von den Autoritäten zu den Thatfachen! Die 

Meger haben ich in ihrer Heimath den Weißen gegenüber auf ihren 

Bortheil faſt immer vortrefflid verftanden: fie haben auf. der Gold: 

füfte ihre Goldquellen immer vor ihnen geheim gehalten und (wie man 

bei Bosmann 1, 56 ff. ausführlich lefen fann) in älterer Zeit eingeln 

fie nad) der Reihe in betrügerifcher ränferofler Diplomatie wie im 

Kriege überliftet. Im Handel find fie von unübertroffener Schlauheit 
in Nord» wie ın Süd⸗Guinea: Europäer werden fünfmal von ihnen 

beirogen, bis fie felbft einmal tie Betrogenen find: fie durchſchauen 

bie Weißen ſchneller ale fie von ihnen durchſchaut werden, verheken 

fie untereinander um davon Vortheil zu ziehen, und betrügen fie in 

zwei Fällen oon dreien ohne daB diefe es nur bemerken. Ein verſchmitz⸗ 

wer Häuptling anı Gabun Namene Eringady z.B. wußte fich bei einem 

franzöftichen Commodore fo einzufchmeichein, daß dieſer ihn für unent: 

behrlich hielt um ein Freundfhaftsbündniß mit einem andern der 

dortigen Häuptlinge zu fehließen, jener aber wußte in äußerſt geſchick⸗ 

ter Weife das franzöſiſche Geſchwader ſchließlich nur dazu zu benugen 
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um durch Drohung ein ihm entlaufenes Weib von dem Häuptling, 

an den er gefentet war, wieder zurüdgeliefert zu erhalten (Wilson 
247 ff., 254). Fälle diefer Art find keine Seltenheit. Raffenel a. ], 

246 ff. u. anderwärts ift ehrlich) genug die ausführliche Geſchichte der 

ſchlauen Beträgereien zu erzählen, deren Opfer er felbji war. Bei 

Handelsgefhäften ſetzt der Neger freilich auf die Zeit gar keinen Werth, 

er fordert immer viel mehr für feine Waare als er zu erlangen hofft, 

erwartet vom Käufer dasſelbe und geht auf eine andere Art des Han⸗ 

dels nicht ein (Allen and Th. 1, 399). Zuerſt beobachtet er in der 

Stille die Weißen fehr genau die fih mit ihm einlafien, ſchmeichelt 

dem einen, täfonnirt und ſchwatzt mit dem andern; dann lobt er die 
Waaren die ihm angeboten werden, rühmt den Kaufmann der fie feil 

hat, defien Kenntnig und Geſchicklichkeit, nähert fich ihm vertraulich,. 

ſchließt Freundſchaft mit ihm und fucht ihn auf alle Weife bei guter 

Laune zu erhalten und ficher zu machen: dann macht er ihm die größ« 

ten Verſprechungen um recht hohen Kredit zu erhalten, wird zudring- 

lich gegen ihn und benußt jedes Schwanfen desſelben, bald ihm fehmei- 

chelnd, bald zürnend und jammernd (J. Smith 182 ff.). So erreicht 

er endlich feinen Zweck und man bezweifelt noch die tüchtigen Fähig— 

feiten diefer Menfchen Ein folcher Zweifel des Ucbervortheilten wäre 

eben fo lächerlich, wie der Zweifel an der Muskelkraft des America: 

ners von Seiten deſſen, der auf den Schultern desfelben Reifen macht. 

Vielleicht verfteht man fih dazu dem Neger zwar einen ſchlauen 

nantelöverftand zuzufprechen, ohne ihn gleichwohl die Fähigkeit zu 

höherer und eigentlicher Cipilifation zuzutrauen;, hat man doch auch 

gejagt, er bringe es in feiner Moralität nur bie zu Motiven perjön- 

licher Anhänglichkeit, nicht bie zu ſolchen des Gemeinwohles. Auf wie 

untichtigen theoretifchen Borftelungen folche Annahmen beruhen mö— 

gen, wollen wir hier unberührt laffen, um ung an die Folgerungen 

allein zu halten welche die vorliegenden Tharfachen an die Hand geben. 

Die Hiftorifchen Traditionen der Negervölter reichen nicht weit zu- 
rück. Laing (378) vermochte fie in Eulimana (ungefähr wie bei 

unjeren Bauern) nur etwa auf ungeführ, 120 Jahr: zu verfolgen, 

Ferbes (28) ift der Anficht daß dieß mit Hülfe eines Palabers meift 

2 —300 Jahre weit möglich ſei. Woher follte ihnen auch das Intereffr 

tommen die eigene Gefchichte aufzubewahren Was ſie wirklich intereffirt, 

alle ihnen wichtigen Berhandlungen die innerhalb 30— 40 Jahren 

| 15* 
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gepflogen werden, bewahren fie ſehr ficher und genau im Gedächtniß 

(3fert 63). Meberhaupt fehlt es ihnen nirgends an Aufmerkfamteit 

für die Gegenftände ihres Interefles: ihre Handelsrechnungen, ſelbſt 

ſolche in großen Zahlen, führen fie im Kopfe fchnell und richtig aus 

(Bosmann III, 87, Iſert 103), und die eigentlichen Handelsvoͤlker, 

denen es nüßt, lernen großentheild lefen und fchreiben, nächſt den 

Mundingos und Serrafolets die fonft in ihren Sitten rohen und bar» 

barifhen Bewohner von Lagos (Monrad 341); auch unter den Jos 
lofs fhreiben manche arabifch mit beigemifchten Jolof-WMörtern (Ro- 

ger 139). In Alt-Calabar ift die von einigen Negern dorthin aus 

England mitgebrachte Schreibfunft ziemlich allgemein geworden (Kö⸗ 

ler 8), und überall wohin der Islam dringt, giebt e8 Lefe- und Schreib» 

ſchulen: e8 fehlt alfo zur Aufbewahrung ver Gefchichte im Grunde an 

nichts weiter ald daran, daß die Buchftabenfchrift zu diefem Zwecke 

wirflich verwendet werde. Auch daß ſich die Reger in der Aneignung 

diefer Bildungsmittel bloß nahahmend und receptiv verhielten, läßt 

fih dem um 1833 von Doalu Bukere erfundenen Alphabet gegen- 

über nicht behaupten. Es tft ein phonetifches Silbenalphabet von 200 

und einigen Zeichen, hervorgegangen aus dem Schooße rines Volkes, 

der Reis, das um nichts civilifirter ift als viele andere Negervölker, 

das graufame Strafen und felbft Menjchenopfer hat (Forbes 44 ff., 

60). Der Erfinder desfelben hatte ala Kleines Kind von einem Miffio- 

när 3 Monate lang Lefeunterricht erhalten und wußte aus diefer Zeit 

noch ein paar englifche Bibelverſe; jpäter war er öfters als Briefträ- 

ger von Händlern benußt worden, im Uebrigen aber war das Alpha» 

bet ganz feine eigene Schöpfung (Kölle c. 234 ff.). Daß er die pho⸗ 

netifche Analyje des Mandingo gelannt habe, wie Latham angiebt 

(Ethnol. of the Brit. col. 42), jeheint ungegründet zu fein; von dem 

was er als Kind gelernt hatte war ihm nur eine dunkle allgemeine 

Erinnerung geblieben: im Traume erjchien ihm, jo erzählt er, ein 

Mann mit einem Buche und hieran knüpfte fich bei ihm der erfte Ge⸗ 

danke jeiner Erfindung, die nach wenigen Jahren bei Jung und Alt 

in feinem Baterlande im Gebrauche war. Für ihre Originalität fpricht 

ingbejondere der Umftand, daß fie nicht Buchflaben«, fondern Silben- 

fchrift if. Die Beis fchreiben mit Rohrfedern und einer aus Blättern 

bereiteten Tinte von rechts nach linke, nicht umgekehrt, wie dieß der 

Erfinder urfpränglich that. Abd Salam (43) erwähnt eine von der 
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arabifchen völlig verfchiedene, doch ebenfalld von rechts nad links 

gehende Schrift die er in Hauffa gefunden habe, doch fehlen darüber 

alle weiteren Angaben. 

„Eine Menſchenracçe welche die fpecififhe Fähigkeit in fich trägt, 

geniale Stifter hervorzubringen, hat gerade dadurch eine Gefchichte,“ 
fagt Duttenhofer (19) um eben darauf hauptfächlich feine Behaup⸗ 

tung zu gründen, daß die Negernölfer zu hiftorifcher Entwidelunf. 

gänzlich unfähig feien. Wir wollen hier von den großen und wahr: 

haft bedeutenden Talenten ganz abfehen die wir im Laufe unferer 

Erörterung fhon anzuführen Gelegenheit gehabt haben, und einige 

fernere Beifpiele von begabten Männern zufammenftellen, die an der 
Spipe ihres Volkes ſich fähig und bereit gezeigt haben es feiner früher 

ten Rohheit zu entreißen und einer höheren Stufe der Bildung ent 

gegenzuführen. Haben diefe Männer auch unmittelbar oder mittelbar 
fi) meift unter dem Einfluffe höherftehender Völker entwidelt, fo wird . 

dadurch Doc die Folgerung nicht entkräftet daB Menfchen von aud- 

gegeichneten Beiftesgaben ſich ebenfo unter den Regern wie bei der weis 
Ben Race finden, und daß jene ebenfo culturfähig find wie diefe, wenn 

die wefentliche Bebingung davon in der Production hervorragender 
Zalente liegt, die nur der Gunft der Umftände bedürfen um durch ihre 

Virkſamkeit das Bolt dem fie angehören, zu einer culturgeſchichtlichen 

Entwickelung zu veranlaſſen. 

Der König von Sulimana, welchen Laing (354) kennen lernte, 

war ein freifinniger Muhammedaner, von einem Fulah⸗Prieſter in 

Labe erzogen und feinem größtentheil noch heidnifchem Volke an Ver⸗ 

Rand mweit Überlegen, obwohl er defien Borurtheile ſchonte. Es war 

an ihm keine Spur von der Prachtliebe und Eitelkeit des Negers zu 

bemerten. Auf's Eifrigfte bemüht fein Bolt heranzubilden und zu 
erziehen, genoß er defien allgemeine Liebe und Laing felbft hatte fei- 

nee $reundlichkeit die wohlmwollende Aufnahme und Behandlung, die 

allfeitige Fürforge für fein Leben und feine Gefundheit zu verdanken 
die ihm überall im Lande zutheil wurde. Dalla Mahomadu, ein 

Häuptling der Timnehs (geft. 1842), wird von R. Clarke 169 als 

fehr unterrichtet und mit der europäiſchen Politik wohl bekannt gefchils 
dert; er zeigte fich gaftlich, höflich, gewinnend gegen Fremde und war 

fletd bemüht dem Handel feines Landes mit Freetomn eine möglichkt 
bedeutende Ausdehnung zu geben. Aehnliche Beifpiele von Fürften 
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die in gelftiger Beziehung an der Spike ihrer Völker Reben — es wird 

ıdieß u. A. von denen der Serraßolets vorzüglich gerühmt (Boilat 

438) —- find durchaus nicht felten, und wie wir von einem Häupt⸗ 

dinge am Gambia hören daß er einft nach Sierra Leyne kam um Ber- 

befferungen im Aderbau von den Weißen zu lernen, die er zu Haufe 
einführen wollte (Winterbottom 77 not.), fo erſcheinen die Reger- 

eöflige öfters um den Fortſchritt Ihter Völker bemüht: es beruht auf 

Untenntniß der Sache, daß ınan den Negern fo oft eine abfolute Un» 

beweglichkeit dee Geiſtes zugefchrieben und jedes Streben nah Erbes 

bung und Verbeſſerung abgefproden hat. Der um 1820 regierende 

Herıfher von Wadai war (nah Zain el Abidin) zwar ietbit kein 

hochgebildeter Nann, aber er bewies fich nicht allein allen civilifatori« 

ſchen Bemühungen als fehr zugänglich und geneigt, fondern bemühte 

N fogar eifrig um fie; durchaus gerecht und Human gegen Fremde 

und Eingeborene, war er ohne Habſucht und belohnte die Lehrer des 

Boltes reihlih. Lander UI, 103 erzählt von einen Könige am 

"Niger der das Begraben ron Schäßen mit den Berftorbenen als uns 

vernünftig abzuftellen ftrebte, feinen eigenen Vater wieder ausgraben 

und als geizig beftrafen fleß,, weil er fein Geld ven Lebende mißgönne. 

Freilich ſind ſolche Verfuche oft gefährlich genug: ein in Frankreich 
erzogener Prinz von Benin, Boudakan, fand bald nach feiner Rud- 

fehr in die Heimath jeinen Tod durch Gift, wahrfiheinlich weil er fei- 

nem Volle eine höhere Bildung aufbringen wollte det es widerſtrebte 
(Lando!phe TI, 343 not.). 

Fällt es weniger auf, werttt mir ini den Muhanumebaner-Rändern, 

3.B. in Bornu, aus älterer und neuerer Zeit von großen Negınten 

hören — Denham (I, 236 f.. II, 189 |.) fand dort einen Scheifh, 

der von jeinem Volke geliebt, viele Beifptele von Milde und Großinuth 

gab und eine Muge und richtige Bolitit verfolgte —, fo iſt es Dagegen 

unerwarteter auch in Aſchanti und Dahomey ausgezeichneten Herrfchern 
zu begegnen. Würdevoll in feinem äußeren Benehmen, ungugänglid 

flir Schmeichelei, mit weifer Mäßlgung ſich von allen Geſchäften zurüd: 

ziehend wenn Zorn oder Trunk ihm die nöthige Befonnenheit raubte, 

gab der König von Afhanti (nach dem überenftimmenden Zeugniß 

Bowdich’s 59 ff., 333 ff. und feines befländigen Gegners Dupuy) 

dielfache und unzmweideutige Beweife von hohen Beifteögaben. Reben 

Ten Beilpielen von Edelmuth, Zartgefühl und Wißbegierde, die von 



Die Neger in Marocco und Bortobello. 231 

ihm erzählt werden, ftehen ſolche von Offenheit, Dankbarkeit und firen: 

ger Rechtlichkeit: die gefchloffenen Berträge hat er gewifjenhafter gehal⸗ 

ten und überhaupt gerader und redlicher gehandelt als der damalige 

engliſche Gouverneur der Goldküfte, defien Benehmen im I. 1819 den 

Krieg hauptfächlich herauf beſchwor, in welchem fpäter (1824) Sir Ch. 

Nac Carthy fil (Cruickshank 63). Mit richtiger Erkenntniß der 

Ueberlegenheit der Europäer that cr Alles um diefe fih dauernd zu 

befreunden und bemühte fih, wie einer feiner Nachfolger in neuefter 

Yeit (de Winniet inN. Ann. des v. 1852 Il, 86), die Menſchenopfer 

in feinem Lande zu beichränfen. Trotz aller Barbarei in Dahomey 

lernte Snelgrave (1727) den König Trudo als einen höchſt cın» 

fihtigen und in vieler Beziehung außerordentliden Mann kennen, der 

die meiften Eigenfäaften großer Eroberer befaß. Fremde höflich und 

gejittet bebantelnd und den Handel auf alle Weije zu fördern bedacht, 

30g er fi ein Hcer heran, in welchem er mit fluger Berechnung jedem 

älteren Krieger einen fleinen Jungen zur Begleitung gab. Freilich 

dachte er uur auf Eroberungen, nicht auf Eonfolidirung jeiner Herr: 
haft und ließ fein Bolf roh. Seine von Norris und Dalzel geſchil⸗ 

derten Nachfolger waren ganz nur Wütheriche und Berwüfter des Lan- 

des, dagegen hat Duncan (I. 257 f., 282, II, 241 f., 248, 271) von 

dem im 3. 1845 regierenden König, der durch hohe Beiftesgaben jein 

Bolt weit Üüberragte, ein giünftigeres Bild gegeben: fehr verftändig 

und human, befihräntte er die Dienichenopfer und gab beſſere, muldere 

Geſetze nach dem Vorbilde der englifchen. 

Der geneigt ift die Fähigkeiten der Menfchen vorzüglih nad den 

Erfolgen zu beurtheilen die fie im fociaten Leben erringen, wird nicht 

überfehen dürfen, dag die Neger, weldye die Leibgarde des Sultans 
von Marocco bilden , die Eiferfucht der dortigen Mauren erregen, weil 

ihnen ein wefentlicher Theil der Regierungsgewalt anvertraut und fie 

ojt zu Befehlshabern über Provinzen und Städte ernannt werden 

(Lempriere, R. nad) Marocce im Mag. v. R. VIII, 166), daß fie 

mehrere Aufftände organifirt und im Laufe des 18. Jahrh. mehr als 

einmal über den Thron verfügt haben (Chenier, Rech. sur les Mau- 

res 1787 III, 391 ff., 422 ff., 485). Scheint aus einer beiläufigen 

Bemerkung Chenier’s (Ill, 214) hervorzugehen daß dieſe Soldaten 

nicht eigentliche Neger, fondern vielmehr Mulatten feien. ſo wird dieß 

doch wieder zweifelhaft Durch die Angabe von Dupuy (uR. Adame 
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295) daß fie fich mit den dortigen Mauren nur fehr felten mifchten. — 

In Portobello (Panama) gelten die Neger für fehr fähig, für fähiger 
ala die dortigen Mifchlinge, und es wird für wünfchenswerth gehalten 

daß die Regierung. des Landes in ihre Hände übergehe (Webster, 

Narr. of voy. to the 8. Atlantic Oc. 1834 11, 138, Graf Gdr$ II, 

373). Weit ungünftiger urtheilt Seemann (R. um die Welt 1853 

1, 313) über. die Neger von Panama: fie feien faul, obwohl die Kin- 
der der dortigen Sklaven nah einer achtzehnjährigen Leibeigenſchaft 

frei würden und die freien Schwarzen gefeßlich von Nemtern und Wär» 

ben nicht ausgefchloflen feien. 

Mill man überhaupt der Aufjählung einzelner hervorragender Bei- 

fpiele eine Beweiokraft in diefer Sache beilegen, fo läßt fich die vor 

treffliche Befähtgung der Neger leicht darthun. Die Gegner berfelben 

behaupteten früßer (3. B. Hume), fein einziger Neger habe fih noch 

durch feine Fähigkeiten ausgezeichnet, jegt behaupten fie, es fein nur 

einzelne und faft nur Mifchlinge die fi) auszeichneten. Eine Race 

aber die fpecififch ſchlechter organifirt iſt als die unfrige, fann au 

feine Einzelnen erzeugen die ung gleichftehen, wenn der Ausdruck 

„ecifiich“ einen Sinn haben foll, und. überdieß find es auch bei ung 

verhältnißmäßig wenige Einzelne, deren Leiftungen das Kortfchreiten 

ber trägen Maffe hHauptfäclic bewirken. Man bat, was Die Neger 

betrifft, nicht nöthig bis auf den oft angeführten Hottentotten Jan 

Tzatz oe zurüdzugehen, der in England zur Schau geftellt worden 
ift und Doch nur ein liftiger Betrüger war.. Die in den Büchern von 

Gregoire und Armstead. gefammelten Beifpiele, zu denen’ man 
noch die bei Tiedemann (Das Hirn des Negers 1837 p. 79 ff.) an⸗ 

geführten fügen mag, find fo reichhaltig, daß man ſich der Mühe über 

heben darf noch meitere Zufamntenftellungen zu machen, und ed würde 

lächerlich fein ihnen gegenüber auf der Behauptung zu beftehen daß 

höchſtens Mijchlinge bisweilen fi vorzüglich begabt zeigten. Selbſt 

Bory (De l'homme II, 64), den man doch keiner zarten Spmpatbhieen 

für die. „niederen Raçen“ befhuldigen fann, hat fih fomenig ald Jef- 

ferfon der Wahrnehmung verfchließen können, daß es Ähnliche Tas 

lente wie das dee Genie⸗Capitäns Lil let-Geoffroy, eines tüchti 

gen Mathematikers, der von der Academie des sciences zum corre 

ſpondirenden Mitgliede erwählt wurde, unter den Negern mehrere gebe. 

Unter den älteren allgemeiner befannt gewordenen Berfpielen wollen 
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wir nur an Toussaint l’Ouverture, an die lateinischen Poeſieen und 

Abhandlungen Capitein’s, an die Gedichte von Phillis Wheat- 

ley erinnern (5. Imlay, Nachr. dv. weftl. Lande d. nordam. Freiſt. 

132), an den wahrhaft unermühdlichen Lerneifer von Thomas Ien- 

kins (Armstead 317 ff.); unter den neueren an den Schmied in 

Alabama, der für ſich allein griechiſch, Tateinifch und hebräiſch lernte 

(Lyell II, 80), und an den Doruba-Reger Samuel Crowther, 

dem wir die Grammatik feiner Mutterfprache verdanken. Auch ein Bei- 

fpiel von ganz eminenter Begabung zum Kopfrechnen, nad) Art Dah⸗ 

ſe's und anderer Künftler hat fi) gefunden (Brissot im Magaz. 

merkw. Reifebefchr. VII, 154 nad) Rush); felbit eine befondere Reis 

gung zu philofophifchen Studien bei einem Neger wird erwähnt (Gre- 

goire 224). Es genügt dieß zu dem Beweiſe daß fie vollkommen fähig 

find höhere geiftige Ausbildung ſich anzueignen, eine Wahrheit die fi 

bei einiger Sachkenntniß nur leugnen läßt, wenn man fie eben leug- 

nen will. In Brafilien befleiden Neger und Mulatten öfters hohe 

Aemter; in Jamaica, wo fie ebenfalla zu allen Öffentlichen Aemtern 

jugelafien find, ſoll ihre Bildung beträchtlich fortfhhreiten (Armstead 

142, 555). " 

Wenn Ham. Smith von den Negern behauptet; „fie bringen es 

faum zum Berfländniß defien mas fie gelernt haben und eignen fi 

kaum eine Civiliſation von höher ftehenden Völkern an mit denen fie 

in Berührung leben: das Gewonnene ift wieder verloren, fohald dieſe 

Berührung wieder aufhört,* fo werden wir in den folgenden Abfchnit- 

ten fehen von welcher Art die Eivilifation geweſen ift welche die Eu- 

topäer den Negern gebracht haben. Des mechanifhen Lernens ohne 

Berftändniß giebt ed auch bei ung genug und die große Mehrzahl der 

Schüler neigt ſtets dazu hin, weil es viel bequemer ift ald das den- 

tende Lernen. Die Leichtigkeit Sprachen zu lernen wird an den Re 

gern häufig hervorgehoben (Allen and Th. I, 393 u. A.). Faſt an 

allen befuchten Punkten der Weſtküſte von Africa giebt es Leute die 
etwas englifch fprechen, hier und da ift dieß fogar mit der Mehrzahl 

der Fall, 3.2. in Alt-Calabar wo die Meiften englifch lefen und ſchrei⸗ 

ben und ihre Rechnungen fehriftlich halten (Robertson 818), und 

bei den M'hongwes, von denen % englifch vder franzöſiſch fprechen 

(Wilson 292). Auch abgefehen von europäifchem Einfluß lernen die 
Reger in ihrem Baterlande oft fehr viele Sprachen (Baf. Miff.-Mag- 
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1853 11,89). Auf ©t. Thomas in Weltindien giebt es nur wenige 
die nicht deren drei oder noch mehrere reden (Weddeill, Voy. dans 
ie Nord de la Boliv. 1853 p. 5). 

Man wird dagegen einmenden, dag dieje Art von Leiftungen 
mehr auf ein großes Nahahmungstalent und glüdlicyes Gedächtniß 

hinweiſe, die man dem Neger bereitwillig zuzugeftehen pflegt, ale auf 

bedeutende geiftige Fähigkeiten: indeflen ohne gerade die leteren ihn 

aufprechen zu wollen, feheint es hiernach doch daß feine Begabung im 

Durchſchnitt wohl faum verichieden ift von der anderer Völker, umd 

das man ihn mit Unrecht den übrigen Racen in dieſer Hinfiht unter: 

ordnet. Sehr richtig bemerft Leonard 91 taß man die Fähigkeiten 

der Menfchen nah den Kindern zu beurtheilen habe, da ältere Leute 

nicht leicht mehr weſentlich Reues lernen vder fich erheblich ändern; 

fie bleiben da& wozu die Verhältniffe fie einmal gemacht haben. Ham. 

Smith gefteht zu daß die Fähigkeiten der Regerkinder bedeutend iind, 

„fie überflügeln die Weißen oft in der Entwidelung und bleiben nur 

um das 12re Jahr hinter ihnen zurüd, wern die Fähigkeit zum Nach⸗ 

deuten die Oberhand zu gewinnen anfängt.” Day (I, 258, 291) hat 

fogar behaupter daß das gedächtnißmäßige Lernen bei Regerkindern 

tafıher gehe als bei europäiſchen: der Neger habe ein ausgezeichnetes 

Gedächtniß, er vergefie nie einen Werken den er einmal geliehen babe, 

aber nachzudenten über Selerntes und davon eine praftifche Anwen: 

dung zu machen vermoge er nicht. Die Neger der Goldküfte merken 

Die verwickeitſten Prozeſſe genau und verwirren fi nicht beim Bortrage 

derfelben (Meredith 1055. Aehnliche Broben auferordentlichen Ges 

dächtniſſes, das ſich bis in's hohe Alter erhält, geben fie auch in Se⸗ 

negambien: manche willen den ganzen Koran ausmendig und zeigen 

die Stelle an welcher jeder einzelne Vers fteht, obgleich fie nicht leſen 

und fihreiben können. Die Kinder find jehr intelligent, die Erwachfe: 

nen dagegen werden fiumpf (Raffenel a. II, 240). Als die Haupt- 

färke der Neger in den Miffionsjhulen von Janınica zeigt ih eben⸗ 

falls das Gedächtniß; wo dagegen der Berftand in Anſpruch genom⸗ 

men wird, feiften fie weniger. Die Aufgaben welche fic zu lernen ba- 

ben, find oft doppelt fu groß als die in den Anftalten dahim. Leſen 

und Schreiben wird fehr leicht gelernt. Im Kopfe redmen fie mit 

Summen, mit denen zu Hauje nur wenige Kinder deöfiben Alters 

fertig werden würden. Auch in der Geographie, geht es jebr gut. 
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Ginige unter ihnen haben das Meine dabei gebrauchte Lehrbuch ganz 

auswendig gelernt und bleiben Teine Frage fhuldig (Baf. Miſſ. Mag. 

1854 IIL, 99). 

Das Uebergemwicht des Gedächtniſſes über das Nachdenken und das 

perpältnigmäßig frühe Stehenbleiben in der geiftigen Ausbildung, 

fheint demnach allerdings Thatfache zu fein, nur folgt daraus frines- 

wege daß die Fähigkeiten des Negers uberhaupt von bloß untergeord- 

neter Art, daß fie weſentlich fhlechter jeien als die andererRacen. Ma» 

hen Regerkinder etwa bis zum 14ten Jahre gleich fchnelle Fortſchrute 

ald europäifcye. oder fogar fchneflere (Leonard 59), wie au von 

Hottentottenfindern behauptet wird (Bunbury), gehen fie jpäter 

aber nur langjam und wenig vorwärts (Lyelll, 124) — was 

Forbes a. 81 glaubt in Abrede flellen zu müffen —, fo ift dieß höchſt 

wahrfcheinlich keine Eigenthümlichkeit der Race, fondern eine Wirkung 
des Klima's und der foctalen Nerhältniffe, Da ganz dasjelbe bei ven 

Schullindern auf den Sandwichinſeln der Fall ift, die inı höhecen 

Unterricht zurüdzubleiben pflegen (Walpole, Four years in the 

Pacific. 2°. ed. 1850 II, 264), und derfelbe Stiliftand um diefelbe 

Zeit auch zei den Nubiern fattfindet (Rafalomwitfch in Erman’s 

Archiv XIII, 131) und bei den Aegyptern, die vom Tten Jahre an 

„eine unglaubliche Reife und Lebhaftigkeit des Geiſtes mit jchieller 

Auffaſſungskraft“ zeigen, von der Bubertätszeit an aber geiftig jchlaff 

und fiumpf werden. 

Ein Schullehrer in Jamaica der mehrere Hunderte von Kindern 

ju unterrichten hatte, urtheilte nah) einer Brayis von 35 Jahren daf 

in Begabung und Betragen die ſchwarzen und farbigen Kinder den 
weißen durchaus nicht nadhitänden (Armstead 423). Daß jene 

recht ordentlid lernen können, geht aus der Thatfjuche hervor, daß 
nad einem Schuiunterrichte von 1% Jahren unter 100 Negerfnaben 

36 englifche leichte Bücher biblifchen Inhalts Iefen fonnten (Ward, 

Nat. hist. of mankind 1849 p. 119). Hier und da wird in den Mif- 
ſionsſchulen der Unterricht: höher getrieben.‘ Dieß ift namentlich in 

der Anſtalt der Baptiften in Salabar auf Jamaica der Fall, melde 
die einheimifchen Geiſtlichen zu erziehen hat, deren 16 bis zum 3.1853 
dort ihre Ausbildung erhalten hatten. In der erften Klaffe wird Bir- 
gl, in der zweiten Cornelius Repos gelefen; im Griechifchen Xeno⸗ 

pohn's Anabaſis und das Evangelium Johannis, im Hebräifchen 
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‚ die Bücher Samuelis; außerdem erftredt fich der Unterricht auch auf 

das Engliſche, auf Arithmetik und Naturwiſſenſchaft (Baf. Miff. Mag. 

1854 II, 57). 
Die Leiftungen welche die Neger in ihrer Heimath ohne fremde 

Anregung und Leitung auf dem geiftigen Gebiete zu Tage fördern, 

laſſen ih im Ganzen nicht hoch anfchlagen. Unter den Künſten fliehen 

die Baukunſt und Bildnetei auf der niedrigften Stufe, obgleich einige 
Thatſachen vorliegen, die vermuthen lafien daß ihr Talent für die bils 

denden Künfte oft von mehr als mittelmäßiger Art fi. Bosmann 

1II, 296 erzählt von einer naturgetreu abgebildeten Schlange die er 

in Benin ſah, Laing 260 von einem Haufe defien Wände mit hiero⸗ 

glnphifchen Figuren von weißem Thon und deſſen Thüren mit Holz⸗ 

fehnigereien gefhmüdt waren. Solche Beifpiele aber find fehr felten. 

Was der Neger zum Schmud und zur Zierde aus eigener Erfindung 
ſchafft, ift meift ebenfo roh und ungeftaltet wie das was er zu gntted= 

dienftlihden Zweden bildet — 3. B. die Figuren am Ketifchfelfen des 

untern Zaire (abgebildet und erklärt bei Tuckey 381). In mecha⸗ 

nifchen Arbeiten und in der Bildnerei durch großes Handgefhid aus« 

gezeichnet und durch bedeutende Fähigkeit zu genauer Nahbildung 

gegebener Mufter, bewährt der Neger auch in der Beobachtung des 
Menſchen eine raſche Auffaffung des Charakteriftifchen,, befonders des 

Lächerliden, und ein hohes mimifhes Rahahmungstalent. Auch 

die Sklaven in den Kolonieen haben dieß vielfach bewieſen und auch 

fie benußen es dazu fich Iuftig zu machen, namentlich über die Weißen, 

denen fie meift befondere Annamen geben (Labat II, 58). Daß die 

wirkliche Leidenfhaft die ihn ergreift, ſich bei ihm nicht in mannig⸗ 

fachem Gefihtsausdrud, fondern nur im funkelnden Auge fpiegele 

(Bruner 66), ift ohne Zweifel nur eine Folge ireng angemöhnter 

Zurüdhaltung und findet wahrfcheinlih nur da flatt, wo Selbftbe- 

herrſchung durch die Berhältniffe geboten iſt. 

Sünftiger fällt das Urtheil über die künfllerifchen Leiftungen der 

Neger aus, wenn wir Gefang, Muſik und Poeſie in’s Auge faffen, 
die bei ihnen, wie dieß auf niederen Eulturftufen gewoͤhnlich ift, meift 

in Verbindung miteinander auftreten. Der Gefang fcheint der heite- 

ren, erpanfiven, offenen Natur des Regers näher zu liegen als den 

meiften anderen Menfchen. Freude und Trauer werden von ihm reci⸗ 

tativiſch ausgefungen; aus dem Gtegreife zu fingen in lobender oder 
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fpottender Beife ift in Gefellfehaft gewöhnlich (Winterbottom 

146, 152 ff.), wo über Alles was auffällt fogleich eine von den Be- 

theiligten meift tief empfundene Kritik geübt wird. Biele ihrer mecha- 

nifhen Thätigkeiten begleiten fie mit Gefang, der theils allein theils 

mit Inftrumentalmufit verbunden, in ihrem Leben eine große Rolle 

fpielt. (Melodieen in Noten bei Wilkes a.a.D.I, 53, d’Avezac 

86 ff., Allen and Th. 11, 299). 

In Senegambien giebt es einen befonderen erblidhen Stand der 

Sänger, Griots, die ihre Loblieder zwar für Geld einem jeden zutheil 

werden laſſen, aber dennoch auf Fürften und Volk einen bedeutenden 

Einfluß ausüben, da fie zugleich ald Satiriker und Luftigmacher im 

Feuer der Improvifation eine große Freiheit der Rede genießen und 

für infpirirt durch höhere Geifter gelten (Raffenel 15 ff.): die Söhne 

des Königs von Kaarta weigerten fich einft ohne Kampf die Flucht im 

Kriege zu ergreifen, wie ihr Bater wollte, weil die Sänger fonft 

Schande und Schmad) über fie bringen würden (Park I, 170). In 

Sulimana und am Hofe des Königs von Dahomey haben fie zu⸗ 

gleich das Amt die hiftorifchen Traditionen und die wichtigen öÖffent- 

lihen Verhandlungen im Gedächtniß zu bewahren (Laing 377, For- 

bes a. 41). Auch in Wadai werden impropifitende Dichter erwähnt 

(Mohammed el T.a. 459). Troß ihres Einfluffes auf die öffentliche 

Meinung find die Griotd ald Stand verachtet, weil fie feil find und 

ihre Freiheit zu preifen und zu fpotten nur nad) ihrem Bortheile ges 

brauden; fie leben oft ohne alle Religion, glauben nur an die Gris—⸗ 

grid und man fcheut fie in Cayor fo fehr, daß ihre Keichen nicht be 

graben, fondern auf Bäume geftellt werden, weil man fürchtet daß 

fie fonft Erde und Waffer, Früchte und Fifche vergiften würden. Was 

Raffenel 204 f. von einer zweiten, den Griots ähnlichen Kafte der 

Diavandous bei den Fulahs jagt, deren Reden ernfter genommen 

würden als die der Griots, obgleich fie ebenfalls käuflich ſeien, ift 

auch durch das was er fpäter über fie beigebracht hat (a. II, 297), 

noch nicht hinreichend aufgellärt. 

Ueber den mufllalifchen Sinn und die Mufit der Neger haben wir 

Ihon anderwärts gefprochen (I, 156 f.). Ohne Frage befigen fie unter 

allen Naturvölkern die bedeutendfte Begabung und die entfchiedenfte 

Borliebe für Mufit. Am weiteften entwidelt find in diefer Hinfiht die 

Bewohner von Dahomey, die es bis zur Anwendung ganzer Akkorde 
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gebracht haben, und die von Aſchanti deren Muſit fih vorzüglich in 

Quinten und Oetaven ſeltener in Terzen bewegt (Bowdich 46$), 

währen) es auf der Goldküſte (nad) Crusckshank) nur zu Frag» 

menten von Meiodicen fommt, obwohl die Töne der dortigen Flöten 

angenehm und lieblidy find. An mufitalifchen Inftrumenten haben die 

Neger großen Reihthum: in Akra 3. B. hat man Eifenbeinbörner, 
Trommeln, Pfeifen, Gloden, Triangel und adıtfaitige Cithern (Ifert 

191 f.) Unter den Gthern befigen 1ianche big zu 17 Saiten und 
man benußt zu diefen meiſt das Haar aus dem Schwanze des Ele- 

phanten. Bossi 463 bemerkt daß die in Senegambien gebräuchlichen 

Snitrumente (vgı. Gray and D. 300) ganz denen gleichen die Me- 

rolla in Gongb befchrieben hat; am unteren Niger und am Game: 

rung (5. Aller and Th. 3, 215) ſcheinen fie dagegen zwar einfach, 

aber fehr eigenthümlich gu ſein; an der Küfte von Scyerbro bis Cap 

Palmas find fie uuffalind roh (Robertson 65). Die Bioline mit 

einer Gaite fehlt felbft den armfeligen Schangallas in Süd-Abyffinien 
nicht (Abbildung bei Salt 408 no. 11). In Mandara giebt es u. 2. 

Inftrumente die unferen Klarinetten ähnlich find und 12—14‘ fange 

hölzerne Arompeten mıt einem Mundflüd von Meſſing (Denham 

I, 152). Zu den beften Inftrumenten gehört der Balafo in Gene 

gambien, der nach Raffenel a. I, 160 aus 20 Taſten bejtcht, die 

mit einem Hämmerden gefchlagen werden; Saiten von Pferdehaar 

von verfchiedener Länge verbinden die Taften mit ebeufo vielen halben 

Kürbisfchaten die zur Nefonanz dienen. Labat (Allg. Hiſt. d. R. II, 
202) befchreibt den Balafo ale eine Reihe von 16 Röhren von ver 

ſchiedener Länge, unter deren jeder eine Kürbisfchale hängt. In Congo, 

wo es fehr mannigfaltige Mufllinfirumente giebt (devem Beichreibung 
ebend. IV, 714) ifl die Marimba hervorzuheben, die aus 14—16 Kür: 

bifjen oder Fläſchchen conftruirt ift; dieſe find unten mit Köchern ner: 

fehen,, weldye mit zarter Rinde verſchloſſen werden, oben aber ift an 
ihnen ein Bretchen angebracht das gefchlagen wird (Cavazzi 197, 
Zuechelli 160) — ganz äbnli wie ed Lindsay 81 u. in Se: 

negambien, Owen 1, 308 und Boteler I, 332 ın Delagoa, Qui« 
limane, Inhamban und Benguela fanden. Die Neger der Bereinigten 

Staaten, bei denen jelbft unter den ärmlichften Perhältniffen die Geige 
oder die dierfeitige Cither nicht au fehlen pflegt, befigen eıne ähnliche 
Art von Harmonifa oder Hackebret, das aus Bambusrohr, aus einer 
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Reihe von tönenden Steinen (H. Smith a. a. D. 194) oder aus 

mufhelfdrmig zugeſchnittenen kleinen Kürbiffen befteht, im welche 

fleine harte Bretchen eingepaßt ud (Bossi 463 — Initrumente der 

Neger bei Stedmann, Nadır. v. Surinam 1797 p. 458 u, 3. Ende 
d. Vorrede). In einigen Gegenden von Angola und ſehr ähnlich in 

Dflafrica bei den Makuas (Salt 41 und Abbildung p. 408 no. 12) 
ft no ein Infirument zu erwähnen das ans 19 Tonftäben von ge: 

fhmiedetem Eifen conftruirt iſt, welche Über zwei auf einem Brete be 

feftigte Querftäbe gelegt find und deren eines in die Höhe gerichtetes 

Ende mit dem Daumen in Schwingungen verfeßt wird; der Umfang 
desfelben beträgt 2% Octaven (Tams 110). | 

Mit Necht ift darauf hingemwiefen worden (Bott, die Ungleichheit 

menihl. Raſſen 87 ff.), daß man insbefondere die freilich meift nod zu 

wenig befannten Sprachen der Neger ala Maaßſtab ihrer Fähigkeiten 

zu benugen habe. Müffen wir nun zwar diefe Erörterung ſoweit fie 

die Sprachen als folche betrifft, den Sprachforfchern felbft überlaflen, 

fo liegt ung doch eine Reihe von Erzählungen, Sprüchwörtern unt 

poetifhen Berjuchen vor, großentheilg vulfsthümfiche Produfte det 

Neger, die uns wichtige Anhaltspunkte für Die Beurtheilung der Cul⸗ 

turftufe liefern auf der fie ftehen. 

In den bis jeßt gedrudten Regerliedern, vie zum Theil Bolkdlieder 

in Nordamerika geworden find — ihre Sprache ifl das dortige verdor: 

bene Neger - Englifh — ift das Aechte oft yanz unſinnig und findet 

eben deshalb den meiften Beifall beim Volke; nur einige Lieder find bef- 

fer (Proben bei Buſch a.a.D.1,254 ff. Day II, 121). Was für poetifibe 

Productionskraft kann man aud bei Sklaven ermarten? ine vor- 

tbeilhaftere Vorftelung von den Negern erhaften mwir durch die hüb- 

ſchen Lieder die Tuckey 373 am untern Zaire gefammelt hat, und 

ſelbſt ſchon durch das Meine Liebesgedicht dad Xad. Magyar I. R. 

G. S. XXIV, 273, Betermann’s Mittheil. 1357 p. 191) aus Bun- 
da mitgetheilt bat; es beichäftigt fih hauptfächlich damit die Berfon 

dee Geliebten in ihren einzelnen Theilen zu befhreiben. Bei Laing 

finden fid) außer einem Wechfelgefange zum Empfange des angelom- 

menen Weißen zmei Gefänge die einen Helden zum Kampfe gegen die 

Fulahs aufrufen (p. 227, 280, 240); fie zeigen von lebendiger Phan⸗ 
tafie und poetifchem Gefühl; freilich wurden fie bei der Aufführung in 
Sulimana mit wilden Gefchrei und widerlichen Lärm Hegleitet. Wir 
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faffen fie hier folgen nebit dem Gefange des Scheith von Bornu bei 

feiner Nüdlehr aus Begharmi im I. 1821 (nad Denham II, 409). 

Der Fellatah'⸗Geſang ebend. IT, 211 ift unbedeutend und zum Theil 

unzufammenhängend. 

Erhebe dih, aus deiner trägen Rube, kapferer Darredi, du, der Löwe 
des Krieges; gürte dein Schwert an deine Seite und werde wieder du felbft! 

Siehft du nicht das Heer der Fulahs? Sieh ihre Flinten und ihre un- 
zähligen Speere, die mit ihrem Glanze die Strahlen der untergehenden Sonne 
zu übertreffen fiteben. Sie find ſtark und mächtig; ja, fie find Männer und 
haben ed auf den Koran geſchworen die Hauptftadt ded Soulima- Bolt 

zu zerftören. 
Erhebe dich ⁊c. 

Dein Bater, der tapfere Tahabaire verachtete die Fulahs; Furcht war 
feinem Herzen fremd. Gr trug die Brandfadel nad) Timbo, diefer Stätte der 
Mufelmänner, und obwohl gefchlagen bei Herico, verfehmähte er ed das Schlacht. 
feld’ zu verlaffen. Gr fiel als Held, ein Beifpiel feiner Krieger. Wenn du 
würdig bift, der Sohn des Tahabaire zu heißen, 

Erhebe dich ꝛc. 

Der tapfere Darredi erhob ſich, und ſchuͤttelte feinen Kriegerſchmuck, mie 
der kühne Adler feine Flügel ſchüttelt. Zehnmal ſprach er zu feinen Gris⸗gris 

und ſchwor ihnen beim Schall der Trommel aus dem Kriege zurüdzulehren (im 
Triumph) oder begleitet von der Todtenklage der Sänger. Die Krieger riefen: 
Seht, er erhebt fih aus feiner trägen Ruhe, der Löwe des Krieges. und 
gürtet fein Schwert an feine Seite, und wird wieder er felbft. 

Folge mir zum Schlachtfeld, rief der Held Darredi; fürchte nichtd. Sei 
die Lanze noch fo fharf und die Kugel noch fo ſchnell, dein Glaube an dei⸗ 
ne Gris⸗gris wird dich vor der Gefahr fhügen. Folge mir zum Schladhte 
feld, denn ich habe mich aus meiner Ruhe erhoben, ich bin der tapfere Yar⸗ 

redi, der Löwe des Krieges, ich habe mein Schwert an meine Seite gegürtet, 
ih bin wieder ich felbft geworben. 

Die Kriegstrommel erfhallt, der fanfte Ton des Balla treibt die Krie- 
ger zu den Waffenthaten. Der tapfere Yarredi befleigt fein Roß, die Haupt 
leute folgen ihm. Das nördlihe Thor von Yalaba ift offen, die Männer 
flürzen fort mit der Schnelle deö Leoparden. Yarredi allein fchon ift ein Heer. 
Seht wie er fein Schwert fchwingt: fie fallen vor ihm, fie wanken, fie kön⸗ 
nen nicht Stand halten; denn Yarredi ift aufgeftanden aus feiner trägen 
Ruhe, und der Löwe des Krieges hat er fein Schmert an feine Eeite gegür- 
tet, er ift wieder er ſelbſt semorden. 

——— .. — 

Die Männer des Fulah⸗Volkes find tapfer, nur ein Fulah vermag einem 
Sulima zu widerfteben. Die Fulahe find nad) Falaba gelommen mit 30000 Krie⸗ 
gern. Siefind von den Bergen herabgeftiegen wie die Wellen eines großen Fluſſes; 
fie haben gefagt: ihr Männer von Falaba, bezahlt, oder wir verbrennen eure 
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Stadt. Der tapfere Yarredi warf einen bärtigen Pfeil gegen die Fulahs und 
ſprach: erft ſollt ihr mich tödten. Der Kampf begann: Die Sonne verbarg 
ihr Antlig, fie wollte die Zahl der Todten nicht fehen. Die Wolken die den 
Himmel bededten, runzelten fich wie die Augenbrauen des Kelle Manfa (dee 
Feldherrn). Die Fulahs ſchlugen fih wie Männer, der Graben der Falaba 
einfhließt, murde voll von ihren Todten. Was vermochten fie gegen die Stadt. 
Falaba? Die Fulahs flohen um nie wicderzufehren und Falaba genießt Friede. 

Geſang des Scheikh von Bornu. 
„Ich kehre zurüd zu meinem Volke, dem Volke meines Herzens und den 

Kindern meiner Sorge, bei Tages Anbruch, faftend nad Kouka zurüd mit 
meinem Morgengebet auf den Rippen im Angeficht des Ihores, des Thored das 
mich fcheiden fah! Der Morgenwind blies frifch und fühl, doch mild wie die 

Abendluft. Die Lanzenfchlaht war lange zweifelhaft, aber in Ruhm hat fie 
geendigt, hat mein Bolt mit Ehre und Sieg bededt unter dem Schutze deö all- 

- mächtigen Gottes! Dieß waren unfere Thaten, fie leben in Aller Erinnerung. 
O, ruhmvoller Feldzug! Aber die größte Freude ift noch zurüd, die Freude 
— o wie füß! — meine verlorene Liebe wiederzufinden, einen Theil meiner 
ſelbſt. Ihre hohe edle Stirn dem neuen Monde gleih, und ihre Nafe gleich 
dem Regenbogen. Ihr fhöner Augenbrauenbogen bis zu den Schläfen reichend 
und Augen dedend, glänzender ald der Mond der durch das Dunkel bricht! 
große feurige Augen deren Blick ſich nicht mißverftehen läft. Ein einziger 
Blick auf ihre Alles befiegende Schönheit rief fie mit all ihren Reizen mir 
augenblicklich in's Gedächtniß. Lippen, füßer ald Honig und kühler ald dad 

einfte Waffer. O, theuerfteö meiner Weiber! Gabe des Himmels! Mit wel— 
hen Empfindungen nahm idy den Schleier von deinem Gefichr! Du kannteft 

mich nicht in deiner Ueberraſchung, die Befinnung hatte dich verlafien! Du 
wußteft nicht was fommen follte und deine großen Augen hatten fi in Ber 

zweiflung geſchloſſen! ‘Der Blig fehien mid getroffen zu haben. Wie das 
Morgenlicht das Dunkel der Nacht zerſtreut fo gab fie mir, in’d Leben zurüd- 
kehrend, eine Freude, überwältigend wie die blutrothe Sonne, wenn fie her⸗ 
vortritt in ihrem Glanze, die Söhne der Erde erwärmend mit ihrem wieder: 
belebenden Feuer. Ich gedachte des Tages da fle in meiner Gegenwart blühte, 
und deö Tages da die Nachricht von ihrem Berlufte zu mir fam, gleich dem 

tödtenden Wüftenwind. Mein Haupt war ſchwer von Sorge! der Frühling kehrte 
wieder mit feinem neuen Leben, aber fein Regen konnte mein fintendes Haupt 
nicht wieder erheben! Wer foll jegt meiner Freude Worte geben? Bon den 
Schultern bis zu den Lenden, wie fchön find ihre Berhältniffe! Wenn jie ih 
bewegt gleicht fie dem Zweige, den ein fanfter Wind wiegt! Seide aus In⸗ 
dien ift nicht fo zart wie ihre Haut, und ihre Geflalt. fo edel, zittert Furcht: 
fam wie das Reh“ 

„Laßt meine Freude mein ganzes Volk erfahren! Laßt fie meinen Segen 
empfangen und mir Süd wünſchen! Ihr Fürft lebt, kehrt zuruͤck und iſt 
fiegreich! Mein ganzes Bolt, auch die Kinder, follen unfere Thaten fingen ; 

Waiß, Anthropologie. 2 Bp. | 16 
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alle foßen die Freude ihres Fürſten theilen, ebenfo die welche das Alter von 
ruhmvollen Thaten auöfchließt wie bie welche den Weg der Helden erft noch 
tennen lernen follen! Bott hat und befehieden Die zu überwältigen welche gegen 
und flanden! Sie find gefallen und ihre Städte fiegen in Trümmern! Am 
hellen Tage und beim Lichte der Sonne haben die Söhne deö Propheten fie 
unter ihre Füße getreten, und jegt ehren wir zurüd in unfere Heimath. Nach 

Sonnenaufgang hin folgten wir ihnen; fie floben! Sie murden vernidjtet! 
fie bluteten und wurden gebunden! Am fünften Tage der Woche, gefegnet 
fei der Tag! Die Fahnen der Propheten flatterten im Winde! Die Dlige meiner 
Lanzen umfpielien fie! Das Wiehern meiner Pferde erfehien den Ungläubigen 
wie der Donner! Sie fielen! Die Erde hat fie zurüdgefordert und ihr Blut 
‚getrunten! Bom Morgen bis in die ſchwarze Nacht verfolgten wir fle, und 
ihr Blut war wie Speife und Erquidung für meine ſtark gewaffneten Leute! 
Ihre Weiber, ihr Vieh und ihre Pferde waren unfere Beute, und er. ber 
bei Aufgang der Sonne, von taufend glänzenden Lanzen umgeben war, er, 
der König, war bei ihrem Niedergang aller beraubt! Er war allein und ver. 
laffen! David, mein Hauptmann, mein erwählter Hauptmann war bebedt 
mit dem Blute feiner Feinde! Seine Kleider trugen die Farbe des Blutes! 
Er fepte feinen Fuß auf den Naden der Ungläubigen, da er feine nie fehlende 
Lanze tief herauszog aus ihren befudelten Leichen, während er mit feinem Schwerte 
noch feine unbefriedigte Rache ſtillte. Wälder von Ranzen durchbohrten un. 
fere Feinde! Feiglinge waren tapfer an Diefem Tage! Der bisher prahlende 
aber unthätige Krieger bewies ſich an diefem Tage ald Held! Wer foll die Tho⸗ 
ten meines tapfern Volkes alle nennen und ihnen gerecht werden? Den Tod 
vor ihren Nugen warfen fie fi in die Arme der Gefahr wie in die eince 
Mädchens, lächelnd und ftolz auf ihre Kraft, denn Ruhm mar ihnen füßer 
ald neuer Honig und Mädchenlippen. Die Lanzenfhlaht war wie ein Hoch 
zeitöfeft, fo jubelte mein Bolt! Gewiß fie kämpften wie ein gereizter Löwe 
in feiner Wuth, den Niemand zu bändigen vermag. Sie find zerftörended 
Feuer in den Augen ihrer Feinde. Feſter als Felfen ftehen meine Krieger.“ 

„Stoßt fie nieder! ftoßt fie nieder! bie die Sonne ihre Gebeine fieht und 
laßt ihre Xeiber den Vögeln und Hyänen zur Beute liegen, folange fie dem 
Schwerte ded Propheten widerftehen! Uber ach! mein Bolf, fchone die Ge⸗ 
fallenen und die welche euh um Gnade bitten im Namen des Einen und 

Allmäcdtigen! died waren meine Worte. Durch Blut wadend erreichten mir 
den Palaft des Sultan. Was waren alle meine Niederlagen gegen diefen Sieg!" 

„Leiht mir euer Chr, ihr Hauptleute, ihr die ihr gegenmärtig waret, denn 
es find eure Thaten die ich finge, und auch ihr die ihr abweſend waret, denn 
ih finge von euern Brüdern und, euern Kindern, ed war am erften des Mo⸗ 
natd, ald wir noch einmal gegen die zogen welche unfere und unſeres Glau⸗ 
bens Feinde waren.” 

„Tirab, der Erfte im Gefecht, wütbete wie mit der Kraft eines Clephan⸗ 
ten, und auf feine Weisheit für zwei Zage! Bier Königreiche gegen Son⸗ 

nenuntergang waren zerftört worden und eins gegen Süben, fünf an ber 
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Zahl! Sechs Donate war ich fern von. der Heimath und im flebenten kehrte 
ih zurüd, da ich meine Feinde gedemüthigt und ald Sklaven gebunden hatte. 
Wie die Beute vor der Hyäne, fo waren feine Feinde vor meinem Volke! 
Sie find verfhtungen! Aber die Söhne des Propheten hat Gott gerettet, der 
über die Gläubigen macht! Wie ein Dorn durchbohrt mas ihn in feiner Ruhe 
ſtoͤrt, fo floßen unfere Speeresfihleudernden Schaaren ihre ſcharfen Waffen in 
bad Fleiſch derer die unfern Frieden und unfere Ruhe flören! Wenn ich fie 
aufeuere, dann wehe! denen die fich ihnen widerſezen! Aber wer in Demuth 
den Einen und Allmächtigen bekennt und feine Propheten (gelobt fei Gott 
und feine Engel) wird Gnade finden! Ich herrfche durch den Willen des Höch⸗ 
ſten und nad Gottes Beihluß und verwalte das Geſeß Gottes deffen Diener 
id bin, und wer in diefem Gefege ſtirbt, deſſen ift dad Paradies.“ 

Den poetifchen Berfuchen der Reger reihen fich die Geſchichten und 

Erzählungen an mit denen fie ih zu unterhalten pflegen. Die Neger 
von Akra haben ihre Iuftige Berfon Nannj, deren Streiche fie zur Be⸗ 

Iufigung ſowohl erzählen als auch mimifch darftellen; bisweilen ahmen 

fie diefelben auch im mirklichen Kehen nach (Nömer 43). Bei den 

Jolofs geben die Sprüche und Geſchichten ihrer Weifen einen häufigen 

Gegenftand der Unterhaltung ab. Einer derfelben, Cothi-Barma, 
rettete fi) vor dem Zorne des Damel, dem er eine freie und kühne 

Antwort gegeben hatte, durch einen unterirdifchen Bang den er von 

feiner Hütte nach dem Loche gegraben hatte, in welches er werrätherifch 

binabgeftürgt wurde; ein anderer wird als der Erfinder vieler Räthfel 

genannt (Boilat 345, Näthfel der Jolofs bei Roger 152). Unter 

den Bolldmührcden von Akwapim (bei Betermann 1856 p. 465) 

find zwar manche eben nicht ſehr finnreich , zeugen aber doch von einer 

Erfindungsgabe die an befannte orientalifche Nährchen erinnert: un- 

finnig und wild durcheinander geht eö freifich in innen ber. Schlegel 

bat leider die Fabeln welche er, mitiheilt, unuberfebt gelaffen. Ro- 

ger (140), der an den Fabeln der Jolofe regen Beobachtungsgeift und 
treue Raturwahrheit rühmt und. ihnen treffende Gedanken, einigen 

ſelbſt eine intereffante Compoſition gufchreibt, bat eine Sammlung 

derjelben veranftaltet: Fables sendgalaises avec des notes sur la S 

negambie. Paris 1828. Kabeln und Sprühmörter von Akra finden 

fi) bei Zimmermann Gramm. 158, 193. Die Erzählungen der 

Reger haben häufig eine beſtimmte Moral: fo die Legende von zwei 

Brüdern, deren einer dem andern im Unglüd nicht beifteht und in 

Bolge davon zu Grunde geht, und die andere bon einer Tochter die 
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den Rath ihrer Mutter mißachtet und dafür zu Schaden tommt (Raf- 

fenel a. I, 200, 220). Dieß ift namentlich aud bei den beliebten 

Thierfabeln der Fal wie fie Klemm (Allg. Culturgefh. II, 388) 

aus Park, Winterbottom und Campbell gejammelt hat, und 

wie fih deren viele aus Bornu bei Kölle b. 156 finden; jie lehren 

die Gefahren der Freundfchaft des Schwachen mit dem Starten, des 

Dummen mit dem Klugen, den Sieg der Klugheit und der Lift, den 

hohen Werth oft unfcheinbarer Borzüge u. dergl., fie zeigen auf welche 

Weiſe Gott den Thieren ihre verſchiedenen Gefchäfte angewiefen bat, 

fuchen die Inftinkte und Lebensgewohnheiten derfeiben zu erflären und 

[hildern den Kampf der vierfüßigen Xhiere gegen die Vögel. Wir 

wählen beifpieläweife ein paar Thierfabeln aus Wilson (382). 

Der große (Engena-) Affe verfpricht feine Tochter dem der ein Faß 

Rum auszutrinten im Stande if. Elephant, Leopard und Bär ver⸗ 

fuchen es vergebens. Der Elcine (Telinga-) Affe jiegt in dem Wettftreit 

durch die Lift Daß er nach jeden Glaſe das er trinkt fich zurückzieht 

und einen andern feines Geſchlechts das Trinken fortfegen laäͤßt. Er 

führt die Braut heim, wird aber dann von den größeren Thieren, 

feinen Rivalen, fo ſchlecht behandelt daß er fih zuletzt allein in den 

Wald zurüdgiehen muß. — Der ſchwarze Affe beläftigt die Schildkröte 

der er auf den Rüden fpringt. Um ihn loszumerden beleidigt ihn dieſe 
indem fie ihn „fohwarz“ nennt. Darauf giebt er ein Gaſtmahl, ſtellt 

aber die Schüffeln fo auf, daß fie allein für die Schildkröte, die fich 

auch unter den Gäften befindet, unerreihbar find; diefe rächt ſich da⸗ 

durch daß fie ihn ebenfalls zu Gafte bittet, ihn aber erfucht feine 
Hand vorher weiß zu waſchen, was ihm nicht gelingen will: Alle ha⸗ 

ben Fehler, man muß nadhfichtig fein. 

Befonders interefant ift eine Erzählung (bei Kölle b. 188 ff.) 

welche den Muhammedanern die Lehre giebt daß nicht der ein Heide 

ift der Schweine:, Affenfleifch und Aas verzehrt, der Bier trinkt oder 

fonft die äußeren Gebräuche nicht beobachtet, ſondern wer rachſüchtig 

ift und feinen Zorn gegen den Feind im Herzen behält; denn Gott 

bat alle Menſchen glei gefchaffen, vor ihm ift fein Unterfchied des 

Heiden und des Släubigen: nicht wer ein Priefter ift, gewinnt den 

Himmel, fondern mer ein gutes Herz hat; nicht wer die Gebräuche 
hält, jondern wer vecht thut; der Priefter aber wird, wenn er ſchlecht 

iR, um feiner Erfenntniß willen nur um fo ſchwerere Strafe leiden. — 
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Man erinnert ſich dabei von ſelbſt der Parallelen die ſich darbieten: 

ähnliche focinle Mebelftände und Gebrechen führen überall den Menfchen 

ju denfelben Gedanken und Gefühlen hin. Diefelbe Bemerkung legen 

ung die Sprühmörter der Neger nahe. Der Apfel füllt nicht weit vom 

Stamme, Niemand kann zmeen Herrn dienen, Kleider machen Keute, 

Geld regiert die Welt u. dergi. finden fih mit nur wenig veränderter 
Faſſung in der Ewheſprache wieder (f. Schlegel). 

Solcher Sprüche haben die Neger fehr viele. Unter denen der Jo⸗ 

lofs (bei Boilat 356, vgl. au) Dard 135 und Roger 155) heben 

wir hervor: Das Beſte in diefer Welt ift Beſitz, Macht und Wiffen. 

Ber alle Wege gebt, verfehlt den zum eigenen Haufe. Eine freche 

Zunge ift eine fchlechte Waffe. — Unter den Sprüchen der Bornuefen 

(bei Kölle b.) weifen manche auf den Ielam hin; von allgemeiner 
Bedeutung find folgende. Wenn dich ein Blinder ichilt (Einer der dich 

nicht kennt), werde nicht ärgerlih. Was dir Gott verfagt, erlangft du 

nicht mit Gewalt. Borbedacht ift beſſer als Rachbedacht. Wer nichte 

von dir annimmt, liebt dich nicht. Hoffnung ift die Säule der Welt. 
Auf dem Grunde der Geduld ift der Himmel. Einen wahren Freund 

halte mit beiden Händen. So gut ein Sklave aud) iſt, fommt er doch 

einem ſchlechten Sohne nicht gleih. Wer keine Mutter mehr hat, den 

rafft Leid hinweg. — Bon den Odſchi⸗Sprüchwörtern bei Riis 170 ff. 

(ogl. auh Petermann 1856 p. 472) theilen wir folgende mit. 

Wenn du Gift legſt, berührt etwas deinen Mund. 

Wenn du zu zupfen verfiehft, jo zupfe Deine grauen Haare aus. 

Niemand kauft einen Hahn, damit er in eined Andern Pflanzung frähe. 

Wenn du zwei Eifenftangen zufammen in’s euer thuft, verbrennt die eıne. 
(Eife mit Weile.) 

Wenn du das Auge einer Krabbe fiehft, fagft du es fei ein Holzfplitter. 
(Der Schein trügt.) 

Der Tſchimpanſe fagt: mein Amutet find meine Augen. 
(Der Starke jucht nur Schug bei jich jelbft.) 

Weſſen Augen fchon roth find (vor Zorn) den ſchlagt man nicht in's Auge. 
(Man giebt nicht Del in's Feuer.) 

Das Chamäleon fagt: Eilen ift gut und Weilen ift gut. 
(Alles zu feiner Zeit.) 

Die Tochter einer Krabbe gebiert feinen Vogel. 
(Der Apfel fällt wicht weit vom Stamme,. 

Ein Boot. wird an beiden Seiten gerudenn. 
Wenn die Kaye ſtirbt, freuen fih die Mare. 



246 Sprüdmörter. 

Im Ohr ift fein Kreuzweg. (Dan kann nicht zwei zugleich anhören.) 
Wenn man die Schildfröte nod) nicht hat, fehneidet man nicht den Strid 

für fie ab. 
Die Anttlope fagt: Wenn du ohne Ermübung iſſeſt, ſchmeckt es nicht. 

(Nach gethaner Arbeit iſt gut ruhen.) 

Ein Dummtopf deffen Schaf zweimal ausreißt 
(der nicht durch Schaden Hug wirb). 

Alle die fid) mit Limonenſaff wuſchen, wurden wohlriechend, da ſprach bie 
rothe Ameife fie gehe auf den Baum um dort zu mohnen und dennoch ſtinkt fie, 

(Man wöſcht die Mohren nicht weiß.) 

Wenn die Sache fommt, fommt das Sprüchwort 
(Wer den Schaden hat, braucht für den Spalt nicht zu forgen.) 

Menn dein Feind in Händel geräth, fchlichte fie für ihn (zu feinem Beften) ; 
aber wenn er dir dankt, fo antworte nicht. — 

Wir laffen endlich noch einige Sprüchwörter der Yoruba⸗Sprache 

(nad) Crowther 18 ff.) folgen, deren viele durch ihre Conſtruction 

an die Berfe des alten Zeftamentes erinnern. 

Aſche (Beleidigung, Berleumdung, fliegt ſtets auf den zurüd ber fie wirft. 
Hier getreten zu werben und dort getreten zu werden ift das Schidfal ber 
Balmnuf die auf dem Wege liegt. 

Mer eined Andern Fehler fieht, weiß wohl von ihnen zu fpredhen, aber er 
bededt feine eigenen mit einer Scherbe. 

Gewähnliche Menfchen find gemein wie Grad, 
aber gute Menſchen find iheuerer ald ein Auge. 

Bitte um Hülfe und man wird fie dir meigern. 
bitte um Almofen und bu mirft Gerzhälfe finden. 

Ein wilder Eber anitatt eines Schweines würde die Stadt verwüſten, 
Und ein Sklave, wenn er König wird, mird Niemand fchonen. 

Die Heufchrede ißt, fie trinkt, fie zieht fort, 
Mo aber fol der Grashüpfer fic) verbergen ? 

Die Zeit mag lange währen, aber eine Rüge mird endlich an den Tag kommen. 
Ein undantbarer Gafl ifi ‚gleich dem Unterkiefer. ‘der, wenn der Leib am 

Morgen ftirbt, am Abend vom Öberliefer berabfällt. 
Aerger nimmt Pfeile aus dem Möcher, 

Gute Worie nehmen Kola:Rüffe aus dem Sad. 

Wir geben bei unferm freunde zu Gaſte, weil er und lieb iſt, nicht weil 
wir nicht genug zu Haufe haben. 

Jedes Ding bat feinen Preis uber Niemand fann einen Preis auf Blut fegen. 

Manche Sprüchwörter fprechen Gottvertrauen im Unglüd aue: 

Wenn der Agiliti heute oder morgen verburftet. fo fommt gewiß Regen. 
Stelle dad Kriegeglüd Gott anheim und laſſe Dein Haupt in deiner Hand ruhen. 
Ein Mann mit einem abgeftorhenen Gliede ift der Pförtner an ber Thür der 

Hötter. 
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Die die Neger überhaupt es lieben fich bildlich oder ſymboliſch aus- 
zudruͤcken, fo kommt dieß insbefondere auch bei Mittheilungen an Ent- 
fentere vor: ein Dorubas Neger erhielt ald Botſchaft von einem an- 

bern einen Stein, ein Stüd Kohle, eine Pfefferbüchfe, ein gebörrtes 

Getreidekorn und einen Lumpen, die in ein Bündel zufammengebuns 
den waren. Die Auslegung davon ift diefe: Ich bin ftark und feft wie 

Stein, aber meine Ausfiht in die Zukunft ift fo ſchwarz wie Kohle, 
ih bin fo voll Angft daß meine Haut wie Pfeffer brennt und Korn 

aufihr gedörrt werden könnte, meine Kleidung ift ein &umpen. In 

einem anderen Briefe bedeutete der pflaumenartige Kern einer Frucht: 

„Bas für mich gut ift, ift es auch für did,“ und eine lange ge 

würzige Bohne: „Mache mich nicht zum Narren und ich will dich nicht 

dazu machen“ (Tucker 226, 262). Durch ſolche Symbolik wiſſen 

die Neger Öfterd den Mangel der Schrift zu erſetzen. 

7. Ueberbliden wir die vorftehende ceulturhiftorifhe Schilderung 

der Negervölker, fo dringt fi) uns die Ueberzeugung auf daß die Ne 

ger zum größten Theil über die Stufe der Rohheit und Barbarei hin» 

aus find, auf der man diejenigen zu finden erwartet weldye man 

„Wilde“ zu nennen pflegt, daß die focialen Zuſtände in denen fie le 

ben, duch ihren patriarchalifchen Sinn hauptſächlich bedingt und ge: 

tragen, meift geordneter und durchgebildeter find als die vieler anderen 

Naturvölker, befonders der Americaner, daß endlich ihre intellectuelle 

Begabung ſich nicht auf ein bloß receptives Verhalten und ein großes 

Bermögen der Nachahmung beſchränkt, wie man fo oft behauptet hat, 

fondern höherer Eutwidelung hinreichend zugänglich ift um fie zu 

größerer geiftiger Selbftfländigkeit und zu eigenem Nachdenken zu er⸗ 

jiehen. Ob jede Erhebung des Negers von der niedrigften Stufe ber 

Wenfchheit ohne Unterfchied erft durch die Berührungen in die er mit 

höher ftehenden Völkern getreten ift, herbeigeführt worden fei, läßt 
ſich nicht entfcheiden; nach unfern bisherigen Erörterungen wirt man 

dieß aber faum für wahrfcheinlich halten können. 

Vorzüglich fcheint ein Umſtand, deffen Einfluffe fi der Neger 

nicht aus eigener Kraft zu entziehen vermochte, dazu beigetragen zu 
haben ihn auf einer niedrigen Culturſtufe zurüdzubalten, nämlid) die 
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werhältnigmäftig große Ifolisung feiner Lage, und in Folge derfelben 

einerjeitö der Mangel an Gelegenheiten fi) mit anderen Racen durch: 

greifend zu mifchen, was von Pesce (293) treffend hervorgehoben 

worden ift, anderfeits, hauptfächlich durch die undolllommene Küften- 

entwidelung Africa's bedingt, der Mangel an Aufforderung zu um⸗ 

fangreichem Verkehr nach außen, die Abwefenheit aller Seeſchifffahrt, 

die Befchräntung auf Heine Küftenfahrten und den unbedeutenderen 

Flußverkehr. 

Suchen wir uns jetzt Rechenſchaft zu geben von den fremden 
Einflüſſen welche auf die Neger gewirkt und deren Culturzuſtand 

hier und da weſentlich umgebildet haben, ſo müſſen wir vor Allem die 

Einwirkungen der Muhammedaner von denen der Chriſten unterſchei⸗ 
den. Die erſteren ſind den Negern unverkennbar zum größeren Theil 

wohlthätig und förderlich geworden, während ſich dieß von den letzte⸗ 

ren nur in ſehr geringem Umfange behaupten läßt. 

Wir haben früher die Zeit und die Richtung der Verbreitung des 

Muhammedanismus beſprochen. Hier kommt es uns darauf an zu 

ermitteln wie weit und wie tief er in die Regervölter eingedrungen iſt 

und was er auf fie gewirkt hat. 

Der größte Theil der :Mandingovölter bekennt fih aum Islam. 

Unter den Älteren Reifenden hat fie Labat (Allg. Hi. d. R. IIL, 246) 

als gute Muhammedaner gefchildert, welche Leſe⸗ und Schreibfchulen 

haben, die theilweife von umbherziehenden Lehrern verfehen werden, 

ganz ähnlich wie bei den Fulahs (Caillie I, 308). Die Sufus welche 
Bouet-W.77 ale fo ftreng in ihrem Glauben bezeichnet, daß fie fich 

geiftiger Getränfe enthalten, werden von Anderen (Durand I, 319) 

wie Die Timmanis und Bullams noch als Heiden.gefhildert — ein 
Widerſpruch der fich öfters findet und hauptfächlich wohl daraus zu 

erklären ift, daß Islam und Heidenthum bei den Negerpöltern häufig 

ungefört nebeneinander beftehen oder auch bis zur Unkenntlichkeit 

miteinander gemifcht find. Die Mandingos find meiftens nicht allein 

ſehr tolerant gegen Andersgläubige, fondern pflegen auch neben dem 

Jelam Bieles von ihrem alten Heidenglauben feſtzuhalten, ja es feheint 
bei ihnen ein Glaubensbekenntniß nicht felten zu fein wie es Raffe- 
nel (a. I, 162) von einem Häuptlinge in Kadjaga (Galam) erhielt, 
der zu ihm fagte: „wir find weder Mufelmänner nod) Chriſten, fon- 
dern fröhliche Xeute die ſich nicht mit den Dingen befchäftigen die er- 
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funden find um die armen Menfchen zu quälen.” Die Bambarras 

And nur dem Namen nad) Muhammedaner, aber gleichwohl ift ihnen 

der Gegenſatz zwiſchen Gtäubigen und Kafirs ganz geläufig (ebend. 

395). Unter den Veis hängen nur einige dem Islam an, doc, fchei- 

nen diefe ebenfv roh und grob finnlich geblieben zu fein wie die übri- 

gen (Kölle c. 238). Bas wir von der Gefchichte des alten Reiches 

bon Melle wifjen, weift darauf hin daß die Mandingovölker in früherer 

Zeit weit eifrigere Mufelmänner waren als jeßt. Wie Le Maire (99) 

von den Jolofs am Senegal erzählt, daß fih ein Marabut vor weni- 

gen Jahren (1682) durch Liſt der höchften Gewalt bei ihnen bemädy- 
tigt, das Volk aber fpäter den abgeſetzten Damel wieder auf den Thron 

erhoben und fi) in Folge davon vom Islam abgewendet babe, fo ift 

es auch bei den Bambukis gegangen die gar keine Marabuts als be 

fonderen Priefterfiand unter fih dulden, da diefe fich einft in eine 

gefährliche politifche Verſchwörung eingelaffen haben (Golberry 
I, 243). Mit ihrer Untreue gegen den Islam find fie in größere Uns 

wiffenheit und Rohheit wieder zurüdgefunten (Hecquard 104 f.); 

denn es ift unzweifelhaft dag die Mandingos ihre höhere Begabung 

und Stellung unter den Regervölkern hauptſächlich der Entwieelung 
und Fortbildung verdanken, die ihnen durch die frühe Aufnahme des 

Yelam zutheil geworden ift: Laing (73, 75), nad) deſſen Anficht fie fi) 

leicht für regelmäßige Arbeit und europäifche Sitten überhaupt gewin- 

nen laſſen würden, erklärt fie für das begabtefte und auf dem Wege 

ju einer civilifirten Lebensweife am raſcheſten fortgefhrittene Bolt 

Weſtafrica's. Wo aber in ihren Ländern Gläubige und Kafirs zufam- 

menwohnen, wie 3. B. in Wulli, da zeichnen fich jene durch Fleiß, 

Mäsigkeit, Reinlichkeit und befferen Charakter vor diefen aus (Gray 

and D. 81). So viele Proſelyten wie die firenggläubigen Fulahs ha- 

ben die Mandingos dem muhammedanifchen Glauben jedenfalls nicht 

jugeführt, doch follen fie hier und da ſich allerdings auch in diefer 

Richtung thätig zeigen (R. Clarke 29). 

Nächſt den Mandingos find die Serrafolets in Galam ald An- 
hänger des Islam zu nennen. Die Jolofs find es ebenfalld zum größ⸗ 

ten Theil, wenigftend den Namen nach, doch haben fie noch vielen 

beidnifhen Aberglauben (Mollien 79, Durand II, 61, Wilson 

712); ihre Wochentage führen arabifche, Die Monate einheimifche Na» 

men (Boilat 357); auch der für dag höchſte Weſen, „Jalla,“ fcheint 
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arabijch zu fein (Roger 11). Bis an den Safamanza, S. Domingo 

und Geba ift der Muhammebanidmus borgedrungen (Bertrand- 

Bocande im Bull. soc. geogr. 1851 II, 416), nur die Sererer find 

faft ganz Heiden geblieben, obwohl ihr Herrfcher, wenigftens in Sin, 

zum Islam übergetreten it (Faidherbe ebend. 1855 I, 85, Boilat 

148 not.). 

Nach Südoften hin von diefen Ländern finden wir wieder Muham- 

medaner, obwohl nur erft einzelne, auf der Goldfüfte, in Afchanti, 

Dahomey, am unteren Niger, und es unterliegt keinem Zweifel daß 
fie (mie Heequard 228 bemertt) den ganzen Weften von Africa ihrem 

Slauben gewinnen. An der Küfte hat man fie in Groß-Baſſam, Ar: 

dra und Widah, befonders zahlreich in Badagry angetroffen (J. Adams 

18, Forbes a. 38). Am unteren Riger, hauptfählid in Ruffi und 

in Iddah, wo man auf den Koran fehmört und alles Gefchriebene 

als heilig im höchſten Grade ehrt (Laird and Oldf.1I, 230), bes 

ftehen Islam und Heidenthum meift frieblidy und unterſchiedslos neben» 

einander, die Muhammedaner find überall wenigftens zugelaffen, 

gründen Schulen zum Zwecke der Belehrung und üben großen Kin- 

fluß aus; der König von Kiama ift felbft Mufelmann, dod hängt er 

zugleich auch noch an feinen Fetifhen (Lander I, 41, 68, 204, 

II, 146, Allen and Th. I, 328, 383, Il, 103). Zwar hat der %- 

(am in Nufft noch keinen feflen Fuß, doch leben in Egga, dem Mittel- 

punfte des Landes ſchon viele Muhammedaner (Ziſch. f. Ag. Erdt. 

N. Folge IV, 146). In den von Afchanti nördlid und nordöflid ge 

Iegenen Ländern ift der Einfluß der Muhammedaner ſchon jeit langer 

Zeit feit begründet (Bowdich 250 ff, Dupuy XL). Römer (189) 

fpridyt von einer muhammedanifchen Völkerſchaft in Aſchanti ſchon 

um 1750 und Riis giebt ſolche im nördlichen Afchanti an, wo fie 

das Land mit einem von Ochſen gezogenen Pfluge bauen follen. Das 

Unfehn das der Bart in Inner-Nfricn verleiht, kommt wahrſcheinlich 

von der Achtung her in welcher die Wuhammedaner fiehen (Duncan 

II, 4). In Aſchanti gründen jie Schulen und machen viele Profelpten, 

da fie überhaupt gern gefehen find und großen Einfluß am Hofe be⸗ 

ſitzen; vefonderg genrige ift ınan dort deu von Dfien hertommenden 

(Bowdich 57 u. font, Dupuy 97 ff.) Zerner finden fi muhanı- 

medanifche Völker auch im Norden von Dahomey (Duncan) und die 
Hauprftabt Abomey ſelbſt befiks eine Mofchee (Forbes a. 9). 
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Die Berbreitung des Islam über die ſämmtlichen nördlichen Neger: 

Inder ift früher fchon befprochen worden. Als firenge Mufelmänner 

werden hauptfächlich die Bornuefen bezeichnet. Dem Chriſtenthum find 

Ne gänzlich abgeneigt, da die Ehriften ihnen nur ale graufame Bar- 

baren und Schurken befannt find (Denham). Wandernde Schul. 
mutter geben aus Bornu in nicht unbedeutender Zahl in die Sahara, 
namentlich nach Ahir, um die Zuarifs zu lehren (Richardson a. 

1,36,82). So alt der Islam und fo groß der Eifer feiner Belenner 

in diefen Gegenden aber auch ift, fo hat er ſich doch nicht einmal über 

die Rachbarländer vollſtändig verbreitet, denn 5.2. fhon in Zinder, 

wo der Muhammedanisnus noch fehr neu ift, hängt das niedere Bolf 

oh an feinen alten Heidenglauben (daf. 219, 245). Aus Darfur, 

Badai, Bornu und ſelbſt den noch weiter weitlich gelegenen Reger- 

ländern geht eine beträchtliche Anzahl lernbegieriger junger Leute nach 

Cairo um dort in der Mofchee El Azhar fi zu Korangelehrten aus» 

zubilden. Bon den 1800 Studenten der muhammedanifchen Theolo- 

gie und Jurisprudenz welche jene berühinte Bildungsanftalt zählt, 

fahren wenigftens 50 nach Beendigung ihrer Studien in jene Länder 

zurück; ebenfo gehen manche Zöglinge der Mofcheen von Kerwan, Fes 

und Ei Hazar nuch Timbuktu, Sakatu, Kaſchna, Kuka und Wara 

W’Escayrac 216), wo fie als Lehrer, Krankenpfleger, Richter u. 

deigl. die Wohlthäter des Volles werden und zugleih muhammeda- 

niſche Sitte und Bildung verbreiten. 

Die Beihnedung wird in den Negerländern in großer Allgemein⸗ 

heit ausgeübt (f. oben p. 111). Ohne Zweifel hat fie in Africa [don 
vor der Einführung des Islaın in weiter Ausbreitung beftanden, da 

fie ſchon von den älteren Berichten in Congo, Loango und anderen 

Ländern erwähnt wird (Lopez 12), bis zu denen der Einfluß der 
Muhammedaner ſelbſt bie jegt noch nicht vorgedrungen ift; auch ift 
fe oft bei den Negern eine Ceremonie ohne religiöfe Bedeutung (Ifert 
180). Es giebt überdieß bei ihnen verfchiedene Weifen der Befchnei- 
dung: die Biffagos und Feluper von Fogni machen bloße Einfchnitte 
in die Borhaut, die Bagnuns, Papels und andere Völker folgen ganz 
der muhammedanifhen Eitte (Bartrand-Bocande im Bull. soc. 
geogr. 1849 II, 360). Dagegen fcheint es allerdings ein muhamnıes 
danifhes Zeichen hoher Gunſt zu fein daß der König von Afchonti 
Dupuy (178) in tie Hand fpudte; fällt nämlich der Speichel des Kö⸗ 
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nigs auf die Erde, jo wird er forgfältig aufgewifcht und in die Haut 
eingerieben, wie die Schüler Muhammeds mit defien Speichel gethan 
haben follen. Daher verlangten auch die Fulahs und Sonthays am 
Niger von Barth (V, 254) daß er ihnen zum Zwed des Segnens die 

Hand auflege oder einer Hand voll Sand durch feinen Speichel höhere 

Kräfte, befonders Heilkräfte, mittheile. An Bondu und Darriba wird 

der Speichel des Herrſchers fogleich mit Sand oder Erde zugedeckt (Raf- 

fenel 338, Clapperton 90), wahrfcheinlich um zu verhüten daß 

er nicht von Uebelmollenden zu Zaubereien verwendet werde. Auch 
bei den Muhammedanern am Senegal fpielt der Speichel .eine befon- 

dere Rolle: fie fpeien in die Hand und ftreden diefe dem neuen Monde 

zu defien feierlicher Begrüßung entgegen (Durand II, 238). 
Man begreift leicht daß der Muhammedanismus faft überall ohne 

Schwierigkeit Eingang findet. Araber und Berbern, Mandingos und 

Fulahs haben ihn zu verfchiedenen Zeiten mit dem Schwerte verbrei- 

tet, weit ficherer noch bricht er fi überall auf die vorhin bezeichnete 

friedliche Weife Bahn. Weberhaupt nicht feptifch, fondern überall zum 

Blauben geneigt erkennt der Reger den Koran, defien Sprüche zu 

Amuleten fi) fo brauchbar zeigen, bereitwillig ale göttlihee Buch an 

und feiert die muhammedantfhen Feſte unbedenflih mit. Die Mufel- 

männer die ihn in feiner Heimath auffuchen, fieht er im Beſitze über: 

legener Einfiht, nügliher Künfte und Kenntniffe, fie kommen als fried- 

liche Händler, breiten in der Stille ihren Einfluß aus und hüten fi 

wohl durch Schroffheit der Xehre und der Anforderungen an das Bolt 

Berdacht zu erwecken oder zum Widerftand zu reizen. Die Toleranz des 

Islam gegen Aberglauben aller Art und namentlich gegen die Biel: 

weiberei, die Zugeftändniffe Die er dem Sinnengenuß macht, fagen dem 

Neger vorzüglich zu, er fühlt in dieſem Glauben felbft, wie in den Men» 
chen die ihn bringen, eine ihm felbft mehr homogene, verwandte und 

verftändliche Natur durch, in demfelben Maaße in welchem er fih von 

den Chriften und dem Chriſtenthume urfprünglich abgeftoßen findet. 

Es läßt fi nur als vollftändige Berblendung bezeichnen, wenn 

Gray (855) behauptet daß der Jslam die Neger verfchlechtert Habe; 

vielmehr ift Cichthal (262 ff.) im Rechte mit der Behauptung daß 

alle Ausfihten auf fortfehreitende Civiliſation Africa’3 mit der Aus 

breitung und Reinerhaltung des muhammedanifhen Glaubens in 

innigfter Berbindung ſehen — nur die au große Allgemeinheit in wel⸗ 
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her er dieß ausfpricht, ift zu tadelm. Als weſentliche Fortſchritte welche 
dem Einflufle des Muhammedanismus zuzufchreiben find, iſt vor Allem 
die Abſchaffung der Menfhenopfer und die Beſchränkung oder gänz- 
lie Berbannung des Goͤtzendienſtes und gröbften Aberglaubens zu 
nennen; ferner die Beſchraͤnkung der Sklaverei, da Mufelmänner nicht 
u Sklaven gemacht werden dürfen — ein Gebot das freilich vielfach 
übertreten wird, 3.3. in Bornu (Richardson a. II, 223), obſchon 
niht unwahrſcheinlich ift daß diefe Seite des Muhammedanismus bei 
den Schußbedürftigen öfters dazu beigetragen hat ihm Eingang zu 
verſchaffen. Auch menfchlichere Strafen und beftimmtere Rechtöverhält- 

niffe überhaupt find ohne Zweifel mit dem Koran, der zugleich Reli- 

gions- und Geſetzbuch ift, bei den Regern vielfach eingeführt worden, 

und die milden Grundſätze die er insbefondere für die Behandlung der 

Sklaven aufftellt (Rüheres bei d’Escayrac 244f.u. Eichthal 278), 

tonnten nicht ohne gute Frucht bleiben. Die Einführung des Koran 

hat ferner bewirkt daß fich Interpreten des heiligen Buches, gefchidte 

Redner und Advokaten ausbildeten, daß die Lefe- und Schreibefunft 

fi) verbreitete, daß ein gewifler Kreis von Kenntniffen und Künften 

zu Achtung und Ehren fam. Es ift nicht nöthig fi für den Islam fo 

weit au begeiftern wie d’Escayrac (der indeflen p. 80 Beifpiele von 

Sanftmuth und Duldfantkeit Achter Mufelmänner in Africa erzählt 

welche erhebend genug find) um einzujehen daß er den Negern große 

Boblthaten gebracht hat. Selbft Gray (108,282) hat ſich genöthigt 

geſehen als einen ſolchen Fortfchritt die Abftellung des Fetifchtrinfens 

juzugeben und bemerkt daß die Mofchee in Dramanet (Galam) das 

beſte Bauwerk war, das er im Innern zu fehen befam. Auch die Woh⸗ 

nungen der muhammedanifirten Neger find oft geräumiger, geſchmack⸗ 

voller und dauerhafter als die der heidnifchen (Winterbottom 119); 

jene werden in Senegambien als minder raub⸗ und trunffüchtig, ihre 
Balabers ale anfländiger und feierlicher gefchildert (Mollien 61, 

Laing 35). In Afchanti fo eine hiftorifche Zeitrechnung erft feit 
dem Eindringen des Islam beſtehen. Wo fi die Bemohner von Dar⸗ 

für zugänglicher, freundlicher und gaftlicher zeigen, glaubt die Mo- 
hammed el T. (158) auf einen Einfluß der Araber zurüdführen zu 
dürfen, wogegen die Türken nad) dem einftimmigen Zeugniffe der Rei- 

ſenden (d’Escayraec, Berne, Ballme, Brehm) überall wohin 
fie tommen, nur phyflfches und moralifches Elend verbreiten. Led- 
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IV, 241). Benn in Darfur abyffinifche, nubifhe und Gallas⸗Skla⸗ 

vinnen, in Abpyffinien folche, die mehr den Europäerinnen gleichen, 

den eingeborenen Weibern vorgezogen werden, fo darf daraus noch 

nicht gefchlofien werden, wie dieß Combes (I, 250) thut, daß dem 

Reger der europäifche Typus urfprünglich für fchöner gelte ale der 

eigene, und es ift nicht minder zweifelhaft daß er von jeher die Ueber⸗ 

legenheit des Weißen ſelbſt einfehe und fih nur zum Dienfte desfelben 
geboren glaube. 

Man hat dieß allerdings oft verfichert, richtig jcheint indeflen nur 

jo viel zu fein, daB bei näherer Befanntfchaft für Neger kein Zweifel 

bleiben kann, daß er Dem Europäer ganz und gar nicht gewachſen ifl. 

Einer von ihnen der Gelegenheit gehabt hatte die Künfte, Kunſtpro⸗ 

dukte und ganze Lebenseinrichtung der Weißen näher kennen zu ler: 

nen, verſank in Träumerei und ſprach zu Park (II, 154): „Die ſchwar⸗ 

zen Menſchen find nichts.” Befonders mit Rüdficht auf die Feuerwaf⸗ 

fen fagten andere zu Mollien (55): „Wir find doch nur Thiere gegen 

euch Weiße.“ Diefe Ueberzeugung geht fo tief bei manchen, daß an 

der Soldfüfe das Wort „Neger“ fogar zu einem Schimpfworte der 

Eingeberenen untereinander geworden iſt (Baf. Miſſ.⸗Mag. 1854 I; 

28). Am unteren Riger wurden daher die Weißen häufig wie Halbs 
götter angefehen, freundlich empfangen und ehrfurchtsvoll behandelt. 

In Yauri rief ein Mann, der fih mit einem anderen zankte, dieſem 

zu: „Wie? du elender Sohn einer ſchwarzen Ameife! Will du dir 

herausnehmen zu jagen daß mein Bater ein Pferd war? Sieh einmal 

die Ehriften da an. Was fie find bin ich auch und meine Eltern 

waren foldye Leute. Sei fill, fage ich dir, denn ich bin cin weißer 

Mann!’ — er war in ter That ein kohlfchwarzer Neger (Lander 

II, 177,0, 278; eine andere Anekdote diefer Art von Kabinda bei 

Owen II, 296). Auch in Congo ift es ein Ehrentitel der Neger Weiße 

zu heißen und nah Douville J, 174) darf ihn jeder führen der mit 

Schuhen und Hofen befleidet it. Die MPongmwes erfennen zwar die 

Ueberlegenheit der Weißen an, fcheinen fich ſelbſt aber für ſchöner zu 

halten als diefe, wenigſtens iſt dies ihr Urtheil tiber die Frauen (Me- 

quetinN. Ann. des v. 1847 IV, 392), wie auch bei den ZulusKaffern 

„der Schwarze” (d.h. wohl der Furchtbare) ein königlicher Ehrentitel 

ift (Gardiner 91), obgleich jonft auch von den Kaffern die Ueber 

fegenheit der Europäer bereitwillig anertannt wird: „Laß fie hinein, 
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fie find Götter,“ fagte ein Weib, ald man Weiße von einer Eeremonie 
wegweifen wollte. 

Es ift zu viel, wenn man fagt daß der Europäer dem Neger ale 
eine Art von Teufel erfcheine, aber im Weſentlichen ift diefer Ausdrud 

doch nicht falſch: er ift ihm ein Üüberlegenes Wefen vor dem er urfprüng- 

li einen gewiflen Abſcheu empfindet. Das Gefühl feiner tiefen Ver⸗ 

fhiedenheit von ihm und die Erinnerung an die traurigen Erfahrun- 

gen die er an ihm gemacht hat, begründen beim Neger ein ſchwer zu 

überwindendes Mißtrauen, das ihn äußerſt unzugänglich für diefen 

und für alles Gute macht das er etwa bringt, wenn deſſen Ruben 

nicht unmittelbar in's Auge fällt. Heimlichkeit und Berftellung den 

Beißen gegenüber find daher ein Hauptzug des Negers. Schon jeder 

feine Junge antwortet auf alle Fragen: Ich weiß es nicht. Der Ges 

fragte verweift an Andere, befonders an die Priefter und diefe fagen 

wieder: Ich weiß es nicht oder fie lügen, oft ohne irgend einen Zweck 

(J. Smith 25). Die Bequemlichkeit mag an diefem Betragen aud) oft 

ihren Theil Haben. Auf die Frage an die Makuas ob die Weißen ohne 

Gefahr in ihrem Lande reifen könnten, erhielt Froberville einftim- 

mig zur Antwort: „Es ift ein gutes Land für die Schwarzen, ein 

[hlcchtes für die Weißen. Was follten fie hier mahen? Wenn fic zu 

einem Volke kommen, wird fi) niemand ihnen nähern ohne vorher 
das Drafel befragt zu haben, das ihnen fagen wird ob fie mit guten 

oder fhlimmen Abfihten fommen. Wenn Muluku ihnen günftig ift, 

wird man fie gut aufnehmen; wenn nicht, wird man fie fogleich töd- 

ten“ (Ball. soc. geogr. 1847 II, 321). ®ie Andersson (I, 110) 

von den Damaras erzählt daß fie den Glauben nicht überwinden kön⸗ 
nen, auch die Miffionäre füämen zu ihnen nur in eigennügigen und 

feindlichen Abſichten, fo verhält es fih überall in den Regerländern; 

und zu diefer erften Hauptſchwierigkeit einer wohlthätigen Einwir⸗ 

kung der Europäer auf die Eingeborenen gefellt ſich die zweite, daß 

diefe eine tiefe unüberfchreitbare Muft zwifchen jenen und fich ſelbſt 

erhliden die fie von ihnen ſcheidet. Wenn fie einen europäifchen Han⸗ 
delöpla an der. Küfte mit feinem Leben und Treiben fehen, erfcheint 

ihnen der Contraft zu ihrer eigenen Lebenseinrichtung fo groß, daß fie 
bei dem Unterfchiede beider einfach ftehen bleiben und fagen, das Eine 

fei eben die Stadt der Weißen, das Andere die der Schwarzen. Daher 
bemerkt Laing (368 f.) fehr richtig, daß das Beifpiel eines freien 

Vaig, Anthropologie 2 BP. 17 
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Regervolkes im Inneren, das arbeitfam würde wie die Weißen und 
fi in Religion und bürgerlicher Berfaffung diefe zum Mufter nähme, 
mehr zur Civilifation von Africa beitragen würde ale Alles was man 
bisher für fie gethan hat. Die Erzählung von der Vertheilung der 
Güter an die drei Hauptracen, die in America nebeneinander leben, 
kehrt in Africa ganz ähnlich wieder; fie jol nah Labat (Ag Hiſt. 
d. R. IV, 125) von muhammedanifchen Marabuts herrühren; der 
Schöpfer hat urfprünglich den Menfchen die Wahl gelaffen zwifchen 
Gold und einem Stüde Papier — Reichthum und Erkenntniß; der 
Neger hat jenes gewählt, der Weiße dieſes (Bosmanın II, 52, Bow- 
dich 356, Omboni). 

Wir brauchen kaum noch befonders hervorzuheben dag ſowohl 
durch feine äußere Erfcheinung und feine Lebensgewohnheiten ald auch 
durch die Bildungsflufe die er einnimmt, der Mufelmann aus Ara- 
bien und Nordafrica in keinem fo fcharfen Gegenſatz zum Neger Reht 
als der Europäer, daß er weit günftigere Bedingungen für eine ſegens⸗ 

reiche Wirkſamkeit auf ihn vorfindet als diefer. Am ſchwerſten aber 

fällt dabei in’d Gewicht, daß er Mufelmann ift, nicht Chriſt. Die mei- 

fien Regervölter glauben durchaus nicht daß ein Chrift fähig fei feine 

Thätigkeit nur dem Wohle feiner Mitmenfchen zu widmen. Die Chri⸗ 
ften, meinen fie, wollen das herrliche Negerland, das fchönfte der Welt, 

nur erobern und ausbeuten — haben fie darin fo ganz Unrecht? Es 

geht aus vielen Stellen bei Caillie (I, 343 f. u. fonft) hervor daß er 

als Weißer und namentlich ale Chriſt nie feine Reife hätte durchſetzen 

können. Bei den Mandingos in Cambaya, erzählt er (T, 318), von 

Gefunden und Kranken unaufhörlih um Medicin angegangen und 

endlich ganz erfhöpft, wurde er ungeduldig und zog ſich endlich zurüd 

um fih auszuruhen, nachdem er ſchon viel ausgetheilt hatte Ba 

fagten die Leute: „Er ift ein Chrift! Seht, was er’ uns für ein Ge- 
ficht macht, er Hat Heilmittel und will uns nicht helfen, ung die wir 

Mufelmänner find!” und Caillie s Führer wußte die aufgebradhte 
Menge nur. dadurch zu befchwichtigen, daß er ihr vorftellte, jener fei 

freilich unter Chriſten aufgewachſen und Habe daher noch einige Ge⸗ 
wohnheiten derfelben an fih. Die fonft fo äußerſt ungünftig geſchil⸗ 

derten Mandingos und Fulahs von Senegambien fand der als Ara« 

ber verkleidete Caillie höchſt gaftfreundlich, theilnehmend und billig 

dentend — gegen Muhammedaner; undwenn fih auch befondere die 
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jmigen unter ihnen welche mit fremden Reifenden viel verkehren, oft 

ſchlau und fehr intereffirt zeigten (gerade wie bei uns), fo ift doch fehr 

meifelbaft ob ein armer fehußlofer Fremder bei uns fo viele Gut⸗ 

müthigfeit im Volke antreffen würde als Caillie bei ihnen. 
Ro von den „Wohlthaten“ der Europäer gegen die Schwarzen die 

Rede ift, follte jene lehrreiche Gefchichte immer ald Einleitung verwen⸗ 

det werden. Rur von Seiten der Bambarras und auf dem Wege von 

Jenne nach Timbuftu erfuhr Caillie (I, 4, 37, 254) eine fchlechte 

Behandlung. Wie er felbft benuben auch die reifenden Mandingos oft 
die Achtung in welcher die Muhammedaner in jenen Ländern ftehen, 

für ihre Sicherheit und geben fi deshalb alle für Marabuts aus (De 
la Jaille II, 46). Schon gegen Vasco de Gama änderte ſich das 

jteundliche Betragen der Eingeborenen von Mozambik augenbliclich, 
ala fie erfuhren daß er und feine Leute nicht Mufelmänner, fondern 
Chriſten feien. 

Daß fih von den Fortſchritten des Chriftentbums unter den Ne 
gern nur wenig erwarten läßt, verfteht fich demnach von felbft.* Der 

Uebertritt zum Islam dugegen geichieht fo leicht, daB Burdhardt 

(448) verfichert keinen Fall erfahren zu haben, in welchem ein heidnis 

[her Negerknabe ald Sklave fich defien geweigert hätte. Wenn Katte 

(131) bemerkt, es fei ohne Beifpiel daß ein Sflave für feine Religion 

ein Märtyrer geworden wäre, fo verdient dieß wenig Zutrauen und 

berechtigt vor Allem nicht zu der Behauptung, daß fih die Schwarzen 
überhaupt fehr gleichgültig gegen die Religion erhielten und infofern 
aud leicht zu bekehren feien‘, wo der Islam nicht Wurzel gefaßt habe 

(d’Escayrac 229). Mag dieß von geiftesftumpfen Sklaven und von 
einer Belehrung gelten bei welcher e8 nur auf die äußeren Gebräuche 

abgejehen ift, fo lehren dagegen die Srfahrungen der Miffonäre daß 

bie Reger im Allgemeinen ebenfo ſchwer wie alle anderen Naturvölker 

bon Herzen dem Chriſtenthume zu gewinnen find, daß fie ſich aber nicht 

felten durch einen befonders zegen und warmen religiöfen Sinn aus: 
zeichnen, wenn es einmal gelungen iſt diefen wirklich zu erweden. 

Proteftantifche Miffionen giebt es in Weftafrica überhaupt erſt 

feit dem 3. 1736, die älteflen auf der Goldküſte; erſt feit 1804 und 
befonders feit 1815 hat man ihnen größere Kraft zugewendet, vor⸗ 

— ar iin oe 
17* 
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züglih denen von Sierra Leone; die meiften derjelben ftammen erft 

aus den legten 25— 30 Jahren. Auch aus diefem Grunde find Die 

bis jegt vorliegenden Leiftungen noch gering. Menſchen von ſo ſtar⸗ 

fer Sinnlichkeit wie die Neger find ohnehin dem fpiritualiftifchen Chri- 
ſtenthume ſchwer zu gewinnen. Der Niger glaubt wohl daß es etwas 

Höheres und Beſſeres giebt ale er felbft befigt, aber er betrachtet fei- 

nen Zuftand als das ihm beflimmte Loos: ihm, denkt er, fei der Fe⸗ 

tifeh, dem Weißen die Bibel gegeben. In diefem Glauben hält er fich 

felbft für „gut,“ fein innerer Zuftand erfcheint ihm als befriedigend, 

und daher ift von einem Verlangen nach dem Worte Gottes bei ihm 
meift nur in dem Sinne die Rede, daß er vom Aufenthalte der Miffio- 

näre in feinem Lande Bortheile erwartet (Baſ. Miff.-Mag. 1847 IV, 

142). „Wir müffen bei unferen alten Sitten bleiben,“ fagen fie nicht 

unklug, „ſonſt find wir kein Bolt mehr;“ zugleich drängt fih ihnen 
der utilitarifche Geſichtspunkt auch in religiöfen Dingen in den Bor- 

dergrund: „Ja es ift gut,“ jagte eine Frau, „Bott der über Alles ift 

zu dienen. Als mein Mann einft Gott diente“ (d.h. eben nach Reger⸗ 

begriffen), „fo trugen feine Pflanzungen fehr gut und er hatte viele 
Sklaven“ (ebend. 1849 III, 136, 125). 

Was die Erfolge der Miffion betrifft, fo hören wir daß die Neger 

von Sierra Keone* fehr durch fie gewonnen haben und die Zimmanig 

befonders im Trinken mäßiger geworden find. (Norton 105 u. fonft). 

Die Söhne mancher Timmani⸗- und Sufu-Häuptlinge haben die chriſt⸗ 

lichen Schulen in Sierra Leone beſucht (R. Clarke 35), und wie die 

Geſellſchaften der chriftlichen Neger auf Jamaica fich zu anfehnlichen 

Beiträgen entfchloffen haben um die africanifchen Miffionen zu unter: 
fügen, die eine zu £ 600, die andere zu £ 300, die dritte zu e 100, 

fo haben dieß auch die von Sierra Leone nach Badagıy zurüdgewans 

derten Akus gethan (Friend of Afr. 1841 p.79, 1842 p.69). Gur- 

ney (A Wiuter in the West Indies 1840) erwähnt einen Berein von 

Negern der in 3’ Jahren 4 2600, und einen einzelnen der jährlich 
£ 10 zu Miffionszweden beitrug. 300 Neger von Demerara (Suiana) 

gaben im 3. 1842 4 785 und die von Berbice brachten felbft noch 
größere Opfer (Missionary Guide-book 3897). Boilat (258 ff.) hat 

die eigene Reifebefehreibung dreier jungen Reger mitgetheilt die Rarf- 

* Bon den dortigen Freigelajjenen werden wir jpäter zu reden haben. 
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fenel in's Innere begleiteten. Sie waren Zöglinge der Miffion von 

St. Louis und man wird ihre Leiftungen nur als fehr befriedigend 

bezeichnen können. Die mariages a !a mode du pays, die Ehen auf 

Zeit, weldhe die Europäer einfach durch den Ankauf eines Mulatten- 

mädchen in St. Louis, Gorée und den benachbarten Plaͤtzen zu fchlie- 

sen pflegten, find wenigſtens an dem erfteren Orte faft ganz ver: 

ſſhwunden, hauptfächlich wohl in Folge der weiteren Ausbreitung des 

Chriſtenthums. Auf der Goldküfte fcheinen die Erfolge der Miffion 

bis in die neuefte Zeit unbedeutend geblieben zu fein. Erſt im 3.1816 

iR dort eine Schule errichtet worden , die aber bie 1830 jehr vernach⸗ 
läffigt blieb. Die durch die Schule Bebildeten hielten fi den Weißen 

gleih und zeichneten fih nur durch Hochmuth und Ränkeſucht aus; 

die Neger urtheilten daher, die Schulte tauge nur für die Weißen, nicht 

für die Schwarzen. Sie erwarteten weltliche Bortheile vom Ehriften- 

tbume und fielen darum meift ſchnell wieder von ihm ab. Aud die 

Strenge der Wesleyaner welche die dortigen Miffionen verfahen,, wirkte " 
dazu mit fie zurüdzufchreden (Cruickshank). Beit günftiger da- 

gegen hat fi) die Sache in Abbeokuta (Moruba) geftaltet. Europäifche 

Niffionäre, auf deren Ankunft die Eingeborenen durch 3000 von 

Sierra Leone in ihr Vaterland zurüdgelehrte Yoruba⸗Neger vorberei⸗ 

tet worden waren, haben fi) dort im I. 1846 niedergelaffen. Durch 

iene belehrt, Haben fich die Eingeborenen den Miffionären, unter denen 

fih auch der öfter erwähnte Neger S. Crowther befand, vertrauens- 

voll angefchloffen, die Belehrung zum Chriftentpum hat den beften 
Fortgang gefunden, Berfolgungen von Seiten der Heiden aber und 
namentlich ein gefährlicher Angriff von Seiten Dahomeys find ſteg⸗ 

reich abgefchlagen worden (Ausführl. Bericht bei Mrs. Tucker). 

Wird der Neger aufrihtig und von Herzen dem Ehriftenthume 
gewonnen, fo zeigen fi an ihm unverkennbar tiefe Wirkungen davon, 

welche fein Eindliches Gemüth deutlich hervortreten laſſen. Wie er häu⸗ 

fig ald Muhammedaner die Gebräuche mit fo ftrenger Gewiſſenhaftig⸗ 
keit beobachtet, daß er feine fröhlichen Tänze und Spiele abfchafft oder 

doch fehr beſchränkt (Mollien 53, Caillie I, 397), fo verläßt er, 

wahrhaft Ehrift geworden, nicht felten Bater und Mutter um ganz 

der Religion zu leben, ift nur noch mit diejer befchäftigt und führt 

ein fireng chriftliches Leben (Demanet II, 6, 18). Ale Gehülfen 
der Miffionäre arbeiten fie dann ‚öfters mit voller Anftrengung und 
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Aufopferung. (©. Armstead 316, 359, 438 und über ©. Balfa 

194 fj.). Um nur Eins anjuführen, fo enifchlog ſich ein chriftlicher 

Neger, der in die Armee Ludwigs XIV. eingetreten war, nur nad 

längeren inneren Kämpfen zu einem Duell de.n er fi nicht entziehen 

fonnte, da er beleidigt worden war; nad demſelben aber nahm er 

traurig und innerlich zerrifien feinen Abſchied und kehrte in feine Hei- 

math zurüd. | 

Bon der katholiſchen Miffton ift nur wenig Nühmliches zu fagen 

In den portugiefifchen Befigungen von Weitafrica find die Eingebo- 

renen im 17. Jahrhundert dem Namen nad Ehriften geworden (Des 

Marchais I, 55), aber wie diefe waren auch die füdlicheren Nieder: 

laffungen der Portugiefen lange Zeit hindurch Deportationsorte, in 

welche das Mutterland den Auswurf feiner Bevölkerung ergoß. Nach 

St. Thomas wurden im Jahre 1493 Juden und Verbrecher ald Kolo- 

niften geſendet, doch ift das weiße Blut dort aus Mangel an neuer 
Zufuhr jegt fallt ganz verfhwunden, was auf Annabon, wo nod 

ein mit Regeraberglauben ſtark gemifchtes Chriſtenthum fortzubeftehen 

ſcheint, ſchon feit lange gefchehen ift (Omboni 262, 277,294, 325. 

Allen and Th. I, 58). Congo, lange Zeit hindurch ebenfalls 

Verbrecherkolonie, hat fogleich nach feiner Entdetung (1485) fatho- 

liſche Miffion erhalten. Trotz bem Berfalle des Reiches, beſonders feit 
dem Ende des 17. Jahrh., blieben die Miffionäre dort noch mädıtig 

verichwanden jedoch noch vor dem Ende des 18., in defien zweiter 

Hälfte man vergebliche Verfuche machte das inzwifchen wiederherge- 

ſtellte Heidentbum zu befämpfen. Das ChriftenthHum in Loango zwar 

bereitwillig aufgenommen (Proyart), mußte von dort rafch wieder 

verſchwinden, da die Miffion fhon nach kurzer Zeit wieder zurüdge- 

zogen wurde und die Eingeborenen ganz ſich ſelbſt überlaffen blieben. 

In Congo, Angola und Benguela fehlte es zwar mehrere Jahrhun- 

derte hindurch nicht an Prieftern, diefe verftanden aber die Sprache 

des Landes nicht (dieß war auch im 18ten Jahrh. noch der Fall), felbft 

die Beichte ging durch Dolmetfcher und die lekteren übten die mans 

nigfaltigften Betrügereien aus (Cavazzi 463, Zucchelli 217 ff., 

831). Cavazzi erzählt in gutem Glauben mie viel die Priefter Dort 

gezaubert und Kranke geheilt, wie fie durd) ıhr Gebet haben Bäume 

verdorren laſſen, Regen gemadt haben u. dergl.: ihr Chriſtenthum 
war nur menig beffer ale der einheimifche Fetiſchismus. Ihre Ber 
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drüdungen waren es hauptfächlich welche Die Neger beim Heidenthume 

fethielten (Omboni 95): für men 3. B. die Begräbnißkoften nicht 

aufgebracht werden konnten, der wurde fo fehledht begraben daß er 

den Raubthieren zur Beute blieb. Wie in Weftafrica verkauften die 

habfüchtigen Priefter eine Menge Ehrijtus- und Heiligenbilder zur Bes 

nutzung als Zaubermittel (Hecquard 75): dieReger wurden Ehriften 

dem Namen nach, in der That blieben fie Heiden (Zucchelli 160 

u. fonft). Die dortigen Europäer, fhon zu Anfang des 18ten Jahrh. 

faft lauter deportirte Verbrecher (ebend. 440), thaten für die Verbeſſe⸗ 

tung der Bodencultur nichts, und die kleine Anzahl von Beamten 

und Sklavenhändlern die dort lebten, war wenig geeignet duch Er» 

siehung und Beifpiel die Eingeborenen zu heben (Tams 55); und 

es ift eben nicht unglaubbaft daß auch noch jeßt die befehrten Res 

ger von Angola und Benguela, die dem unmittelbaren Einfluffe der 

Weißen unterworfen find, in jeder Hinfiht tiefer flehen (sono piu 

abbrutiti) als die übrigen (Omboni 158). Ebenfo halten die katho⸗ 

lifhen Priefler in Sena, dem einzigen Territorium das die Portu- 
giefen in Oftafrica wirklich befigen, das Volt möglihft in Dumm- 

beit und preffen ihm fo viel Geld ab als fie können (Owen II, 

65, 82). 
Außer den Anfängen des Chriſtenthums welche die Europäer, 

freilich bis jetzt nur erfl in geringer Ausdehnung, den Negern gebracht 

haben, laffen fi) überhaupt, wie es feheint, unter ihren Gaben nur 

noch zwei nennen die Dant verdienen, die Bodenimpfung und die ge- 
förderte Entmwidelung des Handels. Nach dem freilih was Bruce 

IV, 484 in Bezug auf Sennaar erzählt, follte man glauben daß die 

erftere nicht überall von den Weißen herſtamme, fondern daß eine Art 

derfelben von den Negern felbft erfunden worden fei. Diefe Ber 

muthung gewinnt an Wahrjcheinlichkeit, da Abd Salam (54) die 

Baccination im 3. 1787 in Haufla fand und Andere fie in Afchanti, 

Bornu und felbft in Marghi erwähnen (Bowdich 520, Denham 

I, 280, Barth II, 483). Zu den Jolofs und nach Alta (Mollien 

41, Meredith 194) fann fie ſchon eher von Europa aus gelommen 

fein, wie nah Rufi, wo fie erſt neuerdings freudig aufgenommen 

worden ift (Allenand Th. II, 109). In Sierra Leone hat ein großer 

Theil der Neger volles Zutrauen zu ihr gewonnen und läßt fich be 

teitwillig impfen, obmohl mehrere wirklichen oder feheinbaren Fälle 
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von Blattern, die trob det Impfung porgefommen find, auf den Fort- 

fchritt derfelben gedrüdt haben (Holman I, 127). 

Die Wohlthaten endlich die der Handelsverfehr des Europäers 

dem Neger erwiefen hat, find zum Theil von fehr zweifelhafter Art. 

„Wer hat fagen können daß der Handel civilifire!“ ruft Raffenel 

(a. I, 154) aus, da er bemerkt da die Neger in unglaublichem Grade 

habſüchtig durch ihn geworden find. Daffelbe Haben Andere an den 

Bewohnern der Goldküſte wahrgenomnıen, wo gerade die Fantis, 

welche von den älteren Reifenden ale die am meiften verdorbenen in 

jeder Hinjicht bezeichnet werden, den lebhafteften Verkehr mit den Weißen 

unterhielten (Monrad 296, Dupuy LIX ff., Halleur im Mo- 

natsb: d.Geſ. f. Erde. N. Folge IV, 86). Um erkennen zu laffen von wel⸗ 

Her’ Art die Wirkungen des Handels hier geweien find — Cruick- 

shank 18 ff, 37 ff., 138 ff. hat fie mit fehr dunkeln, doch ſchwerlich 

zu [hwarzen Farben gefchildert — bedarf es faft nur der Erinnerung 

daran, daß die englifchen Niederlafjungen, wie dieß auch fonft gewöhn- 

lid war, lange Zeit hindurch (1750—1820) ganz in den Händen 

einer Brivatgejellfehaft, der African Committee, geweſen find, die dag 

Handeldmonopol befa und völlig rüdfichtelos allein das Intereffe 

verfolgte das Land möglichft auszubeuten, daß fie die Gouverneure 

ernannte und daß diefe felbft die vornehmften Handelsleute waren. 

Die niedrigfte Gewinnſucht herrfchte, Betrug und Beſtechung waren 

allgemein. Rur hierin wetteiferten, wie am Senegal (Beifpiel bei 

Durand II, 119), Fremde und Eingeborene miteinander. Die Weißen 
waren den eingeborenen NRegerfürften zinsflichtig und flanden unter 

deren Oberhoheit. Die errichteten Feſtungswerke dienten ntir dem 

Schutze des Eflavenhanteld. Die Gouverneure zeigten fich meiſt ener- 
gielos. Es war unmöglich daß die Neger unter folchen Verhältniffen 

Fortfchritte in der Eivilifation machten. Auf einem großen Theile der 

Weſtküſte von Africa ift der Handel fo unentwidelt geblieben, daß man 

die Neger noch nicht dahin gebracht hat vorauszuarbeiten um einem 

Schiffe die verfprochene Ladung zu verfchaffen; fie fangen erſt an da⸗ 

für zu arbeiten, wenn die Ladung bezahlt und die Frucht der zu leiften- 

den Arbeit ſchon genoffen und vergeudet ift (Bouet-Willaumez 79). 

In neuerer Zeit haben ſich indefjen hier und da nicht unerhebliche 
Bortfchritte gezeigt die der Handelöverfehr herbeigeführt hat. Bei den 

Rezern der Küfte von Senegambien tritt allmählich in Folge ihres 
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Zuſammenlebené mit Europäern ein größeres Streben nach bequeme: 
vem und behaglicherem Leben, nach höherer materieller Cultur über- 

haupt hervor, das für ihre Erziehung zur Arbeit wichtig zu werden 

verfprihr (daf. 6). Urtheilten Le Maire (124) und Saugnier 

(268) — jener im 9. 1682, dieler 1785 — höchſt ungünftig über 

die Moralıtät der Neger von St. Louis, jo hat fi Dagegen Durand 

U, 27 weit vortheilhafter über fie ansgefprochen, und Lindsay (59) 

verficherte fchon im 3. 1758 von den 300 freien Negern der Intel 

Goreée, daß fie in ihrem fehr regelmäßig angelegten Dorfe außerorbent- 
lih anftändig lebten, daß jie leicht zu gewinnen und fehr dienftfertig 

feien, daß ihr Benehmen durchaus der Behandlung entfpreche die fie 

erführen. Auch auf der Soldküfte haben ſich die Zuftände (wie [don 

erwähnt) weſentlich gebefjert feitdem England das Protectorat über die: 

felbe übernommen bat und befonders feit dem Gouverneur Maclean 

(1830): unparteiifche oberfte Juſtiz und Miffion wirken mit weiterer 

Ausbreitung des Handeld günflig zufammen. Die Fantis haben ſich 

bedeutend gehoben, wie dieß namentlich ein Bergleih derſelben mit 

den aus dem Innern fommenden Sklaven, den Donkos, lehrt, obgleich 

die leßteren, wenn jung eingebracht, fih oft nicht ſchwerfällig zeigen, 

fondern fchnell lernen und bisweilen zu bedeutendem Anfehn gelangen, 

nur find fie oft halsftarrig und verftodt (Cruickshank 161 ff, 

272). Einer der größten Erfolge und Fortfchricte ift neuerdings auf 

folgende Weife erreicht worden (daſ. 296 ff.). 

Die Feine Chriftenkolonie von Affafa gerieth in vielfachen ‚Streit 

mit den ummohnenden Heiden, deren Cultus die Chriften verhöhnten 
und beeinträchtigten,, felbft die Heiligthümer nicht ſchonend. Ihre er: 
bitterten Nachbarn verbündeten fi) gegen fie, fielen über fie ber, 
ihleppten fie fort und verbrannten ihre Häufer. Das englifche Sou- 
bernement, um Schuß angegangen, lud die Vebelthäter vor Gericht; 
fie ſtellten ſfich vertrauensvoll und unterwarfen fih, obwohl innerlich 
wideiftrebend, der Strafe, die fie in noch höherem Betrage zahlen 
follten als die Chriften, von denen fie gereizt und beleidigt worden 
Waren. Indeflen machten fie drohende Demonftrationen und fehienen 
ſchließlich doch ſich widerfegen zu wollen, bis endlich der Gouverneur 
unter ernfien:kriegerifchen Vorbereitungen die Rädelsführer vorlud, 

„die überzeugt von feiner Unparteilichkeit, ſich abermals flellten und 
unterwarfen. Recht und Billigkeit hatten in diefem Falle in dem Her- 
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zen der Eingeborenen über ihre Leidenfchaft und ſelbſt über ihr ver- 

letztes religiöſes Gefühl gefiegt, das fie zur Rache ftachelte, und es 
fnüpfte fi daran der noch wichtigere Umftand daß ihnen durch that- 

ſächliche Beweiſe die Betrügereien, (Siftmifchereien und Gaunereien 

aller Art dargelegt werden konnten, melche die Yetifchpriefter ihnen 

fpielten ; ihre ganze Lebensauffafiung wurde dadurch gründlich erſchüt⸗ 

tert und diefer Umfturz ihrer bisherigen Anfihten ging ohne Unord- 

nung und Blutvergießen vor fid). 

Seit einigen zwanzig Jahren hat hauptfüchlih der Handel mit 

Palmöl einen fehr bedeutenden Auffhwung genommen, an der Kör- 

nerfüfte und weiter nad) Often hin, wo jeßt befunders die Yorubas 

bedeutende Anftrengungen für ihn machen. Die weftafricanifhe Ein- 

fuhr nad) England hat feit 1850 von 600000 big zu 2000000 Pfd. 

jugenommen — nächſt dem Palmöl und Elfenbein ift die Baumwolle 
ein vorzüglich wichtiger Einfuhrartitel (vgl. Krapf im Ausland 1858. 

p. 425) —, und es fteht zu hoffen daß endiich auch von diefer Seite 

ber den Negervölkern ein, Heiner Erfaß geleiftet werde für die zahlloſen 

Uebel die der Berkehr mit Europa ihnen bisher gebracht hat. Den 

Handel mit Africa zu heben ift nur in demſelben Raaße 

möglich in welhem der Stlavenhandel unterdrüdt wird; 

vielleicht Hat dieſe Einficht in nicht unbedeutendem Grade dazu mit⸗ 

gewirkt englifhen Staatsmännern die Anftrengungen zu empfehlen 

die zur Unterdrüdung des feßteren „im Intereffe der Humanität” ger 

macht worden find. 

Der Sklavenhandel der Europäer hat nad) einer wahrſcheinlich 

hinter der Wahrheit zurüdbleibenden Schägung, Africa in früherer 

Zeit alljährlich 150000 Menfchen entzogen ‚* zu denen noch wenigftene 

weitere 50000 fummen die der muhammedanifhe Sklavenhandel zur 

See und zu Lande wegführt, die Rekrutirung der mittelafricanifchen 

Reiche mit Sklaven hauptfächlih von Süden ber ganz ungerehnet 

(Buxton). Bon 1807—1846 betrug die durchfchnittliche Sklaven⸗ 

ausfuhr noh 77000, Bouet-Willaumez (220) ſchätzt fie für die 

” Moreau de Jonnes p. 12 beredinet nach mäßigen Annahmen 
12 Millionen Neger die America während der legten 150 Jahre alein er⸗ 
bielt. Die oben angegebene Zahl von 150000 ift Das Refultat Buxton’s, bei 
deilen Berechnung viele Pläge wo Sklaven eingeführt wurden, nod gan 
unberädfihtigt geblieben find. Weber Zanzibar paffirten fonft allein Bl 
25000, Aber Quiloa 10 — 12000 SHaven (Krapf Reiſen 1, 198, TI, 186). 
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Zeit nad) der gefeglichen Aufhebung des Sklavenhandels nur auf un» 
geführt 60000. Seit 1843 haben auch die Vereinigten Staaten ein 

Geſchwader zur Unterdrüdung desfelben in Africa gehalten, doch ıfl 

deren Flagge in neuerer Zeit vielfach zum Schuße des Regerhandels 

mißbraucht worden. Die Zahl der eingeführten Schwarzen ift im 

3. 1849 auf 37000 gefunfen und feitdem foll der Stlavenhandel 

Brafiliend, des bedeutendften der Conſumenten, faft aufgehört haben; 

an den Nigermündungen ift er dur den Palmölhandel faft ganz 

berdrängt worden (Foote 216). Die hauptfählichften Stapelpläße 

desfelben an der Weſtküſte waren in neuerer Zeit noch die Biſſagos⸗ 

Infeln mit dem Rio PBongo, der Schebar- Pluß und der Ballinas, 

Rew-Seftre an der Körnerküfte, Amey, Widah und Lagos mit der 

ganzen Sklavenküſte, der Golf von Biafra und die Mündung des 

Gabun, Loango und Kongo, endlich einige Plähe in Angola und 

Benguela (Bouet-W.198 ff, Forbes 75, Baftian 262). Am 

Gambia in der Nähe der europäifchen Riederlaffungen und in Sierra 

Leone bat er faft ganz aufgehört, an der Goldküſte ift er feit 1830 

völlig zu Ende. Rad) den Ermittelungen der Gommittee des englifchen 

Unterhaufes vom I. 1842 gäbe es in Africa nördlich vom Aequator 

außer an einigen Punkten in der Gegend von Sierra Leone faft feinen 

Sklavenhandel mehr. Nur an der Sflavenküfte finden fi etwa noch 

drei und in Congo noch acht bie zehn Plätze wo Sklavenhandel ge- 

trieben wird (Wilson 438). 

Mag die Blofade der africanifchen Küfte zur Erreihung dieſes 

Refultates allerdings wefentlich beigetragen haben, fo bleiben doch die 

Aushreitung des Waarenhandels, des Aderbaues und des Unterrichtes 

jedenfall die einzigen genügenden Mittel zur Befeitigung desfelben 

(Buxton). Alle anderen Maßregeln die man gegen ihn ergriffen hat 

und die man ergreifen kann, find nicht von durchſchlagender Wirkfam- 

keit, weil er zu gewinnreich ift: die Blokade der africanifchen Häfen hat 

nicht hindern können daß ſich die Sklavenausfuhr zeitweife um die 

Hälfte vergrößerte, und die vermehrte Gefahr des Sklavenhandels hat 
dazu beigetragen (vgl. Hill, Fifty days on board a Slave vessel) 

die Leiden des Transportes für die Sklaven bismeilen noch zu er- 

höhen, was mit Unrecht ganz in Abrede geftellt worden ift (in Colo- 

nial Magazine XXI, 28). Daß fie indefien fehr Bedeutendes geleiftet 

hat, zeigt das eben Angeführte, und viele locale Erfahrungen beftäti« 
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gen ee. So fagt 5. B. Livingstone (bei Pelermann 1857 

p. 104): „Ich habe in Angola gefehen daß, Dank der Anweſenheit der 

Kreuzer, der Sklavenhandel wirkfam unterdrückt ift, indem die Aus« 

fuhr von Sklaven für die Kapitaliften weit gefährlicher gemacht ift als 
das Spielen um Gold.“ Berträge mit Negerkönigen über Abfhaffung 
des Sklavenhandes mögen nicht ganz unnüß fein, doch helfen fie meift 

nur wenig; denn der Europäer, noch vor Kurzem und zum Theil noch 
jetzt auf Sklaven fo begierig , erfcheint Dabei dem Neger Tächerlich incon- 
fequent; diefer fieht das Unrecht eines foiches Handels meift fo wenig 

ein als dieß in Europa vor einigen Jahrhunderten der Fall war, den 

Häuptlingen ift er die Hauptquelle ihres Reichthums und die Handels⸗ 

fhiffe der Europäer fommen zu unregelmäßig und zu fparfam um die 

Thätigkeit der Eingeborenen in andere Bahnen zu lenken. Indeſſen 

find in diefer Richtung neuerdings anertennenswerthe Fortſchritte ges 
ſchehen. 

Buxton (222) erzählt aus officieller Duelle daß der Almami von 

Futadiallon verſicherthat, er ſei ſchon lange Willens geweſen den 

Sklavenhandel aufzuheben und wiſſe wohl daß Gott ihn einſt deshalb 

zur Rechenſchaft ziehen werde, indeſſen diene ihm zur Entſchuldigung 

daß die Weißen welche kämen um Sklaven zu kaufen, die wichtigſten 

Lebensbedürfniſſe anböten und die größten Lockungen bereit hielten. 

Trotz der ungeheuern Schwierigkeiten welche die Abſtellung des Skla⸗ 

venhandels für ihn haben muß, bat ſich König Ghezo von Dahomey 

1852 für eine jährli von England an ihn zu zahlende Rente zu der⸗ 

felben verpflichtet (Foote 84). Auch der Bei von Tunis hat den 

Sklavenhandel in Folge eines ſolchen Bertrages in feinen Staaten 

aufgehoben, feit 1846 fogar die Sklaverei felbft abgefchafft und, wie 

es fcheint, vorerft wenigftens diefe Maßregel ehrlich feitgehalten, was 

vom Imam von Muskat, der ſich ebenfalls zur Einftellung des erfteren 

verbindlich gemacht haben fol, ſchwerlich zu erwarten ift (Friend of 

Afr. 1842 p. 14, 89, Davis I, 221, 226). In Folge hiervon bat 

der Sklavenhandel der Kaufleute von Ghadames durd die Sahara 

bedeutend abgenommen (Richardson a. I, 10). In Abyffinien ift 

neuerdings durch Kaifer Theodorus die Sklaverei und der Sklavenhan⸗ 

del ganz aufgehoben worden (Ztfch. f. Allg. Erdk. VI, 858 nah Krapf). 

Die ägpptifche Regierung hat noch im 3. 1851 eine Stlavenjagd hal⸗ 

ien laſſen (Brehm 1, 197), doch hat der jeige Vicelönig Said-Ba- 
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[da die Einführung neuer Sklaven verboten und wird die Sklaverei 

allmählich ganz aufheben (Brun-Rollet und Hanfal),. nachdem 
ihon vorher die Sklavenjagden eingeftellt und der Zoll auf Sklaven 
von 30 und 50 Piaſter (lebtere Summe für einen Abyffinier) auf 
dad Zehnfache erhöht worten war (Taylor 351). Sogar Ebinefen 

follen neuerdings in Batavia bei Berfleigerungen nicht auf Sflaven 

geboten haben die fi frei zu kaufen beabfichtigten.. In Ehartum 

aber ind ed Europäer die den Sklavenhandel forttreiben, während 
er für die Eingeborenen verboten iſt (Hanfal 1fte Fortf. 20), und 

Americaner, zwar nicht vom Gefepe, aber von deflen fchlaffer Hand: 

habung begünftigt, unterhalten ihn noch in nicht geringem Umfange. 

Der bloße Verluſt den Africa duch den Sklapenhandel an Men: 

ſchenleben erlitten hat, kann indeflen der großen Summe von Elend 

gegenüber das er über Die Neger gebracht hat, nicht einmal fehr hoch 

angefehlagen werden. Dan hat gefagt daß Menfchenopfer und Gans 

nibalismus wahrfheinlich in Folge Ddesfelben abgenommen hätten 

(Bruce I, 439), doc) ift ſelbſt dieß eine unverbürgte Bermuthung. 

Die allgemeine und nollftändige Unſicherheit der Berfon und des Eigen- 

thums die er mit fich bringt, macht Aderbau und Handel und eine fried- 

lihe Eriftenz überhaupt unmöglich, löſt die Bande der Familie und 

des Staates und zerftört jeden Anſatz zur Civilifation: die Mächtigen 

verfaufen ihre Weiber und Sklaven, wie Des Marchais (II, 82, 

186) von Widah erzählt, die Herrfcher fallen über ihre eigenen Unter: 

thbanen her um fie auf den Markt zu bringen, mie dieß jelbft noch 

neuerdings in Bornu vorgekommen ift (Richardson a. II, 228 ff.). 

Kur wo diefes Letztere flattfindet (bemerkt Des Marchais I, 65, 

102) geht der Sflavenhandel gut, fchledht dagegen wo nur Kriegsge⸗ 
fangene und Verbrecher verkauft werden. In Dahomey hat der Herr- 

fher, da es ihm an Geld fehlte, feine Unterthanen maflenweife ver» 

handelt (Labarthe 83); er war hier fogar der erfte und haupf- 

ſächlichſte Sflavenhändler, da jeder Soldat jeine Gefangenen für einen 
feitgefeßten Preis an feinen Herren zu verlaufen verbunden ift (For- 

bes a.). Der Sultan von Darfur ertheilt alliährlih 60—70 Er⸗ 

laubnißſcheine zu Sklavenjagden nach Fertyt, und ed ziehen zu dieſem 

Zwede große Karavanen von mehreren Taujenden aus, deren jeder 
eine beflimmte Route vorgezeichnet ift. Der Anführer einer folhen Ers 

pedition, der den Titel „Sultan“ führt, befigt während derſelben ab- 

— — — — — 
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folute Naht. Stirbt er unterwegs, fo fällt die gefammte Beute dem 

Herrfher zu. Der Sultan von Wadai läßt dagegen Sklavenjagden 
nur in feinem eigenen Ramen und auf eigene Rechnung halten (Mo- 

hbammed el T. a. 480, 488). Ueber die Sktlavenjagden Mehemed 

As f. d’Escayrac 235, Ballme, Brehm, Buxton 66 ff. 

Allerdings war es nicht der Sklavenhandel der Europäer der allı 

diefe Greuel erft gefhaffen bat, er hat ihnen aber eine ungeheuere 

Ausdehnung gegeben. Bon der Küfte bis tief in's Innere find Men- 
ſchen gefangen worden hauptſächlich um die überfeeifchen Kolonieen 

zu verforgen. Für Congo bezeugen dieß Tuckey (187) und De- 

erandpre& (25) ausdrüdlich: die Portugiefen haben fih dort in frü- 

berer Zeit vorzüglich dadurch verhaßt gemacht, daß fie den Menfchen- 

handel oder vielmehr Menfchenraub in fehr großem Umfange trieben, 

freie Neger durch, Verrätherei ala Sklaven verkauften und das Land 

dadurch entvölkerten. Nach Leo Africanus waren Kriege in den 

Ländern zwifchen Senegal und Sambia im 16ten Jahrh. felten und 

der Landbau war in guten Zuftande. Im Lande der Sufus hat vor 

der Einführung des Sklavenhandels Sicherheit des Eigentbums und 

allgemeine Ehrlichkeit geherrſcht, feitdem ift dieß anders gemorden 
(Baf. Miff. Mag. 1851 III, 51). Die Begierde nah europäifchen 
Waaren fcheint meiftend das Hauptmotiv zum Sklavenfang zu fein. 

Buxton (169) hat bereits nachgewieſen daß mehrere Regerländer auf 

diefe Weife in Berwilderung geflürzt worden find; und wie der Sfla- 

venhandel insbefondere zur Demoralifirung der Mandingos beige» 

tragen hat (Laing 102), fo ſcheint man die Mehrzahl der Kriege 
unter den Negervölkern und die gänzliche Unmöglichkeit höherer Cultur 

bauptfächli aus diefer Quelle ableiten zu müffen. Wohin der Skla⸗ 

venhandel nicht reichte der wo es gelang ihn vollftändig auszurokten, 
da hat fi) fowohl die Lage ald auch der Charakter der Eingeborenen 

wefentlich gebeflert: ſelbſt die Kriegerfafte der Trarfas- Mauren am 

Senegal, die früher nur von PBlünderung und Menſchenraub lebte 

bat fih dadurch genöthigt gefehen fich friedlichere Sitten anzueignen 

und nährt ſich jeßt vom Gummihandel (Bouet-W. 38); und währen) 

noch Römer voll ift von den Greueln des Sklavenhandels auf der 

Goldfüfte, deren ſich Neger und Weiße fhuldig machten, find dort jept 
geordnetere Zuftände und erhebliche Fortſchritte zum Beflern eingetreten. 

Auch Lie Muhammedaner, nicht die Europäer allein, haben durch den 
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Betrieb dieſes fhändlichen Gewerbes Elend über die Negerbölter ges 

bracht: viele Völker von Südafrica Haben erft durch fie den Sklaven⸗ 

handel kennen gelernt; die Bornuefen welche ihm früher abgeneigt 

waren, find erft durch maurifche Kaufleute Die nur in Sklaven bezahlt 

fein wollten, zur Rachgiebigkeit vermodht worden (Denham II, 175). 

Barth, der eine Sklavenjagd in Bornu felbft mitgemacht hat, erzählt 

wie man die fampffähigen Männer alle abfchlachtete und verdluten 

fieß un die Weiher und Kinder fortzutreiben. 

Haben die Neger zwar von jeher Sklaven gehabt, fo iſt ed doch 

allein eine Folge ihres Verkehres mit Chriften und Muhammedanern 

geweſen, daß fie auf Sflavenjagden in großem Maapftabe und auf 

Menfchenräuberei zum Zwecke des Berkaufes ſich eingelaffen haben; 

nur die Sklaverei, nicht der Sflavenhandel ift in den Negerländern 

urfprüngfich einheimifch geweſen. 

8. Unferer eufturhiftorifchen Schilderung der Neger würde ein 
weſentlicher Zug fehlen, wenn fie das Leben und die Zuflände der 

Sklaven und Freigelaffenen in den Kolonien außer Acht ließe. 

Faffen wir alfo diefe zum Schluß noch in's Auge. 
Die Sklaverei liefert eined der merkwürdigſten Beifpiele von der 

Umbildung der moralifchen Begriffe. Während fie in legter Zeit mehr 
und mehr ein Gegenftand des Abfcheues der ganzen gebildeten Welt 

gemorden ift, hat fie in früherer Zeit jo wenig Anfloß erregt, daß es 

während des Mittelalters in Frankreich, Italien und England öffent: . 

liche Stiavenmärkte gab, mo fremde Kaufleute anderwärts geraubte 

oder gekaufte Menfchen feil hielten. Engländer find noch im 12. Jahrh. 

vielfach nach Irland verfauft worden (Stephen I, 5 not.); in den 

Kohlengruben von Schottland arbeiteten Leute, angeblich von Räu- 

bern ftammend, welche mit ihren Nachkommen für immer dazu ver 

urtheilt waren an die Scholle gebunden und ihren Herren ganz unters 

worfen zu fein: erft im 3. 1786 find fie durch eine Barlamentsacte 

frei geworden (Hollingsworth 34); das 2008 der Scallags (Leib⸗ 

eigenen) auf den weftlichen Hebriden war noch zu Ende des 18. Jahr*. 

härter oder ebenfo Hart ald das der Neger in Weftindien (Bucha- 
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nan, R. d. d. weftl. Hebriden 2. Aufl. 1812). Dahin gehört auch dag 

die Miiglieder der Society for propagating Christianity, zum Theil 

der höchſten Geiftlichkeit angehörig, im 18. Jahrh. Sflavenbefiger in 

Meftindien waren und einen großen Theil ihres Einfommens von 

dort auf die Ausbreitung des Chriſtenthums verwendeten (Norris 

a. 165). 

Araber und Mauren hatien den Negerhandel fhon Jahrhunderte 

lang betrieben, als ſich Europäer an demjelben betheiligten. Die 

erften wirklichen Neger baben die Bortugiefen unter Gonzales im 

3.1442 von Weſtafrica nad Botugal gebracht,* und zu Anfange des 

16. 3ahrh. (1502/6), ehe Lad Caſas feinen Vorſchlag machte (1517) 

Neger in America zu verwenden, find folche durch Spanier nad) Weft- 

indien gefommen, befonders nach Haiti, und fpäter durch Portugiefen 

nach Brafilien (Sprengel 14 ff., 34, und nad) ibm Humboldt, 

Hist. crit. de la geogr. du n. c. III, 3056 und Moreau de Jonnes 

5 f.). Bon Anfang an und während der Dauer des 16. und 17. Jahr. 

war der Sklavenhandel ein königliches Privileg, das an Private ges 
geben und fpäter ald Monopol verpachtet wurde mit der Verbindlichs 

keit den Kolonieen eine beftimmte Anzahl von Sklaven in einer gege: 

benen Zeit zu liefern. Die eigentliche Blüthe des Negerhandels fällt 

in die Zeit nach der Gründung der großen Handeldcompagnieen in 

Holland (1621), Frantreih (1626) und England (1631), welde pri» 

vilegirt waren Africa vom Wendefreife des Krebfes an bie zum Cap 

d. g. H. zu erobern. Außer Negern find im 16. Jahrh. von Portugal 

und Spanien aus auch ganze Schiffsladungen von Sarazenen nad) 

America zur Minenarbeit ausgeführt worden, wie umgelehrt die 

. Ehriften von den letzteren zu Sklaven gemacht wurden (Sprengel 

8, 40 f.). In den nordamericanifchen Kolonieen der Engländer, be 

fonders in Pirginien, verwendete man als Arbeiter in der zweiten 

Hälfte des 17. Jahrh. vorzüglich fchottifche und irifche Kriegsgefangene 

die (dis an 1500 alljährlih) als dienftpflichtig auf eine Reihe von 

Jahren dahin verkauft wurden, in Neu-England gab es fogar eine 

bedingte gefegliche Sklaverei der Weißen (Abelen 31 f., Zalpj, 

Geſch. der Eolonif. v. N⸗England 1847, 329 ff. 542). Neger find 
— — — — 

* Helps (The Spanish conquest of Am.) giebt an daß ed ſchon im 
J. 1390 eine große Menge freier Schwarzen und Sklaven (ob wirkliche Nes 
ger?) in Portugal und namentlich auch in Sevilla gegeben babe. 
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nad Birginien erſt 1620, nach Reu- England erft 1639 gefommen, 

und zwar bat England den Vereinigten Staaten die Regerffläverei 

aufgezwungen: ed hat den Regerhandel.nadh feinen Kolonieen mono- 

polifirt, da er ein Mittel war diefe in Abhängigkeit zu erhalten, und 

ihn troß vieler Remonftrationen derfelben bis in das legte Viertel des 

vorigen Jahrhunderts eifrig fortgefeht. In den Bereinigten Staa- 
ten if er ſchon 1788 — in dem Jahre der Gründung der African 
Association, der erften Anti» Sflaverei- Gefellfchaft in England — 

abrogirt und für die Zeit vom Jahre 1805 an für Piraterie erklärt 

worden. | 

Um fih von dem was Regerfklanen in den Kolonieen fein und 

leiten werden feine falfhen Erwartungen zu machen, und um das 

was fie find richtig zu würdigen, mug man fi ihrer vorausgeganges 

nen Schiefale erinnern. Die auf den Sklavenjagden eingefaängenen 

Menihen werden nach der Küfte gebracht. Diefer Transport geſchieht 

in Kordofan wie in Senzyambien am gewöhnlichften in einer großen 

bölgernen Gabel die von hinten her um den Hals gelegt wird. Die 

Gefangenen leiden auf der Landreiſe oft an dem Rothmendigiten 

Mangel. An der Küfte angefommen, werden fie in die Barracoons 
geſteckt, die mehr Ställen als menfhlihen Rohnungen ähnlich, ihr 

Aufenthalt bleiben bis zum Verkauf au die überfeeifchen Händler und 

bie zur Cinſchiffung. Hunger, Krankheit, Elend aller Urt hat fie be- 

deutend geſchwächt che es noch zu diefer leßteren endlich kommt (vgl. 

Forbes 82, Combes II, 58, 183, Richardson Il, 22), und die 

große Sterblichkeit auf der Meberfuhrt iſt oft weſentlich mitbedingt 

durch die noraudgegangenen Leiden (Tams 57). Keinen geringen 

Theil an diefen hat die bei den Sklaven feftftehende Ueberzeugung daß 

ihr Loos kein anderes ift ald von den Weißen gefreſſen oder von ihnen 

an Cannibalen verkauft zu werden. Diefe quälende Borftellung, wohl 

fhwerlih, wie Labat (II, 47) angiebt, die Erfindung eines Sklaven⸗ 

dändiere der feinen Eoncurrenten den Markt verderben wollte, hegt 

der Neger feit alter Zeit: ſchon Cada Mosto fand fie in Weftafrica 

(1455, Allg. Hiſt. d. R. 11, 94); Andere find diefem Glauben der 

Reger fpäter in Senegambien und auf der Guineaküſte, in Ahir, in 

Darfur, bei den Gallas im äußerſten Often, in Angola und felbft 

auf Madagascar begegnet (Moore 147, Park II, 92, Bosmann 

Il, 114, Richardson a. I, 833, Mohammed el T. a. 484, 

Waiß, Anthropologie. 2 BD. 18 
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Burdhardt 457, Combes et T.1, 341, Douville U, 280, 

Leguevel Il. 245 nut.), | 

Nach Buxton 39 wäre der burchfchnittliche Sintaufepreie eines 

Sklaven in Africa 24, nad Anderen 5—15 Dollars. Der Preis 
wechſelt natürlich ſehr nach Zeit, Drt und Bedürfniß. Noch gegen 

das Ende des 17. Jahrhunderts gaben die Reger einen ausgewachſe⸗ 

nen Mann für 2—3 Kannen Branntiwein oder ein paar Ellen Tuch 
hin’ (die ſpäteren Preife ſ. bei Sprengel 68 f.). "Owen giebt den 
‚gewöhnlichen Preis auf: der Mozambikküfte zu 1 Dollar .an, nad 
Forbes (77) beträgt er in Guinea etwa 10 Schillinge oder eins alte 

Muskete. Don den Mantätis in der Gegend des Ngami⸗See's, mo 

der Sklavenhandel erfi 1850 durch Reute vom Stamme der Mambari 

begonnen bat, welche europäiiche Waaren mitbrachten, follen 30 Kriegs e 

gefangene für drei alte faft unbrauchbare Flinten gegeben worden 

fein (Bull. soc. geogr. 1862 II, 298 nah) Livingstone). In Enas 

tea wird ein Knabe von 10—12 Jahren für ein Stüd Baummollen- 

zeug verlauft das in Aegypten etwa einen Schilling koftet (Beke). 
Bei ſolchen Preifen fann von Schonung der Waare natürlich nicht 

groß die Rede fein, wenn auch die in den Kolonieen durch das Verbot 

der Sklaveneinfuhr herbeigeführte Preiserhöhung der Neger dazu bei= 

getragen haben mag daß man fie menfchlicher behandelt. 

Auf den Schiffen leiden die Neger vorzüglich durch das enge Zu⸗ 

fammenpaden, den Mangel an frifcher Luft und Bewegung, oft audı 
an frifhen Wafler. Das fpanifche Geſetz erlaubte 10 Menfchen auf 4, 

das englifche 9 auf 6 Tonnen, es wird aber z. B. von einem Sklaven⸗ 

fchiffe erzählt das 34 Tonnen hielt und 252 Sklaven führte (Friend 

of Afr.1841 p. 107). Foote (228) erwähnt ein ſolches, auf welchem 

jeder männliche Sklave 23, jeder weibliche 13 Quadratzoll Kaum 

hatte; je zwei waren an den Füffen zuſammengefeſſelt, oft lebende mit 
todten. Man begreift daß der Transport für fehr glüclich gilt, wenn 
nur % der Sklaven unterwegs ftirbt, gewöhnlich ftirbt wenigſtens 

derſelben. Unverkaufbare Sflaven die an der Hüfte zurückbleiben. 
werden bisweilen umgebracht nur um fich ihrer zu entledigen; verfolgt 

ein Kreuzer das Schiff, jo wird die Ladung über Bord geworfen um 

jenem zu entfliehen (Leonard 147, 234); auch kommt «3 vor daß 

die Hälfte der Sklaven eines genommenen Schiffes zu Grunde gebt 

bevor das Prifengericht feine Entfcheidung "giebt, und es darf hier⸗ 
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nad) wohl behauptet werben baß Africa mindeftens einen doppelt fo 

großen Berluft an Menfchenteben erleidet als Die Menge der brauch⸗ 

baren Arbeiter beträgt weidre die Kolanieen von dort erhalten. 

Das hier und im vorhergehenden Abfchnitte Geſagte wird hinrei⸗ 

Ken um zu zeigen Daß es fich in Rüdficht der Rechtmäßigkeit des Skla⸗ 

venhandels nicht, wie man oft unfhuldig verfihert hat, allein.darum 

handele ob die Negerſtlaven außerhalb Africa's nicht vielleicht glüd- 

licher feien ala in ihrer Heimath, und ab eine ſelbſt gezwungene Ber- 

iegung von Arbeitern aus einem Sande in das andere, wenn fie für 

die Kultur des leßteren unentbehrlidy fei, einen berben Tadel oder ein 

befchränttes Rop verdiene. Es handelt fi) um Anderes also um die 

Ausfuhr oder: „Ueberfiedelung” von Arbeitern, um Anderes als felbft 

eine ungeheuere Summe materiellen Elendes: wie ſchon Burdhardt 

442 ff. trefilich geſchildert hat, ift die vollſtändige moraliſche Depra- 
dation des Stlaven und des Händlers die nothwendige Folge des 

Sklayenhandels und dieſe erſtreckt ſich ebenſo nothwendig auch auf den 

Herren der jenen anfauft und auf deſſen Familie. Der, Sklave iſt durch 
ſeine Stellung auf Lügen und Stehlen angewieſen, er iſt und bleibt 

oer natürliche Feind feines Herren, der ſeinerſeits darauf ausgehen 

muß ihn über feine eigenen Intereffen mäglichſt zu täuſchen, ihn zu 

berdummen oder doc) feine Verſtandesbildung über einen gewiſſen 

niederen Grad fih nicht erheben zudafien, weil fonft fein gauzes Ver⸗ 

hältniß zu ihm auf die Dauer unhaltbar wird. Für die Bildung der 

Sklaven forgen heißt unter allen Umftänden die Freilafſung noth- 
wendig machen. Abgeſehen von allem. Mißbrauche der Macht aber, 

der überall dem Menſchen fo nahe liegt wo diefe völlig unbeſchränkt 
ift, abgefehen auch von der Verhärtung ded Herzens die da einfreten 

muß, wo die Sflaverei „mit dem, Anblide des Schmerzes vertraut 
mat und den Initinft des Mitgefühles erſtickt,“ bringt fie einen 

Schimpf über die Arbeit, dev dem. Herren wie dem Sflaven gleich ver- 
derblih wird. Wo Faulheit das Zeichen der Freiheit und des Adels 
ift, da müſſen alle. Kafter herrſchen und alle moralifchen Begriffe fich 
verkehren; und wenn wir unter ſolchen Derhältnifien dennoch bei Sta; 
ven bisweilen Beiſpiele vun braver und edler Gefinnung finden oder 
von Verſtand und einiger intellectuellen Bildung, to werden diefe für 

unfere Beurtheilung der Reger fehr viel ſchwerer wiegen müſſen als 
ähnliche Leiftungen die von weißen und freien Menfchen gemacht werden 

18° 
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Burdhardt 457, Combes et T. 1. 341, Douville I, 280, 
Leguevel Il. 245 nut.), 

Nach Buxton 39 wäre der durchſchnittliche Sintaufepreie eines 

Skladen in Africa 2A, nach Undern 6— 18 Dollars. Der Preis 

wechſelt natürlich ſehr nach Zeit, Drt und Bedürfniß. Noch gegen 

das Ende des 17. Jahrhunderts gaben die Reger einen ausgewachſe⸗ 

nen Mann für 2—3 Kannen Branıtwein oder ein paar Ellen Tuch 

bin’(die fpäteren Preife |. bei Sprengel 68 ff.). "Owen giebt den 
‚gewöhnlichen Preis auf- der Mozambikküſte zu 1 Dollar.an, nad 
Forbes (77) beträgt er in Guinea etwa 10 Schillinge oder eine alte 

Mustete. Bon den Mantätis in der Gegend des Ngami⸗See's, wo 
der Sklavenhandel erfi 1850 durch Reute vom Stamme der Mambari 
begonnen bat, welche europäifche Waaren mitbrachten, follen 30 Kriegs⸗ 

gefangene für drei alte faft unbrauchbare Flinten gegeben worden 
fein (Bull. soc. geogr. 1862 II, 298 nah Livingstone). Sn Ena- 

rea wird ein Knabe von 10—12 Jahren für ein Stüd Baummollen- 

zeug verlauft das in Aeghpten etwa einen Schilling koftet (Beke). 

Bei ſolchen Preifen Tann von Schonung der Waare natürlich nicht 

groß die Rede fein, wenn auch die in den Kolonieen durch das Verbot 

der Sflaveneinfuhr herbeigeführte Preiserhöhung der Neger dazu bei- 

getragen haben mag daß man fie menfchlicher behandelt. 

Auf den Schiffen leiden die Neger vorzüglich Durch das enge Zus 

fammenpaden, den Mangel an frifcher Luft und Bewegung, oft auch 

an frifhem Wafler. Das fpanifche Gefeß erlaubte 10 Menfchen auf 4, 

das englifche 9 auf 6 Tonnen, ed wird aber 3. B. von einem Sklaven⸗ 

Schiffe erzählt das 34 Tonnen bielt und 252 Sklaven führte (Friend 

of Afr. 1841 p. 107). Foote (228) erwähnt ein ſolches, auf welchem 

jeder männliche Sklave 23, jeder weiblihe 13 Quadratzolli Raum 

hatte; je zwei waren an den Füſſen zufammengefeflelt, oft lebende mit 
todten. Man begreift daß der Transport für fehr glüclich gilt, wenn 

nur % der Sklaben unterwegs flirbt, gewöhnlich ſtirbt wenigſtens 

4, derfelben. Unverfaufbare Sflaven die an der Hüfte zurüdbleiben, 
werden bisweilen umgebracht nur um fich ihrer zu entledigen; verfolgt 

ein Kreuzer dad Schiff, jo wird die Ladung über Bord geworfen um 

jenem zu entfliehen (Leonard 147, 234); auch kommt es vor daß 

die Hälfte der Sklaven eines genommienen Schiffes zu Grunde geht 

bevor das Prifengericht feine Entfcheidung giebt, und es. darf bier 
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nach wohl behauptet werben daß Africa mindeftens einen doppelt fo 

gropen Berluft an Menſchenleben erleidet als die Menge der brauch⸗ 

baren Arbeiler beträgt weiche die Kolanieen von dort erhalten. 

Das bier und im vorhergehenden Abfchnitte Geſagte wird hinrei⸗ 

Ken um zu zeigen daß es fih in Rüdficht der Rechtmäßigkeit des Skla⸗ 

veunhandels nicht, wie man oft unfhuldig verfihert hat, allein. darum 

handele ob die Negerſtlaven außerhalb Africa's nicht vielleicht glüd- 
licher ſeien ala in Ihrer Heimath, und ob eine ſelbſt gezwungene Wer 

jegung von Arbeitern aus einem Sande in das andere, wenn fie für 
die Kultur des leßteren unentbehrlich fei, einen herben Tadel oder ein 

beſchränktes Loh verdiene. Es handelt fih um Anderes als um die 

Ausfuhr oder „Weberfiedelung” von Arbeitern, um Anderes als jelbft 

eine ungeheuere Summe materiellen Elendes: wie ſchon Burdhardt 

442 ff. trefflich geſchildert hat, ift die vollſtändige moraliſche Depra- 

dation des Stlaven und des Händlers die nothwendige Folge des 

Sklavenhandels und diefe erftredt ſich ebenſo nothwendig auch auf den 

Herzen der jenen anfauft und auf veffen Familie. Der, Sflave if} durch 
feine Stellung auf Lügen und Stehlen angewiefen, er ift und bleibt 
or natürliche Feind feines Herren, der feinerjeitd Darauf ausgehen 

muß ihn über feine eigenen Intereffien mäglichſt zu täufchen, ihn zu 
verdummen oder doch feine Berfandesbildung. über einen gewiſſen 

niederen Grad ſich nicht erheben zu daflen, weil fonft fein gauzes Ver⸗ 

hältniß zu ihm auf die Dauer unhaltbar wird. Für die Bildung der 

Sklaven forgen heißt unter allen Umftänden die Freilaſſung noth- 
mendig machen. Abgeſehen von allem Mißbrauche der Macht aber, 
der überall dem Dienfchen fo nahe liegt wo diefe völlig unbeſchränkt 
it, abgeſehen auch von der Verhärtung: des Herzens die da einfreten 
muß, wo die Sflaverei „mit dem, Anblide des Schmerzes vertraut 
macht und den Inſtinkt des Mitgefühles vrftidt,“ bringt fie einen 
Schimpf über die Arbeit, der dem. Herren wie dem. Sklaven gleich ver- 
derblich wird. Wo Yaulheit das Zeichen der Freiheit und des Adels 
it, da müſſen alle. Laſter herrſchen und alle moratifchen Begriffe fich 
verkehren; und wenn wir unter folchen Derhältnifien dennoch) bei Stla; 
ven bisweilen Beiſpiele vun braver und edler Gefinnung finden oder 
von Verſtand und einiger intellectuchlen Bildung, fo werden dieſe für 

unfere Beurtheilung der Neger fehr viel ſchwerer wiegen müſſen als 
aͤhnliche Leiftungen die von weißen und freien Menſchen gemacht werden 

18° 
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Die Arbeitölraft und Arbeitethätigkeit des Negere in heißen Län⸗ 

bern hat fich feit langer Zeit bewährt. Chineſen die man neuerdings 
nah Cuba eingeführt hat, feiften in der Keldarbeit weit weniger (Mur- 

ray 1, 310); auch die Hindus mit denen man ed 5. B. auf Bourbon 
verfucht hat, fliehen ihnen hierin nad (Laplace, Voy. aut. du m. 

1838 1, 123). Gleichwohl ift behauptet worden daß der Neger leib⸗ 

lich wie geiftig unträftiger fei als der Europäer (Brunner 138, 

Burmeiſter R.), was indefien bei der Hinfälligkeit der Europäer in 

heißen Klimaten, der fehr ftarfen Organifation fo vieler Negervölker, 

den großen Xaften welche die Neger felbft auf langen Reifen fo häufig 

auf dem Kopfe tragen — 100, 150, 200 Pfund (Bouet-W. 72, 

Winterbottom 224, Lander 81, 95, Wilkes U. St. Explor. 

Exped. I, 54), als fehr unwahrſcheinlich erfäheint. Sklaven arbeiten 

natürlich immer fo wenig als möglich: wo der Neger für fi) arbeitet, 
Teiftet er Durhfihnittlich nicht viel weniger ale das Doppelte von dem 

was er ala Sflave thut (Moreau de J. 233, 248), aber der eng- 

fifche Bauer und Tagelöhner arbeitet allerdings ungefähr dreimal fo 
ftark ala der Negerſtlave (daf. 234, Stevenson I, 291). Auf St. 

Bincent, wohin Portugiefen von Madeira eingemandert find wie nach 

Britifh Guiana, weil die Arbeit der Neger nicht ausreichte, fol fich 

gefunden haben daß jene zwar beffer und beharrlicher, aber gleichwohl 

im Ganzen nit fo viel arbeiten konnten ale diefe (Day1,79). Eu⸗ 

ropäifche Soldaten haben zu Anfang diefes Jahrhunderts die anftren- 

gendfien Feflungsarbeiten auf Haiti, Guadeloupe und Martinique 
ausgeführt; Bortorico und Haiti befigen eine Menge fpanifcher Kolo- 

niften und lebteres fchon feit 1764 auch deutfche (Abeken 122), die, 

wie auf Suba ebenfalls vielfach der Fall ift, ihre Befigungen felbft be» 

. arbeiten (Moreau de J. 287). Weber die Erfolge der Kolonifations- 

verfuche die man auf der Mosquitofüfte und in Venezuela gemacht hat, 

feinen nähere Berichte bis jeßt noch zu fehlen. In den Vereinigten 

Staaten und auf den Antillen können überhaupt Negerſtlaven faum 

balb fo viel arbeiten als freie Weiße (Lyell1l,81f., Granier de 

C. II, 96). Mit Ausnahme einiger wenigen ungefunden Länder ſcheint 

die angebliche Arbeitsunfähigkeit der Weißen in den Kolonien ganz 

und gar eine moderne Erfindung zu fein Pie man zum Beſten der 

Sklaven gemacht hat. Neuerdings hat Olmstead (Ausland 1856 

p. 744) zu zeigen gefucht daß 4 Sklaven in Virginia noch nicht fo viel 
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arbeiten als ein freier Arbeiter und dag alle Ausfiht dazu vorhanden 

fei die Sklaverei von dort verdrängt zu ſehen, meil fie die Arbeit zu 

ſehr vertheuete: ein rüftiger Sklave wird zu 120 Dollars jährlich ver- 

miethet, ein deutfcher Arbeiter in New Hork erhält 108 Dollars. 

Man hat die Richtswürdigkeit des Regers neuerdings auf alle Ar- 

ten zu beweifen gewußt aus feinen Laftern wie aus feinen Tugenden: 

bald heißt es er fichle wie ein Rabe, lüge und betrüge ganz inftinft- 

mäßig und es jei vergebens es ihm abgemwöhnen zu wollen, bald jagt 

man wieder, treu fei er allerdings, aber feine Zreue und Anhänglich⸗ 

keit fei nur die eined Hundes für feinen Herren, fie entipringe nur 

aus dem Gefühle feiner Unterordnung. Vorzüglich traurige Bilder 

haben bei und Burmeifter (8. 3.11, 142) und Duttenhofer ent- 

worfen, fie feheinen aber. nicht bemerkt zu haben daß ihre Darftel: 

lung nicht ſowohl dem Neger ale vielmehr dem Sklaven gilt. Wenn 

1. B. hervorgehoben wird daß die Schwarzen in Gefellfehaft unter fih 

die Titulirung und das Betragen ihrer Herren nachäffen, daß fie die 
Herablaffung der leßteren nicht vertragen können, fondern. Dadurd) 

nur hochmüthig werden und dergl., fo mag man nur an die Bedien- 

ten-Bälle in unferen großen Städten denken und fi fragen was bei 

und daraus werden würde, wenn fi) der Herr mit feinem Bedienten 

etwa dugen wollte. Der Sklave gehorcht natürlih nur aus Furcht; 

wo diefe ſchwindet, hört jede Sicherheit für den Herren ihm gegenüber 

auf. „Der Schwarze“, fagt Burmeifter, „if ein doppelter Menſch; 

ebenſo verftodt, heimlich, hinterliftig und boshaft gegen grauſame, 
ihm verhaßte Herren, bei feheinbarer äußerer Unterwürfigteit, wie of- 

fen, frei, theilnehmend und dienftwillig gegen den leidenden Freund.“ 

Der Widerſpruch ift leicht gelöft: alle guten Eigenjchaften die der 

Sklave etwa noch hat, befißt er nur für die Seinigen, alle ſchlechten 

kehren fich gegen feine Feinde. Sein fchlechter Charakter beweift nur 
Wenig oder nichts zu feinem Nachtheil. Geiteht doch ſelbſt Bur- 
meifter: „Unter dem beftändigen Drude der Zuchtruthe ift zuleßt 
Alles Dreffur.“ „Wahre Mafıhinen find fie, ganz fo mwillenlos wie 

ein gutes Hausthier, das auch zuletzt keinen andern Genuß von feinem 
Dafein hat als daß es zur beflimmten Zeit gut und reichlich gefüttert 
wird.“ Hierin liegt der Schlüffel zum Verftändniß des Negercharakters 

fo wie er fih in den Kolonieen zeigt. Wo man den Berfuch gemacht 
hat die Beitfche ganz abzufchaffen, wie dieß Lewis in Samaica that, 
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da waren die Neger zwar dankbar dafür, aber die Arbeit ſank bie auf 

den dritten: Theil ihres früheren Betrages. Wo foll auch das Interefie 

an der Arbeit herkommen, von deren Früchten man gewiß: ift nichta zu 

genießen?'Auch die freien Neger faulenzen (Lewis 154), meil Fleiß 

oder vielmehr Arheit dort nur das Zeichen der Sklaverei ift. 

Es ift oft verfichert worden daß die Neger fich den Weißen bereit« 

willig unterordnen und fich im (Gefühle von deren Uchertegenheit feibft 

nur zur Dienftbarfeit gegen fie geboren glauben; jchon im Begriffe den 

Weiten anzugreifen, foll diefer fie durch einen finftern enıfchloifenen 

Blick in die Flucht fchlagen können (Hawthorne 58) — die Macht 

eines Königs über feine Bedienten! Indeſſen hat es ihnen weder an 

Muth noch an Ausdauer und Energie gefehlt um in offener Empö: 

rung den Weißen gegenlüberzutreten. In Surinam haben fie es duch 

einen langen Unabhängigkeitstrieg zur Anerkennung ihrer Kreiheit von 

Seiten der Weißen gebracht, die fih genöthigt fahen nad vielfadhen 

Aufftänden (1718, 1749, 1761, 176B u. f. f.) förmliche Friedensver- 

träge mit ihnen gu fohließen (Runit, Surinam 1805 p. 240, Sted» 

manu, Nadr.v. ©. 1797,v. Sad Beſchr. einer R.n. ©. 1821 11, 

83 F.). Im Brafilien fürchtet man ähnliche Greignifle, nicht minder in 

Cuba, mo neuewings gut organifirte Regerverfchwörungen ſchon dfs 

tere flattgefunden haben (G Gärtz II, 15). Auf Jamaica haben 

Negeranfftände den Engländern feit der Erobernug der Inſel (1656) 
bie zum Frieden mit den Maronennegern (1738) , der legteren Freiheit 

und Selbſtſtändigkeit zugeftand, viel zu thun gemacht und find ihnen 

im Jahre 1795 auf's Meue gefährlich geworden. (B. Edwards a, 

Dallas 107 fi). Ebenſo hat man in Haiti 1784 den rebelliſchen 

Kegern ihre Unabhängigkeit theilweiſe und jpater ganz zugeftcehen 

müffen (Placide Justin 128). Negereinpdrungen haben außer 

dem in früherer Zeit au auf Barbadoes, St. Bincent, Dominica, 

Grenada und St. Thomas ftattgehabt. Bei der Seltenheit von Skla⸗ 
venaufftänden in Africa, hat man nun die Wahl diefe Erſcheinung 
entweder aus dem barbarifihen Drude zu erflären unter weichem diefe 

„zur freimilligen Unterwürfigkeit“ fo geneigten Menſchen geſtanden 

haben oder ihre natürliche Fügſamkeit gegen die Weißen zu leugnen. 

Erſt in der neueren Zeit hat es DOptimiften gegeben melche behaups 

ten daß „die Ueberfiedelung“ der Neger in die Kolpnieen fie aus der 

bärteften Sklaverei rette, fie nur von rohen an civilifirtere Herren 
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übergebe, materiell und moraliſch zu ıhrem eigenen Beten gereiche, 

daß fie. erfi ihre „wahre Emancipation“ bewirfe (Granier de C. 

1,137 ff., Duttenhofer 63 ff.) Unterfucdhen wir dieß näher. 

Die erfte Thaiſoche welche ung eine Entfcheidung der Frage an die 

Dand giebt, iſt Die beftändig in großem Maafflabe nothwendig gewe⸗ 
jene neue Sklavenzufuhr: die Neger find confumirt worden, darin 

bauptjächlich beftand dag Glück das ihnen die Meberfiedelung gebracht 

bat, Der franzöfifche Theil der Inſel Haiti z. B. hat jährlih 30000 

Meger erhalten, im Ganzen feit dem Anfange des 18. Jahrh. bie zum 
& 1789 ungeführ 300000, von denen in dem genannten Jahre nur 

wenig mehr als die Hälfte noch übrig war (Placide-Justin 143.) 

Rad) Jamaica wurden 1521 1820 eingeführt 850000, weniger als 
380000 Reger und Wulatten zujammengenommen find noch übrig, 

Gubn befaß von 413000 im 3. 1825 noch 390000 Reger und Mu 

latten , der gefammte Archipel der Antillen hat 1670— 1825 nahe an 

5 Millionen Africaner erhalten und befigt jeßt kaum noch 2,400000 

Keger und Mulatten. Rur in den Vereinigten Staaten hat eine ftarfe 

Bermehrung der Negerbendilerung flattgefunden (Humboldt und 

Bonpland, R. VI, 1 p. 119 ff.) Das Uebergewicht der Todesfälle 

über die Geburten entfpringı bei den Sklaven der franzöfifchen Kolo⸗ 
nieen* nicht aus einer ungewöhnlich großen Sterblichkeit, fondern 

hauptſächlich aus einer ungewöhnlich geringen Anzahl von Geburten, 

welhe durch Die Sklaverei herbeigeführt iſt, hauptſächlich durch Die 

große Ueberzahl der Männer, die Schwierigkeit der Heirathen, die 

Häufigkeit der Eoncubinate und Zehlgeburten. In den englifchen Ko⸗ 
lonieen ift Die Sterblichkeit bedeutender und zugleid die Fruchtbarkeit 

etwa um 25° zu gering. Diefe Berhältuiffe welche für die nener 
Zat vollkommen fiher ftehen, find früherhin gewiß mwenigftens nicht 
beffier gewefen (Moreau.de Jonnes 60 ff.). In Rüdficht auf Cuba 

bat Ramon de la Sagra nachgewiefen daß hauptfächlich Ueberbür⸗ 

dung mit Arbeit die Kruchtbarfeit der Negermweiber, die jedoch noch 
jegt in vielen Diftrikten der Infel an Yahl von den Männern über: 
troffen werden, fehr ſtark yerabgevrüudt hat. Auf Mauritus ifi die 

Sklavenbepölkerung, ſeitdem Feine neuem mehr eingeführt worden find 
— — =. u. 

” Der freilich nicht hinreichend zuperläjlige Granior de Cass. I, 183 
—* daß die Regerbeyvblkexung in vielen derſelben neuerdings bedeutend 
zunehme. 
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(1811), in 20 Jahren von 74665 oder 79493 (nad) einer andern Ans 
gabe) auf 64919 herabgeſunken, obgleich die Geburten pun 1767 — 
1816 um 8--10%o höher fanden als die Todesfälle (d’Unienville 

DI. tableau 44 u. 51). Man hat daher Hindus als Arbeiter einge⸗ 

« führt. Auch in Brafilien finkt die Sflavenbevölterung fait liberal 

(Rendu, Etudes sur le Bresil 1848 p. 45 f.). 

Die aus ihrer Heimath in die Kolonieen verpflanzten Neger find 

fein Bolt mehr, ihre Spracde* und ihr Vaterland find ihnen verloren 

gegangen, alle Kamilienbande jind zerrifien. Was kann aus folchen 

Menfhen werden? Gezwungen mit ihrer ganzen Bergangenheit zu 

brechen und fich die Sprache ihrer Herren anzueignen, reden fie in den 

Kolonieen „im Weſentlichen ihre afrıcanifche Sprache fort, wenn auch 

mit fpanifchen, portugiefiichen, franzöftfchen, Holländifchen oder eng- 

lifhen Wörtern,“ und erft die fpäteren Generationen bringen es all 

mählich zu grammatifch reinerem Ausdrud. Bedenkt man mas es heißt, 

vollends für einen unggbildeten Menichen, feine Sprache aufzugeben 

und eine völlig fremde flatt derfelben anzunehmen, fo wird man fi) 

vermuthlich nicht ſowohl darüber wundern daß die Weißen genöthigt 

find in Weftindien und Sierra Leone das gebrochene Neger : Englifch 

mit den Negern zu reden, ald darüber daß es in den Bereinigten 

Staaten Neger giebt die fließend und mit guter Ausfprache engliſch 

reden und felbft ganz gemandte juriftifche Auseinanderfegungen in die⸗ 

fer Sprache zu geben vermögen (Day 1, 108). Bilden dod) die Weißen 

auf den Antillen nur %, die Neger von reiner Raçe aber beinahe % 
der ganzen Beröfterung der Antillen (Humboldt und Bonpland, 

VI, 2 p. 168): die Bevölkerung der franzöfifchen Kolonieen nämlich 

befteht zu "io aus Weißen und zu Yıo aus Schwarzen, die englifchen 

befiben noch wenigere Weiße, nur die ſpaniſchen haben deren eine be 

trächtlich größere Menge, und zwar hat Cuba mehr Weiße als Skla⸗ 

ven, obwohl Sklaven und Sreigelaffene zufammengenommen jene 

überwiegen , Bortorico mehr ala die Hälfte Weiße und nur 4 Stla- 

ven, nur im [panifchen Theile von Haiti waren die Neger (1819) ftarf 

in der Ueberzabl (Moreau de Jonnes 17fj.). 

Der Behauptung daß die Lage der Neger in Weftindien glüdlicher 

*Oldendorp (270)‘fand im 3.3767 auf den drei Meinen daͤniſchen 
aufn St. Eroiz, St. Thomas und St. Jan Sklaven die ungefähr 30 ver 
hiedenen Negervöllern angehörten. 
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fei ald in ihrer Heimath hat fid) die andere zugeſellt, daß fie ſelbſt ent⸗ 
fhieden günftiger geftellt feien als die arbeitenden Klaſſen in Europa 
(B. Edwards 263, Wimpffen, Briefe über St. Domingo): fie er- 

halten Rahrung und Kleidung, haben nur 9 Stunden täglich zu ars 

beiten, in Krankheit und Roth wird für fie geforgt, fie dürfen ruhig 

(hlafen ohne fi um die Zukunft zu fümmern. Mag es fein daß für 
ihte phyfifche Eriftenz jet meift das Röthigſte gefchieht, es if dieß 

niht von jeher der Fall geweſen und es gejchieht auch jept nur, nach» 

dem man fie nnoralifch zu Grunde gerichtet hat. Was man aus ihr 

nen durch Die Sklaverei gemacht bat und welche Behandlung noth- 

wendig ift um fie in ihr zu erhalten, mag folgende aus iehnjahriger 

Erfahrung entworfene Schilderung lehren. 

Moraliſche Antriebe und Gefühle fehlen den Regerfttanen von 
Cuba gänzlih. Edelmuth und Nacficht von Seiten ihres Herren 

macht ihnen diefen nur verächtlich, fie refpectiren an ihm nur die Ue⸗ 

bermacht, haffen ihn aber und würden ihn verderben, wenn nicht das 
Gefühl der Ohnmacht, die Unkenntniß der eigenen Kraft und aber- 

gläubifche Furcht fie zurüchielte. Die Berfuche anders als durch die 

peitſche, durch edlere Antriebe über fie zu herrſchen, find ſtets fehlge: 

ſchlagen. Bon perfönlicher Anhänglichkeit bei humaner Behandlung 
giebt ed unter Hunderten faum ein Beifpiel. Ernft, Conſequenz, per« 

ſonlicher Muth und ein ausgedehnte: Spionirſyſtem, durch das der 

Herr fi) den Ruf eines großen Zauberers bei ihnen verfchafft, find 
die fiherften Mittel der Herrfchaft über fie. Mit größter Schlaupeit 

und geſchickteſter Heuchelei benupt der Reger alle Schwächen feines 

Herren. Das Chriſtenthum gewinnt keine Erfolge bei ihm, er hängt 

an feinem alten Fetifhdienft und feinen Zaubereien; von ehelicher 

Liebe und Treue findet fih feine Spur, er iſt ganz nur thierifche Sinn- 

lichkeit (G. Görtz II, 39 ff.). — Wird man dem gegenüber noch be» 
tonen dürfen daß es ihm im Ganzen materiell befier gehe ala dem freien 
Arbeiter in Europa? 

Welches Glück es für den Neger ift in den Befik eines civilifirten 

Herren Üüberzugehen mag man. ermeflen aus einem Vergleiche der Lage 
des Sklaven in Africa (f. oben p. 218) und in Weftindien. Man wird 
dann finden daß das Loos der Sklaven bei rohen Völkern im Ganzen 
ein weit beſſeres ift als. bei eivilifirten; ja es fcheint fich mit der Höhe 
der Eivilifation des herrfchenden Volkes zu verfchlimmern. So un- 
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glaublich und unbegreiflich dieß auf den erften Blid auch aueſiehl, 

Die nachfolgenden Thatfachen werden es außer Zroeifel ftellen und 
es if nit unerlärlih. Die Urfache liegt hauptfachlid) wohl darin, 
daß bei gefteigerter materieller Cultur Zeit und Arbeitskräfte immer 
höher gefhägt und daher immer ftärfer und rücfichtslofer ausgebeu⸗ 

tet werben, während man bei uncultirirfen Völkern überhaupt nur 

einen geringen Werth auf fte ſezt. Wo der Koran gilt haben befien 

milde Bellimmungen über die Verhättniffe der Sklaven weſentlich 

dazu beigetragen das Schidfal derichhen zu erleichtern. Auch dir 

treffende Benterung Montesquieu’s gehört wenigſtens zum Thei: 

hierher, daß int defpotifch zegierten Reihen, d. d. im Zuftande der 

Halbcultur, die Sklaven faft diefelbe Stellung haben wie die Unter: 

thanen, da diefe fih von jenen por den Herrſcher faum non einander 

unterfcheiden. 

Im Morgenlande werben div Sklaven meiſt als Yamilienangebs: 

tige behandelt und fete beffer als freie Diener: es gilt für nieberträd): 

tig einen Sflaven zu verkaufen der lange Zeit gedient hat. In Ara» 

dien und Aegypten bleibt ein Sklave Selten eine Reihe non Jahren 

hindurch in einer angefehenen Familie ohne freigelaffen zu werden; er 

erhält atsdann eine dor Familie ungehörige Sklavin zur Frau oda 

bleibt als Diener um Lohn ım Haufe. Eine Sklabin die ihrem Herrn 

ein Sind geboren hat freizuiaifen, verlangt die nligemeine Sitte — 

nur in Sennaar kommt es vor daß ſelbſt eine ſolche bisweiten verfauft 
wird (Bruce IV, 471), die dortigen Schufurle-Araber halten indeß 

fen an jener Gitte feft ımd Das Kind der Silavin erhält überdieß, wie 

der Koran und auch das türkifche Gefetz auodrücklich beſtimmen, atte 

Rechte eines legitimen Atndes (Merne b.76, d’Escayrae 244 f. 

Brehm I, 249). Einen Cllaven freigulaffen gilt iberhaupt für eine 

dverdienfiltche Hanbinng, und wenn der Sklape «4 -verlangt, if fein 
Herr fogar dazu verpflichtet ihn zum Berfaufe anf den Marti zu brin- 

gen (Burdhardt 466 f., 469, Sonnini II, 486, Werne n. 74) 
In Shartum fhneidet der Sklave der feinen Herren wechjeln will, dem 

Eſel oder Kameel eines Türken. pder Arabers ein Ohr ab und wird 
dadurch befien Eigentbum, wenn näamlid der Gere keinen Schaden: 

erfag leiftet, mas. bei dem höheren Werthe jener Thiere im Vergleich 

mit den Sklaven nicht leicht geſchieht (Brehin L, 266). In Sennaar 

und. anderen afrieqnifhen Ländern mo Türken herrſchen, aud in 
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Nubien, werben Stlavinnen von ihren Herren allerdings häufig pro- 
firwirt zum Zwecke des Gelderwerbs oder um Mulatten von ihnen zu 
erhalten (Werne b. 77 u. ſonſt, Combes I, 216), die Behandlung 

vr Sklaven im Allgemeinen ift aber durchaus milde. Die Araber in 

den Nillimdern laſſen bismeilen Sklaven in ihre eigene Familie hei 

vathen, während fie hochgeftellten Türken dasfelb« mit Beratung 

abfhlagen (d’Eseayrac 156). Die in Aegypten anfäffigen Euro- 

päer waren dort wegen der Öraufamleit gegen ihre Sklaven fo ver: 

rufen, daß die Regierung den Franken gefeßlich verbot ihre Sklaven 

ju ſchlagen und fie anwies diefe vor den Kadi zu bringen (Taylor 

351). Auch wird behauptet daß die Juden in Africa ihre Sflaven 

beſſer behandeln als die Chriften (d’Escayrac 247). 

In Ghat ernährt zwar der Herr feinen SHaven nicht, dieſer be- 
hält aber vie Hälfte feiner Arbeitszeit für fi) (Richardson IL, 96). 

In Maroceo ift die Behandlung der Sklaven ebenfalls milde, fie wer: 
den nur zur Haue- und Öartenarbeit gebraudt (Lempriere, R. nach 

M. 166). Das Erfiere gilt von den nördlichen Ländern von Weſtafrica 
überhaupt: Feiner der den Koran leſen faun, wird Sklave, da dag 

Befeß der Muhammedaner verbietet einen Glaubensgenofjen zum Sfla- 
ven zu maden, und nach 7 Jahren treuen Dienſtes tritt die Freilaf: 
fung häufig ein (Jackson zu Abd Salam 219). Die Wüftenara- 
ber biefer Gegenden nehmen, treue und verdiente Sklaven gjt ganz in 
ihren Stamm quf (Riley, Schickſ. u.R. an d. Weſtk. v. fr. 1818 
p. 376). In Abyjfinien werden zwar Sklaven bisweilen von ihren 

Herten verlauft (Rüppeli IL, 183), was von manchen ganz in Ab: 
rede gefielit worden ift, aber ihr Schidfal ift dort fo wenig drückend, 
daß fie fich nicht Jeicht in die Freiheit zurüdfehnen , die fähigeren un⸗ 
ter ihnen erhalten in ber Jugend bisweilen eine forgfältige Erziehung 
(Salt 381, 449). Nach einigen Arbeitsjahren werden fie gewöhnlich) 
[reigelaffen, man fchenft innen dann was fie für den Anfang zu ihren 
Interhafte brauchen. und fie nehmen die Stellung don Schüglingen 
ein (Lefebvrel,p. LXVII). In Schva jagt man fie nicht felten 
fort zur Strafe gar zu fihledhten Betragens (Johnston I, 176). 

Auf den Sulu-Infeln fönnen die Sklaven Privateigenthun erwer: 
ben, das jedoch nad) ihrem Tode an den Herren fällt, und ihre Lage 
if dort weit beſſer ala die des freien gemeinen Mannes, der allen Räu- 
bereien der Mächtigen preiögegeben ift (Wilkesa.a.D. V, 344). Die 
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Sklaven der Battas können zwar verfauft werden, doch nicht öffent: 

lich und nicht ohne ihre eigene Zuſtimmung; wie Bamilienglieder gehal⸗ 

ten, dürfen fie überhaupt nur nad) den auch für die Freien geltenden 

Geſetzen behandelt und beftraft werden, können fich aber nicht wie 

dDiefe von der Strafe losfaufen (Junghuhn, Buttaländer II, 150, 

229). Dagegen ift das Loos der Sflaven in Neu⸗Zealand ein fehr har⸗ 

tes, fie werden, wenn fie zu ihren Angehörigen zurückkehren, felbft von 

diefen verachtet (A. Earle, Narr. of resid. in N.Z 1832 p. 122 ff.). 

Menden wir unferen Blid jetzt der Sklaverei in den Kolonieen zu, 

fo ift e8 unmöglich zu leugnen, daß bier keineswegs diefelbe Huma- 

nität oder wenigftens dasfelbe gutmüthige Mitleid waltet, wie wir es 

bei den Negern in ihrer Heimath und bei den Muhammedanern ihren 

Sklaven gegenüber faft allerwärts gefunden haben. Nur Eins läßt fich 

anertennend hervorheben: die öffentliche Meinung ift in ihrer Mora- 

litaͤt in den lebten Jahrzehnten fortgefchritten und hat das Schlimmſte 

befeitigt oder Doch genöthigt ſich lichtfcheu zu verkriechen. 

Ueber die Zuftände der Sklaven und ihre Behandlung ift viel 

gefhrieben worden* und man hat diefe Schriften faft immer großer 

Mebertreibungen beſchuldigt. Allerdings bemeifen Einzelheiten nur 

wenig. Bill man aber ſelbſt über die Brandmarfung der Reger mit 

einem heißen Eifen (Labat), die feit 1511 auch den Garaiben geſchah 

und neuerdings noch auf den Antillen gefunden wurde (Humboldt, 

Examen III, 294 not.), über den von Columbus zuerft eingeführten 

Gebraud von Bluthunden die auf Menfchen dreffirt waren (daf. 373 

not.), über den Gebrauch des Maulkorhes, den man den Regern an: 

legte um ihre Schmerzenslaute verſtummen zu machen, und Ähnliche 

Dinge ganz hinwegſehen, jo harakteriftifch fie für die ältere Zeit auch 

find, jo muß man es doch als einen Beweis großer Berwilderung der 

Öffentlichen Moralität gelten laſſen, daß eine Menge von Schriften 

erfcheinen konnte (Gregoire hat fie angeführt) welche die Frechheit 

hatten eine folche Behandlungsmeife der Sklaven Öffentlich zu vers 

theidigen. 

*° Ramsay, On the treatment and conversion of Negro slaves; 
Collins, Practical rules for the managment of Negro slaves in tbe 
Sugar colonies; Rouvellat de Cussac, Situation des esclaves dans 
les col. frangaises, 1845; France, L’esclavage ä nu, 1846; Dugoujon, 
Lettres sur Vesclavage (vgl. Wallon, Introd. p. LIV ) 
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Für die englifhen Kolonieen gab es vor der Unterfuchung 

der Zuftände der Sklaven von Seiten des Parlamentes (1788) kein 

Geſetz das Über die Arbeitszeit, die Ernährung, Berpflegung und Bes 

handlung derfelben irgend etwas beftimmt hätte. Die ausführliche 

actenmäßige Darftellung ihrer rechtlichen und factifchen Verhältniſſe 

bei Stephen zeigt daß ihre Zuftände im englifhen Weſtindien we⸗ 

fentlich fchlechter waren als die der SMaven in den Kolonieen anderer 

Bölker, der Sklaven im Alterthum und im Mittelalter bei den germa⸗ 

nifchen Völkern; fie zeigt ferner daß alle Verbefferungen in der dor- 
tigen Sklavengeſetzgebung immer nur auf einen Anftoß vom Mutter- 

Iande ber erfolgt find, deffen Eingriff man fürchtete, und daß fie ent- 

weder überhaupt bloß fcheinbar waren oder den Eflaven nur unbe: 

deutende Erleichterungen gewährten: Dallas (104, 333, 336) fcheint 

in diefer Beziehung zu günftig geurtheilt zu haben. Die Praris ift 

natürlich in folchen Fällen niemals befler, fondern ftets ſchlimmer als 

die Geſetze. Daß aber auch der Geift der Tegteren wirklich ein Geift 

barbarifcher Unterdrädung war, geht daraus hervor, daß die Sklaven 

außer den allgemeinen Strafgefeßen noch befonderen, nur für fie ſelbſt 

geltenden unterworfen waren, welche unbedeutende Vergehungen an 

ihnen ebenfo ftraften wie grobe Berbrehen an den Weißen, daß in 

manden Fällen felbft auf dem bloßen Berfuche der Tod ftand, daß die 

BWeitfchmweifigkeit und Unbeflimmtheit ihres Ausdruds erlaubte bei 

Sklaven zu Verbrechen zu ftempeln was an Weißen ftraflos blieb, daß 

fie Berflümmelungen, Martern , qualvolle Todesarten als Strafen feſt⸗ 

feßten (Beifpiele bei Stephen 1, 276-327). Freilaſſung war dur 

zum Theil fehr hohe Abgaben erſchwert, die jedoch im Laufe dieſes 

Jahrhunderts meift aufgehoben wurden, ſich felbit frei kaufen konn⸗ 

ten die Sflaven nit. Die Familien wurden oft auseinandergerifien, 

da es häufig vorfam daß Güter Schulden halber verfauft wurden; 

auch wurden je nad dem Berürfniß des Marktes die Sklaven aus 

einer Kolonie vielfach in die andere verfauft (daf. 394 ff., 475 f., 

456 ff). Namentlich während der Zuderernte, die mehrere Monate 

dauert, mußten die Sklaven Tag und Nacht arbeiten. Auf den Ber: 

mudas- und Bahama-Infeln war ihre Lage ſehr viel beffer als in den 
Zuderfolonieen. Die Hriftliche Miffion (duch Quäker auf Barbados 

feit 1676, Methodiften auf St. Vincent und Jamaica feit 1786, mäh⸗ 

rifhe Brüder auf Antigua, St. Chriftoph, Barbados und Jamatca 
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feit 1732) ift außer auf Antigua * (daf. 230 ff.) von den Plantagen» 

befigern möglich erſchwert worden. Für Kranke wurde oft nur fchlerht 

geforgt, Schwarze und Farbige die ihre Freiheit nicht beweilen konn⸗ 

ten, pflegte man in Jamaica zum Vortheil des Schages zu verlaufen; 

durfie der Aufſeher 10, der Oberauffeher 39 Hiebe dem Sklaven nadı 

eigenem Ermeſſen ertheilen (nach Slave Act von 1816), fo wurde dieie 

Zahl doch natürlich oft überſchritten; der Sklave fand den ihm geſen⸗ 

fih verſprochenen Schuß gegen jeinen Auffeher und Herren nicht leicht, 

denn in den meiften englifchen Kolonieen galt das Zeugniß eines Ne: 

gers nur zu Bunften eines Weißen, nicht aber gegen ihn (B. Ed- 

wards 181), und es ging ihm nur um fo jchlinmer, wenn er den 

Schuß des Geſetzes anſprach; nur an wenigen follen feine Zeichen von 

Beitfchenhieben firhtbar gemefen fein (Negro Slavery 46 ff., 59 ff., 69). 

Kein Wunder. dap Selbftmord durch Erdeeſſen unter den Sklaven biß: 
weilen in erſchreckender Weife einriß; wird doch fogar verfihert daß 

es um 1788 in Weftindien mehrere Plantagen gegeben habe, deren 

200 Reger in 16 Jahren viermal durch neue erfegt werden mußten, 

weil es die Politit der Herren war fie ohne Schonung vollftändig auf- 
juarbeiten (Hollingsworth 14 u. A.). Demfelben Grundſaß iſt 

man aud in Brafilien bei mebreren Sklavenbaltern begegnet (Vir⸗ 

gin, Erdumfegelung der Eugenie, v. Etzel 1856 I, 31). 

Das Berbot des Sklavenhandels (1808) machte größere Schonung 
des Lebens der Sklaven nothwendig. Das Berbot des Sfavenper: 

kaufes aus einer Kolonie in die andere (1823) beſchränkte eine iedr 

ganz auf fich ſelbſt. Diefe Maßregeln blichen aber auch fal die ein: 

zigen welche die vollftändige Emancipation (1 Aug. 1834) vorberei⸗ 

teten, denn die bierjährige Dienftzeir, welche für die Hausfflaven, und 

die achtiährige, welche für die Plantagenſtlaven vor ihrer völligen 

Freilaffung noch eintreten follte, Tieen die Kolonieen im J. 1938 aus 

eigenem Antriebe fallen. Dit einem Schlage war jegt im englifchen 

Meftindien Alles verändert. 

Diefe englifche Neger-Emancipation wird zu alen Zeiten als eine 

” Ein Sklavenbefiger diejer Infel verfammelte im 3. 1818 feine Neger 
and fprach zu ihnen von dem Stiavenaufftande der in Barbados ftattgefum: 
den hatte. Er fürchtete daß der Unterricht dem fie erhalten hatten, auch fic 
um Aufruhr geneigt gemacht haben werde, fie urtheilsen aber zu fein 
ermunberung über die Neger von Barbados: Massa, dem have no reli- 

gion den. 
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der großartigften moralifchen, nationalöfonomifchen und politifchen 

Shorheiten daftehen welche die Eulturgefchichte aufzuweiſen hat. Eine 

Maſſe durchaus ungebikdeter Menfhen, aus ihrer Heimath fortge: 
Ihleppt, durch die Beitfche gegwungen nur für Andere zu arbeiten, ab⸗ 

fihtlich verdunmt, vielfach mißhandelt und zu allen Xaftern erzogen, 

vor Allem zur Faulheit, wird plöglich ihrer Dienſtbarkeit entlaffen 

um von nun an als ein Bolt von mündigen felbftfländigen Menichen 

dazuftehen. Hätte man ihnen einige Scnerationen hindurch ein paar 

freie Arbeitstage in der Woche gewährt, ihnen das Recht und die Ges 

legenheit gegeben fich frei zu kaufen, fo würden menigfteng viele von 
ihnen die Arbeit lieb germonnen haben. Hätte man fie gütig, hätte 

man fie wenigfteng nicht niederträchtig behandelt, fie durch Unterricht 

ju einiger Einfiht und durch Religion zu einiger Moralität zu etzie⸗ 

hen ſich bemüht; hätle man fie jo geftellt dag ihnen ihr eigenes Intereffe 

mit dem ihres Herzen Hand in Hand zu gehen oder diefem doch nicht 

durchaus feindlich hätte ſcheinen Lönnen, dann könnte jene große Maß⸗ 

regel menigfiend von dem Vorwurf völliger Unvernunft freigeſpro⸗ 

hen werden. 

Bine plögliche Eniancipation mußte ähnlich, nur noch fchlimmer 

wirken, wie bei und in Europa etwa die Ankündigung einer allgemeı- 
nen communiftifehen Gütertheilung wirken würde, durch welche die 

niederen Klaſſen fih zur Tyrannei gegen die höheren aufgerufen fän- 

den — denn welche Heiligkeit kann das Eigenthumsrecht des Herrn in 

den Augen feines Sklaven befigen? Es ift wiederum nur die ganz 

unglaublich gutmüthige Natur des Negers geweſen. der man es zu 

danken hat, das nicht nur keine Greuelfcenen, fondern nit einmal 

irgend welche Unruhen bei diefer Gelegenheit vorgekommen find, ob» 

gleich z. B. ın Jamaica jelbft noch während der vierjährigen Dienftzeit 

(apprenticeship) weldye der Emancipation vordueging, die Neger 

viel von ihren Herren zu leiden hatten (viele und genaue Einzelheiten 

darüber in Burchell’s Leben im Baf. Miſſ.Mag. 1850 II). Nur 

auf Trinidad Herrfchte zu Anfang diefer Dienſtzeit einige Aufregung, 
da die Reger geglaubt Hatten, daß fie nicht erſt nach mebreren Jahren, 

ſondern fogleich frei werden follten. Als die Reger auf Tabago frei⸗ 
gegeben wurden (1830), zogen ſie fchöne Kleider an und gingen in 
die Kirche um Gott zu danken, ftellten für ein paar Tage die Arbeit 
ein, nahmen fie aber Dunn wieder ruhig auf (Capadose II, 231). 
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Die nächſte Wirfung der Emancipation war natürlich der faft 

gänzliche Ruin der Pflanzer, die Entwerthung ihrer Befibungen in 

Folge des Mangels an Arbeitsträften. Die freien Neger kauften ſich 

ein Meines Grundeigenthun oder blieben als Pächter, die aber oft 

nicht zahlen fonnten, auf den Pflanzungen fißen, wo fie nichts wei—⸗ 
ter producirten als was fie felbft brauchten, oder um Tagelohn arbei- 

teten. „Ein Heine Maisfeld, einige Yucca- und Yamswurzeln, we 

nige Bananenbäume reichen dem Reger auf diefer fruchtbaren Erde 
zur Nahrung bin. @ine offene Hütte mit Piſang- oder Palmzweigen 

bededt, genügt ihm zur Wohnung. Kleider find bei einem fo warmen 

Klima mehr Luxus als Nothwendigkeit. Un andere Bedürfniffe aber 

bat er fih nicht gewöhnt, beffere Genüſſe Hat er als Sklave nie gefannt. 

Seitdem alſo der Zwang aufgehört, fehlt ihm jeder äußere Antrieb 

zur Urbeit“ (Scherzer). Will man ihn in diefer Lage volllommen 

billig beurtheilen, jo wird man außer dem mozu ihn die Sflaverei 

gemacht hat, noch berüdfichtigen müffen daß feine Faulheit auch noch 

andere Gründe hat: die Weißen fommen nur nad Weftindien um in 

kürzeſter Zeit ſich möglichft zu bereichern, die Neger werden oft von 

ihnen betrogen, für ihre Arbeit unregelmäßig, nicht in Geld, biswei⸗ 

len auch gar nicht bezahlt; Betrüger und Abenteurer befleiden oft das 

Nichteramt und andere Stellen, auf Trinidad namentlih fol ein 

Sentleman unter den Weißen eine feltene Erfcheinung fein, und wie 

die Mulatten früher, auch wenn fie frei waren, faft feine politifchen 

Rechte hatten, fondern der Tyrannei der Weißen preidgegeben blieben 

(B. Edwarde), jo ſchloß auch fpäterhin die geringite Beimifchung 

von Negerblut einen jeden von der Gefellfchaft der Weißen aus (Day 

I, 35, 51,185, 189, 333, 174, 208, 215, 277, 281, II, 51 ff.). — 

Balize in Guatimala ift die einzige Nitderlaffung wo die Farbe in der 

That gar feinen Unterfchied der Rechte begründet (Allen in J.R. G. 

S. XI, 86). Und man wundert fi noch daß die Neger für die Eman- 

eipation fich nicht. dankbar zeigen, daß fie faul geblieben find und viele 

ihrer rohen africanifhen Sitten beibehalten Haven, und will ihre Fä⸗ 

bigfeiten deshalb unter die des Pferdes und Hundes herabfchen' (Day 

II, 202). Wodurch hätten fie denn in diefer cipilifirten Geſellſchaft 

gehoben werden follen, die fie fortwährend als Auswurf der Menſch⸗ 

beit behandelte und ihnen noch überdieß das Beifpiel der gröbften 

Ausſchweifungen und der Eoncubinate gab? Es ift vielmehr, wenn 
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auch ſchwerlich wahr, doch eben nicht unglaublich daß die Reger in 
den Kolonieen die noch jet Sklaven haben, weniger demoralifirt 
feien ale die freigelaffenen der englifchen Beſitzungen (Laplace, Cam- 
pagne de circumnavig. 1841 II, 69 ff., 90). 

Bon anderer Seite wird dagegen verfichert daß die emancipirten 

Reger nicht mehr fo träge, ſchläfrig, mager und ſchwächlich find, grö⸗ 

Bere Thätigfeit und ein anftändigeres Benehmen zeigen als früher und 

bie Schulen fleifiger befuchen (Friend of Afr. 1842 p. 119), daß fie 

fih kraͤftiger nähren, reinlicher geworden find und das Land fotg- 

fältiger und in größerer Ausdehnung bauen (Capadose I, 106), 

daß Arbeit ihnen jet nicht mehr wie fonft ald Schande gilt, daß grobe 

Verbrechen unter ihnen feltener geworden und daß die Einfuhr eng 

lifcher Baaren nah Weftindien fich beträchtlich gehoben hat (Missio- 

nary Guide-book 868). Unzweifelhaft fheint die Zunahme der Neger: 

bevölkerung in Folge der Emancipation; auch die Maronen-Reger von 

Jamaica (Dallas 169) und die freien Neger von Brafilien im Ber: 

gleih mit den Sflaven (Burmeifter R. 88) find im Zunehmen be 

griffen, während die Sklaven ftet3 neuer Zufuhren bedurften um ihre 

Anzahl auf derfelben Höhe zu erhalten. Nur Nott and Gliddon 

(Indig. races of the earth 1857 p. 387) ftellen die unwahrſcheinliche 

und unbewiefene Behauptung auf daß die Neger in Weftindien nad 
der Emancipation noch rafcher hinftürben als vor derjelben. Es ift 

dieß ſchwer mit den jeßt fo oft ausgefprochenen Befürchtungen in Ein- 

Hang zu bringen daß die Weißen bald ganz por den Negern aus Wet: 

indien würden verfchwinden müſſen. In Barbados fehen diefe der Zeit 

entgegen wo ihnen das Land allein gehören wird und bilden jebt *: 

der Geſammtbevölkerung (Day II, 80); in Jamaica nehmen fie gewal⸗ 

tig überhand: ihr politifcher Einfluß ift in beftändigem Steigen begrif- 

fen, das Borurtheil gegen die Farbigen, die fi jedoch von den 
Schwarzen fireng fcheiden (Lewis 39) hat ſtark abgenommen und 

wenigftens *ı. der öffentlichen Aemter find jept mit Farbigen beſetzt 

(Bigelow 20, 25, 157). | | 
Nach Iamaica und Trinidad hat man Coolies aus Oftindien ein 

geführt um dem Mangel an Arbeitöträften abzuhelfen, aber auch diefe 

haben fi als faul und fehr bettelhaft erwiejen (Bigelow 20). Sie 

ziehen in Trinidad eine fchlechte und unfichere Eriftenz in den Wäldern 

regelmäßiger und gut bezahlter Arbeit vor (Day 1,198). Bon guter 

Waiß, Anthropologie 2 Bd. 19 
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Bezahlung — auf Trinidad % Dollars täglich, d. h. für vierſtündige 
Arbeit (Capadose I, 29) — kann auf. Jamaica freilich keine Rebe 

fein: ein Arbeiter erhält dort 18 — 24 cents täglih und muß dabei 

ſich felbft verföftigen, man pflegt daher dort eine große Menge von 

Dienſtboten zu halten und fhämt fi) gleichwohl nicht über die Uner: 

ſchwinglichkeit der Arheitslöhne zu Hagen (Bigelow 125), eine Klage 

die allein für Trinidad und das englifche Guiana begründet if, wo 

manche Befiger von Kaffee- und Gacaoplantagen ihre halbe Ernte 

den Arbeitern überlafien mußten (Capadose II, 256). Rad Britifc) 
Guiana, defien Production nad der Emancipation im 3.1842 etwa 

auf die Hälfte des früheren Betrages gefunten war (Räheres darüber 

Shomburgt in Monatsb. d. Gef. f. Erdk. N. Yolge II, 284), hat 
man baher bis zum 9. 1841 6000 freie Reger und eine beträchtliche 

Anzahl von Eoolied zu verfchiedenen Beiten übergefiedelt (©. Grötz 

1, 279 ff.); die 400 Deutichen, welche ſich dort niedergelafien hatten, 

verfielen dem Tode durch Klimakrankheiten und Trunk, die 7000 Bor: 

tugiefen aber, größtentheild aug Madeira, waren in Folge des Klimas 

und ihres geizigen fchlechten Xebens im 3. 1842 auf 2000 zufammen- 

geſchmolzen (Schomburgk a. a. O.). Die YZuderproducion von 

Mauritius, mo die eingeführten Coolies einen Monatslohn von 2—3 

Dollars erhalten und alfo billiger arbeiten ald Sklaven, ift feit der 

Emancipation regelmäßig geftiegen (Ztjh. f. Allg. Erdk. R. Folge 1, 

194 nad) Hawks). In Dominica beträgt der Zaglohn 8 pence und 

dieß, nicht der Mangel an Arbeitern ift die Urfache daß Zuder und 

Kaffee dort jegt nicht mehr in fo großer Menge gebaut werden , ebenfo 

ift auf Zabago, Grenada und anderwärts der Tagelohn geringer als 

die Koften der Sflavenunterhaltung vor der Emancipation (Capa- 

dosel, 252, II, 255). 

In Jamaica hat man den Regern die bedeutendften Zugeftänd:- 

niffe gemacht und ihnen durch große Ermäßigung der Erforderniffe 

zur Stimmberedhtigung bei den Wahlen einen wichtigen Antheil an 

der Repräfentation und Sefeßgebung gewährt (Abefen 107). Um 

fiimmfähig und vollfommen unabhängig zu werden fireben fie jet 

jehr allgemein darnad Grundeigenthum zu erwerben. Bei den gerin- 

gen Urbeitstöhnen koſtet es ihnen viele Anftrengung und Energie um 

ed dahin zu bringen; find fie aber einmal zu Grundbefig gelangt, fo 

lafien fie ihn nie wieder fahren außer um ihn mit größerem und beffe- 
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rem zu vertaufchen. Noch im I. 1834 gab es faft feine farbigen Land» 

eigenthümer auf der Infel; nach 16 Jahren betrug ihre immer zuneh- 
mende Zahl etwa 100000 (Bigelow 115 ff.). Die dortigen Neger 

werden ald genügfam, fröhlih und fehr dankbar gerühmt (Day II, 

108, Dr. Madden bei Armstead 381), und es läßt ih wohl ſchwer⸗ 

lich bezweifeln daß die beſſeren Berhältniffe unter denen fie hier leben, 

es geweſen find welche ſie gehoben haben. Außer der Emancipation. 

haben zu dem zeitiveifen Ruin von Jamaica auch andere Umflände we- 

fentlih mitgewirkt: vor Allem daß Arbeit und beſonders Feldarbeit 

den Weißen als entwürdigend gilt, daß die Eigenthlimer der großen 

Güter fih außer Landes aufhalten und ihre Befikungen nur durch 

Mittelöperfonen bewirthichaften laſſen, daß alles große Grundeigen⸗ 

thum zur Zeit der Emancipation gänzlich verfhuldet und ein allge- 

meiner Bankerott unvermeidlich war, daß es keinen Mittelftand dort 

giebt, wie in allen Stlavenländern, und daß die weſentlichſten Lebens⸗ 

bedürfnifie importirt werden mußten (Bigelow 75, 92). 

Auf St. Bincent betragen fid) die Neger gegen die Weißen bes 

Scheiden und anftändig, Diebftahl if felten bei ihnen (Day I, 72). 

Bon denen auf Antigug macht zwar Granier de Cassagnac 

(II, 85) eine fehr traurige Schilderung und will es als keinen Beweis 

für einen wirklichen Kortfchritt derfelben gelten laſſen, Daß die Zucker⸗ 

production fich gleich geblieben ift und daß die Zahl der Ehen unter 

ihnen zugenommen hat, Doch gefteht er zu daß fie dort 5 Tage in der 

Woche regelmäßig arbeiten, weil (mie er fagt) die Befchaffenheit des 

Landes die Faulen dem Hunger ausfegen würde und weil es feine . 

Wälder gebe in die fie entlaufen Pönnten. Demnach feinen die Zur 

fände der englifihen Kolonieen im Allgemeinen nicht fo traurig zu 

fein ale manche Schriftiteller es ung gern glauben machen möchten. 

Nur von Barbados hören wir über die Reger faft nur Ungünfliges, 

was in fpeciellen Berhältniffen der früheren Zeit begründet fein mag: 

Labat (11. 134) erzählt die ſchlimmſten Dinge die man ſich dort gegen 

die Sklaven erlaubt hat, welche ihrerfeits, wie ſchon erwähnt, mehr- 

fache Aufftandsverfuche gemacht haben. Zu ſtolz zu betteln, obwohl 
nicht zu ftehlen, arbeiten fie gegenwärtig nur 4 Tage in der. Woche, 

da fie damit zu ihrem Unterhalte genug verdienen. Boll Haß und 

Beratung gegen die Weißen, mißbrauchen fie ala Gefchworene — ein 

Grundbejig von 10 Adern macht fie zu diefem Amte wählbar — die 

19* 
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ohnehin elende Juſtiz nur zu ihrem Bortheil. Habfüchtig und geizig 

verfteden fie ermorbenes Geld forgfältig, dummftol; und eitel, hoe- 

haft und rachſüchtig ftehen fie den Weißen überall feindlich gegenüber 

(Day I, 18, 32, 244, 250, 265 f., II, 194); doc) ift damit ſchwer in 
Einklang zu bringen daß fie fi einer verdienten Zurechtweifung ge: 

wöhnlich fügen (I, 267). Daß fie dem Trunfe ergeben find, dem zu 

entgehen dort auch den Weißen fo ſchwer wird (II, 100), wird ihnen 

nicht eben ſehr Hoch angerechnet werden dürfen. 

Während von Ifert (278 ff.) die Behandlung der Neger in den 
däniſchen Kolonieen gegen Ende des vorigen Jahrhunderts ale 

durchaus inhuman und barbarifch gefchildert wird, verfihert Wert 

(Beiträge z. Beſchr. v. St. Eroir 1794) das gerade Gegentheil. Sicher 

fteht daß der Miffion der evangelifchen Brüder auf St. Eroir, St. Tho⸗ 

mas und St. Jan (1732—68), fo verftändig ihr Beftreben auch war, 

neben der Bekehrung der Neger zum chriſtlichen Glauben fie ganz haupt⸗ 

ſächlich in fittlicher Hinficht zu bilden, von den Plantagenbefigern die 

mannigfaltigften Hinderniffe in den Weg gelegt wurden, bis fie fich 

endlich überzeugten daß die getauften Neger wirklich treuer, zuderläffi- 

ger und fleißiger waren als die heidnifchen (Didendorp 762, 821 f., 

942). In fpäterer Zeit find auch bier die Berhältniffe der Sklaven 

efeglich geregelt und die Rechte der Herren ſtark befchräntt worden, 

bis endlih im 3.1848 die Emancipation eingetreten ift (Ausland 
1856 p. 568). | 

‚Die Lage der Sklaven in den holländifhen Kolonieen ift 

im Laufe des vorigen Jahrhunderts fo fehlecht gewefen ald irgendwo. 

Das Elend in welches die Eingeborenen des Caplandes durch die Hols 

länder gerathen find und das Verfahren welches diefe gegen fie ein» 

gehalten haben, werden wir meiter unten befprechen. Das Geſetz wel⸗ 

ches dem Herrn nur einen leichten Sıod zur Züchtigung feiner Skla⸗ 

ven geflattete, wogegen ſchwerere Strafen durch einen Beamten ver: 

hängt werden follten, hat nur für die Capſtadt felbft, nicht für die 

Cap⸗Kolonie überhaupt gegolten (Percival 392). Bon der Milde 

die den Gap» Koloniften in der Behandlung ihrer Sklaven zugefchries 

ben wird, erhält man einen eigenthümlichen Begriff wenn man hört, 

daß Moodie (I, 34) noch im 3. 1820 dort einen Mann fannte, der 

einen feiner Sklaven, von welchem er glaubte daß er über ihn gelacht 

babe, lebendig im Ofen vöftete, und daß dort wenigftens zu jener 
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Zeit kein noch fo ſchmachvolles und entehrendes Verbrechen einen 

Menfhen von der Geſellſchaft ausſchloß, wenn er ſich aͤußerlich nur 

den herrſchenden Sitten fügte. 

Die Regerfflaven der Holländer in Guiana erhielten im vorigen 
Jahrhundert von ihren Herren ein Stüd Land, 1% Pfund getrodnete 

Fiſche wöchentlih, ein Stüd blaues grobes Tuch oder braune Kein» 

wand zu einem Schurze und eine Bettdede;, den Sonntag hatten fie 

fi (Bancroft 228). Für jede rechte Hand eines entlaufenen Ne 

gers bezahlte die Regierung 25 Gulden (Quandt, Nachr. v. Suri- 

nam 1807 p. 51. Wie Bancroft (221) erzählt auh Stedmann 

(a.a.D.) viele grauenhafte Beijpiele unmenfchlicher Behandlung und 
berechnet daß alljährlich 5% der dortigen Sklaven zu Grund gingen 

(p. 455), während v. Sad (Beihr.e.R.n. Surinam 1821 IT, 112) 

bemerkt daß die Volfszahl der unabhängig gemurdenen Neger, auch 
abgefeben von denen die fih zu ihnen flüchten, ftark zunehme. Ein 

Belek vom 3.1764 befahl die Freizulaffenden vorher im Chriſtenthum 

gehörig zu unterrichten und nachzuweiſen daß fie fähig feien fich felbft 

ihren Unterhalt zu erwerben (daf. II, 58). Im 9. 1805 fand v. Sad 

(I, 82) die Lage der Sklaven weſentlich verbefiert, doch geht die 

[heußliche Behandlung der fie auch um diefe Zeit noch ausgefekt was 
ten, deutlich genug aus der unbefangenen Erzählung hervor die Au: 

nis (Surinam 1805 Kap. 7, 8 u. fonft) von ihrer Lage giebt. Im 

neuerer Zeit ſcheint es indeflen weſentlich beſſer geworden zu fein: 

Hancock (Observ. on the climate of Br. Guiana 1885), Kappler 

(Sechs Jahre in Surinam 1854) und Duttenhofer verfihern es 

einſtimmig. Rad) Letzterem giebt es dort viele Sflaven die niemals 

eine körperliche Züchtigung erfahren, und dic feit 1851 dort geltenden 

Belege über Nahrung, Kleidung, Wohnung, Arbeit, Pflege und Bes 

frafung der SHaven find durchaus human: die Sklaven haben ein 
Klagerecht gegen ihre Herren, denen unter Umftänden die Befugniß 
Sklaven zu halten durch Richterfpruch ganz entzogen werden fann 

(Duttenhofer 70, 80 ff.). Wird man fagen daß dieje milderen Ge 

feße möglich wurden weil die Neger, oder weil die Moral der Holländer 
befier geworden? Oder iſt es die engliſche Emancipation und die Furcht 
vor Regerempörungen welche den Herren die Milde abpreßt? und wie 

Vieles wird von den gefeglichen Beftimmungen gehalten, wie Vieles 

umgangen ? | 
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In Java ftraft die Holländische Polizei jede geringe Mißhandlung 

eined Sklaven mit Geldbuße und im Wiederholungsfalle geht dem 

Herrn das Recht Sklaven zu halten ganz verloren; die Familienver- 

hältniſſe der Sklaven dürfen nicht durch Verkauf zerriffen werden, und 

diefe waren eine Zeit lang nicht einmal genöthigt ihrem Heren zu 
folgen, wenn diefer die Infel verlieh (Ztſch. f. Allg. Erdk. IV, 216), 

Das Geſetzbuch welches die Verhältuifie der Sklaven in den fran⸗ 

söfifhen Kolonieen regeln follte, war der Code noir von 1685 

und 1724. Gontraftiren feine Beflinnmungen allerdings mit den 

äußerſt milden fpanifhen Sflavengefeßen der älteften Zeit (Hum- 

boldt und Bonpland VI, 1 p. 227 not.), fo verdient doch feine 

Humanität in mehr ale einer Hinficht alle Anerkennung. Seine loben 

werthen Züge beftehen vor Allem darin, daß er gejeglich feititellt was 

für die Ernährung und Kleidung der Neger gefchehen foll und die 

Herren insbefondere verpflichtet auch für den Unterhalt alter und un- 

brauchbar gewordener Sklaven zu ſorgen, daß er befiehlt fie zu unter: 

richten und zum Chriftentbum hinzuführen,, daß er Strafen ausfpricht 

gegen das Eoncubinat der Weißen mit Negerinnen, daß er die Tortur, 

Berftümmelungen und Graufanteiten aller Art gegen die Sklaven 
perbietet, daß er die Kamilien durch Einzelverkauf ihrer Glieder aus: 

einanderzureißen unterfagt. Freilich beftimmt er zugleich dag die Kin- 

der ftets dem Stande der Mutter folgen, d. 5. daß Mulattenfinder 

Sklaven bleiben follen, das Sklaven weder etwas verkaufen noch 

gefchentt nehmen dürfen außer im Namen und zum Bortheil ihres 

Herren, daß fie weder eine Klage anftellen noch auch ein gültiges Zeug» 
niß ablegen können: er macht fie überhaupt ganz zu Eigenthumsftüden. 

Indeflen würden die wohlthätigen Beftimmungen dee Code noir im: 

merbin das Loos der Sklaven in dankenswerther Weife erleichtert 

haben, wenn man nur hinreichend dafür geforgt hätte fie auch zur 

Ausführung zu bringen (B. Edwards 417). Ordonnanzen und Ber: 

waltungsmaßregeln wirkten aber nicht minder als die Lokalgeſetz⸗ 

gebung und die Gerichtsbarkeit darauf hin, daß alle Milde bloß auf 

dem Rapiere und in der Theorie beftand. Dafür liefert dad Memoire 

justif. I, 24 ff, II, 74 ff. und der Constitutionnel 19. juillet 1824 

eine Menge von ſchlagenden Beweiſen, und felbft der große Lobtedner 

der franzöflfhen Humanität in ten Kolonien, Granier de Cas- 

sagnac, giebt zu daß die Behandlung der Sklaven erft eıwa feit 
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1830 an Härte verloren habe. Sollen do im 3. 1802 auf Guade⸗ 

loupe an 20000 Reger geopfert worden fein um die Sflaverei wieder 

berzuftellen, von der fie in folge der allgemeinen Emancipation (1794) 

frei geworden waren (Macauley 199, f. darüber weiter ungen). 

In neuerer Zeit wird die Lage der Reger im franzöfiſchen Weſt⸗ 

indien als fo glüdlich gefchildert, daß fie großentheils höchſt anhäng- 

lih an ihre Herren, ihnen nicht leicht entlaufen, oft fogar, wenn fie 

entlaufen oder in freiheit gefebt waren, von felbfl zu ihnen zurück⸗ 

kehren; fie find „entzudt von ihrem Leben auf den Antillen” — nur 

bekommen mande das Heimmeh und erhängen fih um dadurch in 

ihre Heimath zurüdzufehren (Granier de C. I, 163, 200, 149, 

165, 158). Sie befiken Privateigentbum und die Arbeitözeit ift ger 

ſetzlich feftgeftellt; für die Kranken wird hinreichend geforgt und auch 

Mütter welche kranke Kinder haben, And von der Arbeit frei, nur die 

Hausfflaven, nicht die zur Pflanzung gehörigen find verfäuflih, und 

felbft dDiefe werden nicht an Herren verkauft, in deren Befiß überzu- 

gehen fie fich mweigern: daher giebt es dort keine Bettler, Feine aus- 
geiebten Kinder, keinen Kindermord (daf. 178, 181, 192 ff.) In 

Folge der befleren Behandlung follen fi die Reger gehoben haben 

ihre Hütten find nicht leicht viel ſchlechter gehalten als franzöſiſche 

Bauerhäufer, es giebt unter ihnen einzelne die reich werden — dieß 

ift nad Morton (Oran. Am. 87) in Weftindien bauptfächlich mit 

denen vom GaravallisStamme der Fall — mande follen an ihre 

Herren Summen von 5—8000 Free. ausleihen, und Neger wie Mu- 

latten gelangen häufig zu Öffentlichen Aemtern (daf. 164, 178, 347). 

Mlerdings fcheint es den franzöfifchen Negern meift etwas befier 

ergangen zu fein als den englifchen: freiwillige Freilaffungen find in 

neuerer Zeit in den franzoͤſiſchen Kolonieen ungefähr zehnmal fo häufig 

geweſen als in den englifchen; fie Haben in dem Berhältniß von 1:56 

Rlattgefunden (Moreau de Jonnes 139); indeflen unterliegt es 

nad der ausführlichen Darftellung bei Wallon (Introd. CAXXI ff.) 

feinem Zweifel daß auch dort die milden Geſetze theile ſehr mangelhaft 

ausgeführt, theild auch ganz umgangen worden find. Die religiöfe 

umd. fittlihe Erziehung der Sklaven ift insbefondere ganz nichtig 

gewefen: die Miffionäre auf Guadeloupe, gan; vom Gouverneur 

abhängig, durften nur lehren was der Sklaverei günftig war, fonft 
wurden fie zum Schweigen gebracht oder fortgefchidt (Wallon, In- 
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trod. LXX ff. nad Castelli, de l’esclavage en general 162 ff. 

.u.2%). Day (I, 159, 108) giebt zwar zu daß die franzöſiſchen Kolo⸗ 

nieen im Allgemeinen in etwas befferem Zuftande und die dortigen 

Neger intelligenter feien als die engliſchen, aber an Mortalität fländen 

fie noch tiefer als dieſe. 

Erft die engliſche Emancipation fcheint auf eine Verbeſſerung der 

Sklavenverhaltniſſe in den franzöfifchen Kolonieen bingedrängt zu 

haben: ein Gefeß vom 11. Juli 1845 hat die Arbeitszeit beftimmt, 
‚den Sklaven den Ermerb von Privateigenthbum und den Freilauf 

‚geftattet, die Gefeße vom 4. und 5. Juni 1846 haben die Strafen 

gemildert und gefeglich geregelt und Beflimmungen über Rahrung, 

Kleidung und Schulunterricht gegeben. Die volle Emancipation (1848), 

welche mit Ausnahme von Martinique volllommen ruhig vor fid 

gegangen ift, hat meift nicht einmal eine Arbeitseinftelung zur Folge 

gehabt. In Guadeloupe freilich arbeiteten die Neger anfangs nicht 

mehr und blieben in den Häufern und Pflanzungen ihrer bisherigen 

Herren ale auf ihrem Eigenthume fißen, daher von diefen die Ver⸗ 

einigten Staaten um Land zur Auswanderung gebeten wurden, da 

fie fih vor den Negern nicht anders mehr zu retten wußten (Day 

II, 150). Indefien hat nach einer dreijährigen Krife die Zuderpro- 

duction der franzöfifchen Kolonieen zugenommen, und Reunion (Bour- 

bon), wo fie 1851—55 von 23 auf 56 Millionen Kilogr., d. h. höher 

geftiegen ift ale in den productivften Zeiten der Sklaverei, hat felbft 

eine folche Krife niemals gehabt. Der tägliche Arbeisiohn auf Mar: 

tinique beträgt etwas mehr, der auf Guadeloupe etwas weniger ale 

1 Franc; auf einigen Gütern erhält der Arbeiter Y% von dem Roh⸗ 

ertrage der Ernte (Le Pelletier St. Remy in Revue des d. 

mondes 1858 p. 88, 105, 111). Hat man England bejchuldigt viele 

feiner in Sierra Leone von den Sklavenſchiffen entnommenen und in 

Freiheit gefeßten Meger als nur fcheinbar freie Arbeiter in feine weſt⸗ 

indifchen Befißungen verpflanzt zu haben ‚,* fv Hat bekanntlich Frank⸗ 

teih in der neueften Zeit die feinigen mit Culis und Negern (beſon⸗ 

ders aus Oftafrica) refrutirt, deren freiwilliger Heberfiedelung auch die 

vfficiellen Berfiherungen feinen Glauben zu verfehaffen vermocht Haben. 

Die dahin lautende Anklage eines Ungenaunten in Berg haus’ Ziſch. 
f. Erdt. VIII. 469 verdient freil Pe: utrauen, da fie mit anderen ofs 
fenbar unrichtigen Angaben gemiſcht ift 
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Die romanifchen Völker, minder energifch betriebfam und heftig 

in ihren Kolonijationsverfuchen,, zeichnen fich vor denen des germani- 

den Stammes durch größere Milde und Menfchlichleit gegen ihre 

Sffaven aus. Dieß zeigt ſich vor Allem an den Geſetzen des fpani- 

[hen America, denen freilih wie anderwärts die Prarie oft nur 

wenig entſprochen hat, obwohl auch diefe im Ganzen von geringerer 

Härte iſt. Sig ftellen es ganz in den Willen des Sklaven felbft fich 
frei zu faufen, fei es für den Einkaufspreis oder für ein geſetzlich 

beftimmtes Marimum, das an einigen Orten 300 Piafter beträgt 

(Depons, R.in Terrafirma im Mag. v. Reifebefchr. XXIX, 130, La- 

vaysse, R. n. Trinidad, Tabago 1816 p. 473). Wenn Stephen 

(1, 257 ff., 267 ff.) bervorhebt dag in den franzöfifchen und holländi- 

hen Kolonieen die religiöfe Bildung der Neger faft ganz vernad 

läffigt, in den fpanifchen und portugiefifchen dagegen gut für fie geforgt 

worden fei, jo muß bemerft werden daß dieß auch in den letzteren viel- 

fah eine bloße Korderung des Geſetzes geblieben ift und daß ſich die 

Religionsübungen der Sklaven häufig, wie 3. B. in Caracas, nur auf 

gedankenloſe Gebetsformeln befchränft haben (Depons 127). Daß 

es in Lima für unſchicklich gilt einen Sklaven Tängere Zeit ungetauft 

zu lafien (Stevenson, R. in Arauco 1826 1, 194), bemeift eben- 

falls nur wenig für die religiöfe Erziehung der Neger, zumal in einem 
fatholifchen Lande. Die fpanifhen Sklaven können aber mie die 

portugiefifchen nur mit dem Gute verkauft werden auf dem fie fiben. 

Sie follen gefeßlih drei Mahlzeiten täglich (11 Unzen Fleiſch u. f. f.) 

erhalten und jährlich zweimal neu gekleidet werden; felbft die Kleidung 

der Kinder ift porgefchrieben (Murray I, 315), aber gehalten wird 

von diefen Beftimmungen nur Weniges. 

Cuba hat unter allen Theilen des fpanifchen America die härtefte 

Sflaverei. Dieje Erfcheinung mag mit der ungeheuern Vermehrung 

der Production diefer Infel in der neueren Zeit, und wie Diefe jelbft 

mit der englifchen Emancipation im nächſten Zufammenhange ftehen ; 

denn wenn man der legteren gegenüber entfchloffen ift die Sklaverei 

beizubehalten, fo fcheint nichts Anderes übrig zu bleiben als fie zugleich 

auch zu verfhärfen. Die allgemeine Schlechtigfeit und Beftechlichkeit 

der dortigen Beamten (Murray I, 302) giebt den Sklaven der völli⸗ 

gen Willkür feines Herren preis. Ungeftrafter Mord und Graufam- 

keiten der verfehiedenften Art fommen dort noch jet nicht felten vor; 
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es giebt Pflanzungen auf denen während der Zuderernte (5—6 Mo- 

nate hindurch) 20 Stunden täglich gearbeitet wird, da 4 Stunden 

Schlaf für.den Neger als hinreichend gelten (Friend of Afr. 1842 

p. 85 nad) Dr. Madden). Bei einer angeblichen Verſchwörung der 

Neger im 3. 1844 wurde von O'Donnell gegen fie mit raffinirter 

Graufamteit verfahren (Murray I, 299). Die maflenbafte neue 

Sklavenzufuhr, welche Cuba troß der Aufhebung des Sklavenhandels 

immer erhalten zu haben fcheint, mirft auch noch dazu mit daß die 

dortigen Neger verhaltnigmäßig tief ftehen ; doch verdient es ſchwerlich 

Glauben wenn verfihert wird, daß die ordentlichen und bemittelten 

unter ihnen fih am jeltenften frei kauften, weil fie die Arbeit nicht 

fcheneten und in der Freiheit keine beffere Lage zu finden erwarteten 
(8. Görtz II, 59). Wie viel ihnen daran liegt ſich ihrer Feſſeln zu 

entledigen, beweifen fie unzweifelhaft Dadurch, daß fie nach ihren Na⸗ 

tionalitäten in Gefellfhaften zufammentreten, deren Zweck es iſt den 

Freitauf zu bewirken (Murray I, 323). Die Karbigen follen zu 

den Weißen auf Cuba in gutem Berhältniß ftehen; friedlich und fleißig, 

wetteifern fle mit ihnen und oft mit Glüd, da viele unter ihnen tafent- 
vol find (Granier de ©. II, 367). In Bortorico find die Mu⸗ 

latten meift Meine Grundbefiker und ſtehen den Weißen ziemlich gleich 

(daf. 194). 

In Caracas werden die Sklaven zwar in Nahrung, Kleidung 

und Geſundheit vernadpläffigt, doch gilt Freilaſſung dort als ein ver⸗ 

dienſtliches Werk im Sinne der Kirche und iſt häufig; zu Aemtern 
werden die freien Neger nicht zugelaſſen, indeſſen wird auch von 

dieſer Beſchränkung bisweilen Dispenſation ertheilt (Depons a.a. O 

127 ff). Die Conſtitution der Republik Peru beſtimmt daB alle 

Menfchen die in ihrem Bereiche geboren find und leben, frei feien; bie 
Sklaverei befteht aber fort, nur neu eingeführte Neger erhalten nad 

dem Geſetze die Freiheit (Tfhudi Peru 1846 I, 151, Steen Bille 

R. der Galathea v. Roſen 1852 II, 426). In Lima wurden auch 

fhon früher die Sklaven fehr milde behandelt; ungehorfame pflegt 

man zur Strafe den Bädern zu verdingen, bei denen fie viel arbeiten 

müffen und wenig au effen befommen (Ulloa, Voy.1752 1, 484, Ste- 
venson a. a.O. I, 194, Tſchudi a.a.D.). Die Neger thun fich dort 

in Bereine (cofradias) zufammen um ſolche frei au kaufen, die unmenſch⸗ 

licher Behandlung ausgeſetzt find: die befreiten werden alddann Diener 
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des Vereines bis fie die Summe abgetragen haben, die zu ihrer Los» 

faufung vorgelegt worden ift (Stevenson I, 197). Weiter im Sü⸗ 
den, in Mendoza, werden die Sklaven ganz wie Glieder der Kamilie 

gehalten der fie zugehören (Miers, Trav. in Chile and La Plata 

1826 I, 228). Die wenigen Sklaven welche es in Paraguay giebt 

— es find meift Mulatten — werden weit befjer behandelt als die in 

Brafilien: jeder darf fich frei faufen und muß, fobald er will und fi 

ein Käufer findet, an einen anderen Herrn übergeben werden; Ehen 

unter fich fönnen den Sklaven von ihren Herren nicht verweigert mer- 

den (Rengger, R. nad) Paraguay 1835 p. 93). 

In Brafilien befiken die Sklaven das Recht fih frei zu kaufen 

oder dürfen menigftens von ihren Herren den Verlauf verlangen 

(Kofter, R. in Braf. 1817 p. 567; Tietz, Brafil. Zuftände 1839 

p. 71). Eigenthum zu erwerben ift ihnen zwar nicht geſetzlich, aber 

durch das Herfommen geftattet. Die Geſetze welche die Sklaven be- 

treffen, find dort meift unbefannt, und wo fie es nicht find, haben 

fie doch keine Macht; der Sitte nach werden fie aber human behandelt 

(Rugendas, Malerifhe R. 1827 Abth. IV, 9 ff.). Bon Sflapen 

begangene Verbrechen werden meift vom ordentlichen Richter abgeur⸗ 
theitt. Gewöhnlich fpricht die Polizei auf den Antrag des Herrn die 
Strafe über den Sklaven aus der ſich eines Vergehens fchuldig gemacht 

hat, zieht aber auch andererfeits den Herrn für zu große Härte gegen 

feine Sklaven zur Verantwortung (Spir und Martius, R. 120). 

Ihre Arbeitözeit beſchränkt fih auf den Morgen, fie dauert nur bis 
2 Uhr und 2 Tage der Woche haben fie ganz frei (Hines, Oregon 
its hist. Buffalo 1851 p. 60, Reynolds, Voy. of the Potomac. 

New-Y. 1835 p. 54), indeffen fcheint diefe Beſtimmung nicht allgemein 
zu fein oder wird doch nur unvollkommen ausgeführt (Steen Bille 
a. a. O. II, 496). Die Freien find vor dem Gejepe gleich, welches 
au ihre Farbe fei, aber die Sitte will es meift anders: auch vor 

Gericht behält der Weiße in Minas gegen Mulatten und Reger immer 

Recht. „Kein Wunder daß bei folder Sachlage ſich jeder ſelbſt zu 
helfen fucht fo gut er fann, und der Arme oder der Schwarze lieber 

zum wirklichen Verbrecher wird, als daß er fih unfchuldig dazu ſtem⸗ 
peln läßt“ (Burmeifter, R. 427, 431). 

Bor Allen forgt man in Brafilien dafür daß die Sklaven getauft 
werden. Die Kinder werden im Gefang und im Katehismus unter 
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richtet, auch die Ehen werden unter den Negern befördert, da man fie 

dadurch am beiten an die Pflanzung der fie angehören, zu fefleln hofft 

(Rugendasa.a.D.). In Rio felbft indeflen duldet man Ehen unter 
den Sklaven (nah Burmeiſter 88) nur felten, weil deren Unauf⸗ 

löslichkeit alsdann verbietet fie einzeln zu verfaufen. Entlaufene Skla— 

ven welche zurüdgeliefert werden, geben meift ftraflos aus, und es 

ift felten daß alte und arbeitsunfähige durch Freilaffung dem Elende 

preißgegeben werden (Spir und Martius, R. 299, 653, Tieb 71). 

Man geftattet ihnen in den füdlichen Provinzen wie in Goyaz und 

Pernambuco alljährlich mit vielem Lärm und Prunk ein groß:s Fer 

zu feiern, bei dem fie fich einen König wählen der ſich mit einem glän- 

zenden Hofftaate nach Negerweiſe umgiebt, und läßt fi aile dabei 

vorfommenden Spielereien gutmüthig gefallen (Spir und M. 468; 

Kofter a.a.D. 442; Pohl, R. in Brafil. 1832 II, 81). Dasfelbe 

gefhieht auch in Lima (Stevenson I, 196). Dieß Alles weift deut: 

lih genug auf die milde Behandlung bin die ihnen zutheil wird; nur 

die Minen: Sklaven haben ein härteres Loos (Rendu a. a. O. 37). 

Natürlicher Weile fehlt ed nicht ganz an Ausnahmen von der Regel: 

ea ift nicht felten daß Neger von ihren Herren auf Arbeit ausgefchidt 

werden und eine ſchwere Prügelftrafe erhalten, wenn fie nicht eine 

beftimmte Summe mit nad) Haufe bringen; ſelbſt arbeitsunfähige und 

berftümmelte werden auf den Bettel zum Bortheil ihres Herren aue« 

gefendet; einige Sklavenhalter haben fie fogar ganz wie Hausthiere 

zur Züchtung benutzt und die Milch der Regerinnen ald Kuhmilch ver- 

fauft (Meyen, R. um die Erde 1834 I, 79 f.). Indeſſen erhalten 

viele beim Tode ihres Herren die Freiheit und bilden dann die Hefe 

des Volkes, werden profeffionelle Bettler und Straßenräuber, wie an 

der Küfte von Peru (v. Tſchudi, Peru I, 157). 

Es ift eine merkwürdige Thatfache daß gerade in Brafilien, wo die 

Lage der Sklaven im Allgemeinen am erträglichften ift, zugleich auch 

ihre Freiheitsliebe am ftärkften zu fein fcheint: fie ift jo entfchieden, 

daß es dort für höchſt unklug und gefährlich gilt einem Sklaven feine 

fünftige Freilaffung durch das Teflament feines Herren vorauszufagen, 

weil e8 vorgelommen ift, daß alsdann ſelbſt Neger deren Treue hoch» 
gefhäßt wurde, ihren Herren umgebracht haben um die Freiheit zu 

erlangen (de Lisboa im Bull. soc. ethnol. 1847 p. 58). Das Ge- 
fühl der Sfaverei ift es „das diejenigen Individuen unter den Schwar- 
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jen, deren Benehmen in jeder Hinficht das befte genannt werden kann, 

am meiften quält.” Um die 6—800 Mille- Reis an den freien Sonr- 

tagen zu verdienen die ihnen auf den Kaffeepflanzungen bleiben, ift 

eine ungeheuere Ausdauer erforderlih, und wenn fie verdient find, 

wird der Loskauf vielleicht verweigert! (Burmeister, R. 233). Den 

Lohn welchen fie durch ihre Sunntagsarbeit erwerben können, fuchen 

fie faft unter allen Umftänden zu gewinnen, felbft mit Gefahr für 

ihre eigene Gefundheit (Tieb a. a. D. 66). Der Neger in Bernambuco 

und in anderen Theilen Brafiliene arbeite: faft unausgefegt daran ſich 

freifaufen zu können — bauptfächlich thun die die Angola-Neger — 
und der Freigelaſſene wird oft ein fleißiges und brauchbares Mitglied 

der Befellfchaft; namentlich werden die Greolen-Neger in Bernambuco 

oft betriebfame Handwerker, erwerben Vermögen und halten fi dann 

felbft wieder Sklaven (Kofter 368, 557, 582, 594 f.). Die große 

Menge von freien Schwarzen und Mulatten die fie um ſich fehen, mag 

in Berbindung mit dem Umftande daß keine Freilaffungsurktunde zu⸗ 

rüdgenommen werden kann (Kofter 570), als kräftiger Antrieb auf 

fie wirken nad) ihrer Freiheit zu ringen. 
A. de Saint-Hilaire (Voy. dans l’Inter. du Bresil 1880 II, 

231, 298 f., Voy. aux sources du S. Francisco I, 332) behauptet 

jwar daß fich Die Negerrace in Südamerica verbeffere, während die 

kaukaſiſche ſich verfchlechtere, und daß namentlich in Goyaz die Neger: 

und Mulattenbevölterung ftärker zunehme als die von weißem Blute, 

giebt aber zugleih an daß die freien Neger meift nur von ihrer Hände 

Arbeit oder ale Bagabunden lebten. Dagegen bilden nah Rugendas 

a. a. O. die freien Schwarzen in den Städten Brafiliens einen acht⸗ 

baren Theil der Bevölkerung, treiben hauptfählih Handwerfe und 

halten ftreng auf die Anerkennung ihrer Freiheit von Seiten der 

Weißen, obgleich fie fih diefen flet3 unterordnen. Die freien Neger 

denen der Schulbeſuch geftattet ift, können faft alle lefen und ſchreiben. 

Der große Srundbefig ift faft ausfchließlich in den Händen der Weißen; 

diefe ſcheuen ſich Mifchlinge in ihre Familien aufzunehmen, aber im 

Umgange und den gefelligen Formen tritt fein Kaftenunterfchied her- 

vor (Burmeifter, R. 160, 432 f.). Die freien Neger zeigen mehr 

Intelligenz als die Sklaven, manche von ihnen find Priefter,, manche 
befleiden Dfficierftelen in der Armee (Wilkes a. a. O. I, 64). Ra- 
türlich macht es einen wejentlichen Unterfchied ob der Neger frei gebo- 
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zen wird oder ob er vorher Sklave war und dann die Freiheit erlangt: 

im leßteren Kalle ift ed erflärlich genug, daß er, wieRendu (a. a. O. 

32) fagt, Die erlangte Freiheit nur als Privilegium zum Müßiggange 

ſchätzt und fih als Freigelafiener nicht felten ſelbſt noch verfchlechtert. 

Ueberall beftätigt fich der Sab daß das Schidfal der Regerfklanen 

im Allgemeinen immer um fo befier fich geftaltet, je dunkler die Haut: 

farbe ihrer Herren, d. h. je geringer die eigene Energie ift welche diefe 

zu ausdauernder Arbeit befiten. Bon den Bortugiefen werden unter 

allen Guropdern die Neger am nachfichtigiten behandelt. Dieß zeigt 

fi in ihren Kolonieen auf der Oſt- und Weſtküſte von Africa wie in 

Brafilien (Salt 87, Mollien 875), und nur die Hauptftapelpläße 

des Sflavenhandele, wie 3. B. Benguela, machen hiervon eine natür« 

liche Ausnahme (Tams 36). In der Gegend von Quilimane und 
Luabo und in anderen portugieflfchen Befiungen leben viele freie 

ſchwarze Koloniften die fih als Holzhauer, Feldarbeiter und zu ande- 

ten Dienften diefer Art vermiethen. Diefe werden aber von den Skla⸗ 

ven der Portugieſen verfpottet und verachtet, weil fie keinen Patron 

haben der fih ihrer annimmt. Durch befondere fehr ftrenge Geſetze 

hält man fie in tiefer Unterwürfigleit und fie werden Sklaven wenn 

fie zahlungsunfähig find. Entlaufene Sklaven follen dort bisweilen 

zu ihren Herren zurüdtehren und manche fogar fich den Portugiefen 

jelbft zum Verkaufe als Siaven anbieten (Barnard 143). Reuer: 

dings ift die Aufhebung der Sflaverei binnen 20 Jahren auch in den 

portugiefifchen Kolonieen verfügt worden (Baftian 236). 

In den Vereinigten Staaten follen ſchon die erſten Neger 

welche eingeführt wurden, den Hausthieren gleich zur Zucht benupt 

worden fein. In Maryland und Birginien namentlich hat man auch 

fpäter die Sklaven förmlich gezüchtet um fie in die füdlichen Staaten 
zu verkaufen welche deren bedurften; auch Kentudy fol fie in großer 

Menge geliefert haben (Herzog Bernhard v. W. R.n.R 4. 1828 

II, 80; Marshall Hall, On twofold slavery). Es ift wahr daß die 

Bereinigten Staaten feine folden Maflen von Negerleben conjumirt 

haben wie Weftindien, aber die Erklärung diefer Thatfache iſt nicht 

in größerer Sumanität, fondern in fehlauer Berechnung allein zu 

fuchen, welche allerdings im Ganzen zu einer minder harten Behand» 

fung, aber zu einer wo möglich noch tieferen moraliſchen Degradation 
des Negers hingeführt hat ald anderwärts. Daß der Stlavenhandel 
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dort am roheften betrieben, entlaufene Sklaven öfters mit Hunden 

geingt morden find u. dergl. (Hill 36 ff.), mag feine Richtigkeit haben. 

Das Racenvorurtheil beſteht befanntlid) in den Bereinigten Staaten 

in einer Stärke und Ausfchlieglichkeit die fonft nirgends ihres Glei⸗ 

hen bat: auch der freie Neger und der Karbige ift felbft in den nörd- 

lihen Staaten, die feine SHaven haben, ein Geächteter und Aus- 

geftoßener, er behält daher nothwendig den Geift und Charakter des 

Sklaven mit allen feinen Eigenthümlichkeiten. Bis zum Quadronen lebt 

dort der Reger und feine Nachkommen — wie ein Mann ſich ausdrüdt, 

den man wahrlid feiner Parteilichkeit für die ſchwarze Race bezüchti⸗ 

gen kann — „gebrandmarkt mit dem Namen des Auswurfs der Menſch⸗ 

beit und unter den Bann eines Fluches geftellt der ihn nicht einmal 

der Duldung werth ericheinen läßt“ (Hamilton Smith). 

Allerdings geht ed den Hausflflaven meift ziemlich gut, die Plan⸗ 

tagenfllaven dagegen, befonders diejenigen in den Baumwollenpflan- 

zungen haben ein trauriges Loos. Beide Arten von Sklaven fiehen 
in Birginien, wo die Behandlung befler fein foll ald weiter im Süden 

(Negro Slavery 25), an Zahl einander ziemlich gleich , in den füdlichen 

Staaten überwiegen die lebteren fehr bedeutend (Mackay). Bas 

man aber aucd über das phyſiſche Wohlbefinden der Sklaven fagen 

möge und wie gut fie immer in diefer Rüdficht geftellt fein möchten, 

das Befentliche ift und bleibt daß fie gehindert werden als Menfchen 

zu leben, daß man fie überhaupt nicht für Menfchen gelten läßt. 

Rad) dem Geſetze von Süd- und Kord- Carolina foll überall wo 

nicht das Gegentheil bewiefen wird, angenommen werben daß jeder 

Neger Sklave fei, daher denn überhaupt Farbige oft ohne weiteren 

Grund eingezogen und vor Gericht geftellt oder weggefangen und vers 

kauft werden, denn überall in den Bereinigten Staaten fann vom 

Erſten Beiten cin farbiges Individuum als Eigenthum in Anſpruch 

genommen werden, und der Berfuch ein folches aus der Sklaverei zu 
retten wenn es mit derjelben bedroht ift, wird ftreng geftraft. In 

Illinois werden freie Reger gar nicht geduldet und in Ohio ftrebt man 

dasfelbe einzuführen (Colonial Magazine XIX, 343 f.) In Birginien 

verfhmähen viele die Freilaſſung, weil fie dann entweder binnen 

Jahresfrift auswandern müſſen oder ihre freiheit wieder verlieren — 

man bat daraus gefolgert Daß der Neger die Freiheit geringſchätze! 

Daß kein Farbiger, ſei er jo tadellos und talentvoll als er wolle, je- 
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mals zu einem Amte oder zu einigem Einfluffe gelangen fann, ver 

fteht fih von felbft. Ehen zwifchen Weißen und Farbigen find geſetz⸗ 

lich verboten: den farbigen Frauen if es fo gut ald unmöglich ge- 

macht einem ehrlichen Stande anzugehören; ſich felbft und ihre Nach⸗ 

tommen in der Gefellfchaft auf die eine oder auf die andere Weife zu 

entehren ift das Einzige was man ihnen übrig gelafien hat. Wer in 

Carolina angeklagt ift feinen Sklaven verftümmelt zu haben, dem ift 

es geftattet fih von diefer Befhuldigung durch einen Eid zu reinigen. 

Wer mehr ale 7 Sklaven auf der Straße verfammelt antrifft, darf 

einem jeden von ihnen bis zu 20 Schlägen geben. Die gefeglichen Ver⸗ 

bote gegen den Unterricht der Neger im Lefen und Schreiben — letzte⸗ 

res ift in Garolina mit einer Geldfirafe von E 14 bedroht — die 

Beſchränkung des Neligionsunterrichtes u. f. f. (Näheres bei Wap⸗ 

päus, Handb. d. Geogr. u. Statift. v. R.-A.) hat man dadurd) moti- 

virt, daß Lehrer aus dem Norden die Sklaven der füdlichen Staaten 

zur Empörung zu reizen verfucht hätten, doch liegt die Unmiffenheit 

der Sfaven zu fehr im Intereffe ihrer Herren, ala daß man nicht 

glauben ſollte dieſe hätten jeden Unterricht derfelben als ſolchen ſchon 
als einen Berfuch zur Aufwiegelung betrachtet. Jene Geſetze beftehen 

noch jest, find aber allerdings in neuerer Zeit großentheild außer 

Uebung gelommen. Wird fi) aber diefem Allen gegenüber behaupten 

laflen es fei für den Neger eine wahre Wohlthat geweſen daß der Sfla- 

venhandel ihn feiner Heimath entriffen und dahin übergefiedelt habe 

wo er die Geſellſchaft civilifirter Menfchen genießt? Den offentundi- 

gen Anftrengungen gegenüber, welche in der neueften Zeit in den füd- 

lihen Staaten der Union dafür gemacht werden der Sklaverei eine 

möglichft große Ausdehnung zu geben, fie zu verewigen, den Neger: 

handel wo möglich wieder einzuführen und den Neger durch alle Mittel 

unter die Stufe der Menfchheit herabzudrüden, fünnte nur Unkennt⸗ 

niß der Sache oder Außerfte Schaamlofigkeit dazu verleiten eine ſolche 
Anficht zu vertreten. 

Als eine befondere Schwierigkeit, die in den Sflavenländern for 

wohl der Hebung der ſchwarzen Bevölkerung als auch der gedeihlichen 
Entwidelung der focialen und politifchen Verhältniffe überhaupt ent 

gegenfteht, find die Halbkaften zu erwähnen, die ſich jo ziemlich überall 

der berrfhenden Race zu nähern ſtreben, obwohl fie meift von diefer 

zurüdgeftoßen und verachtet werden, während fie ihrerjeits ſich von 



Die Mulatten. 205 

den reinen Negern fernhalten und diefe tief unter fih fehen. Kann 

eine folhe Summe von Feindfchaften und gegenfeitiger MiBachtung, 

dad Zweifelhafte und Unfichere der Stellung welche ein großer Theil 

ver Benölkerung einnimmt, nur Höchft ungünftig auf die Gefellfchaft 

im Ganzen zurückwirken, fo wird diefes Uebel noch dadurd erheblich 

dergrößert, daß die Mulatten faft Tauter außerehelihe Kinder find. 

Ihr Ha gegen die Weißen und gegen die Schwarzen und ihre Schlech⸗ 

tigfeit, die fo vielfach hervorgehoben werden, find nur zu erflärlich; 

fie find die natürlichen und nothwendigen Folgen ihrer focialen Lage, 

für die man fie ſelbſt ohne Unbilligkeit nicht verantwortlich machen 
kann: fie verdanken ihre Eriftenz nur dem Umftande daß man die Ne⸗ 

ger in „civilifirte Gefelfchaft” gebracht hat. Wie fhon Bosmann 

(Il, 46) über die Berdorbenheit der Mulatten in Akra geflagt hat, fo 

hören wir auch in der neueren Zeit faft allenthalben dasfelbe Urtheil, 

faft nur mit Ausnahme von Brafilien, wo fie namentlih im Norden 

(Bahia, Bernambuco, Raranham) günftiger gefchildert werden (Rendu 

a.a. D. 30). Es mag dieß theil® in dem Uebergewichte das fie 

dort befigen, theils in der befferen Stellung überhaupt begründet fein, 

welche die Farbigen den Weißen gegenüber einnehmen. Weit weniger 

Gutes wird von denen in Weftindien erzählt, nur Dallas (93) rühmt 

an den Mulatten von Jamaica große Treue und Rechtlichkeit, auf 

richtige und befländige Anhänglichkeit an die Weißen. Als ein merk. 

würdiges Beifpiel von Gleichgültigkeit gegen die Kaftenunterfhiede ift 

hervorzuheben daß Heirathen weißer Mädchen mit Mulatten im fpa- 

nifhen Südamerica und namentlich in Caracas öfters vorkommen; 

freilich gefchieht ed auch hier nur mit Findlingen die von weißen Eltern 

ausgefeßt, von farbigen Weibern oder Regerinnen aufgenommen und 

erzogen worden find (Depons a.a. D. 137). Auch die Hottentotten- 

Aulatten am Cap d. g. H. find in Folge ihrer Lage und der Mip- 

achtung die fie trifft, meift depranirte Menfchen,, dem Trunke ergeben, 

ausdauernder Arbeit und regelmäßigem Leben abgeneigt (Pringle 

107). Dagegen werden die Mifchlinge von Negern und Hottentotten 

als treue Diener gefhätt (Le Vaillant 1. R. 288). 

Bas der Racenhaf und das Gefchenf einer Mulattenbevölterung 

bedeute, das die Neger von den Weißen überall erhalten wo fie mit 
ihnen zufammenleben, hat fi nirgends in größerem Maaßſtabe gezeigt 

als auf Haiti. Bis zum Jahre 1789 waren dort die freien Neger 
Baig, Anthropologie. Zr Bd. 20 
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und Mulatten von allen höheren Aemtern und Berufsarten ausge 

ſchloſſen und wurden zu Frohnarbeiten für die Koloniften gepreßt. 
Die conflituirende Berfammlung der leßteren vom 3. 1790 machte es 

zu einem ihrer Hauptzmwede den Karbigen, bie in Paris um Erleichte⸗ 

zung ihrer Lage gebeten und fi zu allen Opfern bereit erflärt halten, 
feine Freiheiten irgend welcher Art zuzugeftehen, und im Ötreit mit 

dem Gouverneur ftand fie auf dem Punkte fih von Frankreich ganz 

loszufagen , alö die Neger und Mulatten, denen man von Paris aus 
widjtige Rechte bald zugeitanden bald wieder genommen batte, fi) 

often empörten (1791). Die von Frankreich gejendeten Commifſſäre, 

Bolverel und Santhonar, mußten fih nur durch die Syreigebung aller 

Sklaven zu helfen die fih unter ihre Bahnen flellen würden, der Auf- 

fand verbreitete ſich Über die ganze Infel und nachdem er vollftändig 
gelungen war, erfolgte am 4. Febr. 1794 von Seiten ded Rational- 

conventes die allgemeine Emancipation der Sklaven in den franzöfis 

fen Kolonien. Zouffaint Louverture, welcher hauptfächlich 

die von den Koloniften zu Hülfe gerufenen Engländer wieder vertrieben 

hatte (1797), wurde vom franzöflfchen Directorium zum Obergeneral 

der Infel ernannt. Als folder wußte er die Neger trefflih in Ord⸗ 

nung zu halten, führte fie zur Arbeit zurüd, gab der Infel eine repu⸗ 

blifanifche Berfaffung und regierte fie in zweckmäßiger Weile. Der 
Verdacht daß er fih von Franfreih ganz unabhängig machen wolle 

bewog Bonaparte* als erften Conſul ein Geſchwader gegen ihn abzu: 
fenden, das fowohl bier ald auch in den übrigen franzöfifhen Kolo— 

nieen die Sklaverei wieterherftellen follte (1802). Zwar entging Haiti 

diefem letzteren Schidfale und gelangte zu völliger Unabhängigkeit 

(1803), Touffaint aber wurde von den Franzofen, denen man nicht 
geringere Grauſamkeiten bei diefer Gelegenheit Schuld giebt ale dem 

aufftändiichen Negern, verrätherifch gefangen genommen und meg- 

geführt. Er ftarb in Befancon an Gift (1803). Nach der Zerftörung 

jener glücklichen Anfünge die unter Touffaint gemacht worden waren, 

ift Haiti zunächſt unter tem Wütherich Deſſalines (bie 1805), dann 

während ter Kämpfe zwifchen Chriftophe und Petion (bis 1305) und 

der getheilten Herrfchaft biefer beiden, Chriitophe’3 im Norden und 
Nordweiten, Petion's im Südweſten der Infel, einer gänzlichen Ber- 

wirrung und Zerrüttung verfallen. Erſt unter Boyer's einfihtiger 

* &. Toussaint’s interefjanten Brief an ihn bei Placide-Justin 367. 
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deitung der Republik (1822—1843), welche jeßt die ganze Inſel um⸗ 

faßte, konnten ſich die Zuftände beſſern, nachdem die allgemeine Un⸗ 

ſicherheit dadurch ein Ende gefunden hatte, daß Frankreich nach ver⸗ 

geblichen Verſuchen feine Herrſchaft auf's Neue geltend zu machen, 
feine Anſprüche aufgab und die Republik anertannte (1826). 

Trotz der Ungunft der Berhältnifie hatte fi die Bevölkerung in 

20 Jahren (1804— 24) verdoppelt, Fortſchritte in der Eivilifation 

aber. wird man bei einiger Billigkeit des Urtheils über das was Sklaven 

fein und feiften können, denen es gelungen ift ihr Joch abzuſchütteln, 
bie zum 3. 1826 von Haiti unmöglich erwarten können, zumal wenn 

man die vorflehenden Hauptzüge feiner Geſchichte beachtet, Die wir 

bauptfählih nad) Placide-Justin mitgetheilt haben. Auch nad 

diefer Zeit Bauerte die Feindſchaft zwifchen den Negern und Mulatten 

fort, welche bis dahin eines der hauptſächlichſten Hinderniffe der Ent- 

widelung geweſen war, und eine Schuldenlaft von 150 Mil. Fres., 

die an Frankreich ale Entihädigung gezahlt werden follten, übte 

einen ſchweren Druck aus. Gleichwohl gelang es den Bemühungen 

des Bräfidenten Boher, der alles Mögliche that um einen blübenderen 

Zuftand des Landes herbeizuführen, bedeutenden Verbefierungen Ein⸗ 

gang zu verſchaffen. Es läßt fich ſchwer bezweifeln daß Macken- 

zie’s (Notes on Haiti 1830) fo fehr ungünfliger Bericht über Haiti 

mancherlei WUebertreibungen enthält (Macauley 179 ff.). Ohne 

gerade ein glänzendes Bild zu entwerfen bat R. Hill die Lage der 

Infel im 3. 1830 doch als wefentlich beffer Dargeftellt als fie früher 

war und namentlich als beffer im Vergleich mit Allem was fonft Skla⸗ 
ven zu leiften pflegen. Er fand Ruhe und Ordnung auf den Straßen 

und im allgemeinen Verkehre ein ruhiges und fchidliches Betragen; 

die Arbeiter, die am Gewinne des Pflanzers theilhatten, waren meift 

ehrlich gegen ihre Herren, der Anbau der Infel, den zu fördern Boyer 

vorzüglich bedacht war, wird als ziemlich befriedigend bezeichnet und 

diefe Angabe durch eine große Menge von Einzelheiten belegt; vorzüg- 
lich fleißig zeigten fi) die Bewohner des Diſtriktes Grande-Riviere; 
Elend und Roth waren von der Infel faf ganz verfhwunden; nah 

einer großen Dlatternepidemie hatte man die Impfung eingeführt (Ma- 

canley 39 ff., 80, 83, 150). 
Seit 1843 ift der Racenfampf zwifchen Negern und Mulatten 

aufs Neue entbrannt, und zwar bat fich der Haß der Neger von den 

20* 
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Weißen, die ihnen jegt nicht mehr gefährlich find, abgemendet und 
ganz auf die Farbigen gerichtet, daher die meift höhere Begabung und 

Bildung der lekteren den Negern nicht zu Gute kommen fann. Kaifer 

Fauftin Soulougue ift in jenem Haffe fo weit gegangen, daß er alle 

Farbigen umbringen laffen wollte, doch vermochte ihn der franzäfifche 

Conſul Raybaud zur Einftellung feiner Grauſamkeiten durch die 

Hinweifung darauf, daß fein Verfahren die öffentliche Meinung der 

civilifirten Welt mit Abfcheu erfüllen würde (Brief eines Americanerd 

bei Bigelow 191). Der Kaifer fpricht das Franzöfiſche rein, Tieft 

viel und kann ordentlich ſchreiben. Sein Hofflaat und das Hofceres 

moniell entſprachen freilidy ganz dem ertranaganten Negergefhmad. 

Während von der einen Seite der fociale Charakter der Bevölkerung, 

die Sicherheit der Straßen gerühmt und behauptet wird daß die Ele- 

mente der Civilifation in Haiti unverkennbar feien (Bigelow a.a.D.), 

wird von Anderen ebenfo beflimmt das Gegentheil verfihert. Durch 

die Flucht des Kaifers nach) Frankreich ift neuerdings der Zufland der 

Infel auf’ Neue gänzlich in Frage geftellt. 
Ein harakteriftifcher Zug der Verfaſſung von Haiti ift es daß kein 

Weißer Grundeigentbum und Bürgerrecht erwerben fann; er fann nur 

Händler fein oder Arbeiter, und wird als ein Weſen angefehen das 
feinen Rang in der Gefellfhaft verwirkt hat. Bor reichen und ange- 

fehbenen Regern , befonders vor den Damen muß er den Hut ziehen, 

fonft wird er mit Scheltworten verfolgt (Lolonial Magazine XIX 342). 

Im bisherigen Kaiferreiche Haiti, welches im Often mit der Republit 

©. Domingo zufammengrenzt, iſt (nach der Schilderung von G. Görtz 

II, 127 ff. und Boston Weekly Courier im Ausland 1858 p. 445) 
der Landbau ſchlecht, Induftrie und Handel ganz im Verfall, der Kaifer 

hatte das Handelömonopol für Ein und Ausfuhr und beftimmte die 

Preife; es fehlt völlig an Geld und die Kriegsmacht ift in fchlechtem 

Zuftande; die Gerichte ſind gewiffenlos und die Beamten allgemein 
beftehlih. Das Ehriftenthum befteht nur dem Namen nah; außer 
‚den Privatlapellen der Miffionäre hat Port au Prince nur eine Heine 
Kirche; die Koften der Trauung und der Taufe erfpart man fich gern 

und dad Volk hängt noch großentheils an feinen alten Zaubereien und 
am ©efpenfterglauben. 

Wie man auch über die Zuftände von Haiti und Über feine Be⸗ 

völterung urtheilen mag, fo Täßt ſich doch nicht in Abrede ftellen dag 
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ed einzelne talentvolle Männer hervorgebracht hat, welche in einfichts- | 

voller Weiſe dahin geftrebt haben eine lebenskräftige und entwidelungs- 

fühige Ordnung der Dinge zu ſchaffen. Aeußere Umftände und die 

Rohheit der Mafie haben ihre Bemühungen bie jet ziemlich erfolglos 

gemacht; will man aber diefe Verſuche, die vielleicht noch oft feheitern 

werden, bevor es zu einer fefteren politifchen Geftaltung fommt, nicht 

unbilfig beurtheilen, fo muß man ver Allem nicht die lächerliche For: 

derung machen, daß rohe Menſchen, wenn fie republitanifch conftituirt 

werden nach dem Muſter der Vereinigten Staaten, in einigen Jahr⸗ 

zehnten einen Staat bilden follen, der im Befentlichen ähnlich geord- 

net wäre und bliebe wie der eines alten Culturvolkes. Unter Berhält- 

niffen wie diejenigen find in denen fih Haiti befindet, müflen ftetige 

Fortfchritte Die mannigfaltigften Hinderniffe finden und die unpartetifche 

Beurtheilung derfelben ift für den europäifchen Beobachter mit den 

größten Schwierigkeiten verbunden. Bor Allem aber muß man dabei 

im Auge behalten daß es jener bunt zufammengerwürfelten Maſſe von 

Regern an einer gemeinfamen Sprache und an jedem nationalen Bande 

urfprünglich gefehlt hat: das Franzöfifche welches die Bevölkerung von 

Haiti jetzt Tpricht, ift in Bohem Grade verderbt und hat feine Gram⸗ 

matik faft ganz verloren. Bas für Leiftungen fann man auf geifti« 

gem Gebiete von einem Volke erwarten das nicht einmal eine eigene 

Sprache hat! 

Meit Erfreulicheres iſt von dem Kreiftaate Liberia zu berichten. 

Das Territorium ift in. 3. 1822 von der American Colonization So- 

ciety angelauft und die Neger-Kolonie felbft 1826 gegründet worden. 

Es wird behauptet daß das ganze Unternehmen von Sklavenhaltern 

der Vereinigten Staaten ausgegangen fei; wenigftens feien dieſe die 

hauptſaͤchlichen Mitglieder der erwähnten Gefellfchaft geweſen, welche 

ſchon feit 1816 Beiträge für den Zweck der Ueberfiedelung dortiger 
Neger in ihre Heimath fammeln und 1820 die erfien nach Africa zu- 

rüdbringen ließ. Im 3. 1831 kam ein Agent derfelben nach England 

und fammelte dort ebenfalls; die englifhen Abolitioniften aber jollen 

fih feit Tanger Zeit von dem Unternehmen Iosgefagt und der Bericht 

der Geſellſchaft von 1853 fol felbft ausgeſprochen haben, daß bis das 

din nur 8500 Neger nach Liberia eingeführt und darunter 4093 dort- 
bin ohne ihre eigene Einwilligung deportirt worden feien. Wie es fid 
damit auch verhalte, die Sache felbft ift zum Bortheil der Neger aus- 
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geſchlagen. Im J. 1837 beſtanden in Liberia vier voneinander unab⸗ 
hängige Kolonieen mit verſchiedenen Verfaſſungen, gegründet von vier 
verſchiedenen, der American Colonization Society ähnlichen Gefell- 

fhaften. Diefe waren miteinander zum Theil verfeindet, der Gouver⸗ 

neur Buchanan aber, der die größten Berdienite um Liberia hat, wußte 

ihte Bereinigung zu bewirken. Schon in den erſten Jahren nad) der 

Gründung haben fi die benachbarten Regerftämme, bei denen bie 

eingemwanderten Schwarzen „weiße Männer“ hießen (Monateb. d. Gef. 

f. Erd. Il, 132), unter die Zurisdiction der Republik geftellt: dieſe 

befigs im Ganzen über 150000 Einwohner, von denen jeded nur 

etwa der zwanzigfte Theil von America-dahin übergefiedelt ift. Haben 

diefe Einwanderer das Acclimatiſations⸗Fieber überſtanden, das ihnen 

ſelten lebenegefährlidy wird, ſo find fie meift gefünder ala fie in den 

Bereinigten Staatın waren (Foote 194). Seit 1847 hat ſich Kiberta 

zu einer felbftftändigen freien Republik erklärt (Geſchichte und Ent- 

widelung derfetben bei Foote 110 ff., Holman I, 137 ff., Baf. 

Mifl: Mag. 1839 p. 325, Ritter in Ztiſch. f. Allg. Erdk. I, Africa 

redeemed 1851, Colonial Magazine XIX 395 ff.. Report und The 

new republic. Boston 1850). 

Sp. weit der Einfluß von Liberia über die Eingeborenen reicht, iſt 

der Sflavenhandel und die Sflaverei unterdrüdt: das. Dort gegebene 

Beifpiel und die dort gemachten Anftreugungen haben wefentlid dazu 
beigetragen den Menfchenhandel von Gap Lahu bis nach Sierra Leone 

hin verfehwinden zu maihen (Foote 135 ff., 185); fo weit fein Ein⸗ 

Huß zeicht,, find die inneren Kriege beigelegt und die Völker der Civi⸗ 

liſation und dem Chriſtenthume entgegengeführt worden (Report 9). 

Das drüdende Gefühl von der Weberlegenheit des Weißen ift beim Ne⸗ 

ger geſchwunden; jener muß fich ihm gfeichftellen und er findet in Li⸗ 
beria manche Farbigen mit denen dieß ohne Unzuträglichleit geſchehen 

fann (Hawthorne 162). Die wie eo feheintnurvon NottandGlid- 

don (a. a.D. 403) aufgeftellte Behauptung, daß der ganze intelligente 

und einflußreiche Theil der Bevölkerung nur aus Mulatten beftche, ver- 

dient nur wenig Zutrauen , denn eo wird nicht allein verfichert daß 

mehrere ausgezeichnete Beamte und Bürger der Republik ganz in ihr 

aufgewachfen und erzogen worden feien (Report 30), fondern bie zum 

3.1841 war au der Gouverneur Buchanan der einzige Weiße der 

in Liberia lebte (Monateb. d. Gef. f. Erdt. U, 129 ff. I, 82). 
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Trotz der verfchiedenartigen Beſtandtheile aus denen die Bevöl⸗ 

kerung zufammengefebt ift, herrfcht ein Grad von Ordnung, Ruhe 

und verhältnifmäßigem Wohlftande der alle Anerfennung verdient 

(Foote 192). Der Aderbau läßt noch manches zu mwünfchen übrig, 

doch macht er bedeutende Kortfchritte, die zum Theil ftatiftifch bewieſen 

find (Report 22 ff). Die Häufer von Menrovia find meift einflodig, 

von Zimmerholz auf einer Grundlage von Stein oder Badftein erbaut, 

bemalt oder weiß angeftriden , mehrere derfelben hübſch möblirt (Wil- 

son 405, Foote 193). Die Stadt Öreenpille ift gut angelegt, hat 

breite parallele Straßen und zwar fleine, aber zweckmäßig eingerichtete 
Häufer, darunter manche von zwei Stockwerken; alle haben Baum- 

pflanzungen in der Nähe (Report 32). Dem Handel menden die Bes 
wohner von Monrovia ihre Thätigkeit Hauptfächlich zu, dem Feldbau 

ungern: einige der dortigen Kaufleute befipen ein Bermögen bis zu 

20000 Dollars (Wilson 406 f.). Die Rechtöpflege ift wohlgeordnet 

und bat die erforderlichen Abftufungen, die Richter find unbeftechlich 

(Report 20). Perfon und Eigenthbum find ficher, Drdalien werden 

ale gerichtliche Beweismittel nicht mehr zugelaflen, dagegen wird be« 

hauptet daß in Liberia (mo die Sklaverei gänzlich abgefchafft ift) wie 

auf der ganzen Körnerküfte noch jet der Gebrauch herrfche Schulden 

halber Angehörige der Familie als Sklaven zu verpfänden (?) obmohl 

fie nicht verfauft werden können (Forbes a. 32). Die feit 1847 in 

Liberia geltende Conſtitution, welche im Wefentlichen der nordameri« 

canifhen nachgebildet ift, findet fi im Report 37 ff. Das Heer, in 

welchem Alle ohne Unterfchied vom 16. bis zum 50. Jahre dienen 

müffen, bat fi bisher als tüchtig gezeigt und ift glüdlich geweſen. 

Um die Erziehung haben fi die Miffionäre große Berdienfte erworben, 
doch find die Schulen noch nicht Überall im beften Zuflande, da die 

Einkünfte des Staates bis jegt (1850) noch nicht hingereicht haben 

um die gefeglich beſtimmten Schuleinrichtungen auszuführen; die Graf⸗ 

haft Montferado hat bei 8500 Einwohnern 18 Schulen mit 880 Zög- 

lingen. Heidnifchen Eultus giebt e& dort nicht mehr, die Stadt Mon⸗ 
rovia befigt fünf Kirchen die fleißig befucht werden (Report 25, 29, 

Foote 193). Das Englifche iſt die herrfchende Sprache. Auszüge 
aus dem Liberia Herald und aus einem Manifefte des Präftdenten 

der Republit, welche der Report mittheilt, mögen am beften dienen - 

die Eulturftufe zu charakterifiren auf welcher die dortigen Neger ftehen: 
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jene Beitfchrift, neben welcher noch eine zweite, The African Lumi- 

nary in Liberia erſcheint, iſt auch in Sierra Leone die hauptſächlichſte 

Zeitungslectüre; fie wird ganz von Schwarzen und Farbigen beforgt 

und ift in den lebten Jahren weſentlich befier geworden als fie früher 

war (Norton 181). Dieß Alles kann über die muthmaßliche Zukunft 

Liberia's nur ein günftiges Urtheil begründen, wie dieß Hawthorne 

(162) aus eigener Beobachtung ausgefprochen hat, da er nach einer 

Zeit von nur 14 Monaten fand daß Kiberia faft in jeder Rüdficht be 

trächtlich fortgefchritten war. 

Eine ähnliche Kolonie freier Neger, die von Liberia unabhängig 

ift, hat die Maryland Colonization Society im I. 1834 in Cap Pal- 

mas gegründet, doch fcheinen über den Erfolg diefes Unternehmens 

nähere Nachrichten bis jebt zu fehlen. 

Schon lange Zeit vor der Gründung von Liberia hat eine eng- 
liſche Geſellſchaft (1787) einen ähnlichen Berfuh in Sierra Xeone 

gemacht Mäheres bei Gregoire 189 ff.). Die Kolonie hat außer 

der Ungunft der Lage und des Klima’d auch noch unter anderen großen 

Uebelfländen zu leiden gehabt (vgl. Baf. Miff. Mag. 1839 p. 195 ff. 

und die Geſchichte v. ©. Leone daf. 1851 IV), die zum Theil nicht ohne 

die Schuld der ©. Leone⸗Compagnie felbft eingetreten find: nächſt der 

ſchlechten Befchaffenheit des Landes ftellte fich der Ueberfall einer fran- 

zöfifchen Flotte (1794), Angriffe der Timmanis und andere Unglüde- 

"fälle der Blüthe der Kolonie entgegen; die Gouverneure blieben ganz 

ihren eigenen Einfällen überlaffen, ein jeder von ihnen verfolgte an» 

dere Pläne und ergriff andere Mapregeln al fein Vorgänger. Daher 

fanten die früher fleigigen und ſchon halb civilifirten freien Neger im- 

mer mehr, welche man aus Nova Scotia hierher verpflanzt hatte 

(1792). Ihre Zahl wird bald auf 1100 bald auf 1500 angegeben. 

Die einem jeden von ihnen verfprochenen 60 Ader Land hat man ihnen 

vorenthalten. Es kamen zu ihnen fpäter hauptſächlich die von den 

gefaperten Sklavenfhiffen entnommenen Neger, zu denen jene fi 

feindlich ſtellten, fie als freigegebene Sklaven verachtend, und diefer 
Gegenſatz fcheint nicht unwefentlich dazu beigetragen zu haben, daß 

ih jene erften Anfiedler immer mehr der Arbeit [hämten und ent- 

wöhnten, den Feldbau aufgaben, lieber ihr Land verpachteten, wenn 

fie folches befaßen , und ſich ihrerfeits dem Bettel und dem Trunke er 

gaben (Norton 231 ff., 240 ff.); jebt find fie fallt ganz ausgeftorben 
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(Hawthorne 171). Jene 1100 oder 1500 Neger hatten in früherer 

Zeit auf Jamaica ald Maronen gelebt, und dort bald nach dem Frie- 

den mit den Koloniften (1738) angefangen fich nüßlich zu machen und 

namentlich Landbau zu treiben (Dallas 1857 ff.); fpäter wurden fte 

nad Eanada verpflanzt und kämpften im americanifchen Befreiungs- 

kriege auf Seiten der Engländer, endlich fiedelten fie von Nova Scotia 

aus, wohin man fie nad) Beendigung des Krieges gewieſen hatte, 

nah ©. Leone über. 

Wirkt ſchon der häufige Beamtenwechfel und der Mangel an Ca⸗ 

pital ungünftig genug auf die Fortfchritte der Kolonie (Leonard 

92), fo bildet die fortwährende Aufnahme von völlig uncivilifirten, 

meift faulen und moralifch gefuntenen Schwarzen die von den Skla⸗ 

venfchiffen fommen (Huntley) und nit forgfältig genug beauf- 

fihtigt werden, ein noch weit größeres Hinderniß. Seit 1819 (bie 

1841) haben 59331 Reger dort ihre reiheit erhalten (R. Clarke 

68). Ihr Einfluß auf den Zuftand der Kolonie im Ganzen muß um 

fo bedeutender fein, als troß der vielen neuen Ankömmlinge die Be 
völferung nicht zunimmt. Man hat dieß als eine Folge theils der 

dort herrfhenden Fieber theils der vielen milden Ehen bezeichnet 

(Alexander a. I, 97), vielleicht noch mehr hat dazu der Umftand 

beigetragen, daß die in Freiheit gefegten Neger vielfach als angeblich 

freiwillige Auswanderer und freie Arbeiter in die englifchen Kolonieen 

nad Weftindien gebradht worden find, wozu man fie durch große 

Berfprechungen verführt haben fol (Hawthorne 170). Weberhaupt 

hat ja England dur die Aufhebung der Zuderzölle (1846) nicht 
allein den Negerhandel neu belebt und die Sflaveneinfuhr na Cuba 

und Brafilien auf mehr als das Doppelte gebracht, fondern es ift 

auch feine Handelöflotte hauptſaͤchlich, welche die Sklavenſchiffe mit 

allen Waaren verfieht deren fie zum Einkauf ihrer Fracht bedürfen. 

Endlich werden auch manche von den in ©. Leone freigegebenen Re 

gern durch die Mandingos der Umgegend verlodt und auf’s Reue als 

Sklaven verfauft (Poole I, 133). 

Läßt fih auch nicht mit Laplace behaupten (Campagne de cir- 

cumnavig. 1841 I, 157) daß die Profperität von ©. Leone nur 

ſcheinbar gewefen fei und daß allein die Prifenverfäufe dem Handel 

zu feiner Blüthe verholfen hätten, fo ift doch nicht zu verfennen daß 

der Berein fo vieler ungünftigen Verhältniffe rafche und bedeutende 
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Fortfchritte unmöglich machen mußte. Allen and Thomson (I,84) 

berichten daß die dortigen Neger zwar ein Stüd Land erhalten, aber 

fogleid) in ihre alte Faulheit zurüdfallen, daher die Schäße des Bo» 

dens unbenugt bleiben. Die Greolen-Reger und die halberzogenen 

Freigelaffenen [hämen fi namentlich der Keldarbeit (R. Clarke 38), 

fie gilt ihnen natürlih ala Sache des Sklaven, aber unter den in 

Freiheit gefebten Negern von den Sklavenſchiffen, die durch die Be 

mühungen der Miffionäre fehr gewonnen haben ſoll es doc fleißige 

Farmer und Landbauern geben die eine regelmäßige Wirthfchaft 

führen (Norton 23, 124); fie ſtehen ohne Frage in religiöfer Bil— 

dung, Fleiß und ordentlicher Lebensweiſe bedeutend über der Mittel- 

ftufe der Neger in ihrer Heimath, und namentlich ift Trunkſucht ſel⸗ 
ten unter ihnen (daf. 272, Leonard 95). Armuth und Noth giebt 

es nicht in ©. Leone; ein Arbeiter verdient täglich 9 pence und für 

3 halfpence oder 2 pence erhält er eine ordentliche Mahlzeit; dic Bes 

wohner der Kolonie, deren im I. 1853 60000 waren, zeigen ſich in 

neuerer Zeit begierig auf Verdienfi und treiben zum Theil felbft einen 

gewiffen Luxus in der Ausftattung ihrer Hütten, von denen viele in 

jeder Hinficht weit befier find als die traurigen Wohnungen der armen 

Arbeiterklaffe in England (Poole 1,198 f.). Die Tifhler-, Maurer: 

und Zimmerarbeit die fie machen, ift freilich fehr plump und roh 

(Norton 263 f.), am liebften bringen fie ald. Händler ihr geringes 

Arbeitsprodukt zum Markte in die Stadt, nach Freetown, das jetzt 
(1853) 17000 Einwohner zählt, wo fie mit Ihresgleichen die Zeit 

verſchwatzen (daf. 253, 260). Zu diefsm Zwecke machen fie Wege von 

mehreren Meilen und am Sonntage finden fie fi dort gut gekleidet 

ein (Forbes 15). Der Handel, bemerft Fraissinet (N. Ann. des 

v. 1855 1, 296 ff.), ift fehon in Folge der Lage von ©. Leone die 

Hauptbefhäftigung feiner Bewohner, im Innern finden ſich Hand: 

werker aller Art, nur Seeleute und Fifcher giebt es unter den Regern 
nit; der Feldbau, für den ein großer Theil des Landes fih nur 
wenig eignet, bat in neuerer Zeit gleichwohl fih beträchtlich ausge: 

breitet (Forbes 16) und das Grundeigenthum ſteigt jehr im Preife 

(Wilson 426). Die Begütertften unter den Freigelaſſenen befißen 

fteinerne Häufer von zwei Stockwerken, die fie mit Mahagonpmöbeln, 

Teppichen und anderem europätfchen Comfort ausgeftattet haben, 

manche geben ihren Kindern eine gute Erziehung in der Kolonie felbft 
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oder fchiden fie zu dieſem 3wecke nach England, aber aud die ärmiten 

bezahlen wöchentlich einen Benny an die Elementarſchule, und alle 

die der chriftlichen Kirche angehören, einen halben Penny an die Mif- 

fon (Wilson 427 f., Fraissineta.a.D, Ferguson bei Bux. 

ton 277). In manchen Schulen der Miffionäre und der Regierung 

wird ein Pleines Schulgeld begahlt, und die freien Neger haben auf 

diefe Weife allmählih E 628 für die (Erziehung ihrer Kinder beige- 

feuert (R. Clarke 33). Der Handel von ©. Keane, obwohl noch 

unbedeutend, hat ſchon in früherer Zeit den dritten Theil des Ge⸗ 

ſammthandels von Mittelafrica betragen (Buxton 272 f}.). 

Demnad) wird man Fraissinet nur beiftimmen können, wenn 

er in diefen Thatſachen einen vielverfprechenden Anfang der Eultur 

erblidt. Die Hebung der Kolonie foll namentlich einer größeren An- 

zahl von Yoruba-Negern zu verdanken fein, deren bedeutende Fähig— 

keiten man auch anderwärts mehrfadh bemerkt hat (Tucker 28). 

Die Atus (Eyeos und Yorubas) find unermüdlich im Gelderwerb und 

iheuen dafür keine Anftrengung, manche von ihnen befigen ein be- 

deutendes Bermögen (8 — 10000 2) und ausgedehntes Grundeigen⸗ 

thum (Poole Il, 256, Forbes 13). Es giebt unter den Negern von 

©. Leone mehrere die einen Credit bis zum Belaufe von E 3—4000'in 

London befigen, einige follen fogar Waaren im Werthe non 200000 

Fres. jährlich nach England fehiden, die reichen Reger verbergen aber 

ihre Bermögensumftände meift forgfältig (Wilson und Fraissinet 

0.0. D.). Die Jury welche die freien Neger bilden, wird als durchaus 
ehrenhaft gerühmt (Armstead 325), die Geiftlichen find refpectabel: 

Sam. Eromther war ein Yoruba - Sklave der in S. Leone feine Frei⸗ 
heit erhielt. Unter den Schulen, die ebenfalls vieles Lob verdienen 

joflen, ift Hauptfächlich die Höhere Bildungsanftalt hervorzuheben, in 

welcher im Lateiniſchen, Griechifchen,, Hebräifgen und in den Ratur- 

wiſſenſchaften unterrichtet wird, das Schulgeld beträgt 60 Dollars, 

und diefes wird öfters von freigelaffenen Negern bezahlt die vor 25 Jah⸗ 
ten noch nichts befaßen (Wilson 422). Natürlich kommt es in den 

Schulen vielfach vor, daß die Neger mit der richtigen Ausfprache des 

Geleſenen zufrieden, fih wenig um den Sinn befümmern, da lefen 
und fchreiben zu lernen nicht aus ihrem eigenen Bedürfnig entfprungen 

ift. Indeffen ift dieß nicht allgemein (Norton 58 f., 255), fondern 
nande benutzen die Schreibkunſt theils um ſich Notizen für ihren 
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eigenen Gebraud zu machen, theil® um Briefe aufzufeßen, die in 

demüthigem Ausdrud, in der Sapbildung und Orthographie fo wie 

in der Eonfuflon der verfdhiedenartigften Phrafen kaum fchlimmer find 

als deutfche Bettelbriefe der niederen Stände (f. die Beifpiele bei Mrs. 

Norton 835). Manche lernen in den Schulen ein. Teidlich correctes 

Englifh reden (daf. 238); die herrfchende Sprade von S. Leone ift 

nämlich das verftümmelte Neger-Englifch , deſſen Verderbnig die Reger 

jedoch nicht hindert ihren Mutterwig zu zeigen (R. Clarke 11). Bon 

einem Betrüger 3. B. fagen fie: Ah, Daddy, dat man tand all same 

as snake in de grass; von einem Schmeidhler: dat man can put 
honey too much on he mouth, he talkee sweetie mouth too much; 

von einem der ein Geheimniß herausloden will: Ah Daddy, no go 

try for pick my mouth. 



Die Hottentotten. 

I. Die Hottentotten, deren Altefte ung bekannte Gefchichte das 

Joumal van Riebeek’s, des Bründers der Capkolonie (1652) auf- 

bewahrt hat (Zuid- Afrikaansche Tydschrift Capftadt 1824— 25, 
The Record ed. by Moodie Cape Town 1838) nennen ſich felbft im 

Nama⸗Dialekt Koikoib, plur. Kvitoin; im Kora-Dialelt Tkuh⸗ 

feub; im Cap⸗Dialekt Queuna oder Dena (vgl. bei Bleek, Lib. 

ofS.G. Grey I, 1 p.4, 18 die verfchiedenen Ramen die fie bei ans 

deren Bölkern führen). Es ift dieß jedenfalls diefelbe Benennung 

welche Barrow I, 215 Quaiquae ſchrieb, von „quae, eins“ und 

„quaine, Mann,“ wieer fagt, Lihtenftein aber Khoceloep von 

„Ukoei, eines” und „koeub, Mann; ” diefelbe endlich welche im Zulu 

qwaks lautet und einen rohen Menfchen oder Wilden bedeutet (Döhne 
2. 305), denn auch das letztere Wort ift wie die obigen mit zwei 

Schnalzlauten auszufprehen. Wenn es in den Rhein. Miffiondbe- 
tihten 1851 p. 393 heißt, die Silbe qua finde fi nirgends in der 

Sprache der Hottentotten, der Name aber den fie ſich ſelbſt beilegten 

fi Choi-Ehoin (Menſch der Menfchen) und der ihres Stammes 
Ramab, fo beruht die erftere Behauptung ohne Zweifel nur auf 

einer verfchiedenen Auffaffung derfelben ſchwer zu ergreifenden und 

wiederzugebenden Sprachlaute. 

Als die bedeutendften Stämme werden in der früheften Zeit folgende 

bezeichnet: die Soringhaiqua,* gewöhnlich Caepman genannt, 

) Es herrſcht in der Orthographie diefer Namen große Berwirrung. 
Bleek a. a. D. p. 25, welcher nicht alle in den Cape Becords angeführ⸗ 
ten Stammesuamen der Hottentotten aufzählt, hält es noch für zwelfelhaft 
ob die Choeringaina oder Goeringaiqua (Waterman, Strandloopers) 
identiſch feien mit den Goringycona oder Goringhaiqua (Caepman). Da 
uns die Cape Records felbft nicht zu Gebote ftehen, gründen wir unfere 
Angaben nur auf den Ynszug Sutherland’. Reben, 8 nfe 
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weil fie ten Anſpruch machten die alten Gigenthümer der Umgegend 

des Gap zu fein (Sutherland II, 206, 222, 323); die Gorachou⸗ 

qua und Cochoqua, welche lebteren in der Nähe von Saldanha 

Bai, obgleich ächte Hottentotten, doch ala auffallend fhön und wohl- 

gebaut gefchildert werden (daf. I, 187); nördlih von ihnen die Rama: 

qua; jüdöftlih von diefen die Chariguriqua, wahrfcheinlich durch 

Berftümmlung des Namens [päter Grie, Griqua, Brigriqua ge- 

nannt (I, 208, IL, 166); ferner vom Gap gegen Oſten die befonders 

zahlreichen und mächtigen Chainougua, Haffequa und Han» 
cumgqua, welche ebenfo wie viele andere vom Cap landeinmärts 

lebenden Stämme als feine Nomaden , fondern als feſtſäßig bezeichnet 

werden (I, 190 ff.). Zwar hielt van Riebeek die Chainouqua, 

welche meift an der Oſtküſte von Africa lebten, für verfchieden von den 

Hottentotten (1, 201), doc Liegt Feine thatfächliihe Angabe vor die 

dieß glaubhaft macht. Die oft ermähnten Soaqua (Bufhmänner, 

Berg-Hottentotten, banditti), deren einzelne Horden Obiqua, Atti— 
qua u. ſ. f. hießen, lebten theild ale gehaßtes und verfolgtes Raub- 

gefindel, wie die Bishman äftlid vom Cap jenfeits der Berge, theils 

flanden fie zu den erwähnten Hottentottenvölfern in einem Verhältniß 

der Hörigkeit, indem fie Diefen namentlich als Spione und Borpoften 

im Kriege dienen mußten (II, 444, 603, 628), überall aber waren fie 

ganz befiklos, hatten weder Hütten noch auch Vieh — „außer Hun- 

den und Läuſen,“ mie ein Eingeborener fih ausdrüdte (II, 595). 

Demnach ift es entjchieden unrichtig daß auch die Buſchmänner früher 

in befjeren Berhältniffen gelebt hätten und erſt Durch die Bedrückungen 

von Seiten der Koloniften gefunfen feien (Philip I, 4, 33; de Jong 

I, 192), obwohl damit die Möglichkeit nit ausgeſchloſſen if daß fie 

urfprünglih nur verwilderte Hottentotten waren. 
In Folge der Lücke die in den bie jeßt veröffentlichten Cape Re- 

cords nom I. 1690— 1769 reicht, find wir nicht im Stande zu er- 

mitteln welches Schickſal die meiften jener Hottentottenvölfer getroffen 

hat: nur drei derfelben find jegt noch übrig, die Korana, Goraqua 

oder Koraqua, die Namaqua und die Griqua. Die von den 

älteren Reifenden erwähnten Gonuqua (donaqua) ſcheinen dur 

Mifhung mit Kaffern vom Schauplage ganz verſchwunden zu fein 

(Le Vaillant 1.R.210, Sparrmann 334. Barrow 1, 169 und 

Thompson I, 51): fie waren ale Miſchlinge von dunklerer Farbe 
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und befferer Bildung als die übrigen Hottentotten (Patterson 84); 

ihre Sprache enthielt eine beträdtlihe Anzahl von Kaffer-Wörtern 

(Bater, Mithridates II, 1 p. 299). Die holländifch fprechenden 

Griqua (Cumming 43) find ein Miſchvolk, das um den Anfang 

diefes Jahrhunderts unter Adam Kot im Namaqualande vereinigt 

(ausführl. darüber Arbousset et Daumas 40), aus mannigfalti- 

gen Elementen befteht: ihren weißen Stammeltern ftehen fie um eine 

oder zwei Generationen ferner ald die fog. Baftaards (Backhouse 

348), die Mifchlinge der weißen Koloniften und Hottentotten, außer 

den Koloniften hat aber au noch die Sklavenbevölkerung, welche die 

Holländer ſchon in der früheften Zeit in die Capfolonie einführten 

(Buineaneger, Malgaſchen, Malabaren und Malaien” von Batapia), 

zu ihrer Entflehung mitgewirkt, endli and Betihuanen, die neuer 

dings die Hälfte der Einwohner von Brigua - Stadt oder Klaarwater 

bilden (Steedman I, 39 ff.J. Ihren früheren Ramen Baftarde 

follen fie, auf das Anftößige desfelben aufmerkſam gemacht, mit dem 

von einem ihrer Stammväter hbergenommenen Namen Griqua ver 

taufcht Haben (Campbell 1. R. 3141, wie aud) die Korana angeblich 

ihren Namen von einem alten Häuptling Kora führen (Arbousset 

et D. 49). Die in der Gapfolonie felbft lebenden Hottentotten find 

alle gemifchter Blutes und fprechen jegt nur noch Holändiih (Bun- 

bury 165, Napier II, 181 unot.), vder vielmehr wie die eingeführ- 

ton Sklaven ein Gemiſch von Holländisch, Bortugieffh und Malaiiſch 

mit ihrer eigenen Sprache (Lichtenftein II, 603). Da die Ufer des 

Gariep früher der gewöhnliche Zufluchtsort entlaufener Sklaven und 

Räuber aus der Cupfolonie waren (Thompson II, 76), find aud) 

die Klein-Ramaqua (dieffeits des Fluſſes) größtentheile zu einem Baftard- 

geicylechte gemorden (Rhein. Miffiondb. 1851 p. 374). 

Es geht hieraus hervor daß der wahre Hottentotten - Typus auf 

die Korana und Groß-NRamaqua beſchränkt ifl. Die Abbildung bei 

Prichard ift au® Daniell’s Sketches rep. the native tribes, an. 

and sc. of S. Afr. 1820 entnommen und flellt Weiber vom Stamme 

der Sonah-Hottentotten dar, die nad der Angabe des lebteren eine 

entfchiedenere Mongolenähnlichkeit zeigen als bei den übrigen gewöhn⸗ 

Die Malaien bilden gegenwärtig am Gap eine fehr induftrtöfe Men⸗ 
ig und haben ald Sklaven ſtets geftrebt fich frei zu Taufen, —X Mt 
ihre Geſchicklichkeit im Bergiften gefürchtet (Moodic I, 137) 
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lich fei, daher fie ſchwerlich für typifch gelten können. Sehr genau 

befehreibt namentlich Desmoulins (Hist. nat. des races hum. 1826 

p. 295) die Hottentotten und Buſchmänner, die er als zwei völlig 

verfchiedene Racen betrachtet und befämpft wie Cuvier ihre oft bes 
bauptete Mongolenähnlichkeit,, ed bleibt aber zweifelhaft in wie weit 

feine Angaben allgemeingültig find: der Durchmeſſer des Kopfes von 

vorn nad hinten fei beim Hottentotten fehr lang und das Hinterhaupt 

in horizontaler Richtung flark verlängert (wogegen Latham, Nat. 

hist. of the var. of man 1850 p. 495 den Hottentotten ale turztöpfig 

bezeichnet), dad Schaͤdeldach nicht gewölbt, fondern flach, die Schläfe 

nicht convergirend, fondern ebenfalls flach, die Stirn flein und ge 

wölbt, das Kinn fehr ſchlecht entwidelt. Die Stirn wird meift ale 

niedrig, doch auch ale groß, fugelig und vorftehend angegeben (Per- 

cival 117); die Augen liegen in weiten Höhlen und flehen beträcht- 

ih voneinander ab, find dunkelbraun, lang und fchief gefchligt mit 

etwas abgerundeten inneren Winkel. Bei ftark vorftehenden Baden» 

knochen und Heiner Rafe (nicht ganz 6‘ hoch — Le Vaillant) mit 

weiten Xöchern erfcheint das Gefiht wie von vorn zufammengedrüdt. 

Die Lippen find minder di als beim Neger, der Unterkiefer ſchmal, 

das Kinn ſteht lang, dünn und jpig hervor. Das Haar if auf dem 

Kopfe in einzelne getrennte Büfchel vertheilt,, die fi in Meine Flocken 

zuſammenrollen; wenn kurz gefchnitten, ift es borſtenartig. Der 
Kinnbart fehlt, wie das Haar am Keibe, oder ift nur gering und dann 

ſtets kraus (Sparrmann 172, Thunberg I, 276). 

Die Statur ift meift unter mittelgroß, oft faum 5° und bei den 

Beibern 4'; die Hautfarbe mehr braun oder gelblich ala ſchwarz, bei 

manchen Hottentotten und namentlih Bufchmännern fo heil daß ein 

röthlicher Anflug auf den Wangen bemerkbar ift (Moffat p. 4); das 

Rückgrat fehr ſtark einwärts gefrümmt (Thunberg II, 168), das 

Becken der Männer ſoll flark und dicht, das der Weiber leicht und zart 

fein; die Gelenke der Extremitäten, die Hände und Füße flein und zart 

gebildet (Barrow I, 152). Die weiße Stelle an der Ragelmwurzel 

fehlt auch noch nad) vielmaliger Kreuzung mit Holländern (Galton 

72). Ueber die Schürze, Die Fettpolſter und einige andere hierher 

gehörige Eigenthümlichkeiten vgl. das I, 120 und 150 Mitgetheilte. 

Die Koranas find mittelgroß, größer und ftärker als andere Hot⸗ 

tentotten (Arbousset et D. 50), Backenknochen und Kinnladen wes 
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niger vorftehend (Lichtenftein II, 412), lichtgrau von Farbe, bil- 

den fie ein Mebergangsglied zu den Kaffern (Kretzſchmar 231), und 

obwohl reine Hottentotten, haben doch viele von ihnen eine wohlge⸗ 

bildete Kopfform und Phyfiognomie (Thompson I, 29 ff.). 

Die Namaqua werden ſchon von den Alteften Berichten ald von 

großer Statur geſchildert, manche von ihnen befaßen fogar lange 

Locken wie die Holländer (Sutherland II, 241, 245). Mager und 

ſchmaͤchtig, manche wohl proportionirt, manche fehr ſchlecht (Rhein. 

Miffioneb. 1851 p. 393), zeigen fie im Uebrigen ganz das dreiedige 

Gefiht und den Typus der anderen; die Öriqua find mehr rothbraun 

und von langem geradem Gefiht (Alexander b. 192, Kretzſchmar 

215,0. Meyer 118). | 
Die Korana leben am Drange: Fluß aufwärts. bie jenfeitd der 

Mündung des Baal-Fluffes und erfireden ih von da am Baal- und 

Hart-Fluffe aufwärts bis in die Breite von Delagoa (Bleek a. a. O. 

173 nah Solomon). Ihre Sprache, die vom Ramaqua nur dias 

lektiſch verſchieden iſt, bildet den Uebergang vom leßteren zu den Gap» 

Dialekten der Hottentotten, welche der Sprache der Bufchmänner zu⸗ 

nächſt ftehen (Rhein. Miffionsb. 1850 p. 300, Bleek a. a. O. 19), 

&s wird verfihert daß im 17. Jahrh. die Bornehmen bei den Hotten» 

totten eine Sprache befaßen die das gemeine Bolt nicht verfland 

(Sutherland II, 237). 

Bon den 14 Stämmen der Namaqua die fi) bei Bleek p. 9 auf 
gezählt finden, werden nur die Zhabobifa (Cabobiqua) in den 
Cape Records erwähnt. Den eigentlichen Kern des Ramaqua-Boltes, 
welcher Durch das Bordringen des Stammes der Driam von Süden 
ber freilich gelitten hat, bilden die Kei-Tkhous (Kaubibkoin in 
Petermann's Mittheil. 1858 p. 52), das fog. „rothe Bolt“, welches 
den reinften Hottentotten - Typus darflelt (Wallmann, Bleek). 

Rur fpottmeife werden fie von Andern das rothe Volk genannt, wäh» 

rend fie fich felbft das „Lönigliche Bolt” nennen, weil das Oberhaupt aller 

Namaqua in früherer Zeit, da die Macht derfelben noch befier centra- 
lift war, ihm angehörte (Rh. Miffionsb. 1852 p. 326, 1854 p. 114, 

256). Es find diefelben welche von Alexander (b. II, 109 und 
J.R.G. 8. VIII, 15) unter dem Namen Nubies oder Nubbis (d. i. vie⸗ 

les, großes Bolt) aufgeführt werden, nad) feiner Angabe etiwa unter 
20° ſ. B. Ieben, langes krauſes Haar haben und einen Namaqua⸗ 

Waig, Anthropologie 2x Bd. 21 
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dialefi reden. Den Spottnamen „rothes Bolt,“ der für reine Ra- 

maqua offenbar fehr unpaflend und befremdend ift, haben fie wahr- 

ſcheinlich nur durch Uebertragung erhalten. Moffat (12; erzählt näm- 

lih von dem fog. „rothen Volke“ der Tamahae (wohl Damuras), das 

fih aus Flüchtlingen verfchiedener Länder angefammelt habe. Unter 

diefem Volke find ohne Zweifel die Ghou⸗Damop oder Berg-Damaras 

zu verftehen, die Haukoin „rechte Menfchen,“ wie fie ſich felbit, oder 
Heikoin „Bufchmenfchen“ wie die Herero (Owahereto) oder Damaras 

der Ebenen fie nennen (Rh. Miffionsb. 1852 p. 9), Zu den Herero 

befigen fie feine Berwandtfhaft (Hahn), doch find fie wie dieſe letzte⸗ 

ren, melche vor etwa hundert Fahren aus dem Innern vorgedrungen, 

die Ghou-Damop theils vertilgt theild vertrieben haben, ganz neger- 
artig, von dunkel glänzend ſchwarzer, cin wenig in’s Röthliche fallen- 

der Farbe, oft auch erdgrau von Staub und Aſche, reden aber die 

Ramaqua-Spradhe und haben mehrere charakteriftifche Sitten der Hot⸗ 

tentotten: das Hanfrauden, das Abfchneiten von zwei Kleinfingere 

gelenten bei den Weibern, die Gorah als Muſikinſtrument und keine 

Beſchneidung (daf. 210, 217, Galton 24, 29, Andersson I, 85, 

Alexander b. II, 133 ff.). Die Herero, deren Farbe von ſchwarz 

bis roth wechfelt, unterfcheiden fich jelbft in „Ichwarge“ und „rothe 

Menihen“ (Andersson 1, 54): die leßteren find wahrſcheinlich Miſch⸗ 

linge von Herero und Namaqua, wie die Ghou⸗Damop ein Miſchvolk 

van Ramaqua mit einem den Ovampo naheftehenden Volke zu fein 
feinen, das von den Namaqua unterjodht und vollftändig abforbirt 

worden ift; denn die Show Damop, welche den Ovampo in jeder Din- 

fit ähnlich fein follen, erzählen felbit daß fie vor langer Zeit von den 

Namaqua und Bufhmännern unterjocht worden feien, denen fie jegt ai® 

Knechte dienen, doch fol es noch jegt einige ihrer Stämme geben denen 
die Hottentotten- Sprache ganz unbelannt ift (Galton 148, Rh. Mif» 

fionsb. 1852 p. 216, 1851 p. 385). Ihr Hauptfig ift in den Bergen 

zwifchen dem Kuifib und Swakop, zerftreut aber reichen fie bi8 25 und 

269.3. herab, Ihren Namen Ghou-Damop haben fie von Ken 

Namaqua erhalten, welche alle Damaras insgemein Dam⸗ap, Die 

Berg-Damazas aber Humi oder Hau Dam⸗ap, gewöhnlicher fpott- 

weife Koup Damap „Miſt⸗Damaras“ nennen (Alexander b. II, 

136 und J.R.G.S.VILI, 18); dagegen fcheint von anderen Völkern 

der Spottname „rothes Volt," der urfprünglic wohl nur den zum 
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Theil röthfichen, aber Ramaqua redenden Ghou⸗Damop gegeben 

wurde, auf die Ramaqua überhaupt übertragen worden gu jein. 

Die Sage erzählt, und es ift dieß mehr als bioße Kabel, daß die 
Hottentotten in älterer Zeit nicht allein reicher an Bieh waren, fondern 

auch fefter zufammenbielten und gefellichaftlich beffer organifitt waren 

als gegenwärtig: die Gewalt der Häuptlinge war durchgängig viel 

bedeutender (Sutherland Il, 538 ff. u. fonft), und: inobeſondere 

Iheint das Oberhaupt der Cocho qua, bei denen man fogar gewiſſe 

Abſtufungen der Macht gefunden hat, eine Art von Oberhoheit über 

die anderen Häuptlinge befeflen zu haben (ib. I, 174, II, 206), Daß 

manche Hottentottenvölfer des Innern fonft: feine Nomaden maren, 

ift fhon erwähnt worden. Auf eine ‚bedeutende räumliche Ausbrei⸗ 

tung der Hottentotten-Macht in alter Zeit läßt außerdem Vieles 

Ichliegen. | 
Im füdlichen Theile des Landes der Amakoſa⸗Kaffern beſitzen noch 

ießt Berge und Flüſſe Hottentotten-Namen (Barrow I, 214, Kay 
268, Näheres bei Arbousset et D. 528), und ee ift, wenn dieſes 

Land demnach in früherer Zeit den Hottentotten gehörte, nicht wahr⸗ 

ſcheinlich daß unter irgend einem der Völker melde in dem älteren 

Theile der Cape Records genannt werden, Kaffern zu verſtehen ſeien. 

Im Lande der Amapondo, nicht fehr entfernt von Ratal, finden fih noch 

gegenwärtig Bufchmänner (Betermann’ge Mittheil. 1858, p. 218 

nach Solomon), und nad Latham (Ethnol. of the Brit. col: 69) 

waren die jept auegeftorbenen. Heylom in der Umgegend von Ratal 

ein Hottentottenvolf;, worauf. audy die bei Isaacs (I, 89) angeführte 

Sitte ein Fingerglied abzufchneiden hinweift. Es wird ferner zuge 
geben daß die höchſt eigenthümlichen Schnalzlaute welche Nie Hottenr 

tottenfprache befigf, ihr urfprünglidyes Eigenthum und erſt aus Ihr 

in die Sprache der benachbarten Kaffern und der Zins übergegangen 
find. Die Sprade der Amafuazi befigt deren twenigere als die der Zu- 

lus, die der Betſchuanen bat gar keine mehr, nad Norden bin ver⸗ 

lieren fich diefe Laute gänzlih (Bryant im Journal Am. Or. Soc, 

I, 396): der Einffuß der Hottentotten erfiredt fich demnach auf ber 

Oſtküſte von Africa weit über ihr jetziges Gebiet hinaus und wir müffen 
vermuthen daß fie in alter Zeit in diefer Gegend das herrfchende Bolt 
warn. Wenn auch (nah Döhne a. KXXTIL FE) außer dem Morte 

für „Bott,“ u-Tixo, uur in einer geringen Anzahl von fällen fich 

21° 



324 Berhältniß zu den Kaffern. 

mit Sicherheit nachweifen läßt daß Hottentotten Wörter in die Kaffer- 

fpradhen übergegangen find,* und aud) aus den Schnalzlauten der 

leßteren nicht auf einen überwiegenden Einfluß der Sprache der Hot⸗ 

tentotten auf Die Sprache der Kaffern geſchloſſen, werden darf, fo 

bleibt es doch für das Verhältniß beider Völkerſtämme zueinander in 

alter Zeit harakteriftifch genug, daß die Kaffern von den Hottentotten 

lernten und fich ihnen gegenüber receptiv verhielten, nicht umgekehrt. 

Dieſes Berhältniß wird von den Kaffern felbft anerfannt und 

weiter erläutert, indem fie erzählen daß zuerft die Hottentotten in das 

Land gefommen feien, fpäter fie felbft und zwar von Norden und 

Nordoften her, zulebt aber die Betfchuanen (Arbousset et D. 529, 

532). In manchen Theilen des Kafferlandes foll noch jest, wenn ein 

Bufhmann an einer Jagd mit theilnimmt, diefem das befte Stüd 

des erlegten großen Wildes zuftehen, felbft vor dem Kaffernhäuptling, 

weil die Bufhmänner die urfprünglichen Bewohner des Landes waren 

(Backhouse 273). Ferner weiſt die weite Verbreitung mancher 

Sitten und Sagen die urfprüngli den Hottentotten angehört haben, 

nicht minder ale die große Ausdehnung des Gebietes in welchem fidh 

noch jeßt Hottentotten und Bufchmänner zerftreut finden, darauf hin, 
daß fie die Älteften Befiger des Landes bis weit nach Norden bin ges 
weſen find. | 

Im ganzen Rande der Ramaqua finden fih von Steinen aufge 

thürmte Srabhügel, angeblich für einen Mann errichtet der an vielen 

Drten geftorben, begraben und wieder auferftanden fein fol — Lid: 

tenftein (I, 350,582) hat fie einfach als Hottentotten-Gräber bezeich⸗ 

net. Diefer Mann ift Heizi Eibib, der Mond, der von Often kommt, 

unblutige Opfer an Pfeilfpiten, Zweigen, Steinen erhält und um 

gute Jagd und reiche Viehheerden von den Hottentotten gebeten wird 

(Rh. Miffionsb. 1851 p. 399, Alexander b. I, 166). In einer Les 

gende beiGalton (144) tritt Hadfchi-Aybib als Urgroßvater der Ghou⸗ 

Damop auf, die vom Pavian ftammen follen. Selbſt Omakuru, die 
höchfte Sottheit der Damaras der Ebenen (Omabherero), welche diefelbe 

Geſchichte vom Mond und Hafen erzählen die wir unten als den Hot- 
tentotten eigen anführen werden (Hahn 156), ſoll unter fegelförmigen 

* Die Uehnlichkeiten von Wörtern die Latham (Man and his mi- 
grations 134) zwifchen den Hottentottenfprachen und anderen africanifchen 
Idiomen gefunden zu haben glaubt, wollen freifich nur wenig fagen. 



Die Bayeye. 325 

Steinhügeln an verfchiedenen Orten begraben fein (Galton 108 f., 
116), und eben ſolche Gräber, auf die jeder Borübergehende einen 

Stein oder Zweig als Opfer wirft, finden fih wie im Damara-Lande 

fo au) bei den Matebele im Dften des Ngami (Andersson II, 63). 

Diefe Gräber und diefe Sitte erftreden fih vom Camtus⸗ und Großen 

Fiſch-Fluß (Thunberg 1,182, Sparrmann 549), wo fi) lange pa- 

tallele Reihen von Steinhaufen, 3—4'% ‘ hoch und 6—10’ im Durch⸗ 
meffer fanden, auch durch das Kafferland (Lichtenftein L, 411, Camp- 

bell 2. R. 110, Kay 211, Döhnea.366). Die Sitte des Rauchens 

von Hanf (daka), die bei den Hottentotten ald allgemein verbreitet in 

den älteften Berichten erfcheint, ift wahrſcheinlich erſt von ihnen zu 

den Kaffervölkern übergegangen und von diefen vielleicht bie zu den 

Maravi am Zambeft gelangt, bei denen es cbenfalld Gräber giebt auf 

welche jeder Borübergehende einen Stein zu werfen pflegt, nur find dieß 

ſolche von Zauberern die überführt und verbrannt worden find (Zifc. 

f. Allg. Erdk. VI 290, 287 nah Monteire). Endlich haben die Zu- 

Ius und manche Betfchuanen die Gorah, das nationale Mufilinftru- 

ment der Hottentotten von diefen entiehnt (Delegorgue II, 560). 

Zerftreute unabhängige Hottentottenvöfler giebt es nad der Ber- 

fiherung der Betfhuanen im Innern bis zum Ngami-See hin und 
noch jenfeitö desfelben (Smith im J.R.G.S.VI, 409 und Moffat 
7), wo neuere Reifende namentlid im Nordoften eine zahlreiche Bes 

völferung von Buſchmännern gefunden haben (f. Betermann’s 

Mittheil. 1858 p. 55). Rad) Cooley (a. 183 und 128) wären die 
Batletle, Baclecle oder Bayeye, wie fie von den Betfchuanen 

wegen der für diefe unausfprechlichen Schnalzlaute genannt würden, 

Buſchmänner oder Hottentotten, und nicht minder die zum Theil noch 

weiter nördlich vom Ngami wohnenden BDutua, Abutua oder Ba» 
toa. Iſt Lebteres zweifelhaft, da es an näheren Nachrichten über 
dieſen Buntt bis jeßt noch fehlt ,* fo iſt Dagegen das Erftere entfchieden 
unrichtig. Die Bayeye, welche von den Betfchuanen vielmehr Bar 

koba „Knechte“ genannt werden, haben allerdings einige Schnalz- 

laute, obwohl in geringerer Anzahl als die Hottentotten, was aber 

nad) früher Erwähntem nichts dafür bemeift daß fie wirklich ein Hot- 

"Rah Andersson (in Petermann's Mitibeil. 1855 p. 46) find 
die Batoana am Ngami ein Betſchnana⸗Stamm der fi in nichts von an« 
dern Betſchuanen unterfcheibet. 
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tentottenvol! find. Im Ganzen iſt ihre Sprache vielmehr der der He- 
rero zunächſt verwandt und bietet viele Analogieen zu einigen Dias 

lebten der oftafricanifchen Küfte dar, fie felbft aber gleichen an Geſtalt, 

Gefiht und Farbe am meiften den Owampos und Berg: Damaras 

(Andersson II, 251. Bullet. soc. göogr. 1855 I, 384 nach demf., 

Bleek p.V, Nouv. Ann. des v. 1850 IV, 41, 44 nad Livingst.). 

Aud Livingstone (J. R. G. 8. XXVII, 370) ifl geneigt fie zu Der 

stoßen füdafricanifhen Sprahfamilie zu reinen, und Bleek (Lib, 

i, 1, 184) ſpricht dieß entſchieden aus. Sie find ſchwärzer und größer 

als die Betſchuanen, denen fie überlegen fein follen, ſowohl phyſiſch 

als geiftig — wenn Letzteres nit als ein Irrthum Os well’s anzus 
fehen iſt, da fie Andersson ſehr häplich nennt (vgl. Nouv. Ann. 

40.8. 60 und Betermannid Mitth. 1855 p. 48). Indeſſen befipen 
fie Kühne und Rohrfloße , Die ſich bei Hottentottenvöllern nirgends zu 

finden feinen ſelbſt nidt am Gariep (Le Vaillant 2.R.1, 481, 

Rhein Miffionsb 1852 p. 88), und follen aus dem Damara » Lande 

in ihte jegigen Sige am Ngami eingewandert fein. 

Gleichwohl fcheint es unzweifelhaft daß die Hottentottenbevol⸗ 

ferung noch höher nad) Norden hinaufreicht als bis in die Breite des 

Nyami;* denn obwohl im Weiten der Swakop die Grenze der Rama 

qua gegen die Damara bilden joll, fo finden ſich Buſchmänner doch 

auch noch jenfeits diefes Fluſſes als Sklaven bei den Damara (An- 

dersson 248), und ed wird behauptet daß Ramaqua unter dem 

Ramen Narintu und Buſchmänner fih von der Walfifhbai noch 

zehn Tagereiſen weit nad Norden hin erfireden (Rhein. Miſſionsb. 
1850 no. 8); ja fie follen bis zur Breite vor Caconda hinaufgehen 

(Galton 24, 132) und werden bei den Owampos als eine Art von 

ftehendem Heere gehalten. Livingstone U, 54 bemerkt daß Die vom 
den Bortugiefen nicyt unterjodhten Kifama im Norden des Coanza 

viele Aehnlichkeit mit den Hottentotten und Bufchmännern haben, doch 

hat fie Kölle a. jprachlich zu den Eingeborenen von Angola geftellt, 

Pur der eine Zweifel bleibt hierbei zurüd, ob jene Buſchmänner überall 
wirklich dem Stamme der Hottentotten angehören. 

” Der offenbar fehr genau unterrichtete Berf. des Auſſatzes über die 
Verbreitung den Spttenfotten bei Beterniann 1858 p. 4Y betrachtet die 
un ner Bnihmänner bie 17° Q, nis ziemlich ſicher. Val. uud 
ebendaf. p. 218. 
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Die Bufchmänner find häufig gar nicht ale ein Boll oder Stamm, 
fondern als Rotten verlaufener Diebe und Räuber vom verfchiedenften 

Urſprung angefehen worden. Es werden zu ihnen viele Mifchlings- 

horden gerechnet, die aus Hottentotten, Kaffern, Betſchuanen und 

Sklaven der Kolonie fi gebildet Haben, daher die Schilderungen die 

von ihnen entworfen werden, nicht überall gleich Tauten. Solche Miſch⸗ 

linge find die Bufhmänner z. 3. jenfeite des Gariep (Burchell 

I, 285), und man wird an ähnliche Berhältnifie denken, wenn Li- 

vingstone (J. R. G. 8. XXII, 164) die Bufhmänner im Rordoften 

des Ngami als große wohlgebaute Menfchen bezeichnet, die fa fo. 

ſchwarz als die Kaffern feien, obwohl ſprachlich identifch mit den ſüd⸗ 

lihen. Muß demnach zugeftanden werden daß der Rame Buſchmänner 

nur ein ziemlich unbeftimmter Sammelname ift, fo fehlt es ihm doch 

gleichwohl nicht an einer fehr beſtimmten Bedeutung, aus deren 

Nachweiſung es fich zugleich rechtfertigt daß fie als ein Zweig der Hot- 

tentotten betrachtet werden: alle befiglofen und gefnechteten Stämme, 

die in Folge ihrer Armuth ein herumfchmeifendes und häufig ein 

Räuberleben führten, wurden, wie früher erwähnt, unter diefem Ra- 

men befaßt, ohne daß fonft irgend ein Unterfchied zwifchen ihnen und 

den Hottentotten ſich zeigte. 

Dahin gehören in alter Zeit 3.B. die Soringhaiconas, die ale 

beiglos von den Goringhaiquas unterjhieden werden (Suther- 

land II, 324) felbft trotz der offenbaren Identität des Namens und 

des Volkes. So hören wir auch neuerdings daß die Ramaquabotten- 

totten und Bufchmänner am Swakop ſich nur in der Lebensart von- 

einander unterfcheiden, ‚gar. nicht in Sprache und phufifcher Bildung 

(Galton 40, Alexander b. I, 276). Schwerlich richtig ift die Bes 

bauptung daß es zwei verfchiedene Arten von Bufchmänner gebe, die 

einen wirkliche Hottentotten und bisweilen ziemlich groß, die andern 

immer Elein, fhmugig gelb und von mongolifchem Typus (v. Meyer 

146). Bei der weiten Ausbreitung derfelben kann es nicht wundern, 

daß fie von verfchiedener körperlicher Bildung und in verfchiedene Spra- 

hen geipalten find, wie. fie auch. mit den Korana und Ramaqua fidh 

meift nicht unmittelbar verftändigen können (Moffat 6 f.); doch 

ſcheint ihre Sprache überall die charakteriſtiſchen Schnalzlaute der Hot⸗ 

tentotten zu beſitzen. | 

Die Bufhmänner welche ſich ſelbſi ’&huai „die Hotten totten⸗ 
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ſchürze“ nennen follen (Arbousset et D. 479), bei den Kaffern aber 

Baroa und bei den Korana Saab heißen (Lichtenftein) find aus: 

führlih von Cuvier befchrieben worden (Mem. du Museum III, 

259 ff., Abbildung in defien Mammif. I, Medel’s Archiv f. Phy⸗ 
fiol. V, 153, Wagner's Naturgefch. d. Menfchen IL, 166 ff.), doch 

bleibt es zweifelhaft in wie meit die Befchreibung jenes Weibes einen 

Anfpruch darauf hat als typifches Bild zu gelten. Rach Schädel: und 

Bedenform gehören die Bufchmänner zur Negerraçe und fcheinen fi 

in ihrer £örperlihen Bildung den Hottentotten nahe anzufchliegen, 

nur find fie im Süden fleiner als diefe, durchſchnittlich kaum 4’ hoch; 

Barrow (I, 271) giebt den größten Mann den er fah ;u 4° 9“, das 

fleinfte Weib zu 3° 9" an. Sie find etwas heller als die Hottentotten, 

mager, aber von bedeutender Muskelkraft: vier Männer trugen eine 

Giraffe, etwa 1000 Pfund, ohne Schwierigkeit fort, ausgezeichnet 

find fie ferner durch die völlig affenartige Beweglichkeit des Gefichts 

die fich bei jedem Wechfel innerer Erregung zeigt und durch den wil- 

den, unficheren,, liftigen Blid, doch würde man fie nicht häßlich nen» 

nen können, wenn fie nur wohlgenährt wären (Lichtenſtein I, 

365 ff., [, 188), Kretzſchmar p. 225 nennt fiefogar „durchaus wohl: 

gebildet und von ziemlich v:gelmäßiger, zumeilen tadellofer Gefichts⸗ 

bildung.“ Im ganzen Lande der Namaqua und Damara, find fie 

sen erfieren im Neußeren Ähnlich, nicht fo Mein und mager wie am 

oberen Orange⸗Fluß (Alexancer b. I, 287, II, 144). Die Buſch⸗ 

männer am Zuga⸗Fluß, deffen Kifche ihnen ausreichende Nahrung ge 
währen, ftehen höher und fehen weit befier aus ald die in der Wüſte 

lebenden (Livingstone im J.R.G.S. XXI, 23). In einigen Ge 

genden find fie hellgelb, von kurzem flämmigen Buchfe, in anderen 

hochgewachſen und dunkel (Livingstone I, 99 und fonft). 

Für die Beantwortung der Frage nad) dent Urfprunge und den 

muthmaßlichen Wanderungen der Hottentottenvölker fehlt es bie jetzt 
an thatfählichen Anhaltspunften. Die höchſt unwahrfcheintiche Sage 

der Namaqua daß fie zu Schiffe in ihr Land gekommen jeien, verdient 

wehl faum irgend welche Berüdfichtigung, fie beruht wahrfcheinlich 
auf einer prablertfchen Lüge. Interejjanter ift daß fie, wenigſtens auf 
der Weftküfte von Süden nad Norden vorgedrungen zu fein ſcheinen: 
die füdlichen Völker heiten Gununku „die unterſten,“ die nördlichen 
Aunin „die an der Spipe ſtehenden,“ von den Holländern Topnaar 
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genannt (Rhein. Mijfionsb. 1852 p. 215). Diefer Richtung find neuer- 

dings, vor 40—50 Jahren, auch die füdlichften Namaqua, die Der- 

lam, welche einige Gulturelemente von den Weißen aufgenommen 

hatten, noch auf ihrem Eroberungszuge gefolgt. Ihren Namen follen 

fie von einem der Älteften Koloniften haben der fi) unter ihnen nieder» 

ließ: fie find feine reinen Hotientotten mehr, fondern gemifchten Blu» 

tee (Wallmann) und find den Topnaar, den Hottentotten in der 

Gegend der Walfiſch⸗Bai, bei denen fie fi) niedergelaflen haben, als 

Eindringlinge verhaßt (Andersson 11,61). Es fcheint diefe Strömung 

wenigftens urfprünglich eine Folge von dem Vordringen der Kaffervölker 

in der öftlihen Hälfte des Continentes von Oſten und Rordoften her 

zu fein; fpäter hat die Ausdehnung der Cap-Kolonie zu ihr mitgewirkt. 

II. Das Urtheil über die geiftigen Fähigkeiten der Hottentotten 

war in älterer Zeit nichts weniger ald ungünftig ; es lautet im J. 1668 

dahin, daß fic jo viel Verſtand befäßen als die gemeinen Holländer, 

aber vorfichtiger feien ale diefe (Sutherland II, 332), daß fie zwar 

wild und roh, doc nicht dumm jeien, fondern fih täglich fchlauer 

zeigten und jede Gelegenheit zu ihrem Vortheil zu benugen wüßten 

(I, 107): duch die Intriguen dee Eingeborenen Harry fah ih 

van Riebeek fortwährend irregeführt und feine eigene Ohnmacht 

nöthigte ihn jenem, der fi unentbehrlich wußte und dieß aufs Gröbfte 

ausbentete, Alles hingehen zu Taffen. Biele Hottentotten hatten in 

kurzer Zeit fo viel Holländifch gelernt daß es ſchwer wurde vor ihnen 

etwas geheim zu Halten, mit dem Verkaufe ihres Viehs waren fie lange 

Zeit höchſt zurüdhaltend und machten dadurd die Fremden von fi 
abhängig, und in ihrem eigenen wohlverftandenen Interefie erflärten 

fie im 3. 1662 gegen van Riebeek, daß fie lieber ihm und den Sei⸗ 

nigen gegen fremde Ankömmlinge Hülfe Teiften als diefen auch die 

Niederlaffung im Lande erlauben wollten, da fie fonft zu viel von 

ihren Weiden verlieren würden (Barrow I, 156, Napierl, 77, 87). 

Neuerdings pflegen die Hottentotten als ſtereotypes Beifpiel geifti- 

ger Unfähigkeit angeführt zu werden. Ein Blid auf ihre hiftorifchen 

Schickſale und ihre jetzigen Zuftände wird Iehren in wie weit dieſes 

Urtheil begründet, wie es zu motiviren und zu beſchränken ift. 

Als die Holänter fi) am Cap niederließen (1652), waren die 
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Hottentotten ein armes Hirtenvolf defien ganzer Reichthum in Rinder: 

und Schaafheerden beftand. Für ein fingerlanges Stück Tabak ver- 

kauften fie eine Kuh und zeigten fich dabei fo gewiffenhaft, daß fie, 

wenn die Kuh dem Käufer entlief, den Kaufpreis folange wieder zu- 

rüdgaben bis fie jene wieder berbeigefchafft hatten (Sutberland 

I, 14). Gern hätte van Riebeek, wie er ſelbſt wiederholt jagt, fie 

ausgeplündert und zu Sklaven gemacht, aber die Regierung des Mut- 

terlandes verbot dieß entfchieden und die Kuloniften waren überdieß in 

der erften Zeit dazu nicht ftark genug: die Eingeborenen benußten diefe 

Schwäche und wurden bald unchrlih und unverfhämt. Sie fingen 

an Vieh zu flehlen und es machte fi nöthig (I don um 1659) energifch 

gegen fie aufzutreten. Ihr Land mar oecupirt worden ohne fie darum 

zu fragen, die Koloniften breiteten fid) weiter und weiter über dasfelbe 
aus, immer vergebens flagten die Hottentotten über diefe Beeinträchtis 

gung (daf. IT, 215); nur ein einziges Mal ift ein Berlauf von Land 

überhaupt vorgekommen: der Capdiftrict und Hottentott’3 =» Holland 

wurde 1672 gegen Waaren im angebligen Werth non 114 Gulden 
(der Monatsgehalt v. Riebeet’s betrug 150 ©.) rechtmäßig von den 

Holländern erworben. Hat do erit um 1840 felbft das englifche 

Barlament ein Eigenthumsrecht der Eingeborenen fremder Erdtheile 

an ihr Land anerlannt, nämlich an bebautee Land und Beideland 

das fie gerade wirklich benutzen. 

Die weißen Koloniften, in der erften Zeit faft lauter faule Trun⸗ 

fenbolde, ließen große Theile ihrer Ründereien brache liegen, blieben 

meift Viehzüchter, weil fie dieß bequemer fanden, und brauchten des⸗ 

halb fehr ausgedehnte Länderfireden (Sutherland I, 98, II, 280, 

308). Ihre unordentlide Wirthichaft und gänzliche Faulheit ſcheint 

ich Dis gegen das letzte Viertel des 18. Jahrhunderts hin ziemlich gleich 

geblieben zu fein. Unter den Anſiedlern in älterer Zeit waren eine 

Menge depoztirter Berbrecher und Bagabunden. Wie es den Einge 

horenen unter folhen Umftänden erging, bedarf keiner weiteren Erör- 

terung: fie geriethen allmählich, obwohl unverkäuflich, in die drückendſte 

Reibeigenfhaft und wurden noch geringer geachtet und fchlechter behan- 

delt als Sklaven, da dieſe verfäuflich und Geldes werth waren, jene nicht.” 

” Daß es immer das Beitreben der Regierung und der Koloniften ge 
weſen fel die Eingeborenen gut zu behandeln (Ztichr. f. Allg. Erdt. T, 288) 
täßt fih aus den Cape Records jedenfalls wicht bemeifen ! 
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Die Regierung der Kolonie that Alles die Thätigkeit der Koloniſten 
zu lähmen, indem fie den Viehhandel in früherer Zeit ſich ſelbſt vor⸗ 

behielt und den Einzelnen allen Handelsperkehr mit den Hottentotten 

überhaupt unterfagte, diefe leßteren aber fuchte fie.möglichit von ſich 

allein abhängig zu machen und untereinander zu verfeinden um fie zu 

ſchwächen und zu dedorganifiren. Sie firafte Die Eingeborenen will- 

türlich für ihre Bergehungen, ftrebte fie möglichſt in ihrer Mittellofig- 
feit und Bertheidigungsunfäbigkeit zu erhalten und behandelte fie ganz 

nur dem eigenen Bortheil gemäß. Die Weißen und die Eingeborenen 

ſuchten fich gegenfeitig möglichft auszunugen: die leßteren kamen zu 

furz dabei. 

Die Schilderungen der bolländifhen Bauern am Cap (Boerse) 

aus dem Ende deö vorigen und dem Anfange diejed Jahrhunderts 

flimmen zum Theil nicht miteinander überein; der Grund davon iſt 

theild in den verfchiedenen Maaßſtäben der Beurtheilung zu fuchen 

welche die Reifenden anlegten, theild in der Verfchiedenheit der Gegen⸗ 

den auf die fich ihre Angaben beziehen. Daß. indefien Unmiflenheit, 

Nohheit und Trägheit in großer Ausdehnung die Hauptzüge ihres 

Charakters waren, läßt ſich jelbft dann nicht beftreiten, wenn man 

Barrow’s Schilderungen für zu ſchwarz hält. Lichtenſtein (I, 66, 

77, 105, 120 u. fonft) bat fie.von diefen Vorwürfen freifprechen zu 

müflen geglaubt und tadelt faft nur ihre Unverträglichkeit, Streitſucht 

und Bigotterie (1, 149, 171, 610, IL, 230 ff., 266), nur die von 

Sraaf-Repnett (I, 624 — ein Unterjchied den auch Pereival 276 

als fehr bedeutend hervorhebt) Felt er in weit ungünftigerem Lichte 

dar. Neuerdings hat noch Kregfhmar ein trauriges Bild von den 
Boers im weftlichen Theile des Caplandes entworfen. Die fauliten, 

toheften und gefeglofeften fcheinen von jeher diejenigen geweſen zu fein, 

die an den Grenzen der Kolonie lebten und daher mit den Hottentotten 

am büufigften in Berührung kamen. Oft waren fie zu träge um fi 
ein Haus zu bauen und den Boden zu benugen,, fie lebten ald Noma⸗ 

den nur auf ihren Wagen (Patterson 83, Cumming, Thamp- 

son I, 893). Namentlich über die große Faulheit der Boers liegen 

die mannigfaltigften und unzweideutigſten Zeugniffe aus älterer und 
neuerer Zeit vor (Campbell 1 R.95, 440 u. fonft). Selbft Brun- 

nen zu graben und Quellen zu faflen ſchien an manchen Orten ihre 
Kräfte zu überfleigen (Barrcw 1, 855, 868). Die Landwirthſchaft 
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war durchaus flationär, man bediente fi) noch neuerdings deflelben 

elenden Pfluges wie vor 80 Jahren (Cole 23, 31 f.), und ſelbſt von 

den Handwerkern hören wir daß fie (um 1795) nicht felbft arbeiteten: 

des Bäders Sklaven baden, des Schneiders Sklaven nähen (de Jong 
l, 149 u. jonft). 

Ge größer der Müßiggang der Boers war, defto nothwendiger 

und in defto größerer Anzahl brauchten fie Knechte. Die gezwungene 

Dienftbarkeit der Hottentotten ift zwar von jeher ald ungefeglich aner- 

fannt worden, aber man fand fie zweckmäßig und fie wurde deshalb 

in weitefter Ausdehnung lange Zeit beibehalten und befhüst. Die 

Engländer feit 1796 (mit Ausnahme der Jahre 1803—-6) im Befike 

des Cap, waren zwar anfangs über das Verfahren der Holländer gegen 

die Eingeborenen vielfach empört, thaten es aber ala Koloniften ihnen 

bald gleich, und die Handlungen der Behörden, die anfangs meift im 

Sinne der Koloniften ausfielen, flanden mit ihren Worten oft im 

Widerſpruch: man bedurfte Land und Knechte, da die Bevölkerung der 

Kolonie ftet3 im Wachſen begriffen mar. Wenn einer von den Grenz» 

bauern eine Farm brauchte, fo überfchritt er die Grenze, occupirte das 

Stüd Land das er zu haben wünſchte und fehrieb dann an den Land— 

droften,, der ihm das Zugeitändniß desfelben als fein Eigenthbum vom 

Gouverneur erwirkte (Thompson 1, 101 ff., II, 135). Zu Anfang 

diefes Jahrhunderts mar es den Eingeborenen verboten mit den Ko⸗ 

loniſten Handel zu treiben, da ſich die Beamten dieß vorbehielten, auch 

Gewerbe und felbft der Beflg von Pferden war ihnen unterfagt (Per- 

cival 420). Ohne einen Paß durfte fich keiner von feinem Aufent- 

baltsorte entfernen und Landeigenthümer konnten fie nicht fein (Phi- 

lip II, 250 ff.). Die Griqua ;. B. hat man ſyſtematiſch daran ge- 

hindert Kändereien zu erwerben: hatte einer von ihnen ein Stüd Land 

angebaut, fo pflegte einer der Boers fi) dasfelbe zufprechen zu laſſen 

und ärntete die Früchte fremden Kleißes (Thompson U, 84). Die 

Geſetze des Landes ließen den Eingeborenen nur übrig entweder fi) 

bei den Koloniften in Dienftbarkeit zu begeben oder ald Kandftreicher, 

Diebe und Räuber zu Ieben. Allerdings hat die englifche Regierung 

fie Durch viel getadelte „philanthropiſche“ Maßregeln gegen den Drud 

der Koloniften zu ſchützen geſucht: Aufftandöverfuche der letzteren (1796 

und 1815) machten die Ausführung unmöglih. Die gut gemeinte 

Troclamation Lord Ealedon’s von 1809, die man die magna charta 
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der Hottentotten genannt hat, half bei der Entfchiedenheit des Wider- 
flandes von Seiten der Boers factifh nur wenig gegen Bedrüdungen 

(Philip I, 142 ff.), und der Anfpruc den (nad) der Proclamation 

von 1812) jeder Kolonift auf eine zgehniährige Dienftzeit der auf feinem 

Bute geborenen Hottentottentinder vom 8. Jahre ihres Alters an hatte, 

führte in den meiften Fällen durch fehlechte Künfte von Seiten der Her⸗ 

ten zu einer lebenslänglichen ſchweren Leibeigenſchaft. 

Man fann daher nur darin einftimmen daß man „die Xafter der 

Hottentotten die Lafter ihrer focialen Lage” genannt hat. Auf Phi- 

lip, der diefe Verhältniffe größtentheile actenmäßig dargeftellt hat, 

ift viel gefhimpft und der Name Philipismus als gleichbedeutend mit 

dem verhaßten „Bhilanthropismus“ gebraudht worden, aber wider: 

legt bat man ihn nit. Daß die Boers ihre Hottentotten als Knechte 

graufam behandelten, fteht außer allem Zweifel. Selbſt Alexander 

(b. I, 71) der fie fonft fo günftig fhildert, giebt dieß zu. Verfuhren 

fie gegen ihr Vieh oft mit unmenſchlicher Härte (Barrow I, 179 f., 

II, 40), fo gefchah dieß begreiflicher Weife gegen „das ſchwarze Vieh,“ 

wie fie die Hottentotten nannten, in nicht geringerem Grade. Die 
Zeugniffe faft aller Reifenden fiimmen im Wefentlichen hierin überein 

(Barrow I, 81, 140, II, 112 ff., 122 ff., 165 ff., Pringle 219, 

Latrobe, Percival, Burchell, Thompson, Moodie). „Kein 

Hund und fein Hottentotte darf eintreten” fland Über den Thüren 

mancher Kirchen der Kolonie (Bafeler Miff. Mag. 1854 III, 122). 

Viehdiebftähle auf der einen und Berürfniß nad Knechten auf der 

anderen Seite führten hauptfählih zu dem berüchtigten Syſtem der 

Commandos die, fo viel befannt ift, namentlich feit 1774 gegen Hot⸗ 

tentotten und Bufchmänner gerichtet wurden, fobald fich einer der- 

felben eines wirflihen oder angeblichen Verbrechens ſchuldig gemacht 

hatte. Die von Philip darüber gefammelten Detail (Auszüge im 

Bafeler Miff. Mag. 1854 III, 110, 167), ftellen außer Zweifel daß 

Knehtung und Ausrottung der Eingeborenen allein dabei bezwedt 

wurden. Der Bericht eines Officiere über ein ſolches Commando 

lautet einfach: 

27. Sept. 1792 der erfte Kraal angegriffen, 75 Bufchmänner ges 

tödtet, 21 gefangen. 
15. Oct. ein anderer Kraal entdedt, 85 getödtet, 23 gefangen. 

20. Det. ein dritter entdedt, 7 getödtet, 3 gefangen. 
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Man wird einigermaßen die Ausdehnung ermeflen können, in 

melcher diefe Bertilgung befonders der Buſchmänner betrieben wurde, 

wenn man bedenkt daß Col. Collins (1809) einen fonft refpectablen 

Mann erzählen hörte, er habe binnen 6 Jahren mit feinen Leuten 

zufammen 3200 Buſchmänner getödtet und gefangen, wogegen ein 

anderer mittheilte daß die Commandos an denen er ſich betheiligte, 

2700 Buſchmännern das Leben gekoſtet hätten. Thompson (I, 895) 

fannte einen Koloniften, der in 30 Jahren 32 folcher Raubzüge mit- 

gemacht hatte, auf deren einem 200 Buſchmänner umgebracht worden 

feien. Mit dem Eintritt der englifhen Herrfchaft am Gap hatte zwar 

das Commandoſyſtem aufhören follen, aber Die Boers waren jo fehr 

an dasfelbe gewöhnt, daß es unmöglich war ed auf einmal zu befei- 

tigen. Bon 1797 bie 1823, d. h. bie zur Otcupatiun des Landes der 

Bufhmänner, werden 53 Commandos officiell angegeben, «8 ift un⸗ 

zweifelhaft daß das Syſtem 1823 nad einigen Unterbrechungen wie: 

der in voller Blüthe war und es fıheint den Bufchmännern unter der 

englifhen Herrfchaft noch trauriger ergangen zu fein ale unter der 

bolländifchen (Philip II, 39 ff., 260 ff., 271 ff). ‘Daß die Hotten- 

tottenbevölferung der Capkolonie unter englifcher Herrfchaft bis zum 

3.1822 um die Hälfte zugenommen babe (Ztſch. f. Allg Erof. I, 287), 

it wenig glaubhaft und fiherlih nur ſcheinbar. 

Allerdings hatten die Koloniften an den räuberifchen Bufchmän- 

nern ſchlimme Nachbarn, und es wird von ihrer Furcht vor ihnen 

manches ergögliche Beifpiel erzählt (Burchellll, 162 ff.). Beimath- 

und bedürfnißlos, wurden dieſe auch durch ihre Schnelligkeit und Rift 

zu faſt unbezwinglichen Feinden für die Boers, die fich hier und da 
deshalb dazu verftanden durch Gefchente an Schaafen ala einen regel: 
mäßigen Tribut, Frieden von ihnen zu erfaufen (Kichtenſtein I, 183 

u. fonft). Indeflen find die Schilderungen der Buſchmänner nicht frei 

von Uebertreibungen: Collins’ officieller Bericht (bei Philip II, 17) 

behauptet daß fie, Außerfi arm, faſt nur aus Roth raubten. Weber 

haupt zeigte eö ſich keineswegs als unmöglid) mit ihnen in Frieden zu 

leben. Es gelang da wo fich die Koloniften darauf befchräntten ftrenge 

Gerechtigkeit gegen fie zu üben. In einzelnen Fällen iſt e8 vorgefom- 

men daß jene den Buſchmännern in ihrer Rachbarfchaft Vieh gefchentt 
haben um. fie zu bewegen fich feft niederzulaſſen, daB fie die Hungri« 
gen gefpeift, unbedeutende Summen ihnen geborgt und es dadurch 
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dahin gebracht haben, daß die Bujchmänner fogat ſelbſt darauf bedacht 

wurden den Viehdiebſtahl zu beftrafen und das Geſtohlene zurädzuer: 

fiatten, wie fie auch den Miffionären entlaufenes Vieh dfters freimillig 

zurüdgeftellt haben; aber freilich war in fpäterer Zeit der Haß gegen 

die Weißen meiſt zu tief gewurzelt als daß ein friedliches Verhältniß 
auf die Dauer hätte Beftand gewinnen fünnen (Moffat 18, v. Meyer 

144, Philip II, 349, Thompson I, 404). 

Da wurden endlich im 3. 1828 die Hottentotten nicht bloß nad 

dem Worte des Gefebes, fondern auch factifch den Weißen gleichgefteilt. 

Es gefchah was nach fo hartem Iangiährigen Drud und fo fohme- 
rer oft graufamer Verfolgung allein gefchehen und erwartet werden 

fonnte: die Minderzahl, namentlich Mifchlinge, blieb im Dienfte der 

Koloniften, die Mehrzahl faulenzte, vagabundirie und richtete fich durch 

Trunk zu Grunde Die Eingeborenen wurden und blieben ein faſt 

unbefiegbares Hinderniß für das Gedeihen der Kolonie: es fehlte feit 

diefer Zeit an willigen, ausdauernden Arbeitern, da Die Hottentotien 

überhaupt dem herumfchweifenden Leben zugetban waren und mit 

vier» bie fechstägiger Arbeit genug verdienten um einen. ganzen Monat 

davon leben zu können (v. Meyer 22). Durch Geſetze geſchah nichts 

um jie in den gehörigen Schranfen zu halten und es fehlte nur noch 

die 1834 eintretende Emancipation der Sklaven um eine ſolche Menge 

von Müßiggängern und Landftreichern über die Kolonie zu ergießen, 

daß der Zuſtand faft unerträglich wurde, zumal da auch der Schuß 
derfelben gegen die Kaffern um diefe Zeit unzureichend mar. 

Die holländifchen Bauern , die zum Theil noch in neuefter Zeit ein 
Recht auf Straflofigkeit für jedes Verbrechen in Anfpruch nehmen zu 

dürfen glaubten (Beifpiele bei Bunbury 213) und an das Fauſtrecht 

gewöhnt, fih zum Gehorſam gegen die ihnen verhaßte englifche Re- 

gierung nicht verpflichtet hielten, verließen 5000 an Zahl unter Retief 
die Gapfolonie,* und zogen über den Gariep um fih in P. Natal 

niederzulafien (1836— 38), wo fie nad) mehreren blutigen Kämpfen 

* Die Gefchichte diejer Auswanderung giebt Holden 77 ff., Delegorgue 
11.98 ff., 1,166 ff., hauptfächlich aber Ölsete, On the emigration of the 
Duteh farmers to Natal. Pietermariteburg 1852, Als die Hauptmotive 
derfeiben bezeichnete lepterer Das Treiben der Mifflonäre welche die Hottens 
tstten der Arbeit abgeneigt machten, die Aufhebung der Sklaverei die ben 
Ruin der Kolontiten berbeiführte, und die Kafferpolitit der Regierung welche 
bie öftfichen Theile der Kolgnie preisgab. 
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mit den Zulus feit 1840 feften Fuß gefaßt haben. Ein Hauptmotiv 

ihrer Auswanderung lag in dem Wunfche im ungeftörten Beflße ihrer 

Sklaven und LKeibeigenen zu bleiben und ihre Willtürherrfchaft über 

die Eingeborenen zu erneuern (Backhouse 507, Delegorgue 

I, 210, 221, II, 1338, Holden 380 ff. und 442): die Boers der 
Orange -River-Sovereignty haben 1852 u. ff. 33. ganz in derfelben 

Deife ihre Commandos gegen die Eingeborenen ausgeführt und fie 

unter nichtigen Borwänden in ihren Dienft gepreßt, wie dieß in 

P. Ratal noch jetzt gefhicht (Mason 215), wie dieß Livingstone 

(1, 39 ff.) von denen der Transvaalfchen Republik mehrfach erzählt 

(fie verwüfteten Kolobeng und mordeten während L's. Abmwefenheit dem 

fie Die Unfügfamtleit der Eingeborenen zufchrieben — Petermann's 

Mittheil. 1857 p. 97), und mie fie dieß von jeher gethan haben mo 

fie die Macht dazu hatten. 

Nach dem Borftehenden wird es keines meiteren Beweiſes dafür 

bedürfen, daß die Boers jedem Verſuche die Eingeborenen aus ihrer 

Rohheit zu erheben, vor Allem daher der Miffion den entihiedenften 

MWiderftand entgegenfeßten,, und man wird fich nicht wundern zu hö⸗ 
ren daß fie den Miffionären nicht felten fogar Nachitellumgen bereiteten 

(Barrow 1, 345). Daß ihre Sklaven und deren Kinder getauft wilr- 
den, hatten ſchon die älteren Anfledler möglichft verhindert (Kolbe 

725). Die mährifhen Brüder welche 1736 nah dem Cap kamen, 

wurden 1744—92 von der holländifchen Compagnie nicht mehr dort 

geduldet, und es heißt in einem von fünf Brüdern unterfchriebenen 

Briefe von 1801 daß die Hottentotten den Ramen der Miffionsftation 

Bariaanskloof gar nicht Öffentlih nennen dürften, weil fonft die 

Bauern ſogleich mit einer Kugel vor den Kopf drohten (de Jong 

1, 296). Auch die Beamten drüdten die Miffionen ſtark, da ihnen nur 

daran lag Arbeiter für ihre ausgedehnten Güter zu erhalten (Philip 

I, 346 ff). Die kaum begonnene Miffion bei den Bufchmännern (1814) 
mußte wieder aufgegeben werden, weil die Koloniften das Land felbfl 

in Anfprud nahmen und von jenen gefäubert wifjen wollten (daf. LI, 

23 ff.). Die Zerftörung der Niederlaffung der Hottentotten am Kat 
River durch die Boers, wo fie begonnen hatten unter Leitung der 

Miffionäre fleißig und friedlich den Ader zu bauen, wurde 1831 nur 

durch die Energie Col. Somerfet’s noch verhindert. 
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Ueber die Wirkung der Miffion* auf die Hottentotten liegen die 

widerfprechendften Angaben vor. Am beften verbürgt find die günftigen 

Rahrichten welche die feit 1791 beftehende Herrenhuter-Kolonie Gna⸗ 
denthal (Baviaanskloof) betreffen. Die Hottentotten find dort arbeit» 

jame Bauern geworden (Latrobe, Barrow II, 49, Pringle 83). 

Lichtenſtein (I, 244 ff.) fand den Ort einem deutfchen Dorfe ähn⸗ 

ih, aus 200 Häufern und Hütten beftehend, die in regelmäßige Stra» 

Ben vertheilt und mit Bärten ungeben waren. Arbeitfamfeit wurde 

ohne Zwang eingeführt und die Taufe nur den Rechtichaffenen und 

Fleißigen ertheilt Befonders jeit 1828 fcheinen die Fortſchritte raſch 

und bedeutend gewefen zu fein (Pringle chap. 18): die frei geworde⸗ 

nen Hottentotten fingen an mehr für die Zukunft zu forgen, der Land» 

bau wurde eifrig betrieben und durch künftliche Bewäflerung vderbeſ⸗ 

fert, Mäßigkeit und Sittlichkeit, die Zahl der regelmäßigen Ehen, der 

Beſuch der Schulen und die Sorge der Eltern für die Erziehung ber 

Kinder waren im Steigen begriffen, und es bedurfte dazu feiner Un- 

terffügung von außen; Beamte um Ruhe und Ordnung aufrechtzu⸗ 

halten waren nicht nöthig. Auch fpäter (1840) wird uns erzählt daß 

mehrere Handwerke in Gnadenthal fehr tüchtig betrieben wurden und 

daß die dortigen Hottentottentnaben, deren nur wenige freilich von 

teinem Blute waren, fich fehr empfänglic) zeigten für wiſſenſchaftlichen 

Unterricht (v. Meyer 18 f., 24). „Sie erflärten auf eine genügende 

Weiſe unfer Blanetenfpftem und fannten fehr gut den Gebrauch unſe⸗ 

ver Erd» und Himmelskugeln. Mit einem Worte, fie würden manchen 

unferer Landfchulmeifter befchämen ‚* fie rechneten gut und verftanden 

englifh und hollaͤndiſch. Die ftatiftifchen Angaben über ihren Ader- 

bau (Chase 45) zeigen zmar daß noch manches zu wünfden übrig 

bleibt, doch befriedigen fie billige Erwartungen. Demnad können wir 

Moodie nidt beiftimmen, wenn er zu dem Tadel der focialiftifchen 

Einrichtung der Kolonie Önadenthal, noch die allgemeine Behauptung 

fügt daß der Unterricht der Miffionäre nur geeignet fei die Eingebore- 

nen mit ihrem Looſe noch unzufriedener zu machen und daß die Hot- 
tentotten der Miffionen notoriſch die faulften und unbrauchbarften von 

allen ſeien, wogegen ihre wirklichen Fortſchritte, wo fie foldhe gemacht 

hätten, nicht ihren chriſtlichen Lehrern zugefchrieben werden dürften, 

852 Die ausführliche Miffionsgefchichte des Cap im Bafeler Miſſ.⸗Mag, 

Bei, Anıpıunologie. I Bd. 2 
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fondern vielmehr dem Einfluß und Beispiel der namentlich feit 1820 

eingewanderten englifchen Koloniften. Leider aber können wir nur 

Die Allgemeinheit befämpfen in welcher ex diefe Anficht ausſpricht (1,80, 

204 , II, 289 ff.), und die Anwendung die er von ihr au) auf Gna⸗ 

denthal macht. 

Zwar hat Philip die Mifftonen bei den Hottentotten nicht allein 

ausführlich zu rechtfertigen, fondern auch aus vielen Zeugniffen zu er- 

weifen gefucht dag fie Überall nur gute Früchte getragen hätten (Be- 

thelsdorp namentlich feit 1821, ebenfo Pacaltsdorp und Theopolis), 

doch verfihert Lichtenftein (1, 384), der über Gnadenthal ein fo 

günftiges Urtheil fällte, daß gar manche Miffionäre nur für Betitun: 

den forgten, nicht für die Gewöhnung zur Arbeit (mie dieß aud Cole 

37 beftätigt), ja manche von ihnen waren felbft zu bequem fih unter 

die Hottentotten zu begeben und blieben lieber in der Capſtadt (II, 142 

ff.). Bon anderer Seite wird neuerdings anerfannt daß die Fort: 

fhritte der Griquas in religiöfer und fittlicher Beziehung mit zu 

lebhaften Farben gefchildert worden fein (Livingstone I, 134). 

Ebenjo bezeugt Burchell, der für feine Reife fo wenig bei den 

Miffionären von Klaarwater (Öriquaftadt) Unterftügung fand als bei 

den Boers, daß jene nur das Glaubensbekenntniß zum Maaßſtab des 

moralifhen Werthes machen, um die Ehrlichkeit und den Fleiß ihren 

BZöglinge aber fich nicht fümmern, daher denn diefe fih zu gut dünken 

um wie andere zu arbeiten. Es fcheint demnach feine unbegründete 

Klage gemefen zu fein, daß die Müßiggänger und Landftreicher öfters 

in die Miffionsftationen geflohen feien, wo fie als Unterdrüdte auf: 

genommen, bisweilen für die beften Chriften gegolten hätten. Beſon⸗ 

dere lehrreich ift die Geſchichte der Ramaqua-Miffion Bethanien (Rh. 

Miffionsber. 1851 no. 18 f.), weil fie ein tppifches Bild giebt, dem 

wir an den verſchiedenſten Orten der Erde begegnen: der Miffionär 

Schmelen ift voller Hingebung für feinen Beruf, er verheirathet ſich 
fogar mit einem befehrten Namaqua- Mädchen; gleichwohl ift feine 

angeſtrengte Arbeit lange Zeit vergeblih. Endlich tritt eine Erwedung 

unter den Heiden ein, fie vergießen alledie bitterften Thränen über die 
Laft ihrer Sünden, aber ein ſchnelles Zurückſinken in die frühere Roh⸗ 
beit folgt auf die plößfliche Erhebung. Neufere Roth bringt Unfrieden 
in die Gefellfhaft, weiße Händler fommen an, verführen die Einge 
borenen mit Branntwein und machen fie au den Mifflonären irre, 
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die alten Xeidenfchaften, Durch fchlechtes Beiſpiel geweckt, brechen wie⸗ 

der hervor, die Miffionäre werden verlaffen oder weggewiefen. Es ift 

zu bezweifeln daß es öfter ale in dem einen von Backhouse 148 

erzählten Falle vorgefommen ift, daß ein Branntmweinverläufer der 

fh in der Rähe einer Miffion niederließ, aus Mangel an Kunden fein 

Geſchäft aufgeben mußte. 

Wenden wir uns jeßt zu dem Berfuche einer culturgefchichtlichen 

Schilderung der Hottentotten, fo weit fi) eine folche aus den vor« 

bandenen Nachrichten herftellen läßt, fo ift fchon früher bemerkt wor: 

den, daß fie in älterer Zeit in befferen Verhältnifien lebten und in 

mancher Beziehung auf einer höheren Stufe fanden als gegenwärtig: 
einige von Kolbe’s Nachrichten, die allerdings zum Theil Kabeln 
find, gewinnen dadurch wieder an Wahrfcheinlichkeit. Wenn er ihnen 
die Kunft Eifen auszufchmelzen zufchreibt,, jo betätigen die Cape Re- 

cords wenigfteneg von den Namaqua, daß fie nicht allein Kupferper⸗ 

len, Kupfer: und Eifenbeinringe ald Schmud trugen, fondern auch 

die erfteren fowie hübjche Ketten von Kupfer und Eifen felbft zu ver- 

fertigen verftanden (Sutherland II, 245 .). Auf Thunberg's 

(II, 164) übereinflimmendes Zeugniß kann freilich dabei nur geringes 

Gewicht gelegt werden, da er nicht frei von dem Berdachte ift mehrfach 
aus Kolbe abgefchrieben zu haben. An Hausgeräthe werden in alter 

Zeit irdene Töpfe, Körbe, hölzerne Gefäße und Löffel von Schildkrot 

erwähnt (Sutherland ll, 87, 238, 245). Ihre kleinen, runden, bie 

nentorbartigen Hütten haben fie von jeher freisförmig zu Dörfern zu: 

fanmengeftellt wie die Kaffern; ihre nationalen Waffen waren Bogen 

und Pfeil (lebterer bei den Bufchmänner vergiftet), mit denen fie ſich 

muthig gegen die Holländer vertheidigten. Urſprünglich hauptfächlich 

von der Milch ihrer Heerden lebend, zeigten fie fi) doch auch ala bewun⸗ 

dernswerth geſchickte Jäger (Le Vaillant 1.R.126,* Napierll, 

173): ſchon zu Anfang des vorigen Jahrhunderts waren manche Hot- 

tentottenvöller durch Räubereien von Seiten der Koloniften fo verarmt, 

daß fie fih zum Jügerleben genöthigt fanden (Kupt’s Journal bei 

Philip Il, 23 ff., 37 ff.). Außer dem Drude und der Verfolgung 

duch die Boers wurde die Berminderung ihrer Zahl (die Burchell 

U, 544 not. jedody nur für die Umgegend der Capftadt, nicht für 
— —— — —z — 

* Trog feiner Romanhaftigkeit hat Le Vaillant bo ion richtige Nach» 
tichten von den Hottentotten gegeben (Campbell }. 

Big 
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Graaf⸗Reynett zugiebt) noch durch die Blattern und durch künſtlichen 

Abortus befchleunigt (Thunberg I, 271, Moodie II, 350 ff.), 

“ wogegen Kindermord daran nur geringen Theil gehabt zu haben fcheint. 

Zwar kommt letzterer bei ihnen vor, aus Gründen des Aberglaubens: 

Säuglinge werden lebendig begraben oder ausgeſetzt nad) dem Tode 

der Mutter, ron Zmwillingstindern wird eins ıımgebraht (Sparr- 

mann 320, Le Vaillant 1. R. 179, 234, NH. Miſſionsb. 1850 

no. 9); dieß find aber feltenere Fälle. Dagegen ift er häufig bei ben 

Bufhmännern: er gefchieht ohne Scheu, wenn ed an Rahrung fehlt, 

wenn die Eltern in Streit gerathen, wenn die Kinder mißgeftaltet find, 

wenn die Eile der Flucht dazu drängt (Bafeler Miff. Mag. 1854 

II, 163, Moffat 57 f.). Auch daß die Hottentotten ihre Kinder ver- 

tauften, ift Fabel (RH. Miff. 1851 p. 397), verbreitet von den Voers 

weldhe die Kinder raubten, namentlich nachdem der Stlavenhandel 

(1808) verboten worden war (Philip II, 266 ff.). 

Die Zuftände der Hottentottenvälfer find nicht überall diefelben. 

Die Korana haben, wo fie nicht unter Leitung von Miffionären ftehen, 

noch jeßt feine Spur von Landbau, höchftens pflanzen fie etwas Ta⸗ 
bat; die Männer gehen auf die Antilopenjagd oder faulenzen, für das 

Vieh müſſen die Weiber forgen (Kretzſchmar 232, Bullet. soc. geogr. 

1848 p. 189). Im Befibe großer Heerden, zeigten fie fi der Miſſion 
unzugänglich, die dagegen bei dem Mifchvolte der Griqua leicht Ein- 

gang fand (Campbell 2. R. 271, 49). Die Korana flehen aud 

moralifch tiefer als die anderen Hottentotten (daf. 282, Arbousset 

et D. 50); die am Hartebeeft: Kluffe haben keine Heerden und leben 

tie die Bufchmänner nur als Jäger und Wurzelgräber (Thompson 

II, 29 f.). Die Klein-Ramaqua treiben neben der Biehzucht etwas 

Landbau, find aber noch nicht feßheft, die Groß⸗Ramaqua ſchwanken 

bin und her zwifchen einem Hirten-, Jäger- und Räuberleben (RB. 

Mif. 1851 p. 374 ff., 395). Die Beichaffenheit ihres Landes macht 

ihnen fefte Wohnfibe faft unmöglich. Sie dreffiten Ochſen zum Reiten 

und fahren bisweilen mit fchlechten Wagen nach der Kolonie des Tauſch⸗ 

handels wegen (Kretzſchmar 217). 

Die Faulheit der Hottentotten ift fprüchmwörtlich geworden: ſelbſt 

der Hunger, erzählt man, vermag fie faum zu einiger Thätigleit zu 

erwecken, fie fhnallen ihren Schmacdhtriemen dann enger, kugeln fi 

igelartig zufammen, fich mit ihrem Schaafpelze ganz bededend, und 
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ſuchen den Hunger zu verfchlafen. Indefien hat man ihre Arbeitsfcheu 

in den Miffionen hier und da zu überwinden gemußt (Rh. Miff. 1852 

p. 333), und in dem einzigen zu Thompson’s (II, 102) Kenntniß 

gelommenen Falle in welchem ein Hottentotte Landeigenthum zuge- 

ftanden erhielt, zeigte fich großer Fleiß. Ueberdieß ift es gelungen die 

Hottentotten unter englifcher Leitung zu reinlichen und wohl discipli⸗ 

nirten. Soldaten zu bilden, über deren Neigung zum Trunte nicht mehr 

Klage ift als bei anderen Soldaten (Barrow I, 51, 127, Perci- 

val126, Burchelll, 39). Sie [hießen zum Theil fehr gut (Thun. 

berg 1, 178). Wenn man nod neuerdings wiederholt hat (Kretz⸗ 

ſchmar 211) daß fie nur durch Prügel und ſchmale Koft zum Arbeiten 

zu bringen feien, fo mag dieß zum Theil daher kommen, daß alle 

Gründe und Berfprechungen der Weißen oft nichts über fie vermögen, 
weil fie zu Häufig von ihnen betrogen worden find, wogegen fie der 

Audfage und dem Rathe eines anderen Hottentotten bereitwillig glau- 

ben (Burchell I, 109). Drohungen fegen fie Starrfinn entgegen, 

durch Ueberliftung verdirbt man es gänzlich mit ihnen, Ueberredung 

gewinnt fie oft mit leichter Mühe, denn vor Allem verlangen fie „ebenfo 

behandelt zu werden wie andere Menſchen“ (Percival 114, Colo- 

nial Intelligencer 1847 p. 80). Ihre Zuverläffigkeit und Wahrheite- 

liebe, ihre friedlihe Gutmüthigkeit, ihre Freigebigkeit untereinander 

find oft gerühmt worden, auch haben fie fi in vielen Fällen dankbar 
und fehr anhänglich bewiefen (Barrow II, 109, 128, Moodie 

I, 266). Kolbe (p. 551) fannte nur ein Befpiel von Diebftahl bei 

ihnen und auch noch neuerdings haben fie oft Das Lob der Ehrlichkeit 

erhalten. 

Die ſchlechte Behandlung der Weiber, die Alles entgelten müffen, 
fi aber auch zu vertheidigen willen, ift ihnen mit allen rohen Völ⸗ 

fern gemein (Moodie 1, 218, 220). Polygamie fcheint nur deshalb 

bei ihnen nicht vorzulommen, weil e8 an Ungleichheiten des Befiges 

und der focialen Stellung zu fehr fehlt. Daß Alte und Kranke oft mit 

einiger Rahrung vesfehen und dann verlaflen werden, ift wahrfchein» 

lich nur erſt Folge der allgemeinen Roth (Moffat 132, Bafcler Miſſ. 

Mag. 1852 III, 12). Beſchneidung fcheint ganz zu fehlen (Anders- 

son II, 70). Die von Kolbe und Thunberg (IL, 37, 170) erzählte 

ſchmutzige Ceremonie beim Feſte der Mannbarkeit und bei der Ver 
heirathung, ift zwar nicht unerhört, da fie in gleicher Weife bei der 
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Inauguration des Könige von Tahiti vorlommt (Moerenhout, 
Voy. aux iles du gr. Ocean II, 27), doch fcheint fie fi darauf zu be» 

ſchränken, das die Sünglinge mit „beiligem Wafler“ beiprengt werden 

(Thompson II, 83). Auch für die fon von Kolbe (p. 572) 

erwähnte Sitte des Abfchneidend eines Fingergliedes, die wie fo 

manche andere von den Hottentotten zu einigen der nördlicheren Kaf⸗ 

fernftämme übergegangen iſt (Döhne a. 406), kommt merfwürdi- 

ger Weife eine Parallele nur in Polynefien, namentlih in Tonga 
bor. Die Erklärungen welche von ihr gegeben werden, weichen fehr 

voneinander ab und find unfiher (Burchell II, 79, Campbell 

2.8.28, Barrow I, 283, Thompson], 433, Arbousset et 

D. 493). 

Die häufig aufgeftellte Behauptung daß die Hottentotten gar keine 
religiöfen Vorftellungen bejäßen, ift jept ala unrichtig anerfannt. Daß 

fie fih auf Steine niederwarfen zum Zeichen religiöfer Berehrung, daß 

fie den Bollmondmit Tänzen und Geſang feierten, wird ſchon in den äl- 
teften Berichten erwähnt (Sutherland 11.88, Dampier Nouv. voy. 

autour d. m. Amst. 1701 II, 217), und der ältefte Herrenhuter- Mif- 

fionär &. Schmidt (1737) giebt ſchon die Ramen an, mit denen fie 

„den Oberherrn über Alles“ und den „Teufel“ benennen, obwohl fie 

fih aus letzterem nicht viel machen follen (Tui’qua und Ganna, 

de Jong I, 275). Gögenbilder, Tempel, Altäre u. dergl. ſcheinen fie 

allerdings niemals gehabt zu haben. Eine größere Rolle als ihr höchftes 

Weſen u-Tixo fpielt in ihren religiöfen Borftellungen der ſchon erwähnte 
Mann im Monde: er trug einft dem Hafen auf, den Menfchen die 

Botfhaft zu bringen daß fie wie er felbft wieder in's Leben zurüd- 

fehren würden, der Bote aber beging den Irrthum ihnen ftatt defien 
zu fagen, daß fie wie der Mond fterben würden: deshalb heißt es, 
fterben die Menſchen; alte Ramaqua aber eſſen das Fleiſch des Hafen 

nicht, wahrfcheinlich weil er Götterbote ift (Alexander b. I, 169, 

Andersson J, 64). Sonft betradyten die Hottentotten die Hims 

melölörper, wie es fheint. durchaus nicht als höhere Wefen: Die 

Soune gilt den Namaqua für Elaren Sped, den die Leute welche auf 
Schiffen fahren, Abends dur Zauberkraft an fich ziehen und nad- 
dem fie ein Stück abgefchnitten, wieder durch einen Tritt fortftoßen. 
Der Mond legt die Hand an den Kopf bei Kopffchmerz und diefer 
letztere iſt e8 Durch den er immer Eleiner wird (Rh. Miſſ. 1851 p. 880). 
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Manche. Sterne follen bei den Hottentotten befondere Namen haben 
(Campbell 1.R. 386), doch benugen fie deren Auf und Untergang 
nicht zu Zeitbeftimmungen. Zu diefem Zwecke dienen Kerbhölzer, in 
welche fie Zeichen für Tage, Wochen und Monate einfchneiden (Bur- 
chell II, 343). 

Krankheit, Tod und Unglüd aller Art werden von Zaubereien und 
böfen Geiftern abgeleitet, derien man durch Amulete, Austreibung 
und Beſchwörung zu begegnen fucht. Dieb ift die Aufgabe der Zau⸗ 
berer, welche die Fähigkeit befigen ſich in fchredliche Thiere zu ver⸗ 

wandeln (Sparrmann 196, Thunderg II, 170, Andersson 
II, 68). Unter den Thieren foll nah Kolbe ein gemiffes Infekt die 

befondere Berehrung der Hottentotten genoffen haben, was vielleicht 

darauf zu befchränfen ift, daß fie feine Bewegungen wie die Bufch- 

männer und Betfchuanen ale Borbedeutung bei ihren Unternehmungen 

betrachteten (Arbousset et D. 504, Lihtenftein II, 542). Spu- 

ren dieſes Aberglaubens fcheinen bis nach P. Ratal hin vorzutommen 

(Colenso 238), nur bei den Namaqua foll er fehlen (Moffat 259). 

Auch daß ein Häfer (scarabaeus?) ale Schmud oder Amulet von den 

Weibern in Fazokl getragen wird (Cailliaud II, 406), kann dazu 

als Parallele gelten. Auf die Stelle welche die Thiere nach der Anficht 

der Hottentotten einnehmen, weifen namentlic auch die Thierfabeln 

bin, mit denen fie fih zu unterhalten pflegen (Alexander b. II, 246). 

Die im Sterben Begriffenen werden fräftig gefchüttelt und man 
hreit ihnen Vorwürfe darüber zu, daß fie die Ihrigen verlaffen 

(Sparrmann 273). Den Todten werden die Arme auf der Bruſt 

gekreuzt, der Kopf zwifchen fie geſteckt und die Beine zufammengelegt 
und an den Leib gezogen (Rh. Miff. 1850 no. 9). In diefer Stellung 

wird die Leiche in ein Loch gefchoben das nıan feitlih im Grabe an- 

gebracht hat. 

Zeigt der Aberglaube der Hottentotten daß fie auf einer fehr tiefen 

Stufe geiftiger Bildung flehen, fo ift es doch eine Mebertreibung (bei 

Alexander b. I, 165) daß fie, obgleich allerdings fchlechte Rechner, 

faum bis fünf zählen könnten und zum Theil nicht einmal Perſonen⸗ 

namen hätten (Moffat 125). Den früher angeführten Shatfachen, 

die fie keineswegs ale fchlecht begabte Menfchen erfcheinen laffen, haben 

wir bier nur noch hinzuzufügen, daß einft ein Griqua-Häuptling durch 

eine Stegreifrede die er in der Capftadt bei einem Zwedeflen hielt, alle 
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Anmwefenden in Erftaunen feßte und diejenigen zum Schweigen brachte, 

die behauptet hatten daß die Mifftonäre den Eingeborenen ihre Reden 

unterfchöben (Miss. Register 1886). Zu einem Händler fagte einft 

ein Namaqua: „Ich bin ein dummer RNamaqua⸗Menſch und wir alle 

find dumm. In Folge unferer Dummheit handelt ihr fo mit ung und 

bringt ung in den Grund. Aber jet wollen wir einen Xehter behal- 
ten, dann wollen wir fehen ob wir nicht auch Berftand befommen“ 

(NH. Miff. 1850 no. 22). 
Bon den hottentottifchen Giftärzten, die nicht nur felbft von kei⸗ 

ner Schlange gebiflen werden, fondern auch den Biß derfelben heilen 

dur ihren Schweiß und Andern diefe Fähigkeit mitzutbeilen vermö⸗ 

gen, werden außerordentliche Dinge erzählt, die indeffen außer Zmeifel 

zu ſtehen fcheinen (Steedman, Thompson, vn. Meyer 158, 

Kregfhmar 167 ff.). Weberhaupt find viele der einheimifchen Atze: 

neien des Caplandes (bei Kretzſchmar 123 ff.) den Koloniften gewiß 

erſt Durch die Eingeborenen befannt geworden. 

Das eigenthümlichſte Mufitinfirument der Hottentotten ift die 

Gorah. Es ift halb Blas⸗ halb Satteninftrument und befteht aus 

einem Bogen der mit einer Saite befpannt ift nebft einer an diefer 

befeftigten Kederfpule, auf welcher geblafen wird (Lichtenſtein 

U, 379). Außerdem wird auch noch von anderen Änftrumenten erzählt. 

Eie follen die Detave in vier gleiche Theile theilen,, gutes muſikaliſches 

Gehör befiken, Melodieen leicht behalten und aus dem Stegreife gut 

fefundiren (Kichtenſtein I, 247, 550, Thunberg IL, 38, 65, 

Alexander b.1I, 116, Moodie I, 226 — Muſik in Roten bei 

Burchelll, 337, 1I, 85, Moodie l, 229). 

Noch ſpärlicher nie die Nachrichten welche wir über die Hotten- 

totten befigen find die über die Bufhmänner. Ihre ſtets wechfelnden 
Shlafftätten find Erblöcher die fie mit Baumzweigen überdecken, Fels⸗ 

fpalten und Büſche in denen fie fi ordentliche Nefter- machen; bier 

und da befipen fie auch fchlechte Hütten und einige haben fogar ange- 

fangen etwas Bieh zu haften (Campbell 1.R.401, Thompson 

1, 423). Schmuß und Gefräßigkeit gehören zu ihren widerwärtigfien 

Eigenjchaften: an dem Fleiſche das fie in der Hand halten, zerren fie 
mit den Zähnen und jchneiden es dicht vor dem Munde ab. Diefelbe 

vohe Art des Eſſens ift auch den Hpttentotten und Betfchuanen eigen 

(Burchell 1], 442). In beftändiger SFeindfchaft mit allen ihren 
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Nachbarn, fiheinen fie biömweilen nicht fomwohl aus Hunger als aus 

Mißgunſt und Boeheit das auf der Jagd oder durch Raub Erbeutete 

volftändig aufzuzehren, und dafjelbe Motiv der Zerfiörungsluft fcheint 
an der Berwüftung der Vorräthe Antheil zu haben die ihnen.zur Ge⸗ 

wohnbeit geworden ift (Xichtenflein II, 565). Gleichwohl wird 

von Reifenden welche Gelegenheit hatten fie genauer kennen zu lernen, 

verfichert dag fie unter fih fröhliche und harmloſe Menfchen feien, 

durchaus freundlich und gutmüthig, freigebig und mittheilend gegen 
ihre Freunde und Kinder, treu ihrem Berfprechen und voll Dankhar- 
feit für erwiefenes Gute (Burchell II, 59 ff., 214 ff, Moffat 59 

und die von Lichtenftein II, 92 und 97 mitgetheilten Beifpiele von 

aufopfernder Anftrengung und Dankbarkeit). Bei guter Behandlung 

und früher Gewöhnung werden fie treue vortreffliche Knechte, bei 

harter Begegnung, welcher fih die Hottentotten nicht felten geduldig 

fügen, entlaufen fie und finnen auf Rache (Barrow I, 280). Im 

Allgemeinen ftehen fie in fittlicher Beziehung fehr tief: alle Familien⸗ 

bande bleiben unberüdfichtigt,, fie folen weder Perfonennamen haben 

(Lihtenftein I, 192) noch auch in ihrer Sprache einen Unterfchied 

zwifchen Mädchen und Weib machen. (Wohl irrthümlich behauptet 

Burchell II, 378 not. das Xeßtere von den Betfchuanen.) Selbft 

gegen den Verkehr ihrer Weiber mit Fremden waren fie bisweilen ganz 
indifferent (Alexander b II, 23). 

Durch ihre Thätigkeit und Lebendigkeit, ihr behendes und Tufliges 

Weſen zeichnen fie fi) vortheilhaft aus vor den trägen ſchwerbeweg⸗ 
lichen Hottentotten, ihre Anlagen follen fih über die Mittelmäpigkeit 

erheben. Man hat mehrfach in ihrem Lande charakteriftifche und leicht 

tenntliche Zeichnungen an Felfen und in Höhlen gefunden. Sie find 

meift (mie es fcheint) von rother, doch auch von brauner, gelber, 

ſchwarzer und weißer Farbe, mit Oder, Kohle und weißem Thon ges 

macht (Ward II, 804, Kay 101), und ftellen Krieger mit Bogen 

und Pfeil, Heerden von Schaafen und Lämmern dar, enthalten aber 

auch noch andere Zeichen, Kreuze, Kreile, Punkte und Linien, wo⸗ 
durch fie zum Theil ganz räthfelhaft werden, nur daß Bogen und 

Pfeil auf die Buſchmaͤnner als deren Urheber ziemlich beftimmt hinwei⸗ 
fen, nicht auf die Kaffern, in deren Lande fi ohnehin (mit Ausnahme 

der Thiergeftalten an den Häufern der Betfhuanen — Burchell U, 

445 ff.) ähnliche Malereien fo wenig finden als bei den Hottentotten 



346 Religtöfe BorPellungen. 

(Barrow1,238,307, Alexander b.1,27 undimJ.R.G.S. VIIL, 3, 

Abbildungen bei Alexander a. Il, 816). Die primitiven Zahlwör⸗ 

ter der Buſchmänner follen nur bis 3 gehen (Thompson I, 422). 

Mas ihre religiöfen Vorſtellungen betrifft, fo hat Campbell 

(2. R. 169) mitgetheilt daß fie eine männliche Gottheit über und eine 

weibliche unter der Erde annähmen. Rad) Arbousset et D. p. 501 

glauben fle an einen unfihtbaren Bann im Himmel der Alles bes 
berrfche, beten zu ihm in Hungersnoth und führen ihm zu Ehren 

Tänze auf, ebe fie in den Krieg ziehen. Die im Damara-Lande bieten 

dem Waflergotte Toosip, „einem großen rothen Manne mit weißem 

Kopf,“ einen Pfeil, ein Stüd Haut oder Fleiſch dar, wenn fie nad 

Mafler graben wollen, auch bitten fie ihn um Nahrung und glückliche 

Jagd (Alexander b. II, 125 und im J. R.G. 8. VIII, 22). Lich-— 

tenftein (IT, 102) erzählt nur daß fle Zauberer haben, die Regen 

Wind und Gewitter berborzubringen vermögen. Den Drt mo einer 

ber Ihrigen geftorben ift, verlaffen fie auf ein oder zwei Jahre, nad): 

dem fie feine Hütte auf dem Grabe verbrannt haben (Arbousset 

et D. 503). 



Die Kaffers und Bongovölfer. 

I. Denn man gegenwärtig ale Kaffern die Völker bezeichnet welche 
die nordöftlihen Nachbarn der Hottentoiten jind, fo umfaßt man 

damit nur einen Meinen Theil der Stämme weldye urfprünglich von 

den Arabern diefen Ramen erhielten, denn dic Bewohner der ganzen 

Oſtküſte von Gardafui an (bid nach C. Corrientes hin jagt de Bar- 

ros 1, 232) biegen Zinges,* Zangues, Dzendi oder Kaffern 

(Ungläubige) und das Küftenland das fie bewohnten Fanguebar, 

Sanguebar. Wäre nicht der Name „Kaffern” allgemein geläufiger 
und hätte man nicht neuerdings die andere Benennung (Zinged, Zan⸗ 

guebar) auf einen Theil der Oftküfte von Africa befchräntt, fo würde 
nihte gegen den Borfchlag Cooley’s einzumenden fein, daß man 

alle diefe Völker und die ihnen verwandten Südafricaner Zinges nenne, 

d.i. Bewohner von Zanguebar (Barges im Journal As. 8"* ser. 
IIT, p. 114 not.). Roh im 17. Jahrh. verftand man unter „Kaffern“ 

° Das ältefte Vorkommen des Namens Jing oder Zendj fcheint das 
bet Cosmas 132 B,D zu fein: xai 6 Apapßıxos (xoAnos), 0 xudouuevos 
Egvspalos, xai 6 Dlspaıxos eisßaldortes appörepoı 8x Tod Asyousvov 
Ziyylov Eni 10 vorızov xai dratolixWsagor gieos zis yis_ and ılig Ae- 
youtyns Bapßapius. &v9u zul yñ vis Aldeonias reios Eye. "Ioacı 
dä To Asyousvov Ziyyıov ol vi 'Ivdınmv Yalaacay dianspWrtss A8Q- 
atEow zuyyayoy is Aßaymrorpöpov yis rüs xadovusrns Bapßapias, 
Nv xai zuxdot 6 Sxeuvos Eispeliwr Exelder eig Auporepovs ToUs xOA- 
nous... Ev ois (xöAnoıs) notre nAsvouvies Eni ıhv Sawregay ’Ivdiar 
xai ünspßarıss nung noös tiv Bapßupiav, Evda nepuriegw To Ziyyiov 
Tvyyavei. odTw yap xalovcı To aroun 100 Sxeuvov. suxei EdEwpour 
usv eis 1a desıa eisepyousrwr Nuss nAjdos nersiwıör Wei erg & 
xalovcı oovapea. Ibn Ed unterfepeidet zwar das Yand der Zendj von 
dem Lande Sofala und bemerkt daß der König des erfteren in Mombas res 
fidire, an andern Steffen aber begreift er unter jenem Namen auch Eofala 
und das Land von Berbera mit (Aboulfedal, 207 und Reinaud zu 
206), ja er giebt dem Nanıen eine fo weite Ausdehnung daß er von Zendj 
In Nubien peiat die im Eüdweiten von Dongola umberwanderten, wäh 
end er anderjeitd Mugdaſcho als unabhängig von den Zendj und von 
Abyffinien zugleich bezeichnet (ebend. 229; 233). 
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die Bewohner der ganzen Oſtküſte (Chr. de Jaque bei Ternaux, 

Archives I, 328). 

Daß diefe Völker ethbnographifch zufammengehören, daß fie, abge 

‚eben von den Hottentotten, mit den ſaͤmmtlichen Südafricanern unter- 

halb des Nequatore verwandt, von den eigentlichen Negern aber zu tren« 

nen find, iſt eine der bedeutendften Tinguiftifchen Entdeckungen der neues 

ren Zeit. Die Gefchichte derfelben hat Gumprecht (Monatsb. d. Gef. 

f. Erdk. R. folge VI, 142) ausführlich befprohen. Marsden (bei 

Tuckey 387 ff.) feheint zuerft darauf hingewiefen zu haben daß eine 

Derwandtfchaft der Eongo-Bdlker mit denen von Mozambique, Dela- 

goa und den eigentlichen Kaffern wahrfcheinlich fei, v.d. Gabelentz 

und Bott (Zeitſch. d. d. morgen. Gef. 1, 238, II, 5, 129, V, 405, vgl. 

auch Groutim Journ. Am.Or.Soc. 1, 480 ff.) haben den Beweis dafür 

geführt und zwar in fo erweiterter Ausdehnung, daß im Welten noch 

das Mpongwe am Gaboon jeßt mit Sicherheit ala diefer großen Sprach: 

familie angehörig betrachtet werden darf (Bott in A. Lttztg. 1848 

no. 187 ff.). Sehr richtig bemerlt Latham (Man and his migr. 139) 

daß man vor der Entdedung diefer ausgebreiteten Verwandtſchaften 

allgemein die Eingeborenen diefer Känder nur einfach als Neger zu 
bezeichnen pflegte, da fie fih in Rüdficht ihres phufifchen Typus troß 

mancher kleineren Abweichungen doch nicht als befondere Race von 

diefen trennen und ihnen entgegenjeßen lafien. Aus diefem Grunde 

kann die eigentliche Negerrage faum noch als eine große Hauptabthei⸗ 

lung des Menfchengefchlechtes, fondern nur noch als eine der ertremen 

Abweichungen betrachtet werden, bis zu denen die menfchliche Körper 
bildung fortgeht. 

1. Faffen wir die einzeinen Böller in’s Auge, welche der großen 

„füdafricanifhen Sprachfamilie* — der Familie der Bantu-Sprachen, 
wie Bleek fie nennt — angehören, fo iſt ed am zwedimäßigften vom 

Außerften Südoften, von den Kaffern im engern und eigentlichen Sinne 

zu beginnen, da wir über diefe am beften unterrichtet find. Ihre Sipe 

erftreden fi) gegenwärtig vom Keisfamma, der jegigen Oſtgrenze der 

Captolonie, bis zum oberen und mittleren Laufe des Zambeſi und 

umfaflen als Hauptvölfer im Süden die Amakoſa, Amatembu und 

Amapondo ,* im Rorden das Erobererbolf der Zulu in ziemlich unbe 

* Die Silben ama, ma, ba, wa find in den Kafferiprachen als Prä- 
fige Zeichen des Plurald. Die Amatembu find identifch mit den Tamboufies 
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flimmter und mechfelnder Ausdehnung. In früherer Zeit reichte das 

Gebiet der erfteren bis über den Großen Fiſchfluß nach Welten, der 
erft 1780 vertragsmäßig Durch den Gouverneur Plettenberg und aufs 

Reue 1810 oder vielmehr erft 1819 ihnen ale Grenze beftimmt wurde. 

Ein Holländifcher Bericht vom 3. 1687 (bei Holden 88) nennt als 

Kaffervölter an der Küfte die Magofes (Amakofa), Makriggas, Mar 

timbas, Mapontes (Amatembu, Amapondo) und Emboas, welche 

letzteren wahrfcheinlich die von van Reenen (p. 46) aufgefundenen 

Hambonas find, vermuthlich das Heine Volk der Amambombo im füds 
fihen Diftrift von Natal, das die Sprache der Amakoſa ſpricht 

(Döhne a. XI), wogegen die Mafriggae verfhollen find. Die 

Hauptmaffe der in viele Stämme getheilten Amatembu wohnt im 

Weſten der Amakoſa und Zulu jenfeits des Gebirges (Kretzſchmar 

235). Ein großer Theil der Amapondos ift neuerdings durch die Er⸗ 

oberungen der Zulus aufgerieben worden. 

Die Amapondos „das gehörnte Bolt“ (Döhne a. 279) find der 

Sage nad den übrigen auf ihrem Zuge nad Süden vorausgegangen 
(daf. p. XI, Fleming 84). Die übrigen drei Hauptvölker trennten 
fi) (na) Döhne) wahrfcheinlich erft kurz vor der Ankunft der Bor: 

tugiefen in Oſt⸗Afrika voneinander; die Amatembu (d.h. die Bolygas 

miften p. 341) und Amakoſa famen aus der Gegend von Mozambique, 

und zwar zogen jene, die vor den großen Zulu-@roberungen dur 
Chaka weit im Innern jenfeits der Grenze von Natal lebten, diefen 
letzteren nach und ließen fich weiter nördlich als diefe am Baſchie⸗Fluß 

nieder. Die Amakoſa können als befonderer Stamm nur 10—12 

Generationen weit zurüdverfolgt werden (Döhne a. XII) — nad 
Brownlee bei Thompson II, 836 reichten ihre hiftorifchen Tra- 

ditionen etwa nur 150 Jahre bis zu ihrer Einwanderung zurüd, die 

aledann etwa um 1670 zu fehen wäre (Kay 108). Die Zulus, („die 

Heimathloſen, Herumſchweifenden,“ nicht „die Himmliſchen“ wie man 

das Wort oft erflärt hat*), welche noch im vorigen Jahrh. ein kleiner 
— we 

Barrow's und anderer Schriftfteller, den Mathimba Lichtenftein's 
(1, 412, 484, 494) und vielleicht auch mit den Temby weile Boteler 
in Delagoa » Bai nennt. Der Nanıe Amapondo ift riehtiger als Amaponda 
ar Amamponda (Döhne a, 279). Eie find die Mamboolied der Hols 

e t. 
* Richt minder irrthümlich iſt ed daß die Zulus ſich nach einem ihrer 

maͤchtigen Herrſcher genannt hätten (Isaacs I, 320, Kay 403), wie dieß 
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Stamm ohne Bedeutung gewefen zu fein fheinen (Holden 58), 

find in nordöflliher Richtung aus dem Innern vorgedrungen. Schon 

im 3. 1798 werden die Bewohner von Delagoa»Bai den Zulus ganz 

ähnlich befchrieben (White 29), Boteler und Owen fanden Zulus 

dort am unteren Maniffa Fluß unter dem Namen Orotontahs oder 

Hollontontes (Räuber), fie waren bis nach Inhambane vorgedrungen, 

und zugleich wird verfichert daß die Eingeborenen vom Mapoota⸗Fluß 

an bie zu den Bazaruto-Infeln verwandte Sprachen reden (Owen 

I, 79, 142, 165, 218, 302). Da wir überdieß hören daß die ganze 

Gegend von Delagoa-Bai bis nad) Sofala hin nur von einem einzi- 

gen, von den Zulus ziemlich verfchiedenen Volksſtamme bemohnt fei, 

dem Diligo: Bolte wie eg fheint (Owen I, 74, Steedmann II, 213), 

dad Owen (I, 77) wahrſcheinlich vor Augen hatte indem er die Ein- 

geborenen von Delagoa als dunkelfchwarz mit didem Wollhaar und 

überhaupt ganz negerartig, doch von fehr verfchiedener Größe und 

Phyſiognomie beſchrieb, fo fiheinen dieſe Länder von einem ähnlichen 
Schidfal der Verwüſtung durch Zulus betroffen worden zu fein wie 

P. Natal, defien Bewohner jebt Zulu ſprechen, obwohl fie nur zum 

fleinen Theile von Zulus ftammen: fie find die Reſte von 39 kleineren 

Völkern die durch jene vernichtet wurden (ihre Namen bei Döhne 

XVI, vgl. auch Bleek bei Betermann 1856 p. 373). Der größte 

Theil diefer Fleinen Völker fcheint die Tegeza- Dialekte gefprochen zu 

baben, welche in früherer Zeit an der Küfte ded Zululandes und ın 

einem Theile des Gebietes von Ratal herrfchten, jet aber fich hauptſäch⸗ 

lih im Nordoften des Zulugebietes finden und wahrſcheinlich bie in 

den Norden von Delagova reichen, in deſſen Nähe fie hauptſächlich lie 

gen. Zwiſchen ‚den Tegeza⸗Dialekten und dem Zulu, zu welchem im 

Norden von Delagoa auch der Tefula-Dialekt gehört, fteht die Sprache 

der a Maſwazi (Amafuazi) in der Mitte (Bleek Lib. of 8. G. Grey 

I, 1 p. 159, 161, 89). Am weiteften nad) Rorden, unter 200.2. 

und bie zum Zambefi, hat neuerdings das Zuluvolk der Matebele, 

von dem ein Theil weiter weftlich im Rande der Betfchuanen wohnt, 

feine Herrfchaft ausgedehnt unter Anführung Moſelekatſe's (Moffat 

von den Amakoſa gilt, deren Häuptling Ukosa war, d. i. Einer der eine 
Verbindung abbricht, fich felbft zum Herrn macht (Döhne a. 417). Bat- 
wahs wurden die Zulus nur aus Mißverſtändniß von den Portugiefen ger 
naunt (Cooley im J. R. G. S. XV, 196). 
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und nah ihm Baf. Miff. Mag. 1856 III, 124, Livingstone in 

Betermann’s Mittheil. 1857 p. 106). a 
Zu den genannten vier Hauptvoͤlkern, deren Sprachen einander 

fo ähnlich find, daß fie fih ohne große Schwierigkeit mit einander ver- 
Händigen (Bryant im J. Am. Or. Soc. 1, 395, Bleek a.a.D. 43), 

gehören als nahe Verwandte ferner die Fingo. Ihr Name bedeutet 

einen Haufen Schutt, einen Haufen von Zweigen, Blättern u. dergl. 

den man verbrennt (Döhne a. 80). Sie follen Reſte von acht ver» 

fhiedenen Bölkern fein (Napier I, 311 nad) Godlonton Ace. of 

the Kaffir irruption of 18384, Bleek a.a.D. 80 führt deren 22 na- 

mentlih an), und leben zum Theil im Diſtrikt von Ratal (Mason 

206) und an deflen Grenze, wo fie Ambaca heißen, zum Theil in der 

Sapkolonie, wohin fie, 10000 an der Zahl, nad Andern 17000, 

nad) Bleek 35000, aus drüdender Sklaverei bei den Amakoſa be: 

freit (Alexander a. II, 100 u. fonft), übergefiedelt wurden (Chase 

238). Sprachlich ſtehen fie, wie die Amafuazi oder Baraputfe, die 
nordiweftlih von den Zulus wohnen, diefen letzteren noch näher ala 

den Übrigen Kaffern (Grout im J. Am. Or. Soc. I, 424). 

2. Die zweite große Öruppe der füdafricanifhen Sprachfamilie 

bilden die Betfhuana* d.h. „die Gleichen,” — nad Moffat viel; 

mebr „die Weiplichen, Hellfarbigen* — ein Sammelname den ſie fi 

felbft beilegen (Livingstone I, 289). Ihre Ausdehnung ift von 

Grout a.a.D. 425 nicht richtig angegeben worden. Die nördlichften 

derfelden find die Makololo, welche bis 18° |. B. reihen, ihre Herr- 

[haft aber bis 14° ausdehnen; im Süden ift jegt ihre Grenze 

unter 28°, wogegen fie in früherer Zeit bis zum Drangefluß fi) er- 

ftredten, bis zu welchem hin die Ortsnamen von Betfehuana-Urfprung 

find. Das ihnen eigenthümliche Lokualo (Zeichen von unregelmäßiger 
Geſtalt welche ihre Hirten auf Steine machen) findet fich noch in der 

Nähe der jegigen Grenzen der Gapfolonie (Livingstone a. a. O., 
Moffat 15). Bon der Meeresküfte auf beiden Seiten abgefchloften, 

bewohnen fie nur das Innere. Man würde fchließen dürfen daß dieß 

nicht von jeher der Kal geweſen fei, wenn es fich beftätigte. daß die 

” Meberficht derfelbeu im Bullet. soc. gdogr. 1857. Nov. und bei 
Bleek a.a O. 111. Unter den 12 öftlihen Stämmen find Die Bafuto Die 
bebeutenditen, zu den 11 weftlichen, die gewöhnlich allein Betſchuana heiken, 
gehören die Barolong, Bahlapi, Batwena, Bahurutje, Bamungwato u. |. i. 
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einheimifche Sprache der portugiefifchen Riederlaffung Lourenzo⸗Mar⸗ 

ques (Delagoa Bai) ein Zweig des Betfchuana wäre, doch hat Bleek, 

von dem diefe Angabe herrührt, fie jelbft jpAter wieder zurückgenom⸗ 

men und jene Sprache den Tegeza-Dialekten zugezählt (Bleek Lang. 

of Mos. p. V, derf. Lib. of S.G.G. 161). Daß das Berfhuana dem 

Zulu verwandt fei, hat fhon Lichtenftein (II, 619) bemerkt. Ar- 

bousset et D. 810 vergleihen den Grad der Verwandtſchaft dem 

des Holländifhen und Deutjchen. 

Aur die füdlichen Betfchuana fcheinen die Sage einer Einwande⸗ 

rung von Norden her zu befipen (Campbell 1.R. 232), die nörd- 

lihen glauben daß ihre Voreltern im Lande geboren und aus einer 

Höhle hervorgegangen feien, aus welcher zuerſt die Baquainas, der 

angefehenfte Betihuana-Stamm , und die Bufchmänner heraustamen 

(Arbousset et D. 347, Smith im J.R.G. 3. VI, 408). %ür die 
älteten Stämme gelten (nad) Livingstone I, 65) die Batalahri. 

Die Namen der einzelnen Völker welche von ihren Häuptlingen 

bergenommen find (mie dieß gewöhnlich gefchieht — Arbousset 

et D. 269 not.), ändern fich vielfach, fie befigen aber auch unveränders 

liche Namen, die ihre traditionelle Abſtammung von gewiflen Thieren 

bezeichnen. Diefe Thiere werden von den Bölkern die fih nach ihnen 

nennen, heilig gehalten, weder gejagt noch gegeflen, und man pflegt 

durch die Frage „was tanzt ihr?“ nach dem Ramen desjelben fich zu 

ertundigen. Die Baffutos z. B. find Bakuena, Männer des Krofo- 

dile; die Mantätie find Bakuabi, Männer der wilden Kake; die Lig⸗ 

hoyas find Bataung, Männer des Löwen. Andere halten das Stachel» 

ſchwein, den Affen, den Fiſch heilig u. ſ. f.; doc) giebt ed auch ſolche 

die nicht nach Thieren fich nennen z. B. die Barolong, welche Batfipi, 
Männer des Eiſens find (Arbousset et D.349 f., 421 ff., Living- 

stone I, 18). Dur Kriege und Eroberungen find die einzelnen 

Bölker in hohem Grade durcheinander geworfen und gemifcht worden 

(Livingstone I, 235); neuerdings haben fid) namentlich die Man- 

tätig, früher Baklokwa oder Bakora, jetzt nach einem ihrer Häuptlinge 

genannt (Smith im J. R. G. s. VI, 397), durch ihre vernüftenden 

Züge furchtbar gemacht. Auf der anderen Seite find viele von ihnen 

durch die Zulus theil® vernichtet theild zerftreut worden (Chase 12). 

Hieraus erklärt fi die große Dannigfaltigkeit des leiblichen Ty- 

pus die fi bei ihnen findet, denn wie im Often eine fehr umfang« 
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teihe Mifchung mit den Kaffern, namentli den Zulus ftattgefunden 

zu haben fheint, fo ift im mittleren, nördlichen und weſtlichen Theile 

des Betſchuana⸗Landes die Mifhung mit mehr negerartigen Völkern 

jehr bedeutend gemwefen, fo bedeutend daß jede Sicherheit der Grup- 

pirung der einzelnen Bölker aufhört. Dieß gilt 3. B. von den ſchon 

früher erwähnten Bayeye (Bakoba), die von anderen Betfchuanen 
unterjocht,, ihre Rinderheerden verloren haben und fi durch ihren 

Fiſchfang mit Neben und Harpunen, an welchen fie Schwimmer von 

Holz befeſtigen, weientlih von dem Betſchuana⸗Volke der Baharupi 

unterfcheiden, welche die Fifche nur mit dem Speere erlegen (Anders- 

son II, 250 ff., 271, Livingstone im J.R.G. S. XXI, 22, Pe⸗ 

termann's Mittheil. 1855 p. 48). Dieß gilt ferner von den neger- 

artigen Baroife und einigen anderen Stämmen, die ſprachlich den 

Betſchuana verwandt jein follen und bei den Makololo in Dienftbar- 

keit leben (Livingstone 1, 358, Bullet. soc. geogr. 1855 II, 296). 

Es gilt von den Balala, die, wohl Nefte befiegter Völker, als befiklofe 

Knete unter den Betſchuanen zum Theil ein herumfchweifendes Le 
ben führen und zu diefen, wie anderwärts die Sauneys, in einem 

ähnlichen Abhängigkeitöverhältniß ſtehen wie die Buſchmanner zu den 
Hottentotten (Moffat 7, 382). 

Ueber den Schädel der Kaffern bemerkt zwar A. Wagner Geſch 
der Urwelt 1845 p. 360) in ſeiner Schilderung daß er ganz entſchie⸗ 

den dem Negertypus angehöre, die Aehnlichkeit beſchränkt ſich aber 
auf einige, allerdings wichtige allgemeine Eigenthümlichkeiten: die 

Kopfform iſt lang geſtreckt von vorn nach hinten, an den Seiten ſtark 

comprimirt und abgeflacht, das Geſicht daher in die Länge gezogen. 

Fügen wir noch die beträchtliche Anſchwellung der Scheitelbeinhöcker 

hinzu, ſo iſt damit die Aehnlichkeit des Kaffernſchädels mit dem des 

Negerſchädels ziemlich vollftändig erſchöpft, denn in allen andern Rück⸗ 
ſichten nähert er fich der kaukaſiſchen Form. Die Stirn ift meift hoch 
und flarf gewölbt, obwohl häufig von verhältnigmäßig geringer 
Breite; die Rafe wenig oder gar nicht zufammengedrüdt, öfters fogar 

gebogen, bei einigen Amakoſa mehr negerähnlich, bei den Amatembu 
und Amapondo mehr von europäifcher, bisweilen felbft von römischer 

und griedhifcher Form (Fleming 92); die Backenknochen breit, doch 

wie der Unterkiefer nur mäßig vorſtehend; das Kinn Täuft ziemlich 
fpiß zu, vbwohl in geringerem Grade als bei den Hottentotten (Le 

BWeig, Anthropsisgie. 2: DB», 3 
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Vaillant 1.R. 356); die Lippen find nur didlich, bei vielen durchaus 

nicht negerartig (Kay 110). Das Haar, das mit Fett und metalli- 

fhen Subftanzen eingerieben wird, ift weniger wollig als beim Reger 

und nähert fih (nad) Barrow I, 210) durch feine Kürze und Grob⸗ 
heit wie durch fein eigenthümliches Wachsthum in getrennten Büfcheln 

einigermaßen dem der Hottentotten, doch verfihern Andere daß feine 

Kürze nur Folge des Abfchneidend fei das oft erwähnt wird: die Ama- 

pondos und Hambonas laffen es lang wachſen und ziehen es zu einer 

ungeheuern Berrüde (Shaw bei Steedman II, 262, van Ree- 

nen 46 und bei Thompson Il, 398) — was an anderwärts be» 

ſpſprochene Eigenthümlichkeiten der Miſchlingsvölker erinnert (f. oben 

1,193). Auch lange Bärte kommen bei den Kaffern bisweilen vor 
(Delegorgue I, 216), obwohl gemwöhnlid Bart und Körperhaar 

nur gering find. | 

Die Hautfarbe variirt von dunkelſchwarz bis hellgelbbraun (Milch⸗ 

kaffee — letzteres namentlich bei den Hambonas) und erfcheint ver⸗ 

möge eines Ueberzuges von Erde, Aſche u, dergl. oft dunkler als fie 

wirklich it (Richtenftein I, 399), woraus Alberti's Angabe fidh 

erflärt, daß fie eifengrau fei. Bei den Zulus namentlich finden ſich 

alle Nuͤancen von dunkelſchwarz durch chokolade- und kupferbraun bis 

zur hellen Zarbe der Buſchmänner, was auf vielfahe Mifhung.n 

hinzuweiſen fcheint Kretzſchmar 235, Isaacs II, 294, Gardiner 

+01). Ber den Übrigen Kaffern ſcheint eigentlich ſchwarze Farbe nicht 

vorzutommen. Der Negergeruh den man ihrer Hautausdünftung 

meiſt abgefprochen hat, wird neuerdinge entjhieden behauptet (De- 
legorgue a. a. O.). Nach Fleming 91 wären die Arme der Ama: 
koſa etwas zu kurz und die Armmusteln ſchlecht entwidelt, während 
die Kaffern fonft allgemein ala durchaus wohlgebildet und höchſt kräfe 

tig gefhildert werden. Sie haben nicht die fchlechten Waden der Ne⸗ 
ger (Cole 45). Die Statur ift groß und die Zulus übertreffen im 
diefer Nüdficht noch die Übrigen (Arbousset et D. 268). Rüden, 
Arme und Bruſt werden von einigen Kaffern tättowirt (Lihtenftein 
I, 452). 

Die Fingo follen fich durch fehr lange Glieder auszeichnen, auch 
in Gang und Haltung von den andern Kaffern fehr verfchieden fein 
(Delegorgue I, 88); anderwärts fand man fie den Amakofa fehr 
ähnlich, nur kleiner, flämmiger und dunkler (Bunbury 116, 169, 
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Napier I, 315). Die äußere Erfcheinung der Matebele (Zulus) hat 

fih im Laufe der legten 25 Jahre fehr verändert; nur wenige find 

noch von reinem Blute, da fie ſowohl Mädchen ald Knaben in großer 

Zahl den unterjochten Völkern weggenommen und ihrem eigenen 

Stamme einverleibt haben (Baf. Riff. Mag. 1856 III, 1297. Die füd- 
lichen Kaffern haben fi dagegen auf friedlichem Wege miteinander 

gemischt: fie verheirathen fih gern und häufig mit Weibern aus ver- 

wandten Stämmen, die Häuptlinge der Amakoſa fogar immer mit 

AmatembusWelbern (Kay 110), und die Amapondos nehmen wenig- 

ftens feine Weiber aus ihrem eigenen, fondern flet3 aus einem ande 

ven Dorfe (Steedman I, 241). 

Die Betſchuanen ind im Aeußeren den bisher gefchilderten Kaffer- 

völkern fehr ähnlich (Kichtenſtein II, 528). Rah Burchell (II, 560) 

näbern Ale fi) zum Theil mehr dem Negertypus,“ zum Thell den Hot: 

tentotten. Erſteres namentlich hat Livingstone (I, 222) vielfach 

beftätigt gefunden: einige diefer Völker find ganz ſchwarz, andere von 

krankhaft ausfehender braungelber Farbe wie Milchkaffee, und gerade 

dieſe Farbe (mohl als Zeichen der Unvermifchtheit mit mehr negerarti⸗ 

gen Menfchen) ‚gilt ihnen als die vorzüglichere, wogegen es bei den 
Zulus als eine der größten Höflichkeiten gilt die felbft einem Weißen 

erwieſen werben können, daß man ihm fagt: „du bift ſchwarz“ 
(Bryant im Journ. Am. Or. Soc. I, 887). Die Bakalahri haben 
betonders dünne Arme und Beine und Hängebäuche, fehen oft den 

Auftraliern ähnlih (Livingstone I, 65), wahrfcheinlih nur in 

Folge fchlechter Ernährung in der Wüſte. Dagegen follen die Mantä⸗ 

tis fehr an den femitifchen Typus erinnern (I. R. G. 8. XXII, 168). 

Die Makololos brechen beiden Geſchlechtern um die Pubertätgzeit ein 

paar der oberen Schneidezähne aus (Livingstone U, 190). 

3. Die Damära (Damre) bilden die dritte hierher gehörige Böls 

tergruppe. Siereichen von 22° 58° bis 199 30° f.B. und von 14° 
20° 5.8. Gr. bis einige Grade weitlid vom Rgami (Hahn). Da 

nur erft Weniges über fie befannt geworden ift, bleibt das ethnogra- 

phiſche Berhältniß noch zweifelhaft in das fie zu ſetzen find. Ihre 

” Der Gegenfa welhen Behm bei Petermann 1858 p. 220 zwis 
(dem Kaffer: und open ern in Südafrica macht, iſt wegen der vielen 
ebergangetypen die ſich finden, nicht au rechtfertigen; ſprachliche Brände 

laſſen ihn überdieß ald unbaltbar erfcheinen: reine eigentliche Neger giebt 
ed in Südafrica ſchwerlich irgendwo. 
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Sprache hat man bald der von Mozambique ähnlich genannt (Camp - 
bell 1.9. 392), bald, befonders grammatifch, als der Betfchuana- 

Sprache naheftehend bezeichnet (Galton 111, Thompson 70), bald 

auch den Eongofprachen namentlich der Barondu⸗Sprache (?) zunächft 

verwandt geglaubt (Rh. Miffionsber. 1853 p. 66). Hahn jagt Über fie 

nur daß fie dem füdafricanifhen Sprahftamme angehören (vgl. auch 

Gumprecht in Monatsb. d. Gef. f. Erdk. R. Folge VI, 161 not., 

188 not.2). Bleek (Lib.1, 1 p. 165) theilt den „großen ſüdweſt⸗ 

lichen Zweig” dieſes Teßteren, der von Groß⸗Namaqua-⸗Land bie Co⸗ 

risco-Bai reiche (230 His 10 ſ. B.) und fih nur in feiner Mitte bei 

109. 2. ziemlich weit in's Innere zu erftreden fcheine, in zwei Ab- 

theilungen, deren eine die Sprache der Damara oder Herero nebſt der 

von Benguela und Angola umfaffen, die andere aber die Sprachen von 
Congo, Cacongo und die der Mpongwes in fich begreifen fol. Daß 
die Owampo zu der Gruppe der Damaravölker zu zählen find, ifl 

wahrſcheinlich: viele Wörter derfelben find wenigſtens denen der Das 

mara fehr ähnlich und das Präfir owa fcheint auch bei ihnen dem 

ba, wa und ama der Kafferfprachen zu entſprechen (Galton 104). 

In Rüdfiht ihrer Traditionen und Sitten haben fte Die meifte Aehn⸗ 

lichkeit mit den Betfchuanen (Andersson 236). 

Die weſtlichen Damara nennen fich ſelbſt Hererd, Omaherero „das 

fröhlige Volk,“ ihren Stammgenoffen im Innern aber geben fie den 

Namen Omampantieru, Mbangeru, Bantieru, „Betrüger“ (Galton 
108). Ihrer Sage nad) find fie von Norden her gelommen, wohnten 

früher in Kaoko und vertrieben bei ihrer Ankunft in ihrem jeßigen 

Baterlande die Buſchmänner daraus (daf. 142, Rh. Miſſ. 1852 p. 231). 

Nach Andersson (I, 233) und Hahn wären fie erfl vor 70—100 
Jahren von Often oder Nordoften her eingewandert. Die Mbangeru 
und füdlihen Hererd find ſtark zufammengefhmolzen in Folge der 
Feindfeligkeit und Uebermacht der Ramaqua (Hahn). Beiden Owam⸗ 

po, welche tief auf fie herabfehen, leben fie in Dienftbarleit (Galton 

132). Die fog. Berg: Damara oder Ghou⸗-Damop haben wir [don 
oben als Hottentottenmifchlinge nachzuweiſen geſucht. Zwifchen den 
Ramaqua und Berg: Damara einerfeitö, den Herero und Mbangern 
(Omwampantieru) anderfeits findet feine Berwandtfchaft flatt (Hahn). 

Die Damara (Damara der Ebenen, Cattle-Damaras) find ſchoͤne 

große Geftalten, bis zu 6’ und darüber, von regelmäßigen oft ganz 
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europäifchen Zügen und ohne wollige® Haar (Andersson I, 52, 

Rh. Miff. 1851 p. 216). Die Farbe ift grau wie altes Eifen oder 

blaffe Schieferfarbe (Galton 110). Alexander (im I. R. G. 8. 

VIII, 17) ſchildert fie im Gegenſatz hierzu als ſchwarz mit wolligem 

Haar, Überhaupt als Neger in Farbe und Gefichtägügen. Die Berg- 

Damaras, 5° 7' groß, find denen der Ebenen gleih, nur minder 

ſtark als diefe, da fie fich fchlechter nähren. — Die Owampo find 
häßliche, grobfuochige, negerartige Menfchen mit ſtark hervortretenden 

Zügen und kurzem, grobem, wolligem Haar (Galton 103, An- 

dersson I, 210). | 

4. Bon der Breite von Sofala an nach Norden hin bie zum 

Aequator werden die Angaben, auf die fi eine ethnographiſche Grup⸗ 

pirung der Völker mit einiger Wahrfcheinlichkeit gründen ließe, fehr 

fparfam — nur die Congovölker im Wehen und die Suaheli mit 

ihren Berwandten auf der Oftküfle fann man bis jegt mit voller 

Sicherheit ala größere Abtheilungen der füdafricanifhen Sprachfamilie 

bezeichnen. Das Innere und die Küfte von Mozambique find ethno⸗ 

graphifch noch fehr unaufgellärt. Die Eingeborenen von Mozambique 

und Quillimani, die ganz negerartig gefchildert werden (Boteler 

I, 258), gehören zu dem großen Stamme der Makua”, welcher wahr- 
fheinli über diefe ganze Küfte bis nach E. Delgado und ind Innere 

verbreitet (Ztſch. ſ. Allg. Erdk. VI, 270 nad) Monteiro) und jprady- 

ih als ein Glied jener großen Familie zu betrachten it (Thomp 
son 1, 382, Bleek p. V), obwohl die Berfiherung, daß fle ſich mit 

den DOwaherero und dieſe mit den Owampo ohne Schwierigleit zu 
verfländigen vermöcdhten (NH. Miffiönsber. 1851 p.55), ſchwerlich Ber; 

trauen verdient. De Pages (R. um d. Welt 1786 p. 468) erzählt 
dag Mozambique: Neger fi) ohne Dolmetfcher mit den Eingeborenen 

von Eongo und Angola, Tieg (Brafil. Zuftände 1839 p. 64) daß 

fie fih mit den Cabinda⸗Negern zu verftändigen wiffen. Demnach 
—— — — · 

> Ihr nationales Zeichen iſt ein Hufeiſen auf der Stim (Frober- 
ville im Bull. soc. geogr. 1847. IL, 314). au ihnen find wahrſcheirlich 
auch die Macquans und Mogauges an der Küfte.zwilhen Quillimane-und 
Mozambique zu rechnen, welche die Oberlippe fo. Kart durgtohren dap..oft 
Drei Zahne dadurch fihtbar werden (Boteler I, 254). Wie ſich die Bo⸗ 
roreos, welche am linken Ufer des Zambefl an Die portugieliihen Bellgungen 
Feugen Giſcht. j. A. Erdt. VI, 270) gu deu Makua verhalten, ift noch uns 
ekannt. 
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f&eint angenommen werden zu müſſen daß die Mafua in einem nahen 

Berwandtichaftsverhältnig zu den Eongovöllern fiehen. Da Li- 
vingstone (I, 379) bemerkt daß der Dialekt von Zete dem von An- 

gola fehr ähnlich fei, gilt dasfelbe wahrfcheinlich auch von den Ma» 

rapi, die am linken Ufer des Zambefl nördlich von Tete ihren Si 

haben. Salt, der die Mafun, Monjou (Miao) und Suaheli in Rüd- 

fiht ihrer phyſiſchen Eigenthümlichkeit nicht unterfcheidet, indem er 

fie einfach als Neger bezeichnet, wirt dur) Arbousset (Nouv. Ann. 

des v. 1846 I, 245) dahin berichtigt, daß die Makua einen nur we: 

nig ausgeſprochenen Negertypus zeigen und fi) im Aeußeren vielmehr 

den Kaffern nähern. Dasfelbe fcheint auch von den Monjou zu gelten 

(vgl. Monatsb. d. Geſ. f. Erdk. %K. Kolge VL, 162 f.). In Maruro am 

Zambeſi zwiichen Quillimane und Sena befigen die Eingeborenen kein 
fraufes, fondern langes in hübfchen Flechten herabhangendes Haar 

(Owen II, 52). 

Als durchaus eitel und willkürlich erfcheint bei unferer jegigen Un⸗ 

bekanntſchaft mit einem fo großen Theile der Völker von Oftafrica 

der kecke Verſuch Froberville’s (Nouv. Ann. des v. 1849 I, 368), 

diefe in Rüdfiht ihres phufifchen Typus in vier beflimmt ponein- 

ander gejchiedene Klaffen zu bringen. Seine Behauptung daß die 

ganze Oſtküſte vom Aequator an ſüdwärts von den Schwarzen Diefer 

Segenden mit dem Namen Mozambique bezeichnet werde, bedarf eben- 
falls der weiteren Beſtätigung (ebend. 1847 I, 219 not.). Vielleicht 

hängt diefer Name mit dem der Muzimba (Mazimba, Vazimba) zu- 

fammen, die fhon von Dos Santos ald ein Gannibalenvolt im 

Norden des Zambefi in der Nähe von Sena geihildert worden (vgl. 

d. Auszug bei Sutherland I, 298). Auch nad den Mittheilungen 

der portugiefifhen Regierung an d’Anville erſcheinen fie in diefen 

Gegenden als ein mächtiges Bolt (Bowdich b. 130). Ihr Rame 

findet fih auf Lobo’s Karte am Maravi⸗See, ein Umftand der zu 

beitätigen fcheint, daß die Mazimba mit den Maravis von den Portu⸗ 

giefen mit Recht identificirt werden, wieCooley fagt (Petermann’s 

Mittheil. 1855 p 312, Ztſch.f. Allg. Erdk. VI, 260 nah Monteiro). 

Der nicht felten etwas überkritiſche Cooley findet die Eriftenz eines 

großen und mächtigen Volles der Mazimba in älterer Zeit zweifelhaft 

und ſelbſt unwahrfheinlid (I. R. G. S. XV, 190); doc giebt auch er 

ein Bolt diefes Ramens zu, das, wohl von feinen Sitzen am Zambefi 
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aus” im. J. 1888 f. nad Quiloa und Mombas erobernd vordrang 
(Naͤheres darüber bei Guillain 1, 399), ſich dann bei Melinda zeigte, 

und daß faft zu gleicher Zeit (1592) die Bortugiefen am Zambefi in 

der Räübe von Sena mit Mazimbas zu kämpfen hatten. Demnad 

wird es erlaubt fein die Mafimbas die jebt noch in der Nähe von 

Mombas vortommen mit denen am Zambeſi zu indentificiren. Da⸗ 

gegen fcheint es fich wenigſtens bis jet nicht rechtfertigen zu lafſen 

daß Schirren (p.63 not.60) die Mazimbas ala das Volk des Cazembe 

bezeichnet; wenigſtens unterfcheidet Monteiro’& Bericht, der die Ma⸗ 

ravi und Muzimba für identifch erflärt, zugleich die Tegteren ſehr be- 

fimmt von den Muemba (Auemba oder Moluanen) dem Bolte des 

Muctianfa (Bol. au die Ztfch. f. Allg. Erdk. V, 225 nebſt not. 3). 
Mas Cavaszi’s Schilderungen der Muzimba (p. 218 ff.) betrifft, fo 

mag freilich an allen Schauergefchichten die er von ihnen erzählt, nichts 

Wahres weiter fein, als daß fie ein äußerſt rohes tapferes Räubervolt 

waren, das Ähnlich den Zulus in jener früheren Zeit große Länder⸗ 

ſtrecken eroberte und vermüftete. Zwar völlig unmotivirter Weife hat 

Cavazzi.die Muzimba mit feinen Jagen (Jaggas) zufammengewors» 

fen, die er unter ihrem Könige Zimbo die ganze Breite von Süd⸗ 
africa bie an den Eunene taubend und plündernd durchziehen läßt; 

indefien gewinnen dieſe viel bezweifelten Angaben neuerdings wieder 

dadurch an Wahrfcheinlichkeit, daß es ein Volk der Mufimbas eben- 

falls im weftlihen Südafrica am Tinten Ufer des Cunene wirklich 

giebt (Ztſch. f. Allg. Erdk. V, 225, Bertermann’s Mittheil. 1858 
p.412 nad) F.da Costa Leal) und daß Monteiro von zwei gro- 

Ben Reichen erzählt die im Inneren Südafrica's in früherer Zeit eriftirt 

haben follen: das eine von den Maravi (alfo Muzimba), das andere 
von den Munhaes (Monomotapa) gebildet (Ztſch. f. Allg. Erb. VI, 

270). Auf die Eriftenz folder größeren Reiche und auf beſſer geord- 

nete politifche und ſociale Zuftände im Innern in alter Zeit überhaupt 

weiſen ferner nicht allein die neueren Nachrichten über die Reiche des 

Cazembe und Muatianfa, fondern namentiicy auch eine noch jebt bes 

ftehende Einrichtung hin, die fich faft nur als ein Reſt aus einer hefr 

fern Zeit auffaflen läbt: wir meinen die Gonföderationen welche von 

vielen Stämmen in Londa und weiter öſtlich am Zambefi geſchloſſen 

* Nach der Sage find fie aus dem Innern vom Stufe Guama aus. 
die Küfte vorgedrungen (Cooley a.0.D., Krayf R. Il, 469). 
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zu werben pflegen um alle ihre Streitigkeiten über Ländereien von 
einem gemeinfamen Schiedsrichter entcheiden zu faffen (Livingstone 

11, 277), ein Amt welches vielleicht einem ſog. „Kaiſer Nonomotapa“ 

gehörte. Zur Stüge diefer Anjicht von einer höheren Cultur im In- 

nern von Südafrica in früherer Zeit darf auch noch auf die von 

de Barroa (I, 285) geichilderten vortrefflichen vierfeitigen Mauer: 

werke hingewieſen werden, die aus außerordentlich großen Steinen 

ohne Mörtel gebaut, 25 Palmen did find und Inſchriften von unbe 

fannten Charakteren tragen (Ritter, Erd. I, 141). Ob es-diefelben 

find die Bowdich (b. 127) im *ura- Gebirge auf der Oftfeite des 

oberen Zambeſi erwähnt, ift zweifelhaft. Aus der Angabe Camp- 

be1l’s (2.0.98), der nordöftlih von Mafıhau Refte einer zerflörten 

Eindt fand, „Ihöne Mauern als ob europäifche Arbeiter fie aufgeführt 

hätten,“ würde zu jchließen fein, daß jene höher ftehenden Völker fid 

früherhin fehr weit nach Süden ausgebreitet hatten. Auch Moffat 

(524) erzählt, jedoch ohme eine genauere Befchreibung zu geben, von 

mafjenhaften Ruinen die er im Lande der Bakones gefunden habe; 
er fagt nur daß ed ahne Mörtel aufgeführte Steinbauten waren. 

Daß die. Mazimbas ein vor Zeiten bedeutendes Boll waren, kann 

nach dem vorhin Angeführten wohl nicht mehr bezweifelt werden. Es 

würde fich dieß au fehon aus einer größeren Reihe von geographi⸗ 
[hen Namen folgern laffen die demfelben Wortftamme angehörig in 
jenen Gegenden vorfommen; ohne uns auf eine Aufzählung derfelben 
einzulaffen, wollen. wir nur noch an die Bazimbas erinnern welche 

gewöhnlich als die älteſten Bewohner von Madagascar gelten. In 
geringer Anzahl ſollen fie hier noch im nörblien Theile der Provinz 

Menabe leben. (Christäve im Bullet. soc. geogr. 1845 Il, 26). 

Bon den Malgafchen werden fie ald negerähnlich befchrieben (Le- 

guevelU, 121), nad) Descartes (271) find fie dunkle rothe Men- 

fhen von langem Gefiht, platter Stirn, diden hängenden Lippen 
und zugefeilten Zähnen. . Auf die große Bedeutung des Namens, die 

fih aus feiner weiten Berbreitung ertennen läßt, weift ferner der Um⸗ 

ftand Hin, daß die Suaheli bei den Wanika den Ramen Wazumba 
führen (Krapf R.I, 324 — irrthümlich giebt Krapf's Karte im 

J. Am. Or. Soc. IV, 454 an daß die Suaheli ſich felbft jo nennten). 

Was freilich die Stammeseinheit und ethrnographifche Zuſammengehoͤ⸗ 

rigfät der , Wazimba“ genannten Völker betrifft, jo läßt ſich über fie 
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um fo weniger etwas entfheiden, als das Wort „Zimbo,“ von Ca- 
vazzi als Eigenname gebraudt, höchſt wahrfcheinlich identifch ift 

mit „Zumbe,“ dem noch jetzt in Ufambara gebräuchlichen Königstitel 

(Krapf R. II, 116), daher fi) dem Namen „Wazimba“ ſchwerlich 
eine beftimmte ethnographiſche Bedeutung beilegen Täßt. 

5. Was ſich in ethnographifcher Rüdficht über die Völker des In- 

neren fagen läßt, beichränft ſich auf wenige zerftreute Notizen. Wich⸗ 

tig find diefe aber infofern fie zeigen, theild daß die Eingeborenen bier 

im Allgemeinen überall um fo höher ftehen je weiter fie dem europäi- 

fhen Einfluß entrüdt find und größere politifche Ganze in früherer 

Zeit gebildet haben, theild daß dieſe Völker wahrfcheinlich ſämmtlich 

derfelben Sprachfamilie angehören troß der oft bedeutenden Berfchie: 

denheit ihres Teiblichen Typus. 

Für die reihften, in ‚Sitten und Lebensweife am weiteften vor: 
geihrittenen unter den Eingeborenen des Innern hält man im Sua- 

helilande die Bewohner des fehr ftarf benölkerten Uniamefi, die Mo⸗ 

nomoiſy, Ronomoezi(Guillain II,2, p.380), die ſich nach Süden 

über Monomotapo bis nah Inhambane hin verbreitet und ſich dort 

nit den weit roheren Batonga gemifiht haben follen. Die in jenen 

Gegenden herrfchenden Traditionen meijen darauf hin daß dort früher 
größere Reiche beftanden haben, deren eines, wie ſchon erwähnt, das 

der Maravi war und deren anderes (Monomotapa) den Munhaes ge: 

hörte (Krapf R. II, 301, Ztſch. f. Allg. Erdf. VI, 270 nah Mon: 

teiro), und es fcheint daß das erftere mit Monomoezi identifch if, 

da die Maravi ihre Dörfer Muzi, den Häuptling eines folchen aber 

Muenes Muzi oder Baba nennen (daf. 279). Diefe Monomoezi gehös 
ren wie die ihnen ähnlichen Moviza (Muviza, Muiza) zu den Muca» 

tanga, welche dos Santos in Monomotapa als ein mächtiges und 

vergleichsweiſe civilifirtes Bolt gefchildert hat. Als ihre Heimath mer; 

den hauptfählic; die Länder im Norden und Süden des Niafja-See’s 

bezeichnet, und es fchließen fi ihnen ala Verwandte auch die Muca- 

mango an. Alle diefe Völker gleichen einander fehr, find große und 

ſchöne Leute von brauner Farbe und tragen an den Schläfen diefelben 

nationalen Zeichen (Cooley a. 60 f. und J.R.G.S. XV, 200). Die 

Moviza insbefondere find von rothhrauner Farbe, haben fpiggefeilte 

Zähne und krauſes Haar, das fie zu großen Perrüden aufpupen 

(Lacerda bei Cooley a. 28, 3tſch. f. Allg. Erdk. VI, 369 nad 
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Monteiro). Krüher die füdlihen Nachbarn des Reiche von Cazembe, 

find fie in Folge der Invafton der Muembas (Huembas, Moluanen) 

von denen fie bis auf menige Nefte aufgerieben rourden, in das Land 

der Chevas ausgewandert, das auf dem Wege von Tete nad) Lunda 

weitlih von dem der Maravi liegt (ebend. 369, 269). 

Jene Muembas oder Moluas ,* die nah) Bowdich (b. 17) nicht 

mur weit fhöner, fondern auch weit civilifirter ala die Küftenbewoh- 

ner fein follen, was man nah Monteiro’s ungünftigem Berichte 

über fie faum vermuthen follte, bilden die Hauptbevölterung in dem 

angeblich bis zum Aequator ausgedehnten Reihe des Muata Yanpo 

(Muatianfa, Matiamvo; Muata heißt „Herr”) oder Muropue. In 

das jeßige Land des Cazembe, das fie im Nordweſten, Beften, Often 

und Süden zu umgeben [einen (Monteiro a. a. D. 392), follen fie 

von Weſt⸗Nord⸗Weſten ber feit dem 9. 1826 eingedrungen fein, nach 

einer anderen Angabe muß jedoch ihr erfter Eroberungszug vielmehr 

nod) in das vorige Jahrhundert verfeht werden, da es heißt daß 1832 

ſchon der 5. Herrfcher Cazembe regierte (ebend. 371, 402). Diefes füd- 

licher gelegene Reich des Cazembe (d. i. des Kaifere) ift nämlich aus 

dem nördlidheren des Muatianfa hervorgegangen und fteht noch im⸗ 

mer in einem gewiflen Verhältniß der Abhängigkeit zu ihm. Eben 

daraus ift wohl der ſcheinbare Widerfpruh Livingstone’s mit 

Monteiro zu erflären, daß nämlich der Matiamvo vielmehr der 

Herrfcher von Londa fei, während doc die Balonda, welche mit den 

ſogleich zu erwähnenden Meffiras iventifch find (ebend. 371), das Haupt- 

volt des Gazembe- Reiches bilden, obwohl fie ſich noch über daffelbe 
binauserftreden. Die Balonda find ihrer leiblihen Bildung nah Ne 

ger mit mehr wolligem Kopf: und Körperhaar. ald die Kaffervölter, 

nit ganz ſchwarz, fondern eher bronzefarbig, manche heil wie die 

Bulhmänner, auch kommen unter ihnen Leute vor deren Kopf recht 

wohlgebildet it (Livingstone I, 880, 378). Das Boll des Ca— 

zembe befteht nah Monteiro aus Eroberern und Unterworfenen, 

Campocolos und Meffiras , die ſich miteinander gemifcht haben, aber 

zwei verſchiedene Sprachen reden: die der Iegteren ift der Sprache der 

Moluas, in höherem Grade, wie e8 ſcheint, der der Muizas ähnlich, 

die der Sampocolos aber aanz abweichend. Wenn es von dem Volke 

* Dap Douvilie’s (III, 150 ff.) Nachrichten über die Moluas fo gut 
als ganz erdichter Kud, if} jetzt wohl allgemein anerkannt. 
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des Cazembe heißt daß es mittelgroß und ſchwarz fei mit langem 

mwolligen £aar, vorfpringender Stirn, lebhaften vorliegenden Augen, 

dünnen Rippen und gerader Nafe (Ztſch. f. Allg. Erdk. VI, 892, 395 f.), 
fo wird Dadurch die Bermuthung begründet, daß die Campocolos nicht 

negerartige Menfchen waren, welche in dem Rande der Eingeborenen 

Balonda ſich als Herrfcher feſtgeſetzt haben. 

Geht man in weftliher Richtung von Cazembe nod weiter fort 
nad Angola bin, fo ftößt man in Caſſange auf die Balanga, dann 
auf die Bafongo. Diefe befigen durchaus die Charaktere der Neger, 

toh finden fih alle Eigenthümlichkeiten der letzteren nur felten bei 

ihnen zufammen: die Lippen find bald did, bald von europäifcher 

Form; die Farbe, welche namentlid an der Küfte dunkel wird, wech» 
felt von kohlſchwarz bis hellgelb; wolliges Haar ift nicht allgemein; 

die Kopfbildung nähert fi) an der Küfte der europäifchen Form fo 

ſtärk als bei den Kaffern (Livingstone II, 25). 

6. Wenden wir und von der MozambiqueKüfte nad) Norden ‚* 
fo foßen wir auf die Suaheli (Samapili fpr. Sameili nad) Coo- 
ley), die als eine fernere Gruppe der füdafricanifhen Sprachfamilie 

zu betrachten find. Ihr Land Suahel „die niedrige Hüfte,” — und 

dieß ift die Gegend vom Dſchub⸗Fluſſe bis zum Oſi allerdings, mo 

die Infel Patta liegt die fie für ihren Urfig halten** (Ausland 1857 

p- 1061 nah Krapf) — beginnt gegenwärtig im Süden bei Cap 

Telgado, defien Bewohner eine dem Suaheli verwandte Sprache reden 

(Bleek V); das Suaheli foll fogar an der ganzen Küſte von Mug- 

daſcho bis nach Mozambique hin allgemein verftanden werden (Krapf 

im Baf. Miff. Mag. 1850 IV, 36). Mugdafcho ſelbſt fcheint nämlich 

früher zum Lande der Suaheli gehört zu haben bis wilde Horden 

aus dem Innern, wahrfcheinlih Somali, es ift unbelannt in welcher 

Zeit, e8 überwältigten. Gegenwärtig fheint Brawa, das noch den 

Somali gehört, in Rüdfihr auf Sprache und Sitie die Rordgrenze 

" Die Küftenftimme von den Makua nad Norden bis zum Pangants 
Fluß giebt Krapf (R. II, 179) folgendermapen an: Makua, Makonde, Was 
Ban (dei Quiloa), Wagnindo, Watumbi, Wakatoa, Waſeramu, Wadoie, 

afegua. 
* Krapf R.I, 359 nennt Saungana, eine Stadt an der Küfte von 

Patta, als die alte Heimath der Suahell: von dort durch die Galla vertries 
ben, feien fie nach Melinde, Kilefi und endlich nad Mombas geflshen. Das 
gegen erzählt er II, 105 daß eben dieſes Schuagaya vielmehr der Ort ſei 
wober die Waſegedſchu ſtammen. 
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der Suaheli zu fein (Guillain II, 2 p. 168). Als ein Mittelglied 

zwifchen diefen und den Gallas werden die Dahalo genannt die von 
der Formoſabucht bis zur Bucht von Killefi reihen (Krapf Reifen 

I, 257 und Ausland a.a.D.). Die Suaheli find nur ein Küftenvolf, 

das ſich nicht in's Innere eritredt: die Injeln an der Mündung des 

Dihub haben fie zum Theil noch inne, an dem Südufer des Fluſſes 

Teldft aber wohnen Gallas, am Rordufer Somali (Boteler II, 220, 
Guillain Il, 2 p. 178). Sprachlich nahe verwandt find ſowohl je: 

nen als unter fih die Wanika,“ die Boteler (II, 212) für ein völlig 

verfchiedenes Volk gehalten hat, die Wakamba, Pokomo, die Eingebo- 

tenen von Djagga und Taita, fo wie die Wadhinfi in dem füdlicheren 

Ufambara und die Bafegua (Krapf im Baf. Miff. Mag. 1850 IV, 

46 und 71, Nouv. Ann. des v. 1851 IV, 119 und 1853 II, 266). 

Die beiden letzteren find ſprachlich nächft verwandt, wogegen die 

Sprache der Ufambara der von Pare und Ngu nahe flieht (Krapf 

R. II, 285). Auch die Bewohner von Uniamefl in den Ebenen öftlic 
vom Niaſſa⸗See — die Gegend aus welcher die jeßigen Herricher von 

Ufambara ftammen (Bullet. soc. geogr. 1853 I, 148) — find in 

Sprade und Sitte unter fih und mit den Euabeli verwandt (Er- 

bardt bei Petermann 1856 p. 22). 

Auf Zanzibar, wo die Hauptmafle der Bevölkerung von den Sun: 

beli gebildet wird, leben außer Arabern auch noch Banyanen, obwohl 

in geringer Anzahl, ferner Makua die fi) bier wie auf den Comoren 
in großer Menge freiwillig niedergelafien Haben (Froberville im 

Bull. soc. geogr. 1847 UI, 314), und Sklaven die in einer Menge von 

6— 10000 aljährlihd — früher angeblih 25000 (Krapf) — zum 

Berlaufe hierher gebracht werden follen und eine wechjelnde Bevölke⸗ 

tung ausmachen (Around the world, a narr. of voy. under C. Read 

N.-York 1840 p. 258). England bat im I. 1822 mit dem Sultan 

von Mascat einen Bertrag geſchloſſen, welcher den Berlauf von Skla⸗ 
ben an Fremde verbietet, und hat fich bemüht im I. 1845 einen noch 

allgemeineren Vertrag diefer Art durchzufeßen (Guillain II, 1 p.51). 

Ob die Machadem im Innern der Infel, die zu den Arabern in einer 

Da nika „Wildniß, unbebautes Land, Gebüſch“ beit (Krapi und 
Guillain), iR der Name wohl nur ein unbeitinmter Cammelname ohne 
ethnographiſche Bedeutung. — Die füdlid von Mombas wohnenden Banika 
peipen Fr die nordweittichen und nordöſtlichen Walupangu (Arapf 

‘ 
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Art von Sklavenverhältniß ftehen (Krapf, R. l, 193), Suabeli feien, 

laͤßt fich bis jeßt nicht entfcheiden. 

Auf den Eomoren ift die Bevölkerung ebenfalls eine fehr gemifchte. 

Araber find feit alter Zeit dort anfäffig (nah Froberville hei Le- 

gu&vellI, 31 feit dem 7. Jahrhundert). Auf Hinzuan oder Anjouan 

(Joanna) und Moheli find fie die herrfchende Kafte (Leguevel II, 

80, 312); Kleidung und Sitten werden auf diefen Infeln als ganz 

arabifch gefhildert. Auch die viel wilderen und graufameren Bewoh— 

ner von Comoro felbft wollen Araber fein (ebend. 345). Indeſſen 

berrfcht auf Anjouan (die Sprachen der übrigen Infeln feheinen no 
nicht unterfucht worden zu fein) die Suahelis oder doch eine mit ihr 

gemifchte Sprahe (Thompson I, 332, Vater, Mithridates IN, 1 

p. 254, Bott in d. Ztſch. d. d. morgen. Gef. II, 7, Leguevel 

II, 89*). Die ſchon erwähnte Angabe daß fih Makuas auf den Eo- 

moren feftgefebt haben, wird hierbei in Betracht zu ziehen fein. Läpt 

ferner fhon der Gebrauch von Betel und Areca auf den Comoren 

(Leguevel ll, 80) an Malgafhen (Malaien) denken die eingewan- 

dert fein mögen, fo wird diefe Bermuthung weiter beftätigt durch die 

Erzählung von Raubzügen, welde die Salalaven von Madagascar 

nach den Comoren und der Küfte von Mozambique im Anfange ‚diefe 

Jahrhunderts unternommen haben (Thomlinson bei Salt 76, der 

ganz ohne Grund an diefer Angabe zweifelt). Namentlich war es An- 

iuan wohin die Salalaven in größerer Zahl (nach Isaacs II, 374 

waren fie 200 Rann ftark) gekommen find. Dahin ift ihr Häuptling 

Danfulu geflohen , der fpäter fogar Herriher von Mayotta geworden 

it, eine Würde die er im 3. 1848 noch befleidete. Außer Sakalaven 

follen auch Antalothen und Betjimfarace von Madagascar hierher 

ausgewandert fein (Leigh im J.R.G.S. XIX, 8). Nach den Sc 

timba-Infeln find ebenfalld Sakalaven ald Eroberer gelommen (Owen 

II, 103), auch follen fie mehrfache Angriffe auf die Küfte von Mozam⸗ 

bique, den legten im 93.1816, gemacht und ihre Raubzüge bis zur 

Infel Monfia (beffer: Mafia) ausgedehnt haben (ebend. II, 12, I, 373, 
Boteler I, 59, Krapf, R.1I, 184). Die Kähne mit balanciers 

auf beiden Seiten (Owen I, 177) ſtammen in Anjuan ohne Zweifel 

von ihnen ber. In neuerer Zeit, da der Herrfcher der Salalaven in 

* Nach Leguevel II 57 fände fih die Suaheli» Sprache ſogar bei 
den Antaloiches im Norden von Madagascar. 
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Madagascar dem von Mayotte befreundet und verfchmägert ift, gehen 

jene in Menge nach diefer Infel (Descartes 186),* wogegen der 

Hova-Flühtling Ramanetak ſich nach Moheli gewendet bat Daß Ma- 

laien wahrfcheinlich ſchon vor vielen Jahrhunderten wie nach Mada- 
gascar fo auch nach den Comoren gekommen find, wird der folg. Ab⸗ 

fhnitt zeigen. Die Bevölkerung von Anjuan ift von heflerer Farbe 

als die Mulatten, etwas unter mittelgroß, gut und zart gebaut und 

von oft angenehmem Gefichtsausdrud; in Rüdficht ihres moralifchen 

Charakters aber werden fie, wie faft durchgängig die Bewohner diefer 

Infeln, in ein fehr ungünftiges Licht geftellt (Owen 1, 184). 

Die Suapeli find offenbar ein in hohem Grade gemifchtes Volt, 

beftehend aus Eingeborenen und Arabern, die vor der Ankunft ber 

Portugiefen die ganze Oſtküſte von Africa beherrihhten und ihren 

Hauptfiß hier in Zanguebar gehabt zu haben fheinen; denn wenn 

auch verfihert wird daß in die Suaheli⸗Sprache nur einige wenige 

Wörter aud dem Arabifchen übergegangen feicı (Froberville in 

N. Ann. des v. 1847 I, 216), fo fpricht doch der Typus des Volkes 

fehr beftimmt dafür: er pariirt von der reinen arabijchen Form bis 

zum Neger. Dieß gilt namentlicd von den Suahrli auf Zanzibar, die 

alle Uebergangsftufen zeigen, es gilt ſelbſt noch von den Wanika 

(Guillain II, 1 p. 74—81 und Il, 2 p 246). Mit der politifchen 

Macht der Araber in diefen Gegenden fcheint aber auch ihr Einfluß 

auf den leiblichen Typus der Bewohner wieder zu [hwinden: die Sua- 

heli von Mombas, früher den Arabern ähnlicher, And neuerdinge 

durch) Mifhung mit Wanikas fafl wieder ſchwarz geworden (Emery 
im J. R. G. S. III, 280). Die Bevölkerung diefer Infel ift durch eine 

Menge verfchiedener Einwanderungen aus dem Innern zuſammenge⸗ 

Hoffen; den an Zahl und Macht überwiegenden Theil derfelben bilden 

die Suaheli, die feit der Herrfchaft der Portugiefen zu einem Mittels 

gliede zwifchen diefen einerfeits, den Wanika und Wadigo anderfeits 
geworden find: den Dörfern der letzteren, deren Bewohner verfchiede- 
nen eingeborenen Stämmen angehören, flieht ein Suaheli-Scheith vor 

(Guillain I, 2 p. 287 ff.). 

Numeriſche Angaben über die Bevölterung derfelben und deren Ele⸗ 
mente bei Guillain IL 2 p. 418, der hinzufügt p. 115) daß neuerdings 
Malgaſchen außer nach Mayotte auch nach Mozamoique und Zanzibar aus 
gewandert feien. 
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Die Wanika, die am meiften negerähnlichen von den genannte.: 

Böltern, find nah Krapf (R.I, 251, 359, 411) vor einem Jahr- 

hundert aus dem Berglarde Dſchagga theild nach Süden zum Berge 

Dihombo, theils nad) Norden an den Pokomoni⸗Fluß gemandert, 

sine dritte Abtheilung derſelben Hat fih in Rabbai niedergelaffen ; 
Guillain dagegen (II, 2 p. 245) giebt an daß fie durch die Galle 

beunruhigt von Kirao, weftnordweftlih von Melinde, und von Un- 

gomba, nordweitlih von Taita, ausgewandert und in ihre jebigen 

Sike eingezogen feien. Die Wakamba aus dem Südoften von Dſchagga 
berftammend, find nicht negerartig, fondern nähern fi mehr den 

Galla und haben hartes ſchlichtes Haar das fie in langen Flechten oder 

geringelten Loden tragen (e8 wird bei den Weibern 16—20 em. lang), 

ziemlich große Augen, etwas aufgeworfene Rippen, zugefpigte Zähne, 
ziemlich ſcharfes Kinn und ſchwachen Bart, find ſchlank und ſchwärz⸗ 

li$ von Farbe (Guillain II, 2 p. 215, Krapf, R. II, 262 f. und 

Baf. Miff. Mag. 1850 IV, 56). Die Bewohner von Taita find 30 Tas 

gereifen weit von Norden ber in ihr jegige® Land eingemandert 

(Krapf, R.II,15). Die Wachinfi, „die Beſiegten,“ die Bewohner 

des öftlichen Uſambara, find heller als die Wanika und Suaheli, oli— 

venbraun; die Farbe der freien Bewohner diefes Landes nähert fi dem 

Gelb (Krapf im Nouv. Ann. des v. 1851, IV, 83, 1853 II, 288 

und R.TI, 112, 114). 

Außer den Wanika leben noch in der Nähe von Mombas die Mer: 

temengow (Meric Mungoane Boteler I, 212). Sie find Bein, 

aber wohlgebaut, ganz ſchwarz, dach durhaus nicht negerähnlich, 
dad Haar ift ziemlich kurz und lodig (Emery a. a. O. 282). Ob fie 

den Suaheli verwandt find, iſt noch unermittelt. Das weiter im In- 

nern etwa von 2° n. B. bie 49 f. B. lebende Hirtenvolf der Wakuafi, 

das ſich felbft El⸗loikob (Orloikob) nennt, Eriegeriiche und wilde No⸗ 

maden ohne Aderbau (Näheres bei Krapf, R. IL, 267 ff.), fcheint wie 

das von der Küfte noch entferntere Bolt von Kikonio (Guillian 

11,2 p. 296), grobes fchlichtes Haar zu befigen und vom Regeriypus 
fehr beträchtlich abzumeihen. Es ift im Aeußeren den Somali ähn- 

lich, groß und ſchlank, ziemlich heilfarbig und von [hönen Zügen. 
Die Wakuafi, deren nationales Heiligthum der Berg Kenia (Oldoinio 
eibor d.i. „weißer Berg“ von ihnen genannt) if! — von dort ftammt 

— — —— — — — — — —— — 
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ihr Heros Neuterkop,“ der Bermittler zwifchen Engai, dem Himmel, 

und den Menfhen (Krapf, R.1, 456, II, 267 ff.) — gehören nicht 

zu der füdafricanifchen Familie: ihre Sprache befikt auffallende Ieri- 

falifche, obwohl nicht grammatifche Berwandtihaft zum Arabifchen 

und Aethiopiſchen (Krapf in Ztfch. d. d. morgen!. Gef. VIIL, 563). 

Die Sage verbindet fie mit dem Bolt der Mafai das vom Berge Sambu 

ſtammen fol. Daß fie mit den Galla und Wakamba einen gemein» 

famen Stammvater gehabt hätten, ift eine fehr unmahrjcheinliche 

Ueberlieferung (Krapf, R. II, 268, I, 413). | 

7. Wenden wir uns zu der letzten großen Hauptabtheilung der 

füdafricanifhen Spradhfamilie, zu den Congovölkern, fo hat ſchon 
Tuckey (196) über ihren phyfifhen Typus in Congo felbft eine ganz 

ähnliche Bemerkung gemacht wie diejenige welche wir oben aus Li- 

vingstone über Angola mitgetheilt haben: „fie find offenbar ein 

gemifchtes Volk, da es keine Nationalphpfiognomie bei ihnen giebt und 

viele vollkommen füdenropäifche Züge haben“ (vgl. Prichard Ueberf. 

H, 346). Während an der Mündung des Congo die Rafen und Lip- 

pen der Eingeborenen die Negereigenthümlichkeiten in minderem Grade 

befigen (Owen II, 283), iſt dieß dagegen in fehr hohem Grade im 

Innern des Landes der Fall (Omboni 161). Die Eingeborenen von 

Loango bis nach Ambriz herab gleichen einander jehr im Aeußeren 

wie im Charakter (J. Adams, Sketches 52). Nach Norden hin ſcheint 

fich die große Achnlichkeit nach weiter fortzuſetzen, da eine ſolche auch 

zwifchen denen von Annabon und Congo, wie von Cabinda und E. Lo⸗ 
pe; flattfindet (Tams 199, Owen II, 800). Rah Burmeifter 

(Geol Bilder IL, 128) zeigten die Congo⸗Reger den reinften Regerty: 

pus, die von Loanda und Benguela dagegen hätten einen über der 

Mitte der Stirn meift gewölbten Vorderkopf, längere Nafe als jene mit 

mehr gehobenem Rüfen und mehr zufanmengezogenen Flügeln, ziem⸗ 

ih rohe gerundete kippen und etwas flärkeren Haarwuchs. Daß die 

erftere Angabe unrichtig ift, geht aus Obigem hervor, die Übrigen Be 

mertungen aber find höchſt waährſcheinlich nicht allgemeingültig, da 

Burmeifter diefe Neger nicht in ihrem Baterlande und daher wohl 

nur in Beinerer Anzahl gefehen bat. 

Was die Sprache betrifft, fo ift ſchon oben die merfwürdige That 

” Krayf ſchreibt auch Reitertob; Reuterkob in d. Ztiſch. f. A. Exd. 
L, 492 it wohl ein Schreibfehler 
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ſache beigebracht worden, daß ſich die Eingeborenen der Mozambique: 

Küfte, fo wie die am linken Ufer des Zambefi direct mit den Congo⸗ 

und Angola-Regern zu verftändigen vermögen. Es iſt wohl ein Irr⸗ 

thum, wenn Owen (II, 293) behauptet hat daß die Sprache von Ca: 

binda von der am Ausfluß des Eongo berrfchenden [ehr verfchieden 

ſei; denn die Eongo-Sprade die in Sabinda gefprochen wird (Tams 

gt), erftredt fih vom Fluſſe Lifune (mächft nördlich von Dande) bis 

Cap Catharina, ja es fcheint daß man fi mit Hülfe derfelben bie 

zum Gaboon hinauf verftändlich machen fann (Bowdich b. 137 ff., 

Omboni 84). Indeſſen können die Unterſchiede ihrer Dialekte nicht 

unbedeutend fein, da auch Proyart (172) die Sprache welche vom 

Zaire bis nad) Jomba hin geredet wird, von der Congo⸗Sprache für 

wefentlich verfchieden erflärt. Die Bewohner des feßteren Landes aber, 

die Mayumba, reden diefelbe Sprache wie die nörblicheren Kama und 

die Drungu von Gap Lopez (Wilson 285). Die von Congo fteht 
in einem Berhältnig naher Berwandtfchaft zu der Bunda- Sprache, 

die in Caffange ihren Urfprung gehabt haben fol und wegen ihrer 

weiten Berbreitung von Angola bis tief in's Innere gewöhnlich ale 
der Hauptrepräfentant diefer ganzen Gruppe betrachtet wird. Dic 

Bunda⸗Sprache d. h. die Sprache der Eroberer — derjenigen wahr: 

fheinlich unter deren Herrfchaft vor der Ankunft der Portugiefen dieſe 

Länder vereinigt waren — befißt an der Küfte nur den Strid vom 

Coanza bis zum Lifune. Ihr nahe verwandt ift jedenfalls die Sprache 

der Molua, die nad) Angola gekommen, fie fchnell erlernen (Rh. Mif- 

fionsb. 1851 p.55, Bowdich.a.a.D.). Die Sprache von Benguela 

enthält auch Bunda- Wörter, doc Scheint fie fich beträchtlicher (nach 

Tams 64 jedod nur dialektiſch) von jener zu unterfcheiden ; dagegen 

fand Mendes im J. 1785 etwa unter 14° 30° ein Volk das die 

Bunda-Sprade verfland, ja dieß fol felbft noch weiter füdlich unter 

16° in Hila oder Auhla der Kall fein (Bowdich b. 49). | 
Wie fhon der Rame und die weit ausgebreitete Herrichaft der 

Bunda⸗Sprache anzudeuten fcheint, daß auch in diefen Ländern einft 

ein mächtiges Eroberervolf über große Räume als Sieger gebot, deſſen 

Obergewalt erfi durch den Einfluß der Weißen gebrochen wurde, fo 

erzählen auch die älteften biftorifchen Rachrichten daß Loango ebenfo 

wie Angola und Matamba in alter Zeit mit Congo zu einem Reiche 

percinigt und diefem unterworfen waren (Lopez, Merolla). Erſt 
Waiß, Anthropologie Zr Bd. 24 
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um die Mitte des 16. Jahrh. fcheint fi Angola erhoben und ven 

Congo unabhängig gemacht zu haben (Dapper), und felbfi noch 

im 3. 1816 lebte unter ben Eingeborenen die Sage von einem alten 

und mächtigen vereinigten Congo⸗Reiche (Tuckey 196).* 

Zum Zerfalle diefer früher verbundenen Macht der Congovölker 

haben .außer dem Einfluß der Europäer namentlid auch wilde Hor: 

den mitgewirkt, die gewöhnlich Jagas genannt und von den älteren 

Schriftitellern,, befonders von Cavazzi, als die graufamften Eanni- 

balen mit offenbarer Ucbertreibung gefchildert werden. Lopez (p. 33) 

fagt, fie felbft nennten fi) Agag oder Agaghi und Battel will im 

%.1589 unter 12° ſ. B. auf ein Lager derfelben geflogen fein und 

von ihnen erfahren haben daß fie aus der Gegend von Sierra Leone 

gekommen feien (Ag Hiſt. der R. IV, 525). Wilson (p.304) glaubt 

fie mit den Pangwes identificiren zu müffen, die erfi vor Kurzem aus 

dem Innern von Gaboon vorgedrungen find, Cavazzi erklärt fie 

ohne einen Grund dafür anzuführen für die Muzimbas (f. p. 361). 
Für ihren Hauptfiß in fpäterer Zeit gilt Caſſange,“ deſſen Bewohner 

den Ramen „Jagas“ als ehrenvollen Beinamen führen und öfter 

Heere die bis 18000 Mann ſtark waren, in’s Feld geftellt Haben follen 

(Allg. Hift. der R. V, 100, Zucechelli 165, Bowdich b. 9, 251. 

Das rohe Horden die aus dem Junern hervorbrachen und mit Diefem 

Namen benannt wurden, um die Mitte des 16. und im 17. Jahrh. 

vielfach verheerende Einfälle in Congo machten (Lopez 54) (nad 

Cavazzi fol Loanda felbft 7 Jahre Yang in ihrer Gewalt geweſen 

fein) läßt fi nicht bezweifeln; nicht minder ficher fcheint aber auch 

zu ſtehen — und es ift Cooley’s Berdienft dieß beftimmt nachgewie- 

fen zu haben (J.R.G.S. XV, 189) — daß jener Name nicht ein be- 

ftimmtes Bolt bezeichnet, fondern ein Sammelname von jehr unbes 

ftimmtem Unifange ift. 

Dagegen läßt ſich aber auch auf der anderen Seite zeigen daß 

Cooley zu weit gebt, wenn er behauptet (a. 46 not., 88) daß alle 

Erzählungen der Miffionäre von den Jagos in Angola Fabeln feien 

daß kein Orund vorliege anzunehmen fie feien weit aus Dem Innern 

* Bas Bafttan 172 angeblih aus mündlichen Nachrichten über bie 
ältefte ariniete von Congo mitthellt, findet fich fo ziemlid, alles bei Ca- 

»* Daher wohl die Angabe Cannercattim’s daß die Jagas die Bunda⸗ 
Sprache redeten. 
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don Africa bergelommen, daß endlich die Meinung der Geographen 
des 16. und 17. Jahrh. von den Jagas fi wahrſcheinlich auf eine 

Berwechfelung des Namens mit dem Ehaga auf der Oſtküſte diefes 
Erdtheiles gründe, obgleich die legtere Benennung mefentlih von 
jener verfchieden fei und Die Suaheli von einem Volke Wachaga nichts 

wüßten. | 

Im Innern von Zanguebar giebt es einen Berg, eine Landſchaft 

und ein Bol deren Ramen bald Chaga, Tſchaga bald Diagga, Jaca 

geſchrieben wird und überdiek findet fi ein von jenem verſchiedenes 

Dſchaka am Ofl- Fluß (Krapf R. IL, 50). Bon diefem Wolke der 

Diaggn oder Tihaga haben Rebmann (N. Ann. des v. 1849 II, 

298) und Guillain (II, 2 p. 284) einiges Nähere mitgetheift und 

iegterer bemerkt insbefondere daB Tſchaggas aud in Mombas leben: 

ihr Bohnfiß „ift das Jaca der portugieftfchen Schriftfteller, eine Stapt 

die im Süden des Fluſſes Duzi lag, zwifchen deſſen Mündung und 

Melinde, und jegt fett Tange verlafien ift” (daf. IT, 2 p. 238). Auf 

der portugieſiſchen Infchrift am Thore der Feung von Momvas vom 

3.1635 (1639?) wird ein König von Yaca ermähnt als beflegt don 

dem damaligen &ouverneur der Injel (Owen I, 405, Guillain 

I, 622). Die verfhiedene Schreibung des Wortes erlaubt auch darauf 

hinzumeifen daß es in der Gegend von Ankober ebenfalls einen Berg 

und Marktplatz Chakka giebt (Beke im J.R.G.8. XII, 99). Diefe 

weite Verbreitung des Namens erinnert an den befannten Zuluherr- 
her Chaka und die bei den Kaffervdlkern fo verbreitete Sitte ſich ſelbſt 

nad ihren Häuptlingen zu nennen (Arbousset et D. 269. not.) — 

eine Baroflele die bei der zugeftandenen Verwandtſchaft der füdafrica- 
niſchen Sprachen untereinander nicht ale zu gewagt erſcheint: Chaka 

bedeutet im Zulu „Rächer, Feuerbrand,” zufammenkängend mit „ja- 

ka, wüthend fein, rafen“ (Döhne a. 146). Als Bezeichnung eines 

Volkeo mürde demnach „Saga“ nichts weiter bedeuten als „roilde 
Horden die verwüftend im Lande umberziehen.“ Daß es in folge der 
Machtentwickelung folder Horden die in Congo eindrangen, eine 

ehtenpollere Bedeutung erhielt, ift möglich, doch läßt ſich allein auf 
Douville’s (l, 227) bedenkliche Autorität Hin noch nicht annehmen 

daß Jaga einen Heerführer oder Feldheren in der Bunda »- Sprache 
bedeute. 

Daß die ſog Jagas tief aus dem Innern des Landes kamen, wie 
24° 
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allgemein erzählt wird, liegt fein Grund vor zu bezweifeln, und wenn 

nachweislich die Zulus, die Mazimbas und andere Völker in Südafrica 

Sroberungszüge machten die ſich, wie wir gefehen haben, über 12 bie 

16 Breitengrade erftredten, warum follte es für unmahrfcheinlich gel- 

ten daß fih ähnliche Züge auch durch das Innere nach Weiten hin er- 

goflen Haben? Lopez (70, 73) giebt an daß der eigentliche Wohnfig 
der Biaces (Jagas) im Weften des großen Reiches Monemugi (Monc- 

moe;i, Monomoify) an den Ufern des oberen Nil und un den zwei 

Seen zu ſuchen fei, aus deren einem im Süden (12°) er entfpringe 

und deren anderen (unter dem Aequator) er durchfließe: diefe Angabe 

aber deutet augenf&heinlich auf die Richtung von Angola aus nad) der 

im Often von Africa liegenden Landichaft Saca. Da auch unbideutende 

Angaben in einer fo dunklen Sache nicht ganz vernachläffigt werden 

dürfen, wollen wir nicht unerwähnt laffen daß die Jagas ihre Oberfen 

im Heere Muta-a-ita „Haupt des Krieges“ genannt haben follen 

(Cavazzi 241), ein Name deflen erſter Theil (Muata d. i. „Dexr*) in 

ber Bunda-Sprade „König“ bedeuten fol (Douville III, 93) und 

eine auffallende Achnlichkeit mit dem Namen des Herrfchere von Mu- 

ropue — Muata⸗Yanvo — darbietet. Wären die Galla- Somali- 

Sprachen nicht völlig verfchieden von den füdafricanifhen (Pott), fo 

würde auch auf den Stamm der Danafil der fih Mutaito nennt, hin- 

zumeifen fein, und es würde fi) alsdann eher die früher gemöhnliche 

und namentlih von Ritter (Erdk. I, 229 ff.) entwidelte Annahme 

billigen Tafien, daß die in Congo eingebrodhenen Jagas den Galla⸗ 

und Gagahorden flammverwandt gewefen wären, die vom 16. Jahrh. 

an Abyffinien zu verwüften angefangen haben. 

Erſcheint es auch als unbegründet bei Cavazzi, wenn er die 

Jagas zu Mazimbas madıt, fo ift dieß doch nichtE weniger als unge: 

teimt und nicht einmal unwahrfcheinlich, wie wir früher fhon bemerkt 

haben. Als eine weitere Stüße diefer Annahme Täßt fi geltend ma⸗ 

hen daß gerade der Dialekt von Tete, alfo die Sprache der Gegend 

wo die Mazimbas ihre hauptfächlichen Sige hatten, dem von Angola, 

wo die Jagas fich niedergelaffen haben, fehr ähnlich ift (Living- 

stone 1, 379), und daß uns als der Vater des erften Königes (Kur 

queri, Luqueni) von Congo Eminia⸗n-Zimba genannt wird (Ca- 

vazzi 298). Selbft manche der grauenhaften Geſchichten die von den 

Jagas erzählt werden, wie 3. B. die Sitte allgemeinen Kindermordes, 
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kann man kaum noch geneigt fein ganz in das Reich der Fabeln zu 

verweifen,, wenn man von den Zulus unter Chaka als wohlbeglau- 

bigt hört, daß die Krieger unverheirathet bleiben mußten um keine 

Familie zu haben und nur zeitweije von ihren Herrfchern Weiber zu- 

getheilt erhielten, außerdem aber ihre Kinder umbringen mußten 

(Gardiner 92, 148, Delegorgue II, 229, Jsaacs I, 327). 

8. Kann ed nach dem was wir vorhin über die Ausdehnung der 

Congo: Sprahen beigebracht haben, nicht befremden daB auch die 

Sprahe der Mpongwe am Gaboon der füdafricanifchen Familie 

angehört. — fie foll namentlidy mit dem Suaheli vielfach übereinftim- 

men (Wilson 455), nad Andern mit dem Zulu (Rh. Miffionsber. 

1851 p. 55) —, fo liegt die Frage nahe ob ſich nicht noch weiter nad 

Norden Berwandte diefer Bölker finden. Am rechten Ufer des Gaboon 

fol eine Sprache auftreten die von den füdlicheren fehr verfchieden ift 

(Omboni 230), und dasfelbe wird von der Sprache von Corisco⸗Bai 

im Bergleih mit der am Ausfluß des Gaboon behauptet (Owen 

II, 326). Diefe Berfohiedenheit kann indeffen leicht minder durchgrei- 
fend fein als fie jenen Reifenden erfchien. Am Gaboon werden vier 

Völker genannt die ähnlich im Aeußeren, aber fprachlich verfchieden 

feien : Hinter den Mpongmes die Bulus oder Chequianys, die den Ba- 
kalais oder Bakeles am oberen Gaboon in jeder Beziehung nahe ftehen 

ſollen; endlich die Bahmwins (Pangwes), ein Jägervolk das erft fürz- 

li, fpäter als die Bakeles aus dem Innern borgedrungen ift (Hec- 
quard 6, 12, Bouet-Willaumez 152, Wilson 802). Die Bas 

feles find den Benga von EoriscosBai fprachverwandt (Wilson 501), 

in welchem Verhältniß fie felbft aber und die (nah Hecquard) am 

Gaboon herumirrenden M’Bihos und Combulus zu den Mpongwes 
und den Congovölkern fteben, ift unbelannt. Kölle (a.) hat die Ba- 

tele als ein ifolirt ſtehendes Volk in fprachlicher Beziehung angegeben. 

Nördlich von den Bengas aber unter 3° n. B. wohnen die Batanga 

(fich felbft nennen fie Banaka), die fi ftärker als alle übrigen bier 

genannten Bölter den Kaffern nähern, mehr fupferfarbig ale ſchwarz 

find und fih ſprachlich, wenigſtens grammatiſch, der füdafricanifchen 

Familie anſchließen. Das fhon erwähnte große Boll der Bangwes 

(zwiſchen 39 n. B. und 30 ſ. B., 200 engl. Meilen weit im Innern) 

ſteht in Rüdficht der Sprache ihnen näher als den Mpongwes (Wil- 

son 287 und im J. Am. Or. Soc. I, 851). Wie es ſich mit den Aa 
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merun an der Hüfte und mit den übrigen Bölkern im Innern des 
Bongos Landes verhalte (den Schefanis, Schebas und Yebwis — 

Wilson 285) ift noch nicht ermittelt. In Rüdfiht auf den phyfiſchen 

Typus find wir fafl gang auf die Bemerkung beſchränkt, daß er fi 
anı Gaboon aufwärts mehr und mehr dem kaukaſiſchen zu nähern 

fheint: Die Stirn wird höher, Nafe und Tippen minder negerartig, 

die Farbe etwas heller (Hecquard 7); die Pahwins (Pangwes) find 

von tiefigem Körperbau, hoher Stirn und tragen ihr langes Haar, 

das weicher ift ale dae der Neger, in vier Flechten abgetheilt, deren 

zwei nicht felten bis über die Mitte des Rüdene binabfallen (ebend. 13, 

Wilson 302). 

Rad) Bieek’s Anfiht (Lang. of M.p.V, Lib. 001 8.0.G.1, 1, 

p. 86, Itſch. f. Allg. Erdk. IV, 345) würde die große füdafricanifche 

Sprachfamilie an der Küfle bis nach Alt-Calabar, im Innern angeb- 
lich bie 8° n,®. hinaufreihen und auch die meiſten Sprachen von 

Meit-Africa mitumfaflen, „gewiß das Otiſchi oder Aſchanti, Yullom 

und Timneh von Sierra Leone. Die Gor⸗Familie, die das Fulah. 

Aktra und Wolof in fi fließt, kann ale jenen verwandt betrachtet 

werden, ebenfo das Uluafi in der Nähe der Quelle des weißen Nil und 

das Tuntale von Darfur.” Im wie weit fid) diefe bis jetzt unbewieſene 

nd tfolirt ftehende Behauptung halten läßt, wird die Zukunft lehren. 

Dasſelbe gilt von der nicht weiter motioirten .Anfiht Barth's (II, 

646) daß die Marghi und die Batta in Adamaua in näheren Zuſam⸗ 

menhange mit der füdafricanifchen Völkerfamilie ſtehen ala mit den 
eigentlichen Regern. 

Werfen wir nad) dieſer Ueberficht der einzelnen Gruppen einen zu» 

fammenfaffenden Blid auf die große füdafricanifche Volkerfamilie, fo 

ift vor Allem die Berechtigung klar mit welcher wir diefe von der eigent- 

lichen Negerrace getrennt haben. Zwar ift die Berfchiedenheir feine fo 

volftändige wie Wilson (239) angiebt, der fie dem Unterfchiede von 

Engländern und Chineſen gleichfegen und die Südafricaner mit dem 

unpaflenden Namen „Aethiopen“ belegen will, aber allerdings ver» 

langt die Sprache und in. etwas geringerem Grade der leibliche Typus 

eine folhe Treunung. Auch Die Lebensweiſe, die Sitten und religiöfen 
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Borftellungen fordern fie: die füdlichften Blieder der füdafricanischen 

Familie find Hirtenvölker wie die Yulah und Galla und ftehen dadurch 

im Gegenſatz zu den Regern; ein großer Theil der Oſtafricaner befteht 

aus Völkern, welche verheerende Eroberungsgzüge über ungeheure Län⸗ 

derftreden unternommen und namentlich in früherer Zeit fehr ausge⸗ 

dehnte Reiche, obwohl von nicht gar langem Beflande, begründet ha⸗ 
ben; die religiäfen Borflellungen befigen bei diefen Bölkern weder eine 

fo unbegrenzte Macht, noch treten fie in fo bunter Mannigfaltigteit 

und fo verſchiedenartiger Ausprägung bei ihnen auf als bei den Ne⸗ 

gern. Rur die weſtlichen maden in letzterer Beziehung wie aud 

in- Lebengmeife, Sitten und feldft in phufifcher Bildung eine bemer- 

kenowerthe Ausnahme von den Übrigen Südafricanern,“ da fie den 

eigentlichen Regern weit näher ſtehen, und es ſcheint fi ihnen, den 

Congovöltern, außer einigen Stämmen des Innern (die Balonda 

3.2.) aud ein Theil der Bewohner von Mozambique hierin anzu- 

ſchließen. 

Dieſe Betrachtung führt auf die Anficht daß das jetzige Gebiet der 

ſũdafricaniſchen Völkerfamilie, namentlich aber deſſen weſtliche und 

ſüdliche Theile, urſprünglich im Beſitze von Negern waren bis zu der 

Zeit da fich aus dem Rordoften Africa’s wilde gelbbraune Stämme 

don grobem, wenn nicht fehlichtem, doch gewiß nicht wolligem Haar 

über Dasfelbe ergoffen,, durch welche die Urbewohner theils vernichtet 
theils affimilirt wurden, und zwar fo, daß nur im Werften, in einigen 

Theilen des Innern und hier und da in Mozambique deutlihere Spu⸗ 
sen der alten Regervölker zurüdgeblieben find. Die bauptfächlichen 

Stuben diefer Anſicht liegen außer den angeführten Umfländen in 
Folgendem. 

Die Hottentotten im äußerſten Süden gelten den Kaffern als das 

relativ älteſte Volk. Diefe letzteren find wie wir geſehen haben, aus 

Norden und Rordofien vorgedrungen und haben, wie es ſcheint, die 

mehr negerartigen Menfchen die zwiſchen ihnen und den Suaheli 

fiten, durchbrochen ohne fie durch ihre Einwirkung fo durchgreifend 

zu verändern als die Übrigen Urbewohner des Landes. Die Suabeli 

* Wir wollen hier beifpielswelfe nur daran erinnern, daß ed am untern 
Zaire zwar Ninderheerden von portugiefifhem Urſprunge 1?) giebt, le 
aber feiner Pflege geniepen wie bei den Kaffern, ja daß ſogor ihre 
ganz unbenugt bleibt aus Aberglauben (Tuckey 110, 121, 304). . 
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verlegen ihre Urheimath in den Norden ihres Landes und jind von 

Gallavölkern, die noch jegt den nördlichen Theil ihres Gebietes fort: 

während verwüften, nach Süden gedrängt worden. Auch-die Eroberer 

des Cazembe⸗Reiches find aus Norden gekommen. In Folge der gro- 

Ben Raub- und Eroberungszuge durch welche Südafrica faft in allen 

Richtungen verheert worden ift, find die Völker der jüdafricanijchen 

Yamilie in hohem Grade durcheinandergeworfen worden und ed erflä- 

ren fi) daraus die äußert gemijchten Typen die bei der Mehrzahl der- 

felben auftreten. Wenn aber troßdem aus fprachlichen Gründen die 

Stammesidentität der Kaffer- und Congovölker feſtſtehr, fo ſchließt 

dieß einerfeits fehr verjchiedene Grade der Miſchung nicht aus die mit 

ihnen vorgegangen find, und ſcheint anderfeits nur fo gedeutet wer: 

den zu dürfen, dag die erobernden Völker mit großer Zäbigkeit wie 

ihre Eigenthümlichkeiten überhaupt, fo namentlich ihre Sprache feft- 

hielten und in dem größten Theile der eroberten Länder die vorgefun- 

dene Negerbevölkerung ſehr vollitändig und confequent theils vertilgten 

theils in fih aufnahmen. 

Es if hier der Drt der Frage zu gedenken in wie weit ich über- 

haupt eine Beimifchung von Elementen fremder Raçen zu deu in Rede 
ftehenden Völkern nachweijen läßt. 

Dos Santos (Hlist. de l’Etbiopie Paris 1684) fchildert die Ein- 

geborenen des Landes nördlich von Zofala weit betriebjamer ale fie 

fich fpäter jemals gezeigt Haben. Er erzählt dag fie Zuderropr und 

Wein bauten, mit Orangen und Limonen nach Indien handelten und 

daß die dortigen Großen fih in Baummolle und Eeide (aus Intien ?) 

kleideten. Ihr höchftes Weſen hieß Molungo und führte alfo denfelben 

Ramen wie noch gegenwärtig (Boteier I, 359). Daß feit alter Zeit 

ein nicht unbedeutender Handel zwiſchen Oftindien und der Oſtküſte 

von Africa beſtand, die fih nach der Borfteilung der arubifchen Geo— 

graphen jogar durch ihre Lage an Dftindien anſchloß (f. Reinaud 

zu Aboulfeda Introd. $ III), unterliegt feinem Zweifel. Dagegen bleibt 

ed ungewiß ob in Folge jenes Verkehrs ein Austaujch einiger Elemente 
der Bevölkerung zwiſchen diefen Ländern ftatigefunden hat. Der 

Geographus Nubiensis (bei Gildemeister Seript. Arab. de rebus 

Indicis loci p. 147) nennt eine Stadt Cayuna in Sofala die von Ins 

dern, Zing und vielen andern bewohnt werde. Auch jeßt leben viele 

Banyanen auf der Mozambique-Küfte (Guillain), Aboulfeda 
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(1, 208) aber erwähnt zwar die Stadt Seyouna in Sofala, doch ohne 

der Inder zu gedenken die fich dort aufhalten follen. 

Richt unmahrfcheinlich ift ed daß Malaien, die fi) in großer Zahl 

auf Madagascar niedergelaffen haben, auch nah Dftafrica felbit ge 

kommen find, doch hat fi bis jetzt nur fo viel ermitteln laffen daB 

Japaner in alter Zeit nah Zanguebar und Sofala gefommen find, 

bauptfählih um Eifen zu holen (wie Dulaurier im Journ. As. 

1846 Aoüt et Sept. aus Edrift nachgewiefen hat). Guillain (II, 2 

p. 415) behauptet dag der Handel von Mondjangaie an der Weſtküſte 

von Madagascar ih nah Mozambique, der Suahelifüfte und den 
Comoren, nach Arabien und felbft nach Indien erftredt habe, doch ift 

ungewiß ob Malaien jemals. in etwas beträdhtliger Menge das Feſt⸗ 

land detreren haben.* Die Fahrzeuge welche in der Gegend von De: 
lagoa-Bai im Gebrauche find, jollen fehr denen der Soromandel- und 

MalabarsKüfte gleihen (Owen I, 74), und die Chevas, Nahbarn 

der Maravis fertigen Zeuge aus Baumrinde auf diefelbe Art welche in 

Polynefien gewöhnlich ift (Ziſch. f. Allg. Erd. VI, 299 nad Mon— 

teiro); auf Ähnliche unbedeutende Parallelen bejchränft fid) aber Alles 

was man jonft in Südafrica auf malaiifchen Urfprung zurüdzuführen 

geneigt fein könnte: die fpigigen Etrohhüte der Makatiſſe (Betichua- 

nen — Delegorgue Il, 555), das allgemeine Betellauen bei den 

Suabeli auf Zanzibar und bei den Beibern der Wanika (Guillain 

U, 1 p.128, II. 2 p.247), das zwar von Malaien flammen, doch 

leiht genug auch durd) Araber von Madagascar oder den Comoren 

ber eingeführt werden fonnte. Nur aufden Comoren und wieOwen 

(If, 103) behauptet, auf den Kerimba-Infeln find außer Madagascar 

malaiifche Elemente der Bevölkerung ficher. Intereifanter als die eben 

angeführten Analogieen ift ed daß die Dipongwe (Hecquard 10) 

um einen Freundſchaftsbund zu fehließen eine Geremonie verrichten 
die derjenigen der Malaien fehr ähnlich ift, welche ſchon Magelhaene 

auf den Philippinen vorfand (Pigafetta, Premier voy. aut. du m. 

Paris an IX, p. 92) und die von dort nah Madagascar verpflanzt 

worden ifl. Livingstone (II, 142) fand fie bei den Balonda unter 

dem Ramen Kafendi: wenn zwei miteinander ein Schuß- und Trutz⸗ 

bündnig ſchließen, gleihjam Blutsfreunde werden wollen, trinken fie 

” Bol. indeffen mit den hier gegebenen Bemerkungen den folgenden Abs 
ſchnitt über die Malgaſchen und oben S. 366. 
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gegenſeitig jeder aus einem Kruge das Blut das von des andern Hän⸗ 
den, Magengrube, rechter Backe und Stirn mit einem Grashalm ge⸗ 

nommen worden iſt. Von Malaien in Wefſtafrica iſt freilich öfter die 
Nede: im 3.1704 follen folge zum erften Male nad) Wydah gekommen 

fein; fle hatten Flinten und ein grobes Pulver, Dolce und Säbel, 
auch perfifhe und indifche Zeuge und trieben Handel namentlich nad 

Ardra (Des Marchais 11,218 ff.). Aud Snelgrave (80) fpricht 

von Malaien, die der König von Dahomey im Innern zu Gefangenen 
gemacht habe und W. Smith (136) erzählt daß folhe vom C. Guar⸗ 

dafui der ganz Africa ale Händler durchzogen hätten und endlich ale 

Stiaven an die Goldküfte gebracht worden feien (mas Dalzel 47 

nur wiederholt hat), doch fehlen alle weiteren Angaben, aus denen 

fih entnehmen Tieße in wie meit diefe Nachrichten Zutrauen verdienen. 

Mertwürdig genug ift indeffen daß in Iddah am unteren Riger und 

in Kaſſokano nördlih von Dahomey ein Blafebalg im Gebraud if 

der mit dem fehr eigenthümlichen der Malgafchen große Achnlichkeit 

bat (Altlenard Thompson I, 328, Duncan U, 121). Daß man 

hier und da gelbe Menſchen gefehen hat, wie in Seftos und in An⸗ 

gola (Ag. Hiſt. der R. III, 480), ift ein Umfland der gu vereinzelt 

ſteht als daß fich ihm einige Wichtigkeit beilegen ließe. Es find darunter 

wahrfcheinlich vielmehr Muhammedaner aus Nordafrica zu verftehen. 

Darauf feinen aud die mulattenfarbigen und fchlichthaarigen 

„Ayeaur⸗Neger“ (Eyeo?) zu deuten melde Landolphe (Il, 86 ff.) 
in Benin fah: fie fehrieben arabifch, brauchten angeblich drei Monate 
sur Meife nach Benin und behaupteten Kanonen und andere europäi- 

ſche Waffen verfertigen zu können. 

Der Einfluß der Araber auf Oſtafrika ftammt aus alter Zeit, viel- 

leicht ſchon aus der Zeit vor der Entftehung des Islam oder Doch je 

denfalls aus den erften Jahrhunderten nach derfelben. Sie beſaßen auf 

der ganzen Oſtküſte bie nach Sofala herab eine Reihe von feſten Rie 

derlafjungen, unter denen wir nur Moguedchou gegründet 295, Kiloua 

gegr. 365, Sofala gegr. zwifchen 510520 Hedfch. hervorheben wol: 

fen. Auch auf den Eomoren und auf Madagascar hatten fie feiten 
Fuß gefaßt und führten in diefen Meeren die unbeftrittene Herrſchaft, 

als die Bortugiefen im Jahre 1497 unter Basco de Gama erſchienen 

um ihnen die Obergewalt ftreitig gu machen (Näheres bei Salt 56 ff. 

und namentlich bei Qui)!ain und Krapf, R.II, 431 ff.). Die Por⸗ 
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tugiefen, welche ın Oftafrica namentlich Kiloua ale mächtiges Reich 

porfanden, von dem auch Mozumbique abhängig war — denn erft 
mit dem beginnenten Berfalle Ver Macht der Araber erhoben fi, Mes 
linde und Mombas zu größerer Bedeutung (Kcapf, R. II, 448) —, 

nahmen im Laufe weniger Jahre die ganze Küfte in Beflk und bes 

herrfchten fie anfangs huuptfächlih von Sofala, fpäter von Monzam⸗ 

bique aus. Durch Stolz, Habſucht und Gewältthätigkeit verhaßt ges 

worden, zugleich felbft in hohem Grade entnervt und demoralifitt, 

verioren fie ihre Befikungen wieder an die Araber von Oman, welde 

zuerſt 1660 Mombas belagerten, dieſes nebft Zanzibar und Kiloua 

1698 eroberten, namentlich aber im Laufe des 18. Jahrhunderts folche 

Fortſchritte machten, daß der ganze nördliche Theil der Küfte dem 

Imam von Mascat zufiel: die Macht des legteren reicht feitdem von 

Mugdafho bis nad) Gap Delgado herab (Laplace, Campagne de 

eircumnavigation. Paris 1842 II, 12, III, 444, 476), hat fi aber 

neuerdings durch Erbfchaft getheilt”. Ohne daß demnach eine unun- 

terbrochene Herrfchaft der Araber in Oftafrica fhattgefunden hätte, iſt 
doch ihr Einfluß zu feiner Zeit ganz erlofhen. Gleichwohl ſcheint fi 

derfelbe, abgefehen von Handeldunternehmungen , kaum von der Küfte 
entfernt zu haben und namentlich für die Zufammenfegung der Be- 

völferung des Innern nirgends von Bebeutung geworden zu fein. 

Allerdings haben Araber befonders von Zanzibar aus den ganzen 

Continent von Dften nad) Weſten durchreiſt und befigen wie die Sua- 

heli frequente Handelöfraßen von der Küfte nach dem Niaffa- See, 

den fie mit Ruder» und Segelbooten befahren und an defien Dftufer 

fie fogar die Stadt Uiiji zum Zheil ine haben. Ohne Zweifel find 

fte es hauptſächlich geweſen, durch deren Thaͤtigkeit fid der Binnen- 

handel in Südafrica entwidelt und über die dortigen großen Reiche 
verbreitet hat (Cooley im J. R. G. S. UI, 312, Livingstone eben- 

daf. XXIV, 299, Erhardt bei Betermann 1856 p. 22, Ausland 

1858 p. 336). Aber ganz unbereshtigt.ift die von Barrow ausge 

fprochene und von Kay(201) wiederholte Annahme daß die Kaffervoͤlker 

den Arabern flammoerwands fein. Befonders befremdend ift es diefer 

* Sultan Said Satd hat felt 1840 feinen Hof von Mascat nah Zanzi- 
bar verlegt und befaß an der genen Küfte von Dftafrita feinen bebeuten« 
den Feind mehr. Bei feinem Tode zu Ende des 3.1866 erhielt fein älterer 
Sohn Suwazui die Herrfchaft in Arabien, der jüngere Majid Me africa 
niſchen Befigungen (Ausland 1868 p. 1094 nos urton). 
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Anſicht auch bei Döhne (a. XIII) wieder zu begegnen, der die Amakoſa 

für die Rachkommen von Arabern und eingebornen Weibern hält, 

während er doch felbft bemerkt, daß fie von den Arabern wie von 

den Portugiefen ſprachlich nur wenig oder nichts entlehnt haben 

(p. XXXIII). Die Sitte der Beichneidung, die unter ihnen nur den 

Amapondos fehlt (Backhouse 263), fann bei ihrer großen Ber» 

breitung in Süd: und Mittelafrica jo wenig zum Beweife jener Ans 

fiht herangezogen werden, als der Gebrauch daß diejenigen welche 

eine Reiche berühren, wie auch die Menftruirenden und Wöchnerinnen, 

fid) befonderen Reinigungen mit Wafler unterziehen müſſen, oder der 

Umftand daß Schweine für unrein gelten und daher nicht gegeflen 

werden, denn dafielbe Speifeverbot erftredt fich zugleih auch auf Hüh⸗ 

ner, &ier, Zifche und Elephanten — auf legtere weil fie zu menſchen⸗ 

ühnlich und flug find (Kay 124), eine befondere Reinigungsceremo: 

nie aber ift in gleicher Weile für die Krieger erforderlich die aus der 

Schlacht zurüdfehren (Arbousset etD. 561 ff.), und die „Medicin” 

welche die Leichenbegleiter nehmen, feheint nur die gefürchtete Ans» 

ftedung abwenden zu ſollen (Gardiner 189, MoodieII,271). Die 

Analogie zu den Sitten femitifcher Völker ift demnach weder fo bedeu⸗ 

tend als man oft geglaubt hat, noch würde fie, ſelbſt wenn fie es 

wäre, für die Stammperwandtichaft der betreffenden Völker irgend 

etwas beweifen. Wir würden darauf fein größeres Gewicht legen 

können als auf die Aehnlichleiten die Livingstone (I, 234, II, 

47,99) an dem Stößel und Mörſer, den Sieben und Korngefäpen 

der Mafololo, der Art ded Spinnens und Webens in Angola, dem 

Haarpuße der Balonda mit den altägyptiichen Abbildungen diefer 

Dinge gefunden hat. Wichtiger ſcheint es daß die Bögen der Einge: 

borenen von Congo feine Regerphyſiognomie haben, jondern große ge: 

bogene Naſen (Degrandpre 27, Tuckey u.%.), nur fteht diefe in» 

tereffante Tharjache zu ifolirt um eine beſtimmte Deutung zu erlauben. 

Rur im Suahelilande haben , wie fchon erwähnt, die Araber auch 

auf den leiblichen Typus der Bevölkerung einen nicht zu verfennenden 

Einfluß ausgeübt. Dort haben fie ſich daher wahrſcheinlich alleın in 

größerer Zahl feftgeießt, und wie die Lage des Landes zu Arabien”, 
fo Scheint auch die Ausdehnung mit welcher fie defjen Namen (Zangue 

* Die nördlichere Somalitüfte ift nämlich durch ihre felfige Beſchaffen⸗ 
heit zu Niederlajjungen nicht geeignet. 
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bar) auf die ganze Oſtküſte Üübertrugen, darauf hinzuweiſen daß dort 

wirklich ihre älteften Sike waren. Wenn Froberville (N. Ann. des 

v. 1849 I, 868) unter den Typen die er für Oftafrica angiebt, aud 

einen foldden von geringem Prognathismus, gebogener Nafe und 

wenig diden Lippen anführt, fo wird man diefen, wenn nicht aus- 

ſchließlich, doch vorzugsweiſe in diefen mördlicheren Gegenden zu 

ſuchen haben. Die Bermuthung daß er der Mifhung von Regern 

und Bhöniziern feinen Urfprung verdante, ift völlig willkürlich. 

Die Kolonie weißer Menfchen die fih in Maniſſa, zwanzig Tage- 

reifen ſüdweſtlich von Sena finden foll, hat Livingstone (II, 320) 

ohne Weiteres zu einem Araberſtamme gemacht, während es offenbar 

weit Mebreres für fi hat fie von den portugiefifchen Goldwäſchern 

abzuleiten, die fih in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts dort 

niedergelafien haben (Bowdich b. 100 ff., Delegorgue II, 413). 

Von weigen Nenſchen, die fonderbar genug Makua oder Makoa von 

den Betſchuanen genannt werden, ift auch fonft noch mehrfach in 
Südafrika die Rede. Schiffe mit Europäern wie ſolche mit Negerfcla- 

ven find mehrfach an der Kaffernfüfte gefcheitert (1683 in Delagoa 

Bai, 1687 zwei englifhe Schiffe in Natal, 1782 der Grosvenor und 

1797 ein americanifches Schiff weiter im Süden — Alex. Hamil- 

ton, New account of the East Indies 1727 I,5, Sutherland I, 

209, 297, Thompson I, 834, 852). Die Weißen fanden in älterer 

Zeit durchaus freundlihe Aufnahme bei den Eingeborenen, und es 

fheint annehmbarer an diefen Urfprung jener weißen oder gelben 

Menſchen zu denken, ale fie auf Araber zurüdzuführen: im Innern 

weſtlich von den Zulus follen Menfchen von fehr europäifchen Zügen, 

großem Bart und langem Haar leben (King bei Thompson II, 
415), fie tragen fremde Waffen und baummollene Kleider (daf. I, 192). 

Die Mifhlinge der Europäer und Kaffern gleichen in ihren Zügen den 

erfteren außerordentlih (Napier II, 315, Kay 353). 

Die Sage von weißen Menfchen in Eentralafrifa ift alt und hat 
fich oft wiederholt (Bgl. Jomard zu Mohammed a. Preface gegen 

E.). Rad neueren Nachrichten follen folche unter den Blido wohnen, 

fünfundzmwanzig Zagereifen von dem Volke der Bari in jüdöftlicher 

Richtung entfernt (Brun-Rollet bei Dandolo 486 und im Bul- 

let. soc. geogr. 1852 I, 391, B. Taylor 317, ähnlih auch Beke). 

Mit den portugiefifhen Niederlaffungen der Küfte ftehen fie nicht in 
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diseetem Verkehr, und nach dem vorhin Bemetkten ift es allerdings 

wahrſcheinlich daß fie Araber find die fih in der Gegend des Niaſſa 

niedergelafien haben (Bullet. soc. geogr. 1852 II, 582). Auf eine Ber- 

mutbhung von anderer Art leitet der Umftard, daß Krapf (N. Ann. 
des v. 1854 I, 261 ff.) vielfache Parallelen zwifchen den in Ufambara 

herrſchenden Sitten und den abyffinifchen gezogen hat. Nur an ein« 

geborene Africaner von fchönerem mehr kaukaſiſchem Typus zu denken 

(Monatsb. d. Sei. f. Erd. R. Folge VI, 169) ſcheint nad den vor- 

liegenden Nachrichten faum flatthaft. 

— — — a a un m 

II. Unter den Böllern der füdafricanifgen Familie find wir mit 

den eigentlichen Kaffern und unter diefen wieder mit den füdlichften, 

den Nachbarn der Capkolonie am beiten befannt. Sitten und Lebens⸗ 

weife diefer Iegteren, der Amalofa, fint im I. 1688 von P. de Ga- 

lardi ganz auf diefelbe Weife befchrieben morden wie von neueren. 

Reifenden (Sutherland I, 306 ff.), die Unterfchiede aber die fi in 

diefer Hinficht unter den Kaffern und Betichuanen oder den einzelnen 

Stämmen diefer Völker finden, find nur gering , bis auf den Umftand, 

daß unter jenen die Zulus als ein unruhiges Eroberervolk hervor⸗ 

treten und daß die Betfhuanen zum Theil der Kivilifation um einen 

Schritt näher ftehen als dıe Kaffern. 

Der Reihthum der Kaffern find ihre Heerden. Die Schlafftätte 

des Viehs ift der freie Raum innerhalb der ringförmig gebauten Dör- 

fer Kraah wie bei den Hottentotten; die Milchwirthſchaft, welche bei 

allen diefen Völkern diefelbe ift bis zu den Makololo im Norden hin 

(Livingstone I, 229), ift als dag wichtigfte und würdigſte Sefchäft 

nur Sache der Männer, und da Weiber mit Rındern gelauft werden, 
ift die Sorgfalt und Theilnahme, welche diefe finden, oft größer als 

die welche jenen zugemendet wird (Kay 142). Ginen Bach oder Vieh: 

kraal zu verunreinigen iſt ein todeswürdiges Berbrechen (Kichten- 

ftein 1,479, Alexandera a. 1,393). Der Stier wurde in früherer 

Zeit fo hoch gefhäpt, dag er nur Eigenthum der Häuptlinge fein 
tonnte, und mancher Aberglaube Inlipfte fih an ihn (Döhnea 
181). Suchen die Makolold ihre Thiere zu veredeln (Livingatone 
1, 229), fo befchränft fih dagegen bei den übrigen Kaffervöltern die 
Sorge für das Vieh auf vorfihtige Schonung nur das alte. fehler 
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bafte, unbrauchbare wird verfauft oder gefchlachtet (Kay 67).* Nicht 

das Fleifch, ſondern die Milch, die fogleich zu den Molken in die Körbe 

oder Schläuche hinzugegoflen wird um fie fauer zu machen, ift das 

bauptfächlichfte Nahrungsmittel. Zum Ziehen des Pfluges und beim 

Landbau überhaupt find Ochſen erſt neuerdings hier und da gebraucht 

worden auf Beranlaffung der Wiffionäre (Steedman 1, 50, Li- 

vingstone I, 241). Dagegen ift die Kunft fie zum Reiten zu dreſ⸗ 

ſiren, die ſchon der arabiſche Schriftitellee Maffudi den Zendji zue 

fhreibt (Guillain I, 172, vgl. Aboulfeda I, 214 not.), mohl 

fhwerlich den Betfhuanen erfi von den Europäern gekommen, wie 
Livingstone (I, 218) angiebt, obmohl fie den Bawangfetfi und 

Barolong auch jebt noch fremd ift (Moffat 393). Auch Ochfenmett- 

rennen werden von den Kaffern öfters veranftaltet. Die Thiere find 

gut abgerichtet, folgen ihnen auf den Pf und fie bemerken ohne zu 

zählen, wenn in einer Heerde von A— 500 Stüd eines fehlt, oder 
finden ein unbelanntes heraus das nicht darunter gehört (Barrow 

I, 169, Alberti 90. Achnliches gilt von den Damaras — Gal- 

ton 84). Als äußerſt geſchickte Viehdiebe find nur die Kaffern an der 

Grenze der Capkolonie berüchtigt, die Betfhuanen trifft diefer Bor: 

wurf niht (Livingstonel, 58). 

Der Landbau gilt bei den Kaffervöllern ald minder wichtig und 
minder ehrenvoll ald die Viehzucht; zwar nirgends ganz vernadhläffigt, 

wird er doch auch nirgends mit dem erforderlichen Nachdruck betrieben. 

Die Betfchuanen ſchenken ihm im Allgemeinen etwas größere Sorg- 

fait als die übrigen Kaffern, namentlich die Baſſutos, welche die. haupt» 

fächlichften Kornbauern im Orange⸗Fluß⸗Freiſtaat find, und wie die 

Drantätis ſich während drei Viertheilen des Jahres mit dem Anbau 
des Kafferfornes befchäftigen (Smith im J. R. G. S. VI, 396, Ar- 

bousset et D. 69, 71). Als ein Land des Weberfluffes und. reichen 

Anbaues wird hbefonders au das der Barotfe gefhildert (Living- 

stone I, 274 und I.R. G. 8. XXIV, 296). Die Keldarbeit fällt, wie 

es fcheint, überall den Weibern zu, nur bei den Amapondo nehmen 

auch die Männer an ihr Theil: fie find darin fleißiger und forg- 

” Die barbarifche Weiſe auf weit fie beim Schlachten den Thieren 
den Baudh au Slipen und die großen Blutgefäße abreißen , fol theils vers 
hindern daß kein Blut verloren gebe, theile en fie aus Aberglauben: 
man fürdtet day ein Tropfen Blut gur Erde falle (Döhne a. 375). 
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fältiger, leiften weit mehr ale die Amakoſa und ihr Land ift daher auch 

ftärfer bevölkert ald das der legteren (Steedman 1, 262, TI, 208, 

268, 280, Backhouse 596). Ein Weib gab dort einft einem Frem⸗ 

den auf eine unnöthige Frage die in Africa gewiß äußerft feltene Ant: 

wort: „Bezahle mir jeßt meine Milch, denn es ift Zeit, ih muß in 

meinem Garten arbeiten“. In Ratal find Kaffern, die bei guter Bes 

handlung ebenfo viel leiſten follen als englifche Arbeiter, von den Ko- 

loniften leicht zu miethen (Mason 152, 190 und fonft), nur machen 

fie ih nach ein paar Monaten gern wieder frei (Colenso 24). Soll 

ein Stüd Land angebaut werden, fo brennt man zuerft das Kraut 

und Buſchwerk ab, fäet dann ein und hierauf erft wird der Boden 
mit einer Art von Spaten oder Hade umgebrodhen oder aufgekratzt, 

fpäter werden die Felder Öfterd vom Unkraut gerrinigt (Brownlee 

bei Thompson II, 359, Lichtenftein I, 448, Tsaacs II, 156, 

318). Gebaut wird hauptfächlich Kafferforn (holcus sorghum), au 

dem fie auch ein beraufchendes Getränk zu bereiten willen (Patter- 

son 92 u. A.), dann Mais, Kürbifle, Bohnen, füge Kartoffeln, Tabak 

und einiges Andere. Diefelbe Mannigfaltigkeit non Früchten befiken 

aud die Zulus, die indeſſen ald unruhiges Kriegerpolt forglofer find 

als die übrigen und ihre VBorräthe oft fogleich nach der Ernte vollſtän⸗ 

dig aufzehren (Ausland 1852, 282 nah Zuhold, Delegorgue 

II, 242). Erblich war fonft bei den Amakoſa das Grundeigenthum 

nur in den Familien der Häuptlinge (Brownlee bei Thompson 

U, 348), jegt ift dieß allgemein der Fall; unbebaute Ländereien gebös 

ten dem der fie occupirt (Campbell 2.R. 228). Betfchuanen und 

Zulus haben ein Erntefeft oder Feſt der erften Früchte (Backhouse 

380, Delegorgue I, 415). Bei den legteren wird dieſes vom Herr: 

ſcher angefeßt und niemand darf vorher das Geringfte von den neuen 

Früchten genießen (Döhne a. 74). 

Die füdlihen Kaffern effen Feine Fifche und trinken ungern Waſ— 

fer. Bon der Nähe des Meeres ziehen fie ebenfo menig Rortheil ale 
von den Klüffen, da fie wie die Hottentotten feine Kähne haben. Biele 

Zulus und Betfchuanen können nicht einmal fhwimmen (Barrow 

I, 208, Delegorgue 1,465, 11,516, Isaacs I, 89); fie nehmen 

gewöhnlich zu einem Stüd Holz ihre Zuflucht um über einen Fluß zu 
jeßen. Es ift daher nur ald Ausnahme anzuführen dag die Barotfe 

ſehr geſchickte Bootsleute find und auf dem Liambye Schifffahrt crei- 
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ben (Livingstone 1, 274). Die Fahrzeuge der Betfchuanen, wo 

fie dergleichen befigen, find fat immer ſchlecht. Rörblich von den 

Zulus finden fih erft in Delagoa-Bai Kühne, namentlih am Ma- 

puta-Fluß (Isaacs I, 224), mo auch Fifche gegeffen werden (White 

35), und weiterhin bei den Maravi am Zambefl (Monteiro), wäh- 

tend einige Betſchuanavölker, unter denen befonders die weſtlichen 

jene Rahrung allerdings nicht verfchmähen erft aus Roth fih an fie 

gewöhnt zu haben ſcheinen (Arbousset et D. 158). Diefe Ab- 

neigung gegen das Wafler und diefe gänzlihe Unbekanntſchaft mit 

demfelben als Berfehrömeg ift um fo bezeichnender für den rein bin» 

nenländifchen Charakter diefer Völker, als fie dem Handel meift fehr 

geneigt find. So lange die Portugiefen mit dem Reihe von Mono- 

motapa in freundlicher Beziehung fanden, gingen die dortigen Kaf- 

fern fortwährend mit Waaren in’s Innere und brachten ficher den 

vollen Werth dafür an Gold und Elfenbein zurüd (Guillain I, 460), 

und derfelbe Handeldgeift, auf den das Beftehen der alten Straßen 

dur Das Innere von Often nach Weften bei den nördlicher gelegenen 

Voͤlkern ſchließen läßt, findet fih auch bei den Kaffern im Süden, die 

gern Alles verhandeln. Sie zeigen fih dabei ehrlich und voll Ver⸗ 

trauen , wo fie nicht durch die Weiten ſchon oft betrogen worden find 

(Alberti 144, 146). Eiferne Spigen der Haffagaien (Wurfipieße) 

waren früher allgemeines Taufchmittel bei ihnen, fpäter wurden es 

eiferne oder kupferne Ringe und Kauris, bie wie ihre Eifenbeintinge 

als Schmud getragen werden. 

Die Kunft Eifen auszufhmelzen it alt in Dſtafriea: Edrifi fagt 

da die dortigen Eingeborenen, namentli die von Sofala, großen 

Bortheil aus dem von ihnen gewonnenen Eifen zögen (GuillaiwT, 

205, 224). Unter den Betfchuanen find im Süden die Bahurutfi von 

Aurrihane, im Norden die Batoka und Banyett, welche den Mato- 

Iolo das Eifen liefern, die Bauptfächlichften Schmiede (Moffst 466, 

Livingstone I, 286 und im J. R. G. 8. XXI, 170): die geſchick⸗ 

teften fcheinen die Banyeti zu fein, die außer Haden Gpeeren und 

Meſſern, aud) Radeln und Sloden anfertigen. Außer in Rata! (Ma- 

son 164) wird Eifen nur von den Eingeborenen im Inner gewon- 

nen, wenn aber das dabei angemendete Verfahren aud ein ziemlich 

rohes ift (Delegorgue II, 30) — es befchräntt ih anf die Schich⸗ 

tung wechfelnder Lagen von Geſtein und Brennmaterial in Hochöfen 

Baip, Anthropologie. 2 Br. 25 
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von Thon, die man unten mit Zuglöchern verfieht — , jo war e#- 

doch gewiß fo wenig als die Schmiedearbeit eine von diefen Völkern 

erſt in neuerer.Zeit erlernte Kunft, wie Burchell (II, 470) glaubte. 
Ihre Waffenfchmiede follen das englifhe Eifen ala zu weich dem inlän- 
difchen nachfeßen (Ward I, 124). Der Blafebalg deſſen fie ſich ber 

dienen, befteht aus zwei aneinander befeftigten Lederfäden, die vorn 

mit Ochfenhörnern verfehen, durch eine irdene Röhre als gemeinfame 

Mündung der legteren einen conflanten Luftfirom zu erzeugen ver- 
mögen (Döhne a, 89, Backhouse 377). Das ganze Verfahren 
der Metallgewinnung und Bearbeitung fcheint dafjelbe zu fein, wel⸗ 

ches auch weiter im Norden in Quiteve und Quiffanga von den Ma- 

fuas und von den Maravis am linken Ufer des Zambeſi, von denen 

man in Tete Weizen und Eifen bezieht, in Anwendung gebracht wird 
(Boteler I, 299, 801, 854, Froberville im Bull. soc. geogr. 

1847 II, 322, Ausland 1858 p. 260 nad Monteiro). 

Die Betfchuanen flehen in äußerer Eultur eine Stufe höher ale 

bie übrigen Kaffern. Bor Allem find fie reinlicher ale diefe. Bei eini- 

gen derfelben erſtreckt fich dies freilich nur auf die Haltung ihrer Woh- 

nungen und deren Umgebung, wo völlige Ordnung herrſcht, nicht auf 

ihre Berfon (Burchell II, 513, 550), bei andern dagegen auch auf 

die lebtere (Moffat 399), während von den Amakoſa erzählt wird, 

daß ihr Eßgeſchirr nur von den Hunden rein geledt und das zum 

Kochen beftimmte Fleifch, das auf dem Mifte fiegt, mit dem daran 
lebenden Schmuß verzehrt wird (Döhne b. 31). Zu den lederen 

und fehr nahrhaften Speifen diefer Völker gehören namentlih auch 

die Heuſchrecken, die geröftet urd dann gemworfelt oder im Mörfer zer- 
floßen werden um fie zugubereiten (Moffat 448). 

. Kerner find die Betfhuanen befjer bekleidet ald die andern Kaffern. 

Sie verwenden dazu hauptfächlich Ochſenhäute, weldye beſonders die 

Makololo zu Mänteln fo vortrefflich zugurichten verfiehen,, daß fie fo 

weich wie Tuch werden (Livingstonel, 230). Aud ihre Bauart 
it volllommener (Kay 227, Abbildung ‚der verfihiedenen Formen 

ihrer Wohnungen bei Backhouse 355, 358): im Süden befipen fie 

zum Theil gemauerte Häufer, wohl erft in Folge der Einwirkung der 

Miffionäre, „fie Flettern in Häufer hinauf (auf Treppen) und find Göt⸗ 

ter“, wie die Neger von den Weißen zu fagen pflegen. Kurrichane hat 

bervorfene, zum Theil gelb angeftrichene Häufer, die nebft ihren rein⸗ 



Mangel kunſtleriſcher Talente. 387 

lichen, mit Lehm belegten Höfen von einer runden Steinmauer um- 
faßt werden. Das Haus des Häuptling ift im Innern mit Thiergeftals 

ten bemalt (Campbell 2.R. 114, 117, Delegorgue II, 558 f.). 

Auch an gegrabenen Brunnen fehlt es nit (Campbell 2.R. 199, 

217). Lattaku, der bedeutendfte Ort, wie es fheint,, hat 1500 Häu- 

fer und 7000 Einwohner (Campbell 1. R. 245), aber troß feiner 

Größe ift diefe Stadt öfter von einem Orte zum andern verlegt wor» 

den, was überhaupt bei diefen Völkern nichts Ungewöhnliches ift 
(Burchell ll, 502). Große Dörfer und reich bevölkerte Gegenden 

find im Rande der Betihuana keine Seltenheit (Lihtenftein IL, 483, 

Moffat 400). Anderwärts freilich, wo fie fih kaum vor den reißen» 

den Thieren zu fhüken vermögen, bauen fie oft nur fchlechte Hütten 

auf Pfählen, Baumftämmen oder felbf auf Bäumen (M offat 520). 

Die Dörfer der Zulus bilden, ähnlich denen der ſüdlichen Kaffern, 

große Ringe hinter- und nebeneinanderliegender Häufer, außen mit 

Zäunen umgeben, innen einen großen freien Plaß einſchließend (Rä- 

here3 bei Holden 86). 

Sp gering das Talent für die bildenden Künfte zu fein ſcheint 

das die Kaffervölker befiten, fo unbedeutend ift auch das für Muflt. 
Ihre muſikaliſchen Inftrumente find kaum nennenswerth und fie fchei« 

nen diefelben alle von den Hottentotten entlehnt zu haben (Gardiner 

104 , Zihtenftein I, 464, de la Caille 192), bid auf die Ma- 

rimba , die im Beflke der Balonda wie auch der Leute von Cazembe 

(Livingstone I, 382, Ztf&. f. Allg. Erdk. VI, 401), wahrfchein- 

fih von Congo herſtammt und wohl eine urfprüngliche Erfindung 

der eigentlichen Neger ift, unter den Kaffern aber nicht einmal grö- 

fere Verbreitung erlangt hat. Zwei⸗ und dreiftimmige Lieder der Bet- 

fhuanen in Noten bat Burchell II, 432 mitgetheilt. Auch Poeſie, 

Rythmus und Metrum fehlen wenigftens den Zulus gänzlich, obwohl 

viel von ihnen gefungen wird, hauptfählih um den Herrſcher in den 

übertriebenften Ausdrüden zu preifen (Döhne a. IX). 

Die Weiber werden allgemein hart gehalten, befonders bei den 

Zulus, wo fie oft ſchon für geringe Berfehen mit dem Tode geftraft 
werden (Isaacs Il, 286); nur bei den Banyai nehmen fie ausnahms⸗ 

weife eine freiere und einflußreichere Stellung ein (Livingstone DI, 

283). Gehorfam wird ihnen ſtets als erfte Pflicht eingefhärft. Ihre 

ſchwerſten Arbeiten find der Feld» und Hausbau, das Einhegen und 
95° 
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Holztragen, wogegen den Männern der Krieg, die Jagd und die Mil: 
wirthſchaft zufällt (Moffat 251). Zu den beliebten Erholungen der 

legteren gehört das Tabakrauchen; aus einem mit Tabak gefüllten 

Koche in der Erde wird der Rauch durch Kanäle vder Röhren ausge— 

fogen (Delegorgue T1, 435. Cumming 108). Das Hanirau- 
hen ift bei den Batokas, Zulus und Maravis üblih (Livingstone 

11, 198, Döhne a. 315, Ausland 1858 p. 261 nah Monteiro). 

Auch die Daffutos bauen Hanf (Petermann 19855, p. 417 nad 

Wahlberg). Das Schnupfen ift den Kaffern nicht unbelannt (Gar- 

diner 105). 

Die Ehe ift ein reines Kaufgejchäft: der Preis der Braut wird in 

Vieh bezahlt, mit 10— 70 Stüd, je nad ihrem Range; man kann 

fi daher nicht wundern dag der Wunſch zu heirathen die Kaffern in 

der Nachbarfchaft der Capkolonie fehr häufig zum Viehdiebftahl veran⸗ 

laßt hat. Indeſſen geht aus dem fprachlichen Ausdrude „uku-gana“ 

hervor, daß in früherer Zeit die Ehe fi nad) der Neigung des Mäd⸗ 

chens richtete, während diefe jebt dein Geldinterefie der Eltern weichen 

muß (Döhne a. 93). Ienem Kaufe liegt die Porftellung zu Grunde 

daß die Mutter ihrer Tochter beraubt wird: fie jammert und weint, 

wie die Sitte fordert, um den Berluft derfelben,, ihr Schmerz und ihre 

Anfprühe an jene werden bezahlt (ebendaf. 197). Da die Berbei- 

tathung der Töchter ein einträgliches Geſchäft ift, werden die Mäd- 

hen ſchon als Kinder mehr geliebt und weniger gezüchtigt ald die Kna⸗ 

ben (Isaacs II, 298). Bei ten füdlichen Kaffern wird der Braut bei 

der Berheirathung ein Befen, ein Rapf und ein Mühlftein dargebo— 
ten, dem Bräutigam eine Haffagaie und eine Art, wogegen die Zus 

[us eine weniger bezeichnende Ceremonie bei diefer Gelegenheit haben 

(Gardiner 98). Die Reuvermählte muß mit verhülltem Haupte 

einige Zeit in der Hütte fihen bleiben und dann den übrigen Weibern 

ein Zeit geben um dem Uebelwollen derfelben und jeder möglichen Ab- 

neigung ihres Mannes dadurch zu begegnen (Döhne a. 105, 354). 

Bon den männlichen Verwandten ihres Mannes muß fie fi) möglichft 

fernhalten , deren Ramen darf fie nicht nennen — dieß verbietet die 

Schaamhaftigkeit —, fie muß fogar andere Wörter der Spraihe denen 

fubftituiren, deren Laute an jene Namen erinnern würden (Döhne a. 
189, b. 22, Steedman I, 241 f., Fleming 97). 

Die verfchiedenen Angaben darüber ob die Frau vom Manne will: 
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fürlich verftoßen werden fönne (Kay 191, Alberti 189, Lichten— 
fein I, 436), fcheinen fih daraus zu erklären, dag ſich die je nad 
dem Einfluß und Reichthum der Berwandten der Fran verfchieden ver: 

halten vermag. Wegen Nachläſſigkeit oder wenn fie mit unbedeckter 
Bruſt geht, was ihr nur während der Zeit des Säugens geflattet ift, 

darf fie bei den Amakoſa allerdings fortgefchidt werden; wird fie ge 
ſchlagen oder nicht mit hinreichender Nahrung oder Kleidung verfchen, 

fo ift Re dagegen ihrerſeits berechtigt den Mann zu verlafien (Döhne 

b. 20, a. 54). Daß Weiber vertaufcht und felbf verliehen werden, ift 
nicht felten (Steedman II, 305, Döhne b. 33, Lichten ſtein 
I, 480). Hierin wie in Rüdfiht der Schaambaftigkeit, Keufchheit und 

der ganzen Stellung der Weiber fcheint eine bedeutende Berfchlechterung 
erfi in der neueren Zeit eingetreten zu fein, da die Älteren Nachrichten 

darüber meift günftiger lauten (Barrow I, 204, Alberti 120, 

Lichtenftein 1, 562). Kay (113, 157) und Döhne tb. 88) fpre 
hen von großer Unkeuſchheit auch der verheiratheten Weiber bei den 

füblihen Kaffern und von häufigen fünftlihen Fehlgeburten; Bur- 

chell (II, 549) ſchildert wie Lich ten ſtein die der Betfchuanen als 
treu, fittfam und zurüdhaltend, ein Lob das White (29) denen von 

Delagoa-Bai ebenfalls ertheilt. Dich gilt auch von den Zulus, bei 
denen fein Mädchen das fi) vergangen hat, noch einen Mann findet 

(Delegorgue Il, 235). Wie äußerfi loder das Band zwifchen 

Mann und Frau bei diefen letzteren ift, geht freilich zur Genüge daraus 
hervor daß die Hauptfrau, wenn fe zu altern beginnt, gewöhnlich 

jüngere als Dienerinnen annimmt und ihrem Manne zuführt um die 

Yamilie zu vergrößern. Hat fie ſchon einen erwachfenen Sohn, fo 

zieht fie bisweilen zu diefem und läßt jene entweder zu Haufe bei ihrem 

Manne oder überliefert fie wohl auch dem Sohne zu gleichem Zwed 

(Döhne a. 205). Bei den Amakofa traf wenigftens in früherer Zeit 

die Strafe des Ehebruches hauptſächlich den dabei betheiligten Mann 

(Alberti 140). Der Verführer eines Mädchens hat Buße zu zahlen 

und es ift ihm verboten die Berführte zu heirathen (Döhne b. 20). 

Die bei den Amakoſa übliche Brautſchau ift für ihre niedrige Anficht 

von der Ehe charakteriftifch (ebendaj. 27). 

Die Wittwe trauert einen, der Wittwer einen halben Monat in 

der Einjamteit d. h. fie find während diefer Zeit unrein (Lichten- 

fein I, 422) und enthalten fich aller nahrhafteren Speifen, naments 
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lich der Rilh (Alberti 202%), Das Loos der erfteren ift oft ein höchſt 
unglüdliches, fie fheint geradezu als allgemeines Eigenthum betrachtet 

zu werden (Steedman 1, 45 ff., Alexander a.I, 897), wenn 

ſich nicht der ältefle Sohn ihres verflorbenen Mannes, der ganz in 

defien Stelle eintritt, ihrer annimmt: er ift ed der non jetzt an feinen 

Brüdern Weiber kauft und feine Schweftern verlauft (Döpneb. 21). 
Bei den Zulus fällt die Bittme an den Bruder des Berftorbenen, für 

defien Kinder die Familie Sorge trägt (Arbousset et D. 278, Bleet 

bei Betermann 1856 p. 370, nad) Döhne a, 208 wäre das Ber: 

bältniß ein anderes). Bei den Betichuanen werden ebenfalls die Wei- 

ber mitvererbt; ihre Kinder werden von dem Erben, dem Sohne des 

Berftorbenen, Brüder genannt, fie felbft aber mo möglih wieder 

weiter verheirathet (Livingstone I, 222). Daß Weiber niemals 

felbft Erben fein können, verfteht ſich hiernach wohl von ſelbſt ( De- 

legorgue II, 247, 

.. Um die Pubertaͤtszeit tritt die Befchneidung ein, die bei den Ma- 
fatifjed (Betfchuanen) auch an den Mädchen vollzogen werden foll 

(Delegorgue U, 561), während diefe bei den Zulus zum Zeichen 

der Reife nur mit rother Erde eingerieben werden (Döhne a. 352). 

Namentlich bei den Betſchuanen feiert man fie ald großes nationales 
Feſt (Moffat 250), mit welchem beide Gefchlechter eine gewiffe Weihe 

erhalten, über ihre künftigen Pflichten belehrt und unter die Erwachſe⸗ 

nen aufgenommen werden. Aehnliches gefchieht bei den Amakoſa 
(Thompson II, 354 f.): bis zu diefem Feſte, bei welchem zugleich 

wie bei den Betfchuanen der Muth und die Standhaftigkeit der Kna⸗ 

ben eine Prüfung zu beflehen haben (Campbell 2. R. 239, Li- 

vingstone I, 180), gelten die Kinder als unrein. Nah Döhne 

(b. 58) beflände diefe Sitte erft feit einem Jahrhundert; bei den Ama⸗ 

pondos und in Ratal findet fie ſich nicht, die Zulus fcheinen fte erft 

in noch neuerer Zeit Tennen gelernt zu haben (Backhouse 263, 

Kay 406, Döhne a. 329) und follen befchnittene Völker fogar ent- 

fhieden verachten (Delegorgue II, 220). Auf Irrthum beruht es 

wahrfiheinlid) daB (nad I8aaes II, 306) erſt Chaka fie bei ihnen 

abgeihafft hätte. Da jenes Felt bei den Betſchuanen eine fo große 

Bereutung hat, wie u. A. and) daraus hervorgeht, daß die Knaben 
welche zufammen befchnitten werden, eine geſchloſſene Gefellfchaft bil» 

ben, der eö nicht an Gemeingeiſt und einer Art von gegenfeitiger Er⸗ 
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ziehung fehlt (Livingstone I, 181), dürfen wir vermuthen dag 

die übrigen Kaffern erſt durch jene mit der Beſchneidung befannt ge- 

worden find. . 

Alberti, der nah Lichtenftein’s Urtheil volles Zutrauen ver- 

dient, bat viel erzählt von der Pietät und dem Gehorſam der Kinder 

gegen ihre Eltern und von dem Unterrichte den fie in allen nöthigen 
Geſchäften erhalten. Das Lehtere befchränkt fi) jedoch nach fpäteren 

Berichten uuf ein geringes Maaf, und wenn es zwar einerfeits als 

ein Beweis von Anhänglichleit betrachtet werden mag daß fich die 
Betſchuanen oft nad) ihren Kindern nennen, „Mutter von...“ (Li- 

vingstonel, 157), fo iſt doch auch Kindermord bei ihnen nicht fels 

ten: mißbildete, eind von Zwillingdfindern, ein Kind das fich die 

Borderzähne frühzeitig ausſchlägt, werden getödtet (ebendaj. 11, 237). 

Bei den Zulus gefchieht dieß in denfelben Fällen häufig, es pflegt 
aber verheimlicht zu werden (Arbousset et D. 531). 

Die gefellfehaftliche Verfaſſung der Kaffervölter war urfprünglid 
ohne Zweifel von rein patriachalifcher Form; fie ift dieß zum Theil 

auch noch gegenwärtig. Der Häuptling ift urfprünglich nur das Haupt 
der Familie: die Söhne bauen ihre Hütten bei den Betfchuanen neben 

die des Vaters und um fie ber, und die Armen fchließen fich den Rei- 

hen ald deren „Kinder“ an (Livingstone I, 20), leben in Dienft- 

barkeit und find daher nicht felten ſchwerem Drude und willfürlicher 

Behandlung ausgeſetzt (Burchell II, 348, 538), aber eigentliche 

Sklaven find fie keineswegs, ſolche giebt ed vielmehr gar nicht (Mof- 

fat 390). Die einzelnen Stämme find im Grunde nichts Anderes ale 

weitberzweigte Familien, deren Glieder eine große Anhänglichfeit an 

ihre Blutöverwandten befiten und ihre Genealogieen in hohen, Ehren 
halten: in Ratal laſſen diefe fi oft bis zum 10. oder 12. Gliede zu- 

rüdführen (Bleek bei BPetermann 1856 p. 367). Auch die ſorg⸗ 

fältige Beachtung der Rangverhältniffe unter den einzelnen Häupts 

lingen wie unter ganzen Stämmen und die Achtung welche vornehme 

Berwandtfchaften einflößen (Livingstone I, 29; 59 f.), hängen 

mit der urfprünglichen patriarchaliſchen Einrihgung der Geſellſchaft 

nahe zufammen. Die Söhne die der Häuptling:nogn feiner Hauptfrau 

bat, werden nach der Beichneidung die Häuptlinge der mit ihnen 

gleichalterigen jungen Leute: fo gebt die Herrſchaft allmählich auf den 

Cohn Über und es bilden fig immer neue Unterabtheilungen inner 
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halb der einzelnen Stämme (Campbell 1. R. 467, Shultheiß 

11). Ale Mädchen die mit der Tochter eines Häuptlings-von gleihem 

Alter find, dürfen bei den Zulus nur erſt nad) diefer heirathen (Döhne 

a. 171). Schließen ſich fhugbedürftige Familien nicht dem Häuptling 

an, dem fie durch ihre Abſtammung untergeben find, fo darf diejex 

ihnen ihr ſämmtliches Bieh wegnehmen (Backhouse 246). Für 

die Schulden des Einzelnen muß feine ganze Familie haften (Kay 814). 

So Loder das Band der Ehe bei diefen Völkern ift, fo feit if dag 

der Verwandtſchaft, und fie ſind Dadurch naturgemäß zur Ausbildung 

beftimmt abgeftufter Abhängigkeitsperhältnifle in der Gefellfchaft und 

bier und da zu einer überwiegenden Entwidelung der königlichen Ge⸗ 

walt hingeführt worden, die jedoch in den meiften Fällen ihren pa= 

triarchalifchen Urfprung deutlich erkennen läßt: der König genießt faft 

überall das höchfte Anfehn, man begegnet ihm mit großer Unterwür- 
figkeit, er befitt bei den füdlichen Kaffern faſt abfolute Gewalt und iſt 
ſelbſt im Kriege unverletzlich, aber er fteht gleichwohl durchaus unter, 

nicht über der Sitte und dem Herkommen, verlegt ex diefe, fo fagt fi 

das Volk von ihm Tod und zieht fort oder entthront ihn (Alberti 

169, Lichtenftein 1, 538, 475, Kay 77), wie dieß Ihon Maſſudi 

von den Zendj erzählt (Guillain 1, 174). Zugleich erklärt ſich hier- 

aus die bei den Zulus und Betfchuanen herrichende Sitte daß der Kö⸗ 

nig troß feiner Machtvollkommenheit, entweder an beftimmten Tagen 

oder überhaupt in allen öffentlihen Berfammlungen eine durchaus 

freimüthige Kritik feiner Handlungen fich gefallen laffen muß (Dele- 

gorgue ll, 237, Philip II, 188, Moffat 248). 
Der Häuptling (Imkofi) ift den .Kaffern im wahren Sinne der 

Bater des Volkes, er gilt ihnen als die Quelle alles Guten, alle Wohl⸗ 
thaten fommen von ihm, jelbft für Lchen und Gejundpeit feines Stam- 

mes hat er zu forgen: „er ift die Bruft an der das Land trinkt und 
fi) nährt.“ Wer Qutes thut oder wen man darum bittet, wird da⸗ 
ber als Inkoſi angeredbet (Döhne a. 171). Reben ihm ftehen die 

Indunas, wie fie mit Rüdficht auf ihr Amt, oder Amapalati, die 

Großen, wie fie ald geborene Häuptlinge heißen (ebendaf. 264). Sie 

entideiden bei den Amakoſa in allen äußeren Angelegenheiten allein, 

in allen inneren bilden fie nur einen Rath des Inkofi, an welchen diefer 
aber nicht gebunden ift (Döhne b. 15). Das Bolt hat gar keine 

Stimme. Die Häuptlinge der einzelnen Dörfer werden gewählt, ber 
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dürfen aber der Beftätigung durch den Inkoſi (Lichtenftein I, 474). 

In früherer Zeit ift die Regierung ftärker centralifirt und Überhaupt 

beſſer geordnet geweſen nie fie jegt if. Jedermann mußte feine Klage 

vor den Häuptling bringen, der dem Gerichtöhofe, der Berfammlung 
feines Stammes präfidirte (Alberti 179, Brownlee bei Thomp- 

son 11, 349), jet bektiegen die niederen Häuptlinge einander viel- 

fach, der Intoft aber fümmert ih nur darum, wenn er angerufen wird 

(Steedman I, 255). Gegen geringe Dienflleiftungen hat er jegt für 

fein Bolt zu forgen und wird um Rahrung und Klejdung viel ange- 

bettelt (Döhne b. 17), während die Abgaben die er fonft erhielt 

— von der Ernte, bei Heirathen, beim Schlachten eines Stüdes Vieh 

u. ſ. fe — nicht unbedeutend gewefen zu fein fcheinen. Durch Woh⸗ 

nung und Kleidung wie im Aeußeren überhaupt zeichnet cr fih nur 

wenig vor feinen Untergebenen aus (Barrow I, 192, Kay 118). 

Seine wohlthätige Wirkſamkeit und fein Anfehn überdauern felbft fein 

Leben, denn fein Grab wird als Freiftätte geehrt (Döhne b. 23). 

Begraben werden nämlich überhaupt nur die Bornehmen und Begü- 

terten, die Gemeinen fept man aus und überläßt fie den Hyänen, die 
deshalb als Heilig gelten oder wenigſtens nicht getödtet werden (Al- 
berti 200, Barrow I, 217, LeVaillant 1.R. 368, Thompson 

U, 412). Offenbar hängt die Sitte mit der abergläubiichen Scheu 

vor der Berührung einer Leiche zufammen: man macht ſich mit einer 

folhen fo wenig ale möglich zu thun. Die Würde des Inkofſi geht 

vom Bater auf den Älteften Sohn feiner vornehmften Frau über (Al- 

berti 176, Bunbury 248), ber um unverwundbar zu werden, fich 

bei den Amapondos und Zulus alddann mit dem Blute eines nahen 

Berwandten wafchen muß (Backhouse 281, Delegorguel,181, 

Gardiner 264) — eine Sitte die darauf hinzuweiſen ſcheint, daß 

in den meiften Fällen nicht das Recht, fondern die Gewalt über die 

Succeffion entjchieden hat. Bei den Kaffern innerhalb der Capkolonie 

ift die Bedeutung der Häuptlingswürde dadurch ganz vernichtet wor⸗ 

den, daß fich der Gouverneur feit dem Ende des Kaffernfrieges 1847 

ſelbſt zum höchſten Inkofi (inkosi inkulu) erklärt hat. 

Eroberungskriege haben in vielen Fällen die innere Berfaffung 

der Kaffervölfer weientlic geändert. Es iſt bei ihnen eine ungemein 

häufige Erfcheinung, daß ein kühner ehrgeiziger Mann an der Spige 

eines Meinen Stammes das Land in weiten Umtreife ſich unterwirft 
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bald der einzelnen Stämme (Campbell 1. R. 467, Shultheiß 

11). Ale Mädchen die mit der Tochter eines Häuptlinge-von gleichem 

Alter find, dürfen bei den Zulus nur erft nad) diefer heirathen (Döhne 

a. 171). Schließen ſich fohugbedürftige Familien nicht dem Häuptling 

an, dem fie durch ihre Abſtammung untergeben find, fo darf dieſer 

ihnen ihr fämmtliches Bich wegnehmen (Backhouse 246). Für 

die Schulden des Einzelnen muß feine ganze Familie haften (Kay 814). 

So oder das Band der Ehe bei diefen Völkern ift, fo feft if das 

der Berwandtfhaft, und fie find dadurch naturgemäß zur Ausbildung 

beftimmt abgeftufter Abhängigkeitsverhältniffe in der Geſellſchaft und 

bier und da zu einer überwiegenden Entwidelung der königlichen Ges 

walt bingeführt worden, die jedoch in den meiften Fällen ihren pa- 

triarchalifchen Urfprung deutlich ertennen läßt: der König genießt fat 

überall das höchfte Anſehn, man begegnet ihm mit großer Unterwür- 
figkeit, er befigt bei den füdlichen Kaffern faft abfolute Gewalt und ifl 
ſelbſt im Kriege unverletzlich, aber er fteht gleichwohl durchaus unter, 

nicht über der Sitte und dem Herkommen, verletzt ex diefe, fo fagt ſich 
das Volk von ihm los und zieht fort oder entthront ihn (Alberti 

169, Lichtenftein 1, 538, 475, Kay 77), wie dieß ſchon Majfubdi 

von den Zendj erzählt (Guillain 1, 174). Zugleich erklärt ſich hier⸗ 

aus die bei den Zulus und Betichuanen herrichende Sitte daß der Kü- 

nig txoß feiner Madıtvolltommenheit, entweder an beftimmten Tagen 

oder überhaupt in allen öffentlien Berfammlungen eine durchaus 

freimüthige Kritik feiner Handlungen fich gefallen laffen muß (Dele- 

gorgue lI, 237, Philip II, 188, Moffat 248). 

Der Häuptling (Inkofi) ift den .Kaffern im wahren Sinne der 

Vater des Volkes, er gilt ihnen ale die Quelle alles Guten, alle Wohl⸗ 

thaten kommen von ihm, jelbft für Leben und Geſundheit feines Stam⸗ 

mes bat er zu forgen: „er ift die Bruft an der das Land trinkt und 

ſich nährt.“ Wer Gutes thut oder wen man darum bittet, wird da⸗ 

ber als Inkofi angeredet (Döhne a. 171). Neben ihm ftehen die 

Indunas, wie fie mit Rüdficht auf ihr Amt, oder Amapalati, die 

Großen, wie fie ald geborene Häuptlinge heißen (ebendaf. 264). Sie 

entideiden bei den Amakoſa in allen äußeren Angelegenheiten allein, 

in allen inneren bilden fie nur einen Rath des Inkoſi, an welchen diefer 

aber nicht ‚gebunden ift (Döhne b. 15). Das Bolt hat gar feine 

Stimme. Die Häuptlinge der einzelnen Dörfer werden gewählt, ber 
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dürfen aber der Beftätigung durch den Inkoſi (kichtenftein I, 474). 

In früherer Zeit ift die Regierung ftärker centralifirt und Überhaupt 

beſſer geordnet geweſen nie fie jegt if. Jedermann mußte feine Klage 

vor den Häuptling bringen, der dem Gerichtshofe, der Verſammlung 

feines Stammes präfidirte (Alberti 179, Brownlee bei Thomp- 

son 11, 349), jegt bekriegen die niederen Häuptlinge einander viel- 

fach, der Inkoſt aber fümmert ih nur darum, wenn er angerufen wird 

(Steedman I, 255). Gegen geringe Dienflleiftungen hat er jegt für 

fein Bolt zu ſorgen und wird um Nahrung und Klejdung viel anges 

bettelt (Döhne b. 17), während die Abgaben die er fonft erhielt 

— von der Ernte, bei Heirathen, beim Schlachten eines Stüdes Vieh 

u. f. f. — nicht unbedeutend gewefen zu fein feinen. Durch Woh- 

nung und Kleidung wie im Yeußeren überhaupt zeichnet cr fih nur 

wenig vor feinen Untergebenen aus (Barrow I, 192, Kay 118). 
Seine wohlthätige Wirkſamkeit und fein Anfehn überdauern felbft fein 

Leben, denn fein Grab wird als Freiftätte geehrt (Döhne b. 23). 
Begraben werden nämlich überhaupt nur die Bornehmen und Begü- 

terten,, die Öemeinen ſetzt man aus und überläßt fie den Hyänen, die 

deshalb als heilig gelten oder wenigſtens nicht getödtet werden (Al- 

berti 200, Barrow I, 217, LeVaillant 1.8. 368, Thompson 

D, 412). Offenbar hängt die Sitte mit der abergläubifchen Scheu 

vor der Berührung einer Leiche zufammen: man macht fich mit einer 

folhen fo wenig ale möglih zu thun. Die Würde des Inkoſi geht 

vom Bater auf den Älteften Sohn feiner vornehmften Frau über (Al- 

berti 176, Bunbury 248), der um unverwundbar zu werden, fich 

bei den Amapondos und Zulus aledann mit dem Blute eines nahen 

Berwandten wafchen muß (Backhouse 281, Delegorguel,181, 

Gardiner 264) — eine Sitte die Darauf binzumeifen ſcheint, daß 

in den meiften Fällen nicht das Recht, fondern die Gewalt über die 

Succeffion entſchieden hat. Bei den Kaffern innerhalb der Capkolonie 

ift die Bedeutung der Häuptlingswürde dadurch ganz vernichtet wor» 

den, daß fich der Gouverneur feit dem Ende des Kaffernfriege® 1847 

jelbft zum höchſten Inkoſi (inkosi inkulu) erklärt hat. 

Eroberungstriege haben in vielen Fällen die innere Verfaſſung 

ber Kaffervölfer weientlid geändert. Es iſt bei ihnen eine ungemein 

häufige Erfcheinung, daß ein fühner ehrgeisiger Mann an der Spige 

eines Meinen Stammes das Land in weiten Umkreiſe ſich unterwirft 
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und ein großes Reich gründet, das jedoch mit feinem Tode gewöhnlich 

wicder,zerfällt. Die Barolongs, ehemals unter Zlou,* deſſen Herr 
haft ſich über 200 Meilen weit ausdehnte, ein mächtiges Bolt, find 
jebt zerftreut und unbedeutend (Moffat 875). Dagegen find unter 

den Betfchuanen neuerdings die Mantätis durch ihren Häuptling Se- 
bitoane zu großem Anfehn gelangt: diefer herrfchte über 82 Stämme 

800—1000 engl. Meilen in der Runde (Livingstone im J.R. G. 

$. XXI, 165). Mofeletatfe hat unter den Matebelen feine Herrichaft 

dur) Abfall von dem Zulufürften Chaka gegründet, dem er überhaupt 

als fehr Ähnlich gefchildert wird (Moffat 545 und Baf. Mifl. Mag. 

1856 III, 124 ff.), und auf ähnliche Weife find die Zulus felbft em⸗ 
porgefommen, die no im vorigen Jahrhundert ein unbedeutender 

Stamm, jet nad allen Seiten der Schreden ihrer Nachbarn find. 

Ihre Verfaſſung ift ein ſtrenger, barbarifcher Deſpotismus. 

Der Gründer des Reiches, Chaka, durch eine Liſt ſeiner Mutter 

vor ſeinem Vater geſchützt, der ſich ſeiner Söhne zu entledigen ſuchte 

ehe ſie erwuchſen, weil ſelten ein Zulu⸗Herrſcher eines natürlichen Todes 

ſtarb, Chaka „der Rächer, der Feuerbrand,“ ein Wütherich wie er nur 

wenige feines Gleichen hat, feheint in jeder Beziehung das Vorbild 

für feine Nachfolger Dingaan (feit 1828) und Panda** geworden zu 

fen (Mason 194). Berfhloffen und argliftig weihte er ſtets dem 

Tode wen er aud nur einmal zu feinem Bertrauten gemacht hatte. 

Um felbft keine Kamilie zu haben, wie er dieß auch von feinen Kriegern 
forderte, ließ er die Weiber umbringen von denen er Kinder zu erwar⸗ 

ten hatte. Für das Vergehen eines Einzelnen ftrafte er deffen ganze 

Familie am Leben, für das eines Häuptiings ließ er ganze Dörfer 

vernichten. Um feinen Kriegen nur Sieg oder Tod übrig zu laſſen, 

ließ er fie Hinrichten wenn ihnen eine aufgetragene Unternehmung 

mißlang (lsaacs I, 326-348, 299, I, 187, Thompson I, 358, 

II, 413 ff., Gardiner 46). Selbft der unfinnigfte Befehl mußte 

*Wahrſcheinlich derfelbe deſſen Geſchicht Arbousset et D. (636) 
geben. Sie nennen ihn Motloume und ſchildern wie er als ein weifer König 
bemüht gewefen ſei allgemeinen Frieden herzuitellen, den Landbau zu fürs 
dern , den Glauben an Gott, Lnfterblichleit und an dad Gewiſſen als den 
innern Richter des Menfchen zu verbreiten. Nach feinem Tode (1818 oder 
1819) trat wieder die Zerrüttung des Landes ein, die er prophezeit hatte. 

** eber die neueren äußerſt blutigen Kämpfe feiner Söhne theild unter 
fie theile mit Mponde (Panda) ſelbſt ſ. Zeitich. f. Allg. Erdl. N. Folge 

‚276. 
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vollzogen. werden: Dingaan, der wie Chaka feine ſämmtlichen Kinder 

aus dem Wege räumte, ließ fich einft von feinen Leuten einen wilden 

Elephanten lebendig vorführen (Gardiner 99, Delegorgue Il, 
568). Den Handel verachtend ftügte Chaka feine Macht ausſchließlich 

auf fein Heer, das ganz auf feine eigenen Koften verpflegt, von ihm 

in 26 Regimenter getheilt wurde, welche fih durch die verfchiedenen 

Farben ihrer Schilde und Mügen unterfchieden. Die Stärke desfelben 
wird zu 30—50000 Mann angegeben. Die Officiere hatten für die 

Bewaffnung und Verpflegung ihrer Regimenter zu forgen, und einem 

jeden der letzteren wurde eine entfprechende AnzahF von Knaben zur 

Bedienung im Kriege beigefellt.. Biele Dörfer wurden ausfchlieplich 
von Soldaten bewohnt: es durften fih namentlich feine Kinder dort 

finden, und den Soldaten, denen geftattet war frei mit den ledigen 

Weibern zufammenzuleben, wurde die Erlaubniß zu heirathen meift 

erft in fpäterem Alter ertheilt (Arbousset et D. 285, Gardiner 

54, 92, 148, Delegorgue ll, 229, 254). Es war ihnen geboten 

nur von Fleifh ih zu nähren, die Milch aber den Weibern und Kin⸗ 

dern zu überlafien (Delegorgue I, 421). Die Kriegführung ift eine 

durchaus barbarifche: auch Weiber und Kinder werden nicht gefchont, 

und obgleich die Zulus wie alle rohen Völker lieber durch Hinterlift 

als in offener Schlacht fiegen, if doch nicht allein die legtere Art des 

Kampfes bei ihnen gewöhnlich geworden, fondern fle pflegen auch ihre 
Sperre nur noch als Stoß-, nicht ale Wurfwaffe zu gebrauchen. 

Ebenſo verhält es fih bei den Matebeles (Isaacs I, 194, 249, 

Gardiner 103, Bunbury 224, Moffat 533), und auf derfelben 

Srundlage ſcheint auch die Kriegführung und die Tapferkeit des Bet. 

fhuanavoltes der Mantätıs zu ruhen (Moffat 361 f., Thomp- 

son I, 302). 

Der Zwed welchen Chaka bei feinen Eroberungen verfolgte, bes 

ftand nicht darin die befriegten Stämme zu vernichten, fondern fie zu 

unterwerfen und tributpflichtig zu machen: die Beftegten mußten fi 

fo viel ala möglich in der Nähe und im Bereiche ihrer Herren anfiedeln 

und die Zulu- Sprache erlernen, wodurch diefe in großer Ausdehnung. 

berrfchend wurde (Arbousset et D. 278 ff., Döhnea. XIll u. 87). 

Indeſſen darfman vorausfegen daß, wie bei den Betfhuanen (Living- 

stone l, 228, 287), die Dienftbarkeit der unterworfenen Bölfer oft 

nicht jehr dDrüdend war, befonders da wo es leicht war ihr zu entlaufen. 
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Charakteriftifeh für die Unterwürfigkeit mit der man fich bei den 

Zulus dem Herrſcher naht, ift daß es zu den Titeln desfelben gehört 

„Schöpfer der Welt” zu heißen (Bleet in Ztſch. d. d. morg. Gef. XI, 

828). Die gewöhnliche Anrede lautet: „Majeftät, Herr und Häupt- 

ling des Himmels und der Erde, du bift die Dunkelheit und gleich 

dem Abend (d. h. unveränderlic) und fchredlich den Feinden), du bifl 

gleich einem Berge (unnahbar), du verzehrft viele (Feinde), du biſt ges 
wachen während andere klein geblieben find“ u.f.f. (Döhne a.177). 

Ein anderes Beifpiel giebt Moffat (544): „D Himmel, König der 

Könige, König der Himmel, wer follte dich nicht fürchten, den Sohn 
Machobane's, mächtig in der Schlacht! Wo ift der Mächtige vor un⸗ 

frem großen Könige? Wo ift die Stärke des Waldes vor dem großen 

Elephanten? Ber Rüſſel zerbricht die Zweige des Waldes: es ift der 

Lärm der Schilde von Machobane's Sohn! Er haucht fie an, es ift 

wie Feuer im trodenen Gras! Seine Feinde ſinken hin vor ihm, dem 

König der Könige! Der Bater des Feuers, fleigt er zum blauen Him⸗ 

mel hinauf! Er fendet feine Blige in die Wolken und läßt den Regen 

fallen! Ihr Berge, Wälder und Grasebenen höret die Stimme von 

Machobane's Sohn, dem König des Himmels!“ Bei Gelegenheit der 

Trauerfeier!ichleiten für Chaka's Mutter wurde eine ungeheuere Menge 

von Menſchen in der Aufregung der Trauerverjammlung umgebracht, 

10 Mädchen mit der Todten begraben und wer in jener Berfammiung 

nicht erfchien um fein Beileid zu bezeigen, hingerichtet. Drei Monate 

lang wurde zu Ehren der Todten alle Feldarbeit eingeftellt und im 

Laufe des ganzen Jahres alle Schwangeren nebft ihren Männern ge 

tödtet (Fynn bei Colenso 218). 

Während bei den Zulus das Amt der Indunas zwar fortbefteht 

(Gardiner 34), aber nur dem Namen nach, ift bei den Betſchuanen 

bier und da das umgelehrte Berhältniß eingetreten, day nämlich die 

Autorität des Königs fih faft nur noch auf feine unmittelbare Um- 

gebung erftredt und die Verfaſſung mehr einen demokratiſchen Anftricy 

erhalten hat (Thompson I, 169). In den Pitſchos (Verſammlun⸗ 

gen) der Batlapis, die indeflen nur für Angelegenheiten von allgemei« 

ner Wichtigkeit zufammenberufen werden, ift der König troß feines 

Anfehnd der Kritit der untergeordneten Hüuptlinge in hohem Grade 

ausgefept und pflegt um des Erfolgs fi zu verſichern, feine Beredt- 

famteit bis zum Ende der Berhandfungen aufjufparen. Daß feine 
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Gewalt nicht groß ift, zeigt ih auch darin, daß Verbrechen gegen Ein- 

zelne hier ganz als Privatfache betrachtet werden (Moffat 248, 250). 

Bei den Baflutos ift die Verfaſſung fehr allgemein diefe, daß wie jeder 

Stamm fo au jede einzelne Provinz :ınd jede Stadt unter einem 

Häuptling mit je zwei oder drei beigeordneten Näthen fteht. Dieje 

Häuptlinge weifen ihren Untergebenen Land zum Anbau an, gemäh- 

ten ihnen Schuß und unentgeltlihen Richterfpruh, bisweilen auch 

Geſchenke, und erhalten dagegen von ihnen eine Abgabe von der Ernte 

und fonftige Dienftleiftungen, doch fleht einem jeden frei feinen Schuß: 

bern zu verlafien (Arbousset et D. 534). Eine Klage pflegt bei 

den Betſchuanen von beiden Parteien bei dem Häuptling angebracht 

zu werden : vor ihm und dem perfammelten Volke wird fie in durchaus 
ruhiger und gefegter Weife verhandelt. Die große Wahrheitsliebe die 

fi) dabei zeigt, macht Schwüre überflüſſig. Nur bei fehwierigeren 

Fällen ſprechen die älteren Leute ihre Meinung aus und die Entfchei- 

dung des Häuptlings , die man troß feiner Gewalt über Leben und 

Tod keineswegs immer zufrieden hinnimmt, pflegt fih dann nad) der 

Stimme der Majorität zu rihten (Livingstone I, 220). 

Die verhängten Strafen find meift fehr hart, befonders bei den 

Zulus, wo der Herrfeher nie zu einer geringeren Strafe als zum Tode 

verurtheilt, mährend die Häuptlinge der einzelnen Dörfer nur Ruthen- 
ftreiche geben lafien und um Vieh firafen dürfen (Isaacs II, 297 f.). 

Für unverfchuldet verurſachten Schaden pflegt indeflen niemand ver- 

antwortlich gemadht zu werden (Döhne a. 105). Ehebruch, Zaubes 

rei, Majeftätsbeleidigung werden mit dem Tode beftraft: der Verbrecher 

wird auf den Kopf gefchlagen und dann gepfählt (Gardiner 95). 

‚Dem Diebe werden bei den Betichuanen die Hände zufammengebunden 

und dann verbrannt (Bull. soc. geogr. 1848 p. 192 nad) Dyke). 

Bei den ſüdlichen Kaffern wird nom Diebe bisweilen nur Reftitution 

des Geſtohlenen (Barrow I, 205), bisweilen aber auch zehnfacdher 

Erſatz verlangt (Kay 159). Die Strafen beſchränken fi bei ihnen 

faft allgemein auf Buße an Vieh (Brownlee bei Thompson II, 

350, Arbousset et D. 73): Mord eined armen Weibes ohne Rang 

würde bei den Amapondos durch Kieferung eines Kalbes für hinreichend 

gefühnt gelten (Boyce bei Steedman II, 290). 

Auch bei den Banyai am Zambefl, von denen es noch zweifelhaft 

ift ob fie zu den Kaffervölfern zu rechnen find, beftehen ähnliche Res 
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gierungsverhältniffe: wie bei den Zulus der Nachfolger des Herrſchers 

eigentlich gewählt werden foll, mie es heißt mit Ausfchluß der beiden 

älteften Söhne des Verftorbenen (Arbousset et D. 298), fo au 

dei den Banyai, und zwar gefchieht bei ihnen die Wahl unter den Ver⸗ 

wandten des regierenden Häuptlings von weiblicher Seite. Herrfcht por 

der Wahl Anarchie im Kande,* fo wird fie doch durch diefelbe beendigt, 

dem neuen Häuptling aber gehören die Weiber, Kinder und das ganze 

Bermögen feiner Bafallen, die fih von nun an fehr unterwürfig zeigen 

(Livingstone II, 278, 284). 

Unter den moralifchen Eigenthümlichkeiten der Kaffervölker ift an 

erfter Stelle ihr Triegerifcher Sinn zu nennen, der ſich im günftigen 

Falle zu wahrer Tapferkeit und edlerem Stolze entwidelt, im uns 

günftigen nur als wilde Unbändigkeit und Rohheit.zeigt. Zu Sklaven 

find fie deshalb untauglich; Kriege zum Zwecke des Stlavenfanges und 

Menſchenhandel fcheinen ihnen gänzlich fremd gemwefen zu fein und 

find es großentheild noch jebt: die Matololo haben im J. 1850 zum 

erften Male vom Sflavenhandel gehört (Livingstonel, 115,217), 

felbft die Eingeborenen im Innern, welche von den Portugiefen fich 

für ihn haben gewinnen laſſen, fihen ihn doch entſchieden ale ein Un— 

recht an (II, 259), und es ift ein durchaus feltener, wohl nur durch 

Roth oder andere abnorme Umflände zu erflärender Ausnahmefall, 

daß Moffat (389) bei den Barolongs Kinder von ihren Vätern zum 

Verkauf angeboten erhielt. Die Befiegten werden nicht zu Sklaven 

gemacht, der Sieger verlangt nur Unterwerfung, oft auch gelten die 

Kriege weniger den Menfchen als ihren Reichthümern, den Heerden. 

Adgefehen von den ſchon erwähnten großen Raub- und Erobe 

rungszügen, die nur dem Ehrgeiz und der Herrſchſucht Einzelner ihren 

Urfprung verdanken, wird die Art der Kriegführung, namentlich in 

älteren Berichten und befondere non Alberti (190 ff.), ale Human 

gefhildert und es fehlt dabei nicht an Zügen pon einer gewiſſen Rit- 
terlichkeit. Ohne um den Zwed des Unternehmens zu wiſſen, blind 

ihrem Führer folgend ziehen die Krieger aus. Den Feind undorher- 

gefehen und ohne Kriegserflärung anzugreifen gilt als fhändlich. Der 
Schwanz eines wilden Thieres am Schildftode befeftigt, dient als 

” Bon folder Anarchie unter dem. VBorwande der Trauer beim Tode 
eines Mambo (Provinzgouverneurs) hören wir aud bei den Maravis (Ztfch. 
je Allg. Erdt. VI, 287 nach Monteiro). 
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Flagge oder Banner, das den Feind von dem kriegerifhen Unterneh 

men in Kenntniß febt. Gin weißer Ochſenſchwanz zeichnet den Ges 

fandten aus, und die Herolde und Häuptlinge die mit Lömens oder 

Tigerfhwänzen gefhmüdt find, werden aud im Kriege geachtet 
(Döhne a. 325). Sie liefern offene Schlachten, doch wird für die 

Nacht Waffenſtillſtand geſchloſſen und der Kampf nur erfi nad) neuer 

Anfage wieder aufgenommen. Bergifteter Pfeile bedient man fid) im 
Kriege nieht (Burchell und Lichtenftein I, 395), hungert den 

Feind nicht aus um ihn zu bezwingen , fhont Weiber und Kinder und 

giebt beim Frieden diejenigen wieder zurüd melde ohne Waffen in 
der Hand gefangen wurden (2ichtenftein I, 462, Alexander 

'a.1, 338). Rur von manden Betichuanen werden auch Weiber und 

Kinder niedergemacht und bier und da haben fie von den Hottentotten 

die Sitte angenommen die Waffen zu vergiften (Thompson I, 288, 

299, 177). Selbft in dem Kaffernfriege vom I. 1835 fand fih nur 

ein Weib unter den Todten (Bunbury 27, 35), obgleich in den er- 
bitterten Kämpfen gegen die Weißen natürlich jede Rüdfiht und Scho- 

nung längft aufgehört hat; daher es wohl fein mag daß die Kaffern 

nur aus Klugheit in diefem alle das Leben der Weiber unangetaftet 
ließen (Ward I, 255 not.). Die Sraufamleit und der Blutdurft der 

Kaffern find nicht allein auf das Gröbfte übertrieben worden , fondern 

man hat dabei gewöhnlich auch ganz unberüdfichtigt gelaflen, wie fehr 

alle Begriffe von Ehre und Menſchlichkeit nothwendig ſchwinden und 

alle thierifchen Leidenfchaften entfeffelt werden müſſen in Kriegen denen 

eine lang genährte Erbitterung vorausgeht: daß die Kriege mit den 

Meißen wie ihr ganzer Verkehr mit diefen überhaupt zu ihrer Berwib 

derung wefentlich beigetragen hat, läßt fich nicht bezweifeln. 

Es thut diefer Behauptung feinen Eintrag daß wir bei den Kaffern 

bier und da, mo fie dem Einfluſſe der Weißen ganz entzogen blieben, 
Beifpiele von einer Rohheit finden die bis zum Cannibalismus geht. 

3mwar hat Delegorgue (I, 246, II, 544) dieß ganz in Abrede ge: 

flellt und auf die Furcht vor der Berührung einer Leiche hingewiefen, 

der gegentheiligen Berficherung begegnen wir aber nicht allein mehrfach 

bei Arbousset etD. (111, 119, 155, 542), während Living- 

stone (l, 240) in Rüdfiht mancher Betfchuanen den Cannibalismus 

nur für frühere Zeiten gugugeben fiheint, worauf die herkömmliche 
Redensart „die Feinde aufeſſen“ beftimmt hindeutet, fondern man hat 
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auch feftgeftellt dan bei den Mantätis und Baffutos dergleichen Fälle 

noch neuerding® vorgefommen find (Thompson I, 365, Nouv. 

Ann. des voy. 1848 I, 247); indeffen ftehen fie vereinzelt und bemei- 

fen jedenfalls nichts weiter ala den vpermildernden Einfluß der Noth 

und des Elendes. Daß die Batola am oberen Zambeii ihre Dörfer 

zum Zeichen der Tapferkeit gern mit Menfchenfchädeln ſchmücken (Li- 

vingstone II, 188), ſcheint eine Sitte die ihnen allein eigen ift. 

An Beweiſen perfönlicher Tapferkeit im wahren Sinne des Wor: 

tes haben es die Kaffern in ihren Kriegen gegen die Weißen nicht 

fehlen Taffen (Alexander a. II, 48 u. fonft); nur die Amatembu 

gelten für weniger friegerifh und fogar für feig (Steedman Il, 200). 

Moffat (541) erzählt von einem Matebelen, der das Leben das er 

verwirkt hatte, gefchenft zu nehmen fich weigerte. Bei den Betfchuanen 

werden Schmerzen auch von den Beibern durchaus ftandhafi erfragen: 

„du bift ein Weib,“ ſagt die Mutter zur Tochter, „ein Weib aber 

meint nicht“ (Livingstone I, 162). Wie ungegründet der Bor- 

wurf von Unmenſchlichkeit und Grauſamkeit ift den man ihnen gemacht 

bat, ergiebt fih vor Allem aus der theilnehmenden freundlichen Auf- 

nahme, roelche fehiffbrüchige Europäer in früherer Zeit immer bei 

ihnen gefunden haben (Sutherland T, 209 ff., 297, Alex. Ha- 

milton, New accuunt of the E. Indies 1727 1,5, Thompson 

1, 34), ein Benehmen mit welchem die Plünderung eines gefcheiterten 

Oftindienfahrere durch die Cap-Bauern im 93. 1796 und das herzlofe 

Berfahren der Holänder in Batavia bei einer ähnlichen Gelegenheit 

(Peron, Mem.sur ses voy. 1824 1, 165) unvortheilhaft genug con- 

traftirt. Auch im Charakter der ala fo barbariſch verfchrieenen Zulus 

fehlt es nicht an verfühnenden Zügen des Mitgefühls und der Theil. 

nahme für fremdes Leiden: ein im Zululande erfrantter Händler wurde 

durch den Befehl. des Häuptlings von aller Hülfe abgefhnitten, aber 

troß der damit verbundenen Lebensgefahr wurde er dennoch jede Nacht 
von unbefannter Hand mit Speife verforgt (Colenso 260). 

Man hat den moralifhen Charakter der Kaffern fo ſchwarz und 

unverbefferlich gefchildert, daß es felbft nicht an Leuten gefehlt hat, 
die eine vollftändige Vertilgung derfelben als das einzige Mittel der 

Capkolonie vor ihnen Ruhe zu fhaffen, betrachtet und ernfthaft in 

Borichlag gebracht haben. Nächſt ihrer unerhörten Grauſamkeit hat 

man ihre Hinterlilt und Treulofigkeit hervorgehoben, die es nie zu 
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einem aufrichtigen Frieden kommen laſſe, ihre Trunkfucht, unver: 

ihämte Bettelei und immer ſich gleich bleibende Neigung zum Diebs 

ſtahl. Unterfuchen wir näher was hiervon wahr ift und auf welchen 

Urfahen es beruht. 

Das gewöhnliche Getränt der Kaffern ift Waſſer; Branntmwein war 
anfangs aflen zuwider, wie den Zulus noch jekt, und menn fie auch 

bier und da fi dem Trunke ergeben haben (Backhouse 596), fo 
berrfcht diefes Lafter in großer Ausdehnung doch nur bei denen die 
der Grenze der Capkolonie zunähft wohnen. Bon der Reigung zum 

Diebſtahl können fie nicht Freigefprochen werden: fie beftehlen fich unter 

einander (Kay 83, 159), und obgleich der Diebſtahl ihnen im Allge- 

meinen als fhändlich gilt (Campbell 2. R. 245), fo wird er doch 
als Schlauheit bewundert, wenn er geſchickt ausgeführt wird (Steed- 

man I, 258). Die in der Erde oder in befonderen Hütten aufbe- 

wahrten Winterporräthe werden indeffen von Dieben nicht leicht an⸗ 

gegriffen (Kay 145). Hinterlift, Treulofigkeit und Bettelhaftigkeit 

liegen dagegen durchaus nicht im nationalen Charakter der Kaffern, 

fondern find, wie ſich zeigen wird, nur eine Folge der Berhältniffe 

in die fie zu den Weißen gerathen find; aber allerdings trifft fie der 

Vorwurf dag Altersſchwache, Todtkranke und Sterbende von ihnen 

verlafien und ihrem Schidfale preisgegeben werden (Alberti 200, 
Kay 192, Napier II, 145, Campbell 2.8.49, 245, Isaacs 

Il, 148). Spricht fi) in diefer Sitte ohne Zweifel eine gewiſſe Härte 

des Herzens aus, fo darf doch nicht überfehen werden, daß fie durch 

den Aberglauben bedingt ift, der die Hütte, die Menfchen, die ganze 

Umgebung eines Sterbenden oder Todten durch diefen für verunreinigt 

hält, die Hütte wird daher aud nad) dem Tode ihres Beſitzers ver- 

brannt. 

Daß die Amakoſa namentlich unter fi ihr Wort treu halten, daß 

Re pünktlich find in Bezahlung ihrer Schulden und im Einhalten ihrer 

Berabredungen,, ift mehrfach anerkannt worden. Befonders wird an 
ihnen ein ſtrenges Gerechtigfeitägefühl gerühmt, das fie nie ale ihr 

Recht fordern läßt was ihnen nicht zufommt (Fleming 94, 113). 

Ein Kafferhäuptling von Natal, Rodada, weigerte ſich in einer großen 

Berfammlung gegen Capt.Struben der Auslieferung eines Berbrechers 

aus Furcht vor dem Lärm der dadurch entftehen würde. Capt.Stru- 

ben ließ fich feine Piftolen geben, der Schuldige wurde ergriffen und 

WBaig, Anthropologie. Ir Bd. 26 
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ſogleich mit 20 Streichen geftraft; Nodada aber fprach ju jenem: „du 

bift ein gerechter Mann. Wenn du jemals Hülfe brauchſt, fo fchide 

zu mir, du ſollſt fie haben” (Colenso 21). Es ſcheint hauptfählich 

erft eine Berderbniß der neueren Zeit zu fein, wenn, wie behauptet 

wird, Treue felten, Habſucht aber jehr allgemein bei ihnen it (Döhne 

b. 34); jedenfalls erfährt die lehtere Angabe eine bedeutende Ein- 

ſchraͤnkung durd den Zufaß, daß fie den einen Dieb nennen, der zum 
einem gefchlachteten Stüd Vieh Andere nicht einladet und daß fie für 

empfangene Geſchenke ftet# danken, auf erwielene Wohlthaten aber 

niemals zu pochen fich erlauben (ebendaf. 32). Daß fie in Worten 

danken, was die Matebele felbfl-für den geringften Dienft zu thun nie 
verfäumen (Baf. Miff. Mag. 1856 III, 141), während die Betſchua⸗ 

nen (nad Burchell II, 390) fein Wort dafür Haben follen, darf 

freilich nicht zu allzu günftigen Folgerungen über die Stufe ihrer fitt- 
lihen Bildung verleiten, denn äußere Höflichkeit in Worten und Be: 

nehmen findet fi im Kreife uncivilifirter und civilifirtee Menfchen 

oft neben großer Kälte und Nohheit des Herzens. Nach Döhne (a.219) 

befibt die Sprache der Kaffern allerdings ein Wort für Dankbarkeit 
in der Bedeutung von freudiger Erregung durch erwiefene Wohlthaten, 

wogegen der Ausdrud für das dadurch erzeugte Wohlwollen und den 

Wunſch zu vergelten nicht den Kaffern eigen, fondern einer anderen 

Sprache entlehnt ift. Indeſſen fehlt es nicht an thatfächlichen Beiſpie⸗ 
len wirflider Dankbarkeit (Colenso 164). Aeußerſt nachgiebig bei 
gerechter und befonnener Behandlung, werden fie dagegen durch 

Drohungen leichter erbittert als eingefchüchtert (Colonial Intelligencer 
1847 p. 106). Häufige Bergiftungen werden nur den Zulus Schuld 
gegeben (Isaacs II, 114). 

Der günftigen Schilderung welche Lichtenftein von den Bet- 

ſchuanen entworfen hat, ift von fpäteren Reifenden entfchieden,, am 

ftärfften von Burchell mwiderfprocdhen worden: ihre äußeren Sitten 
tafjen fie allerdings als offen, freundlich und entgegentommend erſchei⸗ 
nen, aber dieß ſchließt nicht aus daß fie fich bei anderen Gelegenheiten 

als wahrhaft barbarifh und unmenfchlich zeigen (Moffat 258 f.). 

Sie find durchaus nicht die aufrichtigen, chrlichen, ehrenhaften Men- 

[hen die fie fcheinen, obwohl fi ihnen Gutmüthigkeit nicht abfprechen 

tönt und fremde keine Rachftellungen und Räubereien von ihnen zu 
fürchten haben (Thompson I, 335 ff.). Bon den Makatiffes (Baffu- 
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to8) hat Delegorgue im Gegenfaß zu den Zulus fogar ein höchſt 
ungänftiges Bild entworfen, ſowohl in Rüdfiht ihrer äußeren Sitten 
als auch ihres moralifchen Charakters. Gefährdung fremden Lebens 
und finnlihe Ausſchweifungen werden von den Baffutos zwar als 

moralifches Unrecht bezeihnet (Arbousset et D. 552), doch wird 
ſelbſt Mord von vielen Betfhuanen mit großer Indifferenz und ohne 

Abſcheu betrachtet (Moffat 464, Burchell II, 551). Rur der eine 

Borzug wird ihnen zugefprochen, daß ihnen Faulheit ale Schande 
gilt und daß fie daher auch ihre Kinder zum Fleiß und zum Gehorſam 
anhalten ( Burchell II, 555). Fleiß ift Tonft keine Tugend die den 

Raffern nachgerühint zu werden pflegt, felbft die Fingoes, deren Ar- 

beitfamkeit, Sparſamkeit und Zuperläffigkeit bisweilen anerkennend 
hervorgehoben worden find (Chase 288), haben ſich diefed Lob nicht 
erhalten (Kretzſchmar 262, Mason 206); fie follen in Ratal in 

jener Hinfit hinter den Zulus zurfdftehen, welche dort als fehr thä- 

tig, erwerbfam, fparfam und höchſt ehrlich gefhildert werden: Geld⸗ 

fendungen werden ihnen ohne Bedenken anvertraut, obwohl fie deren 

Werth recht gut kennen (Colonial and Asiatic Review II, 112 ff, 
Colenso 11, 26, 66, 121, 163). Jede Hütte eines Eingeborenen 

wird in Ratal von der englifhen Regierung mit 7 Schillingen be- 

feuert; dieſe Abgabe wird leicht bezahlt, da die Weiber fie beifchaffen 

möäffen,, und wird. die Eingebotenen wahrſcheinlich nöthigen entweder 

befiere Bohnungen zu bauen oder die Polygamie aufzugeben, da jede 

Frau ihre eigene Hütte hat. In der Capkolonie find die Eingeborenen 

frei von Abgaben und befinden fih weſentlich fchlechter dabei (Co- 

lenso XXVIII, Christopher 147). 

Der Charakter der Makololo, den Livingstone (Il, 167) fo 

raͤthſelhaft fand, da neben Beiſpielen der reinſten Güte und Hin⸗ 

gebung ſolche von vollkommener Herzloſigkeit. vorkommen, iſt in hoͤhe⸗ 

rem oder geringerem Grade der Charakter aller Naturvöͤlker: die edlen 

und guten Züge die fi) hier und da finden, find nicht leicht ſtark und 

feft genug auögebildet um den groben und mächtigen Leidenfchaften 

die den Menfchen ergreifen, das Gleichgewicht halten zu können. Selbit 

Beifpiele von Großmuth kommen bisweilen vor (Pringle 314 f.). 

Ein kranker Häuptling rettete fünf feiner Unterthanen das Leben, die 

im Verdachte landen ihm bezaubert zu haben, indem er ſprach: „Kann 

mein Leben nur durch den Tod fo vieler der Meinigen erhalten wer⸗ 
26” 
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den, fo laßt mich fterben!* (Baf. Miff. Mag. 1852 III, 77). Am 

ſchnellſten und vollftändigften pflegt fich alles Edlere aus dem Charakter 

folder Bölker zu verlieren, menn fie mit der weißen Race in nachbar⸗ 
liche Berührung kommen. Dieß zeigt fih an den Kaffern in auffallen» 

der Weife. Je ferner von der Capkolonie und von den portugiefifchen 

Beſihungen an der Hüfte, defto fleißiger und fittlicher find fie und defto 

befler geordnet find ihre gefellfchaftlichen Zuftände. Wo der Sklaven: 

bandel nicht hinreichte, fand Livingstone die Eingeborenen faft 

immer gutmüthig und hülfreich, billig denkend und gaſtfreundlich, 

dankbar für die geringfte Gabe ohne zu betteln und zu quälen, und 
befonders erfreut über die Ausficht auf eine dauernde Handelsverbin⸗ 

dung mit den Weißen. In der Nähe der portugiefifchen Niederlafſun⸗ 

gen Anderte fich dieß volftändig und man verlangte Bezahlung für 

die bloße Erlaubniß zur Durchreife (I, 389). Die von der Capkolonie 

entfernten Amapondos betteln nicht wie die Amakoſa und find äußerſt 

ehrlih (Backhouse 263, 270). Die Zulus find voll Furcht und 

Miptrauen gegen die Weißen und ziehen fi von ihnen zurüd (De- 
legorgue II, 252), theils aus Nationalftolz theils wohl auch in dem 

richtigen Borgefühle oder aus theilweifer Kenntniß defien was fie von 

ihnen zu erwarten haben. 

Die äußerſt verfchiedenen Standpuntte des Koloniften, des Mif- 
fionärs, des Beamten, Soldaten und Neifenden, haben natürlicher 

Weiſe zu fehr menig übereinftimmenden Darflelungen der Berhältnifie 

Deranlaffung gegeben in denen die Kaffern zur Capfolonie von jeher 

geftanden haben und noch jegt ftehen. Hat man bisweilen die Weißen 

bon jedem Borwurf in diefer Rüdficht freifprechen wollen, fo ift es 

doch eine unumftößliche Thatfache, daß fie namentlich in älterer Zeit 

eben fo große -Schuld an den nie ruhenden eindfeligkeiten gehabt 
haben als die Vieh fehlenden Kaffern felbft, die fich meift erfi dann 

durch einen Ueberfall rächten, wenn einzelne von ihnen jahrelang bes 
raubt und betrogen worden waren (vgl.5.8.Brownlee bei Thomp- 
son Append. und den Holländer de Jong I, 189, Kregfhmar 
246). Auch daß die Holländifchen Boers zum Theil noch jet die alten 
Verhältniffe zurüdwünfchen, die ihnen erlaubten für jedes entlaufene 
oder geſtohlene Stüd Vieh fih durch ein fog. Commando zu rächen 
und aus einem ruhigen und an der Sache völlig unbetheiligten Kaf⸗ 
feendorfe eine ganze Heerde wegzutreiben, fteht außer Zweifel, obgleich 
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zuzugeben ift daß fie, abgefehen von Ungerechtigleiten Einzelner, feit 
30—40 Jahren die Kaffern im Allgemeinen billiger und friedlicher 

behandeln als früher und daß fie in der neueften Zeit nicht leicht an⸗ 

griffsweife gegen fie verfahren find (Shaw bei Steedman II, 184, 

Alexander a.1, 880, Holden 283, 371). Die Kaffern haben es 

fi gefallen laſſen müffen daß europäifche Koloniften einen Theil ihres 
Landes ungefragt orcupirten,, daher ift ihr Benehmen flets ein feind- 

liches gewefen, und nur nach dem Wechfel der Umftände und Gelegen⸗ 

heiten haben fie bald Gewalt gebraucht, bald zur Lift ihre Zuflucht 
genommen. Man hat fie oft ausgeraubt und ihre Ernten verwüftet, 

fi keiner Treulofigkeit gegen fie gefhämt im Krieg und im Frieden, 
felbft die Regierung der Capkolonie hat fie biöweilen um Land betro⸗ 

gen g.B. im 3. 1819), im Kampfe hat man aud Weiber und Kinder 

nieht gefhont (Pringle 258 ff., Kay 494 und ch. 10): da haben 

denn, wie dieß Cole fehr richtig ſchildert, die Mugen Kaffern-Häupt- 
linge fehr wohl eingefehen was für ein endliches Schidfal ihnen bevor- 

ftehe und fchließen feitdem nie mehr einen ehrlichen Frieden, jede Unter 

werfung zu der fie fich verſtehen ift nur fcheinbar und eine Sache der 

Roth allein; mit ihrem Vorwiſſen plündern ihre Untergebenen nicht 

jelten in der Kolonie während des Friedens. Auch war es der Hunger 

ber fie zu Zeiten genöthigt bat Einfälle in die Kolonie zu machen, da 
fie durch das Bordringen der Koloniften zu ſtark zufammengedrängt 

wurden (Thompson I, 348). Daß fie Die ihnen gezogenen Grenz⸗ 
linien nie achten wollten, fondern fie ſtets überfchritten um zudring- 

liche Befuche in der Kolonie zu machen (Lihtenftein 1, 353), wei 

vor Allem auf die fo oft ſchwache, hoͤchſt veränderliche und bisweilen 

ungerechte Grenzpolitik der Gouverneure hin, die mit Recht ſehr viel⸗ 

fachen Zadel erfahren bat. Die große Entfernung des Sibes der Re 
gierung von der Kaffergrenze ift ein Umſtand, der hierbei vorzüglich 
ſchaͤdlich geworben ift. 

Die Erbitterung die fi) in den Kafferfriegen tundgiebt, ift in fort: 

währendem Steigen begriffen. Im 3.1835 zeigten fie ſich ala gefähr- 

liche Feinde, denn ihre Furcht: vor den Feuerwaffen war geſchwunden, 

(obgleich fie von denen die fie felbft befigen, Beinen ſehr wirkſamen Ge⸗ 
braud) zu machen wiflen — Bunbury 168), in der Taktik hatten fie 

manches von den Engländern gelernt und überlifteten dieſe oft genug 

im Kleinen wie im Großen. Charakteriſtiſch ift dag die Miffionäre in 
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diefem Kriege durchaus von ihnen gefhont, die Händler aber die ſich 

in ihrem Lande aufbielten, umgebzadt wurden. Als englifhe Bun⸗ 
desgenoffen dienten Bufchmänner mit vergifteten Waffen (Ward II, 

40). In dem. Kriege vom I. 1846 verlor aud) ein Miffionär das Les 

ben, Bibeln und Kapellen wurden von den Kaffern verbrannt und, 

wie fie fagten: „Gott aus. dem Lande getrieven.” Viehheerden find 

jebt nicht mehr wie fonft die Hauptfächlichen Beranlaffungen und Zwecke 

bei diefen Kämpfen, es handelt fih vielmehr vorzüglich um die Befries 

digung von Haß und Rache. Die Helden welche in ihnen herporragen, 

find natürlich feine Männer, deren Größe in edler Einfachheit und 

ritterlicher Tapferkeit zu fuchen ift, es find Männer wie fie allein von 

ſolchen Berbältniffen gebildet werden können, voll Haß und Stolz, 

voll Schlauhbeit und Argliſt (Kay 214, Alexander ſa. II, 318). 

In ihnen finden fih Edelmuth und Niederträchtigkeit oft wunderbar 

vereinigt, Dach darf dieß wohl ſchwerlich, wie C. Rose (95) glaubt, 
erst als eine Folge der Lehre angelehen werden, die der rohe Raturs 

menſch aus feiner Kenntniß der civilifirten Welt entnimmt. 

Gaika ift von Vielen nicht bloß als ränkevoll und treulos, jondern 

auch als durchaus felbftfüchtig und Mleinlich eigennügig dargeſtellt 

worden, doc) läßt fich ein jehr richtiges Urtheil, große politifche Kluge 

beit und felbft ein edles Gefühl feiner Würde ihm nicht abfprechen, 

wenn die Erzählungen wahr find die Alberti (252) von ihm giebt. 

Es ift ferner Thatſache daß er nach dem Tode des Miffionäre Vils 

liams für deilen Wittwe freundlich forgte und van der Kemp, 

deſſen Wahrhaftigkeit außer Zweifel fteht, hörte ihn felbft zu feinem 

befiegten Oheim, der fich "gegen ihn empört hatte, die Worte fprechen:: 

„heim, Eurer Erziehung danke ich ed, daß ich gelernt habe ein edel- 

müthiger König zu fein. Darum will id) vergeſſen, wie übel Ihr gegen 

mich gefinn: geweien und an Euch ſelbſt Handeln wie Ihr mich gelehrt. 

Hiehet hin und lernt dagegen von mir Euch ale ein treuer Unterthan 

betragen“ (Philip II, 183, Lichtenftein I, 485, 532). Was 

man aber auch urtheilen mag, großen Ehrgeiz und warme Baterlande- 

liebe, vor Allem aber eine hohe geiftige Begabung, muß man biefem 

merkwürdigen Manne zuertennen, und ähnliche bedeutende Eigen- 
ſchaſten treten bei den Kaffern in vielen andern Beifpieren gleich un- 

jweideutig hervor. Zu diefen gehört Makanna (verfihieden von dem 

run Cole 44 gefhilderten Makomo), der im 3.1819 als Kriege» 
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bäuptling und Prophet zugleich auftrat und die Macht der Kaffern zu 

vereinigen ftrebte um die Fremden aus dem Lande zu treiben. Daß 

fein Unternehmen miflang und daß er nach Robben-Island deportirt 

wurde — verrätherifcher Weiſe, wie manche behaupten, da er fi 

freiwillig ale Geißel geftellt habe —, hat mehrere Andere nicht abge- 
fchredt fi) nach ihm in derfelben Rolle zu verſuchen (Pringle 268 ff., 

Napier II, 51 ff., Thompson II, 346, Rhein. Miffioneb. 1852 

p. 290). Befonders die Häuptlinge zeigen häufig hervorragende Ga⸗ 

ben. Schon Barrow (1, 192) theilt ein Beifpiel von großer Klugheit 

und Mäßigung eines noch nicht zwanzigjährigen Kafferfürften mit. 
Hinza, der König der Amakoſa, that an Brownlee bei defien Befuche 

viele Fragen die ihn als fehr intelligent erfcheinen Tießen: er wünfchte 

zu erfahren, wann das Chriſtenthum entflanden fei, wie weit es fich 

ausgebreitet und welchen Einfluß es auf die Handlungen der Menfchen 

gewonnen habe (Thompson II, 374). Wie aus dem was wir früher 

über die politifche Berfaffung der Zulus gefagt haben, die Fähigkeiten 

der Herrfcher fih als bedeutend erkennen laſſen, fo geht insbefondere 

aus Moffat’s (537 ff.) Bericht über Mofelefatfe und fein ganzes Bers 

bältniß zu ihn hervor, daß diefer Mann, wenn auch roh und unge 

bildet, doch des feineren Gefühle nicht ermangelt und offenbar hohe 
Anlagen des Geiftes beſitzt. 

Die Kaffern zeigen überhaupt eine verhältnißmäßig große natür- 

liche Lebhaftigkeit und Regſamkeit des Geiſtes. Sie fchlafen nicht leicht 

am Tage, entwideln nicht felten eine größere und angeftrengtere Thä- 

tigkeit ala ihr unmittelbares Bedürfniß erfordert, unternehmen größere 

Reifen oft ohne dringende Veranlafiung (Alberti 49). Ihre rafche 

Faſſungskraft und ausdauernde Aufmerkſamkeit bethätigen fie vor 
züglid) in ihren Verſammlungen, die den Beweis liefern, daß die Kunft 

der Rede bei ihnen auf einer ziemlich hohen Stufe ſteht (Bunbury 

155, Beifpiele bei Pringle 274, Moffat 849). Auch die ffeptifchen 

Fragen die fie oft den Miffionären vorlegen (Kay 36), zeigen von 

einer geifligen Begabung welche die Belehrung fchwieriger, aber auch 

Iohnender macht. 

Ein Häuptling dem ein Miffionär davon gefagt hatte, daß der 

Teufel die Belehrung der Heiden Hindere, fprach zu jenem: „Du fagft 

mir daß Gott Alles thun kann was er will und daß er gut if. Dieß 

kann ich glauben; aber dann fagft du auch, der Teufel hindere unfere 



408: Geiſtige Begabung. 

Belehrung. Da fiheint mir nun daß es dir leicht fallen würde und 

zu betihren, menu du zuerft Gott bitten wollteſt den Teufel jelbft zu 
bekehren“ (Moodie 11, 255). Ein Anderer ſprach zu einem Miſſio⸗ 

när: „Du fagft uns daß die Menfchen alle verborben find und ver⸗ 

dammt, aber erlöft dur den Glauben daß Gott allein gut ift, daß 

Taufende von Menfchen und viele, viele Länder voll Sünde find und 
daß nur ein Gott ift. Woher weißt du das? Hat denn nie jemand 

daran gezweifelt, daß der Eine weife fei und alle Anderen ſchwach und 

fündig? Wie fonderbar, daß das Wort eures einen Gottes Recht ha» 
ben, fol der ganzen Welt gegenüber! Eure Sache ift faum zu billigen, 

da Zaufende mit ihren Thaten und Meinungen gegen Einen ſtehen!“ 

(Colonial Magazine XXI, 74). 
Bor Allem find die Kaffern eifrige und vortreffliche Politiker. Die 

franzöfifche Mevolution vom 3. 1848 war bei ihnen früher befannt 
ala in der Capkolonie und fie befigen überhaupt von Vielen eine bef- 

fere Kenntniß ald man erwarten follte. Die Drohung eines Gouver⸗ 

neurs fie in Drei Tagen durch abgefendete Dampfſchiffe zur Fügſamkeit 

zu. bringen, wurde als ganz unausführbar einft von einem Häupt- 
linge ſogleich erkannt und nachgewieſen (Kregfhmar 237). Ueber 

die Betſchuanen urtheilt Livingstone (l, 26), daß fie zwar in 

Dingen die ihnen ganz unbelannt feien, als Dumm erfdhienen, in an- 
deren aber ſich gewöhnlich intelligenter zeigten al8 unfere Bauern. 

Einen höchſt merkwürdigen Monolog eines Betihuanen, der, wenn 

er. volllommen ächt ift, von vielem Nachdenken zeugt und ein Zulu- 
gedicht auf Dingaan's Heldenthaten, das nit unpoetifh ift, haben 

Arbousset et D. (244 und 312) mitgetheilt. Auch die bekannte 

Fabel „der Blinde und der Lahme* findet fich bei den Kaffern (daf. 

459). Sieges- und Zagdlieder, Sprichwörter, Räthſel, Kabeln und 

Erzählungen der Bafjutos bei Casalis, Etudes sur la langue Se&- 

chuana Paris 1842 p. 52 ff., eine Zufammenjtelung der in den Kaf⸗ 

ferſprachen erſchienenen Zeitfchriften, von denen mehrere freilich wie⸗ 

der eingegangen find‘, im Ausland 1858 p. 958. 

Die Miffion bet den Kaffern, über Deren Geſchichte Moffat und 

Das Miss. Guide-book 44 eine Ueberficht geben, ift von der Regierung 
der Captolonie erft feit dem 3.1816 geftattet worden. Ihr Erfolg 

hat hier, wie überall, eine ſehr verfchiedene Beurtheilung gefunden, 

Nicholson (32) und Kretzſchmar (268 ff.) Hagen die Miffionen 
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ale Zufluchtsftätten der Kaulen und Landftreicher an. Indeſſen ver 

dankt man es den Miffionären daß die Eingeborenen in manchen Ge: 
genden Häufer in beträchtlicher Anzahl von Steinen oder Badfteinen 

gebaut haben und daß keiner heirathet che er ein ſolches befikt, daß 
fie angefangen haben fid) des Pfluges zu bedienen und zum Theil jept 

Wagen befiten um ihre Produkte fortzufchaffen (Baf. Miſſ. Mag. 1855 

IV, 52). Auch künſtliche Bewäſſerung ift hier und da eingeführt wor: 

den (Thompson I], 340), und die Kleidung, die fih früher bei den 

Männern auf ein geradezu unanftändiges Minimum befchräntte (Le 

Vaillant 1.R.360, Owen ], 95), hat eine vortheilhafte Berän: 

derung erfahren (Kay ch. 17). Daß freilicdy die zunehmende Betrieb» 

famkeit der füdlihen Kaffern, die richtigere Schäßung des Werthes 

der Dinge, Die fie nicht mehr nach Glasperlen, fondern nur nad) Tü- 

Kern und brauchbaren Gegenfländen im Handel fragen läßt (Chase 

91, 203), nicht der Wirtfamkeit der Miffionäre allein zuzufchreiben fei, 

fondern dem Verkehr mit den Weißen überhaupt, dürfte leicht zugege⸗ 

ben werden. Als Arbeiter follen fie fich neuerdings häufiger verdingen 

(Chase 288) und an der Grenze fi ale Händler bisweilen ein eis 

nes Dermögen auf ehrlichem Wege erwerben (Schultheig 19). Ob 

bie Impfung der Boden auf die Miffionäre zurüdzuführen ift (Camp 

bell 2.R. 90), erfcheint als zweifelhaft, da fie auch bei den Makololo 

im Norden im Gebrauche ift (Livingstone II, 161). Die Kaffern 

haben neuerdings gegen die Blattern fi) durch vollfländige Quaran- 

tänelinien abgefchlofien (Ward II, 306). 

Eine durchgreifende Umwandlung der religiöfen Anfichten mag 
freilich in vielen Fällen mehr in nur ſcheinbarer Weife flattgefunden 

haben: einige Anekdoten bei Arbousset et D. (225) laffen deutlich 

erkennen, daß fid) die Kaffern unter dem Gotte der ihnen gepredigt 

wurde, nur einen mächtigen Häuptling vorftelten der ihnen gutes 

Wetter fchidt, ihre Feldarbeit und ihre Heerden ſegnet, wenn fie zu 
ihm beten, und daß fie ſich dem Chriſtenthum meift nur um der zeit 

lihen Güter willen zuwenden die fie von Gott dann erwarten. 

Der Glaube an einen Bott ald Schöpfer und Regierer der Welt 
ift den Kaffervölfern urfprünglich fremd (Alberti 98, Le Vaillant 

1. 8. 365), obgleidy fie mehrere Wörter befigen die den Begriff von 

„Bildner, Schöpfer, Demiurg* bezeichnen (Kay 339). Das Wort 

u Tixo, welches Colenso 57 im Sinne gehabt haben mag, wenn 
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er fagt daß alle Kafferftännme von den Grenzen der Capkolonie sis in 

den Norden von Natal ein höchftes Wefen unter dem Namen i Tongo 

anerkennten, ſtammt von den Hottentotten, wogegen Umdali „Schö⸗ 

pfer“ und Umenzi „Macher“ erft durch die Miffionäre als Bezeich⸗ 

nungen Gottes in Gebrauch gekommen find; Inkosienkulu „der große 

Herr“ und Umfo omkulu (gewöhnlich Umkulunkulu) „der große 

Mann“ find die Ramen der unfichtbaren Macht welche Douner und 

Blig jender (Döhne b. 55). Nah Bleek (Ztſchr. d. d. morg. Gef. 

XI, 328) wäre Umkulunkulu Schöpfer der Menfchen, Thiere und aller 

Dinge, er hätte fie aus dem Rohre (ohlanga*) geſchaffen, und alle 

ihre Einrichtungen, Sitten und Gebräuche geordnet. Dagegen be- 

zeichnet nad) Döhne (a. 178) auch jener Name vielmehr nur den er- 

ften Menichen von dem alle anderen abftaınmen, und die Schöpfung 

der Welt aus dem Rohre beruht nur auf einem Mißverftändniß. Iener 

Adam wird allerdings nicht ale gewöhnlicher Menſch, aber ebenſo⸗ 

wenig als fhöpferifcher Gott gedacht: Kindern die man los fein will 

fagt man als Scherz: „Seht hinaus und bittet Unkulunfulu daß er 

euch ſchöne Sachen giebt” — eine Anmeifung zum Beten, die man 

daraus gemadt hat ift es nicht. Auch der Name Umvelingange „der 

zuerfi Herausgelommene“ (Colenso 59, 99, 129, 215) f&heint auf 

einen mehr menſchlichen Charakter dieſes Weſens hinzudeuten ‚obwohl 

verfihert wird daB manche ihn anrufen beim Feſte der erften Früchte, 

in Krankheit u. |. f. Die an Unkulunkulu fi Inüpfende Erzählung, 

daß er die Menfchen urfprünglich habe unfterbiih machen wollen und 

das Chamäleon an fie abſchickte um ihnen dieß mitzutheilen, daß er 

fi aber fpäter anders befann und den fchnelleren Salamander ab» 

fendete mit der entgegengefeßten Botſchaft, erinnert fo fehr an eine 

früher mitgetheilte Sage der Hottentotten, daß diefe auch hierin wie 

der als Lehrer der Kaffern erfcheinen. Was den Glauben an einen 

Bott ale Schöpfer betrifft, fo wird er von Einigen ebenfo beſtimmt 

in Abrede geftelt ald von Andern behauptet: die Anfichten der Kaffern 

über diefen Punkt find ſchwerlich überall diefelben: Chaka wußte nichts 
— — 

*Das Wort jet urfpränglich „Anfang bedeuten (Bleek) und wird 
ver, Brownlee (dei Thompson II, 352) wohl nur irrthämlich für den 
Kamen deö höchſten Weſens, des Donnerers felbit, ausgegeben. Judeſſen 
giebt auch Moffat (258) an daß Uhlanga der hödfte Bott der Ka ei, 
er indefien nur als ein Heros ericheine, da er ald großer Krieger gedacht 

werde der Schmerz und Tod fendet, . 
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vom Blauben an einen Gott (Isaaca I, 349); Gardiner der das 

felbe.von den Amapondos berichtet (283, 152, 178 f.), verſichert von 

den Zulus das Gegentbeil und fügt hinzu, daß diefer Glaube in frü- 

berer Zeit mit mancherlei Sagen und fogar mit gewiſſen Eultushand; 

lungen, Opfern an Bieh und dexgl. in Berbindung geftanden zu ba» 

ben heine. If diefes Letztere wahrfcheinlich ein Itrthum, da man 

bis jegt bei Kaffern und Betichuanen keine beflimmten Spuren von 

religiöſem Cultus, Opfern, Götterbildern und felbft faum folche von 

Gebeten gefunden hat, fo wird doc der Rame Gottes von den Bet⸗ 

fhuanen häufig genannt: „Gott hat ihn getödtet, er iſt zu den Göt⸗ 

teen gegangen, mie wunderbar hat Bott das gemacht“, find gewöhn⸗ 

liche Ausdrüde bei ihnen (Livingstone I, 192). 

In Zeiten der Gefahr, in Hungersnoth und Krieg, wenn alle 
menſchlichen Mittel erihöpft find, ift es ein Schußgeift, der nach dem 

Glauben der Kaffern ihnen aus der Noth hilft (Döhne a. 353). 

Der Hauptgegenftand der religiöfen Verehrung find die mahlozi, die 

Geifter der verftorbenen Häuptlinge, die in Geftalt gewifler unſchäd⸗ 

lihen Schlangen erfcheinen:: fie werden bei vielen Gelegenheiten ange- 

rufen, man dankt ihnen und bringt ihnen Opfer um fie zu verföh- 

nen (Bleek a. a. D., Isaacs I, 208, C. Rose 145). Die Zulus, 
von denen manche an ein gutes und ein böjes Princip der Welt und 

an ein zweites Leben in einer Schattenwelt glauben follen (Arbous- 

et D. 471 f.), leiten alles Unglüd von ihrem „todten Bruder“ ab, 

welcher bisweilen als boa python erfcheint und durch ein Stieropfer 

verjühnt werden muß (Delegorgue II, 22). Bei den Betfchuanen 

nehmen die barimos, die durch aufgehängte Gefchente verehrt (Li- 

vingstone im J. R. G. S. XXIV, 298) und bisweilen geradezu 
als. die Geifter der Vorfahren bezeichnet werden (Arbousset et D. 

77), entweder ganz diefelbe oder doch eine fehr ähnliche Stelle ein 
wie die mahlozi bei den übrigen Kaffern. Nach Moffat (261) ent⸗ 

fpridt dem Worte Morimo, das neuerdings von den Miffionären als 

Bezeichnung Gottes eingeführt worden ift, nur eine ſehr unklare und 

vage Borfiellung von einer geheimnißvollen Quelle höherer. geiftiger 

Kräfte, die bisweilen auch als Berfon, als Menſch gedaht wird und 

als foldher aus einer gewiſſen Höhle gekommen fein fol. 

Sonne und Mond genießen keine Art von Verehrung und es knü⸗ 
pfen fi an fie-überhaupt feine religiöfen Vorſtellungen, obwohl fie 
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für lebendige Weien gehalten werden: die Sonne verfolgt den Mond 

und macht ihn Meiner, aber diefer ift liftig und weiß immer feine volle 
Kraft wiederzugewinnen. Daher dienen Sonne und Mond als vie: 
gebrauchte Bilder für menſchliche Berhältniffe: wo 3. B. Einer den 

Andern mit wechfelndem Glücke verfolgt oder mit ihm woetteifert, da 

heißen fie Sonne und Mond (Döhne a. 190). Feſte und Tänze beim 

Eintritt ded neuen Mondes haben demnach entweder keine oder eine 

jeßt vergeffene religiöfe Bedeutung (Campbell 2. R. 242, Fare- 

well bei Owen II, 396), den Betſchuanen ift ohnehin dieſe Reger 

fitte fremd (Livingstone I, 274). 

Die Zauberer, Inyanga, welche bei den Kaffern eine große Rolle 

fpielen, unterfcheiden fi in mehrere Grade. Wer den höchſten Grad 

erreichen will, muß alle niederen Stufen überwunden haben, wozu 

erforderlich ift, daß er in der Einſamkeit und an fchauerlichen Orten 

lange gefaftet, den Stimmen des Waldes gelaujcht, getanzt und die 

ermüdendften Uebungen angeftellt babe um von den Geiftern ergriffen 

zu werden, die ihn befähigen zu heilen, zu prophezeien, Verlorenes 

oder Geftohlenes zu entdecken u. dergl. Die untergeordnete Klaſſe der 
Inyanga umfaßt die Biehärzte, Schmiede, Holzfäller; höher fliehen 

die Aerzte der Menjchen oder Izanufe „die Riecher“ , die den Zauber 

berausriehen und nicht allein die Geifter welche den Kranken aufzu- 

frefien droben, aus ihm berausfchaffen, fondern auch denjenigen aus 

geben, von welchen er bezaubert worden ift, damit Diefer zur Ber 

antwortung gezogen, allen möglichen Martern durch euer, Amei- 

fen u. f. f. unterworfen und „aufgegefien“ , d. h. mit Weib und Kind, 

Hab und But vertilgt werde (Döhne a. 253, b. 42, Kregfhmar 

187 ff.)*. Da ein wenig abgefchnittenes Haar, abgelaffenes Blut 

oder Anderes diefer Art hinreichen würde um ald Zaubermittel gegen 
den Menfchen gebraucht zu werden von dem es genommen if, ftellt 

man einem jeden dergleichen Dinge wieder zu — fein eigenes Unge⸗ 

ziefer nicht ausgefchloffen —, damit er fie heimlich vernichte oder be 

grabe (Steedman I, 266). Der Inyanga macht die Krieger un: 

verwundbar durch ein ſchwarzes Kreuz das er ihnen auf die Stirn 

* Ay neuerer Zeit haben fid manche Häuptlinge bemüht ihre Untergebe⸗ 
nen von der Nichtigfelt der Zauberel zu Überzeugen. Vgl. die bei Bleek libr. 
1,1 p.131 überfegte Frocamation des Bafintohäuptlings Moſcheſch, welde 
fogar jeden mit Dem Tode bedroht der einem der Hexerei ſchuldig Ertlärten 
das Leben nehme. 
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und ſchwarze Streifen die er auf die Baden malt: jene werben da⸗ 

durch unfihtbar, die Feinde aber blind und von panifchem Schreden 

ergriffen (Döhne a. 303).' 

Da das Land der Betfchuanen waflerarm und Waflermangel ihre 

ſchwerſte Plage ift, genießen Bier die Regenmacher (Bulagatu), die 

auch den Zulus nicht fehlen (wie Delegorgue II, 247 behauptet) 

das höchfte Anfehen: der Regen erfcheint den Kaffern als der Geber 

alles Guten, fie beginnen und beſchließen daher jede feierliche Rede 

mit dem Worte Puhla „Regen“, und es war natürlich daß ihnen die 

Miffionäre mit ihren Gebeten zuerft nur als eine andere Art von Re- 

genmachern erfchienen (Thompson I, 180, Champbell 2. R. 230, 

236, 238). Wird an der Wirkſamkeit der Künfte welche die Regen- 

macher anwenden, niemals gezweifelt, wie es fcheint, fo verhält es 

ſich dagegen anders in Bezug auf diejenigen die zur Heilung von Krank⸗ 
heiten dienen follen, fie werden aber als alte Ueberlieferungen fortges 

trieben, da man nichts Befleres weiß (Kay 295, 482). Das Opfer 

eines Ochfen, das von den Zulus zum Zwecke der Genefung biswei⸗ 

(en dargebracht wird, feheint dem Geiſte des Verſtorbenen zu gelten, 

den man für den Urheber der Krankheit hält und durch das Opfer 

verföhnen will (Isaacs I, 281, II, 301). Es ift bei den Kaffern ein 

häufiger Fall daß Habſucht und Bosheit ſich des Aberglaubens als 
Mittel bedienen um Unfchuldige auszuplündern oder zu verderben, da 

die bloße Anfchuldigung der Hererei genügt um den Angellagten den 

Martern preiszugeben die ein Geſtändniß von ihm erprefien jollen 
(Kay 178, 436): Leben und Eigenthum genießen daher nur geringe 

Sicherheit. 

Wir haben ſchon früher geſehen daß die religiöſe Scheu welche die 
Kaffern vor manchen Thieren haben, und die bei ihnen geltenden Speiſe⸗ 

verbote ſich daher ſchreiben, daß ſie ihren Stammbaum auf dieſe 

Thiere zurückführen. Die Schlangen werden von ihnen geſchont, weil 

fie glauben daß die Geiſter der Todten in dieſer Geſtalt erſcheinen 

(Arbousset et D. 277, Döhne a. 140). Die Bafjutos halten ge- 

wife Krofodille für Waffergeifter, welche Menſchen und Vieh mit 

ihrem Blide tödten und fie unter Waſſer ziehen, womit ed zuſammen⸗ 

bängt daß die Bakuena vor einem Alligator ausfpeien und ſprechen: 

„hier ift Sünde”, die Bamangmwato aber einen vom Alligator Ge⸗ 

biffenen fortiagen (Arbousset et D. 12, Livingstone I, 294). 



414 Hellige There; Purifkcation. 

Da die Bakuena (Baffutos) vom Krokodil abzuftammen glauben, 

ftehen wahrfcheinlich alle diefe Dinge auf eine noch unermittelte Weiſe 

in nächſter Beziehung zu den Stammesfagen diefer Völker, und wir 

müffen demnach vorausſetzen, daß die Verunreinigung deflen der ge- 

wife Ihiere, 3.3. einen Löwen, tödtet (Richtenftein I, 419) auf 

demijelben Umftande beruht (vgl. Rose bei Moodie II, 838). Die 

Reinigungen geſchehen durch das Waflet mit dem man eine gewiſſe 

Wurzel in einem Gefäße übergofien hat: der Häuptling der in den 

Krieg ziehen will, trinkt davon, er felbft, feine Krieger und die Waf⸗ 

fen erden damit befprengt. Kehrt Einer ans der Schlacht zurfid 

ohne fih auf diefe Weiſe vorbereitet zu haben, fo ik er untein, man 

glaubt dag ihn Zittern ergreife und er muß nachträglich jene Ceremo⸗ 

nie vornehmen. Wöchnerinnen fehen um ſich zu reinigen in das Gr 

fäß hinein, trinfen daraus und waſchen das neugeborene Kind mit 

dem Waſſer (Döhne 2.124, 308, ArboussetetD. 561 ff.). Yer- 

ner werden Reinigungen für nötbig erachtet, wenn die Beſchneidung 

geſchehen iſt, wenn Zauberei ftattgefunden oder der Blitz eingeſchlagen 

bat und hauptſächlich wenn ein Sterbefall eingetreten ift: beim Tode 

eines Häupflinges nehmen die Meberlebenden Wafchungen vor und 
manchen von ihnen wird Vieh geraubt um es bei diefer Gelegenheit 

zu ſchlachten (Döhne a. 124, b. 23). Wer die Rachricht vom Tode 
eines Freundes oder Verwandten erhält, befprengt ſich mit dem Blute 

eines geopferten Kalbes „um ſich von Kummer zu reinigen“ (Isaacs 

I, 310). Die Scheu vor der Berührung einer Leiche it allgemein. Da 

die Hütte, in der fi) eine folche befindet, verbrannt, verlaffen oder 

einer PBurification unterworfen werden muß (Alberti 200, Gar- 

diner 95), bringt man die gefährlich Kranken unter freien Himmel 

und verläßt fie. Bei den Betfchuanen foll dies nur den Verwundeten 

geſchehen (Moffat 465). Mit diefen Borftellungen von der Berun- 

teinigung.die von einer Leiche ausgeht, fteht es in Berbindung, daß 

die Betſchuanen welche ihre Todten im Viehkraal zu begraben pflegen, 
diefe nicht durch die Thür, fondern durch ein im Zaune gebrochenes 

Loch hineinbringen. Cie geben dem Todten eine zufammengebogene, 

tauernde Stellung und richten im Grabe fein Gefiht nah Norden 

(ebenda. 307, oder nach Often wie Arbousset et D. 266 angeben). 

Bei den Zulus, deren einige die Todten verbrennen, während andere 

fie begraben (Arbousset et D. 277), werden die oberflen Häupt- 
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finge in aufredhter Stellung in ihrer Hütte fo beerdigt, daß der Kopf 

unbededt bleibt, und man bewacht fie 12 Monate lang (Isaace 

H, 8186). 

Bon dem Eulturzuftande der übrigen Böller welche der großen 
füdafricanifhen Familie angehören, ift bis jebt nur fo Weniges be⸗ 

kannt und diefed Wenige beſchraͤnkt fih fo fehr nur auf zerſtreute No» 

tigen, daß eine einigermaßen zufammenhängende Schilderung derfels 

ben, mit alleiniger Ausnahme der Congovoͤlker, nicht möglich iſt; diefe 

legteren aber nähern filh, wie fhon früher bemerkt worden if, in 
Sitten und Lebensweiſe fo ftark den Völkern der eigentlichen Neger 

race, daß eine abgefonderte Schilderung derfelben ein nur geringes 

antbropologifches Intereffe darbieten würde. Aus demfelben Grunde 

haben wir vorgezogen, die wenigen vorhandenen Nachrichten über die 

Mpongwes, die in Sitten und Religion den Eongus und Embommas 

nahe flehen (Wilson im J. Am. Boc. 1, 858), ebenfo wie die über 

Congo der vorausgehenden allgemeinen Darftellung der Negerraçe 

einzuperleiben. 

Die Damara (Hererö) die ſich felbft Oketenba kacheheque oder 

Omotorontorondoo nennen follen (Alexander b. 11, 164), find ein 

nomadiſches Hirtenvolf, in ihrer Lebensweiſe den Kaffern ähnlich und 

eben dadurch von den Ghou Damop , den fogenannten Berg: Damara, 

die eine Heerden haben und faft nur von der Jagd mit Bogen und 

Pfeil leben (Rh. Miffloneb. 1852 p. 211), fehr verfhieden. Was 

ihnen ſonſt noch mit den Kaffern gemein ift, beſchraͤnkt fich auf einige 

wenige harakteriftifhe Punkte, während fie in anderen nicht minder 

wichtigen von ihnen abweichen. 

Ihre Waffen find die der Kaffern und Hottentotten zufammenges 

sommen: Haflegaien, Wurfftöde, Bogen und Pfeil, letzterer mit Eu- 

phorbia vergiftet (Andersson I, 55, 86), ebenfo wie bei den fübli- 

hen Betfchuanen (Thompson 72). In manden Gegenden graben 
fie Kupfer das fie auch zu verarbeiten wiflen (Alexander im J.R. 

G. 8. VIIl, 22). Bie die Kaffern befchneiden fie die Knaben, eigen⸗ 

thümlich ift ihnen aber die religiöfe Sitte daß fie beiden Gefchlechtern 

um das 14. oder 16. Jahr ein dreiediges Stüd der oberen Schneide 
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zähne ausfchlagen und zwei oder nah Hahn (106) fogar alle vier 

unteren Schneidesähne austeißen (Andersson I, 241 f., Alexan- 

der b. II, 168). Das Begraben der Todten in zufammengebogener 

Stellung mit dem Gefihte nah Norden (Andersson I, 242 ff., 

Galton 109) und die Bernadläffigung der Kranken findet fi ebenfo 

bei den Betfchuanen. Auf dem Grabe, das eingehegt wird, errichten 
fie einen Steinhaufen und hängen an einem Pfahle alle Infignien 

des Todten auf, deffen Bild fpäter bei den Mahlzeiten in die Schüffeln 

eingetaudt und dann auf dem Plate aufgeftellt wird wo jener bei 

Lebzeiten zu opfern pflegte. 

Den Charakter der Damara hat Galton (65) fehr ungünftig ge- 
ſchildert: fie find äußerſt ſchmutzig, unverfchämte Bettler und habſüch⸗ 

tige, Teidenfchaftlihe Menihen, ohne Mitleid mit den Alten und 

Schwachen, die von ihnen verlafien oder getödtet werden. Todtſchlag 

eines unbegüterten Menfchen wird mit einer Buße von zwei Ochfen 

gefühnt (ebendaf. 80, 109). Bon Ehe kann bei ihnen kaum die Rede 

fein; die Weiber verlaffen ihre Männer häufig und bei geringer Ber- 
anlaffung (Campbell 1. R. 393, Galton 112). Ihre Häuptlinge 

beſitzen zugleich eine Art von priefterlicher Autorität; die Töchter der« 
felben haben das ewig brennende heilige Feuer vor ihrer Wohnung zu 
unterhalten, von welchem jeder neu fi abzmweigende und fortziehende 

Stamm einen Brand mitgetheilt erhält; verlöfcht das Feuer, fo wer⸗ 

den beim Wiederanzünden desfelben Opfer gebracht (Andersson I, 

239, Rh. Miffionsb. 1850 p. 360, 1852 p. 216). 
Sie find in Kaften eingetheilt, deren jede ihre befonderen Ge⸗ 

bräuche und ihren befonderen Aberglauben hat. Namentlih find es 

die Speifeverbote die fih nad der Ejanda (Abflammung von der 

Sonne, dem Regen u. ſ. f.) richten, und diefe letztere wird durch Die 

Mutter vererbt, welche überhaupt bei ihnen eine ebenfo hochgeachtete 

Stellung einzunehmen ſcheint wie bei den Regern, denn fie ſchwören 
„bei den Zhränen ihrer Mutter” (Andersson I, 237 f., 247, Rh. 

Mifftoneb. 1851 p. 59). Neben der Eintheilung in Ejandas, deren 

es 6 oder 7 giebt, geht die Sage her daß die Menjchen und größeren 

Ihiere von einem heiligen Baume abflammen , welchem Opfer gebracht 

werden, wie den Ahnen überhaupt, die man dabei durch gewiſſe Stöde 

repräfentirt (Hahn 151), ferner dag Sonne Mond ‚und Sterne aus 

dem Himmel, Vögel Fifche und Gewürm aber aus dem Regen geboren 
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feien (Rh. Riffionsb. 1852 p. 235, Hahn 152), und Omakuru ber 

den Regen giebt, wird zugleich ale die hoͤchſte Gottheit betrachtet, Die 

im fernen Rorden wohnt: ob daher unter den Ejandas verfchiedene 

Stämme zu verflehen feien und welche Beziehung fie zu den religiöfen 

Borftellungen des Volkes eigentlih haben, ift bis jetzt noch unklar 

(Galton 108 f., Andersson I, 287). Gewiſſe Rinder von befon- 

derer Farbe, Geſtalt, eigenthümlihem Wuchs der Hörner u. f. f. — 

was nach den Geſetzen einer jeden Ejanda verfhieden ift — werden 
von ihnen befungen und faft abgöttifch verehrt. Auch das Looswer⸗ 

fen, Zraumdeuten und Wahrſagen aus den Gingeweiden der Thiere 

ift ihnen nicht fremd (Bahn 111, 113). 

Die geiftige Begabung der Damara fcheint (nah Galton 77, 

101 ) feine glüdliche zu fein: ihre Vorftellungen von Zeiträumen und 

Entfernungen find unbeſtimmt, fie ind oft nieht hinreichend orientirt 

und daher ſchlechte Führer auf Reifen; das einfachfte Addiren und felbft 

ſchon das Zählen bis über 3 hinaus macht ihnen Schwierigkeit. 

Die Dwampo flehen in jeder Beziehung weit höher als die Da- 

mara. Ihr Land (Ondonga) ift gut bevölkert, es leben ungefähr hun⸗ 

dert Menfchen auf der englifhen Quadratmeile: der Aderbau wird in 

großer Ausdehnung und regelmäßig betrieben. Er erfttedt fi) haupt⸗ 

ſächlich auf Getreidearten, gefchieht mit der Hade, und die Felder wer- 
den ordentlich gebüngt. Die Häufer find nach einem ziemlich verwickel⸗ 

ten Plane angelegt; das des Königs ift mit 8 — 9 hohen Pfählen 

umgeben, die einen großen runden Platz einfchließen, und diefer ent⸗ 

hält außer dem Viehkraal, mehreren Höfen und Drefchtennen, die 

Zimmer der 105 Weiber des Königs und ihrer Diener, Getreideböden 

und andere Räume (Galton 118 ff.). Auch Metalle verfiehen fie zu 

gewinnen und auf eine allerdings nur rohe Weife zu bearbeiten (An- 

dersson I, 219). Die Kunft des Schwimmens ift ihnen unbelannt 

(ebend. 194). 

Sie zählen und rechnen geſchickt, find gefellig und umgänglich, 
Lüge und Betrug kommen nicht leicht bei ihnen vor, auch die Alten 

und Kranken werden gut von ihnen behandelt (Galton 108 ff., 119, 
Andersson I, 2i1 ff.), nur daß fie vergiftete Pfeile führen, in Po⸗ 

lygamie leben und die Weiber ganz als Handeldwaare und Laſtthiere 

gebraudhen, wird ihnen zum Vorwurf gemacht. Bon den Befehlen 

ihres Königs hängen Eingeborene wie Fremde im Lande gänzlich ab. 
Bais, Anthropologie. Zr Br. 27 
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Seine Bürde geht auf.den Sohn, oder in Srmangelung eines ſolchen 
auf die Tochter über. 

Die Eingeborenen von Sofala und von dort nad) Norden bie zur 

Grenze der Suabheli unterfcheiden fih in Rüdficht ihres Culturzuſtan⸗ 

des von den Kaffern großentheils ſehr durchgreifend. 

Die Bewohner von Sofala hatten wie die von Zanguebar um 
die Mitte des 13. Jahrh. Göbenbilder von Hol; und von Stein die 

fie mit Fifchthran einfchmierten (Guillain I, 249 nah Ibn Sayd); 

jet verehrten fie das höchſte Weſen das fie ald Schöpfer des Himmels 

und der Erde bezeichnen, unter dem Ramen Mulungo (Boteter 1, 

359) — ein Wort das fih in gleicher Bedeutung bei den Makua, bei 

den Ba-Rgindo am Lufuma und noch weiter im Rorden dei den Wa⸗ 

famba und Wanika wieder findet, die den fiihtbaren Himmel oder 

Gott darunter verftehen (Froberville im Bullet. soe. geogr. 1847 
1,815, 1852 I, 481 ff., Krapfin N. Ann. des v. 1850 IV, 152 

und in d. Ztfch. d. d. morg. Gef. III, 314). Mulungo (Mulungu, Rus 
luku) ift hoͤchſt wahrſcheinlich der Umkulunkulu der Kaffern. 

Die Eingeborenen der Mozambique⸗Küſte haben, wie Salt (GIff.) 

treffend bewerkt, nach einigen ſchlimmen Erfahrungen gegen die Por⸗ 

tugieſen ſtets eine kluge und erfolgreiche Weiſe der Kriegführung be⸗ 

obachtet, indem fie ſich ganz auf die Vertheidigung beſchraͤnkten und 
jedes Vordringen jener in’s Innere binderten. 

Die Rakua (von Froberville a. a. D. gefihildert) werden 

brauchbare Sklaven. Jeder von ihnen hat wenigftens einmal in fei- 
nem Leben die Reife an die Küfte gemacht, nach welcher fie Hauptfäch- 

lich mit Sklaven handeln. Selbft die eigenen Kinder follen fie den 

Arabern oft verfaufen. Durch ihre Tättowirung und ihre Drdalien 

näbern fie ſich wie in koͤrperlicher Bildung mehr den Negern, während 

fie fi Durch ihre Art des Begräbnifles, die hohe Feierlichkeit und Wich⸗ 

tigkeit der Befchneidung , die Speifeverbote und die Geſetze über Rein» 

heit und Unreinheit mehr den Kaffern anzufchließen ſcheinen. In Rück⸗ 
Hcht der Ba-Riungue am rechten Ufer des Zambeſi (Froberville 

ebendaf. 1849 I, 71 ff.) ift es ebenfo ungewiß, welcher von beiden 

Bölferfamilien fie am nächften ftehen. Unter dem was über fie mitge⸗ 
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teilt wird, ift das am meiften Charakteriſtiſche die Sitte, daß die 
Hütte des Todten verbrannt, die Xeiche aber mit dem Gefihte nach 

Beten begraben wird. Die Legende welche trotz mancher Entftelluns 

gen fo große Achnlichkeit mit der Erzählung vom „Baum der Erkennt⸗ 

niß“ befißt, ift offenbar nicht einheimifhen Urfprunges. 

Eine ähnliche Mifhung von Kaffer- und Regerfitten wie bei den 

angeführten Völkern verräth fi in dem was Monteiro über die 

Maravi berichtet hat (Ztfch. f. Allg. Erdk. VI, 260 ff., Ausland 1858 

p. 260). Ihr Land am linken Ufer des Zambeſi ift gut angebaut und 

ſelbſt mit Brüden von Bambusrohr über die Flüffe für den Verkehr 

verfehen. Viehzucht und Induftrie find gering und die Bearbeitung 

des Eiſens roh, ihre Spaten, Beile und Haden jedoch von guter Ber 

fchaffenheit. Reben dem Könige (Unde) fteht ein Rath der Aelteften, 

unter ihm die Gouverneure der Provinzen und unter diefen die Häupt- 
linge der einzelnen Dörfer. Die Würde des erfteren erbt auf den 

Schwefterfohn, nähft diefem auf den Bruder des Herrfchers fort. 

Einem priefterlihen Oberhaupte (Chiſſumpe), das für unfihtbar gilt, 

zahlt felbft der König Tribut. Die Drakel die es ertheilt, ftehen in 

hohen Ehren, Zaubereien und Ordalien fpielen eine große Rolle und 

die Häuptlinge felbft find bemüht ihre Macht durch Zauberkünfte die 

fie treiben , zu vermehren. Alle Unternehmungen werden von den Zau⸗ 

berern (Gagas) eingeleitet. Zwar berrfcht der Glaube an ein hoͤch⸗ 

fte3 unfihtbares Weſen, aber die abgefhiedenen Seelen (Muzimos), 

Don denen man alles Qute wie alles Unglüd ableitet, find der Haupt: 

gegenfland der Verehrung: diefen werden insbeſondere die erften Früchte 

beim Erntefeſt dargebracht. Die Seelen der guten Menichen geben 

nach dem Tode in gewiſſe Schlangen über, die der böfen in Schafale. 

Der Eintritt des neuen Mondes wird gefeiert. Die Weiber, welche 

nur nad ihrer Fruchtbarkeit gefhäßt und fchon vor der Ehe aus Ge⸗ 

winnfucht von dem Bater proftituirt werden, ohne daß dieß Anftoß 

giebt, gehen als Eigenthbumsftüde auf den Erben Über. Den Häupt- 

fingen pflegten früher ihre Weiber in's Grab zu folgen, wie dieß noch 

iegt bei den Ehevas, den nordweſtlichen Nachbarn der Maravis, ge- 

bräuchlich ift, welche fih vor diefen durch Mäßigkeit und befonders 
durd größeren Fleiß im Landbau auszeichnen. Die Familie ift bei 

den Maravis fo fireng patriarchalifch geordnet, daB das Haupt der⸗ 

ſeiben alle Verantwortung für feine Untergebenen allein trägt: er hat 

27° 
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fie überall zu vertheidigen und alle Koften die entftehen, für fie zu bes 

zahlen, aber er darf fie auch nach eigenem Willen verheirathen, verkau⸗ 

fen und feldft tödten. Nach dem Tode des Baters jtehen die Schweſtern 

in der väterlichen Gewalt des Bruders und Gefchwifterfinder in der 

des Oheims in denjenigen Fällen in welchen diefer der Erbe ifl. 

— — —— 

Daß die Völker tiefer im Innern von Südafrica zum großen Theil 

in ihrer Cultur höher ftehen und mahrfcheinlich auch in früherer Zeit 

geftanden haben als die der Küfte, ift ſchon früher bemerkt worden. 

Läßt ih fehon von den Betfhuanen, wenigſtens von einem Theile der- 
felben , behaupten daß fie fih durch ausgedehnten Betrieb von Land- 

bau, Induftrie und Handel in ihrem dicht bevölkerten Lande, wenig⸗ 

ftend aus der Barbarei herausgearbeitet haben, fo feheint dieß in glei⸗ 

chem oder noch höherem Maaße von den Völkern zu gelten die dem 

Reiche des Cazembe und des Muata yanvo (Muropue) angehören, ob⸗ 
wohl die Nachrichten über den Eulturzuftand in dem fie ſich befinden, 

bie jebt noch fehr Tüdenhaft find. 

Allerdings erfcheint das Reich des Cazembe nad den von Li- 

vingstone eingezogenen Erkundigungen durchaus nicht ald fo be⸗ 

deutend und hervorragend durch feine Eultur ald Pereira (1796, 

Bowdich b.90 ff.) es dargeftellt bat. Es fteht, wie auh Monteiro 

beftätigt bat, in Abhängigkeit von dem öſtlich gelegenen Reiche des 

Muata yanvo, doc) ift offenbar nicht allein die Machtentwidelung dies 

fer Länder eine bedeutende, ſondern auch Die Betriebfamteit die in 

ihnen berrfcht, läßt fih nicht gering anfchlagen. In dem Reiche des 

Cazembe werden Maniok und Hirfe in großer Ausdehnung gebaut, 
man gewinnt Salz aus Pflanzenafchen, verfertigt thönerne Geſchirre, 

Waffen und Adergeräthe von Eifen, Rebe, gröbere Zeuge aus Lin- 

nen und Baumwolle und felbft vortreffliche Kähne. Es herrfcht große 

Ordnung in diefem fireng defpotifch regierten Lande und fcharfe Ueber: 

wadhung, regelmäßige Märkte werden gehalten und der Handel er» 

firedt fid nad beiden Seiten bin bis an die Küfle. Steuern und 

Abgaben legt die Regierung nah Bedürfniß auf und treibt fie mit 

Strenge bei. Die Hauptfladt Lunda hat breite gerade zeinlihe Stra- 

Ben, die Häufer find runden Zelten gleih und korbartig geflochten. 
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Zum Zwede einer genauen Beauffihtigung ift die Stadt in Vierecke 
getheilt und es giebt dort befondere Intendanten der Wege, der Bau- 

ten, der Fremden u. f. f. (J. R. G.S. XXVI, 120, Ausland 1858 

p. 334 und Ztiſch. f. Allg. Erdk. VI, 374 ff. na Monteiro). Bon 

dem Herrfcher felbft, der fih für unfterblich halten fol, wird freilich 

ein wenig günftiges Bild entworfen. Aufgepußt wie ein Wilder, quälte 

ex die ihn befuchenden Europäer auf's Aeußerſte und fuchte fie ganz bei 

fih zurüdzuhalten. Graufame Strafen treffen den Verbrecher, es 

herrſcht Bolygamie, ſelbſt Menſchenopfer finden ftatt, obwohl viel fel- 
tener ald Pereira angegeben hat: wie ehemals bei den Barotje wer- 

den auf dem Grabe des Häuptlings einige feiner Diener gefchlachtet 

(Livingstone 1, 356), — die Berehrung der Ahnen ift auch hier 

das Hauptelement der Religion, obwohl ed an dem Glauben an einen 

bödften Bott und Schöpfer nit fehlt — und vor dem Brabe des 

Monarchen liegt ein Haufe von Menſchenſchädeln aufgefchichtet. Die 

Weiber welche der Herrfcher ermählt, werden gefoltert um ihren frü- 

heren Umgang zu bekennen, die Männer aber deren Ramen fie nennen, 

erleiden den Tod. Wer einem Weibe des Eazembe begegnet, wird 
durch graufame Berftümmelung beftraft. Trot diefer unzweifelhaften 

Spuren von Barbarei fand Livingstone feine Urfache zur Klage 

während feiner Reife in den Ländern des Matiampo, denn er wurde 

dort mit feinen 27 Begleitern vielfach unentgeltlih von den Einge⸗ 

borenen verköftigt. 

Das Hauptvolk welches er kennen lernte, find die ganz negerarti⸗ 

gen Balonda, welche fi von den Kaffern und Betichuanen wefent- 

li dadurch unterfheiden , daß fie Bögenbilder in Menge haben. Diefe 

beftehen in einem Menſchenkopf, der in einen Pfahl eingefchnikt ift, 

in Xhiergeftalten (Löwe, Alligator) die aus Gras gebildet und mit 
Lehm überftrihen find, oder in Töpfen, einem Hakenſtock u. dergl., die 

man in Meinen Hütten aufftellt (Livingstone I, 315, 326, 344). 

Diefen Bildern wird geopfert und man fchreibt ihnen die Gabe ver 

Weiſſagung zu. Demnad ift es ein Irrthum Monteiro's (a. a. O. 

395), wenn er angiebt daß in Cazembe nur der Herrſcher Götzenbilder 

befige. Ein zweiter Unterfchied liegt in der Stellung melde die Wei⸗ 

ber einnehmen: fie befleiden zum Theil die Häuptlingswürde und neh- 

men an den öffentlichen Berfammlungen Theil (I, 313, 382). Die 

Balonda treiben jehr ausgedehnten Landbau, auch Bienenzumt ift 



422 Die Suaheli ; Iifambara. 

ihnen nicht fremd (811, 324). Ihre Städte haben bisweilen gerade 

Straßen, die vieredigen Häuſer find mit Pfählen dicht umgeben, deren 

einige ſich leicht herausheben laffen und fo die Stelle der Thüre ver- 
treten (829, 322). Die Ehrlichkeit der Leute läßt manches zu wüns 

fchen übrig ; gegen Diebe [üben fie ſich durch Zaubermittel. 

Die Muemba, deren Oberhaupt Ehiti Muculo, „das große Holz, 

der große Baum“ ift, fhildert Monteiro als wilde, treulofe und 

raubfüchtige Nomaden, die Moviza dagegen als friedlichere Menſchen 

von milderen Sitten. 

Die Suaheli find auf Zanzibar in Religion und Sitten ganz 

Muhammedaner. auch ihr Aberglaube zeigt nur geringe Abweichungen 

don dem der Araber in diefen Begenden. Sie bezeichnen Gott in ihrer 

Sprade ale den „Majeftät oder Herrſchaft Beſitzenden“ (Krapf, R. IN, 

21), In gleicher Weife ift allerwäris ihre Cultur ganz überwiegend 

muhammedaniſch: die wenigen Schriften die fie befißen, find mit ara- 

bifchen Zeichen gefchrieben und beſchränken fih auf Ueberſeßzungen des 

Koran und auf einige poetifhe Stüde. Ihr Mondiahr gleicht ganz 

dem der Araber, neben demfelben befiken fie aber zur Regelung des 

Landbaues und der Schifffahrt noch ein Sonnenjahr, die perfifche 

Zeitrehnung des Dſchelal⸗Eddin, melde jedenfalls auch durch die 

Araber eingeführt worden ift (Guillain II, 2.465, 522). Gigen« 

tgümlicher dagegen find die Zuflände der den Suaheli verwandten 
Bölter weiter im Innern, die nah Krapf’s Anfiht in früherer Zeit 

bier mehrere große Reiche gebildet haben. 
Der am beiten geordnete Staat ift jet Ufambara, deſſen Herr- 

ſcher fo abfolute Macht hat, daß felbft das Vieh, die Sklaven und die 

Meiber die feine Unterthanen befigen, ihnen nur durch feinen Willen 
gehören, und fein Fremder ohne feine Erlaubniß das Land betreten 

kann. Es fagte Einer zu Krapf (R. II, 291 not.) um dieſes Berhält- 

niß zu bezeichnen: „wir find alle Sflaven des Zumbe (des Königs), 

der unfer Mulungu (Gott) it”. Der Rame des Volkes, Wachinſi, 

„Die Befiegten“, weift darauf bin daß dieß die Folge der Eroberung 

des Landes durch die Herrfcherfamilie ift, die fich erſt feit einigen Ge⸗ 

nerationen hier feftgefeht umd einen Theil des Wadigolandes nebft eini- 
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gen anderen Befigungen ſchon wieder verloren hat. König und Thron- 
erbe — immer das erfle Kind das jenem nach feinem Einzuge in die 
Hauptftadt geboren wird — führen in regelmäßiger Abwechfelung die 
Namen KAmeri und Chebuke (Krapf, R. IL, 112 ff., N. Ann. des v. 
1858 II, 156, 281, Bull. soe. geogr. 1858 I, 148), eine Sitte die 

aus dem Lande Agu flammen fol (Krapf, R. II, 294). Die vielen 

Kinder des Königs beherrfchen ald Beamte das Land. Die Häuptlinge 

und Statthalter der Provinzen, welche Diwani (Männer des Diwan) 

beißen und der Anerkennung des Sultans von Zanzibar bedürfen, 
ettaufen ihre Stellen von dem Hersfcher (ebendaf. IL, 285, 130, 177). 

"Das Bolt treibt Aderbau und Biehzucht in großer Ausdehnung. Ale 
Abgabe erhält der König ein beſtimmtes Maaß an Früchten oder Vieh, 

die er für fi behält, nach Zanzibar oder Arabien verkauft oder feinen 
Weibern, Sklaven, Sünftlingen und Soldaten ſchenkt (N. Ann. des 

v. 1851 IV, 83, 92, 108, 1858 HI, 264). Es berrfcht vollkommene 

Sicherheit der Perfon und des Eigenthbums im Lande, der Fremde 

wird faſt nirgends angebettelt, braucht nur unbedeutende Gefchente 

zu geben und darf auf den Feldern im Nothfalle fi felbft zueignen 

was er bedarf (ebendaf. 1858 II, 264, 284). 

Berrähtlich tiefer als das Bolt von Ufambara ftehen die Was 

tamba und Wanika, obwohl die Muhammedaner von Mombas 

aus begonnen haben ſich im Lande der lehteren auszubreiten (Krapf, 

R.1,222). Die Wakamba befigen große Heerden von Rindern, Ziegen 

u. f. f., haben etwas Landbau, bei dem fie fidh eines hölzernen Stos 
. des bedienen, verarbeiten ihr Eifen zu Aepten und zmeifchneidigen 

Schwertern und treiben mit den Produkten ihres Aderbaues und ihrer 
Biehzucht einen Iehhaften Taufhhankel mit den Muhammedanern an 
der Küfte, in welchem fie felbft gemünztes Geld* von diefen annehmen, 

find aber gleichwohl ein rohes unruhiges Boll, dem eine ſtarke Regie⸗ 

zung wie die von Ufambara fehlt, und das daher in wilder Ungebun- 
denheit lebt. Sie flehen nur unter einzelnen Dorfhäuptlingen von 

tein perfönlichem Anfehen. Wie die Wanika führen fie im Krieg und 

” Soldes gebt es nur am den bedeuienderen Handelsplätzen dieſer Ge. 
enden, in Zanzibar, Quiloa, Pemba, Rombas u. ſ. f. Es beſteht haupi⸗ 
chlich in Maria⸗Therefien⸗Thalern (Guillain Il, 2 p. 396; ebendai. 
.299 ff, ausführliche Auskunft über den Handel von Oſtafrica, der fett ſehr 

langer eit ganz flationär geblieben if), 
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auf der Jagd vergiftete Pfeile, beten wie diefe zu Mulungu (dem Him- 

mel, Gott) den fie in einem Geſange um Schuß bitten, und beobach⸗ 
ten den Flug der Bögel. Die Zauberei des Regenmachens, deren fie 

befonders die Weißen fähig halten, theilen fie mit den Kaffern ; ebenfe 

die Deichneidung, welche bei den Wanika befonders feftlich begangen 

und zu deren Feier ein Mann im Walde von den jungen Leuten er- 
ſchlagen wird. Den Mittelpunkt des religiöfen und politifchen Lebens 

der Wanika bildet der Muanfa, für den lärmende Feſte gefeiert wer- 

den und der nur dem Häuptlinge felbft zugänglich ift; das Myfterium 

desfelben ift ein Inftrument von Holz das eigenthbümliche brummende 

Zöne von fi giebt. Aus Furcht vor Zauberern bringen fie mißge- 

flaltete Kinder um, als der Zauberkünfte verdächtig, dagegen gilt es 
ihnen ald großes Verbrechen eine Hyäne zu tödten, da fie diefe für 

ihren Stammvater halten. Die Todten werden von den Wakamba 

nicht begraben, fondern nur ind Gebüſch geworfen; die Wanika da⸗ 

gegen verehrten die Geiſter der Todten, die bieweilen in den Reuges 
borenen wiedererfcheinen follen. Mit Sklaverei und Sklavenhandel 

find beide erfl neuerdings befannt geworden. Bei den Wanika, die 

friedlicder find als jene und felbft ſchüchtern und verfchloffen in Folge 

der Bedrückung duch die Muhammedaner, wird jet eine größere An⸗ 

zahl von Sklaven ein⸗ ald ausgeführt (Krapf in N. Ann. des v. 

1850 IV, 152, 18511, 69, 11, 170,180 ff. und R. II, 264, 1,337, 

313, 493, 390, 417, 428, Baf. Miſſ. Mag. 1850 IV, 54 ff., Guil- 

lain I, p. 268). 

Die Diagga (Wa⸗Tſchaga) find von den genannten Völkern in 

mehrfacher Beziehung fehr verjchieden. Sie ftehen unter einem abſo⸗ 

luten Herrſcher zu dem ſich alle Unterthanen nur mit Ausnahme feiner 

Näthe als Sklaven verhalten, fo daß fie felbft feine Heirath ohne fei« 
nen Willen fchließen dürfen. Wie die Wanifa opfern fie den Geiſtern 

ihrer Borfahren auf den Gräbern und tragen ihnen vor dem Opfer» 

thiere ftehend, mit einem Bündel Kraut in der Hand non welchem je- 

nes frißt, ihre Wünſche vor. Die Sonne, in abgeleiteter Bedeutung 

den Himmel und Gott, nennen fie Eroova (Rebmann im N. Ann. 

des v.1849 II, 272, 284,292 ff., Krapf, R.1I, 46, 27). Guillain 

(II, 2 p. 284 ff.) erfuhr von Eingeborenen daß fie etwas Landbau 

treiben, Kupfer und Eifen bearbeiten, daß fie Göben haben und bei- 

den Gefchlechtern zwei untere Echneidezähne ausfchlagen. Ob übri- 
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gens feine Wa⸗Tſchagas identifcd) find mit jenen Djaggas von denen 
Nebmann erzählt, fteht noch dahin. 

Endlich find noch als wahrſcheinlich Hierher gehörigdie von Frober- 

ville (Bull. soc. geogr. 1852 I, 431 ff.) gelchilderten Ba-Rgindo 

zu nennen. Sie wohnen 50 lieues landeinwärts im Süden des Lus 

vuma.” Mulungu ift ihnen der Schöpfer aller Dinge, der im Himmel 
unter den guten Geiftern und auf Erden in Allem lebt was gut, nüß- 

lich und fhön ift, wogegen Mahoka (die böfen Geifter plur.) überall 

das Schädliche und Böfe ſchafft. Jener erfhien als großer Lehrer und 

Wohlthäter auch unter den Meufchen, die jedoch ihm mit Undant 

Iohnten und ihn umbrachten. Die Seelen der guten Menfchen gehen 

zu ihm nad dem Tode, die der böfen verwandeln fich in ſchaͤdliche 

Naturmächte und häßliche Thiere. Der Cultus beſchränkt fich darauf, 

daß man Haufen vun Reis auffhüttet um Orakel zu erhalten, und 

Dpfer von Arak in Prozeſſion bringt um Regen zu erbitten. Die 

Häuptlinge , deren Würde erblich ift, find Durch einen Rath der Alten 

in der Ausübung ihrer Macht gebunden. Sie führen das Richteramt. 

Ein eigenthümliches Inftitur ift das des Alitara, einer Perfon bie, 

obwohl ohne amtlichen Charakter, Streitende zu verfühnen fich bes 

müht. Mißlingt der Verſuch, fo wird nad) verweigerter Genugthuung 

die Familie und dann der ganze Stamm des Beleidigerd verantwort- 

lich gemacht, ja man hält fih um ſich Recht zu verfchaffen oft fogar 

an ein Individuum eines bei dem Handel ganz unbetheiligten Stam⸗ 

med, auf weldyen die Fehde dadurch übergeht — ganz fo wie dieß auf 

der Goldküfte gebräuchlich ift. 

»Krapf, R.II 179 hat fie unter den Küſtenſtämmen aufgeführt. 
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J. Die Bewohner von Madagascar, die ſich ſelbſt Malagazi, ihre 

Inſel aber, oder vielmehr urſprünglich nur deren ſüdlichen Theil 

Malgaſch oder Madegaß nennen (Cauche 92), beſtehen in ethnogra⸗ 

phiſcher Beziehung aus drei nerfehiedenen Hauptelementen, welche gro- 

ßentheils fih jo innig durchdrungen haben, daß eine Unterfcheidung 

derfelben im Einzelnen nicht leicht mehr gelingt. Diefer Umftand be: 

weift für fih allein fhon, daß das Zufammenieben und die Mifchung 

jener drei Elemente nicht erft wenige Jahrhunderte alt fein fonn, wie 

man insbefondere von der Anmwefenheit des Hauptvolkes, der Ma- 

Jaien, wohl geglaubt hat, obwohl damit die Möglichkeit nicht ausge⸗ 

ſchloſſen ift, daß die Hovas (mie ihre Sage berichtet) erft vor einigen 

Jahrhunderten — vielleicht als die teten Malaieneinmwanderer, denen 

früher andere zu verfchiedenen Zeiten vorausgingen — auf riner zahl⸗ 

reichen Flotte an der Weftküfte der Infel gelandet fein (Leguevel 

II, 29 f.). Vielmehr wird ſich im Folgenden zeigen, daß dieſes Letztere 

eine gewifle Wahrfcheinlichkeit für fi hat, da die Hovas offenbar 

unter den Malgafchen relativ die reinften Mälaien find. 

Der oftafricanifche Beftandtheil ver Bevölkerung, die Vazimba, 

welche von den Malgafchen als negerähnlich befchrieben werden (Le- 

guevellll, 121 ), gilt im Lande felbft als der älteſte und urfprüng- 

lihfte*: in der wörtlich mitgetheilten Proclamation der Königin Ra- 

” Nah Froberville (Bull. soc. geogr. 1839 1,265 f.) weiden die 
Urbewohner der Infel von den Malgafchen Bazimbas genanıt. Drury. 
der um 1702 längere Zeit unter ihnen gelebt haben will, fept fie in den 
Beften an den Dani: Kluß in die Gegend von Menabe und fagt fie hätten 
platte Stirn, plattes Hinterhaupt,, weniger langes und weniger wolliges Haar 
als die übrigen Malagafchen. Was Flacourt (1648) Über fie mittheilt, 
ſcheint bloße Fabel zu fein. Auch im Oſten der Inſel follen fih noch Abori⸗ 
giner gefunden haben die den Namen Ompize und Ontefatrun führten. 
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navalo vom 3.1835 bei Descartes (p. 175) werden die Gräber 

der Bazimbas ald nationales Heiligthum bezeichnet, und eine ähnliche 

Rolle fpielen die Urbewohner der Infel unter diefem Namen in den 

Sagen der Malgafchen. Refte derfelben ſoll es nody jeßt auf der Weſi⸗ 
füfte geben, unter 199 auf der Karte bei Descartes, während fi 

im Dften unter 23% die Schavoaies und Schaffates (Tfas 

vouai und Tfafati bei Descartes, Tfafali oder Ehafalles fchreibt 

Christave im Bull. soc. geogr. 1845 Il, 18) finden, die ebenfalls, 

vielleicht nur wegen ihrer Rohheit, für einen Theil der Urbevölkerung 

gelten. In Nordaftica, im Gebiete der Berbern werden von Che- 

nier (Recherches hist. sur les Maures 1787 II, 417, III, 14, 101) 

Chavoyas als ein räuberifches Volt genannt, melde unzweifelhaft 

nichts Anderes find ale ethnographiſch unbeftimmte Völker die von 

den Arabern unter dem Namen Schamwiad.i. „Hirten“ zufammen- 

gefaßt wurden (Quatremere im J. des Savants 1838 p. 398): es 

Müpft fih daran die Dermuthung daß jene Chavoia auf Madagas- 

car, über welche alle näheren Ruchrichten bis jeßt fehlen, ebenfalls 

kein befonderes Volk fein und nur von den dortigen Arabern nad 

ihrer Lebensweiſe jenen Namen erhalten haben mögen. Schaffat (Ga⸗ 

fat bei Bruce III, 733) finden fi) außerhalb Madagascar aud im 

füdlihen Ambara (Isenberg and Krapf 406), ob fie aber zu je: 

nen in irgend einer Beziehung ſtehen, ſcheint ſich bis jegt nicht ent- 

fcheiden zu lafien. Die Geuricas die von Isaacs (II, 369) ale ein 

wildes, den Bufchmännern ähnliches Bolt im Innern der Infel ge- 

nannt werden, finden ſich fonfl nirgends erwähnt, und es wird er- 

Taubt fein in feine Angaben einiges Mißtrauen zu feßen, da er fon» 

derbarer Weife ald das neuerdings in Madagascar aufgetretene Er- 

oberervolf die fonft unbefannten Ambalamboes bezeichnet anftatt die 

Hovas zu nennen. Daß endlih Papus von Reu-Guinea her fih bie 

nah Madagascar verbreitet hätten (Dulaurier in N. Ann. des 

v.1850 1I, 145), läßt fi nur als eine fehr unwahrfcheinliche Ver- 

muthung bezeichnen; alle negerartigen Elemente die ih hier finden, 
find wohl ſchwerlich anderen als africanifchen Urfprunges. 

Ob zu jener africanifchen Urbevölkerung der Infel Araber oder 

Malaien zuerft hinzugelommen find, ift unbelannt. Die erfteren ha⸗ 

ben ſich ohne Zweifel feit langer Zeit hier niedergelaffen, mit den Ein- 

‚geborenen gemifcht und von der gegenüberliegenden Küfte des Feſtlan⸗ 
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des Stlaven eingeführt (Leguevell, 111 not.). Daß insbefondere 

Kaffern nicht auf eigene Hand hierher ausgewandert find, ergiebt fich 

daraus daß fie aller Schifffahrt und ſelbſt des Schwimmens untundig 

find. Arabiſche Elemente finden fih im Oſten und Süden der Infel 
wie im Nordweſten derfelben. Sie find vorherrichend in den Antay⸗ 

mours von Matatane, die zwar kupferfarbig und zum Theil fogar 

wollhaarig find, aber im Wejentlihen muhammedaniſche Sitten be⸗ 

figen: fie wenden beim Beten das Gefiht nad Oſten, baden ſich täg- 

li, grüßen mit „Salama,“ und haben als angebliche Auswanderer 

von Metka ihre Ueberlegenheit über die Eingeborenen in fo hohem 

Grade geltend zu machen gewußt, daB man ihnen eine befondere 

Macht über die Elemente und über die Krankheiten zufchreibt und von 

ünen Amulete fauft (Leguevel I, 187 ff.). Ihre Kinder laffen fie 

fhreiben und lefen lernen (ebend. II, 57). Rochon (17) fpridt von 

biftorifchen,, medicinifchen und anderen Büchern die in ihrem Befiße 

feien, und was Flacourt über die Literatur der Malgajchen angiebt 

— er führt medicinifche, Tosmographifche und, wie es fcheint, ajtro= 

Iogifche und kabbaliftifche Schriften an — ftammt in der Haupifadhe 

aus derjelben Quelle, von Arabern (N. Journ. As. IX, 1822 p. 264, 

XI, 1833 p. 97). Auch das Alphabet deflen ſich die Malgaſchen bie 

auf Radama bedienten, war das arabifche. Im Süden der Injel oder 

(was wahrſcheinlich richtig ift) nad Andern vielmehr im Norden ge- 

hören zu den Arabern die Zafferamini. Die Sage über ihre Ein- 

wanderung im 15. Jahrh. (Rochon 17) hat Leguevel (Il, 180) 

mitgetheilt. Ihren Ramen hat man ald „Rachkommen des Ramini“ 

gedeutet (Christave im Bull. soc. geogr. 1845 II, 19), oder als 

„Nachtommen der Imina,“ einer Tochter Muhammed's (Frober- 
ville im Bull. soc. geogr. 1839 1, 259). Auf die richtigere Ableitung 

ſcheint die Angabe zu führen, daß fih die Eingeboremen der Infel 

St. Marie Zafy Ibrahim „Kinder Abrahams“ nennen (Lloyd im 

JI.R.G.8.XX, 56), und es ift wahrfcheinlih nur Irrthum wenn die 

Bafferamini oder Zafindramina wieder von diefen letzteren unterſchie⸗ 

den werden (ebend. p. 60), da fie doc identifch fein follen mit den 

Zaffé bouralhe (ebend. 76) — ein Name der bei kurzem ou offen- 
bar fih nur wenig von Zafy Ibrahim entfernt. Endlich werden 

als Araber auf Madagascar im Nordweften die Antalotches „das 

Volk von jenfeits des Meeres“ genannt (Rochon 18, Descartes 
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270, d’Unienville III, 243), die Antalaots von Mondjangaie, 

welche nah Guillain (II, 2 p. 415) von arabiſchen Koloniften der 

africanifchen Küfte flammen, während fie nah Leguevel (II, 57) 

Suaheli find. Was man von ihnen zu halten hat, ift noch unllar. 

Auch in Bembatok-Bai follen fih Araber feit langer Zeit niedergelaffen 

haben (Owen U, 100). | 

Das die Chineſen nah Madagascar Handel trieben, wird von 

Edriji wie von Marco Polo erwähnt. Vielleicht ſtammt die Art 

des Rechnens welche fonft bei den Malgafchen in Gebrauch war, mittelft 

Knoten die fie in drei an einem Ende verbundene Schnüre von unglei- 

cher Länge knüpfen (Descartes 323) aus diefer Duelle. Schon die 

geographifche Lage der Länder läßt vermuthen, daß die Ehinefen nicht 

ohne Bermittelung der Malaien und daher wahrfcheinlich erſt zu einer 

Zeit nah Madagasgar gefommen find, zu melcher der Berkehr der 

legteren mit diefer Infel fchon Sänger in vollem Gange war. Wie 

fhon erwähnt, hat Dulaurier aus Edrifi nachgewieſen das Java⸗ 

ner in alter Zeit nach Zanguebar und Sofala gefommen find, haupt- 
fählih um Eifen zu holen, Raffles (Hist. of Java 1817 I, p. XXI) 

bemerft daß nad) de Barros’ Angabe Japaner früherhin nad Ma- 
dagascar gefegelt feien und O wen (II, 36) hörte. hier noch neuerdings 

einen Geſang der einem javanifchen Schifferliede ganz ähnlich war. 

Dumont d’Urville (Voy. de l’Astrolabe 1830. Philologie 

p. 275) hat durch Zählung von Wörtern zu beweifen geſucht, daß die 

Mebereinftimmung der polnnefifden Sprachen mit dem Malaiiſchen 

und Madekaſſiſchen ziemlich gleich groß fei und beziehungsmeife den 

Zahlen 0,14 und 0,18 entfpreche, während die der leßteren unter fich 

bedeutender fei, da fie 0,21 betrage, und das überdieß die Sprache 

der Malgaſchen polyneſiſche Wörter befige die fih gar nicht oder nur 

in fehr verftüämmelter Form im Malaiifchen wiederfänden. Da die po: 

lyneſiſchen Sprachen für den älteren Zweig des malaio-polynefifchen 

Sprachſtammes gelten, würde dieg — infofern man überhaupt auf 

ſolche Wörterzählungen einen Schluß gründen mag — zu der Anficht 

führen, daß die alten Einwanderer welche nach Madagascar kamen, 
ihre Siße im fernen Oſten wahrfheinlih ſchon lange vor der Zeit 

verließen, zu welcher das jetzige Malaienvolk fich bildete, d. h. vor 

dem 12. Sahrhundert, wahrfcheinlich aber auch aus der Gegend ftamm: 

ten welcher diefes legtere Volt angehört, nämlich von einer der weit 
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tichſten unter den großen oftindifchen Infeln, wie jhon die geogra» 
phifche Lage erwarten läßt. Aus Jacquet’s Erötterungen über ein 

Madekaffifches Bocabular (N. Journ. As. XI, 1888 p. 122) geht ber» 

vor daß die Sprache von Madagascar die meiften [peciellen Analogieen 

zu der von Magindano, zum Malaiifchen, zum Lampung auf Suma⸗ 

tra und zum Tagala auf den Philippinen befigt. Diefes Rejultat wird 

jedoch dadurch wieder unbeſtimmter als es auf den erften Blick ſcheint, 

daß, obgleich die Malgaſchen im Allgemeinen einander ohne große 
Schwierigkeit verftehen und diefelbe Sprache im Norden und Süden 

der Infel berrfcht, doch an der Küfte, 3. B. in PBallandava -Bai, und 

nicht minder im Innern eine andere Sprache gefprochen wird (Owen 

II, 103, 135, Boteler Il, 119), wenn auch die legtere viele Wörter 

mit der im Süden und Rorden verbreiteten gemein haben fol. Radh 

Dinome (N. Ann. des v. 1856 III, 375) giebt ed auf Madagascar, 

abgefehen von den noch unbekannten. Gegenden des Innern, zwei 

Sprachen, die der Salalaven und die der Betfimitfara,, deren Wörter 

ſchatz jedoch zu % übereinftimmt. Am weiteften zurüd feßt Craw- 

furd (Hist. of the Ind. Archip. 1820 1, 29) unter Beiflimmung Du - 

laurier’s (N. Ann. des v. 1850 II, 152) die malaiiſche Einwan« 

derung nach Madagascar, nämlich in die Zeit vor dem Beginne der 

Einwirkung indifcher Einflüffe auf die Malaienvölter des dortigen 

Arhipeld, und zwar aus dem Grunde weil fi keine Sanffritwörter 

in der Sprache von Madagascar fänden; der beginnende Berfehr zwi⸗ 

fhen Borderindien und dem oftindifhen Archipel fällt aber nach 

Crawfurd (III, 194) in's 2., nah Raffles (I, 474) fhon in’e 

1. Jahrh. n. Ch., wogegen er nah Laſſen (Ind. Alterthumst. 11, 

1044, 1059) ficher wenigftend no um ein Jahrhundert weiter hin- 

aufzufegen iſt. So wichtig jener Grund ift, wenn fich die Thatfache 

beftätigt die er behauptet, fo ift er Doch nicht vollfommen zwingend, 

denn der Einfluß welcher von Borderindien auf die oftindifche Inſel⸗ 

welt ausgegangen ift, kann ſich nur fehr allmählich ausgebreitet ha⸗ 

ben; es ift befannt daß die Völker der einzelnen Infeln in fehr ver⸗ 

fhiedenem Maaße ihm unterworfen gewefen find, und c# könnten daher 

die früheren Sie der Einwanderer die von dort nad Madagastar ge: 

fommen find, trob langjähriger Anweſenheit indifchen Einſluſſes in 

benachbarten Ländern ſich Doch demſelben entweder ganz entzogen ha⸗ 

ben oder ihm nur in fo geringem Grade unterworfen geweſen fein, 
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daß ihre Sprache keine Spuren davon bewahrt hat. Steht demnad 

zwar fiber daß Menſchen von malaüfcher Race in Madagascar feit 

früher Zeit ſich niedergelafien haben (vgl. darüber aud) Cotain in 

N. Ann. des v. 1846 I, 385), fo will es doch nicht gelingen den Zeit- 

punkt ihrer Ankunft mit Wahrſcheinlichkeit feftzuftellen. Nur das Eine 

ift noch Hervorzuheben daß in einer Stelle des Ibn Said (angeführt 

bei v. Klöden p. 241), alfo um die Mitte des 13. Jahrhunderts, 

niht nur Madagascar unter dem Namen der Infel Komr beiprochen, 

fondern auch das Volk der Komr auf Madagascar „Brüder der Chi« 

nefen“ genannt und „Malay“ als der Name einer Stadt auf diefer 

Infel angegeben wird*: demnach fcheint jener Schriftfteller um die 

Erijtenz der Malaien auf Madagascar gewußt zu haben, da man 

unter den „Brüdern der Chineſen“ jedenfalld weder Araber noch ne- 

gerähnliche Menfchen verftehen kann, fondern nur folche von oftafla- 

tifcher Bildung. Die Anführung einer Stadt Malay auf der Infel 

Komr findet fih fchon vor Ihn Said bei Edrifi, und man wird 

daher in Verbindung mit dem Ohigen als gewiß betrachten dürfen 

daß Malaien fhon zu Anfang des 12. Jahrhunderts in einem lebhaf- 

ten Verkehr mit DOftafrica geflanden haben, daß fie jedenfalls nicht 
fpäter als um diefe Zeit fih auf Madagascar feftgefebt haben — und 

es knüpft fi) an den Ramen der Infel Komr nod die weitere Ber: 

muthung, daß fie auch die Komoren aufgefucht und befeßt haben mögen. 

Die beiden Hauptvölker der Infel find die Sakalaven und die 

Hova, jene in deren weftlihem Theile, von der Gegend von Muron- 
dava bie zur Bembatol-Bai hinaufreihend (Leguevel Il, 99, 

Owen II, 108), diefe im Centrum der Infel. Die Sakalaven find 

ihrem leiblihen Typus nah ein Miſchvolk von Africanern und Ma- 

laien, bei welchem die Charaktere der erfteren vorzuwalten ſcheinen: 

Mein von Statur und muskulös, dunkelſchwarz von Farbe, mit regel: 
mäßigen Zügen und fchmarzen ftechenden Augen (Descartes 269). 

Minter begabt und gebildet als die Hovas, Außerft forylos und un» 
befümmert um die Zukunft, find fie jeßt zerfplittert und machilos. 

Früher das herrſchende Volk der Infel, aus welchem alle Königsfami- 

lien ſtammten, haben fie neuerdings troß ihrer Tapferkeit den erobern- 

Froberville (Bull. soc. geogr. 1839 1, 263) macht auf die Aehn⸗ 
lichkeit Des Namens der Inſel „Malakaß“ und „Malaka“, des Hauptſitzes der 
Malaien auf der gleichnamigen Halbinfel aufmerkſam. 
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den Hova weichen müflen, die früher verachtet und ald unrein ange⸗ 

fehen, fih doc über alle anderen Völker zu erheben gewußt haben 

(Legu&vel II, 29 f.). Diefe Erhebung mag fie erft im Laufe des 

gegenwärtigen Jahrhunderts zur unbeftrittenen Oberherrfchaft über 

die ganze Infel geführt haben, doch follen fie fih ſchon im 17. aus 

ihrer urfprünglichen Verachtung heransgearbeitet haben und zu Nacht 

und Unfehen gelangt fein (Noel im Bull. soc. geogr. 1844 I, 409). 

Sie feheinen in Sprade, Sitte und äußerer Erfheinung die ſtärkſten 

Spuren ihrer malaiifhen Abkunft bewahrt zu haben, find olivenfar- 

big, mittelgroß, ihre Geſichtszüge nicht fcharf gefchnitten, die Unter» 

lippe vorftehend (Descartes 268); doch follen fie nicht unvermifcht 

mit den Salalaven geblieben fein (Lloyd im J. R. G. S. XX, 65). 

Unter den Sitten der Hova find es vorzüglich folgende welche mit 

Beftimmtheit auf malaio-polynefifchen Urfprung hinweifen. Bei allen 

wichtigen Gelegenheiten wird die Berfammlung der Häuptlinge berus 

fen , die wie jede Gerichtsſitzung und jebt felbft jedes Gefpräch das fich 

bei zufälliger Begegnung anfpinnt, Haba oder Kabar (Kava-Partie) 

heißt (Owen II, 112). Fehlt nun zwar die dabei in der Südſee 

gebrauchte Kavamurzel und das aus ihr bereitete Getränk, fo wird 

doc ein anderes Reizmittel, houchouk, gefaut, das aus getrodneten 

und pulverifirten Tabafsblättern befteht (Leguevell, 35). Das 

Kauen von Betel und der Bau diefer Pflanze foll nur bei den beſon⸗ 

ders betriebfamen Antaymours in Uebung fein (d’Unienville III, 

290, 279). Die Kähne mit einem oder zwei balanciers, die fih auf 
der Weftküfte der Infel finden, follen von den Safalaven erft den Ho⸗ 

das nachgebildet worden fein (Leguevel I, 30, II, 98). Im Kriege 

hat bis auf Radama die ganz polynefifhe Sitte geherrfcht, daß die 

Gefallenen um jeden Preis der Gewalt der Feinde entriffen und von 

den zurüdtehrenden Kriegern mit nach Haufe gebracht werden nrußten 
(Owen II, 118), und dag Mufcheln die Stelle der Trompeten ver- 

traten (Legue&vellI, 245). Die Kriegerlaften im Innern der Infel 

find alle mit tättowirten Figuren geſchmückt (ebend. 159 not... Es 
gehört dahin ferner, daß, während fonft eine Heirath unter Bluts- 

verwandten den Malgafchen als verbrecherifch gilt (ebend. 116), nur 

die königliche Familie (mie namentlich auf den Sandwichinſeln) hier- 

von eine Ausnahme macht: nicht allein war Radama's erfte Frau feine 

Schwefter, fondern es ift auch überhaupt bei den Hovas gebräuchlich 
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daß der König eine nahe Verwandte, die Tochter feiner Schwefter, 

heirathet um feinen eigenen Kindern, welche fonft Gefahr Taufen von 

den Brieftern aus dem Wege geräumt zu werden (Boteler II, 132, 

HolmanIi,459), den Thron zu fihern, da der älteſte Sohn feiner näch⸗ 

ſten weibliden Berwandten der techtmäßige Thronerbe if (d’Unien- 

ville 286). Der König ift zugleich, wie in Bolyneflen, oberfter Prie⸗ 

fir (Lewis im J.R.G.8.V, 239) und wie in Bolynefien fallen die 

Wörter welche aͤhnlich Tauten wie Die Ramen der Häuptlinge, aus Ehr⸗ 

furcht vor dieſen aus der Sprache ded Volles heraus und werden durch 

andere erfeßt (Tyermann and B.II, 520). Die Form des Eides, 

durh den ein Bündniß der Kreundfchaft befiegelt wird (von Noel 

im Bullet. soc. geogr. 1844 I, 886 bei den Salalaven genau geihil: 

dert, Leguével II, 105) ift, wie ſchon erwähnt, dieſelbe welche vor 

Sahrhunderten auf den Philippinen beftand und bei mehreren Dias 

laienvölkern noch jetzt befteht. Auf den höchſt eigenthümlich eingerich⸗ 

teten, als eine doppelte Pumpe conſtruirten Blaſebalg der Malgaſchen 

und ſeine Uebereinſtimmung mit demjenigen welcher im oſtindiſchen 

Archipel an vielen Orten in Gebrauch iſt, haben wir ſchon anderwaͤrts 

aufmerffam gemacht (I, 294). Endlich ift auch im Temperamente der 

Malgaſchen die als genußfüchtig und fröhlich bie zur Ausgelaffenheit 

gefhildert werden, eine merkwürdige Achnlichkeit mit den Südſeevöl⸗ 

fern nicht zu verkennen, welche fich bis in die fpecielleren Züge ihres 

Reichtfinnes verfolgen läßt: die Weiber find in hohem Grade unkeuſch 

und fäuflih, ihr ausfchmweifendes Leben vor und zum Theil ſelbſ 

während der Ehe giebt aber durchaus feinen Anſtoß. 
Ueber die einzelnen Voͤlker von Madagascar wird ſich in ethno⸗ 

graphifcher Beziehung vielleicht Genaueres aus den von Sir W. M. 

Farquhar dem Britifchen Muſeum gefhentten Handihriften (I: R. 

G.8.XX, 75) ergeben. Bis jebt find ihre Beziehungen zueinander 

völlig dunkel und felbft die Namen vieler find ethnographiſch ganz werth⸗ 
108, da fie nur relative Ortsnamen find, 3.9. Antatfimon, Bolt 

des Südens; Antavaratch, Bolt des Nordens u.f.f. (d’Unien- 

ville III, 242, J.R.G.3.XX, 76). Die Betfimfaracs find der 
Etymologie des Wortes nad ein aus vielen Heinen Völkern gebilde⸗ 
ter Bund (Descartes 829), der aus dem Ende des 17. Jahrh. 

ſich herſchreiben fol. Die ziemlih dürftigen und unvollfländigen 

Angaben über den leiblihen Typus der kleineren Völker find das 
Baig, Anthropologie 2r Bd. 28 
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Einzige was fi in ethnogtaphiſcher Nüdficht bie jegt über fie bei⸗ 

bringen läßt. 

NIrdlich von den Hova im Innern leben die Antfianacs, die 

den Sakalaven fehr ähnlich find (Descartes 269); füdlich von je 

nen die Betſilos oder Betfileoe, welche man die Hova des Südens 

genannt bat: fie find ofidenbraun von Farbe wie dieſe, Haben opales 

Geſicht mit rothen Augen, häufig Adlernafe, vorftehende Oberlippe, 

Iodiges theils wolliges theild nicht wolliges Haar, Heine nicht wohl⸗ 

gebildete Ertremitäten (Leguevel II, 140, Deseartes 344). 

Die Antancay, öſtlich und nordöftlic von den Hova, werden wieder 

mehr ald ein Ritteltypus gefchildert, wie die Safaladen und Antfia- 

nacs, nämlich Hein und zart gebant mit dunfelbrauner Haut, ſchlich⸗ 

teın langem Haar, Meinen tiefliegenden Augen, platter Naſe, einge⸗ 

zogener Oberlippe und jeht großem Munde (Descartes 336). Zum 

den Völkern in welchen das Regerblut vorzuherrſchen fcheint, gehören 

(unmittelbar im Süden der Antancay) die Bezonzons und im 

Dften von dielen an der Küfte die Affraparts: jene dunkel tupfer: 

farbig, groß und robuft, mit fraufem Haar, fanftem Blid, platter 

Rafe und diden Negerlippen; diefe ebenfalle kupferfarbig, groß und 

wohlgebaut, aber von ſchlichtem Haar und ausgeprägten Zügen (eben 
daſ.). Die Antancars im Außerfien. Rordoften der Infel find deu 

Kaffern fehr Ahnli$ (Legusvelll, 70. Demnach läßt ih von 

den malatenähnlichen zu den negerartigen Bölkern folgende Stufmreihe 

aufſtellen: Hovas; Betflios Safalaven, Untancay, Antfianace; Affra⸗ 

varts, Antancars, Bezunzons. Zu den mehr negerartigen Böltern, 

die merkwürdiger Weife af den ganzen nordöſtlichen Theil der Iufel 

einnehmen,” gehören nah Descartes noch die Betfimfarace, 
Detanimenes und Antatchimes, Über deren Äußere Erſcheinung 

nichts Specielleres mitgetheilt wird. Als eine beachtenswerthe That⸗ 

fache ift nur noch hervorzuheben daß blaue Augen namentlich beine 

weiblihen Gefhlehte auf Madagascar bismeilen vorfommen (Ro- 

chon 24). 

In der ethnographiſchen Eintheilung der Infel, welche Descar- 

tes (215), mie ed fcheint, ganz nad) Christave a. a. D. gegeben 
hat, werden außer den genannten Böltern noch die Antavarts 

- —5— Ber eu Karte *3 Im Süden von Madagascar «IE 
wehren Ich ang beit, Scheint durch nichts. gerechtfertigt (Bol. Descartes 848) 
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(Hinter den Betfimfaracs im Innern) und im füdlichen, noch wenig 

befannten Theile der Infel die Antarane, die Bourimes und Ma: 

hicores, die Mabafales und Andraivoules erwähnt, do 

fehlen afle Angaben über die Gründe meshalb anderwärts (p. 265) 

von ihm genannte Völker in dieſe ethnographifche Meberficht gar nicht 

mit aufgenommen worden find, daher die ganze Aufſtellung derfelben 

als unzuperläffig und willkürlich erfheint.* 

U. Schon in der Ausftattung des äußeren Lebens zeigen ſich die 

Malgafchen ala ein Boll das den Negern und den Kaffern liberlegen ift. 

Die Hütten der Hauptfladt Tananarivo find von Erde auf Pfäh- 

Ien erbaut, ihre Wände aus Flechtwerk gemadıt, das Dach von Stroh 
oder Blättern. Zu ihrer Erbauung bediente man fich freilich der Säge 

nit, auch der Gebrauch von Nägeln ift unbelannt, doc; beftehen 

viele derfelben bei den Hovas aus zwei Räumen, die einige menige 

Geräthe enthalten: hölzerne Teller, Löffel und Becher von Horn find 

unter diefen die bemerfenswertheften (Legusvel II, 25 ff., 240). 
Schon in alter Zeit waren, wie Cauche erzählt, die Dörfer mit 

Pallifaden umgeben; unbefefttgt bleiben fie aber bei den Sakalaven, 
die fih ganz auf ihre frühere Macht und perfönliche Tapferkeit ver: 

laſſen haben (Descartes 318). Bei den Hovas, die in der Zaufunft 

neuerdings nicht unerhebliche Fortjchritte gemacht haben (Legne6vel 

IH, 264), find die Dörfer jept auch mit Bräben von 6‘, bisweilen 

fogar mit drei Gräben von 30 — 40 Breite und beträchtlicher Tiefe 

umgeben. In dem Ballifadenzaune find Schieplöcher angebracht die 

zugeftopft werden bis man wieder geladen hat, ja man hat bei den 

fonft unbelannten Antetolong im nördlichen Theile des Inneren noch 

weit künſtlichere Feſtungswerke gefunden (d’Unienville III, 269); 

obgleich Übrigens von regelmäßiger Kriegführung, geordneten Märs 

ſchen und dieciplinirten Soldaten bie auf Radama fih nichts gefun⸗ 
den hat. | 

Die Kunftfertigkeiten der Malgafchen find nicht unbedeutend. Auf 
die Gewinnung und Bearbeitung der Metalle nerftanden fie fich ſchon 

vor der Ankunft der Europäer; namentlich verfertigten fle treffliche 

” Die Infel Bourbon, auf weiche unter andern Regerſtlaven auch 
Malgaihen gekommen find, bat jetzt ganz eine Mulattenbenölterung. Schon 
die eriien Koloniften haben 8 dort ſo mit Ihren Sklaven em. daß 
nur wenig rein Taufafifchen Blut übrig gebfteben tft (Bory TIL, 233). 

28° 
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Goldarbeiten und bedienten fi) der Waage zur Schäkung der Ge⸗ 

wichte (Rochon 127, Cauche 103). Selbſt Flinten wiffen fie jetzt 
volfändig herzuſtellen (Descartes 850), benugen die Steinkohlen 
in ihren Gießereien, welche vorzüglich Thöne und haltbare Ketten, vers 
zierte Teller und Beitede, Halsbänder und Ohrringe von Gold und 
Silber liefern, auch ihre Aderbaus und Hausgeräthe verfertigen fie 
felbR. Berner weben fie baummollene und namentlich {ehr foftbare 
feidene Tapeten (Delfner in Monatsb. d. Gef. f. Erdk. R. Folge V, 

21). Weberhaupt zeigen ihre Seiden- und Baummollenwebereien von 

vieler Kunft und werden zum Theil nah Mauritius und Bourbor. 

ausgeführt (Owen I, 171), und vielleiht ſtammt aud) die Grasfein- 

wand, die in Gabinda aus dem Innern bezogen wird und der von 

den Malgaſchen als Packtuch für den Erport angefertigten fehr ähn⸗ 

lich ift (Boteler II, 356), mittelbar oder unmittelbar von Mada⸗ 

gascar. Auch bereiten fie Zuder aus dem Zuderrohre (Leguevel 

I, 88 f., I, 266). Die Färbereien und Webereien der Sakalaven, 

ihre geihidten Holz. und Metallarbeiten nebſt den dazu gebrauchten 

Werkzeugen Bat Noel beichrieben (Bull. soe. geogr. 1844 I, 406). 

Die Fahrzeuge der Malgafchen find von drei verfchiedenen- Arten (Ber 
fhreibung bei Descartes 299): die eine derfelben ift mit zwei Se 

geln verfehen und man hat im vorigen Jahrh. bei ihnen eine Pirogue 

gefunden die 160 Menfchen faßte. Weber die Eonftruction einer Hänge- 

brüde im Lande der Hopvas hat Lewis (J.R.G.S.V, 232) Räheres 

mitgetheilt. Geld ift nur in geringer Menge in Umlauf, weil mit den 

Todten ein großer Theil ihres Eigentums begraben wird: eine uns 

geheure Menge von Koftbarkeiten und Geld wurden dem König Ras 

dama mit in’d Grab gegeben und 20000 Ochfen bei feiner Todten- 

feier gefchlachtet, Alles zufammen im Werthe von ungefähr 60000 

liv. sterl. (Tyermann and B. II, 558). Die Piafter weldhe ale 

Münze gelten, werden in 60 Theile getheilt und diefe Durch die Waage 

geprüft (Leguevel I, 146, II, 37). Die Luxusbedürfniſſe der 

Malgaſchen follen in neuerer Beit ſehr geftiegen fein. 

Der Landbau der Hovas ift nur gering, da die Natur Nahrungs» 

mittel in Weberfluß von felbft producirt, namentlich den Reis, der 

zum Theil unbenugt verderben muß, weil e8 Straßen weder im In» 

nern der Infel noch na der Küfte giebt (Leguevel II, 34). Die 

Sakalaven leben zum großen Theil als Romaden und find im Beſitze 
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zahlreicher Heerden (d’Unienville II, 293), doch bauen fie auch 

mehrere Arten von Neid und Mais, Baummolle und Tabak; fie 

düngen die Felder nur felten anders als durch Abbrennen des Krautes 

und Buſchwerks; eine Meine Ayt zum Abhauen der Bäume und ein 

Stod miteinem Spaten find ihre Adergeräthe (Noel a. a. O. 401, 404). 

So günftig [don nad dem Borflehenden das Urtheil über die 
geiftigen Fähigkeiten der Malgafchen ausfallen muß und fo fehr dieß 
nod ferner namentlich durch ihre Leiftungen in der Redekunſt beftätigt 

wird (Beifpiele bi Rochon 82 ff., Legusvell, 176), fo große 
Einftimmigkeit ſcheint doch auch darüber zu berrfchen, daß ihr mora- 

lifcher Charakter nichts weniger als hoch fleht. Zwar wird an ihnen 

die Gaftlichkeit gerühmt mit welcher man den Fremden in jedem Dorfe, 

auch wo er feinen Freund befigt, aufnimmt: er erhält aladann eine 
befondere Hütte und wird vom Häuptlinge des Ortes verköfligt; man 

verlangt don ihm für die bewiefene Gaſtfreundſchaft keine Geſchenke 
(d’Unienville III, 259), man umgiebt ihn mit Muſik und Tanz 

und wänfht nur daß er theilnehme an der heiteren Fröhlichkeit die 

diefe Menfchen über Alles lieben. Tropdem ſoll die Habfucht die Haupt⸗ 

leidenfchaft fein die fie bewegt, wie befonders von den Hovas verfihert 

wird (Descartes 349), felbft die eigenen Kinder follen ihr biswei⸗ 

len zum Opfer fallen und von den Eltern in die Sklaverei verkauft 

werden (Legusvel II, 51). Obgleich tapfer, treu ihrem Könige 
und ſtreng auf defien Gerechtigkeit haltend (Owen II, 117), gilt doch 

font Verftellung, Lüge und Betrug den Hovas nicht als ſchändlich, 
fondern nur als Hug, wo fie zum Zwede führen, den Antalotches 

allein wird eine größere Ehrlichkeit in Handel und Wandel nahgerühmt 

(Leguevel II, 57). Genußfucht und Leichtfinn Bid zu gänzlicher 
Gewiffenlofigkeit fcheinen die Grundzüge des Charakters der Malga⸗ 
hen zu fein. Gleichgültig und theilnahmlos gegen fremdes Leiden, 

ſuchen fie ſtets nach finnlichen Genüflen; den geiftigen Getränken jo 

ſtark ergeben, daß deren Genuß den Hovas bei Todesfttafe verboten 
werden mußte (Froberville bei Leguevell, 21), find fie zugleich 

äußert faul zum Gelderwerb Dusch Arbeit (ebend. I, 280). Die Skla⸗ 

ven erfahren verfdhiedene Behandlung, je nach ihrer Stellung: die 

einen find geraubt oder im Kriege gefangen und werden hart gehalten, 
die anderen dagegen find den übrigen Gliedern! der Familie faſt ganz 

gleichgeſtellt (ebend. IL, 242). 
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Bei der Reidenfchafrlichleit und dem großen Leichtſinne der Malga⸗ 

ſchen ift es natürlich dag bie Strafen die den Verbrecher treffen, hart, 

zum Theil felbft barbarifay find. Tod, Sklaverei oder Geldbuße find die 

gewöhnlichſten, und zwar fo, daß den Armen meift ein ſchwereres Uebel 

trifft alö den Reichen (Ausführliches über die Safalaven in diefer 

Rüdfiht beiDescartes 304 ff.) Diebftahl wird mit einer Buße von 

15 Ochſen oder mit Sklaverei geftraft, auf jeder Berwundung mit 

einem Gifen ficht der Tod (Leguevell, 147). Charatteriftiich ift 

daß Ehebruch wenigſtens in älterer Zeit ganz wie Diebftahl behandelt 

wurde (Rochon 24, Cauche 124), der Schuldige verlor beide 

Hände. Eine falfhe Anklage wird je nah dem Stande des Klägers 
mit einer Geldbuße oder mit Sklaverei beftraft; gehören beide Par⸗ 

teien deinfelben Stande an, fo trifft den falfchen Aukläger die Strafe 

des Berbrechene das er dem Andern Schuld gab (Descartes 306). 

Der Herr ift für jeinen Sklaven verantwortlich, wenn er fich nicht 
entfchließt dieſen felbft hinzugeben (Descartes 308). 

Die Ehe wird vor einem Magiftrate geſchloſſen, der dabei eine Ab⸗ 
gabe erhebt. Das Gewöhnliche ifi day der Mann mit feiner rau zus 

gieich auch Deren jüngere Schroeftern zur Ehe erhält. Ehebruch gilt 

nicht ale moralifcdyes Unrecht, und es wird behauptet daß er überhaupt 

nur dann an der Frau geftraft zu werden pflege, wenn fie denfelben 

ın Abweſenheit ihres Mannes von dem Wohnorte begebe (Leguevel 

I. 145, 148). Die erite Frau ift Hauptfrau. Die Macht der Weiber 

über ihre Männer if oft bedeutend (Rochon 23), "Doch erregt ihr 

Tod meift keine Theilnahme; auch die Geburt eines Mädchens gilt ale 
kein frohes Ereigniß (Leguevel I, 112, 108). Unkeuſchheit dex 

Mädchen vor der She ift allgemein und giebt feinen Anftoß, nur der 
Umgang wit Sklaven wird ihnen ala Verbrechen angerechnet (ebend. 

I, 232). Bei den Sakalaven find indeffen die Weiber zurüdhaltender 

als ‚bei den Hovas (ebend. UI, 99). Auf noch andere Laſter, die bei 

den Antaynıours jogar in gewillen Fällen zur Sitte gehören follen 

(I, 229), deutet der befondere Stand der Tänzer und improvifirenden 

Sänger in Weiberkleidern (97 f.). Uebrigens herrſcht innerhalb der 

Familie ein mohlwollender Geift und es fehlt nicht an Pietät: die 

Mütter find vol zärtlicher Spige für die Kinder (Owen 1, 173, Bo- 
teler I, 152) und nehmen fle fletd mit fi; man ift überhaupt fehr 

nachſichtig gegen fie, doch haben die Eltern das Recht fie zu verlaufen, 
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wenn fie ungehorfam find; die Gräber der Bäter werden regelmäßig 

befucht und man pflegt bei ihnen Opfer zu bringen (Froberville 

bei Leguevel I, 28). — Die Beichneidung ift auf Madagascar 

allgemein (Descartes 292); nah Cauche (49 ff.), der fie ausführ- 

fih befchreibt, voird fie nur alle drei Jahre gefeiert und hat zum 

Hauptzwed die Austreibung eines böfen Geiſtes aus den jungen Zeus 

ten, die nach achttägigem Faften an ihnen vorgenommen wird. 

Der König ift bei den Salalaven wie bei den Hovas alleiniger 

Gigenthümer alles Landes: er verleiht «8 an feine Bafallen und diefe 
geben wieder an die einzelnen Familien ab (Noel a. a. O. 401, Le- 

wis im J.R.G. S.V, 239). Indefien haben die Befigperhältniffe der 

Grundeigenthümer bei den Hovas in neuerer Zeit durch willkürliche 

neue Berleidungen von Seiten des Königs keine Störung erlitten; 
dieſer begnügte fi vielmehr mit dem Zehnten den er von den Pro- 

dukten des Bodens, von jedem Verkaufe auf dem Markt u. f. f. erhielt 

(Legu&velIl, 39). Die Beilimmung der Abgaben ift aber oft ver⸗ 

ändert worden (Descartes 316). Erſt Radama hat die ganze 

Infel in 22 Provinzen getheilt, deren jede ein Gouverneur regiert, 

Bon Seiten der Beamten und der höheren Stände überhaupt wird 

das Bolt ſchwer gedrüdt. Alles Grundeigenthbum dauert nur fo lange 

ald es bebaut wird. = 
Die Stellung des Königs ıft eine außerordentlich hohe, faft über: 

menschliche: ‚bei den Antaymoure, wo fi dieß am ſtärkſten geltend zu 

machen fcheint, wird er faft göttlich verehrt, ift aber auch für das 

Gedeihen der Früchte und für afles Unglüf verantwortlich von. dem 
das Voik getroffen werden mag (Leguevel I, 280, d’Unien- 

ville III, 285). Mit diefer Verehrung flieht es ohne Zweifel in- Zus 

fammenbang, daß der Häuptling oft erſt ange Zeit, bisweilen. ein 
ganzes Jahr nach feinem Tode beerdigt wird (d’Unienville II, 257). 

Daß die Malgafchen nicht ohne einen Glauben an Bott ald Schöpfer 

find, beweifen ihre Eidesformeln und Gelübde: „Du bift es den. wir 
anflehen, Gott, der du den Menfchen gefchaffen haft, den Himmel, 

die Sonne, den Mond, die Sterne, den Regenbogen, die Winde, bie 

Erde, das Meer, das füße Wafler und Alles was athmei und fi be 

wegt unter. dem Gewölbe des Himmels und auf der; Erde. Und aud 

ihr Geifter unferer Ahnen, unferer Bäter und Mütter, ſeid und gnä⸗ 

dig!“ (d’Unienville III. 260). Neben dem guten höchften Wejen, 
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das fie wie alles Bute, Wunderbare oder Unbegreifliche überhaupt 
Zanaar oder Zannahar nennen (Leguevel I, 96), nehmen fie auch 

ein böfes PBrincip Angatch an, das mit jenem gleich große Macht ha⸗ 

ben fol und allein von ihnen Opfer erhält und Verehrung (ebendaf. 

133, Roehon 19). Unter veiden ftehen eine Menge von niederen 

Göttern: der Gott des Donners, deö Regens, des Lebens, der Bott 
der Weißen, der Schwarzen, und es wird behauptet daß fie felbft 

abſtracte Begriffe, wie Ruhe, Pracht, Liebe, Habſucht u. dergl. zu 
Goͤttern perfonificirt hätten. Die Hovas befiken allerdings einen Na⸗ 

tional⸗Goͤtzen (Descartes 293), auch fehlt es ſonſt nicht an Einzel- 

gegenftänden, an die fih eine gewifle religiöfe Scheu und die Bor: 

ſtellung einer befonderen Heiligkeit nüpft, wie 3.3. die große Granit⸗ 
vafe welche die Zafferamini aus Urabien mitgebracht haben follen 

(Legusvel I, 87), fonft haben fie aber keine Gößenbilder, Tempel 
oder Altäre. Die Götter welche zwar auf dem filbernen Faden bis⸗ 
weilen heraßfteigen der den Seelen der Todten als Himmelsleiter dient 

(d’Unienrille II, 261), ftehen dem Menfchen durchaus fern. Die 

Vermittelung mit ihnen übernehmen die Ombiaches, welche die Opfer 

verrichten (eine Geremonie diefer Art hat Hill 46 befchrieben) und 
außerdem befonders in Anſpruch genommen werden, wenn es fi 
darum handelt Zauberei zu entdeden welche Krankheit oder einen To⸗ 

desfall verurfacht hat. 

Es wird alddann — natürlih nur wenn es fih um einen vor⸗ 
nehmen Mann handelt — zu einem Ordale gefchritten: wer der Zau- 

berei angeflagt ift, muß, um feine Unfchuld zu 'beweifen, einen Aufs 

guß der giftigen Ruß von cerbera tanghin trinken; feltener ift es die 
Probe des glühenden Eifens die er zu beftehen hat, oder (mas haupt- 

fählih bei den Antaymours gebräudlich ifl) das Durchſchwimmen 

eined Fluffes in welchem fich viele Kaimans aufhalten (Leguevel 

1, 238). Man kann leicht ermeſſen zu wie vielen falfchen Anklagen 

namentlich gegen reiche Xeute dieſe Einrichtung verleitet, da dem Klä⸗ 
ger, wenn er Recht behält, das eine, und dem Häuptling ein zweites 
Drittel des vom Schuldigen hinterlaffenen Bermögens zufällt (ebend. 

117). Wir dürfen demgemäß wohl auch vorausfegen, daß Radama 

die Drdalien nicht ſowohl, wie Fyermann and Bennet angeben, 

deshalb fortbeftehen ließ, weil durch ihre Abfchaffung alle Begriffe 

von Recht und Gerechtigkeit beim Volke umgeftoßen worden fein wür⸗ 
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den, fondern vielmehr weil fie eine unerfchöpfliche Geldquelle für ihn 
felbR waren. In der That hängt das Volk mit fo fefter Ueberzeugung 
an. diefer Art des Gerichtsverfahrens al& die Uebel augenſcheinlich find 

die aus ihr entfpringen. Es kommt vor daß die fämmtlichen nahen 

Berwandten eines Berftorbenen darauf beftehen auf ihre Unfhuld am 

Zode desfelben Gift zu nehmen, weil fie ihren guten Namen gefährdet 

glauben. In einem von Tyermann and B. (Il, 516) erzählten 

Falle ftarben deren fünf in Folge davon. Auch andere Rechtäftreitig- 

keiten werden auf diefe Weiſe entfchieden: es ftiehlt Einer einen Kna⸗ 

ben um ihn zu verlaufen und von dem gelöflen Gelde feine Schulden 

zu bezahlen; der Diebftahl wird ruchbar, der Thäter aber weiß den 

Verdacht auf feinen Gläubiger zu werfen; diefer wird, da der Dieb 

ein Begengift genommen hat, durch das Ordale des Verbrechens über- 

wiefen und muß zwei Sklaven, darunter feinen eigenen Sohn, als 

Strafe zahlen. 
Zu dem Aberglauben der Ordalien kommt auch noch ſolcher von 

anderer Art. Man hat Amulete. Ferner flößen gewifle Thiere dem 

Malgaſchen eine Art von religiöfer Scheu ein: dieß gilt vom Chamä- 

leon (Leguevell, 288), auch Kaben und Schweine werden aus 

Aberglauben (tabü). nicht gehalten (chend. 167), doch ift der Abſcheu 

vor leßteren nicht allgemein (Descartes 292). Unreine Thiere und 

in Folge davon Speifeverbote, die aber für die Einzelnen verfchieden 

find, giebt es mehrere, namentlich bei den Safalaven (Noel im Bull. 

soc. geogr. 1844 I, 389). Wird das Junge eines Walfifches getödtet, 

fo entſchuldigen fie ſich bei deffen Mutter, bitten fie um Berzeihung 

und erſuchen fie fih zu entfernen (Owen I, 170), ganz fo wie die 

Kaffern zu verfahren pflegen wenn fie einen Elephanten erlegt haben 
(Rose bei Moodie Il, 833). Bei Sonnen: und Mondfinfternifien 

wird viel mit Feuergewehr gefchoffen und gelärmt (d’Unienville 

III, 252). Die Tage unterfcheidet man in glüdliche und unglüdliche 

(ſali): an den lebteren darf nicht ausgegangen und kein Gefchäft ge- 

trieben werden; ein Kind das an einem folchen Tage zur Welt fommt, 

wird ertränft, ausgeſetzt oder lebendig begräben (wie dieß bei einigen 
Bölkern im Often aud von Zwillingstindern dem einen gefchieht), 

doc ift Diefe Sitte nicht allgemein (Rochon 68, Leguevell,109, 

d’Unienville UI, 265 f., Noel a. a. O.). 

Dem Todten wird im Grabe der Kopf nach Norden gerichtet (H ol- 
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man II, 478). Beim Begräbniß eines angefehenen Mannes finden 
fange dauernde und zum Theil fehr ercentrifche Trauerfeierlichkeiten 

fat. Tyermann and B. (II, 553) haben als Augenzeugen die für 

Radama veranftaltete Keichenfeier ausführlich befchrieben. Alle Arbeit 

wurde auf längere Zeit eingeftellt, man ſchor ſich allgemein das Haar 
ab und fchlief auf der Erde anftatt auf dem Bette, den Weibern war 

während der ganzen Trauerzeit verboten den Oberkörper zu befleiden 

und ihre unaufhörlic erneuten überfpannten Klagen über das allge 

meine Unglüd tehrten immer wieder zu dem Ausrufe zurüd: „D wa⸗ 

rum haft du und verlaſſen? Komm zurüd und hole uns zu dir!” 

Die erften Europäer welche nad) Madagascar kamen, waren Pors 

tuglefen unter Suarez im 3. 1506. Die Franzofen haben feit 1642 

Riederlaffungen auf der Infel gegründet, fie aber fpäter wieder aufs 

gegeben (über ihre Kolonifationsverfuche f. Betermann's Mittheil. 

1856 p. 157), da die angebliche Abtretung der ganzen Infel durch 

einige Häuptlinge an Beniowsky im 18. Jahrh., die von Frank⸗ 

reich zur Kolonifirung benupt werden follte, fih als unhaltbar her⸗ 

ausftellte. Bei ihrer Wiederkehr nah Madagascar im 3. 1819 erhiel- 

ten fie von dem inzwifchen aufgetretenen Eroberer Radama nichts zu⸗ 

geftanden als die Infel St. Marie. Noffi- be und die Weitfüfte von 

Madagascar haben fie von den Safalaven erft im 3. 1840 erworben 
und wenden neuerdings ihren dortigen Befiungen eine erhöhte Thätig⸗ 

feit zu. Descartes (41 ff.) erzählt nach dem alten Ehroniften Du- 

bois daß die Malgafchen fih anfangs gegen die Franzoſen im höchſten 

Grade dienfifertig, höflich und ehrerbietig zeigten: fie ließen fie beim 
Eintritt in ihre Häufer über ihre eigenen Leiber paffiren und ehrten ſie 
faft wie höhere Wefen; aber durch grobe Ausſchweifungen, jchreiende 

Ungerechtigkeit und empörende Willkür verfcherzten die erften Koloniften 

in kurzer Zeit die gute Meinung der Gingeborenen. Die von ihnen 

verübten Greuel find zum Theil Schauder erregend. Es ift charakte⸗ 

riftifch für jene Zeit der Entdedung und Eroberung neuer Länder, 
daß, wohin wir au auf der Erde die „civilifirten Europäer” des 

15., 16. und 17. Jahrh. fommen fehen, uns überall diefelbe Verwü⸗ 

flung des Lebens der Eingeborenen und diefelben Schandihaten in 
entfeßlicher Gleichmäßigkeit entgegentreten. Was die Miffion davon 

bis jebt wieder gut zu machen vermocht hat, kann dagegen kaum in 

Betracht fommen. Auf Madagascar, wo Temperament und Charakter 
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des Volkes ihr eine außeroroentlich geringe Ausfiht auf Erfolg cröff- 

nen, bat fie faum nennenewerthe Fortſchritte gemacht, wie fih auch 

ſchon deshalb von felbft verfteht, weil fie erſt im 3. 1820 bei den Ho⸗ 

vad von England aus begonnen wurde und längere Seit Überhaupt 
verboten blieb, bis endlid) die Miffionäre im J. 1835 wieder abreifen 

mußten, da es der Königin Ranavaleu um die Ausrottung der chriſt⸗ 

lichen Religion in ihrem Lande zu thun war. 

Faſt Alles wodurch ſich das Wolf der Malgafchen in neuerer Zeit 

aus Rohheit und Barberei erhoben hat, verdankt es nächft dem Hova⸗ 

Könige Dianampouine, über den jedoch Näheres nicht bekannt ifl, 

deffen höchft begabtem Sohne Radama (reg. 18101828). Diefer 

eroberte faft die ganze Infel mit Hülfe eines Heeres, das er feit 1820 

ganz auf europöifcdyem Fuße einzurichten geſucht und portrefflich dis- 

ciplinirt hatte — um 1826 befand es aus ungefähr 15000 Mann 

(Descartes 128). Er beobachtete dabei ſtets die Politit den Beſieg⸗ 

ten, die er immer milde, oft gnädig und großmüthig behandelte, die 

Baffen abzunehmen (obwohl nicht ohne gute Bezahlung), da fie diefe, 

wie er fagte, ald Angehörige feines Reiches, in welchem Friede und 

Sicherheit Herrfche, nun nicht ferner brauchen würden (Tyermann 

and B.Il, 530). Landwirthſchaft, Viehzucht, Induftrie und deren 

Betrieb auf enropäifche Art förderte er auf jede mögliche Weiſe; er 

fing an Straßen zu bauen und fuchte mehrere Seen dur Kanäle 

miteinander in Verbindung zu ſetzen, doch übereilte ihn der Tod bei 
diefer Ießteren Unternehmung; er bob das Berbot des Schweinefleifches 
auf, forgte für die Neinlichkeit der Straßen von Tananarivo und 

ſelbſt für die der Bewohner, indem er ihnen unterfagte dad Haar lang 

zu tragen: wer zwei oder mehrere Tage müßig ging mußte am Stras 

Benbau mitarbeiten (ebend. 508 ff., Lioyd im J.R.G.S.XX, 59). 

Kür längere Zeit unterdrüdte ex fogar einem Vertrage gemäß, den er 

mit den Engländern abſchloß (1817), den Sklavenhandel in feinem 
Lande, obgleich die Sache fohwierig war, da eine der bedeutendfien 
Ermwerbsquellen der Eingeborenen in Folge davon verfiegte, und er 

ſelbſt durch dieſe Maßregel feinen eigenen Einkünften empfindlich ſcha⸗ 

dete. Manche theild unvernünftige theils fhädliche Sitten und Geſetze 
bet er geändert, die harten Strafgefeße ded Landes gemildert, die 

Todesſtrafe für Diebflahl abgefchafft und den Kindermorb jedem ans 
deren Morde vor dem Geſezze gleichgeftellt; er geftattete nicht mehr, 
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wie früher gebräuchlich war, daß Leute die ih Verdienfte erworben 

hatten, im Falle eines Verbrechens für fich felbft oder für einen der 

Ihrigen Gnade und Straflofigkeit beanfpruchten und ftellte die Sitte 

ab daß die im Kriege Befallenen oder ihre Gebeine nad) Haufe zurüde 
gebracht werden mußten; um der Verſchwendung die bei Begräbnifien 

fo oft flattfand, entgegenzuwirken, erflärte er alle Schulden für ſolche 

Artikel die mit einem Todten begraben werden follten, für ungültig; 

auch dem Aberglauben der Ordalien und den Vergiftungen die bei 

ihnen geſchahen, fol er entgegengemirkt haben. 

Radama* felbft lernte noch in fpäterem Alter lefen und fchreiben, 
— 

” Eine Anefdote über ihn bei Leguével I,148. Wir fügen bier noch 
aus demfelben Schriftfteller (II, 120) eine Sage bei, die in der Gegend von 
Menabe allgemein verbreitet und von einem Araber mitgetheilt it. Obwohl 
nicht urfprünglich in Nüdficht ihrer Form, zeigt ſich doch deutlich fhon an 
den in ihr auftretenden Perſouen (Fihali „der Streit“, Raafou „der Mann 
des Feuers“ d. h. der vom Feuer Verzehrte), Daß fie nicht von arablicher Er: 
findung tft. (Einige seien der Malgafchen finden fih im Asiatic Jour- 
nal IX , 360. und im Christian Keepsake von Baker 1853. p. 260.) . 

„Der Berg Tangoury, unweit Menabe, der Hanptftadt der Sakalaven auf 
Madagascar, birgt in jeinem Feuerichlunde den Palaft „des Feindes der Men⸗ 
ihen”, dem man beim Voll⸗ und Neumonde Stieropfer bringt, denn zu Dies 
jer Zeit bat er immer Durit nad Blut. Er hat ſchon mehrere Geſchlechter 
der Sakalaven verfchlungen, doch Liegt er jegt feit Jahrhunderten eingeſchloſ⸗ 
fen in feinem Palafte auf großen Haufen Goldes gebettet. 

Ein Borfahre des jegigen Königs Ramitrah, Namens Ramahiva, hatte 
eine Tochter die der Schmud des Landes war; ihre Schönheit feflelte alle 
Männer und mehrere Fürften itritten um ihren Beflg; aber Fihali's Herz 
was war ihr Name) hatte bis dahin geichwiegen und ihr Vater der fie liebte, 

. hatte Verbindungen zurüdgewiejen die feine Macht und feinen Reichthum vers 
mehrt haben würden. 

pi biefer Zeit erhielten einige umberirrende Verſtoßene die Erlaubniß 
fih im Gebiete von Menabe niederzulafien. &8 waren die Trümmer des 
alten Volkes der Vazimbas, der alteften Bewohner von Madagascar, vieleicht 
der lIrbewohner: fie waren aber zahlreich und wänfchten nur zum Anbau um 
zu leben eine Meine Strede Landes zu beſitzen wo fie geboren waren. 

Sie kennen die Eigenſchaften aller nüglichen und ſchädlichen Pflanzen 
die ed auf der HR giebt, und die Sakalaven welche um ihre höhere Begabung 
wohl wife, agen fie ftetd um Rath, wenn fie fi im Unglück bedroßt 
glauben. | 

Ehe fi dieſe Fremden zwei Tagereifen weit von Menabe niederliehen, 
wo nod et einige ihrer Rachkommen leben, denen fie ihre Heilfünfte hin- 
terlafien ba en, blieben fie einige Zeit in diefer Stadt. Ein junger Mann 
ftand an der Spipe diefer unglüdlichen Kolonie, der Sohn eines mächtigen 
und verehrten Häuptlings, der kurz zuvor in einem Kampfe gefallen war. 
Raafou hatte fih bei den Seinigen den Ruhm der Tapferkelt erworben, 
den die Ehrfurcht noch erhöhte welche die Vazimbas vor feiner hohen Geburt 
und feinem Wiſſen hatten; er verband mit diefen agent aften die may gern 
an einem Häuptlinge findet, eine ſchöne Geſtalt und die Körperkraft weiche 
die Malgafıhen zu bewundern pflegen. Ä ' 
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gründete Schulen und fepte an die Stelle des arabifhen Alphabets 

defien man ſich bisher bedient hatte, das lateinifche. Er machte es zu 

einer Bedingung aller feiner Berträge mit den Engländern, daß diele 

—— 

Die Tochter des Ramahiva hatte Mitleld mit dieſem Lepten der Bazim- 
bas nnd wolite ſelbſt feine noch bintenden Wunden verbinden; fie wurde gerührt 
von der Erzählung feines Unglücks und der Gefahren die er im Kampfe auf 
dem Gebirge Ambohigmene beitanden hatte, und bald bemächtigte fih giä- 
hende Leidenfchaft ihres ganzen Wefens. Der junge Bazimba theilte fie und 

mabtva, der das Glüd feiner Tochter wollte, gab feine Einwilligung p 
dieſer Verbindung, doch der Tod wollte Zeuge ihrer Hochzeit ſein und ihr 
Hochzeittag wurde ein Grab. 

er Kieſe des Berges, feit einiger Zeit aus feinem Jahrhunderte fans 
gen Schlafe erwacht, hatte von der Schönheit Fihali's und ihrer Verlobung 
mit einem Manne nebört, auf den er fchon eiterfüchtig war, denn Raafon 
war von feinen Borladren (den Vazimbas) in die Gehelmniſſe der Ratur eins 
geweiht worden und konnte biöweilen die Menfchen der Rache des Ungeheuerd 
entzieben das dem euer gebietet. | 

Er befahl eined Tages einem feiner Diener, Sakare, eine Luftgeſtalt ans 
punebmen und au dem jungen Mädchen zu gehen um zu fehen ob fie dem 
ide wirklich gleiche, das die Sakalaven von ihr madten. 

Seine Erzählung erregte die Begierde des Riefen, der feitdem dem 
Befige Fihali's nachſtrebte; er gab zuerft feinen Willen durch einen furchte 
baren Sturm fund; die Sonne von diden Bolten bededt, verbarg fich 
den Satalaven, Donner und Blitz zerfhlug das Thor der Wohnung 
des Sänntlings; mehrere gewaltige Erxdftöße zeigten daß der Berg Tane 
oury von einem mächtigen Arme erfchüttert wurde; Feuerſtröme über« 
—— das Land und bedrohten die Stadt und ſeine Bewohner mit Ver⸗ 
—— Mehrere Haͤuſer waren ſchon von den brennenden Steinen zerſchmet⸗ 

worden. 
Ramahiva eilte erſchrocken zu den Wahrſagern und der Silidi nannt 

ihm bald das Opfer das man von ihm verlangte. Doch Raafon blieb uner⸗ 
fhütterlich unter den erichrodenen Bewohnern; den Kopf auf die Bruſt ge 
veigt, ſchien er einem Plane nachzudenken; fchon hatte er feine Olis (Schutz⸗ 
a befragt und einen fühnen Entichlug gefaßt der ihm dad Leben koſten 
ollte. Das Reben feiner Geliebten und den Preis des eigenen zu retten er 
wartete er die Racht um ihr den legten Beweis feiner Liebe zu geben, 

Der Kabar (die Bollöverfammiung) hatte beſchloſſen, nm das Volk zu 
reiten, dem Willen des Ungeheuers nachzugeben und der König war gezwun⸗ 
gen worden fi in die Auslieferung feiner Tochter am andern Tage zu fügen. 

hne Zweifel war der Geruch von dem Blute der Stiere die man geopfert 
hatte, von dem Winde zu der Höhle des Berges getragen worden, denn mit 
dem Einbruche der Radı hörte die Erde auf zu zittern, bie Wolfen und 
die Aſche welche den Himmel verdunfelten , zeritreuten lid) und man fah nur noch 
einige matte Flammen von Zeit zu Zeit aus dem Schlunde auffteigen. 

Raafou mit Faufudis (Amuleten) bededt und mit einem Bündel Hafla» 
geien bewafinet, verließ um Mitternaht Menabe, nachdem er den depten 
uß auf die Kippe feiner Geliebten gedrückt hatte. Alles war ftill im. der 

Stadt. Menfchen und Thiere lagen ermüdet in tiefem Schlafe. Yihali. und 
ihr unglädlicher Vater wachten allein in ihrem bittern Schmerz und nahmen 
Abſchied upn einander. 

Der junge Mann erreichte unbemerkt die Ebene und fhritt dem vers 
bängnißvollen Berge zu mit dem Niefen zu fämpfen; auf einer leichten Pi⸗ 
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für die Erziehung einiger ihnen übergebenen Malgaſchen in ihrem eige⸗ 
nen Lande forgen follten. Leider fanden alle dieſe glüdlichen Anfänge 

feinen günftigen Fortgang: nach Radama’s Tode wurde durch feine 

Eoufine und Hauptfrau Ranapalou der präfumtive Thronerbe, Rada- 

ma's Neffe Rakatobi, jogleich aus dem Wege geräumt, ebenfo erging 
ed den fämmtlichen einflußreihften Angehörigen des verftorbenen Kö⸗ 
nigs, und Ranavalou ſelbſt beftieg den Thron. Ihren Regierungs⸗ 

antritt hat fie hauptſächlich Dadurch bezeichnet, daB fie alle Verträge 

und alle Gemeinfhaft mit europäifhen Mächten völlig zurückwies 

und die Zurüdführung der alten Zuftände theild unmittelbar bewirkte 

theil anbahnte, aus denen Radama mit Hülfe weniger Europäer, 

namentlich des befannten Haſtie, fein Boll mühſam aber glücklich 
herauszuarbeiten gewußt hatie. Nur von einer Seite wird behauptet 

daß fie Leine Feindin der Europäer und der Givilifation fei, fondern 

nur fi ihre Unabhängigkeit von jenen zu ſichern firebte, daß fie viel 

mehr die Hülfsquellen des Landes mehr und mehr zu entwideln ſich 

bemühe nad dem Rathe bes Franzoſen de Laftelle, ber zwei große 

Zuderfledereien dort angelegt at (Deifner in Monatsb. d. G. f. Erdk. 
R. YolgeV, 21). 
—— — mau —— — 18 

rogne die er im Schilfe fand, por er über „das ſchwarze Waſſer“, rief Die 
Geifter feiner Ahnen an und ging mit feſtem Schritte der ſchrecklichen Höhle 
au, feinen einde entgegen. 

Die Geiſter aber weiche den Berg bewachten, hatten den Niefen ige 
wet, in einem Augenblide verwandelte er den Verlobten der Zibali In Afche, 
feine Amulete, feine Waffen und feine Wurh vermochten ihn nicht zu ret⸗ 
ten. Ein neuer Erdſtoß verfündete den Triumph feines tere lebens 
buhlers. Diefer Stoß welcher die Häufer von Menabe erfchätterte, machte 
auch die Tochter Ramahivas erzittern. 

Eine traurige Borbedeutung, ließ fich der häßliche Yurumdul in Dies 
fem Augenblid am Fenſter nieder und ſchien mit fetnem unbeilbringenden 
Befchrei den lintergang Ihres @elichten zu vertänden. Ste lieh Raafon von 
ihren Frauen ſuchen, fe riefen ibn vergebens, er war für Immer verfhwunden. 

Am folgenden Tage trugen vier junge Madchen die Leiche Fihali's, von 
Gift entſtellt das fie in der Nacht zenommen hatte, gu dem Grabe ihrer Bäs 
ter. Ihr Tod befänftigte den Rieſen, des fett diefer Zeit nurnoch feine Woh⸗ 
mt vertan hat um tollkühne Menfchen zu ſchlagen, die es wagen ſich 
m zu nähern. 
die Bahrfager bebanpten daf er eines Tages von den Ombiaches (Zaus 

berern) befiegt werben wird die aus Dften fommen, und (der jegige König) 
et erwartet Gelehrte von Mekka die ihn beſchwoöͤren follen; wenn fe 
ihn aus feinem Schlupfwinkel zu vertreiben vermöchten, würden die Sata» 
(aven Aber die Schäge gebieten können die im Berge verborgen legen.” 



Die Fulah. 

I. Die Fulah (Sing. Bullo), von neueren Reifenden auch Pullas, 

Pullos, Peuls, Pulen, Zulbe genannt, find faft durch alle eigentlichen 

Negerländer in Mittelafrica verbreitet, obwohl fie fih in Eharafter 

und Lebensweiſe ebenfo mefentlich von den Negern unterfcheiden ale 

in ihren phyſiſchen Eigenthümlichkeiten. In den Mandingoländern, 

wo europäifche Reiſende fie zuerft näher kennen lernten als Fulah, 

ven Arabern ale Fullän befannt, führen fie in Haufla den Namen 

Fellani, in Bornu den Kamen Fellata (Barth IV, 114). Schon 
durch jene Benennung (sing. Pulo, plur. Fulbe, „die Gelben, Braus 

nen“ Kölle a. 18, in Kororofa werden fie Abate „Weiße“ genaunt, 
ebend 21) den Regern fich entgegenfepend, fehen fie auf diefe als zur 

Sflaverei geborene Menfchen mii Hochmuth herab (M. Park I, 92) 
und brüjten fih ihnen gegenübe, als Weiße (Lander II, 278, ngl. 

Kichthal 66), ohne darum die lepteren eben fehr hoch zu ftellen: die 

Fünfte und Talente der Weinen laſſen fie zwar gelten, verachten aber 
fie felbft als feig und ſchwach. 

Die Angabe des Ländergebietes das die Fulah inne haben, ift aus 

mehreren Gründen äußerft ſchwierig: es giebt namlich faum ein Land 

von dem fich behaupten Tieße daß es allein von Fulah bemuhnt werde; 

in vielen anderen Gegenden ift zwar ihre Anmefenheit conftatirt, nicht 

aber ob fie den überwiegenden Theil der Bevölkerung ausmachen oder 

in welchem numerifchen Verhältniß fie ungefähr zur Befammtzahl der 

Bewohner ftehen; endlich laſſen es die vielen Miſchungen welche fie 

mit den Regern eingegangen ſind, ſehr häufig als zweifelhaft erfchei- 

sin ob man in einem beſtimmien Falle überhaupt mit einem Fulah⸗ 

volle zu thun habe, in welchem Grade ed diefen Namen verdiene, 
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und worin die wejentlichen Charaktere der reinen Fulah eigentlich zu 

ſuchen find, denn reine Fulah giebt e8 höchſt wahrfcheintich fchon jeit 

langer Zeit nicht mehr. 

Die Hauptfige der Fulah find gegenwärtig die Futaländer, namentlich 

Futadjallon, das fie fehmerlich erft etwa feit 1760 befiken (mie Gray 

and D. 39 angeben), und Haufla; dort ift Timbo Hauptfladt und Ne: 

fidenz des Almamy (d. i. des Emir al mumenpn, des Beherrfchers der 

Gläubigen), hier find Sakatu (Sökoto) und Gando die beiden Haupt: 

ftädte des öſtlichen und weftlichen Theiles des großen Fulahreiches. 

Aus Futatoro, Bondu und Futadjallon, wo fie die Hauptmaffe der 

Bevölkerung zu bilden feheinen, haben fie fi ſowohl in die weftlich 

als auch in die öſtlich gelegenen Länder ausgebreitet und fich dort, 

obgleich meift in geringerer Anzahl, zu einer einflußreichen, hier und 

da zu einer herrfhenden Stellung aufzuſchwingen gewußt. Sie haben 
fi in den Ländern der Jolofs im Süden des unteren Senegal nieder: 

gelafien und feit 1840 den Jolam ald Eroberer an den Caſamanza 

gebracht, der fi) ohne Zweifel durch ihren Einfluß nicht minder am 

©. Domingo und Geba jeßt ausbreitet (Bertrand-Bocande im 

Bull. soc. geogr. 1851 II, 416); noch weiter im Süden an der Küfte 

haben die Tiapys von ihrem Drude zu leiden (Hecquard 164), und 

ihr Einfluß erftredt ſich, wie es ſcheint, auf alle die kleinen Völker am 

Rune (Lysaght im J.R.G. 8. XIX, 30). Weiter im Inuern be 

fien fie ſtark befeftigte Städte in Sulimana und Kuranko, wie 35.2. 

Falaba und Kamato (Laing 192, 333). Deftlih von Futa ift Kaſ⸗ 

fon wie Bondu in ihrer Gewalt, und obgleich jenes wie Fuladu und 

viele andere Länder in diefer Gegend noch an Kaarta tributpflichtig 

ift, fo bat doch diefes leßtere Reich feine Feindfeligkeiten gegen Sego 

neuerdings eingeftellt um ſich gemeinfam mit diefem gegen die andrin- 

genden Fulah zu vertheidigen (Raffenel a.1, 266, 387, II, 861). 

Am wenigften gemifcht mit andern Völkern fcheinen die Fulah in dem 

freilich noch wenig befannten Fuladu zu leben, das man bismeilen, 

wohl nur durch die Namensähnlichkeit und das milde Jägerleben be 

wogen das fie dort noch führen, für ihr Stammland zu erflären ge 

neigt gewefen ift. Kerner fehlen fie, wie es fcheint, in feinem der Man⸗ 

dingoländer, obwohl fie hier nicht mit den Mandingo in benfelben 
Dörfern zuſammenleben, jondern unvermifcht mit diefen bleiben und 

fich adgefondert anbauen (Caillie u. A.). Im Reiche Maffina find 
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fie das herrſchende Volk und üben als folches namentli auf die größe 

ven Städte, wie z. B. auf Dienne, einen ſchweren Drud aus (Raffe- 

nela.Il, 207, 353). Auch Timbuktu ift feit 1826 von den Fulah 

bedroht und fein großartiger Handel durch fie zerftört worden. Die 

Zuareg, welche in die Reger- und Zulahländer am Niger immer weis 

ter vordringen, haben jene im I. 1844 wieder zurüdgeworfen und 
feit diefer Zeit ift der entfcheidende Einfluß auf Timbuktu zwifchen bei⸗ 

den getheilt (Barth IV, 441, 503). Unter den füdlichen Theilen der 

Mandingoländer hat Caillie (I, 445, 452) namentlich in Waffulo 

Fulahs angegeben, die jedoch nicht die Fulah⸗Sprache reden und ben 

Mandingo in ihrer Nachbarſchaft ganz ähnlich fein follen, daher die 

Richtigkeit diefer Nachricht noch zweifelhaft fcheint. Auch im Weiten 

von Waflulo, wo die Eingeborenen rundfiches Geſicht, kurze, nicht 

platte Rafe und dünne Lippen befiten (Caillie 1, 389) findet fich 

der Typus der Fulah nicht, doch follen fie im Süden jenes Landes 

noch ein abgefondertes Gebiet befigen , von dem aus fie nach der Küfte 
um Cap Palmas vorzudringen fcheinen. 

Die Macht des großen Zulahreidhes von Salatu und Gando er» 

ſtreckt fih von 13 und 14° n. B. an faft über die fammtlichen Län- 

der zu beiden Seiten des Niger, umfaßt beinahe ganz Haufla mit Ein- 
ſchluß von Kano und Zegzeg, die Länder im Norden des Benue, und 

Fumbina oder Adamaua jenfeits desfelben. Die Herrfchaft der Fulah 

ift in diefen Gegenden größtentheild erft von neuem Datum. Bon 

dem Mittelpunkte ihrer Macht in Haufja, von Sakatu aus, das erft 

um 1805 gebaut worden ift, find fie hauptfächlich nach Süden ge- 

drungen, haben fih in Ruffi um 1818—20 zur Herrfhaft erhoben 

(Allenand Th.U, 107, Lander Il, 55, 268, Schön and C. 191), 

find in Borgu feitdem fehr zahlreich) angefiedelt (LanderI, 223) und 

haben das vor ihren Raubzügen in diefe Länder fehr blühende und 

dicht bepölkerte Yarriba oder Yoruba (Mrs. Tucker 15) mehr und 

mehr unter ihre Botmäßigfeit gebracht: fie befolgen dabei die Doppelte 

Politik, je nach Umftänden das Land weithin zu verheeren um Skla⸗ 

ven zu fangen und die Bewohner in Schreden zu feßen (Alien and 

Th.1, 380, Laird and O. I, 247), oder fich bleibend niederzulaffen, 

befeffigte Städte zu bauen, die Macht der Eingeboreuen denen fie 
überlegen find, allmählich zu untergraben,, fi) unabhängig zu erkla— 
zen und endlich zu Herren des Landes zu machen (Lander I, 134, 

Baip, Anthropologie. 2 Bb. 29 
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160, 170, 192, IIL, 48. Das Hiftorifche über die Ausbreitung ihrer 
Macht am Niger bei Eichthal 32 ff.). Der Bund den die Eingebo- 

tenen unter dem Namen Tomia gegen fie gefchlofien Haben follen 
(Clapperton 216), ſcheint zu feiner bedeutenden Wirkſamkeit ge 

langt zu fein. Daß Ruffi, Jakoba und Adamana jet von Sultanen 
aus dem Stamme der Fulah beherrfcht werden, und das Land Hama» 

ruma am Benue (Tihadda) von Safatu abhängig ift, haben Ri- 

chardson (a. II, 90) und Baikie (im J. R.G.S. XXV, 116) mite 

getheilt. Adamaua ift eine neue Groberung der Fulah: erſt unter 

Sultan Bello if das Land durh Adama unterworfen worden und 
nur erft hier und da find die Heidenvölker desfelben wirklich zum Ge⸗ 
borfam gebracht worden (Barth II, 598). Ein Kulabhäuptling hat 

im 3.1850 fogar einen Heereszug in's 3bo-Land unternommen und 

feinen Einfluß faſt bie zum Bufen von Benin ausgedehnt (ebendaf. 

606). Auch Kororofa werden die Fulah wahricheinlich nächftens in 

Beſitz nehmen (ebend. 694). Daß fie auch weſtlich vom Niger ſelbſt im 

Norden von Dahomey unter 10° n. B. eine herrichende Stellung ein- 

nehmen (Duncan II, 99), ift allerdings nicht unmahrfiheinlich, doch 

it Puncan’s Reife nad) Aſſafuda, auf welcher diefe Angabe ruht, nicht 

frei von dem Berdachte der Erdihtung (Barth IV, 571). Wenn 

Robertson (267) mittheilt daß die Bewohner von Tebo, eines Theis 

les des Landes Filani, die feidenartiges Haar hätten und weißer feien 

ale die Araber, bie an die Küfte in die Gegend von Widah fonımen, 

fo läßt ih auch dabei nur an Fulahs denken. 

Ferner find die Fellatah den Bornureiche, befonders feit dem Ende 

des vorigen Jahrhunderte, fehr verderblich geworden. Auch hier nah- 

men fie früher eine durchaus untergeordirete Stelle ein, haben jich aber 

aus diefer emporzuarbeiten gewußt (Davis II, 219). Schon in der 
zweiten Hälfte des vorigen Jahrh. hatten die Herrfcher von Bornu gegen 

die Fulahs vielfach zu fämpfen, im Kaufe des gegenwärtigen iſt Bornu 

bauptjächlich von Kano und Jakoba her vog ihnen angegriffen (Kölle 

b. 212 f}.), Mandara mehrmals von ıhıyen erobert wurden (Denham 

I, 157, U, 211 f.), und fie dringen .jegt auf Zogun von Südweften 

ber ſtart ein (Barth III, 271). Theils als Eroberer theild ale fried⸗ 

tiche Hirten und Aderbauer haben fie ſich Über die fammtlichen Neger 

tänder mehr und mehr auggebreitet: in den Vororten faft aller grd« 

Beren Städte des Eudan find jeßt Biehzucht treibende Fulaha ange 



Die Bevditerung von Futatoro. 451 

fiedelt,, die den Einwohnern, und gegen Bezahlung auch den Fremden 

ihren täglichen Bedarf an Milch Tiefern (Barth IV, 830). Auch in 

Wadai, wo fie früher, wie faft überall, ganz veradhtet waren, find fie 

sahlreich, befonders im füdlichen Theile des Landes (Mohammed 

2.251, 282, Fresnel im Bull. soc..geogr..1849 II, 21), und in 
Darfur, namentlich in defien wefllihen Gegenden, wo fle als Zaubes 

rer und Geifterbefhwörer berühmt und gefürdtet, und als die Einzi⸗ 

gen welche die Metalle dem Boden abzugemwinnen wiſſen, gefhätt find, 
ſchwingen fie ſich durch ihre höheren Fähigkeiten zu Macht und Wür⸗ 
den empor (Mohammed 294, 345 ff., Cuny im Bull. soo. geogr. 

1854 Il, 114). Nach Eichthal’s Anficht (p. 65), welche die Infel 

Meroe ale ein früheres Beflktbum der Kulah bezeichnet, wäre Dar- 
fur jet ihre Oftgrenze, doch feheint c& daß, menn man der Namens 

ähnlichkeit trauen darf, auch die Kelati unter 5° n. B. im Welten des 

weißen Ril (bei Werne 263 und Karte), vielleicht auch die Filaͤwi 

unter 8° n. B. im Oſten diefes Fluſſes (bei Brun-Rollet 110 und 

Karte) Kellata find: beide gelten für Ruhammedaner und von den 

letzteren heißt es daß fie rothbraun von Farbe und friedlihe Lands 

bauern feien — Angaben, die jener Bermuthung jedenfalls wenigftena 

eher günftig ald ungünftig find. 

Welchen Typus das Bolt der Fulah eigentlich an flch trage und 

was für Mifchungen desfelben mit Negerelementen wir vor ung haben 

wo die Neifenden ſchlechtweg von Fulahs reden, ift faft noch ganz un» 

aufgellärt; die bis jegt vorhandenen Nachrichten tiefern für die Eut⸗ 

ſcheidung diefer Fragen nur fehr fhwache Anhaltspunkte. 

Raffenel (106, 266) hat früher geglaubt die Bevölkerung. von 

Futatoro in drei Hauptiheile unterfheiden zu können, nämlich in bie 
eingeborenen Neger (Torodos), die ihnen flammfremden emgemander> 

ten Peuls oder Bulen und die Mifchlinge theils jener beiden unter ſich, 

theil® der Pulen mit Jolofs und Mandingos (Touconleurs)“. Er hat 

damit die weitere Angabe verbunden (263 ff., 374) daß die Pulen oder 

Fulahs im engeren und eigentlichen Sinne in Futatoro meift als Hir- 

ten ohne Bodeneigenthum.in einem Berhältnig der Unterordnung und 

Tributpflichtigleit zu den: Toucoulents flehen wie in Bamkuf, wo 

” Benlg anvestäiig icheint die Augabe Dard’s 148 not. zu fein daß die 
Fulahs ih In drei Kalten theilten: Peules (Krieger), Fulahe (Zandbauer 
und Hirten). Tonfireres (mnhammedaniſche Priefter and Heidenbefehrer). 

29° 
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man daher ohne alle Nüdfiht auf die Abſtammung tributpflichtige 

Menfchen „Peuls“ nenne. Daß die begabteren Toucouleurs, welche 

faft alle Iefen und fehreiben können und fanatifche Mufelmänner find, 

die Beulen, die meift in tiefer Unwiſſenheit dort leben, theils in Ab⸗ 

hängigfeit von fich erhalten theild vertrieben haben, verfichert auch 

Bouet-Willaumez (34 f.). Da der Name „Zoucouleur” den Ein- 

geborenen felbft völlig fremd ift und nur von den europäifchen Händ- 

fern angewendet wird — er ſtammt wahrfcheinlich aus dem Engli- 
fhen „two colours,“ da jene Menfchen theils ſchwarz theils roth find 

(Raffenel a. II, 347) —, fo geht aus dem Obigen nur fo viel her- 

por, daß die eigentlichen Fulahs in Futatoro von einem Mifchlings- 

volle beherrſcht werden zu deſſen Entitehung fie felbft wefentlich bei⸗ 
getragen haben. So wenig aber der Name „Toucouleur“ irgend eine 

ethnographiſche Bedeutung hat, fo wenig ift dDieß mit dem Namen „To: 

rodos“ der Kal, der nichts weiter als die Bewohner von Toro über; 

haupt bezeichnet, ohne alle Beziehung auf ihre Abflammung. Zur Ent. 

fheidung der Frage aber was für ein Negervolk es geweſen fein möge 

das die einwandernden Fulahs in Futatoro vorfanden und mit dem 

fie fih mifchten, bietet fih nur die eine Thatfache dar, daß nad 

Kölle a. die dortige Sprache, das Toronka, zum Sprachftamme der 

Mandenga (Mandingo) gehört, was faum noch einen Zweifel dar: 

über läßt, daß die Torodos, die insgemein Fulahs von Futatoro ge- 

nannt werden, ein Miſchvolk von Fulah und Mandingo find, in wel- 

em das letztere Element phufifch und moralifh das Uebergewicht er- 

langt bat. 

Aus diefen Verhältnig wird leicht begreiflich daß auch die Tou⸗ 

couleurs oder Toucoulaures, die doch für Fulah zu gelten pflegen, 

nicht die Bulah>- Sprache reden (Boilat 388). Dagegen beruht es, 

voie jegt deutlich fein wird, auf einer völlig unrichtigen Auffaffung der 
Sade, wenn Barth (IV, 146 f.) die Torode, die in Futa wie in 
den Reiche von Sakatu die herrfibende Kafte bilden, zu den von den 

Fulah verfchlungenen Völkern zahlt und überdieß angiebt daß das 

Idlof⸗Element in ihnen vorwiege, wenn er aber hinzufügt daß diefe 
Zorode, Menfchen von hohem Wuchs und flartem Bau — und durch 
diefen (dürfen wir hinzuſetzen) den Mandingo, nicht den Fulah ſich 
näbernd — ganz befonders zu der Mannıgfaltigkeit mitgervirkt hätten 
die der Fulahtypus zeige, jo darf dieß nur fo verftanden werden daß 
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eben jenes Miſchlingsvolk von Futatoro es hauptfächlid war, das in 

der neueren Zeit unter dem Namen der Fulah felbf große Eroberun- 

gen machte und fih weithin über den Continent verbreitete. 

In mehreren Sagen, die Raffenel (a. II, 297, 310, 318) mit- 

getheilt hat, fpielen die Torodos eine hervorragende Rolle. Die eine 

derfelben leitet die Entftehung der ſechs Kaſten die fich bei den Fulah 

finden, von ſechs Brüdern ab, deren jüngften es zuletzt gelang einen 

‚ehrgeizigen Mann, in defien Dienft er fland, auf den Königsthron 

zu feßen, nachdem die Übrigen fünf fi) vorher vergebens bemüpt 
hatten ihm zur Oberherrfchaft zu verhelfen: von dem jüngften ftammt 

daher die höchſte Kafte ab, die Diavandous, von dem älteften die 

zweite der Richter und Gelehrten (Torodos) und von den übrigen nad) 

der Reihe die folgenden Kaften der Bailos oder. Eifenarbeiter, der 

Tiapatos, welche Krieger und Jäger find, der Koliabes oder Jäger 

und endlich der Tioubalous oder Fifcher. Wir können diefe Sage nicht 

mit Raffenel für fo alt halten, daß wir die Zeit auf die fie fih bes 

zieht, vor die Einführung des Islam bei den Fulahs zu feßen geneigt 

wären, denn theild trägt die Erzählung felbft durchaus nicht den 

Stempel hohen Altertbums, theils weift die zweite Kaſte und in ihr 

die Verſchmelzung der Richter und Gelehrten — es können doch wohl 
nur Koran⸗Gelehrte gemeint fein — deutlich genug auf Berhältniffe 
hin die gerade den muhammedanifchen Negervölkern eigenthümlich 

find. Da fi ferner vier der genannten Kaften in Kaarta wirklich vor: 

finden (Diavandous, Bailos, Koliabes, Tioubalous), in anderen Läns 

dern aber von einer herkömmlichen Eintheilung der Fulahs in ſechs 

Kaften gar keine Rede ift, fo wird es wahrjcheinlich daß unter den To⸗ 

rodos eben nichts weiter zu verftehen fei als Männer aus Futatoro, 
d. h. aus dem Lande von welchem nach dein allgemeinen Slauben der 

Fulah ihre religiöfen Erhebungen feit der Belehrung zum Islam vor: 

züglich ausgegangen find (Raffenel a. II, 354, Kölle a. 18), und 

es erllärt fih daraus leicht weshalb nun gerade diefe Torodos als 

die Kafte der Richter und Gelehrten, nämlich ale Heidenbekehrer und 

Koran-Gelehrte, in jener Sage auftreten. Rur ihr Name fcheint fp&- 

ter in Kaarta außer Gebrauch gelommen zu fein, ebenfo wie der Naıne 

der vierten Kafte, Tiapato, mit welchem jet in jenem Lande fehlecht- 

bin die Mauren bezeichnet werden. Raffenel erflärt viefen lekteren 

Umftand daraus, daß die Kafte der Tiapatos in die Wüfte ausgewan- 
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dert und dort zu einer Miſchlingsbevölkerung geworden fei. Indeſſen 

fiegt auch dafür eine andere Erklärung näher. Eine zmeite Ueberlie- 

ferung der Fulah (a. a. D. 318) berichtet nämlich, daß Kutatoro zu 

einer Yeit da die Fulah dort bereits anwelend waren, von Mauren 

beherrfcht wurde, bis der Eroberer Koli von Bondu aus vordrang, 

jene überwand und am linken Ufer des unteren Senegal ein großes 

Reich gründete. Auch die Jolofs wurden durch Koli zurüdgedrängt; 

unter feinen Rachfolgern aber, die zum Theil dem Islam feindlicy ges 

finnt waren, erhob fih die Macht der Mauren und Jolofs wieder, 

bis endlich (nach einer p. 339 ff. erzählten Tradition) die Militärherr: 

(haft in Kutatoro durch einen Marabut geftürzt wurde und von da 
an ein theofratifches Regiment eintrat: feit diefer Zeit befteht der I8- 

lam wieder in voller Strenge und Futatoro wird non dem Siratik 

(eigentlich Satighy) beherricht, die Übrigen Fulahs aber von dem Al⸗ 

mamy. Diefe Erzählung nun läßt erfennen daß unter den Tiapatos 

nicht in die Wüfte ausgewanderte Fulah, jondern in die Fulahländer 

eingewanderte Mauren zu verfteben find, deren Rame aber mit ihrer 

Belegung und Vertreibung wieder verſchwunden ift — indeffen dür⸗ 
fen noir nicht verſchweigen daß nach einer fpäter anzuführenden Notiz 

Barth's (1, 275) auch eine Auswanderung von Fulahs in die Wüfte 

und namentlich nach Tauat ftattgefunden hat, nur ift dieß ſchwerlich 

auf eine beftimmte befondere Kaſte zu beziehen. 
Noch eine zweite Folgerung die fih aus dieſer Meberlieferung ziehen 

läßt, darf nicht überfehen werden, daB nämlich die Torodos nicht 

bloß ein Miſchvolk von Fulah und Vandingo find, fondern daß, wenn 

auch diefe beiden Elemente in ihnen vorherrſchen, doch auch noch an- 

dere Völker ihren Beitrag geliefert haben: zu diefen gehören zunächſt 

die Mauren und die Jolof, zu denen Boilat (388) dann noch die 

Sererer und Serrafolet fügt, mit der Bemerkung daß Iolof und 

Serratolet von reinem Blute ebenfalls in Futa leben. (ebend. 394). 

Es ift wohl möglich daß auch die dritte Sage bei Raffenel von 

einem Araber Houba, der nad Futatoro gekommen fei und die To⸗ 

rodos zum Islam bekehrt habe, nicht ohne hiftorifche Grundlage if; 

daß einige arabifche Elemente in jene übergegangen feien, läßt fi 

nicht unwahrfigeinlich finden, nur fteht der darauf geftügten Annahme, 

welche die Torodos zu Mifhlingen von Arabern und Regern macht, 

"die Sprache durchaus entgegen, und es. ift überdieß befannt genug 
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wie gewöhnlich es ift, daß africanifche Bölker nach ihrer Belehrung 
zum Islam fi) aus bloßer Eitelkeit arabifcher Abkunft rühmen. 

Wenden wir und von Yutatoro nad) Yutadiallon, fo werden bier 
die heidniſchen Eingebormen, Dialonte, als fehr ſchwarze plumpe 

Neger befchrieben, obwohl ihre Weiber hübfche Züge, fchöne Augen, 
etwas gebogene Rafen und kleine Lippen haben folln (Mollien 

244, 325, Caillie I, 364). Ihre Sprache ift den Fulahs unver- 

ſtändlich und ein Dialekt des Mandingo (Caillie I, 278, Clarke 

87, Kölle a.) Ob die häßlichen Neger weldye Hecyuard (268) im 

füdlichen Theile von Tenda fand, zu den Djalonke gehören, hat er 

nicht angegeben. Die Hauptinaffe der jebigen Bevölkerung von Fu⸗ 

tadjallon verdankt der Mifhung der Fulah mit ienen ihren Urfprung. 

" Wenn Hecquard (138) bemerkt daß ſich die Dialonkes ınit Man- 
dingos gemiſcht hätten, fu beruht dieß wahrfcheinlid, auf Verwechſe⸗ 

lung, obwohl eine ſolche Mifhung ſtammverwandter Völker natürlich 

durch die mit den Fulahs nicht ausgeſchloſſen ift. 

Als Mifglinge von Zulah und Mellinfe oder Mandingo find fers 

ner die Sſiſſilbe oder Sſyllebaͤua zu nennen, welche in der Umgegend 
von Satatu vorherrfchen, die Diauambe, die mit den Imoſcharh zu⸗ 

fammen die Klaffe der Handwerker in Safatu ausmachen (Barth IV, 
177), und vielleicht die Zoromaua, welche die Hauptbepölferung der 

Stadt bilden (derf. in Ztſch. f. Allg. Erdf. III, 61). Die Djauambe 

oder Soghorän find, wie ee heißt, durch die herrfchenden Fulah tief 

berabgedrädt worden, über die Siyllebaua, von deren phyfiſchen 

Eigenthümlichkeiten mir nichts mitgetheift erhalten, hat Barth (IV, 
145) nur noch die durch nichts begründete Verficherung gegeben, daß 

fie die Sprache der Fulah angenommen, ihre eigene aber vergeffen 

hätten; ebenfo tie er dagegen von den (Ba-bero in der Nähe von 
Garho oder Gogo am Riger bemerkt daß fie Fulah feien, jebt aber 

die Sonrhay- Sprache redeten, da ihnen ihre eigene verloren gegangen 

fei (V, 225). Dagegen ifl nach Kölle (a. 18) Silibawa vielmehr 

der Rame des Ortes in Yutatoro, von wo die Eroberungen der Zur 

lab vorzüglich audgegangen find, und es fällt hiermit die Annahme 

eines Sprachentauſches von felbft hinweg als unnüg und unflatthaft 

zugleich. 

Dieß iſt ſo ziemlich Alles was ſich bei dem gegenwaͤrtigen Stande 

unſerer Kenntniſſe über die Miſchungen ſagen läßt welche die Fulah 
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theiis erlitten theils Direct heruorgebracht haben. Auf indirectem Wege 

baden fie dur ihr Bordringen als Eroberer ebenfalls mannigfache 

Völkermiſchungen verurfadht: fo find ihnen namentlih nah Nuffi 
theils frei theilö gezwungen Eingeborene von Yariba, Eggara und 

Bornu gefolgt, deren Sprache man dort hört (Allen and Th. U, 
108), und nad Sakatu folche aus Nuffi und Yariba (Ztſch. a. a. O.). 

Da die Fulah gegenwärtig fo vielfach mit Negern gemijcht find, 

daß es zweifelhaft ift ob fie überhaupt irgendwo noch in voller Rein- 

heit vorkommen, auf der andern Seite fi) aber nicht annehmen läßt, 

dag fie durch Beimifhung von Elementen der meißen Race in mehr 

ald ganz unbedeutenden Maaße eine Veränderung erlitten hätten, 

bleibt nur übrig den Typus der Fulah welcher ſich der kaukaſiſchen 

Form am flärffien nähert, zugleich als denjenigen anzufehen welcher 

dem teinen und eigentlichen Zulah- Typus am nächften fommt. Für 

dieſe Anficht ipriht auch der Umftand daß die kupferfarbigen (bronze⸗ 

rothen) Touconleurs höher ftehen als die fchwarzen, die als fleißige 

Arbeiter viel vermendet werden (Boilat 391): demnach entiprechen 

ihre Teibliche und geiftige Begabung einander, und Mifhung mit Re 

gern fcheint die einzige, oder Doch die Haupturjache der Berfchieden- 
heiten zu jein die fich unter ihnen finden. Aus diefem Gefihtöpunfte 

müſſen wir die reinen Fulah, wie ihr Name fagt, für gelbe Menfchen 

balten mit ovalem Gefiht, Tangem fchlichtem Haar und regelmäßigen 

Zügen, wir müſſen ihnen eine breite und ziemlich hohe Stirn, einen 

beträchtlich größeren Geſichtswinkel ald dem Neger, ein großes wohl- 

gebildetes Auge, etwas gebogene, faft römische Nafe und einen Eleinen 

Mund mit Lippen von europäifcher Form zufchreiben. Die Einzelan- 

gaben aus denen diefes Refultat hernorgeht, find folgende. 

Die Menſchen welche Raffenel für reine Fulah (Peuls) hielt, 

befchreibt er (263 ff.) als rothbraun mit breiterer Stirn und größerem 

Geſichtswinkel ale die Neger, dad Haar ift weniger wollig, meift 

länger ala bei diefen und in Flechten vertheilt, die Nafe minder platt 

und der Naſenknorpel ebenfogut entwidelt als bei der weißen Race, 

die Lippen Mein, das Gefiht oval. Caillie (I, 277) fand die Fulah 
jo verfchieden von den Mandingo, daß er als die einzige Achnlichkeit 

die jie mit diefen hätten, das wollige Haar bezeichnet. Indeffen ift auch 

dieſe Aehnlichkeit nur feheinbar: die Fulah am Gambia find groß und 

roohlgebildet, von regelmäßigen guten Zügen, Meinem Mund, euro- 
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päifchen Lippen, etwas gebogener Nafe, fhönen Augen mit langen 

Lidern und guten Brauen, fanften und feidenartigen, nicht wolligem 

Haar (Ingram im J.R.G.S. XVII, 153). Daß ihre Farbe ziemlich 

ſtark wechfelt, hatte fhon M.Park (I, 26, 91 f.) bemerkt. In Futad⸗ 

jallon, wo Hecquard (161 f.) wie Thompson (im J.R.G.S.X VI, 

136) bei einigen ganz europäifche Züge fand, wechjelt fie von gelb bie 

olivenbraun, ja der Almami Omar, den Hecquard in Timbo be- 

fuchte, war tief ſchwarz, wie ein großer Theil der Toucouleurs von 

Futatoro, feine Mutter dagegen faft weiß (Hecquard 219); nament- 

lich find es die dortigen Häuptlinge welche europäifche Geſichtsform 

und fein fraufes Haar haben (ebend. 234). In Yariba ift die Farbe 

der Fulah faft weiß, diefelbe wie die der niederen Klaſſen in Portugal 

und Spanien (Clapperton 102, 142). In Bondu find fie mittel- 

groß (5° 10” groß fanden fie Laird and Oldf. (II, 85) in Rabba 

am unteren Niger), haben größere rundere Augen und weniger wolli- 

ges Haar als die Neger (Gray and D. 185). Die Weiber der Fulahs 

am Senegal find die fhönften unter allen in jenen Ländern und haben 

fanfte, zarte Stimmen (Boilat 385). In der Nähe von S. Leone — 

denn felbft bis dahin reichen die Fulah, wie wir früher benierft ha- 

ben — befchreibt fie Matthews (96) als den oftindifchen Laskars 

fehr ähnlich: gelblich von Farbe mit langem Gefiht, langem Haar 

und großer römıfcher Nafe. Der Kopf der Fulah wird häufig ale . 

auffallend Bein angegeben (Laird and Oldf. II, 85). Barth (U, 

505, 544) der fie hauptfächlich in den öftlichen Theilen ihres Gebietes 
ſah, nennt fie eine Mittelrace zwifchen Arabern und Berbern auf der 
einen, Negern auf der anderen Seite, mehr jedoch in Hinficht ihres 

Charakters als ihrer äußeren Erſcheinung; die Männer, fügt er hin- 

zu, find oft fehr hübſch und wohlgebildet bis zum Alter von 20 Jah⸗ 

ren, dann aber tritt ein affenartiger Ausdrud an ihnen hervor der 

die kaukaſiſchen Züge zerftört. Endlich find noch zwei Punkte zu er- 

wähnen in denen fie ſich von den Negern unterfcheiden: fie haben 

öfters ſchon in jüngerem Alter Bart als diefe, denen er erft fpät feimt 

(Raffenela.I, 334), und machen ſich feine Hautnarben, weil ihnen 

diefe ald Zeichen der Sklaverei gelten (Laird and Oldf. UI, 325). 

Ueber das Verhältniß in welchem die Fulah-Sprache zu andern 

africanifhen Sprachen fteht, gehen die Unfichten bis jett noch fehr 

‚weit. auseinander. Während Bleek (Lang. of M,p.V) fie in eine | 
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nähere Bezichung zu den Sprachen der Arkraer und Jolofs feht und 

eine ganze Reihe von meftafricanifhhen Sprachen zur fürafricanifchen 

Kamille zu rechnen geneigt ift, Wilson aber (im J. Am. Or. Soc. I, 

344) das Fulah der Mandingo- Gruppe zumeift, finden wir von 

Kölle (a.) jedenfalls vorſichtiget dasſelbe nicht nur aus dieſer leßteren 
ausgefhhieden, fondern aud als ifoliet ftehende Sprache bezeichnet. 

Wenn eine Berwandtichaft desfelben zu fudafricanifchen Idiomen ber 

fteht, fo ift fie doch jedenfalls nur eine fehr entfernte (Barth IV, 150 

Anm.). Huch untereinander weichen die Sprachen der Fulahs oft 

beträchtlich ab, wie aus den Beifpielen hervorgeht Die Kölle (a.) mit- 

getbeilt hat: fie betreffen das Fulah von Futa⸗dſchalu, Salum, Kano 

und Gobüru, von welchem lebteren wieder das Fulah von Adamaua 

fehr verfchieden it (Barth IL, 448). In Hauſſa fcheinen die Fulah 

die Landesſprache ebenfo gut als thre eigene zu reden (ebend. IV, 565), 

und in der Umgegend von Timbuktu fprechen fle Sonrhay — nicht 

Kiffur, wie Caillie (IT, 326) irrthümlich augiebt (Barty IV, 321) —, 

daneben aber haben fie unter ſich ihre eigene Sprache, die mit der von 

Autadiallon nit übereinftimmt. 

Eine vergebliche Mühe, wie es fcheint, hat fih Eichthal gegeben, 

indem er nachzumeifen gefucht Bat daß die Fulah ein Boll von ma⸗ 

latospoignefifcher Race feien und innerhalb diefer den Javanen zu- 

nächſt ſtaͤnden. Die ſprachlichen Gründe die er für diefe Anſicht bei- 

gebracht Hat, find jedenfalls ſchwach genug, und die Sitte, daß fie 

Kolas oder Gurunüſſe ale Reizmittel kauen. iſt ale Parallele zu dem 

Gebrauch von Betel und Areca bei den Malaien kaum nennenswerib. 

Die gelbliche Hautfarbe der reinen Fulah ließe ſich ſchon eher geltend 

machen, wenn nicht das verhältnismäßig frühe Keimen des Bartes 

und der ganze leiblihe Typus derfelben überhaupt diefen Umſtand 

mehr ald aufwöge. Die Gegenwart einer malatifchen Bevölkerung 

auf Madagascar nimmt jenem Gedanken Eichthal's allerdings nicht 

nur das Abenteuerlihe das er fonft haben würde, fondern läßt ihn 

auch ala eine fehr einfache und napeliegende Combination erſcheinen; 
da dieß jedoch fo ziemlich Alles ift was ſich zu feinen Gunften fagen 
fäßt, verdient er feine weitere Berüdfihtigung. Meilien’s (160) 

Unnahme daß die Zulah wie die Jolof von Norden hinabgedrängt in 
die Yutaländer gelangt feien, hat wenigſtens die auch von Boilat 

(388) wieder erwähnte Gage für ſich, welche dieß behauptet; ındeffen 
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giebt die vorhin aus Raffenel mitgetheilte Meberlieferung von einer 

Maurenherrſchaft in den Fulahländern in früherer Zeit zur Erklärung 

diefer Sage den Gedanken an die Hand, daß die mit den Mauren ge 
mifchten Fulah (Tiapatos) ihr Stammland natürlicher Weife im Nor: 

den, im Gebiete der Mauren felbft ſuchen. Die Anficht daß die Fulah 

ein Miſchvolk von Arabern und Negern feten (Richardson I, 812, 

Ciapperton 485), welche ſich ebenfalls auf eine Sage der Einge⸗ 

borenen flügt, ift ale unhaltbar aus ſprachlichen Gründen ſchon er- 

wähnt worden. 

Castelnau (p. 9) läßt die Fulah von den alten Aeghptern ab- 
flommen, womit man die Angabe des Sultan Bello (bei Denham 

Append.) in Berbindung bringen könnte, daß die Bewohner der Pro- 

vinz Guber (Bober) als Nachkommen der Kopten allein Freigeborene 

feien unter allen Stämmen von Haufla, und daß fie durch Tuaregs 

die von Augila bergefommen, von Norden herabgedrängt: worden 

feien (vgl. oben p. 15). Wic es ſich hiermit verhalte, werden nur die 

genaueften linguiftifchen Unterfuhungen zur Entfcheidung zu bringen 

im Stande fein. Daß die Fulah entweder überhaupt nicht aus 

Africa oder wenn aus diefem, nur aus den Ländern im äußerften 

Rordoften diefes Erdtheiles flammen, bezeugt ebenfo beftimmt ihr 

leiblicher Typus als ihr Charakter, ihre Sitten und ihre Lebensweiſe. 

Allerdings find fie in neuerer Zeit, und namentlich feit der Mitte des 

vorigen Jahrhunderts, aus ihren wefllichen Hauptländern vorzüglich 

nad) Oſten und Süden mit Macht vorgedrungen, aber dieß fteht der 

Anficht nicht im Wege, daß die Richtung ihrer älteren Wanderungen und 

wahrfcheinlich auch ihrer Cinwanderung im Allgemeinen von Oſten nad 

Werten ging (wie BartHIV, 149 annimmt). Rur daß felbft fo weit 

nördlich wie im Tauat viele Fellatah feit alter Zeit anfäßig find (ebend. 

1, 275), weift nad) einer anderen Richtung hin und läßt vermuthen 

daß fich diefes Bolt in Africa nicht minder weit und in denfelben Haupt- 

rihtungen (von DOften und Rorden nad) Weiten und Süden) verbreitet 

babe als die Araber. Wir haben gefehen daß fie ſich im Often bis in 
die Länder am weißen Ril verfolgen laffen, obwohl dort nur Heine 
Refte derfelben aus alter Zeit fi) erhalten zu haben ſcheinen, und viel- 

leicht it’ die Sage nielhe Hecquard (224) bei ihnen im fernen Weſten 

fand, als eine Syur ihrer aälteſten Geſchichte zu betrachten, die Sage 

daß fie in Folge großer Kriege aus Oſten gekommen feien, urfprünglich 
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ale weiße Menſchen, die fi aber mit eingeborenen Weibern, fpäter 
jedoch nur untereinander verheiratheten. 

Die Sultane des Reihes von Sana oder Ghanata, das ſchon 
vor Muhammed 22 Herrfcher zählte, waren, wie die Chronik des 

Ahmed Baba berichtet (Itſch. d. d. morg. Gef. XI, 526), von weißer 

Farbe. Es liegt nahe dabei an eine Fulahdynaſtie zu denken, die dem⸗ 

nach ſchon vieleicht 300 Jahre vor Muhammed hier beftanden ‚hätte. 
Barth (IV, 150), der geneigt ift Die Fulah mit den Pyrrhi Aethiopes 
des Ptolemäus zu identificiren, fucht jene Anficht noch weiter dadurch 
zu ftüßen, daß er bemerkt, der erſte Herrfcher von Ghanata der ge- 

nannt werde, Wakadja-mangha, habe offenbar einen Fulah⸗Titel. 

Gründet fih indefien, wie es fcheint, diefe Angabe nur darauf, daß 

mangha oder mangho in der Fulah⸗Sprache „groß“ bedeutet, fo dürfte 

fie eben kein großes Gewicht haben, zumal da jener Name auch Wa- 

kayamagha von Barth felbfi gefchrieben wird und ein Manssa 

Magha (Sultan Magha) als Herrfher von Melle ebenfalls vorkommt 

(IV, 600, 614), das doc) entjchieden kein Kulah-Reich war. Immer: 

hin mag es fein daß Fulahs in jener Zeit nicht allein in Weftafrica 

gegenwärtig waren, fondern auch einen Theil der Bevölkerung aus« 
machten dem es nicht an Einfluß fehlte; außer den angeführten ſchwa⸗ 

hen und zweifelhaften Spuren weift aber nichts darauf hin, daß fie 

fhon damals eine Herrfcherftellung den Regern gegenüber eingenom- 

men hätten, und wenigftens dad was wir aus fpäterer Zeit über 

fie erfahren, macht es faum wahrfcheinlich daß dieß der Fall geweſen 

wäre. 

Ahmed Baba (a. a. O. 535) erwähnt die Fellan allerdings ale 

ein bedeutendes und mächtiges Volk im Süden und im Nordweſten 

des Sonrhay⸗Reiches, zum erften Male im I. 398 und 905 Hedſch. 

(1492 und 1499/1500), faft um diefelbe Zeit zu welcher fie auch in 

den früheften portugiefifchen Berichten als ein mächtiges Volt vorkom⸗ 

men, — diefe erwähnen ihrer nämlih um 1534 im Quelllande des 

Rio grande, wo fie unter Zemala (dem Damel?) gegen die Mandingo 

Krieg führten (Ritter Erdk. I, 348, Prichard Ueberf. II, 70) — 

aber das Land Futa erfcheint bei ihm in jener Zeit als den Galaf 

(Guluf, Iolof) unterthänig, die er als vortreffliche und faft ausge 

zeichnete, nur nicht tapfere Menfchen ſchildert. Wie fich, hiermit die 

Behauptung vereinigen laffe daß jener Ehronift die Jolof als zu den 
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Fulah gehörig: betrachte (Barth IV, 146), üßt fih nicht abjehen. 

In der Chronik der Sultane von Bornu (Ztſch. d. d. morg. Gel. VI, 

311) wird von Scheichs der Fellatah erzählt, die gegen Ende des 

13. Jahrh. nah Bornu famen um dem Herrfcher diefes Reiches zu 

huldigen; die erſten Rachrichten von Niederlaffungen der Fellatah in 

Bornu aber fallen um das 3.1570 (Barth II, 331). Bon Bag- 

hirmi heißt es bei Barth (III, 385) daß die von auswärts fommen- 
den Eroberer vor 300 Jahren Anfiedelungen der Fulah dort vorge 

funden hätten, do wird ‚anderwärts (IV, 151) von ihm nur be 

bauptet daß fie im Anfange des 17. Jahrh. in diefem Lande bereits 

anfäßig geweſen fein. Diefe Daten machen es zwar wahrfcheinlich 

daß die Ausbreitung der Fulah über Mittelafrica bie in defien weſt⸗ 

liche Theile in eine frühe Zeit zu ſeten ift, fie enthalten aber nichts 
zur Begründung der Annahme daß fie ſchon in alter Zeit eine Herr- 

fcherftellung in diefen Ländern eingenommen hätten, vielmehr fheinen 

fie fih damals ganz Ähnli zu den Eingeborenen verhalten zu haben, 

wie dieß auch neuerdings immer noch da der Fall ift, wo fie ald mehr 

vereinzelte Antömmlinge und zerftzeute Anfiedler fich innerhalb eines 

ftammfremden Volkes feftfeken. So ſchildert fie 3.3. Boilat (384): 

die einzigen-Eingeborenen von Futatoro die fih Poulou nennen und 

bei den Jolofs Peule heißen, haben kein Baterland und find fein 

Bolt, fie heirathen nur untereinander und laſſen ſich als friedliche 

Hirten und Landbauer überall nieder wo es ihnen erlaubt wird. Daß 

fie ſich aus diefer untergeordneten Stellung ſchon vor ihrer Belehrung 

zum Islam herausgearbeitet haben, ift möglich, aber es ift fein Grund 

vorhanden dieß anzunehmen; ficher dagegen ift ed daß fie nach und 

wefentlih in Folge derfelben — wir wiflen nicht in welcher Zeit fie 

begonnen hat — als ein gewaltiges zerflörendes Eroberervolk aufge 

treten find, mährend ſich die hier und da noch heidnifch gebliebenen 

oder in's Heidenthbum wieder zurüdgefuntenen Fulah (in Yuladu, 

Wafulo, am unteren Niger und am Gambia — Caillie I, 442, 

Clapperton, Hecquard 138) in feiner Beziehung über das Ni- 

veau der Neger erhoben zu haben fcheinen. 

Es ift ſchon anderwärts angeführt worden daß die Zulah in 

früheren Jahrhunderten zum Verfall des Sonrhay⸗Reiches mitwirkten, 

dag fie die Blüthe des Handels von Timbuktu zerftören halfen und 

die Macht von Bornu bedeutend fhwächten. Das intereffantefte und 
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halt fih der freie Fulah die Feldarbeit und den Krieg als jein 

ausfchliepliches Gefchäft vor (Hecquard 241). Er wird meift in 

forgfältigerer Weife betrieben als bei den Negern: man rottet das Un« 

fraut vor der Ausfaat aus und gewinnt zwei Ernten nacheinander 

pon demfelben Stücke (Winterbottom 77, 157), man giebt dem 

Lande eine gefurchte oder glatte Oberfläche, je nach feiner Beichaffen- 

beit, mit Nüdfiht auf die Bewäflerung (Caillie I, 432), trodnet 

bisweilen Sümpfe aus um Land zum Anbau zu gewinnen (Hec- 
quard 211) und flellt in den Feldern Körbe mit Steinen auf, die 

durch Fäden miteinander verbunden, gefchüttelt werden um durch dem 

derurfachten Lärm die Früchte vor den Vögeln und anderen Thieren 

zu ſchüßen (Raffenel 444). Hirfe, Baumwolle, Indigo, Reis und 

Tabak find die Hauptprodufte welche gewonnen werden. Auch in 

Haufla, wo namentlih Durrha, Bataten, Weizen außer den eben ge 

nannten Rugpflanzen von den Fulahs gebaut werden, ift ihr Lande 

bau ſorgfältig, fie behaden die Felder mehrmald (Clapperton 295). 

Wo die Fulaho in nicht allzu ärmlichen Berhältniffen leben, klei⸗ 

den fie ſich anfländig und zwedmäßig: in ihren weftlichen Ländern 

tragen fie gewöhnlich weite Beinkleider, ein weited DObergewand und 

Sandalen (Winterbottom 135, Caillie I, 277), in Bondu vers 

hüllen fi die Weiber mit einem baummwollenen Schleier (Gray and 

D. 186). In einigen Gegenden, namentlih am unteren Niger, pfles 

gen fie die Nägel au Händen und Füßen mit Henna roth zu färben 

und geben den einzelnen Zähnen biöweilen verfchiedene Karben; am 

bäufigften bläuen fie diefelben mit Gura:Ruß und das Haar mit In- 

digo, die Augenlider aber bemalen fie mit Schwefel-Antimon (Laird 

and Oldf. II, 93). &3 mag ihnen diefe Sitte, die auch in Ruffi und 

bei den Ibos herrſcht (ſ. oben p. 62), don Arabern mitgetheilt fein, 

und aus diefer oder einer ähnlichen Quelle ſtammt wohl auch das bei 

ihnen übliche, obwohl nur felten erwähnte Aneten der Glieder (ebend. 

95), das fich bei den Arabern und Türken in Nubien ebenjo findet 

(Hoskins 184). Reinlichfeit an ihrer Berfon und in ihren Wohnun⸗ 

gen, wie fie Moore (24) und Mollien (327) den Fulahs im Weften 

nachrühmen, find ihnen nicht überall eigen und ihre Wohnungen felbft 

find von verfchiedener Güte. Die Dörfer der nomadifch lebenden Fu⸗ 

lahs, die fog. Fulakundas, beftehen aus einer einzigen großen geraden 

Straße in welcher die Hütten und die Getreidefchober ftehen; hinter 
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den erfkeren befinden fich wieder Heinere Hütten von Stroh (Hec- 

quard 131). Die Städte find meift fehr fchmugig, haben frumme 

enge Straßen und beftehen aus Lehmhütten, die Einwohnerzahl der 

felben erhebt fi 3.2. bei Wurno bis zu 15000 (Barth IV, 163). 

Biele derfelben find wie Safatu, das übrigens gegenwärtig fi in 

argem- Berfall befindet, mit einer 12° hohen Umfaffungsmauer und 

einem Graben verfehen. In den weſtlichen Ländern befigt Senu Debu: 

eine ſolche Mauer von elliptifher Geſtalt, Me einen Raum von 150 

Meter einfchließt, viele vieredige und cylindrifche Baftionen und 

ſtarke hölzerne Thore mit hölzernen Schlöffern hat, denen von Algier 
äbnlih(Raffenel185, 124,477, über Boulebane in Bondu f.Aray 

and D. 125). Die von Fulahs erbaute Stadt Kamato in Kuranto 

befigt nur zwei mit Pallifaden geſchützte und mit doppelten ſtarken 
hölzernen Thoren verfehene Zugänge, Falaba ift mit Pfählen einges 
zäunt und mit 20° tiefen Gräben umgeben (Laing 192, 333). Die 

Moſcheen der Fulahs find theild von Stroh theils von Erde aufgeführt 
(Caillie), die in Timbo ift rund und gut gebaut, obgleich die Stadt 

durch Kriege ftark gelitten hat (Hecquard 201). 

Außer in Fuladu ſcheint die Jagd nirgends zu den Hauptbefchäf« 

tigungen der Fulahs zu gehören. Raͤchſt der Viehzucht und dem Lands» 

bau, die überall, abgefehen vom Kriege, ihre Thätigkeit Hauptfächlich 
in Anfpruch nehmen, treiben fie vorzüglich Handwerke und zwar 
meiſtens ſowohl in größerer Ausdehnung ale auch in etwas höherer 

Bolllommenheit als die Neger. In den Kutaländern fertigen die Wer 

ber einen groben, aber dauerhaften Muffelin (Mollien 169). Das 

Leder: und Baummollenzeug von Hauffa — mo das Rähen und Wer 

ben von den Männern, das Spinnen dagegen von den Weibern bes 

forgt wird — findet großen Abfag in den anderen Negerländern in 

Die ed ausgeführt wird (Clapperton 301), und wahrfheinlich ift 

der Urfprung der ausgezeichneten Färbereien im nördlichen Theile dieſes 

Landes (ein ausgebreiteter Induftriezweig der erſt feit dem 16. Jahrh. 

erwacht ift — Barth 11, 33), bei den Fulahs zu fuchen, denn dieſe 

zeigen fih in Bornu als ſehr gefchidte Weber, Gerber und Färber, 

befonders aber find die in Kano von ihnen betriebenen Färbereien 

duch ganz Sentralafrica berühmt (Denham II, 265 ff., 205); da- 

gegen fteht Katfena im ganzen Sudan in dem Rufe die beften Gerbe- 

reien zu befigen (Barth IV, 100). In Zutadiallon, mo fih von 
Baig, Antsropolegie. 2 Bo. 30 
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ordentlichem Bergbau freilich nichts findet, wenn man auch das 

Eifen aus dem Geſtein auszuſchmelzen verfteht, werden vorzüglich die 

Schmiede gerühmt , die nad) vorliegenden Muftern fehr gefchidt arbei> 

ten, felbft Flintenläufe und fhwierige eiferne Schlöffer zu Stande 

dringen und trefflicde Drabtarbeiten ausführen (Hecquard 240 f.). 

Ihr Blafebalg befigt ein dDoppeltes Rohr und vermag einen conflanten 
Luftſtrom zu geben (Winterbottom 127). Handel ſcheint bis jeßt 

nirgends zu ihrem Haupigefhäft geworden zu fein; doch fanden Watt 

und Winterbottom, die von Sierra Leone aus zu ihnen gefendet 

wurden um Handeldverbindungen anzutnüpfen, bei ihnen die befte 

Aufnahme und die größte Bereitwilligkeit auf die ihnen in diefer Hin- 

fiht gemachten Vorfchläge einzugeben (Bowdich c. 54 f.). Später 

hat namentlich der Kaffeehandel bei ihnen angefangen den Sklaven» 

handel zu verdrängen, und fie haben fich fehr beforgt gezeigt ihre 

Handeldverbindungen mit den Engländern zu erhalten und waren 

bereit Alles zu befeitigen was fie ftören könnte (Ferguson bei Bux- 

ton 285). 

Als eine befondere Klaffe von herumziehenden Handwerkern und 

Händlern find die äußerſt fhmupigen Laobes oder Lawbes zu nennen, 

die ohne Vaterland zigeunerähnlich unter anderen Völkern zerftreut 
leben, geduldet oder fogar gern gefehen, aber verachtet, bier und da 

auch gefürchtet ald Zauberer. Zwei Brüder, erzählt die Sage, geriethen 
einft in Elend und Noth; der eine von ihnen entfchloß fi daher aus⸗ 
zumandern und verfprach wieder zurüdzutehren, wenn.er in einem 
Lande Hirfe oder Reis entdedt haben würde. Nach längeren vergeb- 
lichen Bemühungen glüdte es ihm endlich ein ſolches Land zu finden, 
aber da es ihm ſelbſt gut ging, vergaß er feinen im Elend ſchmachten⸗ 
den Bruder und wurde feinem Berfprehen untreu: dafür wurde er 
mit den Geinigen von allen feinen Stammesgenoffen verflößen, und 
dieß ift der Urfprung diefer heimathlofen Kafte (Raffenela.lI, 311). 
Die Laobes fprechen die Fulah⸗Sprache und bezeichnen den Oſten ale 
ihre frühere Heimath -(Boilat 887, Hecquard 90). Sie fertigen 
nur Holjarbeiten an: Mörfer, Teller und anderes Hausgeräthe, ſelbſt 
Kühne, und gewinnen fonft ihren Lebensunterhalt als Händler, Laf- 
träger u. f. f. 

Der hervorſtechendſte Zug im Charakter der Fulahs iſt ihr ſtrenger, 
oft fanatifcher Muhammedaniamus. Sie ftehen durch denfelben viel⸗ 
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fach in feindlichem Gegenfaß zu ihren Nachbarn, obgleich ihnen felbft 

meiſt eine große Summe von Aberglauben wie er bei den Negern zu 

Herrfchen pflegt, ebenfalls anhaftet und völlig ungeftört neben dem 

Islam bei ihnen fortbefteht (3. B. in Futadijallon, Hecquard 234). 

In Haufla, wo ihre Mofcheen ordentliche Gebäude find, während man 

in Senegambien gewöhnlich nur mit Steinen oder Dornen eingehegte 

Bläge oder Hütten von eigenthümlicher Bauart als ſolche benupt , 
(Raffenel 435), find ihre Gebete zwar arabifch, werden aber nur 

von wenigen verflanden (Clapperton 804). So befchräntt fih an 

vielen Orten ihre Religiofität darauf, daß fie die Äußeren Gebräuche 

ſtreng beobachten: bier und da beten fie täglich fünfmal (Gray and 

D. 39); fie leben meiftens fehr mäßig und verabfcheuen geiftige Ge⸗ 

tränte (nur in der Nähe der englifchen Yactoreien am Gambia find 

fie durch Trunk heruntergeflommen, Hecquard 121), verachten Muſik 

und Tanz, da fic alle raufchenden Freuden unter der Würde ernfler 

Männer halten (indefien hören wir von Tängen der Mädchen z. B. am 
unteren Niger, Laird and Oldf. II, 91), auch rauchen fie feinen 

Tabak in Futadjullon. Die Beſchneidung ift natürlich allgemein und 
erfiredt fi in dem zulebt erwähnten Lande gemöhnlich auch auf die 

Mädchen, wie Hecquard (186) ald Augenzeuge verfichert; zugleich 

herrſcht die eigenthümliche Sitte daß den neu Befchnittenen, die 40 Tage 

lang in einem Haufe zuſammenwohnen und eine Art von Unterricht 

empfangen (Boilat 408), auf einen Monat eine ungewöhnlich hohe 

Freiheit zugeſtanden wird: fie dürfen während diefer Zeit entwenden 

und effen massihnen beliebt (ebend. und Hecquard 230). Indefien 

hat die Einführung: des Islam bei ihnen auch viele befiere Krüchte 

getragen. 

Sie Hilden fh gern und in großer Anzahl zu Koran» Gelehrten 

aus, und da der Koran zugleich: bürgerliches Geſetzbuch ift, hat fi 

bei ihnen eine Art von Advokatenſtand gebildet (Winterbottom 

101, 158, Mollien 178, 327, Heequard 233f.). In Bondu und 

Futadjallon haben fie viele. Schulen in denen fie, freilih nur Arabifch, 

nicht ihre Mutterfprache leſen und fehreiben lernen. Die Schüler, 

welche zugleich als Benfionäre des Marabut bei dem fie lernen, def 

fen Felder zu bearbeiten und bei ihrer Entlafjung einen SHaven als 

Honorar zu zahlen haben, ſchreiben mit Rohrfedern auf hölzerne Ta- 

feln: die meiften Fulahs jener Länder veritehen daher etwas Arabiſch 
30 * 
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und ſollen es zum Theil neben ihrer Mutterſprache ſprechen (Raffe- 

nel 276, Park 1, 93, Moore 21); der Gebraud von Ziffern ift 

dort aber unbefannt (Gray and D. 184). Die Söhne der vornehmen 

Fellatahs von Hauffa werden zur Erziehung gewoöͤhnlich in cine andere 

Stadt gefhidt (Clapperton 298). In Adamaua, wo noch die pa» 

triarhalifhe Einfachheit und Reinheit der Sitten herrſcht und Indu⸗ 

frie fehlt, giebt es noch keine Schulen, aber einzelne KoransGelehrte 

finden fi) auch hier (Barth II, 609). Daß ein Europäer, wie Hec- 
quard (193) von ſich erzählt, felbft erbaut war von der wirklichen 

Andacht mit welcher diefe Mufelmänner zur Stunde des Salam ihre 

Gebete verrihteten , ift wohl ein feltener Fall. 

Wie tief jener religidfe Zug im Weſen der Fulahs liegt, tritt fer» 

ner an ihrem ganzen politifchen Verhalten hervor. Ihr Glaube ift es 

der fie zur Eroberung der Heidenländer nad) außen treibt, er if es 

auch der ihre innere Berfafjung und Regierungeform überwiegend 

wenigſtens da beftimmt, wo fich ihr Leben am freisften und eigenthüm- 

lichſten entwidelt bat, nämlich in den Butaländern. Yutadjallon war 

früher eine Art von theofratifcher Republik: der oberfle fouveräne 

Math der Dreizehn, der aus der Zahl der Häuptlinge von diefen und 
dem Volke zufammen gewählt wurde, verwaltete die politifgen und 

die religiöfen Angelegenheiten des Staates. Diefer fouveräne Staats⸗ 

rath, deffen Glieder natürlich immer zugleih Marabuten waren, hatte 

feinen Sig in Fukumba, bis mit dem Sturze der Oligarchie durch 

Ibrahim Seuris Timbo Regierungsfiß wurde, obwohl Fukumba außer 

mehreren anderen Borrechten namentli auch das behielt, daß aller 

Krieg feinem Gebiete fern bleiben muß. Die Berfammlung der Häupt- 

linge welche in diefer Stadt zufammentritt, fungirt nur noch ale Bei- 

tath des Herrſchers, des Almami, der feinerfeitd zwar die Häuptlinge 

ernennt, aber über ein Heer und alle Hülfsmittel zum Kriege Doch nur 

unter Zuftimmung jener Berfammlung zu gebieten vermag: die Re 

gierungsform ift demnach halb monarchiſch, Halb republikaniſch (Hec- 
quard 185, 225 ff., Gray and D. 39). Futatoro hat eine ähn- 
liche theofratifche Regierung: der Herrfcher ift zugleich der oberfte und 
heiligite Marabut (Caillie I, 328, Raffenel 142). Jeder einzelne 

Stamm wählt dort, wenn der Thron erledigt iſt, aus einigen privi⸗ 
legirten Familien einen Eandidaten zur Herrſcherwürde und aus diefen 
Gandidaten ernennt alddann ein hoher Rath den Monarchen feibk, 
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bem er als höchſter Gerichtshof auch fpäter fortwährend zur Seite 

flieht. Da diefer Gerichtshof ihn unter Umfländen fogar abfegen oder 

zum Tode verurtbheilen kann (Raffenel 260 f.), wird man fi nicht 

wundern daß Winterbottom (163) das Land vielmehr ale ein oli- 

garchifch regiertes bezeichnet, weil der König fih ganz in der Gewalt 
der Septempirn befinde. 

In Bondu, wo die Fulah eine mehr untergeordnete Stellung den 

Mandingos gegenüber einnehmen, befteht eine abfolute Monarchie in 

Berbindung mit feudalen Einrichtungen, die den europäifchen des 

Mittelalters ſehr ähnlih fcheinen; die freien Menjchen machen aber 

höchſtens der Bevölkerung aus (Hecquard 279, Raffenel 

240, 149). Der König ift zugleich Marabut; er erhält den Zehnten 

von ber Ernte, vom eingeführten Salz, erhebt hohe Abgaben von 
durchreifenden Fremden, man giebt ihm Gefchenfe u. |. f. (Gray and 

D. 182). Die Yurisdiction hat drei Stufen: von der niedrigften, dem 

Häuptling des Dorfes, gefchieht die Berufung an den Tamſir, wel- 

her wie der die Erbvertheilungen ordnende Imam zu der höheren 

Klafie der Häuptlinge gehört, und von diefem an den Herrfcher, der 

über Leben und Tod fpriht (Raffenel 275 ff... Die Würde des 

letzteren erbt wie die der einzelnen Häuptlinge nach einer weit verbreis 
teten Negerfitte auf den Bruder fort (ebend. 269, 275), während fonft 

die Erbfolge bei den Fulah in gerader Linie vom Bater auf den Sohn 

zu gefcheben pflegt (Bossi 636). Die Verfaffung der Fulah in dem 

Reihe von Sakatu, das durch feine ſchwache Regierung jebt nur noch 

ſchlecht zuſammengehalten wird (Barth), ifl ein reiner Defpotismug, 

da fih der Beftand deöfelben nur auf Eroberung gründet. Der Sul» 

tan erhält Raturalabgaben an Sklaven, Bieh, Früchten, erhebt eine 

Steuer von jedem Berkaufe u. ſ. f. Die Gouperneure der Provinzen 

gelangen ebenfo durch Kauf zu ihren eigenen Stellen, wie Die niederen 

Beamten die ihrigen wieder von ihnen erfaufen (Denham). 

Bogen und Pfeil find die urfprüngliche und auch jegt noch vielfach 

die hauptſaͤchliche Waffe der Fulah. Ihre Pfeile find in den weftlichen 

Rändern nicht felten vergiftet. Gegenwärtig befigen fie zum Theil auch 
Flinten, mit denen fie gleich gut wie mit jenen fchießen (Barth J, 

446, II, 609, Hecquard 237 f., Winterbottom 211). ®Die 

Reiterei, welche befonders in dem Reiche von Sakatu die Hauptmacht 

bildet, obwohl fie auch fonft nicht fehlt (Allg. Hiſt. d. R. II, 350), ift 
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mit Speer, Schwert und Schild ausgerüftet und die Pferde gepanzert. . 

Das Heer des Sultans von Safatu, das auf 5000 Reiter und 20000 

Mann Fußvolk angegeben wird, befteht zum größten Theile aus Skla⸗ 

ven die man in Freiheit gefekt hat, um fie ald Soldaten zu gebraus 

hen (de la Jaille 41, Laird and Oldf. II, 86), und man kann 

fi) demnah nit wundern daß felbft die Kriegführung des Sultan 

Bello als ebenfo klaͤglich, feig und thatenlos gefhildert wird, mie dieß 

fonft bei Regervöltern gewöhnlich ifl (Clapperton 258). In Rüds 

fiht des Kriegsgebrauches befteht ein weſentlicher. Unterfchied zwiſchen 

den ordentlichen Kriegen und den Raubzügen, welche mit Erlaubniß 

des Herrſchers häufig unternommen werden: in Futadjallon gehbrt 

in diefen Fällen der fünfte Theil der Beute dem Almami (Hecquard 

237). So erbittert die Kriege gemöhnlich aud) find, fo geftattet man 

doch bismeilen den Kaufleuten während derfelben zwifchen den frinds 

lichen Völkern ungeftört Handel zu treiben (Mollien 129). 

Da man die Sklaven und Freigelaffenen im Kriege fo viel ale 

möglich zu verwenden ſucht, werden fie großentheils gut behandelt 

Beim Tode ihres Herren und bei religiöfen Feſten werden nicht nur 

feine Sflaven geopfert, wie dieß bei Negernöltern fo häufig geſchieht, 

fondern man benugt diefe Gelegenheiten häufig vielmehr zur Freilaſ⸗ 

fung , da dann die Yreigelaffenen meift im Lande wohnen bleiben und 

ihren früheren Herren die Anhänglicykeit bewahren (Denham II, 

267, 336). Aus demſelben Grunde finden aud entlaufene Sklaven 

aus der Fremde meift eine bereitwillige Aufnahme. In Futatoro ſteht 

es in der Macht des Sklaven jelbft in Nothfällen feinen Herren zu 

wechjeln, indem er demjenigen in deſſen Yefi cr überzugehen wünfcpt,* 

ein Ohr abhaut (Mollien 139), — eine Sitte die ganz ebenfo den 

Bracknas⸗Mauren am Senegal zugefhrieben wird: hat einer der Ze 

naghas einen Herren deffen Grauſamkeit er nicht mehr zu ertragen 

vermag, ſo kann er fid) auf die angegebene Weiſe einen andern ver: 
fhaffen. In Futadjallon haben nur die Sklaven der wandernden 

Kaufleute, die ihren Herren in den Krieg folgenden und die kriegsge⸗ 
fangenen ein ſchlimmes 2008; die Hausftlanen leben ganz ale Glieder 

* Oder vielleicht nicht ihm ſelbſt, fondern vielmehr zinem Eſel der ihm 
a — Tieß iſt in Chartum der Drau: wenn nämlich der saberige 

err Den augerichteten Schaden zu erfepen Ad) weigert, geht der Shave in 
deu Beſttz des Beſchädigten ˖ über. 
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der Familie, die zum Ackerbau verwendeten bleiben im Beſitze des von 

ihnen erworbenen Eigentums ungeſtört und man gefeht ihnen wö⸗ 
Hentlih zwei Tage zu, an denen fie ganz für fi arbeiten dürfen 

(Hecquard 286). Wie gering auch anderwärts der Unterſchied in der 

gefelligen Stellung der Freien und Sklaven oft ift, ergiebt fi) daraus, 

daB in den Fulahſtaaten die älteren Söhne von einer Sklavin den 

jüngeren von einem freien Weibe geborenen in der Erbfolge vorzu⸗ 

gehen pflegen (Barth IV, 113). Daß einer von ihnen felbft zum 

Sklaven gemacht wird dulden die Fulah durchaus nicht, fondern bier 

ten in einem folden Falle Alles auf um ihn loszulaufen (Boilat 
394); dagegen ift ed auch bei ihnen nicht ungemöhnlid daß ein Ber- 

brecher anftatt den Tod zu erleiden, vielmehr als Sflave verfauft wird 

(Allg. Hiſt. d. R. II, 350 nad Le Brue). 

Die Zulah am Senegal find in vier verfchiedene Stände gefchicden 

und zwar fo, daß in den einzelnen Dörfern immer nur je einer der 

felben allein zu wohnen pflegt: der Kriegerftand, der meift alle fried⸗ 

lichen Befchäftigungen verachtet, ift der erfte, aus ihm werden die 

Häuptlinge gewählt, danı folgen die Marabuten, dem dritten und 

vierten Stande gehören die Landbauer und Fiſcher an (Raffenel 

45, 230). 

Die Kamilienverhältniffe der Fulah zeigen meift ein fefteres Zuſam⸗ 

menhalten als bei den Negern und fie geben fih nicht leicht fo groben 

Ausfhweifungen hin wie diefe (Lander II, 55). In Yutadjallon 

werden die Weiber von den Männern im Allgemeinen zwar unfreund- 

lich, doch oft nicht ohne eine gewiffe Achtung behandelt, und obgleich 

fie nicht mit diefen zufammen efien dürfen, werden fie doch bei wich⸗ 

tigen Dingen häufig von ihnen zu Rathe gezogen und follen nicht 

felten ihre Männer beherrfchen (Mollien 171, 178, Hecquard 

235). Bei der Berheirathung, welche bei dieſen mit 14, bei jenen ge- 

wöhnlich ſchon mit 11 Jahren flattfindet, da mehr als zwanzigjährige 

Weiber felten noch Kinder befommen (Boilat 386), wird der Braut 

von ihrer Schwiegermutter ein Befen, ein irdener Topf und ein Spinn- 

ofen übergeben, fie wird von ihrem Bater und dann vom Manne 

fanft gefählagen zum Zeihen daß fie von nun an in defien Gewalt 

übergeht (Hoequard 281). Da bie Julah fehr eiferfüchtig find, 

müffen die. Weiber zurückgezogen und verborgen leben. In Bafjulo 

zeigen fie fo.große Unterwürfigkeit, daß fie ih um dem Manne etwas 
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darzubieten auf ein Knie niederlaffen (Caillie I, 448). Ehebruch 

wird an beiden fehuldigen Theilen ftreng geftraft, gleich dem Diebftahl, 
am unteren Caſamanza felbft mit dem Tode, doch macht ed einen Un- 

terſchied ob derfelbe in der Wohnung oder außerhalb derfelben began- 

gen worden ift: im leßteren Falle befteht die Strafe im Berluft einer 

Hand oder in Schlägen (Hecquard 83). Obwohl die höhere Sitt- 

lichkeit der Weiber in Futadiallon nur ſcheinbar ift, fo fol doch die 

dortige Sitte des Cicisbeats, das flets mit Vorwiſſen des Mannes be⸗ 

fieht, der ehelichen Treue keine Gefahr bringen. Die höhere Stellung 

des Weibes in diefem Lande im Vergleich mit den Berhältniffen die 

fonft in Africa in diefer Hinſicht gen öhnlich find, ift vor Allem daraus 

erſichtlich, daß auch das Weib unter Umftänden befugt iſt auf Schei- 

dung zu dringen und daß fie, wenn die Befchwerde gegründet befun- 
den wird, ihre Mitgift als ihr Eigenthum zugefprochen erhält (Hec- 

quard 232 ff). 
. Die Schilderungen die wir vom moralifchen Charakter der Fulah 

befigen, weichen nicht unerheblich voneinander ab. Namentlich erſchei⸗ 

nen fie bei Caillie, der fonft Mollien’s Angaben fo ziemlich überall 

beflätigt, in einem nicht fo ungünftigen Lichte als bei diefem, der 

ihnen von guten Eigenfchaften faft nur Arbeitfamfeit zugefteht (p. 326), 

und auch diefe mit dem Beilage daß die Befchaffenheit ihres Landes 

fie zum Fleiße nöthige. Ihre Betriebfamkeit unterfheidet fie weſentlich 

von den Negern: fie gehen felbft gern in die Fremde um Geld zu er- 

werben und mit einem Meinen Bermögen wieder heimgulehren (Bouet- 

Willaumez 34 f.). Zon den Fulah am Gambia verfihert Moore 

(23) daß fie einander in der Noth ftet$ beiftehen, ihre Alten und Kranz 

fen gut verpflegen, fih untereinander nicht zanken, fondern fanft und 

friedlich betragen, gleihmwohl aber nicht ohne Muth und Tapferkeit 

find; dagegen behaupten Laird and Oldfield (Il, 104) von den 

Fellatah am unteren Niger daß fie feineswegs diefe letzteren Eigenſchaf⸗ 

ten in höheren Grade als die Neger befäßen, fondern diefen nur durch 

größere Schlauheit überlegen feien. Die Gutmüthigkeit der Neger geht 

ihnen ab, fie find mehr alg diefe zur Bosheit geneigt (Barth II, 

505). Mollien (167 f.) und Hecquard (152 ff. u. ſonſt) ftellen 
fie als äußerſt ſtolz, zornig und leidenfchaftlich.dar, ihre Gaftfreiheit 

fchreiben fie nur der Eitelkeit zu und beſchuldigen fie häufiger Treulo⸗ 
figkeit. In $uladu hat M. Park auf feiner zweiten Reife fie höchſt räu⸗ 
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beriſch und diebiſch gefunden. In Futadjallon, wo ſie mit den Man⸗ 

dingos zuſammengrenzen, die von ihnen als Kaſfirs verachtet werden, 

leben fie wie in materieller Eultur, fo auch in Rüdfiht auf ihren 

moralifchen Eharakter tiefer und find befonders weit unehrlicher als 

diefe (Thompson im J.R.G. 8. XVI, 134 f.). Dennod fehlt es 

ihnen keineswegs an ausgebildetem Rechtögefühl, wie die Entfcheidung 

des von Hecquard (202) mitgetheilten merkwürdigen Rechtsfallee 
beweift. Ein anderes Beifpiel diefer Art (ebend. 191), das jedenfalls 

auf fehr eigenthüämliche Rechtöbegriffe hinweiſt, wollen wir bier folgen 

laſſen. 

Einer der Großen von Fukumba hinterließ bei ſeinem Tode drei 

Söhne, die ſich in fein Vermögen theilen ſollten. An dem hierzu ver: 

abredeten Tage fanden die beiden jüngeren ihren älteren Bruder fchla- 

fend.. Da ſprach der eine: Unfer Bruder hat fih den Schlaf als fein 

heil erwählt; Taffen wir ihm diefen und theilen ung in das Uebrige! 

Sie theilten unter fi} die Habe des Vaters und die Sklaven, ald aber 
jener erwachte und feinen Antheil verlangte, fprachen fie zu ihm: Du 

haft dir den Schlaf ala Antheil gemählt, behalte ihn nun auch und 

hüte dich daß dir ihn niemand nimmt. „Gut“, erwiederte diefer, „ich 

nehme es an, aber bedenkt daß wer das Erbe feines Bruders ftiehlt 
und auf der That ertappt wird, getödtet werden darf. Hütet euch 

meinen Antheil anzutaſten!“ Einige Tage fpäter ging der älteſte Bru⸗ 

der mit geladener Flinte zur Hütte eines der jüngeren. Er fand die 

fen fehlafend, rief mehrere Zeugen herbei und fprach: „Ihr wißt wel⸗ 

hen Antheil mir diefer an meinem väterlichen Erbe gelafjen hat, er 

gab mir den Schlaf und jetzt fiehlt er mir auch diefen wieder.“ Da- 

rauf legte er an und ſchoß ihn nieder. Der zweite Bruder dadurd er 

fohredt bot ihm Theilung an. Die Aelteften des Dorfes fprachen ihn 

frei vom Morde. 

Wie fih in Bielem von dem was wir bisher über die Fulah beis 
gebracht haben, ihre hohe Begabung unzweifelhaft zu erkennen giebt, 

fo fehlt es auch außerdem nicht an mannigfaltigen Beweifen für dies 

felbe. Befonders zeichnen fih die Fürſten in diefer Rüdfiht häufig 

aus. Der Almami Omar, den Hecquard in Zimbo befuchte, zeigte 

fi nicht allein gegen ihn durchaus freundlich und human, fern von 

aller Habfucht, die bei den Negerkönigen fo gewöhnlich einen hervor: 

ftechenden Zug auemacht, fondern er gab auch viele Beweiſe von po» 
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litiſcher Klugheit und Umſicht; er wird als ein Mann von wahrhaft 

edlem Charakter und von ausgezeichneten Gaben des Geiſtes und Her: 
zens geſchildert, der den Kunſtfleiß und die Kenntniffe der Europäer 

nicht bloß anftaunte, fondern fie auch für fein Land und Bolt mög. 

Gh nußbar zu machen wünfchte. Der Sultan Mohammed Bello war 

nicht unbefannt mit der Geſchichte der Ausbreitung des Islam und 
ſelbſt mit der Politik und den Berpäftniffen der europäifchen Mächte, 

namentlich dem Islam gegenüber. Er kannte alle Thierkreiszeichen, 
viele Sternbilder und Sterne nah ihren arabifhen Ramen, und 

Cliapperton erhielt bei ihm fogar eine von einem. Fellatah verfer- 

tigte Landkarte von Eentralaftica (Denham II, 299, 3311. Aud 

Altu, fein Sohn und Nachfolger, bewies fi) gegen Barth (IV, 137) 

fehr freundlich und entgegentlommend, war intelligent und frei von 

niedriger Habjudht. In den von Hecquard (139) bei den Fulah 

gefammelten Erzählungen und in der Diskuffton die ſich an fie fnüpfte, 

gab fich ebenfoviel Verſtand als Zartheit des Gefühle fund. Außer 

diefen und den aus Raffenel fhon angeführten wenigen Sagen der 

Fulah fcheint noch nichts weiter von diefer Art in Europa belannt 

geworden zu fein. Wir haben aus Raffenel (a. II, 323) hier nur 

no eine Ballade zu erwähnen welche die Thaten und Schiefale eines 
Rulahfürften Namens Samba befingt: Samba fucht bei den Mauren 

Hülfe gegen feinen Onkel, der ihm den Thron geraubt hat. Nachdem 

er fi) den Mauren als edler. Held durch feine Thaten bewährt hat, 

ftellen fie ihm ein Heer zur Difpofition, mit welchem er gegen feinen 

Onkel glüdlih if, in Folge der Lift daf er fich felbft in einen Hund 

verwandelt und als foicher jenem einen berühmten Fetiſch fliehlt. Im 

wie weit der von Raffenel mitgetheilte Tert treu ift, läßt ſich natür⸗ 

lich ſchwer beurtheilen. 



Die Völker der äthiopiichen Race. 

Mit dem Namen „Aethiopen” werden in engerer und ethnogra⸗ 

phiſch beftimmter Bedeutung bekanntlich die Volker der Geezfprache 

oder die Abyffinier bezeichnet. Wenn wir hier in einem umfaflende- 

ten Sinne von Völkern äthiopifcher Race fprechen, jo muß zwar zus 

gegeben und fogar befonders hervorgehoben werden daß dieſe Bezie⸗ 

bung feine fehle ethnographiſche Bedeutung befißt, fondern nur ein 

Sammelname für die großentheild noch unentwirrte Völkermaſſe if, 

die im Nordoften von Africa einen Mittelfchlag zwifchen der weißen 

und fchwarzen Race darftelit, aber wir glauben dennod) diefen Sprach⸗ 
gebraud) beibehalten zu müfjen. 

Die Gründe welche uns hierzu veranlaflen, liegen zunächft darin, 

daß der leibliche Tppus der ſämmtlichen Völker die wir zur äthios 

pifchen Race rechnen, und unter denen die Aubier, Bedſchas, Abyſ⸗ 

finier und Gallas die hervorragendften find, duch eine fehr große 

Reihezum Theil unmerkliher Nünncen vom Reger zum Europäer übers 

gebt und daß diefe Völker eben deshalb von den zuperläffigiten Beo- 

bachtern der neueren Zeit als eine befondere Hauptabtheilung des 

Menſchengeſchlechtes betrachtet und mit jenem Namen bezeichnet wor- 

den find (Rüppell I, 223, Ruſſegger II, 3, p. 192, Pruner 

63 u. fonft); wir weichen von diefen nur infofern ab, ald wir na- 
mentlid die Sallas und einige andere Völker noch hinzugezogen has 

ben, deren etbnographifche Stellung bis jetzt noch unbeftimmt if. Ein 

zweiter nicht minder wichtiger Grund für jenen Sprachgebrauch lag 

für uns darin, dad alle jene Völker der Sprache nach höchſt wahr⸗ 
ſcheinlich nit allein von den Regern, fondern von den eingeborenen 

Africanernüberhaupt vöuig gefchieden und wenigftens in Rüdficht.ihres 

Urjprunges und mehrerer ihrer wefentlichen Elemente zu dem femitifchen 
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Stamme werden gerechnet werben müffen, wie dieß von den Völkern 

der Geezſprache bis jeßt freilich erft allein vollkommen feſt zu fliehen 

ſcheint. 

I. Die Nuba. 

Nubier, Nuba, Heißt das Volt welches im Rilthale von Aſſuan 

aufwärts bie nach Sennaar hin wohnt. Der Rame foll oder kann 
wenigfiend von dem Worte nub (nob f. Vater Mithridates IH, 1, 

p. 102 und darnad) Cooley b. 41) flammen das bei den alter Aegyp⸗ 
tern „Bold“ bedeutete, Daher Sennaar und Kordofan, deren Bewohner 

in alter Zeit, zunähft wohl als dienftbare Menfchen, Ril abwärts 

wanderten, ald Nubaländer von ihnen bezeichnet worden feien. Hier: 

aus würde ſich zugleich erflären, weshalb noch jeßt die Länder im Sü«- 

den von Sennaar un? Kordofun den Namen NRuba, und die dortigen 

Neger, ohne Rüdficht darauf, ob fie den heutigen Rubiern im Nilthal 

flammverwandt find oder nicht, den Namen Ruba-Reger führen 

(Moh. el Tounsy a. 273, Ruffegger il, 2, p. 173). In der That 

ift diefer Ausdrud in der neueren Zeit, hauptfählih in Folge der 

Sflavenjagden und des Sklavenhandels, ein geographifcher Sammel- 

name von ziemlich unbeftimmter Bedeutung geworden: Ruba werden 

in Schendy jept alle Sklaven genannt die aus den Ländern ſüdlich 

von Sennaar fommen und ihrem Aeußern nach meift ein Mittelfchlag 

zroifhen Negern und Europäern find (Burdhardt 422): daher 

lafien fi die im Nilthale anfäffigen Nubier lieber Baräbra (sing. BE 

rebri) nennen, denn mit dem Namen Nubda ift die Borftellung von 

niedriger Abkunft und fllavifcher Abhängigkeit verbunden (Kepſius 

in Monatsb..der Preuß. Akad. 1844, p. 382). 

Da Herodot, der vom Glanze des alten Merve erzählt, die Nubier 

noch nicht erwähnt, während Eratofihenes (citirt bei Strabo lib. 

XVII, init.) ihrer als eines mächtigen von den Aegyptern und Negern 

verfchiedenen Volkes unter eigenen Königen gedenkt, welches das linke 

Ufer des Fluffes von Meroe an bis zu den ayxwrec bewohne, fo ift 

wahrſcheinlich daß fie zwifchen dem 3. und 5. Jahrh. v. Ch. vom Sür 

den her dem Fluſſe folgend auf das damals ſchon ſtark gefchwächte 

Reich von Meroe eindrangen und ſich darin feftfeßten.* Als die Abyſ⸗ 

” Der Sage nad wäre die Heine Nilinfel Tuti ihre ältefte Niederlafjung 
in diefen Gegenden (Berne 48). 
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finier im 5. Jahrh. n. Ch. das alte Meroe eroberten, fanden fle die 

damals noch heidnifchen Rubier im Befpe des Landes und diefe waren 
feit Ianger Zeit dort feitfäffig (Sapeto in N. Ann. des v. 1845 UI, 
296, III, 32 ff. und die dort discutirte Infchrift). Am Ende des 
3. Jahrh. hatte der Kaifer Diocletian Rubier (Nobades) veranlaßt aus 

ihrem Stammlande im Süden von Sennaar nad) den Grenzen Aegyp⸗ 

tens überzufiedeln (Perron, Introd. zu Moh. el Tounsy p. 9). 

Bıelleicht haben fich diefe feitdem aus dem Süden bie nach Affuan aus» 

gebreitet. Der erfte Angriff der Araber von Aegypten ber gefhah auf 

Nubien, deflen damalige Hauptfladt Dongöla war, im 3. 20/21 Hedi. 

(Quatremere, Mem. sur l’Egypte II, 39), und aus diefer Zeit 

mag fich die Berfchiedenheit im Aeußeren herfchreiben,, welche fich zwi⸗ 

ſchen den füdlicheren Baräbra der Provinz Berber und den nördliche: 

ten Kenus findet (Burdbardt, Ruffegger II, 1, p.456). Die 

vom Sultan Selim (1520) abgefhidten Soldaten, die ih in Wadi 

Kenus niederließen, haben fpäter wahrfcheinlich dazu beigetragen fie 

in noch flärkerem Maaße auszubilden. Unter dem vierten Chalifen 

nah Muhammed follen Ababja-Araber von Yemen herübergelommen 

fein, deren Bermifhung mit den Bewohnern des füdlichen Nubien die 

jegige Bevölkerung von Berber ihren Urſprung zu verdauten ſcheint 

(Hoskins 200); namentlich aber feit Sultan Saladin bis zur Er- 
oberung Aegyptens durch den türkifhen Sultan Selim (12.—16. 

Jahrh.) haben fi die Araber über Rubien ausgebreitet (Quatre- 

mere Il, 90 ff.). Die Nubier welche unter Kaifer Juſtinian und 
durch defien Gemahlin Theodora im 6. Jahrh. zum Chriſtenthum be» 

fehrt worden waren, wurden in diefer Zeit (13/14. Jahrh.) dem Je 
lam zugeführt (vgl. Waddington and H. 331 f.), und ee ifl daraus 

begreiflic) weshalb fie alle mit Vorliebe arabifche Abkunft für fich in 

Anfprucd nehmen (Burckhardt 191), wie namentlich die von Dar 

Mahas und die im Lande der Katarakten (Waddington and H. 

270), obgleich nur die fog. Jahaleen vom Stamme der Beni Koreiſch 

wirflid reine Araber in Nubien geblieben find (Bruce IV, 458).* 

Weitere Mifhungen erfuhren die Nubier, ale im 15. Jahrhundert 

(Bruce IV, 460 giebt das 3. 1504 an, Cailliaud dag I. 1484) 

” Als ein Zweig biefer Djaalein werden von Burckhardt die Schai- 
ge (Scheikie) bezeichnet; doch ſollen auch die Hajjanie Araber von reinem 

Iute fein (Abeken in Monatsb. d. Gef. f. Erdk. N. Kolge V, 136, 139). 
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die Fundſch von Süden her fiegreich vordrangen und Sennaar, das 

ießt in Trümmern liegt, als ihre Hauptftadt gründeten. Sie follen 

nah Bruce, der fie für Schilluk-⸗Neger hält, vom mweftlichen Ufer des 

weißen Nil auf Kähnen herübergefommen fein und erft zum Islam be- 

fehrt den Namen unge erhalten haben. Rad Werne (b. 41) führen 
fie ihren Namen von ihrem Heimathlande Defafonj, einem Berge im 
Lande der Dinka unter 119 n. B. Ihre Herrfchaft, früher durch ara- 
bifche Völkerſchaften, mit denen fie fi vielfach gemifcht haben mögen, 

ihnen oft ftreitig gemacht, ift in Sennaar angeblich unter der Re⸗ 

gierung ihres 30. Königs erft durch die Türken im I. 1821 wirklich 

zeritört worden. Zu Anfang des vorigen Jahrh. eroberten fie Fazokl, 

im Laufe desfelben aber dehnten fie ihre Macht weiter nach Rorden 

aus (um 1730 nad Hoskins 201, nad Andern erfi um 1770, da 

fie Chartum überfielen) und blieben die Herren von Rieder-Rubien 

bis zum 3.1782, bis fie von den Scheygha⸗Arabern (Scheifie) bes 

fiegt wurden, die feitdem die Ariftofratie des Landes bilden. Endlich 

ftand Nubien in Folge von Verrath 9 Jahre lang unter der Herrſchaft 

der Mameluken (f. darüber Waddington and Hanbury), bis diefe 

durch die Nil aufwärts vordringenden Türken im I. 1821 zerfireut 

wurden und Mehemed Ali feine Eroberungen bis nah Sennaar und 

Kordofan ausdehnte. 

Auch ohne auf die altägyptifhe Kolonie der unter Pfammetich 
ausgewanderten Soldaten zurüdzutommen, von denen Cooley 

wahrfcheinlich zu machen gefucht hat daß fie fih in Sennaar nieder: 

gelaffen hätten, ift aus dem Borftehenden erfichtlih daß die Nubier 

fehr bedeutende Mifchungen erfahren haben, und zwar ganz haupt« 

ſächlich mit folhen Völkern, die entweder ganz der weißen Race ange 

hören (Araber) oder in denen doch das Blut diefer letzteren entſchie⸗ 

den überwiegt (Abyffinier, Bedſcha). Namentlih in Mahas und 

Sukkot, wo der Typus der Fellah häufig ift, verräth fich eine beden- 

tende Mifchung mit arabifchen Elementen (Rüppell 63), wogegen 

die Dongolawis, von denen Werne (b. 39) wohl mit Unrecht das» 

felbe behauptet hat,* in Rüdfiht ihres phyfifchen Typus den Abyifi: 

Indeſſen kommt Bis Angabe der Umſtand zu Hülfe daß die Dons 
olawis ein Schlechtes Arabiich (orehen, das ihnen die Sieger, die Scheygya⸗ 
raber, wahrſcheinlich aufgedrungen haben, während ihre Mutterfprache das 

Aubifche id (Waddington and H. 72). 
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niern , Bilhari und Ababde fehr nahe ſtehen (Bruner 62, Rüppell 
I, 228), fo nahe, daß Ruffegger (IL, 3 p. 192) die lepteren beiden 

mit den Barabra, Dongolawi, Hadendoa und Hallenga als Völker 
von rein Athiopifcher Abkunft in Rubien bezeichnet, eine Annahme die 

Rüppell (31), au hierin offenbar noch zu weit gehend, auf die 
Baräbra allein beihräntt.e Mag man zugeben daß, wie u. A. auch 

Lepſius (Briefe 220) bemerkt, die Barabra wahrſcheinlich viel von 

äthiopifhem Blute in fi tragen, fo verbietet doch die Sprache auf 

das Beftimmtefte fie für unmittelbare oder gar für reine Rahlommen 

der alten Aethiopen, d. h. der alten Völker deren Mutterſprache das 

Gheez war, zu halten. 
Die Nuba⸗Sprache erfiredt fih mit ihren Dialekten neben dem 

Arabien über die Länder von Dongola bis nach EI Obeid in Kor 
dofan (Rüppell 126 ff. Lepfius). Die Sprache von Dongola if 

nur dialektifch verfchieden von der Unter-Rubiens: die Bewohner bei⸗ 

der Ränder verfiehen einander (Cailliaud II, 24). Die Eingeborenen 

von Jebel Ruba in Kordofan reden faft dieſelbe Sprache als die Kol- 

dadſchi, die der letzteren aber und die der Haraza find nur dialektiſch 
verfhieden vom Nuba (Holroydim J.R.G.8.1X, 191, J. Clarke 

885. Im Rüdfiht der Sprache giebt ed nah Ruffegger (UI, 2 

p. 174) drei Hauptftämme der „Ruba-Reger” in Korbofan: die von 

Scheibun im Südweſten, die von Teggele im Often und die von Kul⸗ 
fan im Rordweften ; diefen leßteren gehört die Koldadſchi⸗Sprache an. 

Nuba wird ferner auch in einem Thelle von Darfur (Burkhardt 

486) und namentlich von der fehr gemifchten Bevölkerung von Cobbe 

neben dem Arabifchen geſprochen (Browne 279). Wenn Brehm 

(1, 307) angiebt daß in EI Obeid Arabiſch, Berberifch und mehrere 

Negerſprachen gejprohen würden, fo it unter dem Berberifchen jeden» 

falls die Sprache der Provinz Berber oder das Ruba zu verftcehen; 

denn (wie u. A. auch d’Escayrac 110 bemerkt) diefe Sprache hat 

mit der der Berbern in Rordafrica keine Achnlichkeit (vgl. Bater 

Mithridates IV, 434). Bon Rüppell ift fie für eine Regerfprache 
. gehalten worden, mogegen Lepfius (Monatsber. d. Pr. Ak. 1844 

p. 382) vermuthet daß fie noch zu den kaukaſiſchen (femitifchen ?) Spra- 
hen gehöre, während die in Darfur und dem größten Theil von Kor⸗ 

dofan herrſchende Kundihara-Spracde, von den Rubadialekten wefent- 

lich verſchieden, ein Regeridiom zu fein ſcheine. Alles was außer dem 
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Kreife des gemeinen Lebens liegt, wird in der Nuba⸗Sprache mit ara- 

bifchen Wörtern benannt; was Hausbau Schifffahrt und Zeiteinthei- 

lung betrifft und felbft die Zahlwörter welche über 20 hinausgehen, 
haben arabifhe Namen (Rafalowitfh in Erman’s Archiv Xu, 

136, Cailliaud Il, 427, Lepſius Briefe 117 ff.). 

Aus diefen Thatfachen find wir berechtigt zu fchließen, daß bie 

Rubier vor ihrem Zufammentreffen und Berfchmelzen mit den in ihr 

Land eingedrungenen Arabern, wahrfcheinlich troß des bei ihnen ein» 

geführten Chriſtenthums ein vergleichsweife rohes Bolt waren, daß 

fie, wie fhon die Ausdehnung ihres Sprachgebietes für ſich allein an⸗ 

zunehmen empfiehlt, von Süden her und indbefondere aus Kordofan 

am Rile abwärts in ihre jebigen Hauptländer eingezogen find, daß 

fie endlich in vorhiftorifcher und zum Theil wohl auch noch in hiſto⸗ 

riſcher Zeit glei ihren Stammverwandten in Kordofan (über deren 

Typus f. oben p. 71 f.) ein mehr negerähnliched Volk waren als fie 

jept find. Wir wollen zunächft einige Einwendungen erwägen die fidh 

gegen die beiden kegteren Süße erheben laffen. 

Man hat behauptet daß eine Einwanderung der Nubier in ihre 

jeßigen Länder von Süden und Südmeften her fi deshalb nicht an- 

nehmen laſſe, weil die altägpptifchen Denkmäler bewielen, daß fie viel» 

mehr ſchon vor 3500 Jahren im Befibe derfelben geweſen feien (N ott 

and Gliddon Types of mankind 199). Indeffen fpricht die Gegen⸗ 

wart der Rubier in jenen Bildwerfen offenbar noch nicht dafür daß 

fie in der Wirklichkeit die unmittelbaren Nachbarn der Aegypter wa⸗ 

ten, ja der Umftand daß die Menfchen auf den alten Dentmälern von 

Meroe wie auf den altägyptifcgen von rother Farbe find, zeugt fehr 

beflimmt vielmehr dafür, daß die dunkelſchwarzen Rubier zu jener Zeit 

noch nicht im Befiße ihrer jegigen Hauptländer gewefen, fondern wahr⸗ 

ſcheinlich erſt als Zerftörer jener alten Eultur aufgetreten find und 

das Bolt welches die Denkmäler von Meroe baute, vertrieben oder 

vernichtet haben. 

Ein zweiter Einwurf kann davon bergenommen werden , daß ſchon 

die älteren arabifhen Geographen Icthaktri (950) und Edrifi 

(1150) die Nubier ale durchaus nicht negerähnlich fchildern. Der 

eritere (p. 21 cod. Goth.) uuterfcheidet fie mit Beſtimmtheit von den 

eigentlichen Regern, den Zing, Abyffiniern und Bedſcha; der andere 
(trad. p. Jaubert I, 25) nennt namentli die nubifhen Yrauen 
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volltlommene, in Aegypten viel begehrte Schönheiten, fchreibt ihnen 

dünne Lippen, Heinen Mund, weiße Zähne zu, und verfihert daß kein 

anderes Bolt die Schönheit ihres glatten Haares erreiche. Man würde 

biernach geneigt fein es für eine bloße Nachläſſigkeit fpäterer Schrift- 

fteller zu halten, wenn fie behaupten daß die Rubier von Negerab⸗ 

flammung feien (Cooley 118 not. nah Ibn Khaldun), zumal da 

diefe ſelbſt ihre Stammverwandtihhaft zu den Ruba von Kordofan in 

Abrede ftellen (Werne b. 39); indeflen geftattet die Ausdehnung des 

Gebietes der Nubafprache und die Beichaffenheit der Typen welche fich 

in Kordofan finden, kaum eine andere Annahme als die, daß die Ru: 

bier ihre urfprüngliche größere Negerähnlichkeit zum großen Theil ſchon 

in vorhiftorifcher Zeit durch Mifhung verloren haben, da alle Daten 
die wir über ihre ältefte Geſchichte befiben den Satz zurückweiſen, daß 

fie urfprünglich ein Bolt von mehr kaukaſiſchem Typus gersefen feien, 
das Nil aufwärts gewandert, in Kordofan und im Süden von Sen» 

naar duch Mifhung mit Negern fich diefen in einem gewiflen Grade 
berähnlicht hätte. | 

Insbefondere läßt ih die Sache nicht fo auffaflen, ala wären die 

Barabra im Nilthale ein von den Nuba-Regern in Kordofan ganz 
verfchiedenes Bolt. Allerdings nennen fie ſich felbft Barabra (Rüp- 

pell 126, Rafalowitfh in Erman’s Archiv XIII, 111), doch 

verliert diefer Umftand dadurch alle Wichtigkeit, daß fie diefen Namen, 
der ihnen von den Arabern gegeben worden iſt, nur adoptirt haben 

(Xepfius in Monatsb. d. Pr. At. 1844 p.382). Rah Werne (b. 39) 

nennen fie fi felbft „das Bolt des Bodens,“ niht „Barabra ,” und 

ſollen diefen Teßteren Ramen erſt in Sennaar, mo fie jet einen gro» 

Ben Theil der Bevölkerung ausmachen, erhalten haben, während weis 

ter im Norden ihres Landes die Hirten-Romaden Nuba, die Anfäffl- 

gen dagegen Adamia heißen. If auch die Bezeichnung der Rubier als 

Berbern oder Barabra niht fo neu ale Hoskins (200) angiebt, 

der zugleich bemerkt (43, 53) daß die Provinz Berber, früher von ge- 

ringem Umfange, erft nach der neueren türkifhen Eintheilung zmei 

Zagereifen weit über Schendy hinausreiche, fo fcheint fie Doch weder 

einheimifch noch alt zu fein, da Makrizi (1440), der die Länder am 

Ril forgfältig befchreibt, ein Land dieſes Namens dort nicht kennt. 

Sp wenig als hier darf der Rame der Stadt Berbera weiter im Oſten, 

des Hauptfißes der Somali, dazu verleiten mit Cooley (117 not.) 

Weip, Anthropologie It Bd. 31 



462 Typus der Rubier. 

eine Stammberwandtſchaft der Bevöllerung diefer Gegenden mit den 

Berbern (Amazigh) von Rordafrica porauszufegen, obgleich ſich Diefe 

Benennung der Dftede von Africa (Bapßaoızar, Bapfnpia) aller: 

dings fchon bei Btolemäus und andern alten Geograpben, ſowie 

fpäter bei den arabifhen Schriftflellern durchgängig im Gebrauche 

findet. Des arabifhe Reifende Dacut (Anf.d. 13. Jahrh.) und ebeufo 

Maſudi geben fogar ausdrüdlid an, daß die Berbern der Oſtecke 
von Africa völlig verſchieden fein von den im Weiten wohnenden 
(Guillain I, 284, Quatremöre a. a. O. I, 182). 

Im Gegenſatz zu den bisweilen athletifhen Arabern zeigen bie 

Nubier zarte, gerundete, faft weibliche Formen, es giebt unter ihnen 
Seftalten von idenlem Baue (Ruffegger IE, 1 p.391, II, 2 p. 27). 

Sie find ſchmächtiger und ſchwächlicher als die ägyptiſchen Fellah 

(Brehm I, 67), und werden fogar ald Hager, aber zugleich als fehr 

kräftig bezeihnet (Rafalowitfh a. a. O.). Nur die Unterglieder 

find nicht wohlgebildet, die Hüften mager, die Kniee vorftehend, der 

Fuß groß und platt; die Haut ift haarlos von Natur oder durch Kunſt 

(Dandolo 183); nad) Rafalowitfch haben fie etwas lange Erire- 

mitäten, doch Meine Hände und Füße. Sind Weiber und Mädchen 
zum Theil nicht dunkler als ficilianifhe Landmädchen (Ruffegger 

II, 3 p. 48), fo mechfelt dagegen die gewöhnliche Farbe der Männer 

von chokoladebraun bis dunkelſchwarz. Die Sefichtszüge find im All⸗ 

gemeinen durchaus nicht negerartig,, fondern nähern ſich weit ſtärker 

ben europälfen ald den Reger-Formen. Der Schädel ift nicht groß, 

das Gefiht länglich; das Haar kräufelt fich leicht, ift aber durchaus 

nit wollig, fondern meift dünn und kleinlodig wie der ſchwache 

Bart, oder wellig; hohe Stirn, große und tiefliegende feurige Augen 

mit nit ſtarken Brauen, nit vorſtehende Backenknochen, gerade 

zugefchärfte Nafe mit etwas weiten Löchern, großer Mund mit mäßig 
diden Lippen und kleines wohlgerundetes Kinn, ergeben ein Ganzes 

das bem Regertypus offenbar ſchr fern ſteht Rafalowitſch, Costaz 

u. Denon bei Prichard Ueberf H, 183). Die Dongolamit befigen 

ovales Geficht, I hön gekrümmte Rafe, dickliche Lippen, feinen Schnauz⸗ 
bart, fondern nur einen ſchwachen Kinnbart, lodiges Baar, und find 

brongefarbig (Rüppeli 31). Die Bewohner von Wadi Kenus, die 

viel Arabifches in ihren Zuͤgen haben, nähern fi ihnen aın ıneiften, 

auch in der Farbe, wogegen tie Barabra dunkler, oft ſchwarz find 
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und fih flärker zum Typus der Abyſſmier hinneigen- (Nuffegger 

II, 1 p. 456). 

Die Frage ob die vorhin erwähnten Yundih, wie gewöhnlich 

nad) Bruce angenommen wird, für ein Regervolk zu halten feien, 

1&ßt fih bei den mangelhaften Nachrichten die wir über fie befigen, 

bis jegt nicht entfcheiden.. Bruce hat von ihnen ale dhazafıe- 

riſtiſch nur noch mitgetheilt, daß fle bei ihrem Eindringen in Sennanr 

Baffen von hartem Holze führten und daß der Aderbau bei ihnen in 

hohen Ehren fland, denn ihr König mußte einmal im Jahre felbfl 
pflügen (2) und fäen (IV. 482, 472). Die Ermähhung von Eliab 

(bei Bruce IV, 548), die in der Nähe von Demar (doc wohl: Da- 

mer) in Rubien leben follen, würde, wenn fie nit auf Mißverfländ- 

niß beruht, allerdings der Bermuthung günftig fein daß die Fundſch 

zu den Völkern gehörten die jetzt am weißen Ril ihren Sig haben, 

und es ift mit Rüdfiht hierauf als ein bemerfenswerther Umfland zu 
erwähnen, daß Fundſch noch jegt einen Theil der Bevölkerung von 

Kordofan und namentlid der Hauptſtadt el Obeid ausmachen (Hol- 

royd im J.R.@.S. IX, 176). Rah Ruffegger (II, 2 p. 28, 
477) find die Fundſch dunkelbraun bie ſchwarz mit oft krauſem, aber 

nicht wolligem Haar; nah Werne (a. 79) find fie fehwärzer als die 

Barabra; doch im Uebrigen diefen ähnlich : fie wollen feine Araber fein, 

denn fie befiten noch ihren Rationalftolz aus früherer Zeit, und im 

Süden von Sennaar fprechen fie noch ihre eigene Sprache (Ruffeg- 

ger II, 2 p. 514). Gin Boll der Fundſch von reiner Race giebt es 

jeßt wicht mehr; namentlich follen fie fih mit den Hammegh gemifcht 

haben, welche wie die Haddenda und Biſchari angeblich ein nerdorbe- 

nes und mit fremden Elementen verfeßtes Arabiſch (vielmehr Bedſcha) 

ſprechen, daher auch die Sprache der Fundſch felbft bisweilen ale ara⸗ 

bifch Hezeichnet wird (Wernea.a. DO undb. 41). Brun-Rollet: 

(216) macht fie wie Ruffegger (IL, I p. 479 und II, 2 p. 349, 477) 

zu Yethiopen, ein Ausdrud dem fich in dieſem Zufammenhange frei- 

lich nur feine allgemeine, nicht feine beftimmte ethnographiſche Be⸗ 

deutung beilegen läßt; in&befondere Hält fie letzterer für identifch mit 

den Bondjaren (Gunjarah, Kundſchara), die in Kordofan und Darfur 

fi) finden und au in der Gegend von Rhas el Fil haufen (II, 2 
p. 455), wogegen fie Holroyd’(a.a. D.) als verfchieden von dieſen 

betrachtet. Iſt es für jet zwar wohl nicht möglich einen beftimmten 

81” 
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Beweis für eine dieſer Anfihten zu liefern, fo ift doch anzuerkennen, 

daß die Begründung und Behauptung einer Herrfhaft wie die der 

Fundſch in Sennaar war, während einer langen Reihe von Jahren 

und troß vieler Angriffe von außen, ebenfo wie die Erbauung der 

Stadt Sennaar duch fle, mehr für die Anficht fprechen daß fie keine 

wahren Neger, fondern eind von den vielen Bölkern waren, die fich 

im Aeußern den Nubiern und Abyffinieen zunächſt anfchließen. Was 

die Zeit ihres Einfalles in Sennaar betrifft, jo darf nicht überfehen 

werden, daß fie ziemlich genau mit den mafienbaften Angriffen des 

Gallas zufammenfällt, denen das große abyſſiniſche Reich erlegen iſt; 

es wird dadurch wahrfheinlich daB (wie fhon Ritter, Erdk. I, 255 

bemerkt bat) zwifchen diefen Volkerbewegungen, , die fich ziemlich weit 

fortgepflanzt haben mögen, ein innerer Zufammenbang flattgefunden 

hat. Eine fernere Spur derfelben fcheint in der Angabe Brun-Rol- 

let’s (52) enthalten zu fein, daß die Infeln des weißen Nil im 15. 

Jahrh. von den Schilluf und Bakkara verwüſtet worden feien. 

Die Rubier find fetfäffige Landbauer, und zwar find es die Män« 

ner welche bei ihnen die Feldarbeit beforgen, während das Hauptge- 

[Häft der Frauen. und Mädchen im Weben grober Wollen-. und Baum- 
wollenzeuge befteht. Durra und Kafferkorn find die wefentlichften Pro- 

dukte die fie dem Boden abgewinnen; die Datteln find einer ihrer be- 

deutendften Handelsartitel (Burdhardt 202 ff.). Mit einem halb» 

mondförmigen Eifen lodern fie den Boden auf, in den fie mit einem 

fpißigen Stode Löcher flechen zum Zwecke der Einfaat (Brehm, 

205); dasfelbe Adergeräthe ift in Kordofan im Gebrauch (Ballme 

137);* in Chartum bedient man fich eines meflerähnlichen Eiſens zum 

Landbau, das an einem krummen Stode befeftigt it (Hanfal, 1. Fortſ. 

76). Um die Felder zu bewäſſern werden Schöpfräder oder Wafler- 

müblen angelegt, wie fie fhon die Araber bei ihrem Eindringen in 

Aubien vorgefunden haben; auch in Kordofan giebt es dergleichen, 

doch nur, wie es ſcheint, bei den dahin übergefiedelten Dongolawis 

(Brehm I, 298, Rüppell 144), Auch befondere Waflerleitungen 

bat man hier und da in Rubien angelegt (Hoskins 175). Die zu 

zahlenden Abgaben pflegen Hauptfächlich nach jenen Schöpfräbern ver- 

Neberhaupt werden Sitten und Lebenseinrichtung der Nubas von Kor 
dofan fehr Ahnlich ge Kuna wie die im elgentlichen Nubien (vgl. Pallme, 
Burckhardt und Nüppeli 
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theilt zu werden. Abgefehen von diefer eigenthümlichen Induftrie 
ftehen die Rubier in Rüdficht auf Fleiß, Kunftfertigkeiten und äußere 

Cultur überhaupt nah Rüppell’s Schilderung faum über der Mit- 

telftufe der Regervöller, nur in Sennaar, wo Pater Krump im 3. 

1701 zwar nur fhlechte einftodige Wohnungen von Lehm und Stroh, 

aber einen bedeutenden Markt fand (Monatsb. d. Gef. f. Erdk. R. Folge 

VII, 71), feheint e8 etwas befier zu fein: die dortigen Handwerler, 

Eifenarbeiter, Maurer, Schreiner, Gerber und Seiler, find nicht un⸗ 
geihidt, und dasfelbe gilt von Schendy (Cailliaud II, 292, III, 

118), das freilich als Mittelpunkt des Sklavenhandels jener Länder 

eine moralifä tief gefuntene Bevölkerung hat. Die Wohnungen der 
Nubier, in denen Männer und Weiber gefondert bleiben, find von 

Lehm oder Stein gebaut (Näheres bei d’Escayrac 193 ff.). Im 

Sanzen leben fie höchſt ärmlich und elend (Hoskins 14). 

In fittlicher Beziehung werden befonders die Dongolawis als fehr 

tief ſtehend gefchildert: fie find leichtfinnige und fröhliche, Außerft finn- 

liche Menſchen, durchaus felbftfüchtig, ohne eine Spur von Gemein- 

finn, ohne Xiebe, ohne Dankbarkeit, aber auch ohne Rachſucht und 

religiöfen Fanatismus, in Folge ihrer außerordentlichen Trägheit 

(Rüppell 62), doch wird an dem dortigen Landvolk große Ehrlich: 

keit, Offenheit und Gaftlichleit gerühmt (Hoskins). Weberhaupt 

heint in Nubien ein großer Unterfchied zwifchen dem Charakter der 

Landbewohner und dem der Städter zu fein: die Außerft leichte und 

häufige Scheidung der Che (Waddington and H. 278) und die: 

vielfachen Beweife von großer Sittenlofigkeit, die von Dandolo und 

Andern erzählt werden, find wohl ganz vorzugsweiſe, wenn nicht 

ausſchließlich, auf die leßteren zu beziehen, wogegen an die erfteren 

zu denken ift, wenn berichtet wird daß die Mädchen und Frauen, die 

in Rubien unverfchleiert gehen und große Freiheit genießen, ſich fehr 

fittfam und zurüdhaltend benehmen und daß Proftitution bei ihnen 
nicht vorkomme (Burdhardt 211, Rafalomitfch a. a. O. 129, 

Combes 1, 311). Diebftähl ift felten und in manchen Gegenden 

herrſcht volle Sicherheit des Eigenthums (Burdhardt 54, 212, 
Rafalomwitfch 127.) Die Barabra werden viel ale Bootsleute ver- 

wendet und zeichnen ſich als ſolche namentlich durch Ehrlichkeit und 

Enthaltfamkeit aus (ebend. 111). Für Morb wird in Rubien ein 

Blutgeld an die Bermandten und Strafe an den Statthalter bezahlt; 
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die Biutfehde gebt bis zum fünften Grade der Verwandtſchaft und 
wie bei den Beduinen hat jede beftimmte Wunde ihren feften Preis 
(Burdhardt 199 f.). Im Ganzen ftehen die Rubier in moralifcher 
Hinfiht weit über den Aegyptern (Dandolo 185). 

I. Die Bedſcha. 

Das Land Bedſcha (Bedja) liegt im Dften von Rubien und im 
Rorden von Abpyifinien; feine Oftgrenze bildet der arabifche Meerbu⸗ 
fen; hauptfächlic) wird das Land nördlid; von Suakim bis zur Grenze 

von Megypten darunter verftanden (Makrizi bei Quatremere 

a.a.8. I, 135). Das Hauptvolk desfelben find gegenwärtig die 

Biſchari (Bifharin, Biihariba, Beicharib), deren Sprache Bedſcha 

(Bedjauieh) heißt. Ihr Gebiet erſtreckt ſich wie das der Ababde, die ım 

Norden von ihnen leben, weit nach Nubien hinein, namentlich in die 
Provinz Berber, füdlich bie in das Land Taka (Burdhardt 544), 
nad den Angaben bei Werne a. bis über den Atbara hinaus und bis 

zum Bohr Bargfa, dem großen öftlihen Nebenflufle des Takazze, und 

felbft in Sennaar finden ih mehrere Dörfer die den Namen Biſchara 

führen (Werne b. 94): die fogenannten arabifhen Stämme von 

Sennaar und Taka reden die Sprache der Bifchari (Nouv. Ann. des 
v. 1845 IV, 177), welche von Berne (a. 04, 230) Aggem genannt 

und als ein Gemiſch von Arabifch mit einer einheimifchen Sprache be 
zeichnet wird. Biele diefer Völker mifhen fi wahrſcheinlich feit alter 

Zeit mit Reger-Weibern, mit nubifchen und anderen Sklavinnen, und 
die Kinder die fie von diefen erhalten, werden von ihnen denen von 

teiner Race gleichgeftellt (Werne db. 76). Die fog. Samran: Ara- 
ber (Homran) am Takazze follen ebenfo wie die Hallenga, Habd- 
dendd, Beni Amer und einige andere Stämme die Sprache der Bir 

f&hari reden (Parkyns II, 404, Bernea.253, Prichard Ueberf. 

11, 195), die nah Bater (Mithridates IV, A431) mit der von Sua⸗ 

kim und mit der der Hadharebe (Adareb) im Süden diefer Land» 

(daft identifch iſt, welche fhon vor Jahrhunderten als den Biſchari 

in allen Gtüden ähnlich geſchildert warden jind (Quatremere 

0.0.8.1, 152). Rah Heuglin (bei Betermann 1858 p.370 ff) 

gleichen auch phyſiſch Die Beni Amer, zu denen bie Bewohner von 

Barka gehören, die Haddenda, Habab u. a. einander bolllommen, 
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nur behauptet er daß die Habab, deren Länder von 16— 190 n. B. 

und von 360 30 — 380 30° 5.28. Gr. reichen, eine Gheez⸗Sprache 

tedeten, die vom Bedjauieh im Rorden der Habab- Länder durchaus 

verfchieden fei. Die Habab (im. Süden, Weſten und Rordweften von 

Arkiko und in der Umgegend von Maflaua), bei denen der Enkel im» 
mer den Namen feines Großvaters führt, wie bei den alten Aegyptern 

(Rüppell I, 187), gleihen im Aeußeren fehr den Biſchari. Sie ge 
hören (nah Munzinger in Ztſch. f. Allg. Erdk. R. Folge LU, 177, 
189) vielmehr zu den fühlih von den Schohos wohnenden Beduan, 

welche auch in der fehr gemifchten Bevölkerung von Maflaua vor» 

berrichen und wenigftens im BWefentlichen von arabifchen Stamme 

fein ſollen. 

Bei der weiten Berbreitung und Zerfireung diefer Völker und bei 
der in diefen Ländern jebt herrfchenden Vorliebe für arabifche Abkunft, 

liegt es nahe auch in anderen Stämmen die gewöhnlich für Araber 

gelten vielmehr Bedſcha zu vermuthen. Diefe Vermuthung trifft die 

Schukori die mit den Hallenaa und Faddenda (Haddendoa oder Ha⸗ 

rendoa nach Munzinger in Ztfch. f. Allg. Erd. N. Folge II, 203) 

zufammen Taka* bewohnen (Taylor 269), während die Bergvölter 

im Südoften diefes Landes, theild braun und ſchwärzlich, theild roth 

Es iſt dieß das Land wo Berghaus hauptfählih Dallas und öſt⸗ 
lih von dieſen Bodjes oder Taknes und Bareas angiebt. Er tft hierin 
ganz den Angaben und der Karte von Beke (On the geogr. distrib, of 
the lang. of Äbessinia 1349 aus d. Edinb. New Philos. Journal Oct. 1849) 
gefolgt. Die Dallas find die fog. Schangallas der Abyffinier am Takazze, 
öchft wahrfcheintic, feine Neger (f. oben p. 68), fondern Bedicha, ganz fo wie die 
objes, deren Name ſchon auf diefe Identität bindeutet und von jenem nicht 

unterichieden tft (vgl. Reinaudzu Aboulfeda I, 167 not.). Die Bareas aber, 
im gangen Rorden und Weiten von Zigre, befonders am Mareb, im Laube 
Tidy Barea oder eigentlid Yajena, deſſen Bolt Baza (wahrfcheinlich Bed⸗ 
ſcha) heißt, find gar kein befonderes Volk, fondern es werben mit diefem 
Namen von den Abyffintern diejenigen überhaupt bezeichnet, die fie aus jenen 
Gegenden ald Sklaven wegführen, Deftlih von den Baza werden die Bi⸗ 
Deles genannt (Parkyns I, 243 not., 263 not., 337 und Isa); Da 
auch Beke (a. a. O p.4) jene appellative Bedeutung ded Wortes „Barea” 
fennt und anerkennt, 16 ift ſchwer zu begreifen wie er von Takues (Bodjeb) 
und Bareas ald von befonderen beitimmten Bölkern reden mag. Seine Vers 
mutbung aber daß Piefe Völker fi nicht allein mit den Dallas und Agows, 
wie Latham annimmt, fondern auch mit dem- eigentlichen Schankalas, den 
Negern im Südweſten von Abyffinien als verwandt ausweifen würden, fann 
man nur fehr unwahrfcheinli finden. Nur ber erfte Theil dieſer Anficht if, 
wie wir weiter unten ſehen werden, neuerdings durch Munzinger inſofern 
serärigt worden als die Bogos (vielleicht auch die Menfa?) und die Takues 
ein Miſchvolk von Agows und Abyſſiniern zu fein fcheinen. 
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und ziemlich Hellfarbig, mit breiten Gefihtern und ſtark vortretenden 

Backenknochen, Eleinen Augen und nicht wulftigen Lippen, eine ganz 

eigenthümliche Sprache reden follen (Werne a. 235 f.). Die Scheis 

fie (Schayghya, Schaigie), die jebige Ariftofratie des ſüdlichen Ru- 

bien, werden zwar gewöhnlich als reine Araber betrachtet (f. oben S.477), 

weifen aber felbft diefe Anſicht zurüd (daf. 206).. Die Bakkara 

(Baggara, von Bakhr, das Rind) im Süden, Südweſten und Süd- 

often von el Obeid und am weißen Ril (Ballme 73), gelten wie die 

Kababifch oder Kubabijch für Araber und follen ein mit vielen nu⸗ 

bifhen Wörtern gemifchtes Arabifch reden (Brehm I, 312, Ruf: 

fegger Il, 2 p. 166); fie find fchwarzbraun, meift ſchlank, von zar⸗ 
ten Formen und nicht negerartig, die Kababiſch aber „die Widder-Hü- 

tenden” haben fich flark mit Neger-Weibern gemifcht (Pallme 81 f.). 

Araber von reinerem Blute fcheinen die fhon früher erwähnten Haf- 

ſanyeh zu fein, „die Pferde-Männer,* von deren laren Sitten und 

eigenthümlichen ehelichen Berhältniflen jonderbare Dinge erzählt wer: 

den (Cailliaud II, 196, Brun-Rollet41, Taylor 291, Brehm 

1, 166). Ob fie zu dem von älteren arabifchen Geographen erwähn- 

ten Araber-Stamme der Beni Haffan (Faidherbe in d. Revue 

Archeol. 1857 p. 313) oder vielleicht zu den Affani (Haflanes), der 

Kriegerlafte der Bradnas am Senegal, welche von arabifhen Blute 

ift (wie ſich aus Leo Africanus ergiebt) in einer näheren Beziehung 

ſtehen, läßt fich bis jet nicht entfcheiden. Ihnen ſchließen fich die 

zwifchen Darfur und el Dbeid lebenden Dar Hammer an (Ruf: 

fegger U, 2 p. 152). 

Es ift für jegt nicht möglich zu entfcheiden welche von diefen Böl- 

fern zu den Bedfcha, welche zu den Arabern gehören. Der phyſfiſche 

Typus fann um fo weniger zu einer ſolchen Entſcheidung führen, da 

ſchon Mafudi angiebt daß ſich die Bedſcha viel mit Arabern gemifcht 

haben (Quatremere a. a. O. 154) und da es bei der weiten Ber 

breitung der Araber über Africa und der großen Menge in welcher fie 

fih. in diefem Erdtheile finden, kaum bezweifelt werden kann daß fie 

fhon lange Zeit vor der Entftehung des Islam in großer Zahl ein- 

gemwandert find. In Sennaar indbefondere und den umliegenden Län- 

dern im Süden ift die Mifhung von Arabern , Regern, Rubiern und 

anderen Mittelracen fo mannigfaltig, daß fich bis jetzt an feine auch 

nur vermuthungsweife Analyfe derfelben denken läßt; den ſechs ver- 
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ſchiedenen Namen welche dort den verfähiedenen Miſchvölkern gegeben 

werden (bei Cailliaud II, 273) läßt ji nod keine beflimmtere Be- 

deutung beilegen. Selbft daß, wie Burdhardt angegeben hat, die 

Araberflämme in den Rilländern im Allgemeinen von größerer Rein» 

beit im Often, von geringerer im Weften feien, feheint fi) nach dem 

DObigen kaum behaupten zu lafien und beruht wohl mehr auf einer 

theoretifchen WYolgerung aus der geographifhen Lage diefer Länder 

als auf wirkliher Beobachtung; hoͤchſtens läßt fich jene Anficht feft- 

halten, wenn fie allein auf die Mifchung der Araber mit Regerelemen: 

ten, nicht auf die mit Bedſchas, Nubiern, Abyffiniern u. f. f. bezo⸗ 

gen wird. 

Das weite Gebiet welches die Bedfchandlker einnehmen und feine 

zum Theil fo eigenthümliche Einteilung zwifchen das der Nubier und 

Abyſſinier führt auf den Gedanken, daß fie in alter Zeit eine hervor⸗ 

ragendere Stellung eingenommen haben mögen als gegenwärtig. 

Lepfius (181, 266 und Monatsb. d. Pr. Atad. 1844, 386 ff.), der 

fie in Rüdfiht der Spracde für ein Glied der fog. kaukaſiſchen Race 

erflärt, if geneigt die Bifchari mit dem alten Eulturvolfe von Meroe 

zu identificiren. Itd’Escayrac’s Polemik gegen diefe Anfiht (Bull. 

soc. geogr. 1855 II, 57) allerdings unzureichend, fo entbehrt freilich 

auch jene Annahme ſelbſt aller Begründung. Insbefondere weifen die 

jegige Lebensweife und die Sitten der Bedſcha in keiner Beziehung 

darauf hin, daß fie die Nachkommen eines alten Culturvolkes wären: 
fie befigen Schaaf: und Kameelheerden, treiben nur geringen Land⸗ 

bau, machen dagegen oft weite Raubzüge, find diebifh ungaftlich 

und treulos, und morden um Beinen Gewinnes willen (Burdhardt 

215, 332, 512 f., 547 ff). Als rohe Hirten-Romaden find fie ſchon 

vor vier Jahrhunderten von arabifchen Schriftftellern gefchildert wor⸗ 

den und dasſelbe Bild wie von den Bifchari entwerfen mit geringen 

Unterſchieden die neueren Reifenden auch von den übrigen Völkern 

Die mutbmaßlich zu den Bedſcha gehören. Nah Burdhardt (217) 

wären die Bifhari den Abyffiniern fprachverwandt, eine Anſicht die 

fi) (wie Quatremere II, 160 gezeigt hat) au aus einigen Anga- 

ben von Bruce folgen würde, wenn diefe fih als das NRefultat 

forgfältiger Unterfuchung betrachten ließen, und wenn er nicht bemerkte 
daß die Abyffinier mit dem Namen der Hirtenflämme „Agaazi” viel- 

mehr fi felbft ale „Hirten“ bezeichnen (Bruce I, 483). 
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Die Biſchari befigen dunkle bie ſchwarze, doch nicht farmtartige 
Haut, [mächtige aber gierlihe Glieder, ovales Geſicht mit großen 

feurigen Augen, gebogener Rafe, rundlichem Ohr; das Haar ift reich, 

gefräufelt und wird zu Perrüden aufgepugt, ähnlich wie von den 

alten Aegyptern, der Bart ift nur dünn (Bruner 62). In Sualim, 

wo fie den von Cook gegebenen Abbildungen der Südfeeinfulaner 

auffallend entſprechen follen, wird das Haar bisweilen roth gefärbt 

und ein Stüd Holz einer großen Radel ähnlich darin getragen; die 

Zähne erhält man weis durch Abreiben derfelben mit einer Holzart 

(rack- wood, Valentia II, 274). In früherer Zeit hatten die Bed⸗ 

iha die eigenthümliche Sitte fi) glei den Völkern am weißen Ril 

einige Borderzähne auszubrechen (Quatremere Il, 142). Die Bi⸗ 

ſchari ſcheinen mehr africanifches Blut in fid) zu haben ale die Ababde, 

die oft geradezu ald Araber bezeichnet werden (Burdhardta.a. O., 

Bruce V, 198, Lepfius 132). Diefe legteren werden im Aeußeren 

den Bifchari als ganz ähnlich geſchildert; Taylor (171) glaubte un- 

ter ihnen eine volltommene männliche Schönheit zu finden; ob fie 

indefien fprachlich zu jenen gehören, fcheint nod ganz unermittelt zu 

fein. Sie werden in Hinficht auf ihren moraliſchen Charakter von 

Hoskins, Lepfius u. U. weit mehr gerübmt ala die Biſchari, fie 

follen treu und zuverläffig fein, Burdbardt (214) giebt feinen Uns 

terjchied diefer Art zu. 

IM. Die Abyifinier. 

Das Aethiopifche oder die Gheezſprache war die Sprache des alien 

Reiches von Arum, defien Blüthe in die Zeit vom 4. bis 7. Jahr). 

fällt. Seit dem 14. Jahrh. ausgeflorben und nur nod) als literarifche 

und Cultusſprache fortbeftehend, hat fie in dem Idiom von Tigre einr 
Gorruption hinterlafien welche Salla- und Agomwörter in Menge in 

-fih aufgenommen hat (Lefebvre III, 304), auch in Öurague wird 
eine Tochterſprache derfelben geſprochen (Iſenberg 1. 10, Krapf 
R. 1, 74). Die Ambara»Spracde. welche fi über Amhara und 

Schoa erftredt und noch von Prichard (Ueberf. II, 152) für ein 

ganz verſchiedenes Idiom erflärt worden ift, ſchließt fid) dem Gheez 

an, doch befigt fie fremde Elemente in noch größerer Anzahl als jene. 

Renan (Hist. des langues s&mit. I, 816) bezeichnet fie ald eine alte, 
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nit vom Gheez abgeleitete, fondern ihm parallele Sprade. Noch 

ferner aber fleht diefen Sprachen von femitifhem Stamme die von 

Harrar (Hurrur): nah) Burton (824) ift fie zwar in Etymologie 

und Grammatik theilmeife arabifh — Harrar ift von arabifchen Ein- 

wanderern gegründet und man ſchreibt dort mit arabifchen Charakte⸗ 

ten —, aber fo wenig ald das Arabifche ift hier das Gheez das Urs 

fprüngliche, fondern das erftere fcheint vielmehr auf eine hier einhei- 

mifch gewejene africanifhe Sprache aufgepfropft zu fein, auf eine 

Sprache die ebenfo von den Dialekten des Gheez wie vom Galle und 

Somali völlig verſchieden war (Burton im Bull. soc. geogr. 1855 
I, 355). . 

Abgefehen von beigemifchten Regerzügen und von der Hautfarbe, 
die von ſchmutziggelb bis ſchwarz geht, unterfcheiden fi die Abyſſi⸗ 

nier nur wenig von den Barabra am Ril (Pruner 63). Die Hauts 

farbe zeigt fih Außerft mannigfaltig und wechſelnd: wenn auch in 

manchen Gegenden gewiffe Rüancen derfelben zu überwiegen feinen, 
fo giebt es doc keinen Diftrift und (zum Theil in Folge der loderen 

Ehen) kaum eine Yamilie in welcher fie ſich gleid) bleibt (Parkyns 

1,1). Rüppeli (I, 228, II, 323 f.) unterfcheidet in Abyffinien 

zwei Haupttypen, einen kaukaſiſchen welcher zugleich der Mehrzahl der 

Beduinen Arabiens eigen ift, und einen äthiopifchen der fich bei den 

Bedſchavölkern und den Dongolawis wieberfindet: das Charakterifti- 

ſche des erfteren ift opales Geſicht, etwas gelodtes oder glattes Haar, 

fein zugefehärfte Rafe, wohlproportionirter Mund mit durchaus nicht 

aufgemorfenen Lippen, mittlere Körpergröße; das Charakteriftifche des 

andern ovales Geficht, ſtark krauſes aber nicht molliges Haar, große 

und fchöne Augen, etwas gebogene Rafe, proportionirter Mund mit 

etwas diden Lippen, ſchwacher Kinnbart, meift etwas lange Ohren, 
wohlgebauter Körper. Lefebvre (I, p. LV) hat nad den einzelnen 
Ländern folgende Angaben gemacht: in Laſta (Süden von Tigre) klei⸗ 

ner wohlgebildeter Kopf, griechiſche Stirn und gerade Naſe, offenes 

Brofil mit dem Auge des Hindu, Heine Füße und Hände; in Hamafen 

(Rordoften von Xigre) langer und ſchmaler Kopf, vorfichende und 

zierulic große Stirn, lebendige oft tief liegende Augen, vorfpringende 

Backenknochen, lange gebogene Rafe, wenig dide Lippen, ſchmaler 

Hals; in der Umgegend von Gondar großer. Kopf bei verhältnifmäßig 

Heinem Gefiht, im Allgemeinen krauſee Haar, obwohl mit vielen 



492 Phyſiſche Eigenthämtichkeiten. Folgerungen. 

Ausnahmen, ſchönes Auge, vorſpringende Backenknochen, befonders 

ftark entwidelte Hüften. Schwarze Menfchen von fhlichtem Haar, ge 

bogener Rafe, dünnen Lippen und kaukaſiſcher Gefihtsbildung über- 

haupt finden fich zerftreut im Rordoften und Nordweſten Abyffiniene 

mehrfach und von dort bis in das Gebiet der Ababde hin (Lefebvre 
III, 293). Die Bewohner von Schon haben (nah Roth bei U. Wag- 

ner, Geſch. d. Urwelt 269) fchlichtes borfliges Haar, das nur in Folge 

vieler Bemühungen und namentlich des Gebrauches von Salben ſich 

Iodt, und die Conjunctiva ift immer von gelblicher Färbung — wo⸗ 

bei daran erinnert werden mag, daß die leßtere Eigenthümlichkeit fih 

bei den Mifchlingen der Nubier und Reger zu finden pflegt (Rafalo-» 

witfh in Erman's Arhiv XIII, 113). Wenn Larrey (Deser. 

de l’Egypte II, 2 p. 3) bemerkt, der innere Augenmwintel ftehe beim 
Abyffinier etwas geneigt, der Winkel der Kinnlade fei ſcharf, die Farbe 

fupfer- bis olivenbraun und noch dunfler, fo ſcheint diefen Angaben, 

wie den neueren bei Johnston (II, 37), das Beftreben zu Grunde 

zu liegen die äußere Erfcheinung des Abyffiniers der des Kopten und 

den Darftellungen zu nähern die fih an altägyptifchen Bildwerken 

finden — ein Beftreben das mit der älteren unbegründeten Anficht im 

Zufammenhbang fteht, daß die Bewohner und die Eultur des alten 

Aeghptens von Meroe her und die von Meroe felbft aus Abyffinien 
gekommen und im Laufe der Jahrhunderte allmählich Nil abwärts ge- 
wandert feien, während vielmehr umgekehrt äghptiſche Civiliſation 
und Kunft erſt zur Zeit der Hykſos nach Meroe getragen worden ift 
(Lepfius 148, 239 ff., 267, Rüppell Nubien 96 ff.). 

Sprache und leibliher Typus führen demnach übereinftimmend 

auf die Annahme daß die Abyffinier urfprünglich ein Bolt von weißer 

Race waren, das durch fremde Elemente* namentlich im Weſten und 

Süden feines Gebietes flärker afficirt und umgebildet worden ift als 

im Often und Rorden. Hiermit fleht die duch hiftorifche Zeugniffe 

freilich nicht-weiter beglaubigte Ueberlieferung der Aethiopen von Ayum 

* Prichard (Ueberſ. IL, 148) bemerkt daß man die große Verſchieden⸗ 
geit der abyſſiniſchen Typen and Böllermifhungen nicht genügend erklären 

ane, da die Lnterfchtede der Bölter aus deren Mifchung die —2 
entfprungen fein könnten, ſelbſt nicht fo bedentend feier. ndefien feinen 
erade die Abyſſinier zu geigen daß wirkliche Mifchlingsvölter keine regelmä- 
igen Berfchmelgungen ihrer Glanminpen dDarzuftelleu pflegen, fondern fi 

eben nur durch große Barlabilität um Sncon tanz der Formen auszeichnen. 



Y P.493. 

MADERAKAL AUS TIGRE 

(Lefebvic) 





Eingewanderte Juden. Ehriftliche Bölter. 493 

in Einflang, daß fie felbft aus dem füdlichen Arabien eingewandert 

feien,, und nicht minder die gewöhnliche Annahme daß ihre Sprache 

der einzige Reft des füdarabifchen oder himyaritiſchen Dialektes war. 

Die große Menge von abyffinifhen Sitten welche den jüdifchen 

auffallend gleichen (Le Grand zu Lobo II, 12, Salt 252, 306, 

846, Gobat 213 not., Munk im Univers pittoresque 1844, Har- 

ris III, 147 ff.), das Zurüdgehen ihrer älteften hiftorifchen Tradi- 

tionen auf die Königin von Saba und auf Salomo, die Gegenwart 
der meift für Juden gehaltenen Falafcha im Herzen Abyffiniens, haben 

zu der Anficht geführt, daß Einwanderungen von Juden in alter Zeit 

mehrfach fattgefunden und auf den abyffinifchen Typus, von dem 

4.28. Salt (198 und 333) ganz jüdifche Bilder gegeben hat, einen 

weſentlichen Einfluß ausgeäbt haben. Indeſſen beweifen die angeführ: 
ten Umftände für diefe Annahme doch nur wenig, da zugegeben wird 

daß das Volk der Abyffinier, wie das der Juden, felbft zum femitifchen 

Stamme gehört; doch mag es fein daß ſolche Einwanderungen wirk⸗ 

ih ſtattgehabt haben und daß es vielleicht (wie Rüppell II, 326 

vermuthet) die von Alerander dem Großen gefendeten Kolonieen von 

Sprern waren welche das Judenthum und mit ihm die erflen Keime 

der Gultur nach Abpffinien brachten. Daß diefes Land in Verkehr 

mit dem alten Meroe oder mit Aegypten geſtanden und von diefen ent- 

lehnt und gelernt hätte, laͤßt fih bis jet nicht wahrſcheinlich machen. 

Die Entwilelung der Eultur des arumitifchen Reiches ift hauptſächlich 

erft in Folge der frühen Einführung des Ehriftenthumes durch Fru⸗ 

mentius und Aedefius zur Zeit des Kaifers Conſtantin eingetreten. 

Da das Chriſtenthum in die umliegenden Länder nur von Abyſ⸗ 
finien aus gekommen fein kann, dürfen wir mit einiger Wahrfchein- 
lichkeit annehmen daß alle Nachbarländer von Abyffinien die hriftlich 

geweſen find oder jetzt noch find, wenn auch nicht eine eigentlich abyf- 

finifche, doc eine ſolche Bevölkerung befigen welche abyifinifche Ele⸗ 

mente in größerer Zahl in fid aufgenommen hat, und zwar fchon 
lange Zeit bevor die Mifhung mit den von Süden her vorgedrunge- 

nen Galla erfolgte, welche das Land überſchwemmten und große Ge⸗ 

bietötheile von dem zerträmmerten abyffinifchen Reiche losriſſen. 

Zu diefen Ländern, in welchen eine doppelte Miſchung der Ein- 

- geborenen mit den Abyffiniern und Galla erfolgt zu fein fcheint, ges 
bört nebft Gurague das füdlih von diefem gelegene Gambat (Kam⸗ 
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bat) und das noch weiter ſüdlich liegende Wolamo, welche beide noch 
chriſtlich ſind, wenigſtens zum Theil (Isenberg and K. 178, 257, 
Rochet 1. v. 206, Krapf, 8. I, 72). Das eigenthümliche große 

Grottenwerk im Lande der Katapho-Gallas im Südfüdweften von 
Antober (Rochet 2. v. 210), ift wahrfcheinlich ebenſo wie die ähn- 
lichen unterirdifchen Höhlen im ganzen Xande der Agowe (Bruce 

III, 738 f.) und die großartigen Grottenwerke in Tigre (Gobat 416) 

ald Denkmal der riftlihen Civiliſation und Kunft der Abyffinier zu 
betrachten. Ferner ift hier zu nennen das meift von Ehriften bewohnte 

Woratta im Often von Kaffa, wo ſich wie in Abyffinien alle Schat- 
tirungen der Hautfarbe zeigen und die Phyfiognomie der Bewohner 

ftärker an die der Neger erinnern foll (Beke im J.R.G.S. AI, 

262); dann das noch jegt chriſtliche Kaffa ſelbſt, im Norden von diefem 

das feit 1588 bekehrte Inarya (Enarea), das indefien durch die damals 

beidnifchen, jegt muhammebdanifchen Limmu-Galla erobert, feine frü- 
here Religion wieder aufzugeben geziwungen wur (ebend. 257, Krapf, 

R.1,88), und das hriftliche Reich) Sufa (Walagga) im Weften von Kaffa 

(ebend. 263, dv. Klöden 163), das angeblid noch Schriftiprache hat 

(Harris HI, 83). Auch Jimma (Wardgi von den Galla genannt), 

nördlid von Inarya, das eine größtentheils chriſtliche Bevölkerung 

und nur wenige Muhammedaner hat, gehört vielleicht hierher, obwohl 

die dortige Sprache arabifche Elemente in größerer Anzahl enthalten 

foll als irgend eine andere in Abyſſinien oder in den Gallaländern 
(J. R. G. S. XXV, 210). 

Die Miſchung der Abyſſinier mit den Galla im Süden iſt haupt⸗ 
ſächlich ſeit dem Zerfalle des früher vereinigten abyffinifchen Reiches, 

zu welchem die Einfälle der Galla ſelbſt vor Allem beigetrogen haben, 

in großem Maaßſtabe vor ſich gegangen. Der erfolgreiche Angriff der 

Muhammedaner unter dem Mafoodi von Harrar auf Abyſſinien im 

15. Jahrh., die Eroberungen des Herrſchers von Adel, Mohammed 

Graan's oder Gragne's, des Linkhaͤndigen,“ welche im 3.1528 Schon 

und Amhara trafen (Burton 310), hatten Somalis und Harrarguisé 

in Menge auf abyffinifches Gebiet geführt und den Galla den Weg 

dahin gebahnt, die vorzüglih im 16. Jahrh. (um 1537 nad Lu- 

dolph) von vielen Seiten einbrachen (Harris U, 53, III, 45, 

229). Seit diefer Zeit ift Abyffinien Durch innere Kriege zerrifien und 
feiner gänzlichen Auflöfung entgegengeführt worden. Die Nacht welche 
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die Salla feitdem dort befifen, vorzüglich in Schon, zeigt fih u. A. 

befonders darin, daß fie oft hohe Staatsämter erhalten und daß fogar 

mehrere Könige von Abyffinien es rathſam gefunden haben fich durd 

Heirath mit ihnen eng zu verbinden. Wie in neuerer Zeit die Galla 

ihre Einfälle in die füdlichen Theile von Abyffinien noch fortfeßen, 

fo werden auch umgekehrt von hier aus alljährlich Raubzüge in die 
Sallaländer unternommen, die an Grauſamkeit und Barbarei den 

erfteren nichts nachgeben: die Berpflanzung der erbeuteten Sklaven na 

Abyſſinien trägt daher auch ihrerfeits viel dazu bei die Mifchung bei- 

der Völker noch weiter auszudehnen. Am ſtärkſten find, wie man er- 
warten muß, die Bewohner von Schoa in diefe Mifhung hineingezo- 

gen worden; es wird fogar behauptet dag das Balla-Element in ihnen 

vorherrſchend geworden fei (Johnston II, 481). Rächft den Edjow⸗ 

Salla ‚* die zwiſchen Amhara und Tigre, zum Theil auch in Amhara 
ſelbſt leben, haben die Wollo-Galla, welche Ambara und Schoa von» 

einander trennen, fi mit den Abyſſiniern To durchgreifend gemischt, 

daß fie jet nicht leicht mehr ihre Mutterfprache, fondern meift Am⸗ 

bara reden (Isenberg and K. 346). Die wenigen Bortugiefen welche 

nach Abyſfinien gefommen find — 1541, um dem Katfer Claudius 

gegen Mohammed Gragne Hülfe zu leiften, und fpäter im Laufe des 
16. und 17. Jahrhunderts zu wiederholten Malen — haben ſchwer⸗ 

lich irgendwo einen nachhaltigen Einfluß auf den Typus der Bevöl⸗ 

ferung ausgeübt, da fie ſchon 1632 wieder aus dem Lande vertrie 
ben wurden. | 

Zu den Völkern gemifchten Blutes die fih den Abyffiniern zunächft 
anzufließen feinen, gehören die Gafat (Schaffat bei Isenberg 

and K. 406), die von Bruce (Ill, 733) mit den Gonga zufammen 

genannt werden. Sie bewohnen die Landfchaft Jawi (im Südoften 
von Damot und auf der Rordfeite des Abai), welche vor dem 

Eindringen der Galla wahrfheiniih den Namen Gafat geführt hat. 

Die Hauptelemente der dort herrfchenden Sprache, die jebt ihrem Er- 

” Krapf (MR. II, 348 not.) erwähnt mehrere wilde heidnifche Nomaden» 
flämme die in Abyffinien leben: insbeſondere die Figen im Welten des Zana- 
See's, von denen er fagt daß fie wahrfcheinlich zu den Bugn ehoͤrten. 
Da er indeſſen au den leßteren auch die A FH Boite (Ouebito) am. 
gene und die Bato am Hawaſch zählt, fo ſcheinen unter den Fuga nur 
h alavölter verjianden werden zu können die fih in Abyifinien eingedrängt 
aben. 
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löſchen nahe if, follen amharifch fein, während fie fih im Uebrigen 

weder dem Gala noch dem Agow anzufchließen fiheint (Beke im 

J.R.G.8. XIV, 24). 

Den Küſtenvölkern im Rordoften von Tigre, über welche ziemlich 

widerfprechende Nachrichten” vorliegen, läßt ſich ebenfalls noch feine 

beftimmte etinographifche Stelle anweifen. D’Abbadie (Journ. As. 

3. ser. VII, 367, 4. ser. Il, 103), welcher freilich ebenfo kurz als be- 

flimmt wie über Sprachverwandtſchaften überhaupt, fo auch über 

dieſen Gegenftand fih geäußert hat, erflärt die Spraden von Am⸗ 

hara, Burague und Hurrur, nicht minder als die der Galla, Dana⸗ 

fill, Somali und Saho oder Schoho kurzweg für „ſub⸗ſemitiſch“ (mo- 
für er eine ohne Zweifel wohlnerdiente Zurechtmweifung erhalten Hat — 

Ewald in d. Ztſch. d. d. morg. Gef. V, 410), bezeichnet die Sprache 
von Arkiko und die der Habab als zwei Dialekte des Tigre,* und ver: 

widelt fi zugleich in den Widerfpruch, daß er einerfeits die Galle, 

Saho und Habab, wie die Somali, ihrer Sage nach ale Einwanderer 
aus dem füdlichen Arabien betrachtet, während er auf der andern 

Seite die Haforta und Torua für die zwei Stämme der Saho aus 
giebt die aus dem Innern von Abpffinien an die Küfte hinabgezogen 

feien (a. a. ©. 109). Auch daß die Haforta und Sabo zu den Danakil 
gehören, die namentlih in Tadjurra den Sabo in Sprade und Ger 

fihtebildung fehr ähnlich find (Ifenberg a. IV, Isenberg and K. 

19), ift ſchwerlich ganz richtig. Die Saorto nämlih** welche mit 

den Danakil im Süden und mit den meift weiter landeinwärts woh- 
nenden Saho (Sehe, Schoho, Schiho) im Rorden zufammengrenzen, 

find nicht mit dieſen leßteren identifh, wie dieß Salt (440) und 

d’Abbadie (a. a. D.) angegeben haben: fie fprechen Zigre und mer: 

den als Menfchen von ovalem Gefiht mit großen Augen, fpibiger 

Adlernafe und mwohlgeformten Lippen gefchildert (Rüppell I, 263). 

Gegen diefes beftimmte Zeugniß, das aus perfönlicher Erfahrung ges 

” Heber die Sprache von Arkiko bat Beke daffelbe Hrtbeit gefält; er 
iſt geneigt auch bad m von Sualim hierher zu Fpoen (On the geogr. 
distribution of th of Abessinia 1849, p. 2). Die Spradhe von 
Maſſaua fol wie die Yen Dahalat-Jnfl ee sbeffintfäben Urfprunges 
fein (Munzinger in Ztfch. f. A Erdt. R. Kolge I, 297 f., vgl. jedod 
oben 

Haſorta oder Hagerta tft eine falfche Schreibart die von Bruce 
ftammt, das richtigere Sahorto oder „zahorta (vielleicht urfpränglich Za⸗ 
Hortu) giebt [hon Aboulfeda I, 
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ſchoͤpft iſt, fallt ed nur wenig in's Gewicht daß Pearce (II, 8) von 

Hazorta⸗Galla fpricht, daß nah Salt (bei Valentia II, 225) die 

Hazorta die Sprache der Danakil redeten, obwohl fie von diefen ver- 

ſchieden feien, fo richtig es auch fein mag daß ihr Scheith — und 
darin ift vielleicht Die Quelle des Irrthums zu fuchen — fi einen 
Dankalle nannte (daf. II, 452). Aus jener Anfiht Salt's erflärt es 

ih daß er auf feiner Karte die Danakil bis beinahe zur Breite der 

Dhalak⸗Inſeln heraufgehen laͤßt, während Rüppell ſüdlich von Maf- 

faua keine Danatil, fondern Saorto und Schoho angiebt. Die Sprache 

der Sabo gehört unzweifelhaft zur femitifchen Familie, fcheint ſich 
aber fchon in fehr früher Zeit vom gemeinfamen Stamme getrennt zu 

baben (Ewald a. a. O., welchem indeflen Renan I, 317 in leßterer 

Beziehung widerfproden hat). In Rüdficht ihrer leiblichen Bildung 

fließen fi die Saho den alla an: fie zeigen mehr rundliches Ge⸗ 

fiht ale die Saorto, faft wollige® Haar, Kleine tief liegende Augen, 

gerade Nafe, die von der Stirn dur eine Bertiefung getrennt if, 

und didlihe Lippen (Rüppell I, 264). Auch bei der Bevölkerung 

von Raffaua, die Rüppell (I, 188) deshalb wohl mit Unrecht haupt⸗ 

fählih von den Nachkommen der im J. 1557 dorthin gelommenen 

bosnifhen Soldaten ableitet, fol jegt der Gallatypus vorherrſchen 
(LefebvreI, 37). Der Anfiht daß die Saho ein verfprengtes Galla⸗ 

volt feien (Küppell) kommt es zu Hülfe daß ihre Sprache weder bet 

von Maſſaua noch dem Abyffinifchen noch auch dem Arabifchen, fon- 
dern der Gallaſprache ähnlich fein fol (Parkyns I, 125), obwohl 

erſt näher zu unterfuchen fein wird in wie weit diefe Angabe begründet 
ift und fi mit jener über den femitifchen Charakter des Saho vers 
trägt. Ferner kann der angeführten Anfiht auch der Umſtand zur 

Stuͤtze dienen, daß im Lande der Saho das Aſſubo⸗Thal liegt, Affubo 

oder Azabo aber, das in der Somaliſprache „Salz” bedeutet (Com- 

bes et T. II, 141), der Rame eines weit verbreiteten Gallavolkes iſt. 

Indefien ließe fi) diefer Ortsname auch fo erflären, daß er nicht von 

den jebigen Befikern des Landes, den Sabo, fondern von den frühe: 
ren, den Galla herrührte, Die jenen gewichen wären. 

Außer den genannten Völkern Ieben in dem weiten Umfange der 

abyffinifhen Reiche und ihrer fpäterhin in die Hand der Galla gefalle⸗ 

nen Nachbarlaͤnder noch eine Reihe von anderen, deren Sprachen bis 

jegt nicht näher befannt und deren etbnographifche Verhältniſſe zu den 
Waiß, Anthropologie. 2x Db. 32 
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Abpffiniern daher noch unermittelt find. Ob fie wirklich als die Alte 

fien Eingeborenen des Landes anzufehen jeien, welche von den Abyf- 

finiern bei ihrer Ankunft fhon.vorgefunden wurden, wie namentlich 

v. Klöden (45) — hierin Beke folgend — für wahrſcheinlich hält, läßt 

fih nicht entfcheiden. Er rechnet dahin nächft den Falaſcha die Agow 

und Gonga, denen fi die Sidama (haupijüglid in Inarya) an⸗ 

fließen follen. Auch die Bewohner von Woratta und Wolamo oder 

Wolaitfa werden außer denen von Kaffa von Beke als zu diefer Ur- 

bevölterung gehörig betrachtet (Proceedings of the Philol. Soc. II, 

1845 p. 94), da deren Sprachen dem Gonga verwandt feien. 
Die Falaſcha, welche den Abpifiniern für Juden gelten und ſchon 

von Bruce (I, 450) für folche erklärt worden find, wohnen haupt⸗ 

fächlich in der Gegend von Gondar, Tichelga, im Gebirge Semen und 

auf der Nordweitfeite des Tzana⸗See's. Ueber ihre äußere Erfcheinung 

hören wir bald daß fie ganz den Juden glidhen, bald daß ihnen die 

jüdiſche Nationalphyfiognomie fehle (Gobat 323, v. Katte 98): fie 

find von ſchwachem Körperbau, von dunkel olivendbrauner Farbe, ha⸗ 

ben vorfpringende Stirn und gebogene Nafe, weniger dide Lippen ale 

die Amharas, dad Oval des Kopfes ift an defien unterem Theile ver- 

engt (Lefebvre I, 166), das obere Augenlid überhängend, die 

Backenknochen hervortretend (nah d’Abbadie in N. Ann. des v. 

1845 III, 84, der fie für Juden hält, die aber durch Miſchung in den 

Agows aufgegangen feien). Weber ihre Sitten, die allerdings in man- 

hen Punkten beftimmt an die Juden erinnern |. N. Journ. As. 1829 

p. 409, d’Abbadie q. a. O., Bruce I, 529 ff., Gobat 260 fi. 

Ihre Sprache, von welcher Renan (Hist. des langues semit. I, 312) 

beſtimmt in Abrede ftellt daß fie femitifche Elemente enthalte, ift iden- 

tifch mit der Sprache von Kuara und der Sprache der heidniſchen 
Kamanten (Kemment, R’mant, Gamant),. die nad) Lefebvre 

(I, 168) den Arabern fehr ähnlich fein und weiße Menfchen in größerer 

Anzahl unter fi Haben follen (Krapf im Baf. Miff. Play. 1556 IV, 

158). Diefelde Sprache reden auch die heidnifchen Salan (Hirten-Ro- 

maden), und fie fol am blauen Ril und in den von ihm weſtlich gele⸗ 

genen Gegenden fehr verbreitet fein (Krapf, R. II, 362). 

Es wird verfihert daß den Falaſcha phyſiſch wie [pradhli die 

Agow (Agan) fehr nahe ſtehen (d’Abbadie a.a.D.), und wenig 

ſtens das Leptere hat mehrfache Beflätigung gefunden (Johnston 
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II, 245, Beke im J.R.G.S. XIV, 8, 57, 59), obwohl jeßt viele 

von ihnen die Amhara-Sprache reden (Isenberg and-K. 486); 
d’Abbadie bat die neue Sprachfamilie der er fie zumeift, Hamtönga 

genannt (Journ. As: 4”" ser. II, 105). Die Agow, welche fi. ſelbſt 

Aghaghaͤ nennen und in alter Zeit den größten Theil der Halbinſel 
von Godjam im Beſiß gehabt haben follen (Beke in Proceedings 

of the Philol. Soc. II, 1845 p. 90), werden zwar von Rüppell (ll, 

323) wie die Falaſcha, ihrem phufifchen Typus nach zur fog. kaukafi⸗ 

fhen Race gerechnet, doch bemerkt er (I, 376) daß fie am Takazze von 

beilbrauner Farbe find, Iodiges oder ſtark gefräufeltes Haar befiken 

und im Profil den Schohos ähnlich find, d. h. (nad) I, 264), daß fie 

ein rundliches Geſicht mit gerader Rafe haben, die an der Wurzel ſtark 

eingebrüdt ift, daß die Augen tief liegen und die Lippen didtich find. 

Salt (351) fand fie den Abyffiniern fehr ähnlich, nur Härter gebaut 

und minder thätig. Beke (im J.R. G. 8. XIV, 10), der ihre Wohn- 

fige näher angegeben hat — in Laſta und im Quellgebiete des Takazze 

einerfeit3, in Damot anderfeitds — behauptet im Widerfpruhe zu 

Isenberg and K. (468) daß fie in äußeren Sitten und Religion fi 

von den übrigen Abyffiniern nicht unterfchieden; doch wird ſowohl 

von ihm felbft (a. a. D. 34) ale auch von anderen Reifenden fehr 

Eigenthbümliches von ihnen erzählt: fie follen Nilanbeter fein (Bruce 

II, 730 ff., Salt 280) oder doch geweſen fein, was wohl pn Rüp- 

pell (II, 328) mit Unrecht ganz bezweifelt worden ift; man hat be- 

bauptet daß ihre Sitten ganz denen der alten Aegypter glichen (Go- 

bat 24), von weldhen fie felbft abzuftammen glauben follen (v. Ratte 

146). Sie bauen ohne Mörtel und ihre Wohnungen find (nad Salt 

490) den altägyptifchen Tempeln ähnlih. Die Befchneidung fehlt 

ihnen (Bruce Ill, 344). Lobo (I, 132) erwähnt fie (1622) als 
ein zum Theil hriftliches Volk. 

Eine Kolonie der Agoms von Lafta find nah Munzinger (6 ff.) 
die im Ofen von Barka und im Nordweſten von Maffaua wohnenden 
Bogos (d.i. Boas gor, Söhne des Bons). Ihr Stammovater Gehre 

Zerke, an den ſich faft ganz diefelbe Sage von dem väterlichen Segen 
knüpft wie an Efau und Jakob, foll vor 12 Generationen, alfo etwa 

um die Zeit eingewandert fein da die Einfälle Mohammed Gragne's 
nad); Abyffinien ftattfanden. Die Tradition erzählt daß das Land zu- 
erft von dem Riefengefchlechte der Rom bewohnt war, dann kamen 

32 * 
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von Abyffinien her die Kelau, zulebt die Barea von Hamafen im Süs 
den. Demnach fcheinen die Bogos ein Miſchvolk von Abyſſiniern 

(Geezvölkern) und Agows zu fein, in welchem das Blut der Tegteren 

vorherrfhen mag, während die nördlih von ihnen wohnenden und 

ſprachlich mit ihnen identifhen Takues, welche zu derfelben Zeit eins 

gemwandert find, im Wefentlichen allerdings zum Stamme der Geez zu ges 

hören fcheinen, wie ihre eigene Sage behauptet. Auf Mifhung mit 

Abyſſtniern weiſt ed auch bin, daß die Bogos, obgleich in religidjer Ber 

ziebung jetzt ganz verwildert und „Gott und den Himmel“ mit dem⸗ 
felben Namen bezeichnend, doch ſich noch Ehriften nennen, da fie früher 

zur abyifinifchen Kirche gehört haben (ebend. 88, 90). Sonſt eine fi 

felhft regierende Ariftofratie und im Beſitze einer gewiffen Eultur, ge⸗ 

bieten über fie jet die erblichen Fürften von Hamafen,, das neuerdings 

wie die Bogos felbft an Abyſſinien tributpflichtig if (10, 16). Die 

Bogos find bleichgelb bis ſchwärzlich von Farbe, haben fchönere regel 

mäßigere Züge als die Leute von Tigre, ziemlid) lange gerade Rafen, 
theils ſchwarze theild braune Augen, etwas grobes Haar und etwas 

volle Lippen (67). 

Wie die Agow werden auch die Bonga von Zingero und Kaffe 

— das erftere Land liegt nah Beke’s Karte (J.R.G.S. XIII, 254) 

unter 79 n. B. fünöftlih von Enarea — als Anbeter ihres Flufies, 

des Nil, gefhildert (Johnston II, 435). Sie find nit über 5 4“ 

groß, bleihgelb von Farbe und zart gebaut, haben fchlichtes Tanges 

Haar, niedrige lange Stirn, ſpitziges Kinn, die Augen find bei man- 
hen fchief. gefhligt (ebend. 443). Indeflen kann Johnston’s Urtheil, 

daß diefe Bonga den Agow und Falaſcha verwandt feien nicht viel 
gelten, da er fie zugleich für eines und desfelben Stammes mit den 

Hottentotten hält! Beke hat dagegen ausdrüclich erflärt daß dic 

Sprache der Gonga von weldher ſchon Ludolph angegeben hat daß 

fie zu feiner Zeit die Sprache von Enarea war (Bater Mithridates 

IM, 1.p. 117), fi von dem Agow durchaus unterfcheide (I. R.G.S. 
XIV, 39), indem er zugleich bemerkt daß das Gonga von Damot nörd- 

lich vom Abai den Sprachen von Kaffa und den von diefem öſtlich 
gelegenen Landfchäften Woratta und Wolgika verwandt und daß 
dieſes Sprachgebiet (gu dem nah d’Abbadie au die Dokos im 
füdlihen Kaffa zu gehören ſcheinen) wahrfcheinlich erft Durch die Ein- 
fälle der Galla in neuerer Zeit auseinandergeriffen worden fei (ebend. 
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XII, 265 f.): vor diefer Zeit waren die Gonga im Behbe des ganzen 

Zafellandes ſüdlich vom Abai, jebt find fie im Rorden auf das Gebiet 

dieſes Fluſſes felbft und im Süden auf das Land am Gojeb beichräntt, 

dagegen hatten fie noch im 3. 1613 das eigentliche Enarea inne (ebend. 

XVII, 62), das jegt den Galla gehört wie das Land zwifchen Enarea 

und Kaffa (Krapf, R.I, 86 ff., Ronatsb. d. Gef. f. Erdk. IV, 185). 

Dielleicht ift die Schilderung welche im J. R. G. 8. XXV, 206 ff. von 

den Bewohnern des Jimma⸗Landes gegeben wird, auf die Gonga zu 

beziehen. * 

Ueber den gegenwärtigen Sulturzuftand Abyſſiniens ift fo wenig 

Srfreuliches zu fagen als über den Eharakter feiner Bewohner. Ob- 
gleich Ehriften dem Namen nad, fliehen fie doch im Wefentlichen faum 
höher als viele Negervölker. | 

Die Regierung des Landes if ein reiner, völlig willfürlicher Defpo- 
tismus. Wer die Macht dazu hat, reißt die Herrfhaft an fih. Die 
Art der Juſtiz welche geübt wird, ift hinreichend ſchon dadurch charalte⸗ 

riſfirt, daß ein Mörder den Berwandten des Getödteten zu beliebiger 

Beitrafung übergeben zu werden pflegt; indeſſen nehmen diefe bisweilen 

” Ob diefe Gonge mit den Qunjarah in Kordofan,, den Anhängern des. 
dortigen Sultan Fadl (Holroyd, J.R.G.S.IX, 176), den Gingeborenen 
welche die Anndfhara-Sprace in Kordofan reden (Xepfius in d. Monats⸗ 
ber. d. Pr. Akad. 1844. ©. 382), ob fie mit den Gondjaren identifch find, die 
von Rufjegger, wie wir früher gefehen haben, für das Volk der —5 
ehalten wurden, ob fie endlich mit den oben erwähnten negerartigen Gindjar 

in Sajott etwa gemein haben — dieß Alles find Fragen auf die es bis 
jebt keine Antwort giebt, da foldhe Namenähnlichleiten nicht hinreichen um 
n ethnographifchen Dingen aud nur eine einigermaßen wahrfcheinliche Vers 
Foot Fi zu begründen. Nur weil fie vielleicht als Anhaltspunkte weiterer 

orichung dienen können, dürfen fie nicht ganz unbeachtet bleiben. Aus die- 
em Gruade wollen wir bier and och der Nachrichten gedenten weldhe Bek e 
J. R. G. 8. XII, 88, XIII, 254 ff. n. die Karte daf.) von einem Galla aus Eua⸗ 
ren über das Land Janjero, Gengero oder Zingero erhielt. Die heidniſchen 
Eingeborenen, deren Sprache von der ihrer Rachbarn völlig verſchieden fein 
ol, ftehen dort unter einem graufamen Defpotiömus., Sie find mit einigen 

hmen von heller Barbe und nennen ihr Land Yangaro, bei den Galle 
heißt ed Janjero, bei den Abyſſiniern Zinjero (mas zuglel „Affe“ bedeutet) — 
lauter Namen deren nebergänge ineinander einerfeits an die vorhin erwähn⸗ 
ven Bunjarah, ei aber zugleich an Die Zinjes oder Zendj (f. oben ©. 347) 
erinuern, wobei nod zu bemerten iſt, daß die Lage jenes Landes unter 7° 
n. Br. im Süden von Godjam und Südoſten von Enarea eine gewifle Ueber⸗ 
einftimmung mit der freilich ſehr fonderbaren Angabe Dazvint's zeigt 
(Gildemeister, Scriptorum Arab. de reb. Indicis loci 1838. p. 149), 
day das Land der Zing Rubien im Dften (Weiten?) und Abyffinien im 
Weſten (Ofteut) Habe. 
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ein Blutgeld an (Pearce 1, 145). Die Strafen find häufig grau- 

fam und beftehen in Berftümmelungen der verfchiedenften Art, dem 

Abſchneiden eines Armes, Beines u. f. f. (Bruce III, 284 ff). Die 

Art der Kriegführung ift entfprechend barbariſch (Rochet 2. v. 187 

ff.), feldft den, Lebenden fchneiden die Abyffinier, angeblich hierin den 

Galla nahahmend, die Senitalien ab um fie ald Trophäen mitzuneh- 

men (Brehm III, 234), — eine Sitte die ſchon im 13. Jahrhundert 

in diejen oftafricanifchen Ländern erwähnt wird (Aboulfedal, 210 

nah Ibn Sayd). Die mit Unglauben aufgenommene Erzählung 
Bruce’s daß fie, wie man auch von den Kaffern behauptet, fogar 

lebenden Thieren Stüde Fleifch ausfchneiden um fie zu verzehren, hat 

neuerdings eine Beftätigung gefunden; dasfelbe gilt von dem biswei⸗ 

len ftattfindenden Genuffe rohen Fleifches. Die Ermittelung von Die- 

ben gefihieht durdy Zauberer, Lebafıhi genannt, und es ift nur eine 

andere Wendung des hierin liegenden Aberglaubens, wenn der unbe: 

kaunte Dieb durch den Priefter ercommunicirt wird und aus Furcht 

vor dem Unglüd, von dem er.fih in Folge hiervon bedroht glaubt, 

das Geftohlene zurüdgiebt (Harris I, 366, II, 94, Gobat 104). 

Die Sklaverei herrſcht mit allen ihren Uebeln in dem chriſtlichen Abyf- 
finien, und es wird erft noch zu erwarten fein in wie weit Das neuer: 

dings gegen fie erlaffene Verbot von Erfolg fein wird: Kaifer Theos 

doros nämlich, ein Agom non Geburt, der mit Glück nah der Wie: 

dervereinigung der abyffinifchen Reiche unter feiner Herrſchaft ftrebt, 

ift bemüht die Sklaverei und den Sflavenhandel, die Emasculation 

der Keinde im Kriege und die factifeh beſtehende Vielmeiberei abzu- 

Thaffen. | 

Das dortige Chriftentyum befteht nur in äußeren Ceremonieen, 

vor Allem darin daB jeder ald Abzeichen feines Glaubens eine blau 

feidene Schnur am Halfe trägt, daß er fih mit Kreuzen und Rofen- 

kraͤnzen behängt, alljährlih am 15. Januar fi auf's Neue taufen 

läßt, die ausgedehnte Heiligen- und Bilderverehrung treibt, welche 

man für wefentlich hält, und was fonft noch dahin gehört(ugl Krapf, 

'R.1, 66 ff). Die Priefter find zwar arm, aber mächtig und einfluß- 
teih. Sie vereinigen die vorhandene Bildung ganz in fih, die fi 

jedoch bei ihnen, wie beim Abyffinier überhaupt, nach ihrer intellestuels 

ien Seite hir vorzüglich in einer unermüdlichen Difputirfucht über die 

ſpitzfindigſten Unterfchiede abgeſchmackter theologifger Dogmen zeigt, 
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während diefe Menſchen zugleid einen exemplariſch ſchlechten Lebens 

mandel führen, oft aus den gemeinften Bemeggründen handeln und 
zur Verdummung des Bolkes nad Kräften mitwirken. Die Ehe wird 
felten kirchlich, meift nur vor den Eltern und durch deren Einwilligung 

geſchloſſen, weil fie im erfteren Yalle unauflöslich ift, im anderen da⸗ 

gegen leicht wieder getrennt werden kann. Dieſes Lebtere gefchieht 

denn auch fo oft und fo bald ed den Betheiligten heliebt (Rüppeli 

1.433), obwohl gejeßlich ein jeder höchſtens dreimal gefchieden werden 

darf, und es ift nicht felten daß fich geichiedene Eheleute zum zweiten 

Male miteinander verheirathen. Zwar darf eigentlich nur der König 

einen Harem halten, doch ift das Zufammenleben mit Coneubinen fo 

gewöhnlih, daß man fagen kann die Polygamie obgleih unerigubt, 

beftche doch factifch (ebend. II, 54 und Pearce I, 282, 308 ff.). 

Wie Bruce erzählt, wird zwiſchen ehelichen und unehelichen Kindern 

überhaupt fein Unterfchied gemacht, und es ift herkömmlich daß für 

Ehebruch nur ein fehr geringer Schadenerfaß gegeben wird. Die Män- 

ner namentlich find nicht eiferfüchtig,, doch gilt nicht dasfelbe von den 

Weibern, die fich nicht felten für Untreue durch Vergiftung rächen 

offen (v. Katte 63). Solchen Zuftänden gegenüber gehört ein St. 

Simonift wie Combes dazu um ed noch als mohlthätige Folge der 

in Abyffinien herrfchenden Freiheit der Sitten zu rühmen, daß es dort 

weder Onanie no Sodomie gebe (Combes et T. II; 130), 

Schon Salt (60 not.) hat in Rüdficht mander Sitten eine Paral⸗ 
fele zwifchen den Abpffiniern und einigen negerartigen Polkern von 

Dftafrica gezogen. Aus älterer Zeit ift namentlich als dahin gehörig 
zu erwähnen, daß fie böfe Menfchen und den Teufel weiß zu malen 

und fih, vorzüglich im Geſichte, Hautnarben zu machen pflegten wie 

fo viele Negervölker (Purchas II, 1183 f.). Rad einer vielleicht aus 

Ambara ſtammenden Mode, tättowiren fi nod) neuerdings die Frauen 

bon Zigre und einige Männer in der Hauptftadt faft am ganzen Kör- 

per. mit ringförmigen und gegadten hübſchen Figuren (Parkyna 

II, 20). Ganz; befonders erinnert aber dar bortige Uberglaube au die 

Neger. Eine Mondfinfterniß verbreitet Schreden unter der ganzen 

Bevölkerung, fie gilt als Borzeichen eines allgemeinen großen Unglüds, 

man fürchtet daß der Mond fterbe (Harris II, 342) und feiert dem 

entfprehend auch den Eintritt feines neuen Kichtes auf feſtliche Weile 

(Combes et T. I, 253). Krankheiten werden von Bezanberung oder 
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Beſeſſenheit abgeleitet umd demgemäß durch Amulete abzuwenden, 

duch Opfer zu heilen oder mit großem Lärm auszutreiben verfucht 
(Salt 422 f., Johnston II, 328, in Schon Harris IE, 187, 290). 

An den Geftorbenen flellen die Klageweiber die Frage warum er die 

Seinigen verlaffen habe und fhelten ihn darüber aus. Bor jedem 
Kriegszuge und jeder wichtigen Unternehmung überhaupt befragt man 
die Briefter um die Zeichen die erfchienen find (Harris II, 265). 

Ramentlich die Eifenarbeiter ſtehen in dem Rufe fi Nachts in reißende 

Thiere verwandeln zu können und alsdann ſelbſt Menfchenfleifch zu 

freſſen (Salt 426, Harris II, 295, Pearce I, 287). Diefer Glaube 

an die „Rarafilnas” ift in fämmtlihen öftlihen Negerländern ver- 

breitet (Hanfal 1. Fortſ. 49) bis zu den Somali (Burton 57). 

Rah Ruffegger (II, 2 p. 460), der ihn ausführlich beiprochen hat, 

follen diefe Hyänen-Menfchen, die Lykanthropen der Alten, in Faſſokl 

und In einigen Theilen von Abyffinien gefchloffene Zünfte bilden (f. 

oben p. 180). Unter den Thieren werden befonders manche Schlangen 

heilig gehalten und man erzählt fi daß vor Zeiten eine von diefen 

König von Antbiopien geweſen fei (Pearce I, 135, 169). Zwillinge 

zu gebären gilt für Sünde (ebend. IT, 141). Die Befchneidung erfiredt 

fih wie in manchen Nachbarländern auch auf die Mädchen (Krapf, 

R. 1, 68). 

Die Charakterſchilderung welche Rüppell (I, 47) von den Abyfs 

finiern gegeben hat und in nod höherem Grade die von Katte — 
diefer erflärt fie fämmtlid für Gauner und Räuber — if weit un 

günftiger, aber wohl ohne Zweifel weit richtiger als die von Go bat 

entworfene, der an ihnen rühmt wie leicht fie zu erregen und zu rühren 
feien , wie fie fi fo gar nicht intolerant und fanatifch zeigten, wie fie 

auf Gründe und deren Discuffion leicht und oft mit Feinheit ein- 

gingen, obwohl auch er anerkennt daß fie in ihren Anfichten und Ueber: 
jeugungen von derfelben Unbeftändigfeit find wie im Handeln. An 

Geſchicklichkeit jeder Art und an geiftiger Begabung fleben fie den 

Europäern durchaus nicht nach, aber es wird nach dem Borftehenden 
leicht begreiflih,, daß die Ehriften, die im Orient meift als moraliſch 

tief gefunfen gefchildert werden, befonders in Abyffinien eines bedeu- 

tend ſchlechteren Rufes genießen als die Mufelmänner und insbeſon⸗ 

berc die Araber (v. Katte 37, 97). Die Muhammedaner gelten in 
Abyffinien für arbeitfamer als die Chriſten und wo Treue und Ehr- 
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lichkeit zu einem Gefchäfte erfordert werden, hält man ſich lieber an 

jene ald an diefe (NRüppell 1, 366, 327). Faßt man das über das 

dortige Ehriftenthum Bemerkte zufammen,, fo kann ed nicht wundern, 

daß der Islam in jenem Lande in ununterbrochenem, wenn aud 

langfamem Fortſchreiten begriffen ift, und daß die dortigen Chriften 

leicht und häufig zu ihm übertreten (Sfenberg 1, 36, Hoskins 

344, d’Escayrac 230, Johnston II, 148 ff. u. ſonſt, Beke im 

J.B.G.S. XIV, 52). Hat Harris nicht mit zu dunklen Karben ge 

ſchildert, fo ſteht Schoa in materieller Cultur wie in Moralität und 

Bildung noch unter Amhara und Zigre (Beke und Jsenberg and 
K. 349 find hierüber anderer Anficht). 

Der Pflug defien fich die Abyffinier bedienen, if fehr unvollkom⸗ 

men, bisweilen befteht er nur aus einem Baumafte der einen Hafen 

bat (v. Katte 123), doc ift er jeßt gewöhnlich von Eifen. Die Hand» 

werte ftehen ſaͤmmtlich auf einer jehr niedrigen Stufe und werden faſt 

nur von Fremden getrieben (Rüppeli I, 367, II, 181). Geht der 

Abyifinier felbft in die Fremde, To bringt er von dort nur Laſter, 
feine nuͤtzlichen Erfindungen mit. Sie verftehen keinen Ballen zu ber 

bauen, kein Bret zu fügen. Baummollenzeuge werden in Zigre nur 

von Muhammedanern gewebt. Die hauptfächlichiten Eifenarbeiter 

find die Falaſcha. Weber die Weber (Tabiban) in Schon |. Isenberg 

and K. 238 ff.,;, Krapf (R. I. 216) bemerkt von den Tabiban im 

Klofter Mantek bei Ankober daß fie für Juden gelten und vielleicht 

Falaſcha fein. Eine genaue Schilderung der focialen Berhältniffe, 

der Handwerfe, des Aderbaues und ihres Betriebes, des Familien⸗ 
lebens findet fi bei Lefebvre II, 215 ff., 240 ff., 258 ff., 261. 

IV. Die Sala, Somali und Danatil. 

Die Saͤllã mit den ihnen zunähft verwandten Völkern der Somali 
und Danatil haben die ganze Dftede von Africa inne Im Süden 

Rachbarn der Suaheli an der Küfte, im Rorden bis in die abyffini- 

fhen Reiche, die fie zum Theil voneinander trennen, fich erfiredend 
und felbft nod über die Breite der Südfpige von Arabien hinaufrei⸗ 
hend, breiten fie fih im Innern bis zu den Ländern bin aus die auf 

der Oſtſeite des weißen Nils liegen. 
Laͤßt fih zwar Brawa als der Punkt begeihnen wo Somali und 
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Suaheli zufammengrenzen (Guillain II, 2 p. 168), fo leben doch 

npmadifirende Galla aud noch im Süden des Dſchub⸗Fluſſes, ſelbſt 
an der Küfte, und fie reichen fogar, wenn auch nur ala Eindringlinge 

und Streifzügler, bis nah Melinde am Sabafi hinab (Krapf im 

Baf. Miſſ. Mag. 1850 IV, 36 f., 118, Betermann’s Mittheil. 1856 

Zaf. I, nadı Erhardt). Ein verfprengtes Gallavolk foll fi ſelbſt 

im Süden von Uniameſi noch finden (Krapf in N. Ann. des v. 1851 

IV, 106). Daß fie aus der Richtung von Zanguebar urfprünglich 

getommen jeien, wie man gemeint hat, ift indefien ebenfo unwahr⸗ 

ſcheinlich als daß die früher befprochenen Muzimbas zu ihnen gehört 

hätten (Salt 64). Bruce (II, 214) bezeichnet es ale eine allgemein bei 

ihnen verbreitete Sage daß fie por. ihrem Eindringen in Abyffinien, 

alfo im 15. Jahrh. tief im Innern des Keftlandes fih befanden. Nicht 

minder verbreitet ſoll die Ueberlieferung fein daß fie von Bar⸗gaͤma 
„von jenfeits des Bar d. i. der See“ eingewandert fein — momit 

freifich der Fluß Baro oder irgend ein größeres Wafler überhaupt ger 
meint fein fann —, während von Andern der Often oder Süden, und 

namentlich Tullo Wolal (dev Berg Woläl) zwiſchen Sayo und Afillo 
nad dem Fluſſe Baro hin, als ihre urfprüngliche Heimath angegeben 

wird (Beke im J.R.G.S. XIII, 268). Mandye hörten von ihnen 

daß fie über ein großes Waffer gekommen feien, deffen entgegengefeßtes 
Ufer noch gerade habe gefehen werden können (Johnston II, 392), 

oder daß fle zweimal große Wafler zu paffiren gehabt hätten und durch 

Miſchung mit Negervölkern fchwarz geworden feien (Rochet 1. v. 

206, dv. Katte 107). 

Demnad wären die Balla wahrſcheinlich eingeborene Africaner 

aus dem Innern, denn die abyffinifche Sage welche fie von einem 

Meibe aus abyſſiniſchem Geſchlecht und einem Sklaven aus dem Süden 

von Guraque abftammen läßt (Isenberg and K. 234), foll offen- 
bar nur andeuten daß die Abyffinier fi) ihnen verwandt, ſich felbft 
aber für den reineren und edleren Stamm halten, in ähnlicher Weife 

wie die Öalla, die überall mit den Negern in Feindſchaft leben follen, 

fi felbft diefen gegenüber ale weiße Menfchen betrachten (Joamard 

12). Indeſſen läßt fi jene Sage yom Webergang über ein großes 

Waſſer in Verbindung mit der Angabe einer Bermandtfchaft der Galla 

zu den Abpffiniern auch ebenfo gut auf den arabifchen Meerbuſen 

deuten, und es erſcheint dieß ald um fo annehmbarer, da fie vermöge 
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ihrer phyſiſchen Eigenthümlichkeiten eine mittlere Stellung zwiſchen 

der weißen und ſchwarzen Raçe einnehmen und ihre Sprache mit der 

der Danakil und Somali zuſammen eine eigene Familie des ſemitiſchen 
Stammes bilden fol (Iſenberg I, 42). 

Der Name der Galla foll nad Bruce (I, 448) „Hirten,“ nad 

Krapf (R. 1, 94) und Harris (III, 45) „Einwanderer, Eindring⸗ 

linge“ bedeuten, und fheint von dem Worte gala „heimgehen, die 
Heimath ſuchen“ herzukommen (Tutfchet, Lex. I p. XLVIH. Taf 
fie ihn fich felbft beilegten, behauptet nur der legtere Gewährsmann, 
wogegen fonft durchgängig verfichert wird daß fie ihn nur bei den 
Abyifiniern und Arabern führten, fich felbft aber IImorma „Menfchen- 

finder” (Ifenberg I, 43), Orma oder Droma „tapfere Männer“ 

(Krapf, R. J, 94) neunten — eine Benennung für deren Ableitung 
aus Ilm⸗Orma Harris einen alten König „Ormo“ wohl nur feldft 

erfunden bat, da Bruce (II, 223) von den füdlihen Galla erzählt 
daß fie fih in Elma Kilelloo, Elma Gooderoo, Elma Roboli u. f. f. 

 eintheilen. Bei Krapf (p. IV) finden fid) die Namen von 50 Galla- 

Stämmen aufgezählt. Ihre Eintheilung in Boren-Galla und Ber- 

tuma⸗Galla (weſtliche und öftliche) ift eine bloß geographifche. 

Daß die Galla in die früher vereinigten abyffinifhen Reiche ein- 

gedrungen find, größere Theile derfelben von ihnen abgeriffen haben 
und in Polge hiervon vielfache Mifchungen mit Abyffiniern und den 

ihnen benachbarten Völkern eingegangen find, ift früher fchon erwähnt 

worden. Auch von den Negervölfern die als muthmaßliche Reſte der 

Urbewohner des Landes in ihrem Gebiete fih noch finden, ift ſchon 

die Rede geweſen. Die große Verfhiedenheit ihrer äußeren Erſcheinung 

läßt deutlich genug erfennen daß fie nach beiden Seiten hin Mifhun- 

gen erfahren haben, aber eben diefer Umftand macht es bis jekt un, 

möglich zu entfcheiden wie der reine Typus befchaffen fei der ihnen zu⸗ 

zuſchreiben ift. | | Ä 
Die Galla ftehen in ihrer äußeren Erfcheinung den Abpffiniern 

am nächften, fo nahe daß fie häufig von diefen ſchwer zu unterfcheiden 
find (Pruner 63, Rochet 1.v. 269): man hat fie den ſchönſten 
Menſchenſchlag genannt den es in Africa gebe (ebend. 174). Ihre 

Farbe iſt fehr verfchieden, fie wechfelt von gelbbraun bis tief ſchwarz: 
die nah Abpffinien gebrachten Galla- Sklaven find meift von der 
Farbe der Südeuropäer und heller als die Abyifinier felbft (Beke im 
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J.B.G.8. XII, 87, XIV, 19). Sie haben ſtark entwidelte Schultern 

und Hüften, langen Rumpf, ſtarke Höhlung der Weichen, ſchwache 
Beine und kleine Hände. Der Schädel ift länglidh von vorn nad 
hinten , das Hinterhaupt ftark entwidelt, die Stirn gewölbt (die Stim 

it hoch, Jomard 17), das Gefiht rund und etwas platt, das Haar 

dicht, Fang, ſchlicht bis gekräuſelt, oft in einer Menge von Kleinen ge 

flochtenen Zöpfen herabhängend ähnlich wie bei den alten Aegyptern, 

die Augen groß mit langen Wimpern und diden gebogenen Brauen, 

die. Rafe kurz, gerade und etwas abgeplattet, biöweilen auch gebogen, 

der Mund mittelgroß mit mäßig ſtarken, befonders in der Mitte dicken 

Lippen, das Ohr Hein. Als Abweihungen von dem gewöhnlichen 
Typus werden angegeben: 1) ovales Geficht bei ſchlichtem Haar, dün⸗ 

nen Lippen, flärkeren Waden und geringerer Höhlung der Weichen; 
2) platte aufgeftülpte Rafe, wolliges Haar, ſtark vorftehende Unter 

tiefir (Lefebvre IH, 289). Auf diefe zweite Barietät bezieht es ſich 

offenbar wenn Johnston (Il, 431) fehr Heine aber nicht zurüdlau- 

fende Stirn, feitlih platten Schädel, durchaus negerartig gebildete 

Lippen und Kiefer bei den Galla angiebt. 

Die Danakil wohnen im Norden, die Somali im Oſten der Län« 

der die den Salla gehören. Jene follen an der Küfte von Tadjurra, 

das die Grenze beider Völker bildet (Krapf, R.I, 169), bis nad 
Artito hinaufreihen (Ifenderg a. p.IV)* und erftreden fi) von dem 

erſteren Orte nad Süden und Südweſten bis nah Schon hin und 

ſelbſt bis in die Nähe von Ankober (Harris I, 831 ff., 384). Die 

Salla haben ſich faft überall zwifchen die Danalil und Somali ein- 
gedrängt, die früher unmittelbare Nachbarn waren, und befigen jept 
den ganzen Öftlichen Gürtel von Abyſſinien, der zwifchen diefem legte 

ten Lande ſelbſt und dem Gebiete der Danatil liegt (Isenberg and 

K. 428). Wo Danalil und Somali noch jegt unmittelbar nebenein« 

ander leben, wie im Süden von Adel am Auffa-See, erlauben fie fih 
gegenfeitig die Benugung ihrer Weiden, da die Regenzeit für ihre 

Länder nicht zu derfelben Zeit eintritt (Rochet 1.v. 80). Somali 

ftehen hier und da als Bogenſchützen im Dienfte bei den Danatil 

(Isenberg and K. 41), haben fi als Händler im Norden des Lan- 

des Dankäli einzeln niebergelafien (Salt 191) und beide Völker hei⸗ 

»Bgl. jedoch das oben hierüber Gefagte. 
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rathen nicht felten untereinander (ebend. 138); demnach ift es nicht 

allgemein richtig daß fie Johnston überall ale erbitterte Feinde fhil- 

dert. Eine nahe Berwandtichaft beider unter fich fteht außer Zmeifel, 

obwohl fie ſprachlich einander nicht ganz fo nahe ſtehen follen als die 

Somali den Galla (Ifenberg I, 158 vgl. Jomard 14) und wahr: 

fheinlih aud die Danakil den Galla, da wir hören daß einer der 

lebteren ich jenen ohne Mühe verftändlich zu machen vermochte (Ifen- 

berg zu Krapf X. 

Unter folden Umfländen ift es nicht unwahrſcheinlich, daß, wie 

Johnston (I, 168, 240) angiebt, die Danakil und Somali früher 

ein Bolt, das fich Affah nannte (Afer, Affar, Avalit von Andern ge- 

f&hrieben), bei den Arabern aber Danafil (Burton 74 not.) und bei 

den Abyffiniern Adal hieß (Krapf, R. J, 45), fih erſt in Folge der 

Berbreitung des Islam voneinander trennten, der von den Somali, 

d. h. „den Ungläubigen* im muhammedanifchen Sinne des Worts, 

langfamer ald von den Danafil und überhaupt nur theilweife ange- 

nommen wurde: fo follen auch die Aſſobah⸗Galla, die jeht für einen 

Stamm der Danatil gelten, zu diefen leßteren nur erft in Folge ihrer _ 

Belehrung zum Idlam gerechnet worden fein (Johnston I, 13). 

Ob in dem Gleichklang der Namen Dongdla und Dankäli, So» 

mali und Zumali, auf melden Ifenberg bingewiefen bat, eine 

tiefere ethnographifche Beziehung zu fuchen ift, läßt fi für jeßt nicht 

entfcheiden;; indeſſen iſt er bemerkenswerth: insbefondere werden die 

aus Rubien nah Kordofan eingewanderten Soldaten welche unter 
den Befehlen der Türken ftehen, in el Obeid Danägla oder Danäkla 

(plur. von Dongolami oder Dongali, Bewohner von Dongola) ge: 

nannt, und es ift befannt daß die Dongolawis durch ganz Nordofl- 
Africa eine ähnliche allgemeine Berbreitung gefunden haben wie die 
Juden in Europa (Brehm I, 303 ff.). Die Tumale⸗Sprache, obwohl 

von den Galla namentlich durch das Vorherrſchen der Eonfonanten 
verſchieden, feheint mit ihm doch zugleich in wefentlichen Punkten über 

einzulommen (Tutfhet in Münch. Bel. Anzz. 1848 no. 91), wie weit 

diefe Verwandtſchaft gehe ift jedoch noch nicht feftgeftellt. 

Die Danakil wollen von arabifhen Eindringlingen aus dem 

7. Sahrhundert abftammen; die Phyfiognomie der Mehrzahl derfelben 

erinnert an den arabifhen Typus (Harris 1, 333, 337, Rochet 

1.v.108). In Tadjurra und ſüdlich von diefem Orte wird von der 
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Bevölkerung außer ihrer Mutterfprache auch vollkommen geläufig ara⸗ 
bifh gefprodhen (Harris I, 59), daher eine ftarte Beimifchung ara- 
bifhen Blutes Hier, in der Gegend welche Die Araber vermuthli durch⸗ 
zogen als fie in’d Innere vordrangen und dort Harrar gründeten 
(f. oben), außer Zweifel fteht. Wenn Rüppell (1, 243) von den nörd⸗ 
lichen Danakil fagt, daß fie in Geſichtsbildung, Mleidung und Sprache 
den Bewohnern des öftlichen Tigre ganz glichen, fo ift nicht abzu⸗ 

jehen weshalb er diefe nördlichen Danakil nicht vielmehr für Abyf- 

finier erflärt. 

Sie haben runden Schädel und durchaus regelmäßige europäifche 

Gefihtszüge (Johnston 1, 15, Rochet 1. v. 112), aber fraufes 
Haar im Norden (Salt 178) wie im Süden ihres Landes, und tra- 

gen diefes zu großen forgfältig cultivirten Perrücken aufgeträufelt, 

welche reich mit Fett beſchmiert und mit einem zwei⸗ oder dreizinkigen 

Kamme gefhmüdt werben (Harris I, 337). Sie machen fih Haut» 

narben, find im Süden theils ſchwarz theils Eupferfarbig und-befigen 

nur geringe Muskelkraft (Johnston I, 278). In Adel find fie, wie 

die ebenfalls zu ihnen gehörigen Zaltal der Salzebene. im nördlichen 

Dankali, meift ſchwarz und von fohlihtem Haar (Lefebvre III, 294). 

Pickering (The races of man 1849 p. 206 ff.) fand die Danakil 

und Somali den Bewohnern der Fidfchiinfeln in der Südſee ähnlich 

und glaubt namentlich aus der Form der erwähnten Kämme fchließen 

zu dürfen ,* daß malaio-polynefifche Einflüffe fih bie auf jene erftredt 

hätten! Wenn diefe Anfiht einer ernfllichen Widerlegung bedürfte, 
würde daran zu erinnern fein, daß auch die Nubier und Bifchari eine 

Nadel in’s Haar zu fteden pflegen um fich gelegentlich damit den Kopf 

zu fragen (Dandolo 209, Taylor 151) und daß W. J. Müller 

(p. 157) um 1670 ähnliche Kämme wie die der Danatil in Fetu auf 

der Goldküfte im Gebrauche fand. Eher wird man freilich daran den- 

fen, daß die Sitte der Danalil den Kopf über Naht zur Schonung 

der Frifur durch eine halbkreisförmig ausgefchnittene Krüde zu Rügen 

(Johnston I, 52) ihnen von den alten Aegyptern gekommen ſei, 

” Eine zweite Parallele bieler Art liegt in dem Gebrauche, daß zur 
Erfrifchung eines Ermatteten ein Anderer ihm auf den Rüden tritt und ihn 
mit den Zehen durchinetet. Es ift wohl möglich daß Diefe Sitte ihren Weg 
aus Oftindien zu den Somalt gefunden kat, da an deren Küfte (wie |päter 
erwähnt werden wird) Banyanen Handel treiben und oftindifhe Geſchirre 
dort felbft in den Hütten der Küſtenbewohner gewöhnlich find. 
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Gintheilung und Herkunft der Somali. Bil 

als daran daß fie von diefen auch zu den Fidſchis ihren Weg gefunden 

babe, die fie ganz ebenfo befiken wie die Abyffinier vor 300 Jahren 

(Purchas II, 1183), die Galla (Harris II, 51), die Somali 

(Burton 59) und andere. 

Die Somali find in die Edoor-* und die Darrood-Stämme ge- 

theilt, jene im Norden und Rordweften des Landes, diefe am Webbe⸗ 

Schebeili, doch geben fich die erfteren nicht felbft diefen Namen, fon- 

dern fagen fie fein alla: ihr Stammvater Iſaakh fei aus Hadra- 

maut berübergeflommen und habe in die Galla⸗Familie Durr (daher 

der Name Edoor) geheirathet. Bon diefem Iſaakh leiten die Haber 

(d.i. Söhne von) Gerhajis, die Haber Amal und Haber el Jahleh ihre 

Abkunft her. Sie machen mit den Somali im Often von Burnt Is- 

land zufammengenomnten die Kdoor- Stämme aus, welche von Rad 

Hafun bis nach Zeila reihen (Cruttenden im J.R.G. S. XVII, 

136 und XIX, 49, 62, 64). Die Sage febt jene Einwanderung aus 

Arabien erſt in die Zeit nach der Entftehung des Islam, denn fie fügt 

bei daß die Iſa Somal und Gidr Beerfi (Budoburfi) von den Ein- 

wanderern im Lande ſchon vorgefunden worden feien und daß diefe ale 

Salla von muhammedaniſcher Religion, ihr Land hätten behalten 

dürfen: demnach fcheint jene Sage nur fo gedeutet werden zu können, 

dag in nicht gar ferner Zeit muhammedanifche Araber in’d Somali- 
land überfegten, bier Galla vorfanden und daß von beiden die jebigen 

Somali ftammen. Das Pferd hat bei ihnen durchgängig den arabis 
[hen Ramen Yaras (Burton 220). Die lehte bedeutende Einwans 

derung von Arabern ift (nah Burton 101 f.) vor etwa 450 Jahren 

geſcheben, die Mifchlinge diefer Einwanderer mit den Galla, die Habr 
Gerhajis und Habr Awal haben vor etwa 300 Jahren die Gala aus 

dem Lande getrieben, das noch viele Baurefte befigt, namentlich Grä⸗ 

ber und Moſcheen, die von diefen herſtammen. Da in den Somali 

das Galla-Element ohne Zweifel das arabifche ftark überwiegt, kann 

man fie auch geradehin als einen Zweig der Galla bezeichnen." Ihre 

* Die Angabe ihrer einzelnen Abtheilungen findet fich in der angeführs 
ten Abhandlung von Cruttenden. 

»* Wenn Burton (Bull. soc. geogr. 1855. I, 356) die Galla von 
den Somali ſtammen und fortwährend durch arabifches Blut ee wers 
den läßt, i begreift man nicht, weshalb er nicht den Traditionen und ſchon ber 
geograp! hen Lage der Völker beſſer entſprechend, vielmehr umgekehrt die 

omali von den Galla und. arabifgen Einwauderern ableitet. 
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Genenlogieen im Einzelnen geben fie auf verfchiedene Weife an (vgl. 

Burton und Cruttenden). Die Ifa, welche zum Theil unter den 

Danakil leben, wie es heißt, als eine ausgefloßene Kafte, und als 
Räuber und Mörder gefchildert werden (Harris I, 136, Johnston 

I, 324), find die nördlichſten: fie grenzen im Norden an die Wayma⸗ 

Familie der Danakil, füdlih an die Gudabirfi, öſtlich an's Meer, im 

Weiten an die Galla der Umgegend von Harrar (Burton 173). Auch 

die Warfingali, Dulbahanta und Mijjarthain-Somali follen von 

einem Araber ftammen der um’d I. 1413 aus Mekka fam; in früherer 

Zeit ſcheint das Land im Befibe von Chriften gewefen zu fein, worauf 

die noch vorhandenen Baurefte hinweifen (Speke bei Burton 478). 

Auch im füdlichen Gebirgsland der Oudaburfi finden ſich noch bedeu- 

tende Ruinen mit Infchriften, und der große Aquäduct von Berbera 

(Cruttenden a.a.D. 56) weift ebenfalld auf eine Zeit und eine 

‚Bevölkerung des Landes hin, die größere Leiftungen zu Tage förderten 

als die jebige. 

Eine wefentlid andere Eintheilung der Somali ale die obige hat 
Guillain (II, 1 p. 399) angegeben. Er unterfcheidet als die drei 

großen Sauptftämme die Soumal-Adji, zu denen die Medjeurtin (Mij» 

jerthaine) um Ras Hafun gehören, dann die ald vorzüglich wild und 

ungaftlich geſchilderten Soumal-Haouiya (Hawia), die nah Crutten- 

den (a.a.D.66) von den Somali verfchieden wären — zu ihnen 

gehören u. A. die Abgal-Somali von Mugdafho (Guillain I, 1 

p. 531) — endlich die Soumal-Rahhan’ouine, unter denen vielleicht 

die Rahnu zu verftehen find, welche als eine untergeordnete Kafte von 

Yügern ſowohl unter den Edoor- ald auch unter den Darrood⸗Stäm⸗ 

men leben und nur mit Bogen und: vergifteten Pfeilen bewaffnet find 

(Cruttenden 62). Unter jenen drei Hauptflämmen wollen nament- 

lich die Soumal-Adji von Arabern abflammen, doc reden fie alle, 
wenn aud mit ziemlich bedeutenden Unterfchieden diefelbe Sprache 

(Guillain H, 1 p. 421). 

Die äußere Erſcheinung der Somali iſt, wie wir dieß bei einem 

Miſchvolke erwarten müſſen, ziemlich verſchieden. Die Gudaburfi, 
welche die Farbe von Milchkaffee beſitzen, haben bisweilen faſt ganz 

kaukaſiſchen Typus, die Ifa dagegen, die fi das Körperhaar auszu⸗ 

reißen pflegen, gehören zu den fchwärzeften und häßlichften (Burton 

243, 177). Die von Mugdafcho, bei denen fich die niederen Klaflen 
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piel mit Sklaven, namentlich mit Galla gemifcht haben, find ſchwarz 

und von fraufem Haar, aber von regelmäßigem Körperbau und Ge 

fit, haben gerade Nafen und nicht dide Lippen (Christopher im 

J.R.G. 8. XIV, 90). Ganz fo und im Aeußeren den Danakil ähnlich 
bat fie früher fchon Valentia (II, 375 ff.) befchrieben. Burton 

(105 ff), welcher hauptfähli die nördlichen Somali ſchildert, fagt 

daß fie mehr langen als runden Kopf haben, große wohlgebildete 

Stimm, große fhöne Augen und Augenbrauen, vorftchende Backen⸗ 
knochen und Unterkiefer, dide Lippen und vorflehendes Kinn, meift 

ſchlechten Bart; das Haar ift hart, ſchlicht, geringelt und von nur 

mäßiger Ränge, wird verſchieden aufgepußt und mit Kalk erſt gelblich, 
dann roth gefärbt, was jebocd im Niederlande felten gefhehe und 

offenbar eine fremde Erfindung fei; (die Iſa⸗Somali in Zeila und 

füdlih von diefer Stadt haben eine befondere Borliebe für gefärb⸗ 

. te Saar — Isenberg and K.5 ff). Die Hautfarbe mechfelt von 

Milchkaffee bis ſchwarz, je nad der Meereshöhe und dem Klima; fie 
machen ſich Hautnarben; ihre Muskelkraft ift nicht bedeutend und fie 
ertragen körperliche Anftrengungen fehr fhlecht, die Männer werden 

in Körperfraft und Ausdauer nen. den Weibern übertroffen (Burton 

160, 118). 

Guillain (N, 1p.412, U, 2 p. 88), der die ausführlichiten 

Mittheilungen Über die Somali, namentli die öftlihen gemacht hat, 

fand fie im Süden ihres Landes von mehr negerartiger Farbe und 

Phyſiognomie ald im Norden. Bon den Soumal-Adji entwirft er fol 

gendes Bild. Die Männer find 1,69, die Weiber 1,60 Meter hoch, 

jene find etwas zu fchmal gebaut im Berhältniß zu ihrer Größe. Die 

Hautfarbe ift roth⸗ſchwarz, theild jhmugig und matt, theils glän- 

zend. Die Glieder, befonders die Beine find mager, die Waden faum 

merklich, die Hand Hein, die Finger oben etwas abgeplattet, der Fuß 

gewöhnlich. Hohe Stirn, abgeplattete Schläfengegend und verhält- 

nißmäßig großer verticaler Durchmeſſer des Kopfes bei einem Gefichte- 

winfel von 80— 34° charakteriſiren den Schädel; bei einigen bildet 

bie Pfeilnabt eine vorfpringende Leiſte. Das Haar ift ſchwarz, grob 
und fraus, bei einigen lodig, manche entfärben ed mit Kalt; die 

Augen ziemlich Flein und tief liegend, die Backenknochen vorftehend. 

Die Nafe hat weite Löcher und ift im Profil fehr verfchieden, der 
‚Mund groß, die Lippen dicklich, befonders die Unterlippe, die Zähne 

Waitz, Anthropologie. 2r Od. 38 
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fiehen gerade. Das Kinn ift Hein und bisweilen zurüdlaufend, die 

Wangen hohl, die Ohren mittelgroß. 

Die Galla, die außer den Raubzügen der Abyifinier auch von den 

Blattern gelitten haben (Bruce II, 224), find größtentheils Hirten 

die nur von Milch und Fleiſch leben, an den Grenzen von Abyſſi nien 
zum Theil Aderbauer und als folche fehr arbeitfam (Lefebvre IU, 

291): die Männer thun die Feldarbeit, während die Weiber Die Heer: 

den und die Bienenzucht beforgen (Harris III, 47, wofelbit Näheres 

über die Schoa unterworfenen Gallahorden). Auch in Limmu unter 

60 n. B. treiben fie Aderbau und zwar mit dem Pfluge, der von Ochſen 

agzogen wird (Jomard 18). Am hoͤchſten flehen fie in materieller 
Sultur in Enarea, wo fie, wie auch die Jtu-Galla (Rochet 1. v. 95), 

Kaffeepflanzungen befigen und ſehr kunftvolle Waffen anfertigen, 3.8. 

Dolche, deren Elfenbeingriffe ſchoͤn mit Silber eingelegt werden (Beke 

im J. B.G.8. XIII, 258), während fich fonft ihre Induftrie kaum höher 

zu erheben pflegt ala bis zu eifernen und meffingenen Ketten (Salt 426). 

Unter erblichen Königen ftehen fie in Enarea, Guma und Kaka 

Simma, erbliches Königthum berrfht auch in Kaffa, Woratta und 

Yanjero, doch ift dieß, wie es fcheint, nicht ihre urfprüngliche Ver⸗ 
faffung (Beke a.a. D. 256). In älterer Zeit fol ihre Macht ſtärker 

centralifirt geweſen fein ald gegenwätig und es follen immer je ſieben 

Stämme unter einem Könige geitanden haben, der jedesmal durch 

einen derfelben aus vier gewählten Sandidaten ernannt wurde (Bruce 

II, 216), während fpäterhin fait überall jeder Stamm unabhängig 

für fi ftand (Salt 299). Dem Könige wurde feine Macht immer 

nur auf je 8, nad) Andern auf je 7 Jahre verliehen (Lobo Il, 83, 

Ifenberg 1,48, Pearce I, 95). Ob diefe Einrichtung jebt noch 

fortbefteht, ift zweifelhaft. Nah Jomard (19) haben die Galla in 

neuerer Zeit fein Königthum mehr, Dagegen flehen fie nah Tutſchek 

(Lex. p. XLVII) theils unter erblichen theild unter gewählten defpoti: 

ſchen Herrſchern; auf diefe folgt im Rang der hohe Adel, aus welchem 

die Ortsvorſteher gewählt werden, und auf legteren der. Stand der 

Grundbeſitzer. Eine Einteilung in ſieben „Häufer“ findet fi noch 

bei den Wollo⸗Galla zwifchen Ambara und Schoa (Isenberg and 

K. 324), und die füdlihen Galle bei Takaungu nörblid vom Ofl- 



Kriegführung der Galla. B15 

Fluffe, welche keine feftfäffigen Aderbauern find wie die nördlichen, 

find ebenfalls noch in ſieben Stämme getheilt unter vier Oberhäuptern, 

zwei alle fieben Jahre neu zu erwählenden Hein und zwei diefen unter 

gebenen Mora, welche ſämmtlich in der allgemeinen Volksverſamm⸗ 

lung ſchweigen und nur durd einen befonderen Sprecher ihre eigene 

Anſicht undgeben (Krapf im Ausland 1857 p. 1062 u. Reifen I, 175). 

Als Mann gilt bei ihnen nur wer einen Feind erfchlagen bat, 

und die Zahl der Elfenbeinringe die jeder trägt, zeigt die Zahl der 

don ihm getödteten Feinde an (Gobat 426, Lefebvre III, 292). 

Eie fuhen den Feind zu entmannen, wie die ihnen benachbarten 

Abyifinier und Neger thun und wie dieß auch bei den alten Aegyptern 

gewöhnlich geweſen zu fein fcheint (Cailliaud III, 82); die Tros 

phäen welche auf diefe Weife oder bisweilen felbft. Durch Hinterlift von 

einem Sklaven gewonnen werden, den man zu diefem Zwecke umbringt, 

find, wie verfichert wird, fogar ein nothwendiges Erforderniß für den 

Mann um heirathen zu können (Krapf, R.I, 274). Bei den Gala 
werden fie hoch in Ehren gehalten, und man mag daraus auf die 

kalte Graufamkeit und Barbarei ſchließen die in ihren Kriegen herrſcht. 

Die Hauptmacht der nördlihen Galle im Kriege beruht auf ihren 

Pferden, den füdlichen fehlen diefe, fie haben flatt‘ deren Kameele. 

Bogen und Pfeil befigen fie nicht, fondern Schilde und Speere, bie 

fie jedoch nicht werfen, fondern zum Kampf aus der Nähe brauchen. 

An den Grenzen Abyſſiniens find fie mit Feuerwaffen verfehen,, mit 
denen fie zum Theil fehr gut umzugehen. willen. Da fie von allen 

Seiten feindlih behandelt werden, gilt ihnen jeder fremde ald Feind 

und wird getödtet, wenn er nicht mit einem ihrer Häuptlinge in freund» 

fhaftlichem Verhältniß fteht (Ifenberg I, 47, Krapf im Ausland 
1857 p. 1062). Hat der Fremde aber einmal von Seiten eines Häupt- 

linge Schuß und Sicherheit zugefagt erhalten, was dadurch gefchieht 
daß diefer fich zu feinem „Vater“ erflärt (LefebrvreII, 67), fo reift 

er volllommen fiher. Ein Freundfhaftsbündniß mit einem Eingebo⸗ 

tenen (Isenberg and K. 256) oder felbft der Schuß zweier Balla- 

Beiber fol hierzu ebenfalls hinreichend fein (v. Katte 105). 

Demnach ſcheinen die Weiber, obgleich die Galla in Polygamie 
leben, einen nicht unbedeutenden Einfluß zu befißen, wie auch daraus 

hervorgeht daß hier und da ein Weib zur Herrfherwürde gelangt 

ESſenberg zu Krapf p.VI) und felbft im Kriege die Stelle des An- 
33” 
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führer® übernimmt (Rochet 1. v. 238). Mord, für den gewöhnlich 

ein Blutgeld an Vieh bezahlt wird (a.a.D. VIII), wenn an einem Weide 

begangen, wird freilich mit 50 Ochfen gefühnt, während das Doppelte 

erfordert wird, wenn ein Mann erichlagen wurde (ISenberg andK. 

152). Der fhmählichen Sitte des Vernähens, die in Oftafrica fo 

weit verbreitet if und fhon von Mafrizi bei den Bedfcha erwähnt 

wird (Quatremere, Me&m. sur l’Egypte II, 140), müffen ſich frei- 

lich die Weiber der Galla ebenfo unterwerfen wie die der Somali und 

die von Harrar (Burton im Bull. soc. geogr. 1855 I, 354). Die 

Ehe wird von den Galla nur vor dem Dorfhäuptling gefchloffen und 

die Frau welche von ihrem Bater eine Mitgift erhält, geht nach dem 

Tode ihres Mannes an deflen Bruder über (Krapf, R.I, 102, Har- 

ris UI, 51). Die Berlobung geſchieht bei ihnen durch Auswechſelung 

goldener Ringe, ihre Ausftattung erhält aber die Frau erft wenn fie 

einen Sohn geboren hat. Die Kinder gehören fämmtlich dem Bater 

(Tutſchek p. XLIX). Der König der Affubo - Galla fol eine feiner 

Berwandten zur Ehe nehmen (Pearce I, 96). Nah Jomard (17) 

findet Befchneidung bei beiden, nad Bruce (III, 344) und Beke 

(a. a. D.) bei feinem von beiden Geſchlechtern ſtatt. Rur die moham⸗ 

medanifhen Galla in Enarea und Schoa find beſchnitten (Beke im 

J. R. G. 8. XII, 86). Eigenthumlich fol ihnen außerdem auch die 

Sitte fein, daß der älteſte Sohn det einzige Erbe feines Vaters ift und 

in feine Rechte als folder ſchon dann eintritt, wenn der Bater alt 

und untüchtig zum Kriege wird, da er dann von ihm ernährt werden 

muß (Bruce II, 222). 

Tapferkeit gilt den Galla überall. als die erfle und wefentlichfte 

Tugend des Mannes. Ihre Ausübung ift freilich oft mit roher Bar- 
barei oder mit ſchlauer Hinterlift verbunden. Xroß diefer Schattens 
feiten ihres Charakters und trog des glühenden Rachedurfles der fie 

oft befeelt, fehlt es nicht bei ihnen an edleren Zügen: fie werden als 

mäßig, offen, theilnehmend und gaftfreundlich gefehildert (Lefebvre 

II, 290) und follen namentlich die Freundſchaft heilig halten. Die 

Lüge verabfcheuen fie in fo hohem Grade, daß fie allgemeine Verach⸗ 

tung und Verluſt des Stimmredts in den Berfammlungen nad fi 

zieht — vielleicht daß der Glaube an Bergeltung in einem anderen 

Leben (Ijenberg 1, 49, Krapf, R.I, 103) nicht ohne Einfluß auf 

die Ausbildung ihres moralifchen Charakters if. In Amhara fand fie 
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Gobat (245, 325, 425) zwar unmiffend, aber gutmüthig und Iern- 

begierig, und gab ſich deshalb der Hoffnung hin daß fie ohne große 

Schwierigkeit dem Chriſtenthum zu gewinnen fein würden. Als Sa. 
ven werden die Galla um dieſer Eigenfchaften willen höher gefchäßt 

und bezahlt ala andere Abyffinier (v. Ratte 104). Nur die Wollo⸗ 

Salla werden ale fehr verdorben, lügnerifch und räuberifch bezeichnet 

(Isenberg and K. 323). 

Als fo ungebildet und roh die Galla auch gefchildert werden, fo 

ift doch durch neuere Berichte wahrſcheinlich geworden daß fie Schrift 

befipen: d’Abbadie hat einen noch unentzifferten Brief aus ihrem 

Lande mitgebradht (Tutſchek, Lex. p. L). Bei Jomard (28) finden 

fi) einige recht hübfche Liebes- und Kriegslieder und Tutfchel (Lex. 

10, 36, 72, 127, 148, 158) hat kleinere Berfe der Galla mitgetheilt, 
deren Form an die des Pantum bei den Malaien erinnert. 

Dmbozan iſt [hön, warum Das Holz das du gefchlagen, 
Muß er fruchtlos freien? Sei deiner Schultern ar. 
Krankheit ift die Lieb’, warum Und dein iſt's abautragen 
Fehlen ihr Arzeneien? Was du geborgt dir haft. 

Nach Abyifinien eingedrungen, find die in Amhara lebenden Ed⸗ 

jow, die Wollo zwiſchen Amhara und Schon und noch einige andere 

Galla-Völker in Schoa feldft zum Islam übergetreten und follen im 
Allgemeinen in Folge hiervon etwas weiter fortgefchritten fein als ihre 

heidnifchen Stammverwandten (Salt 300, Krapf, R.I, 106, Har- 

ris II, 340 ff.); aud in Enarea find fie zum Theil Muhammedancr 

(Harris III, 53, Krapf, R.I, 88). Rur wenige aber find in Abyſ⸗ 

finien Chriften geworden (Beke im J. R. G. 8. XII, 249, v. Katte 

106). Ueber die eigenen urfprünglichen religiöfen Borftellungen der 

Galla ift bis jebt nichts -Zufammenhängendes befannt. j 

Als Urheber aller Dinge und, Geber aller Gaben verehren fie 

Wak, den Himmel, der den erften Menſchen aus Thon bildete und ihm 

eine Seele gab. Als diejen erften Menfchen und ihren Stammovater 

nennen Einige Wolal oder Wolab der zuerit am Hawaſch lebte (Isen- 

berg and K. 203, Krapf, R.I, 94). Sie bitten Bat um Tabat, 

Rinder, Schaafe, Glüd im Kriege u. f. f. und fprechen zu ihm: „O 

Wak, nimm und zu dir in deinen Garten“ (ebend. 151). Unter Bat 
ſtehen zunächft eine männliche und eine weibliche Gottheit, dann fols 

gen die Zaren, die niederen Gottheiten die ebenfalls doppelten Ge⸗ 
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ſchlechtes find. (ebend. 192, Ifenberg I, 44 ff.). Beiden Galla von 

Limmu, deren Spferceremonieen und Gebete Jomard (19) mitgetheilt 

bat, verehrten Männer, Weiber und Kinder ihre befonderen Götter. 

Die an der oftafricanifchen Küfte, überhaupt weniger abergläubiſch 

als die im Innern, wifjen nichts von der männlichen und weiblichen 

Gottheit der Iegtern — Oglia und Atatia —, auch um die guten und 

böfen Geifter und um die Schlange, die bei Denen von Schoa eine fo 
große Rolle ſpielt, kümmern fie fih menig (Krapf im Baf. Niff. Mag. 

1850 IV, 37, Isenberg and K. 178). Manchen gilt die Schlange 

als die Mutter oder der Bater des Menfchengefchlehte. Man wendet 

fid) an fie hauptſächlich um die Heilung von Krankheiten zu erlangen, 

wogegen Atatia ale Göttin der Fruchtbarkeit vorzüglich von den Weis 

bern verehrt wird (Krapf, R.I, 99 f., 105, Harris III, 49, 51). 

Fifche und Hühner find verbotene Speifen, weil jene als den Schlan» 

gen, diefe ald den Geiern verwandt gelten (Krapf, R.I, 100). Auch 

Steine und Holzklötze werden hier und da verehrt, doch follen Götter: 

bilder fih nirgends finden (Rochet 1.v. 167). Gewiffe Arten von 

Bäumen, unter denen fie opfern und die fie auf das Grab ihrer Prie- 
fer zu pflanzen pflegen, find ebenfalls Gegenftände ihres Euftus.* 

Bruce (ll, 217, V, 68) nennt und beſchreibt ale dahin gehörig haupt» 

fühlih den Wanzeybaum, Harris (III, 48) und Ifenberg (a.a.D.) 

führen no andere an. Im Süden von Schon gilt der Baum Wo» 

danabe den Galla als nationales Heiligthum, bei dem fie ſich verſam⸗ 

meln (Ifenberg zu Krapfp.VIM). 

An Prieftern (Luba), welche die Opfer verrichten und aus den 

Eingeweiden der Opferthiere die Zukunft vorbherfagen, fehlt es den 

Balla nirgends. Sie ſchmücken fi mit den Därmen der dargebrach⸗ 

ten Thiere um Haupt und Naden (Bruce), wie dieß auch bei den 

Danakil üblich ift, angeblich damit das Fett des Thieres auf die Erde 

berabträufele (Krapf, R.1, 99, Johnston |, 276). Auch Zaube- 

rer und Zauberinnen (Kalidfcha) treiben ihr Wefen bei ihnen und vor: 

züglich genießen die Watos eine Art von religiöfer Achtung und Scheu, 
die fih ſelbſt allein für reine Galla halten und deshalb nur unter 

einander heirathen: fie gelten für Seher der Zukunft und dürfen über 

Andere ungeftraft nach Gefallen ihren Fluch ausſprechen oder aud fie 

* Aur Tutſchek (Lex. p. XLVIII) ſtellt dieß In Abrede. 
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ſegnen (Ifenberg I, 46). Bielleicht find fie den dem Raınen nad 

Kriftliden Duehitos am Tzana⸗See verwandt, welche Ylußpferdjäger 

find und obwohl ſchwächlich, doch von wilder Phyfiognomie, den 

übrigen Bewohnern des Landes eine geroiffe abergläubifche Furcht ein« 
flößen (Lefebvre I, 168, Iſenberg I, 41). Die Galla haben 

zum Theil Menfchenopfer (Gobat 195,’ Lefebvre III, 290), be 

fonders ausgedehnt follen diefe bei den Bermohnern von Zingero öſtlich 

von. Enarea jein (Harris III, 58). 

Aufden Gräbern pflegen die Galla einen Holzftoß zu verbrennen 

‚ und Bieh zu ſchlachten (Sfenberg zu Krapfp. VII). Sie beftchen 

aus einem Mauerwerke, das mit einer Tage von Erde bededt ift und 

zwei Thüren hat; das Innere ift in einzelne Zimmer abgetheilt, an 

deren Boden kleine Steine von verfchiedenen Farben moſaikartig zu⸗ 

ſammengelegt find (Rochet 1. v. 237). 

Die Somali und Danakil gleihen in Lebensart und Sit: 

ten einander fehr. Die Männer tragen außer einem Gürtel ein gro: 
Bed Tuch ald Mantel und Sandalen (Guillain II, 1 p. 417, Ro- 

chet 1.v.116), die Weiber einen Lederſchurz, einen Unterrod von 

Baummollenzeug , ein großes Tuch in das fie ich einmwideln, meift ein 

Kopftuch, aber keine Sandalen; die Matronen bededen bei den Somali 

zum Unterfchiede von den Mädchen den Kopf mit einem blauen baum 

wollenen Netze (Burton 117). Ihre hauptfählichften Waffen find 

Speer und Meffer, doc führen manche anftatt des erfteren Bogen und 

Dfeile, die alddann zur Jagd wie zum Kriege vergiftet find mit dem 

vegetabilifchen Gifte Waba (worüber Burton 198 f.).. Außerdem 

haben fie Keulen, die wie ihre Speere denen der Kaffern gleichen (Bur- 

ton 43 ff.), runde Schilde von Rhinoceroshaut und an der Hüfte bis⸗ 

weilen zweifchneidige Schwerte (Guillain a.a.D., Christopher 

im J. R. G. S. XIV, 94). 

Die meift ärmlichen Hütten, bei den Danakil in zmei oder drei 

Räume abgetheilt (Salt 179), find bei den Somali von Mugdafcho 
und am Haines⸗Fluß von einer Form die fich in den Öftfichen wie in 

den meftlichen Theilen der Regerländer vielfach findet: fie haben eine 

2 Meter hohe treisförmige Außenwand aus zwei parallelen Reihen 

von Pfählen, deren Zwifchenraum mit Erde ausgefüllt wird, und ein 
koniſches Day, von deſſen Hauptſtütze oben eine größere Anzahl von 
Spurren ſeitlich herabläuft (Christopher a. a. O. Guillain II, 



520 Subfiftenzmittel,, Lebensart. 

2 p. 22). In den genannten Gegenden ftammt alles Hausgeräthe 
das fie enthalten, aus Oftindien (Christopher 101). 

Das Land der Danakil ift zum Aderbau meift ungeeignet; fie trei- 
ben ſolchen nur im Süden an den Seen von Auſſa, in der Nähe der 
früher blühenden Hauptfladt der Mutaito, eines Danatil- Stammes 
defien Macht jegt gebrochen ift und der nun meif ein Räuberleben 
führt (Harris I, 61, 176, Rochet 1.v.99, 111). Im Uebrigen 

find fie Hirten und treiben Sklavenhandel in großer Ausdehnung. 

Aud die Somali leben Hauptfächlich als Hirtennomaden. Die von 

Mugdafcho befigen Kameele, Rinder, Efel, Schaafe und Geflügel in 
Menge, machen Butter und treiben Bienenzuht, auch ihr Landbau 

ift nicht unbedeutend. Es wird vorzüglich Hirfe gebaut und die dabei 

erforderliche Arbeit von den Sklaven verrichtet, die indefien ganz ale 

zur Familie gehörig betrachtet werden (Guillain II, 2 p. 28 ff., 
Christopher a. a. O. 90). Noch beifer als jene find die Mijier- 

thaine mit Hausthieren verfehen; fie haben namentlich auch Pferde, 

doch laſſen fie die Wolle ihrer Schaafe unbenutzt. Außer der Biehzucht 

leben fie au von der Jagd und vom Gummihandel: die Eultur der 
Gummibäume wird mit Sorgfalt von ihnen betrieben (Guillain II, 

1 p. 424, 448, 450, Cruttenden im J.R.G.S. XIX, 73). Auch 

in der Nähe von Harrar, wo fie fefte Wohnungen haben, bauen fie 

viel Getreide, verachten aber felbft vegetabilifche Koft ale nur für die 

Thiere beflimmt (Burton 265), wogegen fie in Mugdafcho kein Fleiſch 

genießen (Christopher a. a. O.). Der Aberglaube der Somali in 

Hinficht auf die Speifen gleicht dem der Kaffern: fie verfchmähen Fiſche 

und manche von ihnen effen feine Hafen und Antilopen; die Mil des 

Kameels wird nicht von ihnen gekocht, weil fie glauben daß dieß dem 

Zhiere fchaden würde von dem fie genommen ift (Burton 154). 

Durchgängig und befonders gut angebaut if das fruchtbare Land 

Dgahden im Süden des Rogal, obwohl es, wie aus Obigem hervor: 

geht, unrichtig if Daß die Somali fonft nirgends das Land bauten 

(Cruttenden a.a.D. 65). Nächſt dem Handel in's Innere treiben 

namentlich die Mijjerthaine zum Theil auch Küftenhandel, find aber 

in diefem von Fremden , befonders von den Banyanen fehr abhängig: 

fie machen grobe Eifenarbeiten, das Material und die Werkzeuge dazu 

erhalten fie aber aus Oftindien; von Lederarbeiten find ihre Sättel 

und Sandalen zu nennen tGuillaina.a.D. 453, 458). Die Baum- 
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wollenzeuge der Abgal»: Somali von Mugdafcho wurden, namentlich 

ehe die Eoncurrenz der americanifchen Fabrikate emtrat, in großer 
Menge nad) der Soaheili-Küfte ausgeführt (ebend. 531). 

Die Edoor- Stämme der Somali fehen entfchieden tiefer ala die 
weiter im Süden lebenden und die Mijjerthaine (Cruttenden 

a. a. O. 74): während die erfteren höchſt diebifch find, verabſcheuen 

3.B. die Dubeiß den Diebftahl fo fehr, daß bei ihnen die Befchuldigung 
deöfelben nur mit Blut gefühnt wird (ebend. 73). Indeſſen ift dieß 

eine jeltene Ausnahme bei den Somali: Diebitahl, Raub und Mord 

find bei ihnen im Allgemeinen fehr gewöhnlich (Ifenberg 1, 157 ff). 

Mit befonderer Beziehung auf die Somali fagt Burton (176): „In 

Oſt⸗Africa giebt es fein Gewiſſen und unter Reue verfteht man dort 

nur die Trauer über eine verlorene Gelegenheit zum Verbrechen... 

Raub ift ehrenvoll, Mord eine Heldenthat.“ So fchildert au) Har- 

ris (1, 55, 334, 349) die Danakil ald „Ungeheuer und ein Bolt 
von Mördern,“ und nicht günftiger ift das Bild dad Johnston 

(1,77 ff., 259, 310, 490) von ihnen entwirft: manche verkaufen 

fogar ihre Kinder; nur im Innern fcheinen fie im Allgemeinen etwas 

befler zu fein als an der Hüfte Rochet’s (1. v. 51) Urteil über fie 

ift nit fo durchaus nachtheilig; doch bemerkt er daß es bei den Da- 

nakil als entehrend gilt fi) der Blutrache zu enthalten, obwohl auch 

ein Blutgeld angenommen wird, und Harris (l, 132) fügt hinzu, . 

dag eben nur diefer Umfland oft von blutigen Thaten zurüdhält. 

Jede einzelne Wunde wird mit einem beſtimmten Preife begahlt, über 
den man fih bei Schlihtung des Streites zu einigen bat (Johnston 

I, 283). Bei den Somali beträgt der Blutpreis 100 Kameele, nad 

befien Bezahlung wird indefien gewöhnlich auch noch der Mörder felbft 
aus dem Wege geräumt (Burton 87 not.). Wie bei den Galla und 

in manchen Theilen von Arabien bedarf der Fremde eines Abban 
oder Hebban, eines Schutzherrn, der ihn bei jeder Gelegenheit vertritt, 

in deſſen Gewalt er fih aber auch ganz und gar befindet (ebend. 89, 
Guillain Il, 1 p.486). Was den fonftigen Charakter der Somali 

betrifft, fo bezeichnet fie Burton (109) als energifh und unterneh- 

mend, zugleich aber auch als höchſt unbeftändig , leichtfinnig und feig; 

Rochet dagegen (1. v. 115) nennt fie tapfer und riegerifch. 
Daß Dankali einft ein mächtiges Königreich gemeien fei (Salt 176) 

bat Rüppell (I, 255) wohl mit Recht als einen von Lobo her⸗ 

Waitz, Anthropologie. 2r ‘Bd. 34 
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ſtammenden Irrthum bezeichnet. Gegenwärtig leben dic Danakil in 

kletnen Haufen ganz ohne gefekliches Band; der Häuptling hat nur 
dem Namen nah einige Mat, da Alles in Derfammlungen durch 

Majorität entſchieden wird (Harris I, 211). Auch bei den Somali 

find die Häuptlinge meift machtlos, ihre Würde geht anf den älteften 

Sohn über (Burton 173, Quillain II, 1 p.489), nad, Ifenberg 

(a. a. D.) wilrde fie jedes Mal vom Emir von Harrar auf’8 Neue ver: 

fliehen, mas ficherlich nit von den Somali allgemein gilt. Bei den 

Mijjerthaine erhält das Oberhaupt den zwanzigften Theil von der 

Ernte und von den Kameelen, eine Kopffteuer und eine Abgabe von 
den aus⸗ und eingeführten Handelswaaren. Sie haben erbliches 

Grundeigenthum, das verfäufliih ift und auch für ‘ine Ernte öfters 

verpachtet wird. Jedes Dorf hat einen befondern Richter (Kadi). Als 

Strafen kommen bei ihnen nur Geldbuße und Todesftrafe vor, nicht 

aber Sklaverei, denn kein Somali kann SHave eines anderen fein 

(Guillain II, 1 p. 436 ff.), welches Leßtere wahrfcheinlich erft eine 

Folge davon ift, daß fle fih jet wenigflene dem Namen nad zum 

Jselam befennen. Nach Burton (88 not.) herrfcht bei den Somali 

ein ähnliches Kaſtenweſen wie in Yemen; die ausgeftoßenen Kaften 

find die Yebir oder Luſtigmacher, die Tomal oder Handad, die Eifen- 

arbeiter welche man ald Zauberer betrachtet, endlich die Midgan oder 
Einhändigen, Bogenſchuͤtzen mit vergifteten Pfeilen, die als Jäger 

und Feldarbeiter dienen. 

Nähere Verwandte gehen bei den Somali feine Ehe zuſammen 

ein; es gilt dieß ſelbſt für Geſchwiſterkinder, obwohl nicht für Onkel 

und Nichte. Sie heirathen am liebften in einen anderen Stamm. Die 

Mittwe des Bruders wird gewöhnlich zur Ehe genommen (Burton 

120). Bei den Miijerthaine lauft der Mann die Frau von deren Va⸗ 

ter, giebt ihr aber jelbft eine Ausfteuer, die er jedoch zurüderhält, 

wenn die Frau ihrerfeits auf Scheidung dringt; diefe bringt in. die 

She eine Bettftelle mit, einige grobe Matten, von Stroh geflochtene 

Milchgefäße und einiges Andere dergl.; bricht fie die Ehe, fo darf er 

fie umbringen, und bei den Angefehenen gilt diefes Berfahren alsdann 

allein für angemefien; legitime Frau kann ein gefallenes Mädchen 

nicht mehr werden: daher find die unverheiratheten zurüdhaltender 

(während fie bei den Danalil ein ausjchweifendes Leben führen — 

Johnston 1, 354, 418 f.), doc) feheinen die verheiratheten nicht 
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eben keufh zu teben (Guillain IE, 1 p. 427 ff). Burton (120), 

der Lchteres beftätigt, fpricht von häufigen Scheidungen bei den So⸗ 

malt und erzählt daß die junge Frau bei ihrem Einzug in das Haus 

des Mannes zuerft eine Tracht Schläge erhalte und dann in den erflen 

Wochen ganz eingezogen lebe. Die Kinder erben das Vermögen der 

Eltern, doch wird den Töchtern davon meift nur Weniges zutheil 

(Burton 128), bei den Mijjerthaine beflimmt ihnen das Herfommen, 

nur halb fo viel ald den Söhnen (Guillain II, 1 p. 486). 

Danafil wie Somali find meift nur dem Ramen nah Anhänger 

des Islam und ebenfalls nur dem Namen nach find einige der erfteren, 

Zaltals, als Unterthanen von Abyffinien Ehriften geworden (Iſen⸗ 

berg a. VIII). Die Somali haben großentheils ihre alten Sitten und 

religiöfen Gebräuche behalten: fie verehren geroiffe Bäume, ſchwören 
bei gewiffen heiligen Steinen und haben Ordalien wie die meiften 

africanifhen Bölker. Auch an Sehern und Seherinnen fehlt es bei 

ihnen nit. Drei Monate des Jahres gelten ihnen für unglücklich 

(Burton 113). Die Beſchneidung hatten fie ſchon vor der Einfüh- 

tung des Islam, nur wurde diefelh- nicht wie jeht. im 7. Rubens» 

jahre, fondern erft in fpäterem Alter vorgenommen. Wie die Danakil 
(Johnston I, 314) rauchen fie keinen Tabak, fondern kauen ihn, 

Häufig mit Afche vermifht (Burton 107, Guillain II, 1 p. 424 

ff.); doch ift es nit wahrfcheinlih daß fie das Rauchen um ihres 

Glaubens willen und aus Scheu vor dem Genuffe eines beraufchenden 

Mittels unterlaffen, da fie meift fehr gottlos find, wie aus den von 
Burton (51) mitgetheilten Anefdoten hervorgeht: ein Weib das von 

Zahnfchmerz geplagt war, rief dDrohend zum Himmel „Allah! mögen 

dir deine Zähne fo weh thun ale mir die meinigen!“ 

Die Gräber der Somali, in denen manche, wie «8 fheint, nur 

des Raumes wegen, in fikender oder vielmehr fauernder Stellung beers 

digt werden, liegen einzeln und beftehen aus Haufen von Steinen die 

mit den Trophäen des Berftorbenen gefhmüdt und mit einer Dornen» 

hecke umzäunt werden (Burton 147 f.); anderwärts werben fie auf 

einem Kiesplag aus weißen Kalkfleinen erbaut und mit einem Ring 

von einzelnen Steinen umgeben (Cruttenden im J.R.G. 8. XIX, 
73). Die alten Gräber im Lande der Mijjerthaine und in der Gegend 
von Berbera, welche von den Galla herrühren follen, befteben aus 
7—8' hohen und 15—18' breiten Steinhaufen die inwendig hop! 
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find (evend.). Achnliche große Pyramiden, die ald Gräber ausgezeich- 

neter Männer bezeihnet werben — manche derjelben follen gegen 
100’ hoch fein — finden fih aud in Danfali (Salt 179 nebft Ab- 

bildung p. 408 no.16, Johnston I, 153, 433). Harris (I, 134) 

erinnert in Rüdfiht auf fie nicht unpaflend an die auch fonft im Orient 

verbreitete Sitte, daß alle VBorübergehenden auf das Grab eined Ber 

brechers oder eines aus andern Gründen allgemein befannten Mens 

fhen einen Stein werfen. Vgl. auch oben p. 324 das über die Hotten- 

tottens&räber Bemerkte. 

Ueber die geiftige Begabung der Danalil und Somali urtheilt 

Johnston (I, 491), wie es fcheint, mit Recht in hohem Grade gün- 
flig und nennt fie geradezu ausgezeichnet. Es ift ihnen eigenthümlich 

daß ihre Gefänge und Verſe, deren eine große Menge im Munde des 

Bolkes find, einen beflimmten Rythmus mit einer unvolllommenen 

Cadenz und einem unvollfommenen Reime befiben. Die Somali 
feinen nicht ohne dichterifches Talent zu fein, alle möglichen Gegen⸗ 

fände werden von ihnen befungen und fie Heiden diefe Gefänge häufig 
in dialogifche Form. Bor Allem hat jeder Häuptling fein Xobgedicht 
im Munde des Volkes (Burton 115). 

Drud von Adermann u. Glaſer in Leipzig. 
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